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Einleitung 
 
Da die Beschlussfassung auf mehreren Ebenen im Laufe der Zeit zum politischen 
Bezugsrahmen in der Europäischen Union geworden ist, kommt einer 
ordnungsgemäßen Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und der damit verbundenen 
Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Bürgernähe grundlegende Bedeutung zu.  
 
Dieses Postulat, für das die Vertreter des Ausschusses der Regionen am Europäischen 
Konvent eingetreten sind, wird im Zusammenhang mit der Phase des Nachdenkens 
erneut aktuell.  
 
Im Mittelpunkt dieser Studie stehen die Neuerungen des Verfassungsvertrags im 
Hinblick auf eine stärkere Einbeziehung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften in die Arbeiten der Union. Die Ausarbeitung der Studie begann 
im Anschluss an die Regierungskonferenz nach Unterzeichnung des 
Verfassungsvertrags durch die 25 Staats- und Regierungschefs. 
 
Fertig gestellt wurde sie nach dem französischen und dem niederländischen 
Referendum.  
 
Die jüngsten Entwicklungen im Prozess der Ratifizierung haben das Engagement und 
die Ziele des Ausschusses der Regionen im Hinblick auf den erforderlichen Ausbau 
der Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften an der 
Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung der gemeinschaftlichen Rechtsetzung 
jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Die Studie ist somit ein weiterer Beitrag des Ausschusses der Regionen zur Debatte 
über das europäische Regieren und gibt eine Vorausschau auf die Herausforderungen, 
die unsere Institution beim Herangehen an die verschiedenen Phasen der Anwendung 
und Kontrolle der Subsidiarität jetzt und in Zukunft wird bewältigen müssen.  
 
Die Verfasser der Studie stellten insbesondere die interinstitutionelle Dimension und 
die Partnerschaft zwischen den Entscheidungsebenen heraus, die die unerlässliche 
Voraussetzung für die Schaffung einer echten Subsidiaritätskultur bilden und die 
Konsolidierung der Rolle des Ausschusses der Regionen als Förderer der Subsidiarität 
für ein besseres Europa ermöglichen.  
 
 
 
 
Michel Delebarre 
Präsident des Ausschusses der Regionen
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Zusammenfassung der Studie und ihrer Empfehlungen 
(Executive Summary) 

 
1. Der Ausschuss der Regionen als Ausdruck der kulturellen Vielfalt der 

Europäischen Union an der Schnittstelle von Subsidiarität, 
Verhältnismäßigkeit und gutem Regieren 

 
Wie in der vorliegenden Studie betont wird, bringt der Ausschuss der Regionen (AdR) alle 
Voraussetzungen mit, um Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und gutes Regieren auf der einen 
und den Schutz und die Förderung der kulturellen Vielfalt in der Europäischen Union auf der 
anderen Seite miteinander zu verbinden, ist er doch durch die von ihm vertretenen regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften (RLG), deren Organisation, Aufgaben, Größe, Mittel und 
Befugnisse sich von einem EU-Land zum anderen erheblich unterscheiden, selbst Ausdruck 
dieser kulturellen Vielfalt. Zugleich ist dies eine Herausforderung für den AdR, der sich so 
organisieren muss, dass er die Vielfalt an Wahrnehmungen, Erwartungen und Befürchtungen 
bezüglich der Anwendung des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
berücksichtigen kann. Nur wenn der AdR seine Doktrin, seine Rolle, seine Struktur und seine 
Verfahren für die Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze weiterentwickelt, kann er 
seinem Anspruch gerecht werden und mit dafür sorgen, dass eine Kultur der Subsidiarität 
Einzug in die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union hält. 

 
DIE STÄRKUNG DER STELLUNG UND DER ROLLE DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN 

 
2. Die Pause bei der Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für 

Europa sinnvoll nutzen 
 
Die Stärkung der Rolle des AdR, die sich insbesondere aus den Arbeiten des 
Konvents und aus dem Wortlaut des am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten 
Verfassungsvertrags ergibt, wird durch die Probleme bei der Ratifizierung keineswegs 
in Frage gestellt. Im Gegenteil: das System zur Kontrolle des Subsidiaritäts- und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes könnte auch allein umgesetzt werden, d.h. ohne dass 
die Ratifizierung des Verfassungsvertrags abgewartet werden müsste und ohne dass 
erneute Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten notwendig wären. Eine 
Ausnahme stellt lediglich das Klagerecht des Ausschusses der Regionen vor dem 
Gerichtshof dar, denn hierfür bedarf es einer ausdrücklichen Grundlage im Vertrag/in 
den Verträgen. Alles, was die „laufende Kontrolle“ betrifft, kann auf der Grundlage 
der derzeit geltenden Verträge, darunter das Amsterdam-Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, erfolgen. 
Auch das Frühwarnsystem ließe sich auf der Grundlage freiwilliger Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten und Organe der Union, gegebenenfalls in Form von 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, flankiert von einer interinstitutionellen 
Vereinbarung, anwenden. Ebenso ließe sich der Zugang der Parlamente zum 
Gerichtshof durch interne Bestimmungen der Mitgliedstaaten regeln, haben doch die 
Regierungen die Möglichkeit, Klagen, die ihre Parlamente einreichen möchten, selbst 
zu erheben.  
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Eine solche Anwendung könnte als Testlauf konzipiert und umgesetzt werden und 
hätte dann eine zweifache Funktion:  

 
1. in der Hypothese einer Ratifizierung (die ja immer noch möglich ist, wie die 

Präzedenzfälle Dänemark beim Maastricht-Vertrag 1992/1993 und Irland beim 
Nizza-Vertrag 2001/2002 zeigen) die Ermöglichung der Vorbereitung der 
interinstitutionellen Vereinbarungen und sonstigen zweckdienlichen Maßnahmen 
für eine bessere Umsetzung dieses Systems;  

 
2. in der alternativen Hypothese der eventuellen Ausarbeitung eines neuen 

Verfassungstextes (und insbesondere einer Trennung zwischen Teil III und den 
eigentlichen Verfassungsbestimmungen des Vertrags vom 29. Oktober 2004) die 
Ermöglichung der Überarbeitung der Formulierungen in den Protokollen Nr. 1 und 
2 und gegebenenfalls ihrer teilweisen Aufnahme in den Korpus der Verfassung.  

 
DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP UND DER GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

 
3. Das reformierte Subsidiaritätsprinzip: die Berücksichtigung der RLG 

 
In der Verfassung wird mit der folgenden Formulierung erstmals Bezug auf die 
regionale und lokale Ebene genommen: „Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die 
Union (...) nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können“. Dem AdR obliegt es nun, 
darauf zu drängen, dass daraus Schlüsse gezogen werden und die Aufnahme dieser 
Formulierung nicht nur als symbolische Geste gegenüber den RLG verstanden wird. 
Dies kann und muss geschehen, ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten. 
 

4. Die Dynamik des Subsidiaritätsprinzips 
 
Wegen seiner vielfältigen Zusammensetzung kann der AdR gar nicht anders, als 
dieser Dynamik Rechnung zu tragen, denn es ist durchaus möglich, dass einige RLG 
auf einem bestimmten Gebiet ein stärkeres Eingreifen der Union wünschen, während 
andere wollen, dass sie sich zurückhält. Die je nach den Problemen und Ressourcen 
der Mitgliedstaaten unterschiedlichen Befindlichkeiten, aber auch die Unterschiede 
bei der Organisation, den Befugnissen und Funktionen der RLG der Mitgliedstaaten 
können zu einer großen Vielfalt an Standpunkten führen, die der AdR ausdrücken 
können muss. 
 

5. Die Untrennbarkeit des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes  

 
Eine aufmerksame Analyse der Verträge, ihres Ursprungs, der dem Gerichtshof 
vorgetragenen Streitfälle sowie der Rechtsprechung des Gerichtshofs zeigt, dass es 
nicht möglich ist, die beiden Grundsätze voneinander zu trennen. Das bestätigt auch 
eine Untersuchung darüber, wie sich diese Prinzipien in den einzelnen Mitgliedstaaten 
manifestieren. Eine Unterscheidung zwischen den beiden Prinzipien ist nützlich, um 
die Kriterien zu präzisieren und zu vertiefen, die eingehalten werden müssen, damit 
die Akte der Organe – ob Gesetzgebungs- oder Ausführungsakte im Rahmen der 
ausschließlichen Zuständigkeit der Union, der mit den Mitgliedstaaten geteilten 
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Zuständigkeiten oder aber der ergänzenden oder unterstützenden Zuständigkeiten - 
den Anforderungen der Verträge entsprechen. Ferner können für die Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen die Aspekte der Subsidiarität im Vordergrund stehen, 
während die RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse mehr Wert auf die Aspekte der 
Verhältnismäßigkeit legen dürften. In einigen Fällen werden eher die Kriterien der 
Subsidiarität, in anderen die der Verhältnismäßigkeit wirksam sein. Viele Aspekte 
einer geplanten Maßnahme müssen sowohl unter dem Blickwinkel der 
Verhältnismäßigkeit als auch unter dem der Subsidiarität geprüft werden.  
 

DIE PROTOKOLLE ÜBER DIE WAHRUNG DER „GRUNDSÄTZE DER SUBSIDIARITÄT UND 

DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT“ 
 

6. Das Amsterdam-Protokoll und das der Verfassung als Anhang beigefügte 
Subsidiaritätsprotokoll  

 
Die Neuerungen des Subsidiaritätsprotokolls – das Frühwarnsystem und die 
Möglichkeiten, vor dem Gerichtshof zu klagen – gehen einher mit einer 
Neuformulierung des im Amsterdam-Protokoll kodifizierten Acquis. Dass im 
Subsidiaritätsprotokoll Präzisierungen fehlen, die im Amsterdam-Protokoll stehen, 
bedeutet nicht, dass die entsprechenden Leitlinien und Bewertungskriterien hinfällig 
wären; sie sind weiterhin anzuwenden, auch wenn sie nicht in einem Text von 
Verfassungsrang stehen. Es wäre aber gut, wenn sie in eine interinstitutionelle 
Vereinbarung, wie sie in der Verfassung vorgesehen ist, und eine Übereinkunft 
zwischen der Kommission und dem AdR aufgenommen und ergänzt würden.  
 

7. Die Verfeinerung der Kriterien des Amsterdam-Protokolls 
 
Die vom AdR vorgeschlagenen Ergänzungen zur Analyse der Maßnahmen der Union 
unter dem Gesichtspunkt der Einhaltung des Subsidiaritäts- und des 
Verhältnismäßigkeitgrundsatzes entsprechen voll und ganz den in der Verfassung und 
in deren zweiten Protokoll enthalten Formulierungen. Bis zum Inkrafttreten der 
Verfassung ist es besonders sinnvoll, diese Kriterien zu testen, damit, wenn der Tag 
gekommen ist, ein das Protokoll ergänzender Rechtsakt angenommen oder aber, falls 
der Vertrag vom 29. Oktober 2004 aufgegeben werden sollte, eine besser angepasste 
Fassung der Verfassungsbestimmungen zum Subsidiaritätsprinzip und der 
ergänzenden Bestimmungen, die einen neuen Verfassungstext begleiten müssten, 
vorgeschlagen werden kann. 
 
DIE LAUFENDE KONTROLLE DER ANWENDUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSGRUNDSATZES 
 

8. Die laufende Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

 
Vor allem bei der laufenden Kontrolle kann der AdR seine Fähigkeiten unter Beweis 
stellen und den Sachverstand der von ihm vertretenen RLG zur Wirkung bringen, 
während beim Frühwarnsystem und beim Klagerecht vor dem Gerichtshof 
vordergründig an die nationalen Parlamente gedacht wurde. Die kontinuierliche 
Kontrolle kann (und sollte) eingeführt werden, ohne auf das Inkrafttreten der 
Verfassung zu warten; es bedarf hierfür keiner neuen Vertragsgrundlage.  
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9. Die Bewertung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Jahresbericht 
 
Laufende Kontrolle heißt nicht nur, dass geprüft wird, ob und wie das 
Subsidiaritätsprinzip und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz während des ganzen 
Beschlussfassungsprozesses der Union – von der Programmplanung bis hin zur 
Umsetzung der Maßnahmen – angewandt werden, sondern auch, dass die Anwendung 
regelmäßig bewertet wird. Dass aus dem jährlichen Bericht über die Anwendung der 
Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit ein Bericht über „bessere 
Rechtsetzung“ geworden ist, bedeutet einerseits, dass die Kommission die Frage von 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit jetzt in einem weiteren Kontext, dem des 
„guten Regierens“, behandeln muss, führt aber andererseits zu einer gewissen 
Verwässerung der genauen und eingehenden Prüfung der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit. Die Einbeziehung der regionalen und lokalen Dimension in das 
Subsidiaritätsprinzip und die neue Rolle des AdR wären sicher einen separaten 
Bericht wert.  
 

10. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes außerhalb von Gesetzgebungsakten 

 
Bei der kontinuierlichen Kontrolle wird der Schwerpunkt darauf gelegt, dass die 
Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit nicht auf die 
Gesetzgebungsakte der Union beschränkt bleibt, sondern ihr gesamtes Handeln 
umfasst, einschließlich der von der Kommission und anderen Organen bzw. 
Einrichtungen der Union erlassenen Ausführungsakte. Damit wirklich eine Kultur der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit entsteht, muss diese sich nicht nur auf die 
Organe und beratenden Einrichtungen, sondern auch auf die wachsende Zahl von 
Regulierungs- und Exekutivagenturen erstrecken. Da die meisten dieser Agenturen 
keine formalrechtlichen Befugnisse haben, besteht die Gefahr, dass sie bei der 
Anwendung des Subsidiaritätsprotokolls, wo Verfahrens- und Formfragen im 
Vordergrund stehen, übersehen werden. Auch die Ausführung durch die Dienststellen 
der Kommission selbst sollte berücksichtigt werden. Die in der Verfassung für Europa 
enthaltene genauere Definition der Gesetzgebungsakte macht es noch notwendiger, 
dass im Jahresbericht der Kommission auf die anderen Maßnahmen der Organe und 
Einrichtungen der Union eingegangen wird. 

 
DIE GESETZGEBUNGSAKTE UND DIE WAHRUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSGRUNDSATZES 
 

11. Die neue Typologie der Befugnisse und Akte der Union 
 
Die Unterscheidung zwischen ausschließlichen Befugnissen, geteilten Befugnissen 
und ergänzenden oder unterstützenden Befugnissen der Union stellt eine 
Kodifizierung und präzisere Formulierung von Konzepten dar, die aus der praktischen 
Tätigkeit der Organe und der Rechtsprechung des Gerichtshofs bekannt sind. Sie ist 
sicher sinnvoll, wenn man ermitteln will, wann und wie Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit zum Tragen kommen. Die Formulierung dieser Prinzipien 
schränkt die Anwendung der Subsidiarität ein (die die ausschließlichen Befugnisse 
der Union nicht betrifft) ein, wogegen die Verhältnismäßigkeit bei allen Maßnahmen 
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der Union zu wahren ist. Die Unterscheidung zwischen Gesetzgebungsakten und 
Rechtsakten ohne Gesetzescharakter ist nicht nur terminologisch neu, sondern auch 
insofern, als sie nur zum Teil der Unterscheidung zwischen Gesetzgebung und 
Durchführung entspricht, auf die sich implizit das Amsterdam-Protokoll bezieht. 
Neben der Tatsache, dass die Verfassung neben dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren, das gegenüber dem derzeitigen Mitentscheidungsverfahren 
einfacher und klarer geworden ist, eine Reihe spezieller Gesetzgebungsverfahren 
beibehält, bewirken auch die vielen obligatorischen oder fakultativen Anhörungen, 
dass es im Ablauf des Rechtsetzungsprozesses in Abhängigkeit von den 
Tätigkeitsfeldern der Union eine ganze Reihe von Variationen gibt. Eine politische 
Tiefenprüfung der Prioritäten der RLG und des AdR bezüglich der Gebiete, auf denen 
ihnen besonders an der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit gelegen ist, könnte zu einer Verlagerung der Aufmerksamkeit 
des AdR führen.  
 

12. Die Ausweitung der Rolle des AdR über die „zehn obligatorischen 
Anhörungsbereiche“ hinaus 

 
Die obligatorischen Anhörungsbereiche entsprechen 16 Rechtsgrundlagen, die die 
Anhörung des AdR und des Wirtschafts- und Sozialausschusses (WSA) vorsehen, das 
Beamtenstatut der Union nicht mitgerechnet. Nur eine Rechtsgrundlage sieht vor, dass 
allein der AdR angehört wird (Kultur). Es gibt keine Gesamtlogik für diese 
Anhörungen. Elf Rechtsgrundlagen sehen vor, dass nur der WSA angehört wird. In 
solchen Fällen kann jedoch der AdR „eine entsprechende Stellungnahme abgeben, 
wenn er der Auffassung ist, dass spezifische regionale Interessen berührt werden“. 
Die neue Logik der Verfassung macht aus diesen Gebieten eine neue privilegierte 
Kategorie für die Stellungnahmen des AdR. Der AdR kann außerdem in den Fällen, in 
denen auch der WSA nicht gehört werden muss, Initiativstellungnahmen abgeben, 
allerdings steht ihm in solchen Fällen der Weg der Klage nur zur Wahrung seiner 
Rechte offen. Eine Ausweitung der Anhörungsbereiche des AdR durch 
Initiativstellungnahmen ist im Hinblick auf die Anerkennung der regionalen und 
lokalen Dimension der Subsidiarität legitim. Darüber hinaus ist eine solche 
Ausweitung nicht auf den Text des Subsidiaritätsprotokolls angewiesen und kann 
daher unabhängig von der Klagemöglichkeit in die Wege geleitet werden, ohne dass 
auf das Inkrafttreten des Verfassungsvertrags gewartet werden muss. 
 

13. Die Festlegung der Modalitäten für die Befassung des AdR und die 
Verbreitung von Informationen 

 
Für das Subsidiaritätsprotokoll werden Maßnahmen gebraucht, die dessen Umsetzung 
regeln und insbesondere die Rolle der Parlamente und des AdR präzisieren. Es ist 
sinnvoll, nicht auf das Inkrafttreten der Verfassung zu warten, um diese Verfahren mit 
Blick auf die Stärkung der regionalen und lokalen Dimension zu entwickeln und zu 
präzisieren; dies kann auch auf der Grundlage des jetzt geltenden Amsterdam-
Protokolls geschehen. 
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14. Die Vorbereitung von Rechtsetzungsvorschlägen: umfangreiche 
Anhörungen, Folgenabschätzungen und Begründungsbögen 

 
Die im Subsidiaritätsprotokoll vorgesehenen umfangreichen Anhörungen, 
Folgenabschätzungen und Bögen mit detaillierten Angaben sind eine Kodifizierung 
der seit der Annahme des Amsterdam-Protokolls geübten Praxis. Allein die beiden 
Stellungnahmen des AdR zeigen, wie dieser an der Entwicklung neuer 
Analysemethoden teilnehmen kann, ohne das Inkrafttreten der Verfassung abwarten 
zu müssen. Die Entwicklung dieser neuen Praxis kann in Übereinkünften zwischen 
dem AdR und der Kommission und den einschlägigen interinstitutionellen 
Vereinbarungen formalisiert werden. Falls die Verfassung in Kraft tritt, stehen dann 
die Instrumente für ihre Umsetzung bereit. Falls sie nicht in Kraft tritt, verfügt man 
über eine ausgezeichnete Grundlage für eine eventuelle Neuformulierung des 
Subsidiaritätsprotokolls und eine klarere Trennung zwischen den Bestimmungen mit 
Verfassungscharakter, die in den Vertrag gehören, denjenigen, die besser in einem 
Protokoll stehen, und denjenigen, bei denen es sich aus Gründen der 
Anpassungsfähigkeit empfiehlt, sie zum Gegenstand einer interinstitutionellen oder 
sonstigen Vereinbarung zu machen. 
 

DAS FRÜHWARNVERFAHREN ZUR KONTROLLE DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS 
 

15. Das Frühwarnverfahren außerhalb der nationalen Parlamente 
 
Eine aufmerksame Studie des Frühwarnmechanismus verstärkt die Überzeugung, dass 
der AdR häufig über mehr Analyse- und Reaktionsmöglichkeiten verfügt als die 
einzelstaatlichen Parlamente, für die er somit offenbar ein wertvoller Verbündeter sein 
kann. Das Frühwarnverfahren ließe sich auf der Grundlage mehr oder weniger 
informeller Übereinkünfte sowohl mit den nationalen Regierungen und Parlamenten 
als auch zwischen den Organen und Einrichtungen der Union einführen. Dabei wäre 
sowohl denkbar, den Frühwarnmechanismus mit Blick auf das Inkrafttreten der 
Verfassung zu testen, als ihn als Alternative zu betrachten, um, falls die Verfassung 
nicht in Kraft treten sollte, das Interesse der Bürger an Europa zu stärken. 
 

16. Die Fristen des Frühwarnverfahrens 
 
Was die Fristen anbelangt, so befindet sich der AdR aus drei Gründen in einer 
besseren Position als die nationalen Parlamente. Erstens gilt die Sechs-Wochen-Frist, 
die für die Abgabe begründeter Stellungnahmen durch die Parlamente vorgesehen ist, 
nicht für den AdR; zweitens ist seine Rolle nicht auf den Grundsatz der Subsidiarität 
beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf den der Verhältnismäßigkeit; drittens kann 
der AdR anders als viele nationale Parlamente mit seiner Untersuchung von 
Gesetzesvorhaben schon beginnen, bevor die Frist für den Frühwarnmechanismus 
ausgelöst wird, so dass er im Zeitablauf über mehr Bewegungsspielraum verfügt.  
 

17. Das Frühwarnverfahren im Rahmen der laufenden Kontrolle 
 
Das Frühwarnverfahren ist nur ein Teil des Systems zur Anwendung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, denn es ist beschränkt auf Vorschläge für 
Gesetzgebungsakte, die die Kommission dem EU-Gesetzgeber vorlegt. Der AdR ist 
besser in der Lage als die nationalen Parlamente, die Kontrolle der Anwendung 
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während des gesamten Rechtsetzungsverfahrens sicherzustellen. Dies gilt 
insbesondere, wenn er eine Stellungnahme abgeben muss, da er sich in diesem Fall zu 
dem Entwurf insgesamt – und nicht nur zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips – zu 
äußern hat. Außerdem wird er über das Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte 
verfügen, damit sichergestellt ist, dass die Organe seine Stellungnahmen gebührend 
zur Kenntnis nehmen. Diesbezüglich ist besonders nützlich, dass er sich auch zu 
Aspekten äußern kann, die eher die Verhältnismäßigkeit betreffen, da sich selbst 
Änderungen, die auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, auf diese auswirken 
können. Die vom AdR vertretenen RLG befinden sich in einer guten Position, um 
dem europäischen Gesetzgeber (über die Stellungnahmen des AdR) bewusst zu 
machen, welche Verhältnismäßigkeitsprobleme Änderungen aufwerfen können. 
 

SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT: DIE ROLLE DER NATIONALEN UND 

REGIONALEN PARLAMENTE 
 

18. Die Vorbereitung des Frühwarnmechanismus in den Mitgliedstaaten 
 
Die organisatorische Vorbereitung der Mitgliedstaaten auf die Einführung dieses 
Mechanismus bleibt trotz der Pause im Ratifizierungsprozess aktuell. In dieser 
Perspektive ist es besonders sinnvoll, an den internen Aspekten des 
Frühwarnmechanismus zu arbeiten. Der AdR ist besonders geeignet, sich an einer 
konzertierten Aktion der einzelnen Regionalparlamente zu beteiligen, da er wegen 
seiner unterschiedlichen Zusammensetzung in der Lage ist, auch die Standpunkte der 
RLG ohne Gesetzgebungskompetenz zu vertreten, damit insbesondere sichergestellt 
ist, dass die RLG der Länder, in denen es keine Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen gibt, in einen umfassenderen Abstimmungsprozess 
einbezogen werden. 

 
19. Die Vorbereitung des AdR auf den Frühwarnmechanismus 

 
Der AdR kann aus der Erfahrung der nationalen und regionalen Parlamente bei der 
Vorbereitung auf die Abgabe begründeter Stellungnahmen innerhalb der Frist von 
sechs Wochen lernen. Aufgrund der Kürze dieser Frist ergab sich der starke Wunsch, 
die Beschlussfassung an eine kleine Gruppe innerhalb der einzelnen Parlamente zu 
übertragen, die in der Lage ist, schnell und verbindlich für das gesamte Parlament zu 
handeln. Diese Überlegungen haben auch den AdR ermutigt, eine Übertragung seiner 
Befugnisse im Rahmen des Frühwarnmechanismus zu erwägen. Wahrscheinlich wird 
sein Präsidium mit dieser Aufgabe betraut, so wie es bei den vergleichbaren Organen 
der nationalen und regionalen Parlamente der Fall ist. 
 

DIE KONTROLLE DER ANWENDUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSGRUNDSATZES DURCH DEN GERICHTSHOF 
 

20. Die Klagebefugnis als Element der Stärkung der Rolle des AdR 
 
Damit der AdR den Klageweg gehen kann, muss natürlich erst der Verfassungsvertrag 
bzw. ein anderer Vertrag zur Revision der derzeit geltenden Texte in Kraft treten. 
Gleichwohl ist es, wie es der AdR selbst in seiner Stellungnahme hervorhebt, wichtig, 
die Tatsache zu berücksichtigen, dass das Klagerecht keine isolierte Reform ist, 
sondern eine institutionelle Folge der Stärkung seiner Rolle aufgrund seiner 
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Eigenschaft als Vertreter der RLG. Dies erklärt, dass ihm das Subsidiaritätsprotokoll 
nicht nur den Weg der Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips 
durch einen Gesetzgebungsakt eröffnet, sondern auch die Möglichkeit der 
Nichtigkeitsklage zur Wahrung seiner Rechte, über die der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (WSA) nicht verfügt. Für die Organe und Einrichtungen ist die Klage 
vor dem Gerichtshof eine Waffe für den äußersten Notfall, die umso wirkungsvoller 
ist, je weniger sie genutzt wird. Es wäre daher sowohl unter rechtlichem als auch 
unter politischem Blickwinkel ein Fehler, dem AdR mit der fadenscheinigen 
Begründung, dass er noch keine Klagebefugnis besitzt, die Möglichkeit zu 
verweigern, seine Rolle als Hüter der Subsidiarität außerhalb der gerichtlichen 
Kontrolle auszubauen. 
 

21. Die Entwicklungsperspektiven der Rechtsprechung zur Subsidiarität 
 
Es ist kaum zu erwarten, dass der Gerichtshof über die Kontrolle auf offensichtliche 
Fehler des Gesetzgebers bei der Beurteilung der Anwendung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit bei einem Gesetzgebungsakt hinausgehen wird. 
Die Rechtsprechung dürfte vor allem die verfahrenstechnischen und formalen Aspekte 
der Systeme entwickeln, die sicherstellen, dass die Verfasser von Vorschlägen für 
Gesetzgebungsakte (insbesondere die Kommission) und der Gesetzgeber selbst in der 
Lage sind, die unterschiedlichen Gesichtspunkte bezüglich der konkreten Folgen der 
Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auf die 
Maßnahmen der Union gebührend zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Sinne wird die 
Nichtigkeitsklage zur Wahrung der Rechte des AdR ihren Beitrag zur Entwicklung 
einer nützlichen Rechtsprechung über die Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit der 
Gesetzgebungsakte leisten. 
 

22. Die förmlichen Zwänge und das Anwendungsgebiet der Nichtigkeitsklage 
 
Die förmlichen Zwänge und vor allem die Fristen sind bei der Nichtigkeitsklage viel 
strenger als beim Frühwarnsystem und den verschiedenen Anhörungen, da bei 
Nichtbeachtung die absolute Unzulässigkeit der Klage droht. Es ist jedoch 
festzustellen, dass die Reaktionszeit für die Analyse der Gesetzgebungsakte länger ist, 
denn die Analyse kann beginnen, sobald der Entwurf des Gesetzgebungsakts vorliegt. 
Das Subsidiaritätsprotokoll ist so formuliert, dass es Spielraum für eine Ausweitung 
der Kontrolle der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
über die „zehn obligatorischen Anhörungsbereiche“ hinaus bietet. So ist die Klage zur 
Wahrung der Rechte des AdR nicht nur auf die Fälle beschränkt, in denen er angehört 
werden muss. Die Bestimmungen, die für den AdR die Möglichkeit vorsehen, eine 
Stellungnahme abzugeben, wenn der WSA angehört werden muss und der AdR „der 
Auffassung ist, dass spezifische regionale Interessen berührt werden“, sind sehr 
aufschlussreich, auch angesichts der Rechtsprechung, die der Gerichtshof bezüglich 
des Europäischen Parlaments entwickelt hat. Es ist auch nicht verboten, den 
Gedanken weiterzuspinnen und Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls, in dem Bezug 
auf EU-Gesetzgebungsakte genommen wird, „für deren Annahme die Anhörung des 
Ausschusses der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist“, so zu verstehen, 
dass er auch die Stellungnahmen in Fällen der obligatorischen Anhörung des WSA 
und, wenn es um „spezifische regionale Interessen“ geht, sogar 
Initiativstellungnahmen abdeckt. Es wird ein System gebraucht, das es gestattet, rasch 
über die Einreichung einer Nichtigkeitsklage zu entscheiden, nicht nur, um das 
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Klagerecht ausüben zu können, sondern auch, um die Drohung damit glaubwürdig zu 
machen.  
 

23. Die Bedeutung der Klage zur Wahrung der Rechte des AdR 
 
Wegen der Grenzen, die einer auf offensichtliche Beurteilungsfehler beschränkten 
gerichtlichen Nachprüfung gesetzt sind, ist für den AdR die Möglichkeit der Klage 
zur Wahrung seiner Rechte in der Praxis vielleicht sogar noch bedeutender als die 
Möglichkeit der Klage wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip. Besonders 
lehrreich sind für den AdR hier die Erfahrungen des Europäischen Parlaments aus der 
Zeit, als es noch nicht über den Status als privilegierter Klageberechtigter verfügte, 
der ihm mit dem Vertrag von Nizza gewährt wurde, und zwar insbesondere bei 
anderen Verfahren als dem Mitentscheidungsverfahren. 
 

24. Die Rolle des AdR neben den anderen Klageberechtigten 
 
Für die Einklagung der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit gibt es viele Möglichkeiten. Die Nichtigkeitsklage kann nicht nur 
vom AdR (nach dem Inkrafttreten der Verfassung) sondern auch (im Rahmen der 
geltenden Verträge) vom Parlament, vom Rat und von der Kommission sowie von den 
Mitgliedstaaten und (oft unter einschränkenden Bedingungen) von natürlichen oder 
juristischen Personen, also auch von RLG, eingereicht werden. Zu einer gerichtlichen 
Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze können neben der Nichtigkeitsklage 
auch die anderen Rechtsmittel sowie die Vorabentscheidungsverfahren, die auf 
diesem Gebiet besonders wichtig sind und sich in der Zukunft noch entwickeln 
dürften, führen. Dem AdR muss daher sehr daran gelegen sein, sich an einem 
Netzwerk zu beteiligen, das Informationen und Argumentationen bezüglich der 
Klagen und Vorabentscheidungsersuchen, die auf Initiative der RLG eingereicht 
wurden, verbreitet. Die mit der Satzung des Gerichtshofs, die der Verfassung als 
Anhang beigefügt ist, eingeführte Neuerung, dass die Organe und Einrichtungen – 
also auch der AdR – die Möglichkeit erhalten, Klagen Dritter zu unterstützen, muss 
trotz der dafür geltenden Einschränkungen aufmerksam geprüft werden. Technisch 
wäre es möglich, diese Neuerung, ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten, 
schon jetzt in die derzeit geltende Satzung des Gerichtshofs einzuführen, da diese vom 
Rat in dieser Frage geändert werden kann.  

 
DIE HERAUSFORDERUNGEN, DENEN SICH DER ADR STELLEN MUSS 

 
25. Eine Kultur der Subsidiarität schaffen und ihr Vorrang einräumen 

 
Durch den negativen Ausgang der Ratifizierungsreferenda in Frankreich und den 
Niederlanden hat sich das Gefühl eines Demokratiedefizits in der Europäischen Union 
verstärkt. Das ist die Gelegenheit, um in der Union eine Kultur der Subsidiarität zu 
schaffen und ihr Vorrang einzuräumen. Diese Kultur könnte Europa den Bürgern 
näher bringen, indem sie Expertenwissen mobilisiert und die Fragen der RLG 
beantwortet. Für den AdR besteht die Herausforderung darin, diese Gelegenheit 
unabhängig davon zu nutzen, ob die Verfassung in Kraft tritt oder nicht. Der AdR 
vertritt ein Interessengeflecht der verschiedenen Verwaltungsebenen unterhalb der 
Ebene der Mitgliedstaaten. Die unterschiedlichen Arten von RLG haben bezüglich der 
Wahrung der Subsidiarität unterschiedliche Interessen, von denen einige mit 
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Gesetzgebungsbefugnissen und andere mit Verhältnismäßigkeitsproblemen bei der 
Umsetzung der Unionspolitiken zusammenhängen, so dass sie die Herausforderungen, 
die die Subsidiaritätskontrolle stellt, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Wichtig ist, 
dass es dem AdR gelingt, eine Plattform für alle von ihm vertretenen Interessen zu 
bieten, um seine Nützlichkeit und seine Glaubwürdigkeit als Hüter der Subsidiarität 
zu beweisen. 
 

26. Die Subsidiaritätskontrolle als ständiger Prozess 
 
Die Subsidiaritätskontrolle muss alle Etappen des Rechtsetzungsprozesses der Union 
begleiten. Dies setzt ein starkes Eintreten des AdR für die Standpunkte der RLG bei 
der Kommission zum Zeitpunkt der Vorbereitung und Veröffentlichung der 
Vorschläge durch die Kommission voraus, verlangt aber auch eine ständige 
Überwachung der vom Parlament und vom Rat angenommenen Änderungen an den 
Vorschlägen der Kommission. Entscheidend für die Subsidiaritätskontrolle ist die 
prälegislative Phase, und das wird auch so bleiben, unabhängig davon ob die 
Verfassung in Kraft tritt oder nicht. Wenn den Fragen auf dem Gebiet der 
Subsidiarität durch einen effektiven Prozess der Anhörung der RLG Rechnung 
getragen wird, wird sich die Qualität der Rechtsvorschriften verbessern und dann 
kann schon vor der Veröffentlichung eines Rechtsetzungsvorschlags – vorbeugend – 
auf zum Ausdruck gebrachte Sorgen reagiert werden. Logischerweise hilft dies, 
Ressourcen einzusparen, die sonst in begründete Stellungnahmen oder 
Nichtigkeitsklagen wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip investiert werden 
würden. Ein wichtiges Hilfsmittel um sicherzustellen, dass die Kultur der 
Subsidiarität die Schwerpunkte in den Rechtsvorschriften der Union bestimmt, sind 
die Folgenabschätzungen. Daher muss die Prüfung der Bewertungsmethoden der 
Kommission und ihrer Schlussfolgerungen eine echte Priorität für den AdR und die 
von ihm vertretenen RLG sein. Die Subsidiaritätskontrolle durch den AdR muss den 
gesamten Rechtsetzungsprozess begleiten, damit Änderungen des Rates oder des 
Parlaments, die die Subsidiarität in Frage stellen, festgestellt und bemängelt werden 
können. 
 

27. Die Klage 
 
Die Verfassung stellt zwischen den Klagebefugnissen des AdR und dem 
Frühwarnmechanismus zwar keine förmliche Verbindung her, aber in der Praxis 
dürfte es so sein, dass eine mögliche Klage des AdR glaubwürdiger erscheint und 
mehr beeindruckt, wenn es vorher im Rahmen desselben Verfahrens Kritiken seitens 
der nationalen Parlamente gegeben hat. Die Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips ist so etwas wie eine „nukleare“ Abschreckungswaffe, deren 
Anwendung nur im Notfall und nur dann zu erwägen ist, wenn es um grundlegende 
Fragen geht und es Gründe gibt, die eine Nichtigkeitsklage ganz klar rechtfertigen. 
 

EIN ADR, DER FÜR DIE KULTUR DER SUBSIDIARITÄT GERÜSTET IST 
 

28. Eine Kultur der Subsidiarität 
 
Der AdR hat sich nach Kräften dafür eingesetzt, einer Kultur der Subsidiarität in der 
Europäischen Union Vorrang zu geben, und ist durch die Verfassung und die 
Debatten über das Regieren in Europa zum Hüter der Subsidiarität geworden. Daher 
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hat er eine intensive Diskussion über die Frage geführt, wie er der Herausforderung, 
das Subsidiaritätsprinzip „fest im Bewusstsein der politisch Verantwortlichen auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu verankern“, organisatorisch 
gerecht werden kann. Der AdR ergreift Maßnahmen, um der Subsidiarität in der 
Union Priorität zu geben, insbesondere durch die Veranstaltung einer jährlichen 
Subsidiaritätskonferenz, auf der sich alle Institutionen – lokale, regionale, nationale 
und europäische – begegnen, deren Zusammenarbeit und Engagement erforderlich 
sind, um den Gedanken einer Kultur der Subsidiarität in die Praxis umzusetzen. 

 
29. Die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle – mit oder ohne 

Ratifizierung des Verfassungsvertrags 
 
Die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle hängt nicht vom Inkrafttreten 
der Verfassung ab, und die seit einigen Jahren zunehmende Aufmerksamkeit für die 
Subsidiarität ist nicht allein Ergebnis der Verfassungsdebatte. Der AdR entwickelt 
daher seine Rolle der Subsidiaritätskontrolle unabhängig davon, was aus der 
Verfassung wird, weiter, und er hat begonnen, seine Organisation zu verändern, um 
diese Rolle besser ausüben zu können. Bei der Weiterentwicklung dieser Rolle hat der 
AdR Maßnahmen getroffen, um die Wissensgrundlage bezüglich der 
unterschiedlichen Art und Weise, wie Subsidiarität verstanden wird, zu erweitern, um 
bei Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip mit guten Argumenten aufwarten zu 
können. Im Mittelpunkt dieser Maßnahmen steht die Schaffung eines elektronischen 
Netzwerks zur Subsidiaritätskontrolle in Zusammenarbeit mit den RLG und ihren 
Verbänden, das mit anderen einschlägigen Datenbanken verbunden wird und als 
Instrument der Information und Konsultation für die Beschlussfassung im AdR 
angelegt ist. 

 
30. Die Mobilisierung einer größeren Vielfalt von Standpunkten 

 
Die Mobilisierung einer größeren Vielfalt von Standpunkten durch den AdR ist von 
entscheidender Bedeutung dafür, dass er seine Aufgabe der Subsidiaritätskontrolle 
wirksam wahrnehmen kann. Der AdR ist im Begriff, eine intensive Zusammenarbeit 
mit den RLG-Verbänden zu entwickeln und muss neue Wege für die Kommunikation 
mit den nationalen Parlamenten und den gesetzgebenden Regionalparlamenten finden, 
damit es ihm gelingt, im Rahmen des in der Verfassung vorgesehenen 
Frühwarnverfahrens seinen Fragestellungen mit denen der genannten Parlamente zu 
verbinden. Da sich der AdR anders als die RLG im Nachhinein an den Gerichtshof 
wenden kann, wird er gegebenenfalls aufgefordert werden zu klagen, wenn RLG oder 
Verbände von RLG der Auffassung sind, dass das Subsidiaritätsprinzip verletzt wird. 
Die Praxis der Zusammenarbeit ist wichtig für die Entwicklung gemeinsamer 
Interpretationen der Subsidiarität, durch die Klagen ohne Erfolgsaussichten vermieden 
werden. Dadurch ergeben sich Gelegenheiten für die Entwicklung von Beziehungen, 
die für den AdR wie die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen sowohl im Hinblick 
auf die Frühwarnung als auch auf Klagen im Nachhinein vorteilhaft sind.  

 
31. Den AdR in den Stand setzen, den Frühwarnmechanismus zu nutzen 

 
Mit seiner jetzigen Arbeitsweise kann der AdR weder die kurzen Fristen des 
Frühwarnmechanismus einhalten noch Klagen vor dem Gerichtshof rechtzeitig 
einreichen. Deshalb wurde im AdR die Frage erörtert, auf welchem Wege diese 



 18

Fristen am besten eingehalten werden können, d.h. durch Übertragung von 
Vollmachten der Plenarversammlung an eine spezielle Subsidiaritätskommission oder 
an das Präsidium des AdR. Wie auch immer am Ende entschieden wird, es muss 
unbedingt für eine enge Verbindung zwischen der Arbeit des bevollmächtigten 
Gremiums und der Plenarversammlung, die das Recht behalten muss, Entscheidungen 
dieses Organs zu widerrufen, aber auch der Arbeit der AdR-Fachkommissionen, die 
bei der Prüfung der Gesetze und der Vorlage von Verbesserungsvorschlägen nach wie 
vor den Hauptteil der Arbeit leisten werden, gesorgt werden. 
 

* 
* * 
* 
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Vorbemerkungen 

 
1. Der Ausschuss der Regionen (AdR) begann schon sehr früh, sich mit den 

möglichen Folgen des Entwurfes des Vertrags über eine Verfassung für 
Europa zu befassen, insbesondere mit der Veranstaltung der ersten 
Subsidiaritätskonferenz am 27. Mai 2004 in Berlin, der Entscheidung seines 
Präsidiums vom 20. Juni 2004, die Fachkommission für konstitutionelle 
Fragen und Regieren in Europa (CONST) mit der Ausarbeitung einer 
Initiativstellungnahme zum Thema „Anwendung und Kontrolle der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ gemäß Artikel 265 
Absatz 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
zu beauftragen, und der Ausschreibung – im November 2004 – einer Studie 
über die Kontrolle der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit gemäß der Verfassung für Europa (im Folgenden 
Verfassung). Damit hat er als Vertreter der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften (RLG) der Mitgliedstaaten der Union Weitblick und 
Seriosität bewiesen und gezeigt, wie sehr ihm an einer reibungslosen 
Arbeitsweise der Institutionen der Europäischen Union gelegen ist. 
 

2. Die Ausschreibung, deren Ergebnis die vorliegende Studie ist, wurde mit 
Blick auf die in dem am 29. Oktober 2004 von den Staats- und 
Regierungschefs der 25 Mitgliedstaaten2 unterzeichneten Vertrag über eine 
Verfassung für Europa enthaltenen neuen Bestimmungen zur Beteiligung der 
RLG an der Tätigkeit der EU entwickelt. Die Studie sollte ausgearbeitet 
werden, um die Auswirkungen des Subsidiaritätsprotokolls des Vertrags auf 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
zu untersuchen. Ein Hauptziel dieser Studie bestand darin, eine Analyse und 
Empfehlungen zu der Frage vorzulegen, wie der AdR sicherstellen kann, dass 
die neuen Bestimmungen der Verfassung zu Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit unter dem Gesichtspunkt der Interessen der RLG in der 
Union bestmöglich genutzt werden. 
 

3. Nach der Ablehnung der Ratifizierung des Vertrags durch die französischen 
Wähler am 29. Mai 2005 und die niederländischen Wähler am 1. Juni 2005 ist 
sehr ungewiss, ob und wann die Verfassung in ihrer gegenwärtigen Form in 
Kraft tritt. Es ist so gut wie sicher, dass sie nicht wie ursprünglich vorgesehen 
am 1. November 2006 in Kraft treten kann. Daher muss diese Studie zunächst 
einmal Antwort auf die folgende Frage geben: 

 

 Hat die vorliegende Studie über die Subsidiarität im Lichte der Verfassung für 
Europa überhaupt noch einen Sinn?  

 

4. Die Antwort ist ein klares Ja ohne Wenn und Aber. Aus vielen wichtigen 
Gründen ist es für den AdR – mit oder ohne Verfassung – von vitaler 
Bedeutung, dass er sich Gedanken über seine Doktrin, seine Rolle, seine 

                                                      
2
  Genauer gesagt, nahmen auch die damaligen Bewerberländer Bulgarien, Rumänien und Türkei an der Zeremonie teil 

und bekundeten damit ihren Willen, durch den neuen Vertrag gebunden zu werden, sobald sie EU-Mitglieder werden. 
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Struktur und seine Verfahren zur Kontrolle der Anwendung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit macht und sie weiterentwickelt. 

 

5. Die bei der Ausarbeitung dieser Studie angewandte Methodik beruht zum 
einen auf einer rechtswissenschaftlichen Analyse des Inhalts des 
Subsidiaritätsprotokolls und der einschlägigen Bestimmungen des am 
29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrags über eine Verfassung für 
Europa, des Inhalts der derzeit geltenden Verträge und anderen relevanten 
Texte, der einschlägigen Rechtsprechung und -lehre, sofern und soweit diese 
die den AdR interessierenden Probleme berücksichtigt, und zum anderen auf 
einer Analyse der Praxis auf der Grundlage von mit betroffenen Praktikern 
geführten Gesprächen und von Unterlagen der betroffenen Institutionen, RLG 
und Verbände. Die Studie wurde daher von zwei Hochschulwissenschaftlern 
durchgeführt, nämlich Professor Jacques Ziller, Professor für vergleichendes 
öffentliches Recht und Gemeinschaftsrecht, Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, zurzeit abgeordnet an das Europäische Hochschulinstitut Florenz, 
und Professor Charlie Jeffery, Professor für Politikwissenschaft, School of 
Social and Political Studies, Universität Edinburgh. 

 

6. Die Studie war bereits vor dem Zeitpunkt der Annahme der Stellungnahme des 
AdR zum Thema „Leitlinien für die Anwendung und Kontrolle der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“3 (im Folgenden 
Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien]), deren Entwurf am 
4. Oktober 2005 von der Fachkommission CONST angenommen worden war, 
erarbeitet worden. Die Endfassung der Studie trägt jedoch dieser 
Stellungnahme umfassend Rechnung, insbesondere, indem in den 
Schlussfolgerungen der Kapitel eingehend Bezug darauf genommen wird, 
ebenso wie auf die Stellungnahme 121-2005 zu den Themen „Eine bessere 
Rechtsetzung 2004“ und „Eine bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“4, deren Entwurf von der 
Fachkommission CONST am selben Tag angenommen wurde (im Folgenden 
Stellungnahme 121-2005 [Bessere Rechtsetzung]). In allen diesen 
Schlussfolgerungen werden noch einmal die Punkte der Studie genannt, die 
die einschlägigen Elemente der Stellungnahme unterstützen, und diejenigen 
Punkte, die darüber hinausgehen. All diese Schlussfolgerungen bildeten die 
Grundlage für die Erarbeitung einer Mitteilung für die zweite 
Subsidiaritätskonferenz in London am 29. November 2005 und fanden 
Eingang in die Zusammenfassung der Studie und ihrer Empfehlungen auf den 
vorangegangenen Seiten.  

 
* 

* * 
*

                                                      
3
  Berichterstatter: Peter Straub (Präsident des Landtags von Baden-Württemberg (D/EVP). 

4
  Berichterstatter: Michel Delebarre (Staatsminister a.D., Bürgermeister von Dunkerque (F/ESP). 
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Kapitel 1: Allgemeine Einführung 
 
 

A. – Die verschiedenen Bedeutungen von Subsidiarität 
 
7. Eine Bedingung dafür, von den durch die Arbeit des Konvents von März 2002 

bis Juli 2004 und der Regierungskonferenz (RK) eröffneten Chancen 
profitieren zu können, ist, dass mehr Klarheit über die verschiedenen 
Bedeutungen von Subsidiarität gewonnen wird. Wenn wir hier das Wort 
Bedeutung im Plural verwenden, so aus guten Gründen. Subsidiarität ist ein 
Konzept, das Eingang in den Sprachgebrauch des Gemeinschaftsrechts und 
der Verfassung gefunden hat, aber aus einem anderen Gebiet stammt. Obschon 
der Begriff der Subsidiarität in den Verträgen und Protokollen, die es seit 1986 
gegeben hat, immer wieder definiert wurde, kann er unterschiedlich, ja 
gegensätzlich, ausgelegt werden. Das britische Oberhaus fasst diese 
Widersprüche treffend wie folgt zusammen: „Subsidiarität wird entweder als 
Hindernis für die Entwicklung und Effizienz der Europäischen Union oder als 
willkommene Begrenzung der Möglichkeiten der Kommission, unnötige 
Maßnahmen auf EU-Ebene vorzuschlagen, gesehen“5. 

 
8. Diese Widersprüche widerspiegeln sich auch in den Debatten, die im AdR 

zwischen den RLG geführt werden. Eine Reihe von Stellungnahmen, die 
durch die Debatte über den Verfassungsvertrag veranlasst und in der 
Fachkommission des AdR für konstitutionelle Fragen (CONST) erarbeitet 
wurden6, wurden von einigen Mitgliedern der Fachkommission als Schritte in 
die Richtung einer legitimen Überwachung und Kontrolle der Kompetenzen 
der EU in RLG-Angelegenheiten verstanden, während andere diese 
Stellungnahmen als zu kritisch gegenüber der Europäischen Kommission 
empfanden und meinten, dass sie eher geeignet seien, die europäische 
Integration zu begrenzen als sie zu fördern. 

 
9. Wenn der AdR in puncto Subsidiarität für klare Verhältnisse sorgen will, dann 

müssen diese unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet und erklärt werden. 
Wir werden später (vgl. Kapitel 3) noch versuchen, die Unterschiede 
herauszuarbeiten. Man kann jedoch sagen, dass diese Unterschiede stärker 
betont wurden, als es aus Gründen der Verfassungsdebatte eigentlich 
notwendig war. Der Prozess der Ausarbeitung der Verfassung im Konvent und 
die anschließende RK standen unter dem Zeichen der Tradition und stellten 

                                                      
5
  „Subsidiarity is either seen as an obstacle to the development and efficiency of the EU or as a desirable constraint on 

the ability of the Commission to propose unnecessary action at EU level“. Vgl. House of Lords, EU-Ausschuss, 
14. Sitzungsbericht 2004-05, Strengthening national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity 
early warning mechanism, HL Paper 101, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, S. 18-19.  

6
  Gemeint sind insbesondere die ursprünglichen Fassungen der Stellungnahmen, über die der Präsident des AdR Joseph 

Straub (CdR 220/2004 Rev. 1), Herr Luc Van den Brande (CdR 221/2004 Rev. 2) und Herr Jose Maria Munoa 
Ganuza (CdR 222/2004 Rev. 2) Bericht erstatteten. 
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Verfassungsideen in den Vordergrund, die für gewöhnlich mit dem 
Nationalstaat verbunden werden, insbesondere, was die Abgrenzung und 
hierarchische Gliederung der Zuständigkeiten der unterschiedlichen 
Verwaltungsebenen anbelangt. 

 
10. Infolgedessen entwickelte sich eine Interpretation der Beziehungen zwischen 

den unterschiedlichen Verwaltungsebenen in der Art eines 
„Nullsummenspiels“7: Wenn die Mitgliedstaaten auf irgendeinem Politikfeld 
Kompetenzen verlieren, dann muss automatisch die Union diese Kompetenzen 
dazugewinnen, und umgekehrt. Diese Art der Interpretation mag ja für eine 
summarische Beschreibung des grundlegenden Aufbaus einer Union mit 
mehreren Ebenen durchaus nützlich sein, entspricht aber kaum der Praxis der 
europäischen Integration, wo wir es – je nach Politikfeld in einer sehr 
unterschiedlicher Ausprägung – mit einer Vielzahl von komplexen 
Wechselwirkungen zwischen den Verwaltungsebenen aller Machtetagen – 
lokal, regional, national und europäisch – (und verschiedenen Akteuren der 
privaten Wirtschaft) zu tun haben. 

 
11. An dieser Stelle sei auf die Subsidiaritätsdebatte im Rahmen der Governance-

Agenda8 der Europäischen Kommission verwiesen. Man kann diese Agenda 
als Versuch werten, die europäische Integration stärker an der Praxis orientiert 
zu beschreiben und zu verstehen, jedenfalls besteht ihr Ziel darin, die Praxis 
der europäischen Integration zu verbessern. Ein zentrales Thema der 
Governance-Agenda ist eine „bessere Rechtsetzung“. Dieses Herangehen 
erscheint besser geeignet für eine stärkere Beteiligung der RLG an der 
Herausbildung einer „Subsidiaritätskultur“ als die „Nullsummenspiel“-
Interpretationen, die gestützt werden dürften, wenn der Blick zu starr auf die 
Verfassungsdebatte gerichtet bleibt. Die „bessere Rechtsetzung“ ist vielleicht 
ein besserer Ansatz für die Schaffung einer gemeinsamen Subsidiaritätsagenda 
der im AdR vertretenen unterschiedlichen Arten von RLG. Das hat auch 
Norbert de Batselier, Präsident des Flämischen Parlaments, im Februar 2005 
betont:  

 
 „Die neue Verfassung und die ihr beigefügten Protokolle über die 

Subsidiarität und über die Rolle der regionalen Parlamente stärken deren 
Möglichkeiten, Einfluss auf die europäische Beschlussfassung zu nehmen, 
nicht etwa, um sie abzubremsen, sondern um ihre Qualität zu verbessern und 
die unterschiedlichen Situationen im jetzigen Europa besser 
berücksichtigen.“9 

 

                                                      
7
  Englisch: Zero sum game. Dieser aus der Spieltheorie stammende Begriff wird häufig in der Wirtschaft und 

Politikwissenschaft verwendet. Das Gegenteil davon ist Positivsummenspiel (positive sum game), bei dem alle 
Beteiligten Gewinner sind. 

8
  „Agenda“ ist eigentlich nur das englische Wort für Tagesordnung, aber der Begriff fand in Frankreich über die 

Politikwissenschaft Eingang, um die umfassendere Bedeutung des englischen Begriffs widerzugeben. 

9
  Ansprache von Herrn Norbert De Batselier, Präsident des Flämischen Parlaments, Interimspräsident der Konferenz 

der regionalen gesetzgebenden Versammlungen in der Europäischen Union (CALRE), S. 3. 
www.calre.net/_documents/fr/speech_debatselier240205barroso_fr.doc. 
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12. In anderen Worten: Eine auf „bessere Rechtsetzung“ gerichtete 
Subsidiaritätsagenda kann zum Ziel haben, unnötige oder zu starke Eingriffe 
zu verhindern, wozu auch die Mittel gehören, die gebraucht werden, um 
solche Eingriffe zu unterbinden oder rückgängig zu machen, doch beschränkt 
sie sich nicht darauf. Subsidiarität bedeutet auch (und vielleicht vor allem), 
dass diejenigen, die über das für die Ausarbeitung und Umsetzung der 
Regelwerke erforderliche einschlägige Fachwissen verfügen, stärker 
einbezogen werden, damit die unterschiedlichen Gegebenheiten innerhalb der 
Europäischen Union besser berücksichtigt werden. 
 

B. – Berücksichtigung der zwischen den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften bestehenden Interessenunterschiede 

 
13. Die Errichtung einer gemeinsamen Agenda darf nicht zu einer Verwässerung 

der Unterschiede führen, indem versucht wird, alles auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner zu reduzieren, was zu unbefriedigenden Kompromissen 
führen würde. Der AdR kann ein einflussreicherer Sachwalter seiner die 
Subsidiarität unterschiedlich interpretierenden und praktizierenden Mitglieder 
werden, wenn diese Unterschiede von allen verstanden und respektiert werden. 
Anders ausgedrückt, hat der AdR kaum eine Chance, sich mit seinen 
Forderungen nach Achtung der unterschiedlichen Situationen in der Union 
durchzusetzen, wenn er selbst Schwierigkeiten hat, die Meinungsvielfalt seiner 
Mitglieder in der Subsidiaritätsdebatte zu artikulieren.  
 

14. Das Besondere am AdR ist seine vielfältige Zusammensetzung. Er vereint alle 
möglichen Arten von regionalen und lokalen Institutionen von 25 
Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlicher Verfassungstradition und 
politischer Vergangenheit. Ein Aspekt dieser Vielfalt ist für die 
Subsidiaritätsdebatte ganz besonders wichtig, nämlich die unterschiedliche 
Verfasstheit der Mitglieder des AdR in Abhängigkeit vom jeweiligen 
Mitgliedstaat. Seit der AdR 1994 geschaffen wurde, haben sich diese 
Unterschiede immer wieder darin niedergeschlagen, dass zwischen Regionen 
mit Gesetzgebungsbefugnissen (anfangs „strong regions“ oder starke 
Regionen genannt) und anderen RLG unterschieden wurde. Wegen dieser 
beiden Gruppen, die natürlich längst nicht alle Unterschiede im AdR auf sich 
vereinigen, gab es dann und wann Vorschläge, den organisatorischen Aufbau 
des AdR dahingehend zu ändern, dass er ihre unterschiedlichen Interessen 
widerspiegelt, bis hin zu dem Vorschlag, den AdR in zwei Kammern 
aufzuteilen10. Derartige Vorschläge wurden immer abgelehnt, und zwar mit 
Recht, hängt doch die Glaubwürdigkeit des AdR von seiner Fähigkeit ab, die 
ganze Union zu vertreten, und diese würde mit einer organisatorischen 
Trennung aufs Spiel gesetzt. 
 

                                                      
10

  Vor der Schaffung des AdR hatte der von den lokalen Gebietskörperschaften dominierte Rat der Gemeinden und 
Regionen Europas vorgeschlagen, dass die Vertreter der lokalen Gebietskörperschaften innerhalb des AdR ähnlich 
wie die nationalen Delegationen eine eigenständige Gruppe bilden sollten. Die Vertreter der „starken“ Regionen 
machten sich diesen Gedanken 1995 in den internen Diskussionen des AdR und 1996 während der RK zu Eigen, 
indem sie sich für eine Aufteilung des AdR in zwei Kammern, eine für die Regionen, eine für die Gemeinden, 
aussprachen. 
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15. Dadurch werden natürlich die Interessenunterschiede, die diesen Vorschlägen 
zugrunde lagen, nicht hinweggewischt. Sie sind darauf zurückzuführen, dass 
sich die europäische Integration auf die RLG der einzelnen Mitgliedstaaten je 
nach ihrer Verfasstheit unterschiedlich auswirkt. Diese Unterschiede können 
schematisch als eine Frage der Macht verstanden werden. Um es kurz zu 
sagen: Bisher hat die europäische Integration die Macht der Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen eher beschnitten und ihre Möglichkeiten, auf die 
öffentliche Politik vor Ort Einfluss zu nehmen, eher verringert, dafür aber die 
Macht der lokalen Behörden und Regionen ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
erweitert und ihre Möglichkeiten, auf die öffentliche Politik vor Ort Einfluss 
zu nehmen, vergrößert. 
 
C. – Schaffung einer „Kultur der Subsidiarität in der Union“: die 

Herausforderungen für den Ausschuss der Regionen 
 
16. In den letzten fünf Jahren hat der Grundsatz der Subsidiarität ein wachsendes 

politisches Echo gefunden. Gleichzeitig wurden die regionalen Aspekte der 
Subsidiarität, zum einen im Rahmen der Verfassungsdebatte mit der 
Verfassung für Europa als Höhepunkt und zum anderen im Rahmen der 
Initiativen, die sich aus der Governance-Agenda der Europäischen 
Kommission ergaben, stärker verdeutlicht und gewürdigt. Es ist bezeichnend, 
dass sowohl die Verfassung als auch die Governance-Agenda dem AdR eine 
zentrale Rolle zugedacht haben, wenn es darum geht, die regionale Dimension 
der Subsidiarität zur Wirkung zu bringen.  
 

17. Obgleich sich der AdR bezüglich der Subsidiarität in einem lang andauernden 
Prozess befindet, steht er jetzt gewissermaßen vor der „Stunde der Wahrheit“. 
Die starke Resonanz des Subsidiaritätsprinzips bei der Anerkennung der 
regionalen Dimension ist für den AdR die Chance, eines seiner grundlegenden 
Ziele zu verwirklichen, indem er als Hüter des Gedankens handelt, dass die 
Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen werden müssen. Diese 
Chance zu nutzen bedeutet, eine ganze Reihe von Herausforderungen 
anzunehmen, die teils grundsätzlicher Natur sind und teils einzelne Aspekte 
des Rechtsetzungsprozesses der Union betreffen.  
 

D. – Warum der AdR seine Doktrin, seine Rolle, seine Struktur und seine 
Verfahren für die Kontrolle der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit weiterentwickeln muss 
 
 1°) Ein lang anhaltender Prozess 

 
18. Erstens befindet sich der AdR auf dem Gebiet der Subsidiarität in einem lang 

anhaltenden Prozess. Die neuen Bestimmungen der Verfassung sind nicht das 
Ergebnis einer kurzfristig umzusetzenden Ad-hoc-Agenda, sondern die jüngste 
Folge eines langen Prozesses zur Einführung einer „Kultur der Subsidiarität“ 
in der Arbeitsweise der Europäischen Union. 
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2°) Ein veränderter Kontext 
 

19. Zweitens haben die in die Verfassung aufgenommenen Bestimmungen auf 
zweierlei Art den Kontext verändert, in dem die EU-Politikgestalter über 
Subsidiarität nachdenken: 
 
i. Die Anerkennung der Mehrstufigkeit des Subsidiaritätsprinzips 
 

20. Erstmals wird nicht nur in einem Protokoll, sondern im Vertrag selbst förmlich 
anerkannt, dass das Subsidiaritätsprinzip mehrstufig wirkt und auch die Stufe 
unterhalb des Mitgliedstaats – also die RLG – umfasst. Dass dieser Fortschritt 
beim Verständnis der Subsidiarität wieder in Frage gestellt werden könnte, ist 
nur schwer vorstellbar. Es ist umso weniger vorstellbar, als es immer noch das 
(durch das französische und niederländische Nein noch verstärkte) Gefühl 
gibt, dass in der Union ein Demokratiedefizit herrscht. Die vom AdR 
energisch vorgetragenen Argumente der RLG bezüglich der Notwendigkeit, 
für eine bürgernahe Beschlussfassung zu sorgen, werden wahrscheinlich in 
einem Kontext offensichtlicher Abwendung der Bürger von einer zu weit 
entfernten Union um so eher Gehör finden. 
 
ii.  Die Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente 
 

21. Die Verfassung hat die Rolle der nationalen Parlamente bei der Kontrolle der 
Subsidiarität ganz klar gestärkt, und sie hat – über das Protokoll Nr. 2 – die 
regionale Dimension der Kontrolle der Subsidiarität mit der Rolle der 
nationalen Parlamente in Einklang gebracht: 
 
a) indem die RLG in die prälegislative Dimension der Anhörung und 
Folgenabschätzung aufgenommen wurden;  
 
b) indem den nationalen Parlamenten aufgetragen wurde, die 
Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen als Teil des 
Frühwarnsystems nach der Veröffentlichung der Gesetzgebungsvorschläge der 
EU anzuhören;  
 
c) indem neben den nationalen Parlamenten auch der AdR eine Verantwortung 
erhielt, da er gegebenenfalls vor dem Gerichtshof eine Nichtigkeitsklage 
wegen Verletzung des Subsidiaritätsgrundsatzes durch einen 
Gesetzgebungsakt einreichen kann.  
 

22. Die nationalen Parlamente haben ihre neue Aufgabe der 
Subsidiaritätskontrolle mit Begeisterung angenommen, und diese Begeisterung 
dürfte auch anhalten, wenn die Verfassung nicht ratifiziert wird. Das Profil 
und der Stellenwert der Subsidiaritätsfragen haben zugenommen, da die 
nationalen Parlamente angefangen haben, systematischer an Subsidiarität zu 
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denken, wodurch sich der Kreis der potenziellen Verbündeten der RLG bei der 
Herausbildung einer echten Kultur der Subsidiarität erweitert hat11.  
 
3°) Zahlreiche Debatten 
 

23. Drittens – und das ist vielleicht der wichtigste Faktor – war die 
Verfassungsdebatte über die Subsidiarität nicht die einzige wichtige Debatte, 
die in den letzten Jahren in Europa über diese Frage geführt wurde. Auch die 
seit den ersten Tagen der Prodi-Kommission im Jahr 1999 entwickelten 
Governance-Projekte der Europäischen Kommission hatten wichtige 
Implikationen und auch praktische Folgen für eine Kultur der Subsidiarität in 
der EU. Zwar steht der Begriff Subsidiarität im Weißbuch „Europäisches 
Regieren“ von 200112 und bei den meisten anschließenden Initiativen13, zu 
denen der AdR bereits Gelegenheit hatte, sich zu äußern14, nicht im 
Vordergrund, aber die wichtigen Begriffe der heutigen Subsidiaritätsdebatte – 
die Folgenabschätzungen, die prälegislativen Anhörungen, der strukturierte 
Dialog mit den RLG, „bessere Rechtsetzung“ – sind Teil der Governance-
Agenda der Kommission. Einige davon (die Folgenabschätzungen und die 
prälegislativen Anhörungen) wurden unmittelbar in das Protokoll Nr. 2 
übernommen. Es sei hervorgehoben, dass all diese Initiativen unabhängig 
davon, was aus der Verfassung wird, weiterentwickelt werden. In anderen 
Worten: Die Kommission hat den RLG neue Möglichkeiten eröffnet, ihren 
langen Kampf um Subsidiarität außerhalb des Gebiets der Verfassung 
fortzusetzen.  
 

24. Ebenso, wie die Verfassung und die Governance-Debatte den RLG neue Wege 
zur Subsidiarität eröffnet haben, haben sich dadurch auch die Anforderungen 
erhöht. Die Chancen müssen genutzt werden. Den RLG und dem sie auf 
europäischer Ebene vertretenden AdR bietet sich die Chance, neue Standards 
für und neue Anforderungen an die Kontrolle der Subsidiarität festzulegen. 
Gleichzeitig ist damit für die politischen Akteure aller Regierungsebenen der 
EU die Gelegenheit gekommen, die Forderung der RLG anzuerkennen, unter 
dem Banner der Subsidiarität stärker berücksichtigt und sowohl im Vorfeld 
wie auch während des Beschlussfassungsprozesses der Union stärker 
einbezogen zu werden. Es ist auch die Gelegenheit anzuerkennen, dass diese 
Forderung legitim ist, zumal es darum geht, die Qualität der EU-Gesetzgebung 
zu erhöhen und das Verhältnis der Bürger zur EU zu verbessern. 

                                                      
11

  Es gibt eine interessante Studie des britischen Oberhauses zu der Frage, wie die nationalen Parlamente begonnen 
haben, auf den Inhalt der Verfassung bezüglich des Subsidiaritätsprinzips zu reagieren: House of Lords, EU-
Ausschuss, 14. Sitzungsbericht 2004-05, Strengthening national parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s 
subsidiarity early warning mechanism, HL Paper 101, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, Kapitel 6. 

12
  Europäische Kommission, Weißbuch vom 25. Juli 2001 zum Thema „Europäisches Regieren“ (KOM(2001) 428 

endg.). 

13
  http://europa.eu.int/comm/governance/docs/index_en.htm#insti. 

14
  Globalstellungnahme vom 2. Juli 2003 zu den „Folgedokumenten zum Weißbuch 'Europäisches Regieren'“ (CdR 

19/2003 fin.) und Stellungnahme vom 20. November 2003 zum Thema „Bessere Rechtsetzung 2002“ und 
„Aktualisierung und Vereinfachung des Acquis communautaire“ (CdR 62/2003 fin). 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 1 
 
25. Der AdR im Zentrum der Debatte über Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit 

und gutes Regieren 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„1.3 betont, dass eine Ausrichtung der europäischen Politik an den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit und die Entwicklung einer Kultur der Subsidiarität entscheidend dazu beitragen 
können, das Vertrauen der Bürger in die europäische Zusammenarbeit zu stärken und die in den 
negativen Referenden zum Ausdruck gekommene Skepsis zu überwinden; 
[…] 
2.10 betont, dass die Europäische Union sowohl Harmonisierung als auch Erhaltung der gewachsenen 
Vielfalt benötigt und setzt sich für ein Europa ein, in dem die Vielfalt und die Identitäten seiner Völker, 
ihre Kraft entfalten können, um einen fruchtbringenden Wettbewerb zu fördern, ohne der Solidarität und 
dem Zusammenhalt in der Union Abbruch zu tun;  
[…] 
2.21 erinnert diesbezüglich an den engen Zusammenhang zwischen der Umsetzung des 
Subsidiaritätsprinzips und den Prinzipen des guten Regierens in Europa. Diese Prinzipien bewirken 
eine Stärkung der demokratischen Legitimation und Transparenz der Union, und durch den 
Verfassungsvertrag wird eine begrüßenswerte Ausweitung der prälegislativen Konsultationen zwischen 
der Europäischen Kommission und den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften eingeführt 
(Artikel 2 des Subsidiaritätsprotokolls); […]“ 
 
26. Wie in der vorliegenden Studie betont wird, bringt der Ausschuss der 

Regionen (AdR) alle Voraussetzungen mit, um Subsidiarität, 
Verhältnismäßigkeit und gutes Regieren auf der einen und den Schutz und die 
Förderung der kulturellen Vielfalt in der Europäischen Union auf der anderen 
Seite miteinander zu verbinden, ist er doch durch die von ihm vertretenen 
RLG, deren Organisation, Aufgaben, Größe, Mittel und Befugnisse sich von 
einem EU-Land zum anderen erheblich unterscheiden, selbst Ausdruck dieser 
kulturellen Vielfalt. Zugleich ist dies eine Herausforderung für den AdR, der 
sich so organisieren muss, dass er die Vielfalt an Wahrnehmungen, 
Erwartungen und Befürchtungen bezüglich der Anwendung des Subsidiaritäts- 
und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes berücksichtigen kann. Nur wenn der 
AdR seine Doktrin, seine Rolle, seine Struktur und seine Verfahren für die 
Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze weiterentwickelt, kann er seinem 
Anspruch gerecht werden und mit dafür sorgen, dass eine Kultur der 
Subsidiarität Einzug in die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union 
hält. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 2 
Die Verfassung für Europa und die Stärkung von Position und Rolle 

des Ausschusses der Regionen 
 
 

27. Die Verfassung für Europa impliziert eine Stärkung der Position und der Rolle 
des AdR gegenüber den derzeit geltenden Verträgen. Das liegt an zwei 
Neuerungen: Erstens konsolidiert und entwickelt das der Verfassung 
beigefügte Protokoll „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit“ das dem Vertrag von Amsterdam beigefügte 
Protokoll über die Anwendung der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
weiter, indem ein neues Verfahren zur Kontrolle der Anwendung dieser 
Prinzipien, das die nationalen Parlamente einbezieht, eingeführt wird; 
zweitens eröffnet die Verfassung dem AdR den Zugang zum Gerichtshof, 
indem er Nichtigkeitsklage zur Sicherstellung der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips auf die Gesetzgebungsakte, bei deren Ausarbeitung er 
(gemäß dem Subsidiaritätsprotokoll) angehört werden muss, aber auch 
Nichtigkeitsklage zur Wahrung seiner Rechte (gemäß Artikel III-365) 
einreichen kann.  

 
28. Die Schwierigkeiten, die der Ratifikation der Verfassung nach den Referenden 

in Frankreich und den Niederlanden im Wege stehen, stellen die Stärkung der 
Stellung des Ausschusses der Regionen nicht in Frage, sollten aber Anlass 
dafür sein, sich Fragen zu stellen: zum einen über die Möglichkeiten, den Text 
trotz dieser negativen Referenden zu ratifizieren, zum anderen über 
Alternativen, die ins Auge gefasst werden können, falls die Ratifikation des 
Vertrags vom 29. Oktober 2004 endgültig aufgegeben wird. 
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ABSCHNITT 1 
DIE BEIDEN WICHTIGEN NEUERUNGEN DER VERFASSUNG FÜR EUROPA FÜR DEN ADR 

 
A. – Das Protokoll „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit“  
 

29. Die erste Änderung, die die Verfassung für Europa bezüglich der Stellung und 
Rolle des AdR vorsieht, ergibt sich aus dem „Protokoll über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“.  
 

30. Die Rollenänderung zeigt sich am deutlichsten daran, dass das Protokoll 
ausdrücklich regelt, dass der AdR vor dem Gerichtshof klagen kann, wenn ein 
europäisches Gesetz oder Rahmengesetz gegen das Subsidiaritätsprinzip 
verstößt. Wie in dieser Studie noch demonstriert werden wird, werden die 
Stellung und die Rolle des AdR indirekt auch durch den Gesamtmechanismus 
der Kontrolle der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit gestärkt, 
denn dieser Mechanismus verleiht dem AdR in zweierlei Hinsicht eine 
gegenüber den nationalen Parlamenten hervorgehobene Position:  
 
− erstens gilt für seine Stellungnahmen zu Gesetzgebungsvorschlägen nicht 

die förmliche Frist, die die nationalen Parlamente bei ihren 
Stellungnahmen zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips einhalten 
müssen, zumal es in einer Stellungnahme des AdR auch um ganz andere 
Fragen gehen kann als die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips; 

 
− zweitens kann sich der AdR bei einer Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips unmittelbar, ohne Vermittler, an den Gerichtshof 
wenden, während die Verfassung für die nationalen Parlamente nur eine 
Art Aufforderung an die Mitgliedstaaten vorsieht, dafür zu sorgen, dass 
die Parlamente ihre Regierung ersuchen können, eine Nichtigkeitsklage 
anzustrengen. 

 
31. Die beiden Neuerungen für die institutionelle Stellung des AdR sind nur zum 

Teil mit dem Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
verbunden: Zweifellos hängt die Klagemöglichkeit vor dem Gerichtshof von 
diesem Inkrafttreten ab, aber von diesem Klagerecht würde in der Praxis 
ohnehin nur im Notfall Gebrauch gemacht werden, und einige 
Begleitwirkungen könnten trotzdem vorweggenommen werden. Was den 
Frühwarnmechanismus anbelangt, so kann er eingeführt und erprobt werden, 
ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten. Diese neuen Aspekte 
stehen im Wesentlichen für die Herausbildung einer Kultur der Subsidiarität, 
die durch die Tätigkeit des Europäischen Konvents einen entscheidenden 
Impuls erhielt und deren Auswirkungen weit über die förmlichen Änderungen 
der Verträge hinausgehen werden. 
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B. – Die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage zur Wahrung der Rechte des AdR 
 
32. Der AdR erhält zudem gemäß Artikel III-365 das Recht, zur Wahrung seiner 

Rechte zu klagen, und zwar nicht nur gegen europäische Gesetze und 
Rahmengesetze (wie bei der Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips), sondern gegen alle Handlungen des Rates, der 
Kommission und der Europäischen Zentralbank „mit Rechtswirkung 
gegenüber Dritten“ sowie gegen Handlungen des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates und der Einrichtungen oder Stellen der Union.  
 

33. Es sei angemerkt, dass diese Möglichkeit auch dem Rechnungshof und der 
Europäischen Zentralbank, die im Verfassungsvertrag beide als Organ 
eingestuft werden15, offen steht. Für diese beiden Organe ist das allerdings 
nichts Neues, denn sie haben diese Möglichkeit schon seit dem Vertrag von 
Maastricht. Das Europäische Parlament erhielt 1992 mit dem Maastricht-
Vertrag ein auf die Wahrung seiner Rechte beschränktes Klagerecht16 und hat 
seit dem Vertrag von Nizza dieselben Klagebefugnisse wie die Kommission, 
der Rat und die Mitgliedstaaten seit dem Inkrafttreten der 
Gemeinschaftsverträge. 
 

34. Zwar hat der AdR im Vergleich zu den Mitgliedstaaten sowie zum Rat, zur 
Kommission und zum Europäischen Parlament nur beschränkte 
Klagemöglichkeiten, aber das ihm gewährte Klagerecht wird dem Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (WSA) nicht eingeräumt. Hier zeigt sich ganz konkret, 
welche Änderungen die Verfassung an der Aufstellung der Organe und 
Einrichtungen der Union vorgenommen hat. Während in dem jetzt geltenden 
Vertrag erst die Bestimmungen zum WSA und dann die zum AdR aufgeführt 
werden (vor allem aus Gründen der chronologischen Reihenfolge, da der AdR 
erst viel später entstand als der WSA), ist es in der Verfassung genau 
umgekehrt. Mit dieser Änderung wird die Stellung des AdR gegenüber dem 
WSA gestärkt, was der AdR der Tatsache verdankt, dass er sich anders als der 
WSA auf den Grundsatz der repräsentativen Demokratie stützt. Diese 
Änderung dürfte nicht ohne Folgen für die Anwendung und Auslegung der 
Bestimmungen zur Beratungsbefugnis des AdR bleiben, laut welchen der AdR 
in Fällen, in denen der WSA angehört werden muss, „eine entsprechende 
Stellungnahme abgeben“ kann, „wenn er der Auffassung ist, dass spezifische 
regionale Interessen berührt werden“ (Artikel III-388, der den Inhalt von 
Artikel 265 EGV übernimmt). 
 

35. Die Artikel III-386 bis III-388 der Verfassung, die die Bestimmungen speziell 
zum AdR umfassen, enthalten weitere Änderungen gegenüber den 
Formulierungen im aktuellen Vertragswerk, aber man kann nicht sagen, dass 
diese die Stellung und die Rolle des AdR in Bezug auf die gegenwärtigen 
Verträge maßgeblich verändern. Die wichtigste Änderung außer dem Zugang 

                                                      
15  In den gegenwärtigen Verträgen ist die EZB noch nicht ausdrücklich als Organ aufgeführt, während der 

Rechnungshof mit dem Vertrag von Maastricht den Status eines Organs erhalten hat. 

16  Nachdem ihm dieses Recht vorher vom Gerichtshof zuerkannt worden war, wurde dieses aus der Rechtsprechung 
abgeleitete Prinzip im Vertrag von Maastricht verankert. 
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zum Gerichtshof ist die Tatsache, dass in der Verfassung für Europa (Artikel 
III-386) nur noch die Höchstzahl der Mitglieder des AdR angegeben ist und 
nicht mehr die genaue Zahl der Mitglieder aus jedem Land (Artikel 263 EGV). 
Allerdings wurde in Artikel III-389 die gleiche Änderung für den WSA 
eingeführt. Wichtiger ist, dass die Amtszeit des AdR von vier Jahren 
(Artikel 263 EGV) auf fünf Jahre (Artikel III-386 der Verfassung) verlängert 
wurde. Infolgedessen werden der Präsident und sein Präsidium nicht mehr für 
zwei Jahre (Artikel 264 EGV), sondern für zweieinhalb Jahre (Artikel III-387 
der Verfassung) gewählt. Die gleiche Veränderung wird auch am Mandat des 
WSA vorgenommen; es geht also ganz klar darum, die Amtszeiten der Organe 
und repräsentativen Einrichtungen an die Dauer der Legislaturperiode des 
Europäischen Parlaments anzupassen (EP, Kommission, AdR und WSA). 
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ABSCHNITT 2 
DIE PROBLEME BEI DER RATIFIKATION DER VERFASSUNG FÜR EUROPA UND IHRE 

FOLGEN  
 
36. Die gescheiterten Referenden vom 29. Mai in Frankreich (Nein-Stimmen: 

54,67% der abgegebenen Stimmen, Beteiligung: 69,37%,) und vom 1. Juni in 
den Niederlanden (Nein-Stimmen: 61,6%, Beteiligung: 62,8%,) hatten 
unmittelbar zur Folge, dass es der Exekutive in den beiden Länder nicht mehr 
möglich war, den Vertrag über eine Verfassung für Europa umgehend zu 
ratifizieren. Ob der Vertrag zu einem späteren Zeitpunkt ratifiziert werden 
kann, wird vom politischen Klima und den Initiativen der Regierungen der 25 
abhängen. Die Regierung des Vereinigten Königreichs hat am Montag, dem 
6. Juni 2005, das Verfahren für die Abhaltung eines Verfassungsreferendums 
ausgesetzt, um zu verhindern, dass das Unterhaus ein Gesetz verabschiedet, 
dass sich im Nachhinein als unnütz herausstellt, und wartet erst einmal ab. Die 
Regierungen Zyperns, Lettlands, Luxemburgs und Maltas haben nach den 
negativen Referenden in Frankreich und den Niederlanden das 
Ratifizierungsverfahren fortgesetzt und zum Abschluss gebracht, während die 
der anderen Länder ihre Entscheidung auf später verschoben haben. 

 
37. Bis November 2005 waren somit in 14 Mitgliedstaaten (Deutschland, 

Österreich, Belgien, Zypern, Spanien, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Slowakei und Slowenien) die Verfahren zur 
Genehmigung der Ratifikation erfolgreich abgeschlossen, doch es waren 
„Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten“, um die Formulierung der 
„Erklärung zur Ratifikation des Vertrags über eine Verfassung für Europa“ zu 
verwenden. Was die Zukunft des Vertrags anbelangt, so wird sie von den 
Politikern ganz unterschiedlich gesehen: Für die einen ist der Vertrag tot, für 
die anderen liegt er auf Eis, wieder andere sehen nur eine Pause im 
Ratifizierungsprozess.  
 

38. Obschon für einige bereits „gestorben“ oder „auf Eis gelegt“, existiert der 
Vertrag – mit den Wirkungen, die er seit dem 29. Oktober 2004 entfaltet. Der 
am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichnete Vertrag über eine Verfassung für 
Europa und die Protokolle, Anlagen und Erklärungen, die mit der Schlussakte 
der Regierungskonferenz angenommen wurden, auf der über den Vertrag 
verhandelt wurde17, bedürfen zu ihrem Inkrafttreten der Ratifikation durch alle 
Mitgliedstaaten. Im Vertrag selbst (Artikel IV-447 Absatz 2) ist geregelt, dass 
er am 1. November 2006 in Kraft tritt, sofern bis dahin die 
Ratifikationsurkunden aller Mitgliedstaaten hinterlegt worden sind, oder 

                                                      
17

  ABl.° C 310/01 vom 16. Dezember 2004.  
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andernfalls am ersten Tag des zweiten auf die Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde folgenden Monats18. 

 
39. Seit dem 29. Oktober 2004 wird die Situation der Unterzeichnerstaaten durch 

die Wiener Vertragsrechtskonvention bestimmt, die auch den gegenwärtigen 
Fall vorsieht: 

 
Wiener Übereinkommen über das Vertragsrecht, Artikel 18 – Verpflichtung, 

Ziel und Zweck eines Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu vereiteln 
 

Ein Staat ist verpflichtet, sich aller Handlungen zu enthalten, die Ziel und Zweck eines Vertrags vereiteln 
würden, 
 
a) wenn er unter Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung den Vertrag unterzeichnet 
oder Urkunden ausgetauscht hat, die einen Vertrag bilden, solange er seine Absicht nicht klar zu 
erkennen gegeben hat, nicht Vertragspartei zu werden, oder 
 
b) wenn er seine Zustimmung, durch den Vertrag gebunden zu sein, ausgedrückt hat, und zwar bis zum 
Inkrafttreten des Vertrags und unter der Voraussetzung, dass sich das Inkrafttreten nicht ungebührlich 
verzögert. 

 
40. Keiner der Mitgliedstaaten der Union, die den Vertrag über eine Verfassung 

für Europa alle unterzeichnet haben, hat seine Absicht zu erkennen gegeben, 
nicht Partei des Vertrags zu werden (vgl. Buchstabe a). Die Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden haben lediglich zur Wirkung, dass die 
Staatschefs dieser Länder vorläufig daran gehindert sind, den Vertrag zu 
ratifizieren; sie brauchen dazu die Zustimmung des Parlaments, 
gegebenenfalls nach einer neuen Volksbefragung, oder die direkte 
Genehmigung durch ein Referendum. Weder die französische Regierung noch 
die niederländische Regierung haben offiziell erklärt, dass sie darauf 
verzichteten, Vertragspartei zu werden; im Gegenteil, es wurde unter 
österreichischem Ratsvorsitz für das erste Halbjahr 2006, also vor dem in der 
„Erklärung zur Ratifikation“ vorgesehenen Datum, eine Zusammenkunft 
vereinbart. Die Ansprache, die der britische Außenminister Jack Straw am 
6. Juni 2005 vor dem Unterhaus gehalten hat, ist ein beredter Ausdruck dafür, 
dass das Vereinigte Königreich gewillt ist, sich an die Verpflichtungen von 
Artikel 18 der Wiener Vertragsrechtskonvention zu halten.  

 

                                                      
18

  In der Einheitlichen Europäischen Akte von 1986 war geregelt, dass diese am 1. Januar 1987 in Kraft treten sollte, 
aber wegen eines unerwarteten Ereignisses war dies erst am 1. Juli 1987 möglich: Ein irischer Staatsbürger namens 
Crotty hatte sich an den obersten Gerichtshof seines Landes gewandt, um ein Urteil über die Verfassungsmäßigkeit 
des Gesetzes zur Genehmigung der Ratifikation zu erwirken; der Spruch des obersten Gerichtshofs zwang die irische 
Regierung, eine Verfassungsänderung im Wege eines Referendums vorzuschlagen.  

 Im Maastricht-Vertrag von 1992 war vorgesehen, dass er am 1. Januar 1993 in Kraft treten sollte, doch dies geschah 
erst am 1. November 1993, und zwar nicht nur, weil die erste Volksabstimmung in Dänemark scheiterte, sondern 
auch, weil ein deutscher Staatsbürger das Verfassungsgericht seines Landes angerufen hatte, damit es über die 
Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zur Genehmigung der Ratifikation befindet, wodurch sich die Ratifikation des 
Vertrags durch Deutschland verzögerte.  

 Dies erklärt sicher, warum die Verfasser der Verträge von Amsterdam und Nizza auf die Angabe eines bestimmten 
Datums für das Inkrafttreten verzichteten und die Bestimmungen das Inkrafttreten lediglich “am ersten Tag des 
zweiten auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats” vorsahen. Im Falle der Verfassung 
für Europa wiederum war es sinnvoll, ein bestimmtes Datum anzugeben, da dadurch der Europäische Rat ab dem 
1. November 2006 prüfen muss, ob bis dahin vier Fünftel der Mitgliedstaaten den Vertrag ratifiziert haben. 
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41. Damit das Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa als 
ungebührlich verzögert (vgl. Buchstabe b) angesehen werden kann, muss 
zunächst bis zum 1. November 2006 (vor dem der Vertrag nicht in Kraft treten 
kann – selbst dann nicht, wenn schon alle 25 Ratifikationsurkunden hinterlegt 
wurden) und auf klare Zeichen dafür gewartet werden, dass der 
Ratifizierungsprozess in einem oder mehreren Mitgliedstaaten nach wie vor 
ernsthaft blockiert ist. Bis dahin ist der Vertrag nicht tot; er kann zwar keine 
direkten Wirkungen entfalten, aber er kann und muss – damit Ziel und Zweck 
des Verfassungsvertrags nicht vereitelt werden – bei der Auslegung der 
jetzigen Verträge berücksichtigt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass es 
nicht nur nicht verboten, sondern in einigen Fällen sogar wünschenswert ist, 
der Einführung neuer Mechanismen vorzugreifen, und dass sich die 
Neuerungen des Verfassungsvertrags – seit der Unterzeichnung des Vertrags 
und unabhängig von den Problemen bei der Ratifikation – auf die Auslegung 
der Bestimmungen auswirken können, die lediglich aus den aktuellen 
Verträgen übernommen wurden. 
 

42. Im Herbst 2005 ist trotz des diesbezüglich vorherrschenden Pessimismus klar, 
dass eine spätere Ratifikation des Vertrags kein Ding der Unmöglichkeit ist. 
Ob es dazu kommt, wird vom politischen Klima und von den Initiativen der 
Regierungen der Mitgliedstaaten sowie der Organe und Einrichtungen der 
Union abhängen. 

 
43. Eine Studie zur Umsetzung und Kontrolle der in der Verfassung für Europa 

und ihren Protokollen vorgesehenen Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit ist aus den folgenden drei Gründen in jedem Fall 
sinnvoll: 
 

 i. Solange nicht beschlossen wurde, den laufenden Ratifizierungsprozess 
endgültig einzustellen, kann nach Lösungen gesucht werden, um das negative 
Votum in den betreffenden Ländern zu revidieren und somit den Text in seiner 
gegenwärtigen Form ohne Neuverhandlung und Änderung ratifizieren zu 
können. 
 

 ii. Falls der am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichnete Vertrag über eine 
Verfassung für Europa am Ende doch nicht ratifiziert werden sollte, werden 
wahrscheinlich früher oder später Teile seines Inhalts in einer anderen Form 
übernommen. In diesem Fall wäre es für den Ausschuss der Regionen wichtig 
zu wissen, ob es besser ist, wenn er sich dafür einsetzt, dass die 
Bestimmungen des dem Vertrag beigefügten Subsidiaritätsprotokolls einfach 
übernommen werden, oder ob es für ihn sinnvoll und realistisch ist, die 
Annahme neuformulierter und ergänzter Bestimmungen vorzuschlagen. 
 

 iii.  Einige Elemente, Mechanismen und Vorhaben, die sich direkt aus der 
Perspektive der Annahme des Vertrages ableiten, bedürfen zu ihrer 
Umsetzung keiner in den Verträgen selbst enthaltenen Rechtsgrundlage; es ist 
für alle Fälle gut, wenn der Ausschuss darüber verfügt, zumal sie ohne 
Annahme eines Vertrags, sei es der vom 29. Oktober 2004 oder ein anderer, 
umgesetzt werden können. 
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 1°) Die Möglichkeit einer Ratifikation des Vertrags über eine Verfassung 
für Europa in seiner jetzigen Fassung 

 
44. Ein Vertrag, der die bestehenden Verträge – Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaft (EGV), Vertrag über die Europäische Union 
(EUV), Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EURATOM-Vertrag) – ändert bzw. sie ersetzt wie der Verfassungsvertrag von 
2004, der sich als Änderung der vorherigen Verträge versteht, kann nur in 
Kraft treten, wenn er von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurde – so regelt es 
Artikel 48 EUV. Sicher hat es zwei negative Referenden gegeben, eines in 
Frankreich, eines in den Niederlanden, aber ein Referendum oder eine vom 
Parlament erteilte Genehmigung zur Ratifikation ist nicht mit dem Akt der 
Ratifizierung an sich gleichzusetzen19.  

 
45. Die Ratifikation ist die Folge der Hinterlegung einer vom Staatschef 

unterzeichneten Ratifizierungsurkunde. In allen Mitgliedstaaten bedarf die 
Ratifikation als Akt der Exekutive der Zustimmung des Parlaments. In 
manchen Ländern ist hierfür eine bestimmte qualifizierte Mehrheit 
erforderlich, während in anderen die einfache Mehrheit ausreicht. In einigen 
Ländern ist es unter bestimmten Bedingungen möglich oder vorgeschrieben, 
die Zustimmung des Parlaments durch ein Referendum zu ersetzen oder 
vorher ein Referendum durchzuführen. Die Ergebnisse des Referendums sind 
in einigen Fällen rechtsverbindlich, in anderen nur politisch verbindlich. Im 
Falle Frankreichs, der Niederlande oder auch des Vereinigten Königreichs ist 
kein Referendum vorgeschrieben, und bei den beiden erstgenannten Ländern 
ist das Ergebnis nicht rechtsverbindlich, da es sich um ein in der Verfassung 
nicht vorgesehenes fakultatives Referendum handelt. Wenn jedoch ein 
Referendum klare Ergebnisse hat, entwickelt es Bindekraft aufgrund der 
politischen Gegebenheiten, die sich schon deutlich ändern müssen, damit das 
Parlament der Ratifikation zustimmen könnte. 
 

46. Rechtlich stellt sich daher die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, um 
schließlich zur Ratifikation eines Vertrags durch einen Staat zu gelangen, in 
dem ein negatives Referendum stattgefunden hat. Politisch lautet die Frage, ob 
ein politischer Klimawandel es gestattet, ein wegen eines negativen 
Referendums eingestelltes Ratifizierungsverfahren wieder aufzunehmen. 
 

47. Schon vor dem Referendum in Frankreich wurde auf zwei Präzedenzfälle bei 
Änderungen des europäischen Vertragswerks verwiesen: die Ratifikation des 
Vertrags von Maastricht durch Dänemark 1993 und die des Vertrags von 
Nizza durch Irland 2002. Die Präzedenzfälle beim Maastricht-Vertrag von 
1992 und beim Nizza-Vertrag von 2001 zeigen, dass der Ratifikationsprozess 
durch ein negatives Referendum nicht automatisch beendet wird. Man hört oft, 
dass es sich bei Frankreich und den Niederlanden anders verhalte, aber zur 

                                                      
19

  So hat der deutsche Bundespräsident im Juni 2005 erklärt, dass er den Verfassungsvertrag nicht sofort ratifizieren 
könne, weil er den Ausgang der Klage des Abgeordneten Gauweiler gegen die vom Bundestag und Bundesrat erteilte 
Ratifizierungsgenehmigung, zu der das Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch ausstand, abwarten müsse. Ebenso 
hat der Präsident der Slowakei beschlossen, mit der Ratifikation des Vertrags solange zu warten, bis das 
Verfassungsgericht seines Landes über Klagen von Mitgliedern des slowakischen Parlaments entschieden hat. 
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Unterstützung dieser These wird immer nur argumentiert, dass es sich hier um 
Gründungsmitglieder handle. Das ist eine historische Tatsache, aber sie liegt 
inzwischen lange zurück. Einige Kommentatoren sprechen in diesem 
Zusammenhang die hohe Beteiligung an den Referenden vom 29. Mai und 
1. Juni an, haben sich aber offenbar nicht die Mühe gemacht zu prüfen, wie 
hoch sie denn bei den beiden dänischen Referenden war - nämlich erheblich 
höher. 
 

48. In beiden Fällen war sich die Regierung des betreffenden Mitgliedstaats 
(Dänemark im Jahr 1992, Irland im Jahr 2001) sofort einig mit den anderen 
Regierungen, dass der Ratifikationsprozess in den Ländern, in denen er noch 
nicht abgeschlossen war, weitergehen müsse20, was übrigens auch der 
offizielle französische Standpunkt in den Tagen nach dem Referendum war. 
Zugleich hatten die dänische und die irische Regierung begonnen, die 
Möglichkeiten zu sondieren, ohne Wiederaufnahme der Verhandlungen zu 
einer Ratifikation des vorgeschlagenen Textes zu gelangen, was die 
französische und die niederländische Regierung jedoch nicht getan haben. 
 
a) Der dänische Präzedenzfall 
 

49. Da sich die dänische Regierung nicht sicher war, im Folketing über die 
Fünfsechstelmehrheit zu verfügen, die laut Verfassung für die Übertragung 
von Hoheitsrechten an eine supranationale Organisation erforderlich war, 
musste sie vor der Abstimmung des Parlaments über die Genehmigung zur 
Ratifikation des Vertrags von Maastricht eine Volksabstimmung durchführen. 
Die Lösung, die nach dem negativen Referendum vom 2. Juni 1992 in 
Dänemark (Nein-Stimmen: 52,07% der abgegebenen Stimmen, Beteiligung: 
82,9%) gefunden wurde, war die Annahme eines „Beschlusses des 
Europäischen Rates“ und einer Reihe von Erklärungen21 auf dem Gipfel von 
Edinburgh am 11. und 12. Dezember 199222. Dadurch wurde der Weg frei für 
ein zweites Referendum am 18. Mai 1993 mit positivem Ausgang (Ja-
Stimmen: 56,77% der abgegebenen Stimmen, Beteiligung: 85,5%).  
 

50. Dieser „Beschluss der im Europäischen Rat vereinigten Staats- und 
Regierungschefs zu bestimmten von Dänemark aufgeworfenen Problemen 
betreffend den Vertrag über die Europäische Union“23 war nichts weiter als 
eine juristisch verbrämte Bekräftigung von bereits im Vertrag von Maastricht 
und den ihm beigefügten Protokollen enthaltenen Bestimmungen und deren 

                                                      
20

  Übrigens war Dänemark 1992 der Staat, der als erster ein Ratifizierungsverfahren durchführte, auch wenn in einigen 
Ländern die Vorbereitungen schon liefen, darunter in Frankreich, wo bereits die Anhörung des Verfassungsrats und 
die von diesem für notwendig erachtete Verfassungsreform stattgefunden hatten.  

21
  Vgl. Anlagen.  

22
  Derselbe Gipfel verwandte die meiste Zeit seiner Beratungen auf die Ermittlung der praktischen Folgen des 

Subsidiaritätsprinzips. Der britische Vorsitz hatte das negative dänische Votum vom Juni und den äußerst knappen 
Ausgang des französischen Referendums im September als Zeichen für die notwendige weitere Ausgestaltung des 
Subsidiaritätsprinzips interpretiert, das mit einer Formulierung, zu der der britische Premierminister auf dem Gipfel 
von Maastricht im Dezember 1991 einen entscheidenden Beitrag geleistet hatte, in den Maastricht-Vertrag 
aufgenommen worden war. 

23
  ABl. C 348 vom 31.12.1992, S. 1. 
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Folgen. In dem „Beschluss“ wird lediglich auf vier Punkte verwiesen, die 
schon im Maastricht-Vertrag und seinen Protokollen enthalten sind: 
 

 i. Die zusätzlichen Rechte und der zusätzliche Schutz, die mit der 
Unionsbürgerschaft verbunden sind, treten nicht an die Stelle der nationalen 
Staatsbürgerschaft, und die Mitgliedstaaten behalten bezüglich der 
Bedingungen und Verfahren für die Gewährung ihrer Staatsangehörigkeit ihre 
volle Souveränität24. Daran lässt auch die Formulierung des Maastricht-
Vertrags keinen Zweifel, was jeder feststellen konnte, der sich die Mühe 
machte, ihn aufmerksam durchzulesen25.  
 

 ii. Dänemark muss nicht an der Währungsunion teilnehmen, denn es verfügt 
über eine Opting-out-Klausel26, und die dänische Regierung hat bereits ihre 
Absicht mitgeteilt, auf dem Gipfel von Edinburgh davon Gebrauch zu 
machen27; 
 

 iii.  Dänemark ist in keiner Weise verpflichtet, der Westeuropäischen Union 
(WEU)28 beizutreten und beteiligt sich demgemäß nicht an der Ausarbeitung 

                                                      
24

  „ABSCHNITT A Unionsbürgerschaft: Mit den im Zweiten Teil des Vertrags über die Europäische Union enthaltenen 
Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft werden den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten die in diesem Teil 
aufgeführten zusätzlichen Rechte und der dort spezifizierte zusätzliche Schutz gewährt. Die betreffenden 
Bestimmungen treten in keiner Weise an die Stelle der nationalen Staatsbürgerschaft. Die Frage, ob eine Person die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, wird einzig und allein auf der Grundlage des innerstaatlichen Rechts 
des betreffenden Mitgliedstaats geregelt.“ 

25
  Der Vertrag von Maastricht führte in den Römischen Vertrag zur Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, die in Europäische Gemeinschaft umbenannt wurde, einen neuen Artikel 8 ein (der bei der 
anschließenden Umnummerierung im Vertrag von Amsterdam zu Artikel 17 wurde): 

 „Artikel 8 
 (1) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 

besitzt. Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht. 

 (2) Die Unionsbürger haben die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte und Pflichten.“ 
 Ferner wurden dem Vertrag von Maastricht, so wie dies bei den Gemeinschaftsverträgen seit dem Vertrag von Rom 

von 1957 stets der Fall war, Erklärungen einiger Mitgliedstaaten zur Definition der Staatsangehörigkeit nach deren 
innerstaatlichem Recht beigefügt. 

26
  „ABSCHNITT B Wirtschafts- und Währungsunion 

 (1) Gemäß dem Protokoll über einige Bestimmungen betreffend Dänemark im Anhang zu dem Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft hat Dänemark das Recht, dem Rat der Europäischen Gemeinschaften seinen 
Standpunkt bezüglich der Teilnahme an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion zu notifizieren. 
Dänemark hat notifiziert, dass es nicht an der dritten Stufe teilnehmen wird. Diese Notifizierung wird mit Inkrafttreten 
dieses Beschlusses wirksam.  

 (2) Folglich wird Dänemark nicht an der einheitlichen Währung teilnehmen, es wird nicht an Regeln für die 
Wirtschaftspolitik gebunden sein, die nur für die an der dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten, und es wird seine bestehenden Befugnisse auf dem Gebiet der Geld- und 
Währungspolitik entsprechend seinen innerstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, einschließlich der 
Befugnisse der Nationalbank Dänemarks auf dem Gebiet der Geld- und Währungspolitik, behalten.  

 (3) Dänemark wird an der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion in vollem Umfang teilnehmen und sich 
weiterhin an der Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) beteiligen.“ 

27
  Neu an dem Beschluss gegenüber dem Text des Unionsvertrags, dem dieses Protokoll beigefügt wurde, ist allein die 

Erklärung, dass „Dänemark […] notifiziert (hat), dass es nicht an der dritten Stufe (der Wirtschafts- und 
Währungsunion) teilnehmen wird”. In dem Beschluss folgt anschließend der Satz: „Diese Notifizierung wird mit 
Inkrafttreten dieses Beschlusses wirksam”, womit Dänemark nicht an den Vorbereitungen auf die Wirtschafts- und 
Währungsunion teilzunehmen brauchte und den Status seiner Nationalbank nicht ändern musste. Dass dies in dem 
„Beschluss“ erklärt wurde, änderte nichts an der durch den Unionsvertrag und seine Protokolle geschaffenen 
Rechtslage, die genau diese Freistellung („Opting out“) für Dänemark vorsah. 

28
  Eine 1948 mit dem Vertrag von Brüssel geschaffene Organisation für die militärische Kooperation. Die 

Zusammenarbeit zwischen der WEU und der neu geschaffenen Europäischen Union ist im Vertrag von Maastricht 
geregelt.  
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und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die 
verteidigungspolitische Bezüge haben (zweite Säule), wird allerdings die 
Mitgliedstaaten auch nicht an der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet hindern29; 
 

 iv. Dänemark wird an der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und 
Inneres (dritte Säule) uneingeschränkt teilnehmen – dies ist das genaue 
Gegenteil einer Ausnahme. 

 
 Die „Schlussbestimmungen“ dieses „Beschlusses“ sehen schließlich vor, dass 

der Beschluss zugleich mit dem EU-Vertrag wirksam wird und Dänemark sich 
jederzeit anders entscheiden kann. Auch dies ergab sich bereits aus dem 
Vertrag von Maastricht und seinen Protokollen, so wie sie am 2. Juni zur 
Volksabstimmung gestellt worden waren. Dass ein Termin für das 
Inkrafttreten vorgesehen ist, erweckt den Eindruck, dass es sich um einen 
bindenden Rechtsakt handelt. Dabei werden darin nur Bestimmungen 
wiederholt, die schon im EU-Vertrag enthalten waren und die nur in Kraft 
treten konnten, weil auch der EU-Vertrag und die ihm beigefügten Protokolle 
in Kraft traten. 
 

51. Man kann die juristische List bewundern, die in der Schaffung eines 
neuartigen, in den damals geltenden Verträgen nicht vorgesehenen Instruments 
bestand - eines Beschlusses des Europäischen Rates, genauer, „der im 
Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs“, der den 
zweifachen Vorteil hatte, dass er gegenüber dem betreffenden Vertrag nichts 
Neues enthielt und trotzdem den formalen Anschein eines bindenden 
Rechtsakts hatte. Man kann auch die politische Verschleierung verurteilen, die 
die in Edinburgh versammelten Staats- und Regierungschefs vornahmen, 
indem sie alle Welt glauben machten, sie hätten gegenüber Dänemark neue 
Zugeständnisse gemacht, während sie in Wirklichkeit nur Zugeständnisse 
bekräftigten, die schon ein Jahr zuvor gewährt worden waren30. Wie auch 
immer, der Trick hat funktioniert, denn schließlich reden die Politiker und 
Journalisten und gelegentlich auch Politikwissenschaftler von Ausnahmen, die 
Dänemark im Dezember 1992 erwirkt hätte, und sind sich offenbar gar nicht 
bewusst, dass diese Ausnahmen ja schon ein Jahr früher, im Dezember 1991, 
auf dem Gipfel von Maastricht gewährt wurden. Immerhin aber dürfte es 
durch diese Bekräftigung gelungen sein, diese Punkte für Wähler 
klarzustellen, die offenbar nicht ausreichend darüber informiert waren, dass 
der Maastricht-Vertrag diese Ausnahmen enthielt. 
 

                                                      
29

  In einer dem „Beschluss“ beigefügten „Erklärung betreffend die Verteidigung“ heißt es: „Der Europäische Rat nimmt 
zur Kenntnis, dass Dänemark in jedem Fall, in dem es um die Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und 
Maßnahmen der Union mit verteidigungspolitischen Bezügen geht, auf sein Recht auf Ausübung des Vorsitzes der 
Union verzichtet”. Es handelt sich hier nicht um eine neue Pflicht für Dänemark, was auch daran zu erkennen ist, dass 
dieser Satz nur in einer Erklärung steht. In der Tat kann nichts einen Mitgliedstaat daran hindern, auf den Vorsitz bei 
einer Sitzung des Europäischen Rates oder Ministerrates zu verzichten, denn in der Geschäftsordnung des Rates sind 
bereits Regeln für die Ersetzung des Vorsitzes vorgesehen.  

30
  Übrigens erwähnte der Europäische Rat von Edinburgh nicht das dem Maastricht-Vertrag beigefügte Protokoll 

„betreffend den Erwerb von Immobilien in Dänemark“, mit dem Dänemark bezüglich des Erwerbs von 
Zweitwohnungen von der Einhaltung des Prinzips der Nichtdiskriminierung freigestellt wurde. 
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52. Darüber hinaus heißt es in einer dem Beschluss beigefügten „Erklärung“ des 
Europäischen Rates, dass der „Vertrag über die Europäische Union […] die 
Mitgliedstaaten nicht daran (hindert), strengere Schutzmaßnahmen 
beizubehalten oder zu treffen, die mit dem EG-Vertrag vereinbar sind, und 
zwar […] im Bereich der Arbeitsbedingungen und der Sozialpolitik […], mit 
dem Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu erreichen […], um 
Umweltschutzziele zu verfolgen […]“, und dass dessen Bestimmungen „es 
jedem Mitgliedstaat (erlauben), seine eigene Einkommensverteilungspolitik zu 
verfolgen und Sozialleistungen beizubehalten oder zu verbessern“. In dieser 
Erklärung wird indes auch nur das wiederholt, was durch die Einheitliche 
Europäische Akte mit Artikel 100a, Absätze 3 und 4 (Artikel 95 gemäß der 
Nummerierung nach Amsterdam31) bereits in den EGV aufgenommen wurde. 
Und auch die schon erwähnte „Erklärung betreffend die Verteidigung“ hat 
keinen verbindlichen Charakter.  

 
53. Es bleiben dann noch die einseitigen Erklärungen Dänemarks – aber auch 

diese ändern nichts an Inhalt und Formulierung des Vertrags von Maastricht 

                                                      
31

  Artikel 95 (ex-Artikel 100a) EGV: 
 „(1) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt abweichend von Artikel 94 für die Verwirklichung der 

Ziele des Artikels 14 die nachstehende Regelung. Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum 
Gegenstand haben. 

 (2) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die Freizügigkeit und die 
Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer. 

 (3) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz 
und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und berücksichtigt dabei insbesondere alle auf 
wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Entwicklungen. Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das 
Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an. 

 (4) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisierungsmaßnahme erlassen hat, für 
erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 30 
oder in Bezug auf den Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese 
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit. 

 (5) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlass einer Harmonisierungsmaßnahme 
durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte 
einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen 
Problems für diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die 
in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit. 

 (6) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Absätzen 4 und 5, die 
betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel 
zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten 
darstellen und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern. 

 Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den Absätzen 4 und 5 
genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt. 

 Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist und keine Gefahr für die 
menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat mitteilen, dass der in diesem Absatz genannte 
Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird. 

 (7) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaßnahme abweichende 
einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft die Kommission unverzüglich, ob sie eine 
Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt. 

 (8) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmonisierungsmaßnahmen war, ein 
spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommission mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat 
entsprechende Maßnahmen vorschlägt. 

 (9) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227 kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den 
Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat der Auffassung ist, dass ein anderer 
Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befugnisse missbraucht. 

 (10) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer Schutzklausel verbunden, 
welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der in Artikel 30 genannten nicht wirtschaftlichen 
Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen.“  
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und der ihm beigefügten Protokolle32. Sie ändern auch nichts an den 
verfassungsrechtlichen Vorschriften Dänemarks. Sie beschränken sich darauf, 
die Bestimmungen der dänischen Verfassung anzuführen, die zu der 
Volksabstimmung geführt hatten: Nach Artikel 20 dieser Verfassung kann für 
die Übertragung von Hoheitsrechten die Genehmigung zur Ratifikation des 
Vertrags nur vom Parlament mit einer Stimmenmehrheit von fünf Sechsteln 
oder auf dem Wege einer Volksabstimmung, an der mindestens 30% der 
eingetragenen Wahlberechtigten teilnehmen müssen, erteilt werden. Die 
Regierung verpflichtet sich, diesen Weg zu gehen, falls sie eine Änderung der 
Position Dänemarks in Bereichen wünscht, in denen das Land Ausnahmen 
beanspruchen kann (Wirtschafts- und Währungsunion sowie zweite Säule). 
Auch hier geht es darum, auf die Ängste der Wähler zu reagieren, die nicht 
ausreichend über den Inhalt des Maastricht-Vertrags und der Einheitlichen 
Europäischen Akte informiert worden waren. 
 

54. Da dieser „Beschluss“ sowie die Erklärungen des Europäischen Rates und der 
dänischen Regierung am Maastricht-Vertrag nichts änderten, mussten sie von 
den anderen Mitgliedstaaten auch nicht ratifiziert werden. Viele 
Mitgliedstaaten hatten ihr Verfahren inzwischen abgeschlossen, namentlich 
Frankreich mit der Volksabstimmung vom 20. September 1992, wo die 
Entscheidung mit 51,05% Ja-Stimmen und einer Beteiligung von 69,69% 
äußerst knapp ausfiel. In Dänemark war es offenbar so, dass sich das 
politische Klima änderte und die Regierung und die Parteien, die die Annahme 
befürworteten, ein Stück der verlorenen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen 
konnten, so dass sich bei einer neuen Volksabstimmung am 18. Mai 1993 die 
meisten Wähler für den Vertrag – ergänzt durch diesen Beschluss und diese 
Erklärungen – entschieden. Der Vergleich der Wahlbeteiligung von 1992 
(82,9%) mit der von 1993 (85,5%) zeigt, dass das positive Votum nicht 
unbedingt auf einen Meinungsumschwung bei ehemaligen Gegnern des 
Vertrags zurückzuführen sein muss, sondern vielleicht darauf, dass es gelang, 
Bürger zum Urnengang zu bewegen, die beim ersten Mal nicht mit 
abgestimmt hatten.  

 
b) Der irische Präzedenzfall 
 

55. Die Entscheidung des obersten Gerichts Irlands von 1986 in der Rechtssache 
Crotty, derentwegen Irland zur Ratifikation der Europäischen Einheitlichen 
Akte seine Verfassung ändern musste, hatte auch zur Folge, dass die irische 
Regierung über die Ratifikation der Verträge von Maastricht, Amsterdam und 
Nizza ein Referendum abhielt33. Nach dessen Scheitern am 7. Juni 2001 erfuhr 

                                                      
32

  Dies wäre auch gar nicht möglich, da es sich nur um die einseitige Erklärung eines einzelnen Staates in einem 
Rahmen handelt, der – anders als das allgemeine Recht der multilateralen Abkommen – Vorbehalte nicht zulässt. 

33
  Das Verfahren, das in Irland für die Ratifikation der Einheitlichen Europäischen Akte und künftige Ratifikationen 

gewählt wurde, bestand darin, dass in die Verfassung ein Artikel aufgenommen wurde, mit dem die Ratifikation jedes 
der Verträge ausdrücklich genehmigt wurde; es gab aber keine allgemeine Regelung zur Ratifikation künftiger 
Änderungen dieser Verträge. Dieses Verfahren hat auch Frankreich beim Vertrag von Maastricht, beim Vertrag von 
Amsterdam und beim Vertrag vom 29. Oktober 2004 angewandt. Das war in Dänemark anders, was erklärt, warum 
der Vertrag von Nizza nicht Gegenstand einer Volksabstimmung war. 
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der Vertrag von Nizza – ebenso wie im Falle Dänemarks der Vertrag von 
Maastricht – keinerlei Änderung.  
 

56. Während des Gipfels von Sevilla am 21. und 22. Juni 2002 nahmen der 
Europäische Rat34 und die irische Regierung Erklärungen35 an, in denen es 
hieß, dass die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) die Politik 
der militärischen Neutralität Irlands nicht berühre. Auch diese Erklärungen 
änderten nichts am Inhalt des Vertrags (von Nizza), sodass eine Ratifikation 
durch die anderen Mitgliedstaaten nicht erforderlich war. Was die irische Seite 
anbelangt, so wurde auf dem Referendum vom 19. Oktober 2002 über etwas 
anderes abgestimmt als im Juni 2001, denn es ging nicht nur um die 
Genehmigung zur Ratifikation des Vertrags von Nizza (Artikel 29.4.7 der 
irischen Verfassung), sondern auch um die Zustimmung beider Kammern des 
Parlaments zur Ausübung der in mehreren Artikeln des Vertrags36 
vorgesehenen Optionen (Artikel 29.4.8) und um das Verbot der Beteiligung 
Irlands an einer gemeinsamen Verteidigungspolitik (Artikel 29.4.9).  
 
c) Die Relevanz der Präzedenzfälle Dänemark und Irland 
 

57. Die beiden Präzedenzfälle haben drei Gemeinsamkeiten:  
 

 i. Die Regierungen der Staaten, in denen die Referenden mit negativem 
Ausgang stattgefunden hatten, erklärten sich einverstanden damit, dass der 
Ratifizierungsprozess weiterging, während eine Lösung für ihren Fall gesucht 
wurde. 
 

 ii. Es war offenbar relativ einfach, die Gründe für die Ablehnung zu ermitteln. 
 

 iii.  Zur Reaktion auf die Ablehnung bedurfte es keiner Änderung des 
Vertragsentwurfs, und das innerstaatliche Recht bot Handlungsspielraum, so 
dass die Wähler nicht innerhalb kurzer Zeit zweimal über dieselbe Frage 
abstimmen mussten.  
 

 Je nachdem, wie die Frage beantwortet wird, ob diese drei Punkte auch auf 
2005 zutreffen, unterscheidet sich auch die Antwort auf die Frage, ob die 
Präzedenzfälle Dänemark und Irland relevant sind.  
 

58. Nach dem Referendum vom 29. Mai haben der Staatschef und die Regierung 
Frankreichs erklärt, dass der Ratifizierungsprozess fortgesetzt werden solle. 
Die Haltung der niederländischen Regierung ist weniger klar, wurde aber 
anscheinend nicht offiziell zum Ausdruck gebracht. Jedenfalls hat sich die 
Regierung der Niederlande, wenn auch einige ihrer Mitglieder Erklärungen 
zum „Tod“ des Vertrags abgegeben haben, nicht dagegen gewandt, dass der 
Ratifizierungsprozess in anderen Ländern weitergeht. In der Erklärung des 

                                                      
34

  EU-Bulletin 6-2002 – Anlagen zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes. 

35
  Vgl. Anlagen. 

36
  1.6, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13 und 2.1. 
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britischen Außenministers vom 6. Juni vor dem Unterhaus wurde sorgsam 
darauf geachtet, den Fortgang des Ratifizierungsprozesses nicht zu verhindern, 
wobei sich die britische Regierung sogar vorbehielt, den von ihr ausgesetzten 
Volksabstimmungsprozess gegebenenfalls wieder aufzunehmen. Die Tagung 
des Europäischen Rates am 16. und 17. Juni hat nicht zu einem allgemeinen 
Einfrieren des Ratifizierungsprozesses geführt, und die Ungewissheit wird 
solange anhalten, bis alle Länder, die ein Referendum abhalten wollten (wie es 
für Portugal und Polen angekündigt worden war), abgestimmt haben. 
Luxemburg hat sein Referendum am 10. Juli 2005 mit 56,52% Ja-Stimmen 
abgehalten. Somit gibt es zwei negative Voten - Frankreich und die 
Niederlande - sowie zwei positive - Spanien und Luxemburg. 

 
59. Was den zweiten Punkt anbelangt, so bestehen höchst widersprüchliche 

Gründe für die Ablehnung in Frankreich und in den Niederlanden, d.h. sowohl 
innerhalb dieser Länder als auch zwischen ihnen, was es natürlich erschwert – 
wenn auch nicht unmöglich macht – Mittel und Wege zu finden, um darauf zu 
reagieren. Weder die Wählerbefragungen nach dem Urnengang noch die zu 
dieser Frage noch ausstehenden tiefgründigeren Studien der Soziologen 
erlauben klare Antworten37. Im Falle Frankreichs ist interessant, dass die 
Argumente der Verfechter des „Nein“ im Wesentlichen Bestimmungen 
betrafen, die schon in den geltenden Verträgen enthalten sind. Das erinnert an 
die Kritiken im Falle Dänemarks, auf die mit der Erklärung reagiert wurde, die 
den Inhalt von Artikel 100a EGV aufgriff. Es ist kaum möglich, Gründe 
auszumachen, die sich wirklich gegen Neuerungen der Verfassung für Europa 
richten. Im Falle der Niederlande ist es noch schwieriger, einen 
Zusammenhang zwischen der Ablehnung und den im Vertrag enthaltenen 
Neuerungen herzustellen, abgesehen vielleicht von den Ängsten, die mit der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen in Verbindung gebracht 
werden könnten, aber dieses Problem ließe sich mit einer Erklärung in der Art, 
wie sie von Irland in Bezug auf den Vertrag von Nizza abgegeben wurde, 
lösen. 
 

60. Was den dritten Punkt anbelangt, so lässt das niederländische Referendum 
wegen seines konsultativen Charakters dem Parlament und der Regierung 
theoretisch einen großen Handlungsspielraum, aber natürlich müsste sich das 
politische Klima deutlich ändern. Im Falle Frankreichs ist unwahrscheinlich, 
dass die Regierung den normalen parlamentarischen Weg wählen würde, um 
trotz des negativen Votums die Zustimmung zur Ratifikation des Vertrags 

                                                      
37  Im Oktober 2005 sind immer noch nur die Ergebnisse von Umfragen verfügbar, die sofort nach den Referenden 

durchgeführt wurden, insbesondere die des Instituts CSA „Le vote au référendum sur le traité constitutionnel 
européen: explications du vote et perspectives politiques“ (Die Abstimmungsergebnisse beim Referendum über den 
europäischen Verfassungsvertrag: Erklärungen zum Abstimmungsverhalten und politische Perspektiven), 
durchgeführt am 29. Mai 2005 für France 3 / Radio France / Le Parisien / Aujourd’hui en France / in Verbindung mit 
la Tribune, Marianne, Liaisons sociales und la Vie, veröffentlicht unter http://www.csa-fr.com. Das Cahier du 
Cevipof von September 2005 (Nr. 42) von Annie Laurent und Nicolas Sauger mit dem Titel „Le référendum de 
ratification du Traité constitutionnel européen: Comprendre le ‚Non’ français“ (Das Referendum zur Ratifikation des 
europäischen Verfassungsvertrags: Warum die Franzosen Nein sagten) enthält Beiträge, die sich vor allem mit der 
Zeit vor dem Referendum befassen (Entscheidung für das Referendum, interne Konsultation in der Sozialistischen 
Partei, Implikationen der Abstimmung, Organisation des Wahlkampfs) und stellt allenfalls Fragen zur Bedeutung der 
Ergebnisse.  
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vom 29. Oktober 2004 zu erlangen38, aber es bleiben Spielräume, um sich 
weitere Änderungen der französischen Verfassung vorstellen zu können, über 
die zusammen mit dem Vertrag im Wege eines neuen Referendums 
abgestimmt werden könnte oder die gleichzeitig den beiden zum Kongress 
vereinigten Kammern des Parlaments vorgelegt werden könnten.  

 
61. Damit ist klar, dass die Frage, ob der Ratifizierungsprozess fortgeführt werden 

kann, in erster Linie vom politischen Willen der Mitglieder des Europäischen 
Rates abhängt, wobei dieser wiederum weitgehend von der innenpolitischen 
Situation in den einzelnen Ländern bestimmt wird.  
 

 2°) Die Möglichkeit, die Bestimmungen zur Kontrolle der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit in anderer Form zu übernehmen 

 
62. Für den Fall, dass die Ratifikation des Vertrags vom 29. Oktober 2004 

scheitert, wurde auch die Möglichkeit erwogen, die einschlägigen Inhalte in 
einer anderen Form – mit einem neuen Vertrag oder neuen Protokollen, der 
Name ist nicht so wichtig – zu übernehmen. Das ist sowohl unter rechtlichem 
als auch politischem Blickwinkel durchaus machbar.  
 

63. Unter rechtlichem Gesichtspunkt sind im Vertrag über eine Verfassung für 
Europa je nach ihrer Bindekraft und ihrem Neuheitsgrad drei Arten von 
Bestimmungen zu unterscheiden. Unter politischem Gesichtspunkt muss 
anders unterschieden werden: Abgesehen von der Frage, wie der Schwung, 
den Europa durch die Annahme des Verfassungsvertrags erhielt, 
aufrechterhalten werden kann, macht es die Entwicklung neuer Praktiken auf 
der Grundlage der in diesem Vertrag enthaltenen Ideen erforderlich, zwischen 
zwei Arten von Bestimmungen zu unterscheiden, und zwar in Abhängigkeit 
davon, ob am 29. Mai und am 2. Juni wahrscheinlich dafür oder dagegen 
gestimmt wurde, und davon, ob es sich um Zugeständnisse handelt, die einige 
Mitgliedstaaten im Gegenzug für andere Zugeständnisse in dem 
Verhandlungspaket (das die Ergebnisse einer Regierungskonferenz 
gewöhnlich darstellt) gemacht haben. 
 
a) Bestimmungen, die einen neuen Vertrag erfordern 
 

64. Die Verfassung enthält Bestimmungen, die mit den derzeit geltenden 
Verträgen und deren Protokollen nicht vereinbar sind. Dazu gehören der 
bindende Charakter der Charta der Grundrechte, aber auch viele Folgen des 
Wegfalls der Säulenstruktur der Union und allgemein sämtliche 
Bestimmungen zur Änderung des Verfahrens zur Annahme von 
Gemeinschaftsakten, insbesondere die, mit der die Einstimmigkeit im Rat 
durch die qualifizierte Mehrheit ersetzt wird, oder die, die dem Parlament eine 
Mitentscheidungsbefugnis geben, wo dieses derzeit nur angehört werden 

                                                      
38

  Es ist klar, dass sich ohne weiteres 60 Abgeordnete der Nationalversammlung oder 60 Senatsmitglieder fänden, um 
den Verfassungsrat anzurufen, der diese Verfahrensweise nicht akzeptieren würde. 
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muss. Dasselbe gilt für die Einführung des Amtes eines Außenministers39 der 
Union, jedoch nicht unbedingt für das des Präsidenten des Europäischen 
Rates40. 
 

65. Um diese Neuerungen durchsetzen zu können, bedürfte es eines neuen 
Vertrags zur Änderung der gegenwärtigen Verträge. Welchen Namen dieser 
Vertrag hat (Verfassung, Protokoll, Beschluss usw.) ist nicht wichtig; wichtig 
ist nur, dass die Revision nach dem geltenden, in Artikel 48 EUV geregelten 
Verfahren zur Revision der Gemeinschaftsverträge zustande kommt, welches 
eine Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kommission, die Einberufung 
einer Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten (RK), die 
einstimmige Annahme des Textes durch Letztere und seine Ratifikation durch 
alle Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften vorsieht. 
 

66. Von diesen Neuerungen betreffen offensichtlich nur zwei die Kontrolle des 
Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. 
 

67. i. Erstens ist für die Möglichkeit des AdR, Nichtigkeitsklage zur Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips (Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls) zu erheben, 
zweifellos eine Revision der Verträge erforderlich. Ob das auch für die 
Klagebefugnis des AdR zur Wahrung seiner Rechte (Artikel III-365 Absatz 3) 
gilt, ist nicht so sicher. Zwar hatte 1990 der Gerichtshof dem Parlament ein 
solches Klagerecht zugestanden, ohne dass es in den Verträgen vorgesehen 
war41. Gleichwohl kann man seit der Aufnahme dieses Rechts in den EGV 
(durch die Revision mit dem am 1. November 1993 in Kraft getretenen 
Vertrag von Maastricht) auch der gegenteiligen Meinung sein und sagen, dass 
die Verträge jetzt eine ausdrückliche Bestimmung enthalten müssen, die ein 
Organ oder eine Einrichtung der Union dazu befugt, zur Wahrung seiner/ihrer 
Rechte Nichtigkeitsklage einzureichen42. Es sei jedoch daran erinnert, dass 
laut Artikel 245 EGV der Rat die Möglichkeit hat, auf Antrag des Gerichtshofs 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission oder 
auf Antrag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments 
und des Gerichtshofs einstimmig dessen Satzung zu ändern (mit Ausnahme 
der Bestimmungen zur Rechtsstellung der Mitglieder des Gerichtshofes). Es 
ist zwar recht unwahrscheinlich, aber auch nicht völlig unmöglich, dass der 
Rat bereit ist, dem AdR den Klageweg zu eröffnen. Eher ist vorstellbar, dem 
Verfassungsvertrag vorzugreifen, indem Artikel 37 der Satzung des EuGH 

                                                      
39

  Insofern, als dieser den Generalsekretär des Rates und Hohen Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik ersetzt, 
der Europäischen Kommission angehört und zugleich dem Rat unterstellt ist und er den Vorsitz beim Rat „Äußere 
Angelegenheiten“ wahrnimmt, während dieser Vorsitz normalerweise von einem Vertreter eines Mitgliedstaats 
ausgeübt wird. 

40
  Gegenwärtig gibt es keinen Text von Vertragsrang mit Regelungen zum Vorsitz des Europäischen Rates. 

41
  Urteil vom 27. September 1989, Parlament, Rechtssache 302/87, Sammlung, S. 5 615. 

42
  Hier stellt sich für die Organe und Einrichtungen technisch das Problem, dass sie – anders als die Gemeinschaft – 

keine Rechtspersönlichkeit haben und sich somit nicht auf Artikel 230 EGV Absatz 3 berufen können, in dem es 
heißt: „Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen gegen die an sie ergangenen 
Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl sie als Verordnung oder als eine 
an eine andere Person gerichtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen.“ 
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geändert wird, um dem AdR die Möglichkeit zur Anrufung des Gerichtshofes 
zu geben. In Kapitel 9 wird näher darauf eingegangen.  
 

68. ii.  Zweitens kann sich die im Subsidiaritätsprotokoll in Artikel 7 vorgesehene 
Verpflichtung eines Organs oder Staates, seinen Vorschlag für einen 
Gesetzgebungsakt zu überprüfen, nur aus einer Revision des Vertrags 
herleiten, da gegen die eventuelle (und zu begründende) Entscheidung, den 
Vorschlag aufrecht zu erhalten, vor dem Gerichtshof geklagt werden kann43. 
Es bedarf allerdings keiner Vertragsregelung, damit die Organe sich moralisch 
in der Pflicht sehen, ihre Vorschläge zu überprüfen. 
 
b) Bestimmungen, die ohne Ratifikation auf der Grundlage eines von den 

Organen oder Mitgliedstaaten der Union angenommenen Textes 
umgesetzt werden können 

 
69. Es gibt in der Verfassung zahlreiche Bestimmungen, die zwar nicht 

inkompatibel mit den derzeit geltenden Verträgen sind, aber in einem Text 
enthalten sein müssen, um Bindekraft zu erhalten. Dies gilt insbesondere für 
die nicht prozeduralen Aspekte der Nomenklatur der Rechtsakte44 und für 
einige untergeordnete institutionelle Bestimmungen. 
 

70. Was die Neuerungen bezüglich der Kontrolle der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit anbelangt, so könnte der Frühwarnmechanismus mithilfe 
von zwei Texten eingeführt werden, die nicht die Form eines Vertrags haben 
müssen. 
 

71. i. Nichts hindert derzeit ein nationales Parlament daran, eine Entschließung zu 
einem gemeinschaftlichen Rechtsetzungsvorschlag anzunehmen – diese Frage 
stellt sich nur nach dem Recht des jeweiligen Mitgliedstaats45. Auch die Frage, 

                                                      
43

  Bei den Vorschlägen der Staaten – in den seltenen Fällen, in denen sie ein Initiativrecht haben – ist die Situation 
etwas komplizierter. Gleichwohl könnte die Unkenntnis ihrer Verpflichtung dazu führen, dass der schließlich von den 
Organen angenommene Text für nichtig erklärt wird, was die Sanktion im Hinblick auf diese Verpflichtung darstellt. 

44
  Auf der doppelten Grundlage des EGV und des Amsterdam-Protokolls, das die Kategorie der Gesetzgebungsakte 

vorsieht, wäre es sicher sogar möglich, eine Verordnung oder eine interinstitutionelle Vereinbarung anzunehmen, um 
einige der jetzigen Verordnungen in „Europäisches Gesetz“ und einige Richtlinien in „Europäisches Rahmengesetz“ 
umzubenennen. Die Frage der „Europäischen Verordnung“ ist komplizierter und würde Verwirrung stiften, da 
„Verordnung“ nach dem Vertrag etwas anderes ist als diese neue „Verordnung“. 

45
  Zumeist regeln die Geschäftsordnungen der Parlamente diese Frage. Frankreich ist dabei ein Sonderfall, da mit der 

Verfassung von 1958 den Kammern des Parlaments verboten worden war, Entschließungen zu verabschieden, weil 
diese als ein Grund für die Instabilität der Regierungen der IV. Republik angesehen wurden. Die 1992 zur Ratifikation 
des Maastricht-Vertrags verabschiedete Verfassungsrevision gestattete die Annahme von Entschließungen zu 
„Vorhaben oder Vorschlägen für Akte der Europäischen Gemeinschaften und der Europäischen Union mit 
Bestimmungen legislativer Natur“ (Artikel 88-4 der Verfassung). Das hätte beim Frühwarnverfahren problematisch 
werden können, da die„Bestimmungen legislativer Natur“ nach französischem Verfassungsrecht und die 
Gesetzgebungsakte im Gemeinschaftsrecht nicht deckungsgleich sind. Deshalb wurde bei der Revision von 2005 zur 
Ratifikation des Vertrags über eine Verfassung für Europa ein neuer Artikel (88-5) eingeführt, der die Annahme von 
Entschließungen zur Abgabe begründeter Stellungnahmen im Rahmen des Frühwarnverfahrens erlaubte. Die 
Verfassung sieht vor, dass dieser Artikel erst mit dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags wirksam wird, so dass für 
die parlamentarischen Kammern theoretisch die Gefahr bestehen würde, auf der Grundlage der jetzigen Verträge nicht 
zu allen Rechtsetzungsvorschlägen Entschließungen abgeben zu können. In Artikel 88-4 der Verfassung steht jedoch, 
dass die Regierung „ihnen auch andere Entwürfe oder Vorschläge für Akte sowie alle Dokumente europäischer 
Organe vorlegen“ kann, womit der Weg zur Annahme von Entschließungen für sie frei wird. Wenn die 
Mitgliedstaaten und die Organe beschließen würden, den Frühwarnmechanismus auf freiwilliger Grundlage zu testen, 
bräuchten sich die Regierungen nur zu verpflichten, die Rechtsetzungsvorschläge automatisch und umgehend an die 
Parlamente weiterzuleiten, und die Frage wäre praktisch gelöst. 
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ob die ständige Vertretung des betreffenden Landes bei den Gemeinschaften 
und der Union verpflichtet oder nicht verpflichtet ist, diese Entschließung 
offiziell weiterzuleiten, ist innerstaatlich zu regeln und ist, wenn ein Parlament 
seinen Standpunkt unbedingt bekannt geben will, eher zweitrangig. Die 
Mitgliedstaaten könnten sich durch eine Erklärung im Europäischen Rat 
verpflichten, erforderlichenfalls Regeln für die Annahme solcher 
Entschließungen einzuführen und diese Entschließungen an die 
Gemeinschaftsorgane weiterzuleiten. 
 

72. ii.  Was die Weiterleitung der Vorschläge für Rechtsetzungsakte der 
Gemeinschaft oder der Union an die nationalen Parlamente anbelangt, so 
bedürfte es auch dafür lediglich freiwilliger Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten, die festlegen, dass ihre Ständige Vertretung diese Dokumente 
sofort direkt an die Parlamente weiterleiten wird. Diese 
Verpflichtungserklärungen könnten zum Beispiel auf einer Tagung des 
Europäischen Rates abgegeben werden. 
 

73. iii.  Zur Berücksichtigung möglicher Stellungnahmen der nationalen 
Parlamente würde gegebenenfalls eine interinstitutionelle Vereinbarung 
ausreichen – wie gesagt unter dem Vorbehalt des Klageaspekts. 
 

74. iv. Was die Möglichkeit anbelangt, zur Wahrung der Subsidiarität im Namen 
der nationalen und regionalen Parlamente zu klagen, so ist die entsprechende 
Passage des Protokolls lediglich als Aufforderung an die Mitgliedstaaten zu 
interpretieren und nicht als eine Verpflichtung und noch weniger als eine 
Erlaubnis, der es auch gar nicht bedarf. Nichts hindert Mitgliedstaaten also 
daran, solche Maßnahmen auch ohne einen gemeinschaftlichen Text 
einzuführen. 

 
75. Einige Mitgliedstaaten haben bereits innerstaatliche Maßnahmen getroffen, die 

für die Einführung des Frühwarnmechanismus und die Weiterleitung von 
Klagen erforderlich sind, wobei allerdings die Anwendbarkeit des neuen Texts 
vom Inkrafttreten des Verfassungsvertrags abhängt (so Frankreich mit der 
Verfassungsrevision von Februar 2005 und Deutschland mit dem Gesetz von 
Mai 2005 (siehe Kapitel 8)). Falls dieses Inkrafttreten zu lange auf sich warten 
lässt, könnten die innerstaatlichen Regelungen problemlos geändert werden, 
damit sie ab sofort gelten. Und solange das Verfahren zur Änderung des 
innerstaatlichen Rechts nicht abgeschlossen ist, kann eine Regierung durch 
nichts daran gehindert werden, auf Wunsch ihres Parlaments zu klagen. 

 
76. Das sieht sicher alles recht kompliziert aus, aber nur, weil die zu 

berücksichtigenden Aspekte in der Erläuterung voneinander getrennt 
behandelt wurden. In der Praxis würden zwei Dinge genügen:  

 
− auf einer Tagung des Europäischen Rates verpflichten sich die 

Mitgliedstaaten, die erforderlichen Verfahren einzuführen, damit ihre 
Parlamente die im Protokoll vorgesehene Rolle spielen können, wobei 
diese Verpflichtung die Form von Schlussfolgerungen des Vorsitzes oder 
von Erklärungen haben kann, und  
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− gleichzeitig verpflichten sich die Kommission, das Parlament und der Rat 
zur Annahme einer interinstitutionellen Vereinbarung über ein Verfahren 
zur Berücksichtigung der Stellungnahmen der nationalen Parlamente. 
Diese beiden Texte würden ausreichen, um den im Protokoll vorgesehenen 
Frühwarnmechanismus zu übernehmen. 

 
c) Bestimmungen, die keiner Grundlage in Form eines neuen Textes 

bedürfen  
 

77. Neben der Tatsache, dass die Verfassung für Europa wichtige Grundsätze im 
Bereich der Werte proklamiert, dient sie zu einem großen Teil der 
Kodifizierung und Neugestaltung der derzeitigen Verträge. Durch diese 
Kodifizierung und Neugestaltung kann es dazu kommen, dass eine ganze 
Reihe von Bestimmungen durch den Gerichtshof anders ausgelegt werden, 
und zwar insbesondere im Zusammenhang mit dem Wegfall der 
Säulenstruktur und wegen der Tatsache, dass die Verfassung dem Menschen 
Vorrang vor der Wirtschaft einräumt.  
 

78. Zu den wichtigsten Folgen der Verfassung aus rechtlicher Sicht gehört, dass 
die Säulenstruktur wegfällt, womit alle Rechtsakte, die im Rahmen des 
Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verabschiedet werden, der 
Kontrolle durch den Gerichtshof unterliegen. Doch eine Vielzahl von 
Bestimmungen der Verfassung ist schon in den geltenden Verträgen enthalten, 
nur dass die Bezeichnung der Rechtsakte eine andere ist. Es sei daran erinnert, 
dass in den Verträgen sachlich schon zwischen Gesetzgebungsakten und 
Rechtsakten ohne Gesetzescharakter unterschieden wird, seit mit dem 
Maastricht-Vertrag durch die Änderung von Artikel 207 Absatz 3 EGV (ex-
Artikel 151) das Konzept des „als Gesetzgeber tätig werdenden Rates“ 
eingeführt wurde. Dieses Konzept wurde durch den Vertrag von Amsterdam 
gestärkt, indem der Bereich der Mitentscheidung ausgeweitet und das 
Mitentscheidungsverfahren vereinfacht wurde, und mit dem 
Subsidiaritätsprotokoll zum Vertrag von Amsterdam fand auch der Begriff des 
„Gesetzgebungsakts“ Eingang in die Verträge.  

 
79. Natürlich ist ein äußerst genauer Vergleich zwischen den Verträgen in ihrer 

jetzigen Form und dem Wortlaut der Verfassung46 sowie dem des 
Subsidiaritätsprotokolls notwendig, bevor eine endgültige Aussage möglich 
ist, aber schon jetzt kann gesagt werden, dass die Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit im EGV und im EUV stehen, dass man sich schon vor 
dem Gerichtshof darauf berufen hat und dass das dem Vertrag von Amsterdam 
beigefügte Protokoll in Bezug auf die Ausarbeitung und Begründung von 
Gesetzgebungsvorschlägen eine Reihe von Pflichten für die Organe – 
insbesondere die Kommission – vorsieht. 
 

                                                      
46

  Natürlich müssten auch alle anderen Protokolle des Vertrags vom 29. Oktober 2004 darauf überprüft werden, ob sie 
nicht bislang unbemerkt gebliebene Auswirkungen auf die Kontrolle der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
haben. 
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d) Bestimmungen, die als Grund dafür in Frage kommen, dass die 
Verfassung von den Wählern in Frankreich und den Niederlanden 
abgelehnt wurde. 

 
80. In Erwartung solider und detaillierter Untersuchungen zu der Frage, warum 

bei den Referenden vom 29. Mai und 2. Juni die Mehrheit der Wähler gegen 
den Verfassungsvertrag stimmte, kann zunächst einmal nur analysiert werden, 
welche Argumente während des Wahlkampfes gegen die Verfassung 
vorgetragen wurden, um einen groben Eindruck von den Ablehnungsgründen 
zu gewinnen. Anscheinend gab es keine Einwände gegen den Inhalt des 
Subsidiaritätsprotokolls. Im Gegenteil: in den Wahlkämpfen in Frankreich wie 
auch in den Niederlanden wurde eher die ungenügende Berücksichtigung der 
nationalen Besonderheiten und der Subsidiarität bemängelt. Würde daher der 
Europäische Rat die Annahme einer Reihe von Erklärungen zur Umsetzung 
des Inhalts des Subsidiaritätsprotokolls beschließen, so wäre es schwer, sich 
im Namen der Wähler, die gegen die Ratifikation des Vertrags gestimmt 
haben, dagegen zu wenden. Insbesondere ist zu beachten, dass mit dem 
System zur Kontrolle von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auf die 
Ängste zweier Wählergruppen, die möglicherweise gegen die Ratifizierung 
gestimmt haben, reagiert werden sollte: der Gruppe derer, die meinen, dass die 
EU nicht demokratisch genug ist, und der Gruppe derer, die finden, dass sich 
die EU zu sehr in das tägliche Leben der Bürger einmischt. 
 
e) Bestimmungen, die als Zugeständnisse von Mitgliedstaaten im 

Gegenzug zu Zugeständnissen anderer Mitgliedstaaten angesehen 
werden können 

 
81. Die Frage der gegenseitigen Zugeständnisse stellt sich beim Vertrag über eine 

Verfassung für Europa ganz anders als bei den vorangegangenen Verträgen, 
was schlicht und einfach daran liegt, dass er diesmal vom Europäischen 
Konvent ausgearbeitet wurde.  
 

82. Natürlich wurden auch einige Änderungen am Verfassungsentwurf im 
Rahmen der Regierungskonferenz beschlossen, insbesondere während des 
Konklaves der Außenminister in Neapel am 28. und 29. November 2003 und 
auf den Tagungen in den Monaten Mai und Juni 2004 auf der Ebene der 
Außenminister sowie auf der der Staats- und Regierungschefs am 18. Juni. 
Das gilt ganz klar für die Zusammensetzung der Kommission und die Regeln 
der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit im Rat. Aber die 
Subsidiaritätsproblematik und insbesondere der Inhalt des 
Subsidiaritätsprotokolls gehören eindeutig nicht zu der Kategorie dieser 
Änderungen. 
 

83. Der endgültige Wortlaut des Protokolls Nr. 2, das dem Vertrag vom 
29. Oktober 2004 beigefügt ist, unterscheidet sich zwar von dem Wortlaut des 
Protokolls, das am 13. Juni 2003 vom Konvent angenommen, am 20. Juni dem 
Europäischen Rat von Thessaloniki vorgelegt und am 18. Juli 2003 zusammen 
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mit allen Bestandteilen des Vertragsentwurfs dem Präsidenten des 
Europäischen Rates vorgelegt wurde47.  
 

84. Aber die einzelnen Fassungen unterscheiden sich nur in der Form. Die 
Änderungen wurden in Abstimmung mit den Rechtsexperten der 
Mitgliedstaaten von den Juristen des Generalsekretariats des Rates und den 
Sprach- und Rechtssachverständigen vorgenommen, die während der 
Sommermonate des Jahres 2004 den endgültigen Wortlaut des Vertrages und 
seiner Anhänge festlegten. Die wesentliche Änderung bestand darin, dass der 
Text des Protokolls in Artikel unterteilt wurde, während es vorher nur 
durchnummerierte Absätze gab. Aus stilistischen Gründen wurden einige 
Formulierungen geringfügig geändert, wie dies auch beim Verfassungsentwurf 
der Fall war, bevor die RK ihre Arbeit aufnahm48. Ferner wurden einige 
Sprachfassungen eingehender überarbeitet, um die Übereinstimmung des 
Wortlauts sicherzustellen. Dabei gab es jedoch weder im 
Subsidiaritätsprotokoll noch bei den sonstigen für die Kontrolle der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit bedeutsamen Bestimmungen 
inhaltliche Änderungen.  
 

85. Natürlich gab es im Konvent und insbesondere in der Arbeitsgruppe I 
(Subsidiarität) unter dem Vorsitz von Iñigo Mendez de Vigo Diskussionen und 
unterschiedliche Standpunkte, die sich in der Folge angenähert haben. 
Allerdings dürfte es nicht möglich sein, einen Bestandteil des Protokolls 
auszumachen, von dem sich sagen ließe, er sei ein Zugeständnis, das ein 
Mitgliedstaat oder eine Gruppe von Mitgliedstaaten für die Gewährung 
anderer Zugeständnissen gemacht hätte. Das Gegenteil ist der Fall: dass das 
Protokoll im Wesentlichen die Vorschläge der Arbeitsgruppe aufgegriffen hat, 
zeigt, dass das Subsidiaritätskontrollsystem als etwas Eigenständiges 
anzusehen ist. 
 

86. Man kann also sagen, dass das System zur Kontrolle der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auch ohne erneute Verhandlungen 
zwischen den Mitgliedstaaten eigenständig umgesetzt werden könnte – bis auf 
das Klagerecht des Ausschusses der Regionen vor dem Gerichtshof, das einer 
ausdrücklichen Grundlage im Vertrag/in den Verträgen bedarf.  

 
87. Zur Entkräftung möglicher Einwände gegen die Umsetzung von 

Bestimmungen eines Textes, der noch nicht in Kraft ist und noch dazu in zwei 
Ländern vom Wahlvolk abgelehnt wurde, könnte die Anwendung als Testlauf 
konzipiert und umgesetzt werden und hätte als solcher eine zweifache 
Funktion:  

                                                      
47

  ABl. Nr. C 169/01 vom 18. Juli 2003. 

48
  Betrifft die französische Fassung des Verfassungsentwurfs (Dokument Nr. 50/03 CIG). Zu den Änderungen gehörten 

die Abschaffung des Gesetzgebungsrates, eine Verschiebung des Artikels über den Rechtsvorrang, die Ergänzung der 
Rechtsgrundlagen, um Rechtsakte (Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse/Entscheidungen) hinzuzufügen, die zuweilen 
in dem vom Konvent angenommenen Text fehlten, die Umstellung einiger Artikel und eine neue Nummerierung. 
Diese Änderungen fanden während der Arbeiten der RK auch an der englischen Sprachfassung statt, während die 
anderen Sprachfassungen erst im Laufe des Sommers 2004, bei der Vorbereitung des endgültigen Wortlauts, geändert 
wurden.  
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− in der Hypothese einer immer noch möglichen Ratifizierung die 

Ermöglichung der Vorbereitung der interinstitutionellen Vereinbarungen 
und sonstigen zweckdienlichen Maßnahmen für eine bessere Umsetzung 
dieses Systems;  

 
− in der Hypothese der Ausarbeitung eines neuen Verfassungstextes und 

insbesondere einer Trennung zwischen Teil III und den eigentlichen 
Verfassungsbestimmungen die Ermöglichung der Überarbeitung der 
Formulierungen in den Protokollen Nr. 1 und 2 und gegebenenfalls ihrer 
teilweisen Aufnahme in den Korpus der Verfassung. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 2 
 
88. Die Pause bei der Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für 

Europa sinnvoll nutzen 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] des AdR heißt es, der 

AdR 
 
„1.2 begrüßt die vom Europäischen Rat am 16./17. Juni 2005 beschlossene ‚Denkpause’ im 
Ratifizierungsprozess und hält es für erforderlich, diese Phase zu nutzen, darüber nachzudenken, wie 
die Union ihre Politik stärker an den Erwartungen der Bürger ausrichten und die Kommunikation mit 
den Bürgern verbessern kann; betont, dass gerade die Vertreter der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, die den Bürgern besonders nah sind, hierbei einen entscheidenden Beitrag 
leisten können;  
 
1.3 betont, dass eine Ausrichtung der europäischen Politik an den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit und die Entwicklung einer Kultur der Subsidiarität entscheidend dazu beitragen 
können, das Vertrauen der Bürger in die europäische Zusammenarbeit zu stärken und die in den 
negativen Referenden zum Ausdruck gekommene Skepsis zu überwinden; 
 
1.4 appelliert deshalb an die Organe und Institutionen der EU, insbesondere die im 
Verfassungsvertrag vorgesehenen Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und ihrer 
Kontrolle unabhängig von der Ratifikation des Verfassungsvertrags – soweit rechtlich möglich – 
unverzüglich in die Praxis umzusetzen; […]“ 
 
89. Die Stärkung der Rolle des AdR, die sich insbesondere aus den Arbeiten des 

Konvents und aus dem Wortlaut des am 29. Oktober 2004 in Rom 
unterzeichneten Verfassungsvertrags ergibt, wird durch die Probleme bei der 
Ratifizierung keineswegs in Frage gestellt. Das Gegenteil ist der Fall, haben 
doch die Argumente im Wahlkampf vor dem Referendum in den Niederlanden 
die neuen, in der Verfassung enthaltenen Bestimmungen zur 
Subsidiaritätskontrolle nicht in Frage gestellt, sondern nur die Notwendigkeit 
gezeigt, dem Bürger zu verdeutlichen, dass die Vielfalt in der Union geachtet 
wird.  

 
90. Die vorliegende Studie zeigt, dass das System zur Kontrolle der Grundsätze 

der Anwendung des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
auch allein umgesetzt werden könnte, d.h. ohne dass die Ratifizierung des 
Verfassungsvertrags abgewartet werden müsste und ohne dass erneute 
Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten notwendig wären. Eine 
Ausnahme stellt lediglich das Klagerecht des Ausschusses der Regionen vor 
dem Gerichtshof dar, denn hierfür bedarf es einer ausdrücklichen Grundlage 
im Vertrag/in den Verträgen. 

 
91. Alles, was die laufende Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 

und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, die Anhörungen zur Ausarbeitung 
von Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission, die 
Folgenabschätzungen und die Begründungsbögen sowie die Verbesserung des 
Jahresberichts der Kommission (insbesondere durch die Einbeziehung des 
AdR) betrifft, kann auf der Grundlage der derzeit geltenden Verträge 
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einschließlich des Amsterdam-Protokolls „über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ erfolgen. 

 
92. Auch das Frühwarnsystem ließe sich auf der Grundlage freiwilliger 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten und Organe der Union, gegebenenfalls in 
Form von Schlussfolgerungen des Europäischen Rates, flankiert von einer 
interinstitutionellen Vereinbarung, anwenden. Ebenso ließe sich der Zugang 
der Parlamente zum Gerichtshof durch interne Bestimmungen der 
Mitgliedstaaten regeln, haben doch die Regierungen die Möglichkeit, Klagen, 
die ihre Parlamente einreichen möchten, in ihrem eigenen Namen 
einzubringen.  

 
93. Um der Kritik zu begegnen, dass Bestimmungen eines Textes angewandt 

werden sollen, der noch nicht in Kraft ist, könnte die Anwendung als Testlauf 
konzipiert und umgesetzt werden und hätte dann eine zweifache Funktion:  

 
− in der Hypothese einer Ratifizierung (die ja immer noch möglich ist, wie 

die Präzedenzfälle Dänemark beim Maastricht-Vertrag 1992/1993 und 
Irland beim Nizza-Vertrag 2001/2002 zeigen) die Ermöglichung der 
Vorbereitung der interinstitutionellen Vereinbarungen und sonstigen 
zweckdienlichen Maßnahmen für eine bessere Umsetzung dieses Systems; 

 
− in der alternativen Hypothese der eventuellen Ausarbeitung eines neuen 

Verfassungstextes (und insbesondere einer Trennung zwischen Teil III und 
den eigentlichen Verfassungsbestimmungen des Vertrags vom 29. Oktober 
2004) die Ermöglichung der Überarbeitung der Formulierungen in den 
Protokollen Nr. 1 und 2 und gegebenenfalls ihrer teilweisen Aufnahme in 
den Korpus der Verfassung. 

 
94. Der AdR könnte in diesem Rahmen seine Funktion als Verfasser von 

Stellungnahmen gemäß den Leitlinien, an denen er sich nach dem Inkrafttreten 
des Verfassungsvertrags orientieren würde, weiterentwickeln, auch wenn er 
nicht über ein Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte verfügt. Es könnte 
zweckmäßig sein, zusammen mit den Mitgliedstaaten und Organen die im 
Vertrag von Nizza vorgesehene Möglichkeit zu prüfen, die Satzung des 
Gerichtshofs durch einen Beschluss des Rates zu reformieren, um ihm neue 
Möglichkeiten beispielsweise in Bezug auf den Klagebeitritt zu gewähren.  

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 3 
Das Subsidiaritätsprinzip und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

 
 

95. Mit der rechtlichen Definition der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit und der Festlegung ihrer Folgen im Vertrag von 
Maastricht, im Amsterdam-Protokoll und in der Verfassung für Europa mit 
ihrem Subsidiaritätsprotokoll ist die Debatte über den Inhalt und die Folgen 
dieser Grundsätze nicht abgeschlossen. Worauf es für die RLG und den AdR 
ankommt, sind weniger die Philosophie und der Ursprung dieser Grundsätze 
als ihre konkreten Konsequenzen, zumal ihre Wahrnehmung unterschiedlich 
ist je nach dem, ob man vom Standpunkt der Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnis oder der Regionen ohne diese Befugnis und der 
lokalen Gebietskörperschaften ausgeht. Eine rechtliche Analyse mit dem Ziel, 
die Tragweite des Subsidiaritätsprotokolls und des von ihm eingeführten 
Verfahrens zur Kontrolle der Umsetzung des Subsidiaritäts- und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu verstehen und zu ermessen, was einerseits 
vom Inkrafttreten der mit dem Verfassungsvertrag eingeführten neuen 
Bestimmungen abhängt und was andererseits bereits jetzt vom AdR in seiner 
Funktion als Hüter der Subsidiarität angestrebt werden kann, wird erst dann 
sinnvoll, wenn dabei diese Wahrnehmungen berücksichtigt werden. 
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ABSCHNITT 1 
DIE WAHRNEHMUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSGRUNDSATZES IN DEN VERSCHIEDENEN KATEGORIEN 

REGIONALER UND LOKALER GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN 
 

96. Wie im Einführungskapitel unterstrichen, ist unter den verschiedenen Arten 
von RLG, die innerhalb des AdR vertreten sind, die Unterscheidung zwischen 
Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen und RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse von besonderer Bedeutung für die 
Betrachtungsweise der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. 

 
A – Die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen 

 
97. Bei den Funktionen der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen innerhalb 

der Mitgliedstaaten werden drei Arten unterschieden: 
 

− die Ausübung von ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnissen auf 
regionaler Ebene; 

 
− die Ausübung von Gesetzgebungsbefugnissen gemeinsam mit den 

nationalen Behörden; 
 
− Zuständigkeit für die Umsetzung der regionalen Gesetze und bestimmter 

nationaler Gesetze (wenngleich diese Zuständigkeit dann an die lokalen 
Behörden delegiert werden kann). 

 
 Die europäische Integration kann sich in signifikanter Weise auf diese 

Funktionen auswirken. 
 

98. i. Befugnisse, die in der innerstaatlichen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten 
ausschließlich bei den Regionen liegen oder mit ihnen geteilt werden, werden 
der Union entweder als ausschließliche Kompetenzen (beispielsweise die 
Fischereipolitik) oder als mit den Mitgliedstaaten geteilte Kompetenzen 
(beispielsweise die Umweltpolitik) übertragen. In keinem dieser beiden Fälle 
haben die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen generell einen direkten 
Zugang zum Entscheidungsprozess auf der Unionsebene bei dem, was ihre 
nationale Verfassung als ihre eigene Zuständigkeit definiert49. In diesen Fällen 
bedeutet die europäische Integration für sie einen Machtverlust. 
 

99. ii.  Als legislative Körperschaft in zahlreichen Bereichen sind die Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen vielfach zuständig für die Umsetzung des 
europäischen Rechts in nationales Recht und seine korrekte Anwendung. Auch 

                                                      
49

  Zwar haben in einigen Fällen die regionalen Gebietskörperschaften Zugang zu den Entscheidungsprozessen der EU 
erlangt, jedoch im Rahmen einer Position, die sie mit der Zentralregierung des betreffenden Mitgliedstaats 
ausgehandelt haben. Andererseits haben sie auch die Möglichkeit einer konsultativen Einflussnahme auf den 
Gesetzgebungsprozess der Union über den AdR. 
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hier fehlt ihnen ein direkter Zugang zur Festlegung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, die sie umzusetzen haben, und sie können es mit 
enger gefassten Umsetzungsbedingungen zu tun haben als es bei der 
Umsetzung von innerhalb des Mitgliedstaates beschlossenen Maßnahmen der 
Fall wäre. Auch hier kann die europäische Integration die Macht der Regionen 
mit Gesetzgebungsbefugnissen hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten, die sie 
auf die für ihr Territorium geltenden staatlichen Politiken möglicherweise 
haben, einschränken.  
 
B. – Die Regionen ohne Gesetzgebungsbefugnisse und die lokalen 

Gebietskörperschaften 
 

100. Für die Regionen ohne Gesetzgebungsbefugnisse und die lokalen 
Gebietskörperschaften ist die Situation teilweise deutlich anders. Ihre 
Funktionen im nationalen Rahmen tragen im Prinzip nicht den Charakter von 
Gesetzgebungsbefugnissen – wenngleich einige von ihnen über eine 
bedeutende steuerliche Autonomie verfügen –, sondern betreffen eher die 
Koordinierung und die Umsetzung der auf höheren Regierungsebenen 
beschlossenen Politiken im regionalen und lokalen Kontext, und zwar häufig 
unter präzise definierten Rahmenbedingungen, die ihnen nur einen begrenzten 
Handlungsspielraum für regionale und lokale Entscheidungen einräumen. Die 
zunehmende Entfaltung der Wirkungen der europäischen Befugnisse auf diese 
Funktionen wirkte sich in zweierlei Weise aus. 
 

101. i. Erstens kommt es vor, dass die Union als Gesetzgeber den regionalen 
Körperschaften ohne Gesetzgebungsbefugnisse und den lokalen 
Gebietskörperschaften ebenfalls sehr wenig Autonomie in ihrer Funktion der 
Umsetzung zugesteht und dass sie sogar noch strengere Umsetzungsregeln 
aufstellt, als es die einzelstaatlichen Regeln sind. Daraus kann sich eine 
reduzierte Einflussmöglichkeit der RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse auf 
die für ihr Territorium geltenden staatlichen Politiken ergeben.  
 

102. ii.  Andererseits sind jedoch infolge des wachsenden Interesses dieser RLG für 
den europäischen Entscheidungsprozess vielfach neue Möglichkeiten der 
politischen Mitbestimmung und des Lernens entstanden, durch die die 
Einflussnahme der RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse auf die für ihr 
Territorium geltenden Politiken zugenommen hat. Ein eindeutiges Beispiel 
hierfür sind die Strukturfonds, deren Umsetzungsregeln den RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse in den Bereichen Regionalpolitik, Agrarpolitik und 
Berufsbildungspolitik eine umfassendere Rolle eingeräumt haben als es der 
einzelstaatliche Verfassungsrahmen ermöglichte. Die im Rahmen der 
Strukturfonds entwickelten transnationalen Netze und Partnerschaften haben 
ebenfalls neue Chancen für politisches Lernen und die Schaffung von 
Bündnissen und Lobbyarbeit auf europäischer Ebene eröffnet. Diese Bereiche 
der Mitbestimmung und der Vernetzung für die für die Umsetzung 
zuständigen Körperschaften wurden in dem Weißbuch der Europäischen 
Kommission zum europäischen Regieren, das häufig selbst von ihnen 
inspiriert wurde, deutlich hervorgehoben. Diese neuen Möglichkeiten, zu 
neuen Formen des europäischen Regierens beizutragen, haben eine Zunahme 
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der Einflussmöglichkeiten der RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse auf die für 
ihr Territorium geltenden Politiken bewirkt. 
 

103. Anzumerken ist, dass diese Unterscheidungen zwischen Gebietskörperschaften 
mit und ohne Gesetzgebungsbefugnisse einerseits und zwischen Erhöhung 
oder Verringerung ihres Einflusses andererseits weder vollkommen eindeutig 
noch völlig starr sind. Wir haben sie hier als Muster angeführt – oder als 
Idealtypus, um es in der Sprache der politischen Soziologie zu sagen. Es gibt 
natürlich Grauzonen, Überschneidungsbereiche und Ausnahmen. Die sich 
abzeichnende zentrale Idee ist jedoch, dass die Vertiefung der Integration seit 
den 1980er Jahren Folgen für die RLG hat, die sich je nach ihrer 
verfassungsrechtlichen Stellung in den Mitgliedstaaten unterscheiden, und 
dass diese unterschiedlichen Folgen wiederum die Einstellung der 
verschiedenen Kategorien von RLG gegenüber dem Grundsatz der 
Subsidiarität beeinflussen. 
 

104. a) Da die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen fürchten, sie könnten mit 
der Zunahme europäischer Rechtsvorschriften Zuständigkeiten verlieren, 
haben sie versucht, im Namen der Subsidiarität eine umfassendere 
Begründung für diese Verluste zu erhalten, wenn sie denn stattfinden; die 
Möglichkeit zu erwirken, derartige Verluste anzufechten und abzulehnen, und 
in den Fällen, in denen es um ihre Zuständigkeiten geht, besseren und 
systematischeren Zugang zum Entscheidungsprozess auf europäischer Ebene 
zu erhalten und weniger restriktive Bedingungen für die Umsetzung der 
europäischen Politiken durchzusetzen.  
 

105. b) Die RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse verlieren im Zuge der 
europäischen Integration ihre Zuständigkeiten nicht in gleicher Weise (de 
facto kann die Auswirkung der Gemeinschaftszuständigkeiten auf ihre 
Funktionen für sie neue Beziehungen und Politiknetzwerke schaffen, die 
innerhalb ihres jeweiligen Mitgliedstaats nicht existierten). Ihre Sorgen 
betreffen ihre Rolle bei der Umsetzung sowie in gleichem, wenn nicht in 
stärkerem Maße die Verhältnismäßigkeit der europäischen Rechtsvorschriften 
(Sind die europäischen Gesetze zu streng? Wurden ihre Auswirkung 
hinlänglich geprüft?) und nicht so sehr den Grundsatz der Subsidiarität 
(Werden die Entscheidungen auf der richtigen Ebene getroffen? Ist das 
Handeln der Union gerechtfertigt?). 
 

106. Diese unterschiedlichen Sichtweisen der Subsidiarität werden in dieser Studie 
ein immer wiederkehrendes Thema sein. Sie haben direkte Auswirkungen auf 
die Verfahren der Folgenabschätzung und die Bewertung, ob das 
Subsidiaritätsprinzip verletzt wurde oder nicht, für den internen 
Meinungsbildungsprozess innerhalb des AdR zu den Fragen der Subsidiarität 
und zur Art des Dialogs, den der AdR mit der Europäischen Kommission, den 
organisierten Gruppen und den nationalen Parlamenten führt. Die 
Herausforderung besteht darin, im Bereich der Subsidiarität eine Arbeitsweise 
zu finden, die Gruppen von Mitgliedern des AdR mit unterschiedlichen 
Ängsten und Interessen zufrieden stellt. 
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ABSCHNITT 2 
DIE FORMULIERUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

VERHÄLTNISMÄSSIGKEITSGRUNDSATZES IN DER VERFASSUNG FÜR EUROPA  
 

107. Dass in der Verfassung für Europa ein spezielles Verfahren für die Kontrolle 
des Subsidiaritätsprinzips vorgesehen ist, muss dazu führen, die Grundsätze 
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität bis zu einem gewissen Grade 
voneinander zu trennen. Auf diese Frage, die im Hinblick auf eine Klage vor 
dem Gerichtshof von wesentlicher Bedeutung ist, werden wir noch im Detail 
zurückkommen. 

 
108. Man muss jedoch eingangs unterstreichen, dass Artikel I-11 so abgefasst ist, 

dass beide Grundsätze – Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – stets 
zwingend eingehalten werden müssen. Der wesentliche Unterschied besteht 
nicht zwischen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, sondern zwischen dem 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung einerseits (Absatz 2) – der die 
Begrenzung bzw. Aufteilung der Kompetenzen regelt – und andererseits den 
Grundsätzen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit (Absatz 3 und 4), die die 
Ausübung dieser Zuständigkeiten regeln. Siehe Tabelle 1: Vergleich der 
Bestimmungen des Vertrages über die Verfassung und des derzeit geltenden 
Vertrages (die neuen Bestimmungen sind unterstrichen), Ziffer 110.  

 
109. Die derzeitige Praxis der Organe kennt kaum eine Trennung zwischen dem 

Grundsatz der Subsidiarität und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Eine 
besonders starke Verbindung zwischen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
besteht in der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Der Wortlaut von Artikel 5 
EGV veranlasst manche Leser zu der Vermutung, dass die drei Absätze 
unterschiedliche Aspekte des Subsidiaritätsprinzips betreffen. Das erklärt zum 
Teil, warum die RLG je nachdem, ob es sich um Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen oder RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse handelt, 
einen unterschiedlichen Standpunkt einnehmen. Erstere tendieren dazu, den 
Aspekten den Vorrang einzuräumen, die sich auf die Subsidiarität im 
eigentlichen Sinne von Artikel 5 Absatz 2 EGV beziehen, während Letztere 
eher an den Aspekten interessiert sind, die sich auf den in Absatz 3 genannten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beziehen. 
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110. Tabelle 1: Vergleich der Bestimmungen des Vertrages über die Verfassung mit denen des derzeit geltenden Vertrages 
(Die neuen Bestimmungen sind unterstrichen.) 

 
Artikel I-11 

Grundprinzipien  
Artikel 5  

(vormals Artikel 3 b) EGV 
Bemerkungen 

1. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der Union gilt der Grundsatz der 
begrenzten Einzelermächtigung. Für die 
Ausübung der Zuständigkeiten der 
Union gelten die Grundsätze der 
Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit. 

 Dieser Absatz dient nur der Ankündigung des im Artikel folgenden 
Wortlauts. 

2. Nach dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung wird die Union 
innerhalb der Grenzen der 
Zuständigkeiten tätig, die die 
Mitgliedstaaten ihr in der Verfassung 
zur Verwirklichung der darin 
niedergelegten Ziele übertragen haben. 
Alle der Union nicht in der Verfassung 
übertragenen Zuständigkeiten 
verbleiben bei den Mitgliedstaaten. 

Die Gemeinschaft wird innerhalb 
der Grenzen der ihr in diesem 
Vertrag zugewiesenen Befugnisse 
und gesetzten Ziele tätig. 

Die Aussage „Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung“ 
bedeutet keine Neuerung, sondern benennt den Grundsatz, der in 
Absatz 1 EGV genannt ist. 
Die Aussage, dass die Mitgliedstaaten und nicht der Vertrag oder die 
Verfassung der Union Zuständigkeiten übertragen, geht auf eine 
nachdrückliche britische Forderung zurück. Sie ist rein symbolischer 
Natur und hat keinerlei rechtliche Auswirkungen. 
Der letzte Satz, der dem X. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten 
Staaten ähnelt, ändert rechtlich nichts, klärt aber die Situation, die im 
Rahmen des EGV nur für Juristen eindeutig war. 

3. Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die 
Union in den Bereichen, die nicht in 
ihre ausschließliche Zuständigkeit 
fallen, nur tätig, sofern und soweit die 
Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten 
weder auf zentraler noch auf regionaler 
oder lokaler Ebene ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen auf Unionsebene 
besser zu verwirklichen sind. 

In den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit 
fallen, wird die Gemeinschaft nach 
dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, 
sofern und soweit die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen 
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden 
können und daher wegen ihres 
Umfangs oder ihrer Wirkungen 
besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden können.. 

Die Formulierung „en vertu du principe de subsidiarité“ ändert nichts 
gegenüber der Formulierung „conformément au principe de subsidiarité“ 
(betrifft also nur die franz. Fassung). 
Die Verwendung der Wörter „seulement“ anstelle von „que“ (betrifft nur 
die franz. Fassung) und „verwirklichen“ anstelle von „erreicht“ ist rein 
stilistischer Art. 
Die Verwendung von „sondern“ anstelle von „und daher“ scheint 
ebenfalls keine besonderen Konsequenzen zu haben. 
Die Hinzufügung der Formulierung „weder auf zentraler noch auf 
regionaler oder lokaler Ebene“ ist natürlich eine wesentliche Neuerung 
für die RLG. 

 Die Organe der Union wenden das 
Subsidiaritätsprinzip nach dem 

 Die Bezugnahme auf das Subsidiaritätsprotokoll ist vom rechtlichen 
Standpunkt her nicht unabdingbar, denn das Protokoll hat den gleichen 
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Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit an. Die nationalen 
Parlamente achten auf die Einhaltung 
des Subsidiaritätsprinzips nach dem in 
jenem Protokoll vorgesehenen 
Verfahren.. 

Rang wie der Verfassungsvertrag. Sie ist allerdings als Erinnerung 
nützlich und wäre unerlässlich, wenn der Inhalt der Protokolle in 
Instrumente aufgenommen würde, die keinen Vertragscharakter haben. 

4. Nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gehen die 
Maßnahmen der Union inhaltlich wie 
formal nicht über das zur Erreichung 
der Ziele der Verfassung erforderliche 
Maß hinaus. 

 

Die Maßnahmen der Gemeinschaft 
gehen nicht über das für die 
Erreichung der Ziele dieses 
Vertrags erforderliche Maß hinaus. 

Die Formulierung „Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ ist 
nichts Neues, benennt aber den in Absatz 3 EGV enthaltenen Grundsatz. 
Ebenso ändert die Bezugnahme auf „inhaltlich wie formal“ im 
Zusammenhang mit den Maßnahmen nichts am Inhalt des Grundsatzes. 
Dies ist eine nützliche Klarstellung, die auf diese Weise einen Teil des 
Besitzstands des Amsterdam-Protokolls aufgreift. 

 Die Organe der Union wenden den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach 
dem Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit an. 

 Die Bezugnahme auf das Subsidiaritätsprotokoll ist rechtlich nicht 
unabdingbar, denn das Protokoll hat den gleichen Rang wie der 
Verfassungsvertrag.  
Sie ist noch nützlicher als die ähnliche Bezugnahme in Absatz 3, denn 
sie verweist sinnvollerweise darauf, dass das Subsidiaritätsprotokoll sich 
nicht auf die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips beschränkt.  
Der Vergleich mit Absatz 3 macht deutlich, dass die nationalen 
Parlamente nicht speziell den Auftrag haben, über die Einhaltung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu wachen. 
Es hätte besser zum gesamten Wortlaut der Verfassung gepasst, wenn 
gesagt worden wäre, dass die „Organe und Einrichtungen der Union“ den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anwenden, der unbestreitbar für alle 
gilt, zumal diese Einhaltung durch alle klar dem Begriff „laufende 
Subsidiaritätskontrolle“ zuzuordnen ist, der in Kapitel 5 dieser Studie 
behandelt wird. 
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A. – Die Verdeutlichung der Grundsätze begrenzte Einzelermächtigung, 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in Artikel I- 11 

 
111. Der Wortlaut von Artikel I-11 entspricht eindeutig dem Anliegen größter Klarheit, 

dem sich der Konvent verschrieben hatte: er nennt Grundsätze beim Namen, zu 
nennen, die ohne spezielle Benennung in den Verträgen enthalten waren, und 
führt Grundsätze des ungeschriebenen Rechts, wie das Prinzip des Vorrangs des 
Unionsrechts, das der Gerichtshof mit dem Urteil Costa gegen ENEL von 196450 
bekräftigt hatte und das nunmehr in Artikel I-6 der Verfassung verankert ist, 
namentlich auf. So erlangt die Aussage, dass das Subsidiaritätsprinzip „in den 
Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen“, gilt, im 
Verfassungsvertrag eine neue rechtstechnische Tragweite. Die Trennung 
zwischen ausschließlicher Zuständigkeit und anderen Arten der Zuständigkeit war 
ja in der Rechtsprechung und -lehre bereits vor dem Vertrag von Maastricht 
bekannt, worauf sich Artikel 5 EGV ausdrücklich bezieht.  

 
112. Es gab jedoch keinen ausführlichen Katalog der ausschließlichen Zuständigkeiten 

der Gemeinschaft, und die Praktiker wie die Lehre waren sich kaum einig über 
ihren exakten Inhalt, wie dies die verschiedenen Änderungen an Artikel I-13 
sowohl während der Arbeiten des Konvents als auch während der 
Regierungskonferenz deutlich machen. Einige Spezialisten des 
Gemeinschaftsrechts gingen so weit, zu behaupten, dass auf dem Gebiet des 
Gemeinsamen Marktes/Binnenmarktes durch die Tatsache, dass die Gemeinschaft 
in einem Bereich im Wege von Harmonisierungsrichtlinien „Recht setzt“, dieser 
Bereich in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft übergehe, während 
andere an der Aussage festhielten, dass, wie beispielsweise im deutschen 
Verfassungsrecht, die Tatsache, dass die Gemeinschaft (bzw. in Deutschland der 
Bund) eine geteilte Zuständigkeit ausübe, nichts an deren Natur ändere, sondern 
lediglich Anlass sei, den Grundsatz des Vorrangs anzuwenden.  

 
Artikel I-13 

 
Bereiche mit ausschließlicher Zuständigkeit 
 
(1)  Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen: 
a)  Zollunion, 
b)  Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln, 
c)  Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 
d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, 
e)  gemeinsame Handelspolitik. 
 
(2)  Die Union hat ferner ausschließliche Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Übereinkünfte, 

wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, 
wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame 
Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite verändern könnte. 

                                                      
50

  15. Juli 1964, Costa ./. ENEL, Rechtssache 6/64, Slg. 1159. 
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113. In Artikel I-13 ist eindeutig die zweite Option festgeschrieben, was vor allem 

deshalb von Bedeutung ist, weil das Subsidiaritätsprinzip weiterhin für das 
Tätigwerden im Bereich des Binnenmarktes gilt. Über diese Dimension sollte der 
AdR im Übrigen in besonderem Maße nachdenken, da er in diesen Bereichen 
nicht zwingend konsultiert wird, obgleich es sich dabei um einen Bereich handelt, 
in dem das Handeln der Gemeinschaft sehr häufig Auswirkungen auf die 
Ausübung der Kompetenzen der RLG zeitigt. 

 
114. Abgesehen von der Tatsache, dass das Subsidiaritätsprinzip, wie es in Artikel I-11 

formuliert ist, im Gegensatz zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit keine 
Anwendung auf die Ausübung der ausschließlichen Zuständigkeiten findet, wäre 
es gewagt, aus dem Text der Verfassung abzuleiten, dass der Konvent den 
Wunsch gehabt hätte, die Grundsätze Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität 
voneinander zu trennen oder gar in Gegensatz zueinander zu setzen. Im Gegenteil, 
sie tragen eindeutig einander ergänzenden Charakter, ebenso wie sie den 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung ergänzen, wie im Übrigen aus dem 
Hinweis in Artikel I-11, dass die beiden Grundsätze gemäß dem 
Subsidiaritätsprotokoll anzuwenden sind, deutlich wird. 

 
115. Der Hauptzweck der scheinbaren Trennung zwischen Subsidiarität und 

Verhältnismäßigkeit im Wortlaut von Artikel I-11 besteht darin, den Weg zu 
einem substanzielleren Inhalt des Subsidiaritätsprinzips zu öffnen. Während der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Detail und mit einer komplexen und 
umfassenden Rechtsprechung des Gerichtshofs eingeführt ist, ist die 
Rechtsprechung zum Subsidiaritätsprinzip äußerst dürftig. Die Trennung beider 
Begriffe voneinander könnte den Argumenten zum Subsidiaritätsprinzip, auch in 
einer Argumentation rechtlicher Art, mehr Gewicht verleihen. 

 
116. Der erste Unterschied zwischen den beiden Grundsätzen liegt in der Art der 

Zuständigkeiten. Es zeigt sich, dass das Subsidiaritätsprinzip, wie es in Artikel I-
11 definiert ist, nur im Rahmen der Ausübung geteilter Zuständigkeiten zur 
Anwendung kommt, um festzustellen, ob und in welchem Maße diese 
Zuständigkeiten von der Union oder von den Mitgliedstaaten ausgeübt werden 
müssen. Im Falle der ausschließlichen Zuständigkeiten kommt der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit hingegen ganz klar zur Anwendung. Hier stellt sich die Frage 
nicht, auf welcher Ebene die Maßnahmen getroffen werden müssen. Hingegen 
kann sich die Frage nach deren Angemessenheit und Notwendigkeit zur 
Erreichung der Ziele der Union stellen, ebenso wie die ihrer Verhältnismäßigkeit 
im eigentlichen Sinne. Die Kontrolle dieser drei Aspekte erfolgt dann – ebenso 
wie im deutschen Recht – anhand des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Das 
macht deutlich, dass es nicht möglich ist, die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit 
und der Subsidiarität vollständig voneinander zu trennen und noch weniger, sie 
einander entgegenzusetzen. 
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117. Der zweite Unterschied zwischen den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, wie er sich insbesondere aus Protokoll Nr. 2 zu ergeben 
scheint, betrifft die Handlungsinstrumente der Union. Das Subsidiaritätsprinzip 
scheint dazu bestimmt zu sein, im Wesentlichen auf die Legislativinstrumente 
angewendet zu werden und vor allem auf die Entscheidung, ob Rechtsvorschriften 
erlassen werden sollen oder nicht, sowie auf die Wahl der Art des Rechtsakts 
(Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz), der am geeignetsten für ein 
Tätigwerden der Union ist. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hingegen gilt 
nicht nur für Gesetzgebungsakte, sondern vom quantitativen Standpunkt aus 
vielleicht noch stärker für sämtliche Ausführungsakte, ganz gleich ob es sich um 
normative Ausführungsakte oder insbesondere individuelle Entscheidungen für 
die Anwendung der Gesetzgebungsakte handelt. Das ist in der institutionellen 
Praxis und der Rechtsprechung des Gerichtshofs bereits eindeutig eingeführt.  

 
B. – Die regionale und lokale Dimension des Subsidiaritätsprinzips in Artikel I-11 

 
118. Die Verfassung verweist an zwei Stellen auf die Achtung der regionalen und 

lokalen Ebene: 
 
 i. So heißt es in Artikel I-11: „wird die Union … nur tätig, sofern und soweit die 

Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 
zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden 
können“, und 

 
 ii . in Artikel I-5 Absatz 1: „Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten 

vor der Verfassung sowie die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren 
grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich der 
regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt“51.  

 
 Dabei handelt es sich um eine signifikante Änderung gegenüber den derzeitigen 

Verträgen, in denen die RLG nur in den Bestimmungen über die Wirtschafts- und 
Währungsunion erwähnt werden, da ihre Budgets bei der Bekämpfung der 
übermäßigen Defizite mit berücksichtigt werden müssen.  

 
119. Der Ausschuss der Regionen hat während der Arbeiten des Europäischen 

Konvents und der Regierungskonferenz sein Bedauern darüber zum Ausdruck 
gebracht, dass die RLG so selten erwähnt werden, und das zu Recht, denn die 
Rolle des AdR bestand ja darin, die Interessen der RLG während des Ablaufs des 

                                                      
51

  Diese Bestimmung wird in der Präambel der Charta der Grundrechte der Union wieder aufgegriffen, wo es heißt: „Die 
Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der Vielfalt der Kulturen und 
Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen 
Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bei“. 
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Verfassungsprozesses ständig zu vertreten52. Nun, da der gesamte Text mit 
Abstand analysiert werden kann, zeigt sich eine positive Folge dieser seltenen 
Erwähnung. 

 
120. Die Erwähnung der Achtung der Befugnisse und Zuständigkeiten der RLG allein 

in den Artikeln I-5 und I-11 verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen 
diesem Begriff und der Subsidiaritätskontrolle. Der Ausschuss der Regionen, der 
im Übrigen erneut als Vertreter der RLG bestätigt wird, ist die einzige Institution 
der Union, die in dem Subsidiaritätsprotokoll eine spezifische Rolle zugewiesen 
bekommt – neben den nationalen Parlamenten, mit denen er die Aufgabe teilt, zu 
überprüfen, dass die Organe der Union das Subsidiaritätsprinzip korrekt 
anwenden. Dies verleiht dem Anspruch des Ausschusses der Region, als Hüter der 
Subsidiarität aufzutreten, eine verfassungsmäßige Grundlage. Es ist Aufgabe des 
AdR, darauf zu bestehen, dass die Konsequenzen dieser Veränderung gezogen 
werden und dass die Übertragung dieser Aufgabe nicht als eine bloße symbolische 
Geste an die RLG gewertet wird. Dies muss und kann erfolgen, ohne das 
Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten. 

 
121. Hier sollte der dynamische Charakter des Subsidiaritätsprinzips unterstrichen 

werden53, wie dies im Amsterdam-Protokoll geschieht und wie dies der Ausschuss 
der Regionen immer wieder in Erinnerung ruft, so jüngst in seiner Stellungnahme 
„Leitlinien für die Anwendung und Kontrolle der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit“54. Die Rolle als Hüter der Subsidiarität beschränkt 
sich nicht darauf, den Gesetzgeber daran zu hindern, über das Notwendige 
hinauszugehen, sie kann auch darin bestehen, die Aufmerksamkeit des 
Gesetzgebers auf die Bedürfnisse zu lenken, die weder auf nationaler, noch auf 
regionaler oder lokaler Ebene befriedigt werden können und die den 
Handlungskompetenzen der Union entsprechen. Diese Rolle könnte in den 
nächsten Jahren vor allem infolge der Erweiterung noch zunehmen. 

 
122. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung der 

Zuständigkeiten der RLG in Artikel I-5 und I-11 keinerlei Konsequenzen 
hinsichtlich deren Verteilung und Ausübung innerhalb der Mitgliedstaaten hat. Es 
geht darum, die Organe der Union zur Achtung dieser Aufteilung der 
Zuständigkeiten aufzufordern. Das gilt jedoch nicht nur für die Kommission und 
das Parlament, die als die Organe angesehen werden könnten, die die Union zum 

                                                      
52

  Siehe hierzu die Studie des Ausschusses der Regionen: „La dimension régionale et locale dans le processus constitutionnel 
européen“ (Die regionale und lokale Dimension im europäischen Verfassungsprozess), Brüssel 2004, an deren Erarbeitung 
die Autoren der vorliegenden Studie umfassend beteiligt waren. 

53
  Es ist anzumerken, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenfalls einen dynamischen Charakter aufweist. Bei einer 

ausschließlich auf Streitfälle ausgerichteten Sichtweise könnte man darin lediglich eine Grenze für die Ausübung der 
Befugnisse – unter richterlicher Kontrolle – sehen, aber die Berücksichtigung dieses Grundsatzes durch die Organe bei der 
Ausübung der legislativen und ordnungsrechtlichen Befugnisse kann gleichermaßen zu der so notwendigen Intensivierung 
des Handelns der Union wie zu dessen Begrenzung beitragen. 

54
  Berichterstatter: Peter STRAUB (Präsident des Landtages von Baden-Württemberg (DE/EVP)), cdr220-2004. 
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Handeln drängen, während der Rat als Vertreter der Mitgliedstaaten eher 
dämpfend wirken könnte. Wir sagen „könnte“, da es häufig die Regierungen der 
Mitgliedstaaten sind, die die gemeinschaftliche Gesetzgebung schwerfällig 
machen, sei es indirekt, indem sie die Kommission drängen, ihre Initiativbefugnis 
wahrzunehmen, sei es direkt, indem sie Abänderungen der 
Kommissionsvorschläge fordern. Daher müssen auch die Mitgliedstaaten als 
Mitglieder des Rates an die Achtung der Zuständigkeiten der RLG gemahnt 
werden:  

 
 i. Achtung der RLG der Staaten, in denen diese über große Autonomie verfügen, 

durch diejenigen Staaten, in denen sie über weniger verfügen, aber auch 
 
 ii. Achtung der RLG durch die Zentralregierung ihres eigenen Staates, damit diese 

den Inhalt der Zuständigkeiten, die die RLG in ihrer innerstaatlichen 
Rechtsordnung besitzen, bei ihrer Teilnahme an den legislativen Funktionen der 
Union im Rat nicht ungebührlich aushöhlt. 



 66 

 
 
 

ABSCHNITT 3 
DER ZUSAMMENHANG ZWISCHEN SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

 
A. – Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im deutschen Recht als indirekte, aber 

wesentliche Inspirationsquelle des Artikels 3b des Vertrages von Maastricht 
 

123. Es ist nicht verwunderlich, dass eine gewisse Konfusion zwischen dem Grundsatz 
der Subsidiarität und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit herrscht, zumal die 
Einführung des Subsidiaritätsprinzips im Vertrag von Maastricht im Allgemeinen 
als die Konsequenz der Bemerkungen angesehen wird, die die Regierungschefs 
der deutschen Bundesländer dem Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Jacques Delors, bei einem Treffen im Jahr 1987 vorgetragen haben. Wenngleich 
man sagen kann, dass das bundesdeutsche System vom Subsidiaritätsprinzip 
geprägt ist, so handelt es sich doch nicht um einen klar definierten 
Verfassungsgrundsatz55. Im Gegensatz dazu ist der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit eines der Grundprinzipien des deutschen Staatsrechts. 

 
124. Im deutschen Recht56 wurde der Begriff Verhältnismäßigkeit erstmals im Jahr 

1802 durch von Berg im Zusammenhang mit den Einschränkungen der 
Machtbefugnis des Staates verwendet, die sich aus dem Verhältnis zwischen dem 
Ziel eines Eingriffs und dessen Ausmaß ergeben. Erst ein Jahrhundert später 
wurde diese Argumentation durch das Preußische Oberverwaltungsgericht mit 
dem berühmten Kreuzberg-Urteil vom 14. Juni 1882 wieder aufgegriffen. Die 
darauf folgende Rechtsprechung präzisierte die Begriffe und erhob das Prinzip in 
den Rang eines allgemeinen Prinzips des deutschen Staatsrechts. Die deutsche 
Verfassungsrechtsprechung leitet die Rechtsgrundlage des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit aus dem Rechtsstaatsprinzip (Artikel 20 Grundgesetz57) und 
dem Wesensgehalt der Grundrechte (Artikel 19 Absatz 2 GG58) ab.  

 
125. Im deutschen Recht resultiert der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus der 

Vereinigung von drei unterschiedlichen Elementen, die nach der deutschen 

                                                      
55

  Siehe hierzu Jürgen Schwarze, „The Principle Subsidiarity and the Distribution of Powers“, in Ulrich Karpen (Dir.), 
National legislation in the European framework, Baden-Baden: Nomos, 1995, S. 132-151. 

56
  Die Erläuterungen zum deutschen Recht sind einem Kapitel von Frau Professor Diana-Urania Galetta „Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit“ entnommen, das in der Schrift Droit administratif européen (Europäisches Verwaltungsrecht) unter 
Leitung der Professoren Auby und Dutheil de la Rochère, Brüssel, Bruylant, 2006, erscheinen wird. 

57  Das Bundesverfassungsgericht stellt zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und des Übermaßverbots fest, dass sie ...“sich 
als übergreifende Leitregeln allen staatlichen Handelns zwingend aus dem Rechtsstaatsprinzip ergeben und deshalb 
Verfassungsrang haben“. BVerfG, Entscheidung vom 5.3.1968, in BVerfGE 23, 127 ff.  

58  BverfG, Entscheidung vom 14.12.1965, in BVerfGE 19, 342 ff; konstante Rechtsprechung. 
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Verfassungsrechtsprechung mit dem berühmten Apotheken-Urteil aus dem Jahr 
195859 in den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im weitesten Sinne einflossen. 
 

 i. Die Geeignetheit der Maßnahme. Ein Mittel wird als geeignet zur Erreichung 
eines Ziels angesehen, „wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg spürbar 
gefördert werden kann“60. 
 

 ii. Die Erforderlichkeit der Maßnahme. Das Mittel kann zur Erreichung eines 
Ziels als erforderlich angesehen werden, sofern kein anderes, gleich wirksames 
Mittel, welches das betreffende Grundrecht weniger oder gar nicht einschränkt, zur 
Verfügung steht. Dieses Konzept wird vielfach mit dem Ausdruck „Gebot des 
mildesten Mittels“ zusammengefasst. 
 

 iii.  Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme im engeren Sinne. Die 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne bedeutet, dass eine von den staatlichen 
Stellen ergriffene Maßnahme niemals zu einer übermäßigen Verschlimmerung der 
Situation des Betroffenen führen oder für ihn unannehmbar werden darf. Mit 
anderen Worten, Mittel und Zweck dürfen in keinem unverhältnismäßigen 
Verhältnis zueinander stehen. Es geht also darum, das Ziel und das Mittel 
miteinander zu vergleichen und ihre jeweilige Bedeutung abzuwägen. Das kann 
als letzte Konsequenz dazu führen, dass die staatlichen Stellen von der Maßnahme 
Abstand nehmen müssen, die Gegenstand dieser vergleichenden Bewertung ist, 
auch wenn diese bereits erfolgreich die Prüfung ihrer Geeignetheit und 
Erforderlichkeit bestanden hat. Die vergleichende Bewertung, die die Anwendung 
des Parameters der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne beinhaltet, wird 
letztlich notwendigerweise davon beeinflusst, wie einschneidend die vorgesehene 
Maßnahme ist: je stärker der Eingriff in der Rechtssphäre des Einzelnen ausfällt, 
desto maßgeblicher muss das allgemeine Interesse sein, das die Allgemeinheit 
durch diese Maßnahme fördern will61. 
 

126. Erstaunlich ist die Ähnlichkeit zwischen der zweiten und dritten Stufe der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung im deutschen Recht und den Absätzen 2 und 3 von 
Artikel 5 EGV, der ebenfalls beinhaltet: 

 
− den Grundsatz der Erforderlichkeit: „[...] wird die Gemeinschaft nach dem 

Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
erreicht werden können [...]“; 

                                                      
59  BverfG, Entscheidung vom 11.6.1958, in BVerfGE 7, 377 ff.  

60
  BverfG, Entscheidung vom 16.3.1971, in BVerfGE 30, 292 (316). 

61  Siehe unter anderem BVerfG, Entscheidung vom 23.3.1960, in BVerfGE 11, S. 30 ff.; BVerfG, Entscheidung vom 
17.7.1971, in BVerfGE 13, S. 97 ff.; BVerfG, Entscheidung vom 13.2.1964, in BVerfGE 17, S. 232 ff.; BVerfG, 
Entscheidung vom 23.1.1968, in BVerfGE 23, S. 50 ff.; BVerfG, Entscheidung vom 18.12.1968, in BVerfGE 25, S. 1 ff.; 
BVerfG, Entscheidung vom 25.6.1969, in BVerfGE 26, S. 259 ff.; BVerfG, Entscheidung vom 16.3.1971, in BVerfGE 30, 
S. 292 ff.; BVerfG, Entscheidung vom 23.3.1971, in BVerfGE 30, S. 336 ff. 
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− den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne: „[...] die 

Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele 
dieses Vertrags erforderliche Maß hinausgehen“; 

 
− den Grundsatz der Geeignetheit, der teilweise in Absatz 2 enthalten ist: „und 

daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden können“. Noch deutlicher findet man 
ihn in Absatz 1, wo es heißt: „Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen 
der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig“. 
Das erinnert an den Grundsatz der Einzelermächtigung als Grundprinzip des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wie übrigens auch 
als Grundprinzip des Rechts der internationalen Organisationen. 

 
127. Anzumerken ist auch, dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz schon sehr lange 

durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften angewandt wird, 
einerseits um den nationalen Gerichten, die sich mit Ersuchen um 
Vorabentscheidungen an ihn wenden, zu erläutern, wie sie die Übereinstimmung 
der nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit dem Gemeinschaftsrecht 
bewerten können, und andererseits um die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen 
der Gemeinschaftsorgane zu beurteilen. In diesem Sinne wird der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten der 
Gemeinschaft ebenso wie im Bereich der geteilten Zuständigkeiten angewandt. 
Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass der Gerichtshof vor allem die 
Kontrolle der „Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne“ entwickelt und den 
politischen Organen einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der 
Bewertung der „Erforderlichkeit“ und der „Geeignetheit“ ihrer Maßnahmen 
eingeräumt hat, vorausgesetzt, die Verträge enthalten die notwendigen 
Rechtsgrundlagen für das Tätigwerden der Gemeinschaft in dem jeweiligen 
Bereich. 

 
B. – Die Verbindungen zwischen dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit in Artikel I-11 und im Subsidiaritätsprotokoll 
 
128. Die Tatsache, dass der Wortlaut von Artikel I-11 der Verfassung geringfügig von 

dem von Artikel 5 EGV abweicht, bedeutet nicht, dass die Verfassung eine 
deutlichere Trennung zwischen beiden Grundsätzen vornimmt. Auf alle Fälle 
gelten die Aufgaben der Institutionen hinsichtlich der ständigen Kontrolle ebenso 
für das Subsidiaritätsprinzip wie für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: 
„Jede Institution trägt stets für die Einhaltung der in Artikel I-11 der Verfassung 
niedergelegten Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit Sorge“. 

 
129. Die einzigen Unterschiede zwischen den beiden Grundsätzen in der Verfassung 

und ihren Protokollen betreffen bestimmte Verfahrensaspekte: 
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− Einerseits bezieht sich das Verfahren des Frühwarnsystems ausdrücklich auf 
das Subsidiaritätsprinzip und nicht auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. 

 
− Andererseits bezieht sich Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls, wenn er die 

Klagebefugnis des AdR oder die Klageerhebung durch die Mitgliedstaaten im 
Namen ihrer nationalen Parlamente vorsieht, ausdrücklich auf das 
Subsidiaritätsprinzip und nicht auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

 
130. Die einzige wichtige Frage ist also, ob diese Verfahrensunterschiede so 

signifikant sind, dass sie die Berücksichtigung von Verhältnismäßigkeitsfragen 
sowohl im Frühwarnverfahren als auch im Rahmen einer eventuellen 
Klageerhebung verbieten. Bevor man diese Frage beantwortet, ist daran zu 
erinnern, dass der Wortlaut von Artikel I-11 Absatz 3 bei der Definition des 
Subsidiaritätsprinzips gleichzeitig auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
Bezug nimmt, indem es dort heißt, dass die Union nur tätig wird, „sofern und 
soweit“ die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten 
nicht ausreichend verwirklicht werden können. 

 
131. Im Rahmen des Frühwarnverfahrens ist nicht erkennbar, wie man einem 

nationalen Parlament untersagen könnte, sich nicht nur zum Subsidiaritätsprinzip, 
sondern auch zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu äußern. Es wäre äußerst 
unangebracht, wenn sich Verfasser von Entwürfen für Gesetzgebungsakte unter 
dem Vorwand, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Protokoll nicht 
enthalten sei, weigerten, sich zu diesem Grundsatz zu äußern. Sollte es Gründe für 
die Unzulässigkeit von Stellungnahmen geben62 – wozu einschränkend zu 
bemerken ist, dass das Frühwarnsystem keinen gerichtlichen Charakter hat – 
könnte die Unzulässigkeit einer Stellungnahme geltend gemacht werden, die 
nichts über das Subsidiaritätsprinzip aussagt, nicht aber einer Stellungnahme, die 
ebenfalls andere Aspekte behandelt. 

 
132. Was die Klagemöglichkeiten vor dem Gerichtshof anbelangt, so stellt sich das 

Problem vor allem für den AdR, denn bei strikter Auslegung des Protokolls 
kommt man zu der Auffassung, dass eine Nichtigkeitsklage nur möglich ist, um 
die Achtung des Subsidiaritätsprinzips zu erwirken, nicht aber des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit. Hierzu sei angemerkt, dass es zum gegebenen Zeitpunkt 
darauf ankommen würde, im Rahmen einer Nichtigkeitsklage eine Argumentation 
aufzubauen, die in Bezug auf die Subsidiarität äußerst stichhaltig ist und die dann 

                                                      
62  Wir teilen nicht den Standpunkt der Delegation der Französischen Nationalversammlung für die Europäische Union, 

wonach das Frühwarnsystem lediglich die Subsidiarität, niemals aber die Verhältnismäßigkeit betreffe, auch wenn es in 
dem Protokoll um die Umsetzung beider Grundsätze gehe. Die nationalen Parlamente müssten sich dieser Auflage strikt 
unterwerfen, um nicht zu riskieren, dass ihre begründeten Stellungnahmen als unzulässig abgelehnt würden. Bericht der 
Französischen Nationalversammlung: Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé par la délégation de 
l'assemblée nationale pour l'Union européenne, sur l’application du principe de subsidiarité, Nr. 1919, Registriert beim 
Präsidium der Nationalversammlung am 16. November 2004 (S. 22), http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/europe/rap-
info/i1919.pdf. 
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durchaus auch in diesem Rahmen eine Reihe von Elementen umfassen kann, die 
eher der Verhältnismäßigkeit zuzuordnen wären. Doch dies sind reine 
Hypothesen. Hinzuzufügen ist, dass im Rahmen der derzeitigen Rechtsprechung 
des Gerichtshofes der Zusammenhang zwischen dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und dem Subsidiaritätsprinzip ganz offenkundig ist und dass 
aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Zusammenhang auch in Zukunft beibehalten 
wird.  

 
133. Ein wesentliches Argument für eine möglichst feine Trennungslinie zwischen den 

Grundsätzen Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sollte man nicht aus dem 
Auge verlieren. Bei der Vorbereitung des Gipfeltreffens von Edinburgh im 
Dezember 1992, das sich in weiten Teilen der Festlegung des Verfahrens zur 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips widmen sollte, hatte die britische 
Präsidentschaft darauf bestanden, dass der inhaltlichen Prüfung eines jeden 
Gemeinschaftsakts unbedingt die Prüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips vorangehen müsse. Die übrigen elf Mitgliedstaaten 
sprachen sich entschieden gegen diesen Vorschlag aus, und seit dem Gipfeltreffen 
von Edinburgh ist klar anerkannt, dass die Achtung des Subsidiaritätsprinzips in 
Zusammenhang mit dem Inhalt des Vorhabens steht und nicht nur mit der 
Entscheidung darüber, ob eine Maßnahmen zu ergreifen ist oder nicht. Das wird 
sowohl in den Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens von Edinburgh selbst als 
auch im Amsterdam-Protokoll und in der Praxis der Organe ganz deutlich. Dieser 
Standpunkt hängt natürlich mit der Vorstellung zusammen, dass die Subsidiarität 
auch mit der Verhältnismäßigkeit zu tun hat Würde man die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips und die des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit strikter 
voneinander trennen als es derzeit der Fall ist, so würde das wahrscheinlich die 
Wiedereinführung des Unterschieds zur Folge haben, der auf dem Gipfeltreffen 
von Edinburgh abgelehnt worden war. Dabei ging es darum, eine 
Grundsatzprüfung, die allein die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips im Rahmen 
der beabsichtigten Maßnahme zum Gegenstand hat, d.h. die Frage, ob die durch 
die Verträge vorgesehenen Kriterien ein Tätigwerden rechtfertigen oder nicht, von 
der Prüfung des Inhalts dieser Maßnahme zu trennen, die zu einem späteren 
Zeitpunkt durchzuführen wäre, wenn die erste Prüfung die Schlussfolgerung 
erbracht hätte, dass ein Tätigwerden grundsätzlich angezeigt sei. Es könnte der 
Eindruck entstehen, als solle durch das Frühwarnsystem diese Trennung erneut 
eingeführt werden, aber das gilt nur für die Kontrolle durch die nationalen 
Parlamente, nicht aber für den Ablauf des Legislativverfahrens oder die Kontrolle 
durch den AdR. 

 
C. – Die Verbindung zwischen dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und die Festlegung der Rechtsgrundlagen  
für das Tätigwerden der Union 

 
134. Wie bereits festgestellt, lässt die Existenz eines neuen Klagerechts für den AdR 

den Zusammenhang zwischen den Grundsätzen Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit einerseits und der vom Gesetzgeber in der Praxis 
herangezogenen Rechtsgrundlage andererseits deutlicher zu Tage treten. So 
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könnte die Tatsache, dass in einigen Fällen die Möglichkeit der Wahl zwischen 
einer Rechtsgrundlage, die die Anhörung des AdR zwingend vorschreibt, und 
einer anderen Rechtsgrundlage, die diese Verpflichtung nicht vorsieht, den AdR 
veranlassen, von vorn herein – wenn er dies für angebracht hält – eine 
Veränderung der Rechtsgrundlage für alle Rechtsakte zu fordern, die seine 
Anhörung nicht vorsehen. Das Subsidiaritätsprotokoll beschränkt zwar die 
Klagebefugnis des AdR zur Überprüfung des Subsidiaritätsprinzips auf 
Europäische Gesetzgebungsakte „für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses 
der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist“, aber der AdR kann gegen 
einen Akt, der auf einem Artikel basiert, welcher seine Anhörung nicht vorsieht, 
während seiner Auffassung nach eine andere Rechtsgrundlage hätte gewählt 
werden müssen, gegebenenfalls den Gerichtshof anrufen. 
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ABSCHNITT 4 
DIE AUS DEM SUBSIDIARITÄTSPRINZIP UND DEM GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 

ERWACHSENDEN VERPFLICHTUNGEN 
 

135. In diesem Abschnitt werden die in den Protokollen 1 und 2 und den übrigen 
Rechtsakten der Union für die Institutionen festgelegten Verpflichtungen im 
Einzelnen abgehandelt.  

 
A. – Die Rechtsquellen der Verpflichtungen der Institutionen 

 
136. Die Aufgaben und Verpflichtungen der Institutionen betreffend die Achtung der 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit beschränken sich nicht 
auf die in der Verfassung festgelegten Pflichten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
das abgeleitete Recht und die Rechtsprechung des Gerichtshofes diese Pflichten 
noch präzisieren werden. Diesbezüglich sei daran erinnert, dass die Verfassung in 
Artikel IV-438 besagt, dass die Europäische Union den gesamten 
gemeinschaftlichen Besitzstand übernimmt, also sowohl das abgeleitete 
Gemeinschaftsrecht als auch die Rechtsprechung des Gerichtshofes. Das derzeit 
geltende Gemeinschaftsrecht könnte nur in Frage gestellt werden, sofern es 
unvereinbar mit den Neuerungen der Verfassung wäre, und das gilt ebenso für das 
abgeleitete Recht wie für die Rechtsprechung. Was die Subsidiarität und die 
Verhältnismäßigkeit betrifft, bewirken die Neuerungen der Verfassung, und 
insbesondere der Protokolle Nr. 1 und Nr. 2, kein Außerkrafttreten des geltenden 
abgeleiteten Rechts und der Rechtsprechung. Hingegen werden die Verfassung 
und die Protokolle wahrscheinlich die Verabschiedung neuer abgeleiteter 
Rechtsakte sowie die Weiterentwicklung der Rechtsprechung zu den Grundsätzen 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit erforderlich machen. 

 
137. Was das abgeleitete Recht betrifft, so ergibt sich die wichtigste rechtlich relevante 

Frage aus den redaktionellen Unterschieden zwischen dem Amsterdam-Protokoll 
und dem Subsidiaritätsprotokoll. Der AdR hat in seinen verschiedenen 
Stellungnahmen zum Verfassungsentwurf und zum Verfassungsvertrag selbst 
immer wieder bedauert, dass die im Amsterdam-Protokoll festgelegten 
detaillierten Kriterien für die Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit nicht vollständig in das Subsidiaritätsprotokoll übernommen 
wurden. Das Präsidium des Konvents merkte in seinem Kommentar zum Entwurf 
des Textes des Protokolls über den Schutz der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit an: „Der derzeitige Wortlaut wurde allerdings gekürzt und 
vereinfacht, damit er formal einem Protokoll, das einer Verfassung beigefügt ist, 
entspricht“63. Einige Kommentatoren haben unterstrichen, es sei damit zu 

                                                      
63

  CONV 579/03, „Entwurf von Protokollen über: […] - die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, - die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union“, S. 9. 
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rechnen, dass die Bestimmungen, die keine Aufnahme in den derzeitigen Text 
gefunden haben, Gegenstand eines abgeleiteten Rechtsakts würden64; auf diesen 
Punkt werden wir in den nächsten Kapiteln zurückkommen. Auf alle Fälle 
besitzen die Bestimmungen des Amsterdam-Protokolls, die nicht in das 
Subsidiaritätsprotokoll aufgenommen wurden, als Teile des gemeinschaftlichen 
Besitzstands weiterhin Gültigkeit, da ihnen weder die Verfassung noch das 
Subsidiaritätsprotokoll entgegensteht. Sie müssen allerdings nach der neuen 
Definition der Rechtsakte und der neuen Formulierung des Subsidiaritätsprinzips 
angewendet werden, die die Achtung der Zuständigkeiten der regionalen und 
lokalen Körperschaften einschließt. 

 
138. Obwohl das Protokoll selbst keine Rechtsgrundlage für die Erstellung eines in 

Ausführung desselben zu erlassenden Akts enthält, ist klar, dass die präzisere 
Definition der Anwendungskriterien, wie sie im Amsterdam-Protokoll enthalten 
ist, durch einen institutionellen Akt übernommen werden könnte, wie dies im 
Übrigen in den Gesprächen zwischen dem AdR und der Kommission vorgesehen 
zu sein scheint. Auf keinen Fall verhindert der Wortlaut des 
Subsidiaritätsprotokolls jedoch, dass die detaillierteren Kriterien des Amsterdam-
Protokolls in die Praxis umgesetzt werden. Unabhängig davon, ob es zu einem 
Akt abgeleiteten Rechts kommt, der diese Kriterien übernimmt, ist es zudem 
möglich und sogar wahrscheinlich, dass der Gerichtshof sich gegebenenfalls in 
erster Linie auf die Kriterien des Amsterdam-Protokolls bezieht, um das 
Subsidiaritätsprotokoll anzuwenden.  

 
139. Die vorstehenden Überlegungen machen deutlich, dass es von Interesse ist, die 

Potenzen des Amsterdam-Protokolls schon jetzt vor dem Inkrafttreten der 
Verfassung maximal auszuschöpfen. Sollte der Vertrag vom 29. Oktober 2004 
nicht in Kraft treten, so wäre mit Blick auf die Übernahme der die Subsidiarität 
betreffenden Bestimmungen in einen Vertrag oder einen speziellen Akt folgende 
wesentliche Frage zu prüfen. Wäre es vorzuziehen, sämtliche Kriterien des 
Amsterdam-Protokolls zu übernehmen – auf die Gefahr hin, dass der Text zu 
schwerfällig und zu detailliert würde, um als wirklich verfassungsmäßig 
angesehen zu werden –, oder sollte man sich eher für ein vereinfachtes Protokoll 
entscheiden? Das könnte gegebenenfalls ein einheitliches Protokoll sein, das die 
Bestimmungen der Protokolle Nr. 1 und 2 kombiniert, aber diesmal eine 
ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Verabschiedung eines europäischen 
Gesetzes zu seiner Umsetzung enthielte. Gegebenenfalls könnte diese 
Rechtsgrundlage zugleich einige Hinweise enthalten, die die Übernahme der 
nützlichsten Kriterien des Amsterdam-Protokolls gewährleisten. 

 

                                                      
64

  S. van Raepenbusch, „Contrôle du respect du principe de subsidiarité du point contrôle juridictionnelle et contrôle 
politique“ (Überwachung der Einhaltung der Subsidiarität vom Standpunkt der gerichtlichen und der politischen 
Kontrolle), IEE GEPE Brüssel, 17. Oktober 2003, S. 10, zitiert von Jean-Victor Louis und Thierry Ronse, „L’ordre 
juridique de l’Union européenne“, Bruylant LGDJ, 2005, S. 21 Anm. 65. 
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B. – Die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 

 
140. Die umfangreichsten Aufgaben im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit hat nach den derzeitigen 
Verträgen und ihren Protokollen – besonders dem Amsterdam-Protokoll – die 
Europäische Kommission wahrzunehmen. Als Hüter der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit und als Vertreter der RLG müsste der AdR sowohl in die 
Durchführung einiger dieser Aufgaben – wie Anhörungen oder die Vorbereitung 
von Folgenabschätzungen – und in die Überwachung (Monitoring) der Art und 
Weise der Ausführung dieser Aufgaben durch die Kommission einbezogen 
werden. Neben den Institutionen, die Verpflichtungen zum Handeln oder 
Nichthandeln haben, darf man nicht vergessen, dass andere Institutionen oder 
Organe ebenfalls Rechte besitzen, was besonders für den AdR als Hüter der 
Subsidiarität gilt: nämlich das Recht auf Abgabe von Initiativstellungnahmen und 
das Recht auf Anrufung des Gerichtshofes. 
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141. Tabelle 2: Die Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

 
In der Tabelle sind in chronologischer Reihenfolge die rechtserheblichen Verpflichtungen zur Anwendung der Grundsätze 

Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität aufgeführt. Die durch die Verfassung und das Subsidiaritätsprotokoll neu eingeführten 
Verpflichtungen sind hervorgehoben. 

 
Verpflichtung Träger der 

Verpflichtung 
Quelle Eventuelle Sanktion 

1. Laufende Überwachung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

Europäischer Rat, Rat, 
Parlament, Rechnungshof, 
Gerichtshof und 
Zentralbank 

Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer Art 
 

    
2. Einhaltung der Ziele des Vertrags bei der 

Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Gründungsverträge und 
Verfassung, Amsterdam-
Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll  

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts) 

3. Achtung der Aufteilung der Zuständigkeiten 
zwischen den Mitgliedstaaten und der Union 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Gründungsverträge und 
Verfassung, Amsterdam-
Protokoll 

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts) 

4. Ausweitung des Tätigwerdens der Gemeinschaft 
innerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeiten, 
wenn die Umstände dies erfordern, und 
umgekehrt Begrenzung und Beendigung des 
Tätigwerdens, wenn es nicht mehr gerechtfertigt 
ist 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Gründungsverträge und 
Verfassung, Amsterdam-
Protokoll 

Politischer Art 
 

5. Anwendung der Leitlinien gemäß Absatz 5 bis 8 
des Amsterdam-Protokolls 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Amsterdam-Protokoll 
(bleibt gemäß Artikel IV-438 
weiterhin in Kraft) 

Politischer Art 
 

    
6. Umfassende Anhörungen vor der Vorlage von 

Gesetzgebungsakten ggf. unter 
Berücksichtigung der regionalen und lokalen 
Dimension 

Kommission Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts) 
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7. Begründung der Entscheidungen in Fragen der 
Anhörung 

Kommission Subsidiaritätsprotokoll Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Vorschlags für einen Rechtsakt oder des 
Rechtsakts selbst, wenn keine 
außergewöhnliche Dringlichkeit besteht) 

    
8. Begründung der Entwürfe von 

Gesetzgebungsakten unter dem Blickwinkel der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

 Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts bei Nichtvorliegen einer 
ausreichenden Begründung) 

9. Nachweis, dass die Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten mit den Grundsätzen 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in 
Einklang stehen; in Form eines 
Subsidiaritätsbogens mit detaillierten Angaben, 
die sich auf qualitative und soweit möglich auch 
quantitative Indikatoren stützen 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte (wenn 
sich das Problem der 
Subsidiarität stellt) 

Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts bei Nichtvorliegen einer 
ausreichenden Begründung) 

10. Dieser Subsidiaritätsbogen sollte Angaben zu 
den voraussichtlichen finanziellen 
Auswirkungen sowie im Fall eines 
Europäischen Rahmengesetzes zu den 
Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten 
zu erlassenden Rechtsvorschriften, 
einschließlich gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften, enthalten 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte (wenn 
sich das Problem der 
Subsidiarität stellt) 

Subsidiaritätsprotokoll Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts bei Nichtvorliegen der 
Bestandteile der Folgenabschätzung) 

11. Berücksichtigung der Notwendigkeit, dass die 
finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen 
Regierungen, der regionalen und lokalen 
Behörden, der Wirtschaftsteilnehmer und der 
Bürger so gering wie möglich gehalten werden 
und in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte (wenn 
sich das Problem der 
Subsidiarität stellt) 

Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer Art 

    
12. Übermittlung der Entwürfe von europäischen 

Gesetzgebungsakten sowie der geänderten 
Entwürfe gleichzeitig an die nationalen 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Subsidiaritätsprotokoll und 
Protokoll über die Rolle der 
nationalen Parlamente 

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung des 
Rechtsakts bei Nichtübermittlung dieser 
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Parlamente und den Unionsgesetzgeber unter 
Beifügung der notwendigen Unterlagen 
(Subsidiaritätsbogen, Bericht über die 
Anhörungen und Folgenabschätzungen, 
Begründung der Entscheidungen in Fragen der 
Anhörung) 

Entwürfe und Unterlagen) 

13. Berücksichtigung der eventuellen begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente zur 
Frage der Subsidiarität in diesen Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Subsidiaritätsprotokoll Politischer Art 

14. Erneute Prüfung dieser Entwürfe für 
Gesetzgebungsakte im Falle, dass die 
festgelegte Anzahl von begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente 
erreicht wurde (⅔ bzw. ¾) 

Kommission und andere 
Verfasser von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte 

Subsidiaritätsprotokoll Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung, wenn 
die Kläger nachweisen können, dass die 
Kommission ihr Projekt nicht erneut 
geprüft hat) 

    
15. Einholung der Stellungnahme des AdR und/oder 

des WSR, wenn diese vorgeschrieben ist 
Rat EG-Vertrag 

und Verfassung 
Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung, wenn 
die Kläger nachweisen können, dass der 
Rat die beratenden Einrichtungen nicht 
befasst hat) 

16. Abgabe von Stellungnahmen innerhalb der 
festgelegten Frist (falls vom Rat angegeben) 
oder innerhalb einer angemessenen Frist 

AdR 
WSA 

EG-Vertrag 
und Verfassung 

Politischer und gerichtlicher Art (keine 
Möglichkeit der Außerkraftsetzung, wenn 
die beratenden Einrichtungen ihre 
Stellungnahmen verspätet abgegeben 
haben) 

17. Einhaltung der notwendigen Zeit für die Organe 
und Einrichtungen, damit diese ihre 
Stellungnahme abgeben können, und 
eingehendes Studium derselben 

Parlament und Rat EG-Vertrag 
und Verfassung 

Politischer und gerichtlicher Art 
(Möglichkeit der Außerkraftsetzung, wenn 
die Kläger nachweisen können, dass der 
Gesetzgeber die Rechte der beratenden 
Organe und Einrichtungen nicht 
respektiert hat) 

18. Begründung des Gesetzgebungsakts Parlament und Rat EG-Vertrag 
und Verfassung 

Gerichtlicher Art (Möglichkeit der 
Außerkraftsetzung bei Nichtvorliegen 
einer ausreichenden Begründung) 

19. Umsetzung des Gesetzgebungsakts Mitgliedstaaten EG-Vertrag 
und Verfassung 

Gerichtlicher Art (Möglichkeit einer 
Vertragsverletzungsklage) 
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20. Einhaltung der Gesetzgebungsakte und 
Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen zu 
ihrer Umsetzung, vorbehaltlich der 
Außerkraftsetzung des Akts oder seiner 
Erklärung als nicht verfassungsgemäß durch den 
Gerichtshof 

Sämtliche Organe und 
Einrichtungen der Union 
und ihrer Mitgliedstaaten 
sowie ihrer RLG 

 Gerichtlicher Art (Möglichkeit einer 
Vertragsverletzungsklage und 
gegebenenfalls einer Säumnisklage sowie 
einer Haftungsklage) 

    
21. Alljährliche Vorlage eines Berichts über die 

Anwendung der Grundsätze 
Einzelermächtigung, Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit an den Europäischen Rat, 
das Europäische Parlament, den Rat und die 
nationalen Parlamente 

Kommission Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer Art 

22. Übermittlung dieses Berichts an den AdR und 
den WSA 

Kommission Amsterdam-Protokoll und 
Subsidiaritätsprotokoll 

Politischer Art sowie gerichtlicher Art für 
den AdR, sobald er das Recht auf Klage 
zur Wahrung seiner Rechte erhalten hat 

    
 



 79 

142. Die Verpflichtungen Nr. 2 bis 5 und 8 bis 14 gelten für die Kommission sowie für 
jeden anderen Verfasser von Entwürfen für Gesetzgebungsakte, d.h. die Organe 
oder eine Gruppe von Mitgliedstaaten. Die Anzahl der Fälle, in denen derartige 
Entwürfe vorgelegt werden, wird zwangsläufig begrenzt sein. Der 
Subsidiaritätsbogen und die Folgenabschätzungen können sich in einigen Fällen 
als überflüssig erweisen, insbesondere im Falle von Entwürfen für 
Gesetzgebungsakte, die vom Gerichtshof, der EZB und der EIB vorgelegt werden 
und ausschließlich Statutenänderungen zum Gegenstand haben, die keine 
Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten haben. 

 
143. Die Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verpflichtungen sind vorrangig 

politischer Art und ergeben sich aus der Rechenschaftspflicht (accountability) der 
einzelnen beteiligten Institutionen und Organe. Die politische Verantwortlichkeit 
der Kommission und des Rates wird darüber hinaus über die Debatten, 
Anhörungen und Untersuchungen des Europäischen Parlaments und seiner 
ständigen bzw. nichtständigen Ausschüsse festgestellt. Die Verantwortlichkeit der 
Kommission könnte letztlich Anlass für einen Misstrauensantrag im Europäischen 
Parlament sein. Die Fälle gerichtlicher Sanktionen sind wesentlich begrenzter. 
Nicht vergessen sollte man dabei die quasi gerichtliche Sanktion, die eine 
Entscheidung oder ein Bericht des europäischen Bürgerbeauftragten darstellen 
kann. 
 
C. – Die gegenwärtige institutionelle Praxis der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit 
 
1 ) Die Perspektive der Dienststellen der Kommission  
 

144. Die Perspektive der Dienststellen der Kommission hinsichtlich der Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wird äußerst 
umfassend in den nachstehenden Auszügen aus dem Beitrag einer Mitarbeiterin 
ihres Juristischen Dienstes65 zu einer neueren Veröffentlichung über das 
Subsidiaritätsprinzip66 wiedergegeben. Diese Aussagen sind besonders nützlich, 
da der Juristische Dienst zusammen mit dem Generalsekretariat der Kommission 
die einzige Stelle ist, die eine horizontale Sicht sämtlicher Bereiche des 
gemeinschaftlichen Handelns hat, und da es die Aufgabe dieser Dienststelle ist, zu 
überprüfen, ob die zuständigen Stellen für die einzelnen Sektoren ihren Aufgaben 
hinsichtlich der Begründung der Entwürfe für Rechtsakte nachgekommen sind. 

 
145. „ […] das Subsidiaritätsprinzip stellt für die Praktiker des Gemeinschaftsrechts 

eine Konstante im Handeln der Europäischen Gemeinschaft dar. Jeder Vorschlag 
der Kommission für einen Rechtsakt unterliegt einer Bewertung unter dem 

                                                      
65

  Claire-Françoise Durand, Hauptberaterin in der Generaldirektion des Juristischen Dienstes der Europäischen Kommission. 

66
  Claire-Françoise Durand, „La mise en œuvre du principe de subsidiarité“, in Francis Delpérée (Dir.), Le principe de 

subsidiarité, Brüssel-Paris: Bruylant-LGDJ, 2002, S. 367-373. 
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Gesichtspunkt der Subsidiarität. Sechs Jahre Erfahrung [im Jahr 2001-200267] 
gestatten, eine Bilanz seiner Umsetzung zu ziehen. Allerdings scheint das 
Subsidiaritätsprinzip einen neuen Aufschwung zu erfahren und dürfte in der 
Zukunft neue Formen annehmen.“ 

 
146. „ […] Die Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips ist kein leichtes Unterfangen. Sie 

erfordert die Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Zielen, die 
schwer zu vereinbaren sind: Sicherung des Funktionierens des Binnenmarkts bei 
gleichzeitiger Gewährleistung der Rechtssicherheit für die Unternehmen, jedoch 
nur in dem erforderlichen Ausmaß. […] das Subsidiaritätsprinzip und seine 
Umsetzung erfordern eine fallbezogene politische Bewertung. Diese politische 
Dimension, die der Bewertung der Einhaltung des Grundsatzes innewohnt, macht 
verständlich, warum die gerichtliche Überprüfung so schwierig ist. […] “  

 
147. „Sie erfordert für jede beabsichtigte Maßnahme die Beantwortung von zwei 

Fragen. Die erste Frage lautet: „Ist es sinnvoller, diese Maßnahme auf 
gemeinschaftlicher Ebene anstatt auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
durchzuführen?“ Dabei handelt es sich um das eigentliche Subsidiaritätsprinzip, 
das zuweilen als der Grundsatz der Erforderlichkeit der Maßnahme bezeichnet 
wird.“  

 
148. „Ein zweiter Aspekt lässt sich mit einer zweiten Frage darstellen: „Welchen 

Intensitätsgrad soll das Tätigwerden haben?“ Hier handelt es sich um den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit […] , wonach die Gemeinschaft nur in dem 
Maße tätig werden soll, wie dies für diese Maßnahme erforderlich ist.“ 

 
149. „Diese beiden Parameter nehmen im Unionsvertrag Gestalt an, indem als Ziel 

formuliert wird, dass die Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden, 
das heißt unter Achtung des Grundsatzes der closeness oder der Bürgernähe. 
Dieser Begriff der closeness verdeutlicht die Art und Weise, in der das 
Subsidiaritätsprinzip angewandt werden muss. […]“  

 
150. „Seit 1993 hat die Kommission es sich zur Regel gemacht, in die Begründung für 

jeden Vorschlag für einen Rechtsakt eine Rechtfertigung desselben nach dem 
Subsidiaritätsprinzip aufzunehmen. Diese Forderung bezieht sich auf alle 
Vorschläge sowohl im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten als auch der 
geteilten Zuständigkeiten. Die Achtung der beiden Grundsätze Erforderlichkeit 
und Verhältnismäßigkeit sind Gegenstand einer Einschätzung auf der Grundlage 
eines Fragebogens, der für alle Dienststellen der Kommission vorgeschrieben ist 
und Aufschluss über die Achtung dieses Grundsatzes bei dem konkreten Rechtsakt 
geben soll.“ 

 

                                                      
67

  Anmerkung der Verfasser der vorliegenden Studie. 
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151. „Der wesentliche Inhalt dieses Fragebogens wurde später in das dem Vertrag von 
Amsterdam beigefügte Subsidiaritätsprotokoll aufgenommen. Aus diesem 
Fragebogen und diesem Protokoll gehen die Prüfungen hervor, die für jeden 
Rechtsakt vorzunehmen sind. Die Prüfung der komparativen Wirksamkeit68 lässt 
sich in der Frage zusammenfassen: Ist es wirksamer, auf Gemeinschaftsebene 
tätig zu werden als auf einzelstaatlicher Ebene, oder genauer gesagt, gibt es auf 
einzelstaatlicher Ebene genug Alternativen und Aktionsmöglichkeiten, die es 
ermöglichen, das Ziel zu erreichen? Die Prüfung des Mehrwertes des 
gemeinschaftlichen Tätigwerdens läuft auf die Frage hinaus: Bringt ein 
gemeinschaftliches Tätigwerden aufgrund seines Umfangs und seiner 
Auswirkungen, aufgrund seines Ziels und seines grenzüberschreitenden 
Charakters einen Mehrwert?“ 

 
152. „Die Kommission beantwortet diese Frage sehr präzise auf der Grundlage von 

Fakten, die häufig quantitativer Art sind, bis hin zur Bewertung des 
Nichttätigwerdens. […] “  

 
153. „Während die Intensitätsprüfung nur Maßnahmen im Bereich der geteilten 

Zuständigkeiten betrifft, bezieht sich der Verhältnismäßigkeitstest auf jede 
Ausübung jeder gemeinschaftlichen Zuständigkeit, ob ausschließlich oder 
geteilt.“ 

 
154. „Welche legislativen Techniken werden auf gemeinschaftlicher Ebene angewandt, 

um zu gewährleisten, dass die Maßnahme dem Ziel angemessen und nicht über 
das unbedingt Notwendige hinausgeht? Das ist ein ständiges Anliegen bei der 
Abfassung der Vorschläge der Kommission.“ 

 
155. „Die Techniken sind bekannt. Festlegung der „wesentlichen Anforderungen“ des 

angestrebten Ziels, wobei den einzelstaatlichen Behörden die Entscheidung über 
die Umsetzung vorbehalten bleibt. Bei technischen Normen werden die 
detaillierten technischen Spezifikationen den Normungsgremien überlassen. 
Festlegung von Leitprinzipien […] ; Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung; 
Festlegung von Mindeststandards […].“  

 
156. „Was die Form des eigentlichen Rechtsakts betrifft, so besagt das Amsterdam-

Protokoll ganz klar, dass Richtlinien Verordnungen vorzuziehen sind. Das 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2001 in den Bereichen Umwelt und 
Binnenmarkt, in dem die Erarbeitung von 21 Vorschlägen für Rechtsakte geplant 
ist, sieht hierfür 18 Richtlinien und drei Verordnungen vor. Das macht deutlich, 
dass die Vorgabe des Amsterdam-Protokolls eingehalten wird.“ 

 

                                                      
68

  Im Original steht „égalité“ (Gleichheit), dabei handelt es sich offensichtlich um einen Druckfehler (Anmerkung der 
Verfasser der vorliegenden Studie). 
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157. „Das letzte maßgebliche Element des Bemühens um die Verhältnismäßigkeit der 
geplanten Maßnahmen ist die Analyse der Folgen dieser Maßnahmen für die 
Unternehmen.“ Die Autorin geht hier auf Pilotprojekte zur konkreten Bewertung 
der Folgen der Rechtsvorschriften auf die Unternehmen in Form von Vorteilen 
oder Belastungen in deren laufender Tätigkeit ein. 

 
158. Diese Schilderung aus dem Jahr 2001-2002 bezieht sich ständig explizit oder 

implizit auf die neuen Formen der Politikgestaltung, die im Weißbuch der 
Kommission von 2000 über europäisches Regieren als Mittel zur Erfüllung des 
Subsidiaritätsgebots bezüglich der Form von Rechtsakten, der Nutzung von 
Empfehlungen, freiwilligen Vereinbarungen, der Koregulierung usw. genannt und 
beschrieben werden. Sie bietet zugleich Beispiele, die deutlich machen, wie es 
trotz der von der Kommission unternommenen Anstrengungen zur Einhaltung 
dieses Grundsatzes aufgrund des Druckes der nationalen Regierungen und der 
Intervention des Europäischen Parlaments zur Verabschiedung schwerfälligerer 
Rechtsakte kommt69. 

 
2 ) Die Perspektive der Dienststellen des Rates 
 

159. Die Perspektive des Generalsekretariats des Rates wird im Kapitel über die 
Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im Handbuch „Droit 
institutionnel de l’Union européenne“70 von Jean-Paul Jacqué, Direktor im 
Juristischen Dienst des Rates, treffend wiedergegeben. Auch hier hat die 
Sichtweise des Juristischen Dienstes den Vorteil, dass sie die einzige 
sektorübergreifende ist; praktisch gesehen entscheidet auf der Grundlage der 
Stellungnahme dieser Dienststelle der COREPER als letzte Instanz über die Wahl 
der Rechtsgrundlage für die Rechtsakte, die dem Rat zur Annahme vorgelegt 
werden, wenn Zweifel über die Wahl der richtigen Grundlage bestehen. 

 
160. „Die Modalitäten für die Umsetzung des Subsidiaritätsgrundsatzes ergeben sich 

aus dem Protokoll, den Schlussfolgerungen von Edinburgh und der 
institutionellen Vereinbarung über die Umsetzung der Subsidiarität. Die 
wichtigste Frage ist zweifellos, ob jeder Vorschlag vor jeglicher inhaltlichen 
Prüfung einer Subsidiaritätsprüfung unterzogen werden muss. Die Antwort ist 
negativ […]  Dieser Grundsatz wird in Ziffer 11 des Protokolls noch bekräftigt. In 
diesem Rahmen hat gemäß den Schlussfolgerungen von Edinburgh jeder Staat die 
Möglichkeit, unter Einhaltung der Geschäftsordnung zu verlangen, dass jeder 
Vorschlag, der Probleme hinsichtlich der Subsidiarität aufwirft, dem Rat zur 
Prüfung vorgelegt wird. Die Prüfung erstreckt sich in diesem Fall nicht nur auf 
die Subsidiarität, sondern auf den gesamten Vorschlag. Kommt die erforderliche 

                                                      
69

  Genannt wird insbesondere das Beispiel der Haltung von Tieren in Zoologischen Gärten (S. 369), das im Bericht der 
Französischen Nationalversammlung aufgegriffen wird: Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé par la 
délégation de l'assemblée nationale pour l'Union européenne, sur l’application du principe de subsidiarité, Nr. 1919, 
registriert beim Präsidium der Nationalversammlung am 16. November 2004 (S. 15). 

70
  S. 158-160. 
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Mehrheit für die Annahme eines Vorschlags nicht zustande, so kann entweder der 
Vorschlag geändert werden oder seine Prüfung fortgesetzt werden, um ihn in 
Übereinstimmung mit Artikel 5 zu bringen, oder aber die Diskussion wird 
ausgesetzt. Dies berührt weder das Recht, das die Geschäftsordnung den 
Mitgliedern des Rates oder der Kommission zuerkennt, eine Abstimmung zu 
beantragen, noch die Verpflichtung zur Einholung der Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments, wenn der Vertrag dies verlangt. So kann die Prüfung 
der Subsidiarität auf der Ebene des Rates jederzeit erfolgen, ohne dass daraus 
zusätzliche Hindernisse für die Entscheidungsfindung erwachsen oder diese 
Prüfung von der des Inhalts losgelöst wird.“ 

 
161. „Ein weiterer Aspekt betrifft die Begründung der Rechtsakte. Gemäß dem 

Protokoll müsste die Kommission jeden ihrer Vorschläge unter dem 
Gesichtspunkt der Subsidiarität begründen. Im Rahmen des Legislativverfahrens 
müssen der Rat und das Parlament die Konformität der Vorschläge mit Artikel 5 
prüfen. Diese Verfahren werden in den Schlussfolgerungen von Edinburgh 
präzisiert. Sie gewährleisten, dass die Überprüfung des Subsidiaritätsprinzips 
unter zufrieden stellenden Bedingungen erfolgt. […] “  

 
162. „Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgt im Anschluss an die der 

Subsidiarität. Auf der Grundlage der Subsidiarität soll ermittelt werden, ob die 
Zuständigkeit ausgeübt werden muss. Die Verhältnismäßigkeit ist zu prüfen, 
nachdem die Entscheidung über die Ausübung der Kompetenz getroffen wurde, 
um den Umfang der Rechtsvorschriften zu bestimmen. Vor allem geht es darum, 
zu verhindern, dass die Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft über das 
erforderliche Maß hinausgeht, und zu prüfen, ob es keine anderen Mittel gibt, um 
die Ziele der Gemeinschaft mit weniger starken Zwängen für die Zielgruppe zu 
erreichen als die vorgeschlagenen Rechtsvorschriften. […] “  

 
163. „Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bezieht sich sowohl auf den Inhalt der 

beabsichtigten Maßnahme als auch auf deren Form. Was die Form betrifft, so 
besagt das Protokoll in Ziffer 6, dass eine Richtlinie einer Verordnung und eine 
Rahmenrichtlinie einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen ist. Was den Inhalt 
betrifft, sollte gemäß Ziffer 7 des Protokolls so viel Raum wie möglich für 
nationale Entscheidungen verbleiben, und wenn dies angemessen ist, sollten den 
Mitgliedstaaten in den Gemeinschaftsmaßnahmen Alternativen zur Erreichung 
der Ziele der Maßnahmen angeboten werden. Das Anliegen besteht darin, den mit 
der Umsetzung der Richtlinien beauftragten Behörden in Übereinstimmung mit 
den verfolgten Zielen die größtmögliche Freiheit zur Erreichung der Vorgaben 
des Gesetzgebers zu gewähren. Hierbei handelt es sich vor allem um eine 
Reaktion auf die häufig festgestellte, aber schwer zu ändernde Tendenz, in Form 
von Richtlinien Texte zu verabschieden, die ebenso detailliert sind wie 
Verordnungen.“ 

 
164. Der zuletzt zitierte Satz verweist in verdeckter Form auf ein bereits altes und 

Praktikern sowie Analysten des gemeinschaftlichen Entscheidungsverfahrens 
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wohl bekanntes Phänomen71: Wenn die Kommission relativ wenig detaillierte 
Vorschläge vorlegt, führt die Vielzahl der von den Vertretern der Mitgliedstaaten 
im Rahmen der Arbeitsgruppen des Rates vorgelegten Änderungsvorschläge 
einerseits und der im Europäischen Parlament angenommenen Änderungsanträge 
andererseits zu einer Überfrachtung des Textes. Die Änderungen der 
Mitgliedstaaten sind im Allgemeinen entweder von dem Willen zum Schutz 
nationaler Interessen – wie sie von den Regierungsstellen wahrgenommen werden 
– oder noch häufiger von der Befürchtung bestimmt, dass die Unterschiede in der 
Anwendung von einem Staat zum andern sich zum Nachteil der eigenen 
Wirtschaftsakteure und Bürger auswirken könnten. Unter diesem Gesichtspunkt 
ist zu befürchten, dass die Erweiterung diese Tendenz noch verstärken könnte. 
Umgekehrt ist es aber auch möglich, dass die Erhöhung der Zahl der Delegationen 
in den Arbeitsgruppen sich letztlich zugunsten der Kommission auswirkt, indem 
die Änderungsanträge zu zahlreich und zu schwer vereinbar werden, um 
Berücksichtigung zu finden. 

 
165. Diese Ausführungen machen deutlich, welche Aufmerksamkeit sowohl die 

Kommission als auch der Rat der Einhaltung des Verfahrens beimessen, mit dem 
die Berücksichtigung der verschiedenen Aspekte der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit bei der Erarbeitung und Verabschiedung der 
gemeinschaftlichen Rechtsakte gewährleistet werden soll. Sie zeigen, dass – 
vorbehaltlich möglicher Verfeinerungen dieser Verfahren und vor allem der 
Folgenabschätzungen – eine bessere Einhaltung der Grundsätze 
Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität nicht durch die Produktion neuer Texte 
über die Art und Weise ihrer Einhaltung erreicht werden kann, sondern indem 
eine neue Sicht auf die Vorschläge einbezogen wird, die von anderen Instanzen 
als dem Gesetzgeber der Union zukommt. Hier liegt der innovative Charakter des 
Subsidiaritätsprotokolls, indem es die nationalen Parlamente in den Vordergrund 
stellt und die Rolle des AdR über die Anerkennung seiner Eigenschaft als 
Klageberechtigter vor dem Gerichtshof aufwertet.  

 
166. Um diese neuen Sichtweisen, vor allem die des AdR, zum Tragen zu bringen, 

braucht nicht das Inkrafttreten der Verfassung abgewartet zu werden. Es ist 
durchaus möglich und nützlich, die sich aus der Klagemöglichkeit des AdR 
ergebenden Folgen bereits jetzt vorwegzunehmen und diesem schon jetzt den 
Platz zuzuweisen, der sich später aus seiner Eigenschaft als Klageberechtigter 
ergeben wird. 

                                                      
71

  Siehe eine ältere Analyse all dieser Erscheinungen: Heinrich Siendentopf & Jacques Ziller, „L'Europe des administrations ? 
- la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les Etats membres“, Brüssel-Maastricht: Bruylant - Institut 
Européen d'Administration Publique, 1988, (idem, englische Fassung) „Making European Policies Work - The 
Implementation of Community Legislation in the Member States“, London, Sage, 1988. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 3 
 
167. Das reformierte Subsidiaritätsprinzip: die Berücksichtigung der RLG 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.2 begrüßt die neue Definition des Subsidiaritätsprinzips und seine Beteiligung an der Ex-post-
Überwachung seiner Einhaltung; 
[…] 
2.5 betont, dass die ernsthafte Anwendung des reformierten Subsidiaritätsprinzips, d.h. die stärkere 
Einbeziehung regionaler und lokaler Akteure, ein Schlüsselelement werden kann, um die Politiken und 
Maßnahmen der Gemeinschaftsinstitutionen konkreter zu gestalten; dies deshalb, weil Regionen und lokale 
Gebietskörperschaften aufgrund ihrer besonderen Bürgernähe die von ihrer Ebene kommenden Vorschläge 
und Hinweise betreffend die konkreten Erfordernisse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung an die 
Gemeinschaftsinstitutionen weitergeben können. Außerdem können die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu beitragen, die Bürger vom europäischen Ideal zu überzeugen;  
[…] 
2.13 weist mit Befriedigung darauf hin, dass durch die Einbeziehung der lokalen Ebene in das 
Subsidiaritätsprinzip klargestellt wurde, dass es bei diesem Prinzip nicht nur um die Achtung der 
legislativen Rechte der nationalen und regionalen Ebene geht, sondern die Europäische Union auch die 
Wahrung der Vorrechte von Städten, Kommunen und Regionen im Rahmen der lokalen und regionalen 
Selbstverwaltung zu gewährleisten hat; […]“ 
 
168. Aus der Sicht des AdR und der RLG besteht ein deutlicher Unterschied zwischen 

der Formulierung des Subsidiaritätsprinzips, wie sie in Artikel 5 (ehemals 3b) 
EGV seit dem Vertrag von Maastricht enthalten ist, und der Formulierung von 
Artikel I-11 der Verfassung, denn die Verfassung bezieht sich erstmals auf die 
regionale und lokale Ebene, indem sie besagt: „Die Union wird nur tätig, sofern 
und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene 
ausreichend verwirklicht werden können.“ Der AdR muss nun darauf hinarbeiten, 
dass die Konsequenzen aus dieser Änderung gezogen werden und dass dieser 
Zusatz nicht nur als bloße symbolische Geste gegenüber den RLG verstanden 
wird. Wie diese Studie beweist, muss und kann dies geschehen ohne das 
Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten, da die Unterzeichnung des Vertrages 
über die Verfassung am 29. Oktober 2004 eine klare Manifestation des Willens 
der Mitgliedstaaten in dieser Frage ist. 

 
169. Der dynamische Charakter des Subsidiaritätsprinzips 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.8 erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass das Hauptziel des Subsidiaritätsprinzips als 
dynamisches politisches Prinzip, mit dem die Ausübung der zwischen den Institutionen und den am 
öffentlichen Leben der Union teilnehmenden Organen geteilten Zuständigkeiten angepasst werden kann, 
darin besteht, sicherzustellen, dass die Entscheidungen in Europa auf jener Ebene getroffen werden, auf 
der die beste Wirkung bei größtmöglicher Bürgernähe erreicht werden kann; 
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2.9 stellt fest, dass das Subsidiaritätsprinzip ein dynamischer Grundsatz ist, der in dem einen Bereich zu 
„mehr“, in dem anderen zu „weniger Europa“ führen kann (AdR 302/98 Absatz 1.15); […]“ 
 
170. Das Amsterdam-Protokoll hat den „dynamischen Charakter“  anerkannt, der dem 

Subsidiaritätsprinzip innewohnt und der in seiner Formulierung zum Ausdruck 
kommt, die seit dem Vertrag von Maastricht unverändert geblieben ist. Die sehr 
unterschiedliche Zusammensetzung des AdR veranlasst diesen zwangsläufig, 
diesen dynamischen Charakter zu berücksichtigen, da einige RLG möglicherweise 
ein stärkeres Tätigwerden der Union in einem Bereich wünschen, während andere 
im Gegensatz dazu mehr Zurückhaltung bevorzugen würden. Die unterschiedliche 
Situation je nach den Problemen und den Ressourcen der Mitgliedstaaten, aber 
auch die Unterschiede in der Organisation, den Befugnissen und Aufgaben ihrer 
RLG können zu sehr unterschiedlichen Standpunkten führen, die der AdR zum 
Ausdruck zu bringen in der Lage sein muss. 

 
171. Die Untrennbarkeit der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.18 weist in diesem Zusammenhang auf die bestehende Rechtsprechung des EuGH hin, dass bereits bei 
der Beurteilung der Vereinbarkeit eines Gesetzgebungsvorhabens mit dem Subsidiaritätsprinzip Aspekte 
der Verhältnismäßigkeit miteinbezogen werden müssen und dass die beiden Prinzipien nicht völlig 
voneinander getrennt werden können; […]“ 
 
172. In der Stellungnahme 121-2005 [Bessere Rechtsetzung] heißt es, der AdR 
 
„2.1.7 ist der Ansicht, dass die Wirkung einer Gemeinschaftsintervention durch die Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit gestärkt werden könnte, da die Wahl der empfohlenen Instrumente sowie der 
Regelungsumfang und die Regelungsintensität eines Legislativvorhabens bestimmende Elemente sind, 
[…]“ 

 
173. Die Unterscheidung zwischen dem Grundsatz der Subsidiarität und dem der 

Verhältnismäßigkeit, die bereits in der derzeitigen Formulierung von Artikel 5 
EGV vorhanden ist, könnte durch die Formulierung in Artikel I-11 der 
Verfassung sowie durch die Tatsache, dass das Subsidiaritätsprotokoll die 
Mechanismen des Frühwarnsystems und des Rechts auf Klageerhebung durch die 
nationalen Parlamente und den AdR von der Berufung auf das 
Subsidiaritätsprinzip abhängig macht, noch verstärkt werden. Eine eingehendere 
Analyse der Vertragstexte, ihres Ursprungs, der dem Gerichtshof übergebenen 
Rechtssachen und der Rechtsprechung des Letzteren zeigt, dass es unmöglich ist, 
diese Grundsätze voneinander zu trennen, was durch eine Studie darüber, wie sich 
diese Grundsätze innerhalb der Mitgliedstaaten manifestieren, bestätigt wird.  

 
174. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Grundsätzen ist nützlich, um die 

Kriterien zu präzisieren und zu vertiefen, die einzuhalten sind, damit die 
Rechtsakte der Organe – ob Gesetzgebungs- oder Ausführungsakte im Rahmen 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Union, der mit den Mitgliedstaaten 
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geteilten Zuständigkeiten oder aber der ergänzenden oder unterstützenden 
Zuständigkeiten - den Anforderungen der Verträge entsprechen. Darüber hinaus 
können für die Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen die mit der Subsidiarität 
verbundenen Aspekte von größerer Bedeutung sein, während die RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse mehr Wert auf die Aspekte im Zusammenhang mit der 
Verhältnismäßigkeit legen werden. In einigen Fällen kommen eher die die 
Subsidiarität betreffenden Kriterien – je nach den Verträgen und Protokollen – 
zum Tragen, in anderen eher die mit der Verhältnismäßigkeit verbundenen 
Kriterien. Zahlreiche Aspekte einer beabsichtigten Maßnahme müssen sowohl 
unter dem Blickwinkel der Verhältnismäßigkeit als auch der Subsidiarität geprüft 
werden.  

 
175. Als Hüter der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit kann und muss der AdR 

– ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten – selbst Maßnahmen zur 
Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze entwickeln und bei der Festlegung 
seiner Prioritäten seine begrenzten Humanressourcen und Finanzmittel 
berücksichtigen, gleichzeitig aber voll den Sachverstand nutzen, über den die 
RLG verfügen, um eine neue und zusätzliche Sichtweise in Ergänzung zu der der 
Kommission und des europäischen Gesetzgebers (Parlament und Rat) einbringen 
zu können. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 4 
Die Protokolle „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit“ 
 
 

176. Das „Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit“, das dem Vertrag über eine Verfassung für Europa 
beigefügt ist, hatte bereits Vorläufer. Es lehnt sich stark an das „Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ an, 
das gleichzeitig mit dem Vertrag von Amsterdam verabschiedet worden war. Und 
dieses wiederum griff auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 
Edinburgh am 12. und 13. Dezember 1992 zurück. 

 
177. Das Subsidiaritätsprotokoll ist jedoch von ganz besonderer Bedeutung, handelt es 

sich doch um eines der beiden Protokolle, die vom Konvent selbst im Juni-Juli 
2003 angenommen wurden, wobei das andere Protokoll die Rolle der Nationalen 
Parlamente in der Europäischen Union betraf. Diese Protokolle lagen dem 
Europäischen Rat von Thessaloniki am 20. Juni 2003 gleichzeitig mit den ersten 
beiden Teilen des Textes der Verfassung vor. Auf diese Tatsache ist insbesondere 
im Rahmen der Hypothesen zu verweisen, die eine Aufgliederung des 
Verfassungsvertrags in zwei Texte in Erwägung ziehen – einerseits die Teile I, II 
und IV der Verfassung für Europa und andererseits den Teil III –, um nach einer 
neuen Abstimmung in Frankreich und den Niederlanden oder einer gleichzeitigen 
Abstimmung in allen Mitgliedstaaten die Ratifizierung der Verfassung für Europa 
zu erreichen. Wenn es zu dieser Trennung käme, die im Übrigen von einigen 
Mitgliedern des Konvents im Juni 2003 gewünscht worden war, so würde sich die 
Frage stellen, ob die beiden Protokolle dem die Teile I, II und IV enthaltenden 
Vertrag beigefügt oder sogar in diesen aufgenommen werden sollten. Auf alle 
Fälle wäre es von wesentlicher Bedeutung, dass der AdR in diesem Falle darauf 
besteht, dass das Subsidiaritätsprotokoll diesem Vertrag über die Verfassung für 
Europa ebenso wie das Protokoll Nr. 1 beigefügt und somit von den übrigen an 
Teil III angefügten Protokollen getrennt wird. 
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ABSCHNITT 1 
VERGLEICH DES AMSTERDAM-PROTOKOLLS UND DES SUBSIDIARITÄTSPROTOKOLLS 

 
178. Das Subsidiaritätsprotokoll ist das Ergebnis der Tätigkeit der Arbeitsgruppe des 

Konvents zur Subsidiarität unter dem Vorsitz von Iñigo Mendez de Vigo72, von 
der hervorzuheben ist, dass es sich um die Arbeitsgruppe Nr. 1 handelte, woraus 
deutlich wird, dass der Konvent dieser Problematik Vorrang einräumte. Die 
Arbeitsgruppe kann als sehr repräsentativ für die meisten im Konvent vertretenen 
Richtungen angesehen werden, und ihr gehörten auch Konventsdelegierte des 
AdR an. Das Amsterdam-Protokoll war einer der Ausgangspunkte für diese 
Arbeit. Der im September 2002 vorgelegte Abschlussbericht73 der Arbeitsgruppe 
Nr. 1 diente zusammen mit dem einen Monat später vorgelegten Bericht der 
Arbeitsgruppe Nr. 4 über die Rolle der nationalen Parlamente74 als Grundlage für 
den Protokollentwurf, den das Präsidium im Februar 2003 gleichzeitig mit dem 
Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente vorlegte75. Nach der Analyse 
der Reaktionen auf diesen Protokollentwurf durch das Sekretariat des Konvents 
und den Beratungen im Präsidium76 wurde der Entwurf am 17. und 18. März 2003 
im Plenum beraten77 und leicht überarbeitet78. 

 
179. Die beiden Protokolle zur Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sowie zu den 

nationalen Parlamenten wurden während der Regierungskonferenz nicht erörtert, 
ihr Wortlaut wurde jedoch vom Juristischen Dienst des Rates und von den 
Rechtssachverständigen der Regierungskonferenz durchgesehen. Die einzigen 
Änderungen, die sich aus dieser Arbeit ergaben, bestehen in stilistischen 
Anpassungen79, der Nummerierung nach Artikeln statt nach Absätzen und der 
Hinzufügung des Artikels 3 zur Definition des Begriffs „Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsaktes“. 

 
                                                      
72

  CONV 71/02, 30. Mai 2002, Mandat der Arbeitsgruppe zum Subsidiaritätsprinzip. 

73
  CONV 286/02, 23. September 2002, WG I 15, Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe I zum Subsidiaritätsprinzip. 

74
  CONV 353/02, 22. Oktober 2002, WG IV 17, Abschlussbericht der Arbeitsgruppe IV zur Rolle der nationalen Parlamente. 

75
  CONV 579/03, 27. Februar 2003, Protokollentwürfe: - zur Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit, - zur Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union. 

76
  CONV 610/1/03, 13. März 2003, Reaktionen auf den Protokollentwurf zur Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit. 

77
  CONV 630/03, 21. März 2003, Synthesebericht über die Plenartagung 1 am 17./18. März 2003 in Brüssel. 

78
  CONV 724/1/03, 28. Mai 2003, Textentwurf Band I – Überarbeiteter Text Teil I. 

79
  Die Bedeutung dieser stilistischen Anpassungen ist von Sprache zu Sprache unterschiedlich, da sämtliche Übersetzungen, 

die während der Arbeiten des Konvents in Eile angefertigt worden waren, im Sommer 2004 durchgesehen wurden, um 
weitgehende Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Sprachfassungen herzustellen, die alle gleichermaßen 
Gültigkeit haben. 
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180. Man sollte sich jedoch hüten, diesen Vorbereitungsarbeiten allzu viel Bedeutung 
beizumessen. Sie sind zwar äußerst nützlich, um die gewählten Formulierungen 
zu verstehen und den vorrangigen Charakter der Kontrolle der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit bei den Verfassungsdebatten in Erinnerung zu rufen, aber 
die Dokumente des Konvents haben ebenso wenig wie die des italienischen und 
des irischen Vorsitzes der Regierungskonferenz den Rang von „vorbereitenden 
Arbeiten“ im Sinne des Verfassungsrechts vieler Mitgliedstaaten. Besonders 
signifikant ist hingegen, dass sich keine der 50 Erklärungen, die der in Rom am 
29. Oktober 2004 unterzeichneten Schlussakte beigefügt wurden, auf Artikel I-11 
der Verfassung oder auf das Subsidiaritätsprotokoll bezieht. 

 
181. Im Falle von Problemen bei der Auslegung des Textes der Verfassung für Europa 

können die Dokumente des Konvents und der Regierungskonferenz 
gegebenenfalls als Hinweis für die Lösung eines Problems von Nutzen sein. Sie 
rangieren allerdings hinter der Nutzung der drei traditionellen vorrangigen 
Instrumente in der Rechtsprechung des Gerichtshofes: 

 
− dem Vergleich der Sprachfassungen, die grundsätzlich alle gleichermaßen 

Gültigkeit haben; 
 

− der teleologischen Auslegung, d.h. ausgehend vom Zweck der Verträge, also 
der Weiterentwicklung der europäischen Integration nach den spezifischen 
Modalitäten des EG- und des EU-Vertrags; 

 
− der Auslegung nach dem Grundsatz des „Nutzeffekts“, das heißt die Wahl der 

Auslegung, die am geeignetsten ist, praktischen Nutzen für die Realisierung 
des Gegenstands und des Ziels der untersuchten Bestimmung zu erzielen. 

 
182. Die Verwendung dieser Methoden ist besonders wichtig, um den exakten 

Anwendungsbereich des in Artikel 8 Absatz 2 des Subsidiaritätsprotokolls 
vorgesehenen Rechts auf Erhebung einer Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips zu verstehen. 

 
Tabelle 3: Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls in fünf Sprachen 

 
Deutsche 
Fassung 

Nach Maßgabe des genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug auf 
Europäische Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der 
Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der 
Regionen erhoben werden. 

Englische 
Fassung 

In accordance with the rules laid down in the said Article, the Committee of the 
Regions may also bring such actions against European legislative acts for the 
adoption of which the Constitution provides that it be consulted. 

Spanische 
Fassung 

De conformidad con los procedimientos establecidos en dicho artículo, el Comité de 
las Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos europeos 
para cuya adopción la Constitución requiera su consulta. 

Französische 
Fassung 

Conformément aux modalités prévues audit Article, de tels recours peuvent aussi être 
formés par le Comité des régions contre des actes législatifs européens pour l'adoption 
desquels la Constitution prévoit sa consultation. 
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Italienische 
Fassung 

In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere 
proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi europei per 
l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione. 

 
183. Wer das Klagerecht auf die Fälle der obligatorischen Anhörung des AdR 

beschränken möchte, hat, wie es scheint, ein leichtes Spiel, denn von fünf 
Sprachfassungen lässt nur die französische Fassung mit der Formulierung „prévoit 
sa consultation“ (die Anhörung vorgesehen ist) anstatt „requiert sa consultation“ 
(die Anhörung vorgeschrieben ist) einen Interpretationsspielraum zu, und man 
findet in den Dokumenten des Konvents genügend Hinweise darauf, dass es 
darum ging, dem AdR ein Klagerecht in den Bereichen einzuräumen, in denen 
seine Anhörung vorgeschrieben ist. Die Gleichheit der Sprachfassungen bedeutet 
jedoch, dass die französische Fassung in gleicher Weise gilt wie die anderen und 
dass der Spielraum, den sie zu bieten scheint, genutzt werden kann. Sie entspricht 
besser dem Gegenstand des Protokolls, der ja darin besteht, die Befugnisse des 
AdR als Vertreter der RLG auszuweiten, dessen Rolle durch die Artikel I-5 und I-
11 vor allem hinsichtlich der Subsidiarität anerkannt wird. Sie ist im 
Zusammenhang mit Artikel III-388 Absatz 3 zweiter Satz zu sehen, der vorsieht, 
dass der AdR eine Stellungnahme zu den Texten abgeben kann, zu denen der 
Wirtschafts- und Sozialausschuss gehört wird, „wenn er der Auffassung ist, dass 
spezifische regionale Interessen berührt werden“. Diese Stellungnahmen 
unterscheiden sich von den im folgenden Satz des gleichen Artikels vorgesehenen 
Initiativstellungnahmen, die er von sich aus abgeben kann. Eine teleologische 
Auslegung bzw. eine Auslegung nach dem Nutzeffekt würde in diesem Falle eine 
möglichst breite Auslegung für Artikel 8 des Protokolls bedeuten und den Schutz 
„spezifischer regionaler Interessen“ am besten ermöglichen. 
 

184. Ein detaillierter Vergleich zwischen dem Amsterdam-Protokoll und dem der 
Verfassung für Europa beigefügten Subsidiaritätsprotokoll erweist sich als 
angebracht. Dabei müssen auch die weiteren Bestimmungen der Verfassung 
berücksichtigt werden, die die dem Amsterdam-Protokoll zugrunde liegenden 
Grundsätze oder manchmal sogar Formulierungen daraus aufgreifen (siehe 
Vergleichende Tabelle Ziffer 187 ff.). Das Subsidiaritätsprotokoll ist wie die 
gesamte Verfassung das Ergebnis des Klarstellungs- und 
Kodifizierungsprozesses, den zunächst der Konvent und dann die Rechtsexperten 
im Rahmen der Regierungskonferenz vorgenommen haben. Zu dieser Arbeit 
kommen noch die von der Arbeitsgruppe des Konvents zur Subsidiarität 
vorgeschlagenen Neuerungen hinzu: die Einbindung der nationalen Parlamente in 
ein Frühwarnsystem und die Klageerhebung vor dem Gerichtshof sowie die 
Möglichkeit der Anrufung des Gerichtshofes durch den AdR. Neben zahlreichen 
kleineren Änderungen, die sich im Sinne einer Verstärkung der Mechanismen zur 
Überwachung der Subsidiarität auswirken und die sich nicht auf das 
Frühwarnverfahren beschränken, macht der Vergleich zwei wesentliche 
Veränderungen deutlich. 

 
185. i. Die Bestimmungen des Amsterdam-Protokolls, die die Leitlinien für die 

Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der 
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Verhältnismäßigkeit (Ziffern 5, 6 und 7) festlegen, wurden nicht in das 
Subsidiaritätsprotokoll aufgenommen, wie der AdR mehrfach mit Bedauern 
festgestellt hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese Bestimmungen des 
Amsterdam-Protokolls mit dem Inkrafttreten der Verfassung hinfällig werden, 
denn es besteht kein Widerspruch zwischen den Bestimmungen des Amsterdam-
Protokolls auf der einen und dem Text der Verfassung und dem 
Subsidiaritätsprotokoll auf der anderen Seite. Das Präsidium des Konvents hat 
unterstrichen, dass es diese Bestimmungen lediglich deswegen nicht 
aufgenommen hat, weil sie seiner Auffassung nach von ihrem Charakter her nicht 
dem Inhalt eines Verfassungstextes entsprechen80. Es wäre also möglich – und 
zweifellos wünschenswert – sie in einen eventuellen Text zur Durchführung des 
Protokolls aufzunehmen. 

 
186. ii. Das Subsidiaritätsprotokoll führt ein neues Verfahren für die Kontrolle der 

Anwendung der Grundsätze ein, bei dem die nationalen Parlamente eine 
wesentliche Rolle spielen sollen, ebenso wie der Ausschuss der Regionen, da 
diesem die Möglichkeit zuerkannt wird, Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof zu 
erheben. Zwar kann das Klagerecht nicht ausgeübt werden, solange die 
Verfassung nicht in Kraft getreten ist oder nicht eine andere Änderung der 
Verträge dies zulässt, doch dies ist kein Hinderungsgrund, die übrigen Teile 
dieses Überwachungsmechanismus in Kraft zu setzen, wie das 
Frühwarnverfahren, zumal die übrigen Elemente des Verfahrens zur laufenden 
Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eine Fortführung des Amsterdam-Protokolls 
darstellen. 

 

                                                      
80

  CONV 579/03, „Entwurf von Protokollen über: - die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit - die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union“, S. 9. 
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187. Tabelle 4: Vergleichende Übersicht über die Bestimmungen des Amsterdam-Protokolls und der Verfassung für Europa 

über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
 
Die erste Spalte enthält die verschiedenen Bestimmungen des Amsterdam-Protokolls in der Reihenfolge, in der sie in diesem Protokoll 
aufgeführt sind. Die zweite Spalte gibt in der Reihenfolge des Amsterdam-Protokolls die diesem Protokoll entsprechenden (oder nicht 
entsprechenden) Bestimmungen aus dem der Verfassung für Europa beigefügten Subsidiaritätsprotokoll wieder. Die Unterschiede 
zwischen beiden Texten sind unterstrichen. Die dritte Spalte enthält kurze Bemerkungen zu diesen Bestimmungen. 
 

Protokoll über die Anwendung 
der Grundsätze der 

Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit 

im Anhang zum Vertrag zur 
Gründung der Europäischen 

Gemeinschaft beigefügt durch den 
Vertrag von Amsterdam 

Entsprechende Texte im 
Subsidiaritätsprotokoll  
oder anderen Teilen der 
Verfassung für Europa 

Bemerkungen 

[Präambel] 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

[Präambel] 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 

Beide Protokolle haben den gleichen Status eines dem Gründungsvertrag 
beigefügten Vertrags und haben die gleiche Rechtsgültigkeit wie dieser. 
Nur die neuen Bestimmungen des Subsidiaritätsprotokolls können in 
einigen Fällen das Inkrafttreten der Verfassung für Europa oder eines 
Vertrags mit gleichem Inhalt erforderlich machen. 
Das Protokoll Nr. 2 ist Teil eines Pakets von Verträgen, die durch die 
Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden und einen Willen zum Ausdruck 
bringen, der für die Auslegung der derzeit geltenden Texte noch vor 
Ratifizierung der Verfassung herangezogen werden kann. 

 [Absatz 2] Das weggelassene Satzglied ist lediglich ein Kommentar ohne besondere 
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ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für 
die Anwendung der in Artikel 5 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft verankerten Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
festzulegen, um die Kriterien für ihre 
Anwendung zu präzisieren, und die strikte 
Beachtung und kohärente Anwendung 
dieser Grundsätze durch alle Organe zu 
gewährleisten; 

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen 
für die Anwendung der in Artikel I-11 
der Verfassung verankerten Grundsätze 
der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit festzulegen und ein 
System zur Kontrolle der Anwendung 
dieser Grundsätze zu schaffen, 
 

rechtliche Wirkung. Die Regierungskonferenz hat den Hinweis auf die 

„Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze durch die Organe“∗ 
gestrichen, der im Text des Konvents enthalten war, was auf einen 
breiteren Anwendungsbereich der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit hindeutet: Sie müssen nicht nur von den Organen 
der Union angewandt werden, sondern auch von deren anderen 
Einrichtungen, und die nationalen Parlamente sind an ihrer Kontrolle 
beteiligt. 

 
IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass 
Entscheidungen in der Union so 
bürgernah wie möglich getroffen werden, 

[Absatz 1] 
IN DEM WUNSCH sicherzustellen, 
dass Entscheidungen in der Union so 
bürgernah wie möglich getroffen 
werden; 

(Nur in der französischen Fassung eine Änderung rein stilistischer Art.) 

IN ANBETRACHT der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
25. Oktober 1993 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die Verfahren zur 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, 

[Artikel IV-438 - Rechtsnachfolge und 
rechtliche Kontinuität bewahrt den 
gemeinschaftlichen Besitzstand.] 

Die interinstitutionelle Vereinbarung von 1993 und ihre Nachfolger sind 
Bestandteil des gemeinschaftlichen Besitzstandes und können weiterhin 
geltend gemacht werden, sofern die Verfassung für Europa keine 
gegenteiligen Bestimmungen enthält. 

HABEN BEKRÄFTIGT, dass die 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates von Birmingham vom 16. Oktober 
1992 und das vom Europäischen Rat auf 
seiner Tagung am 11.-12. Dezember 1992 
in Edinburgh vereinbarte Gesamtkonzept 
für die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips weiterhin die 
Richtschnur für das Handeln der 
Gemeinschaftsorgane sowie für die 

[Der Artikel IV-438 - Rechtsnachfolge 
und rechtliche Kontinuität bewahrt 
den gemeinschaftlichen Besitzstand.] 

Die Schlussfolgerungen der Tagungen des Europäischen Rates von 1992 
sind Bestandteil des gemeinschaftlichen Besitzstandes und können 
weiterhin geltend gemacht werden, sofern die Verfassung für Europa 
keine gegenteiligen Bestimmungen enthält. 

                                                   
∗
  Anm. d. Übers.: Die Argumentation der Verfasser stützt sich hier auf eine weitere Auslegung des französischen Begriffs "institutions", der normalerweise in den Verträgen und auch im 

Verfassungsentwurf des Konvents mit dem enger auszulegenden Begriff "Organe" übersetzt wurde. Im endgültigen Text des Protokolls (Artikel 1) steht aber auch im Deutschen 
"Institutionen". 



 95 

Weiterentwicklung der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips bilden werden, 
 
SIND zu diesem Zweck über folgende 
Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, 
die dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft beigefügt 
sind: 

[Absatz 3] 
SIND zu diesem Zweck über folgende 
Bestimmungen 
ÜBEREINGEKOMMEN, die dem 
Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügt sind: 
 

Unverändert. 

   
Ziffer 1  
Jedes Organ gewährleistet bei der 
Ausübung seiner Befugnisse die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips.  
 

Protokoll Artikel 1 
Jede Institution trägt stets für die 
Einhaltung der in Artikel I-11 der 
Verfassung niedergelegten Grundsätze 
der Subsidiarität 

Im Subsidiaritätsprotokoll wurde die Angabe „bei der Ausübung seiner 
Befugnisse“  gestrichen und dafür auf Initiative des Konvents das Wort 
„stets“  eingefügt. Diese Präzisierungen stärken die 
Überwachungsfunktion. 
Die übrigen Änderungen sind rein stilistischer Art. 

Jedes Organ gewährleistet ferner die 
Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes,  

und der Verhältnismäßigkeit Sorge. Änderung rein stilistischer Art. 

demzufolge die Maßnahmen der 
Gemeinschaft nicht über das für die 
Erreichung der Ziele des Vertrags 
erforderliche Maß hinausgehen dürfen 

[Artikel I-11 Absatz 4:  
Nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gehen die 
Maßnahmen der Union inhaltlich wie 
formal nicht über das zur Erreichung der 
Ziele der Verfassung erforderliche Maß 
hinaus.] 

Das Amsterdam-Protokoll wiederholte unnötigerweise Artikel 5 EGV 
zur Definition der Verhältnismäßigkeit, nicht aber der Subsidiarität. Die 
Abfassung des Subsidiaritätsprotokolls ist stilistisch kohärenter. 

   
Ziffer 2 
Die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit werden unter 
Beachtung der allgemeinen 
Bestimmungen und der Ziele des 
Vertrags angewandt, 

 Ziffer 2 des Amsterdam-Protokolls enthält im Wesentlichen 
Selbstverständlichkeiten; dieser Abschnitt erklärte sich nur aus dem 
Willen, zu unterstreichen, dass dieses Protokoll, das lange nach den 
Verträgen von Rom und Maastricht verabschiedet wurde, keine 
Änderung der Verträge zum Gegenstand und zur Folge haben sollte. 
Da das Protokoll Nr. 2 gleichzeitig mit der Verfassung verabschiedet 
wurde, bedarf es dieses Hinweises nicht 

insbesondere unter voller Wahrung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands 

[Der Artikel IV-438 - Rechtsnachfolge 
und rechtliche Kontinuität bewahrt 
den gemeinschaftlichen Besitzstand.] 

Im Amsterdam-Protokoll war die Erwähnung der vollständigen 
Beibehaltung des gemeinschaftlichen Besitzstandes von Nutzen, um zu 
unterstreichen, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht verwendet werden 
dürfte, um diesen Besitzstand zu mindern. 
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Der Verfassungsvertrag bewahrt den Besitzstand nicht nur, sondern 
entwickelt ihn zugleich weiter, indem er in Teil III einige neue 
Rechtsgrundlagen hinzufügt. 

und des institutionellen Gleichgewichts;  Während das Amsterdam-Protokoll keine Änderung des institutionellen 
Gleichgewichts zum Gegenstand und zur Folge hatte, wird dieses 
Gleichgewicht durch das Subsidiaritätsprotokoll natürlich verändert, 
indem den nationalen Parlamenten und dem AdR eine neue Rolle 
zugewiesen wird. 

dabei werden die vom Gerichtshof 
aufgestellten Grundsätze für das 
Verhältnis zwischen einzelstaatlichem 
Recht und Gemeinschaftsrecht nicht 
berührt, 
 
 

[Die Artikel I-5 Beziehungen zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten und 
I-6 Das Unionsrecht verweisen auf die 
Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und des Vorrangs 
sowie den Grundsatz der Achtung der 
nationalen Identität der Mitgliedstaaten 
durch die Union.]  

Das Amsterdam-Protokoll enthielt den Hinweis, dass es nicht als eine 
Aufforderung an den Gerichtshof verstanden werden sollte, seine 
Rechtsprechung in Fragen der Subsidiarität zu verändern.  
Man kann hingegen davon ausgehen, dass das Protokoll Nr. 2, indem es 
dem AdR die Möglichkeit eröffnet, Nichtigkeitsklagen einzureichen, und 
die Mitgliedstaaten auffordert, eventuelle Klagen im Namen ihrer 
Parlamente zu erheben, den Gerichtshof aufzufordern scheint, diese 
Rechtsprechung weiterzuentwickeln. 

und Artikel F Absatz 4 des Vertrags über 
die Europäische Union, wonach sich die 
Union mit den Mitteln ausstattet, ,,die 
zum Erreichen ihrer Ziele und zur 
Durchführung ihrer Politiken erforderlich 
sind“, sollte Rechnung getragen werden. 

[Dieser Grundsatz wird in Artikel I-54 
Die Eigenmittel der Union wieder 
aufgegriffen: 
1. Die Union stattet sich mit den 
erforderlichen Mitteln aus, um ihre 
Ziele erreichen und ihre Politik 
durchführen zu können.] 

Es ist anzumerken, dass Artikel 6 EGV (ehemals F 4 des Vertrags von 
Maastricht) weiter ging als Artikel I-54, denn er beschränkte sich nicht 
auf die haushaltspolitischen Aspekte der Mittel der Union. Die 
Ausdehnung der Flexibilitätsklausel auf die drei Pfeiler (Artikel I-18) ist 
hinsichtlich der Aktionsinstrumente sehr viel operationeller als Artikel 6 
EGV, was rechtfertigt, dass Artikel I-54 nur die Eigenmittel der Union 
betrifft. 

   
Ziffer 3 
Das Subsidiaritätsprinzip stellt nicht die 
Befugnisse in Frage, über die die 
Europäische Gemeinschaft aufgrund des 
Vertrags  
 
 
 

[Artikel I-11 Grundsätze: 
1. Für die Abgrenzung der 
Zuständigkeiten der Union gilt der 
Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung. Für die Ausübung 
der Zuständigkeiten der Union gelten 
die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit.] 

Absatz 3 des Amsterdam-Protokolls enthält eine Erläuterung zum 
Wortlaut von Artikel 5 (ehemals 3b) EGV, der die Grundsätze begrenzte 
Einzelermächtigung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit nennt. Hier 
handelt es sich um eine Einführung in die nachfolgenden Absätze des 
Protokolls, die durch die Klarstellung, die der Konvent hinsichtlich der 
Zuständigkeiten vorgenommen hat, überflüssig wird. 

entsprechend der Auslegung des 
Gerichtshofs verfügt.  
 
 
 

[Artikel IV-438 - Rechtsnachfolge 
und rechtliche Kontinuität : 
4. Die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften und des Gerichts erster 

Artikel IV-438 sichert die Kontinuität der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs. Er behindert nicht die Weiterentwicklung dieser 
Rechtsprechung, vor allem zur Berücksichtigung der durch die 
Verfassung und ihre Protokolle geschaffenen neuen Verhältnisse. 
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Instanz zur Auslegung und Anwendung 
der durch Artikel IV-437 aufgehobenen 
Verträge und Rechtsakte und der für 
ihre Anwendung erlassenen Rechtsakte 
und geschlossenen Übereinkommen 
bleibt sinngemäß auch weiterhin 
maßgeblich für die verbindliche 
Auslegung des Unionsrechts und 
insbesondere vergleichbarer 
Bestimmungen der Verfassung.] 

Die in Artikel 3b des Vertrags genannten 
Kriterien gelten für Bereiche, für die die 
Gemeinschaft nicht die ausschließliche 
Zuständigkeit besitzt. 

[Artikel I-11 Grundsätze:  
3. Nach dem Subsidiaritätsprinzip 
… in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
[…] 

Die durch das Amsterdam-Protokoll vorgenommene Klarstellung, 
wonach das Subsidiaritätsprinzip nur für die geteilten Zuständigkeiten 
der Union und der Mitgliedstaaten gilt, wird durch Artikel I-11 verstärkt. 
Es ist also nicht mehr erforderlich, dies im Subsidiaritätsprotokoll zu 
erwähnen 

Das Subsidiaritätsprinzip ist eine 
Richtschnur dafür, wie diese Befugnisse 
auf Gemeinschaftsebene auszuüben sind. 

 Der Verzicht auf den Hinweis, dass das Subsidiaritätsprinzip „eine 
Richtschnur“ darstellt, ist angebracht, denn der Begriff „Richtschnur“ ist 
schwer vereinbar mit dem obligatorischen Charakter dieses Prinzips. 

Die Subsidiarität ist ein dynamisches 
Konzept und sollte unter 
Berücksichtigung der im Vertrag 
festgelegten Ziele angewendet werden. 
Nach dem Subsidiaritätsprinzip kann die 
Tätigkeit der Gemeinschaft im Rahmen 
ihrer Befugnisse sowohl erweitert 
werden, wenn die Umstände dies 
erfordern, als auch eingeschränkt oder 
eingestellt werden, wenn sie nicht mehr 
gerechtfertigt ist. 

 Der Verzicht auf den Hinweis, dass die Tätigkeit  der Gemeinschaft 
sowohl „erweitert“ als auch „eingeschränkt“ werden kann, ist ebenfalls 
angebracht, da die Gefahr besteht, dass die Begriffe Tätigkeit und 
Zuständigkeit verwechselt werden könnten. Was je nach den Umständen 
erweitert oder eingeschränkt werden kann, ist die Intensität dieser 
Tätigkeit. 
Die Tatsache, dass das Protokoll nicht mehr den dynamischen Charakter 
des Konzepts erwähnt, „das unter Berücksichtigung der im Vertrag 
festgelegten Ziele angewendet werden sollte“, hat keine rechtliche 
Wirkung: im Gegenteil, die Verfassung räumt den Zielen und Werten 
Vorrang ein, von denen sich der Gesetzgeber bei all seinen 
Entscheidungen leiten lassen soll, also insbesondere auch bei der 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips unabhängig davon, ob es darum 
geht, den Umfang und die Intensität des Handelns der Union zu erhöhen 
oder zu verringern. 

   
Ziffer 4 
Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften wird begründet, um 

Protokoll Artikel 5 
Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden im 

Der Inhalt von Ziffer 4 des Amsterdam-Protokolls ist im 
Subsidiaritätsprotokoll vollständig in Artikel 5 enthalten. Dieser Artikel 
ist umfassender und in seiner Formulierung verbindlicher als das 
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zu rechtfertigen, dass dabei die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten werden;  
 

Hinblick auf die Grundsätze der 
Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit begründet. Jeder 
Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk 
mit detaillierten Angaben enthalten, die 
es ermöglichen zu beurteilen, ob die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten 
wurden.  

Amsterdam-Protokoll. Der Entwurf des Konvents betraf nur die 
Vorschläge der Kommission; die Regierungskonferenz erweiterte die 
Verpflichtung zu Recht auf „alle Entwürfe von Gesetzgebungsakten“ 
unabhängig von deren Verfasser. 

 [Satz 3: siehe Erläuterungen zu Ziffer 9 
des Amsterdam-Protokolls] 

 

die Feststellung, dass ein 
Gemeinschaftsziel besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden 
kann, muss auf qualitativen oder - soweit 
möglich - auf quantitativen Kriterien 
beruhen. 

Die Feststellung, dass ein Ziel der 
Union besser auf Unionsebene erreicht 
werden kann, beruht auf qualitativen 
und, soweit möglich, quantitativen 
Kriterien.  

 

 [Satz 5: siehe Erläuterungen zu Ziffer 9 
des Amsterdam-Protokolls] 

 

   
.  Der AdR hat nicht versäumt, sein Bedauern darüber zum Ausdruck zu 

bringen, dass der Inhalt der Ziffern 5, 6 und 7 des Amsterdam-Protokolls 
nicht in das Subsidiaritätsprotokoll übernommen wurde. Das Präsidium 
des Konvents antwortete darauf, dass es sich um Erläuterungen handele, 
die nicht in ein Protokoll konstitutioneller Art gehörten. Dieses 
Argument ist richtig, seine Reichweite wird jedoch durch zwei 
Erwägungen eingeschränkt: Die Wiederholung einiger Bestimmungen in 
den Protokollen Nr. 1 und 2 offenbart den unvollendeten Charakter der 
Arbeit zur Konstitutionalisierung der entsprechenden Grundsätze des 
Amsterdam-Protokolls, und die Vielzahl von Protokollen, die dem 
Verfassungsvertrag durch die Regierungskonferenz beigefügt wurden, 
mindert den konstitutionellen Charakter der Protokolle selbst. 
Andererseits ist die Streichung des Inhalts der Ziffern 5, 6 und 7 des 
Amsterdam-Protokolls ein zusätzliches Argument für die 
Verabschiedung eines Instruments zur Anwendung des 
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Subsidiaritätsprotokolls nach Inkrafttreten der Verfassung, um die 
Verfahren und die umzusetzenden Kriterien zu präzisieren. 

Ziffer 5 
Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur 
gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen 
des Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: 
Die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen können nicht ausreichend 
durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
im Rahmen ihrer Verfassungsordnung 
erreicht werden und können daher besser 
durch Maßnahmen der Gemeinschaft 
erreicht werden. 
 
Folgende Leitlinien sollten bei der 
Prüfung der Frage, ob die genannte 
Voraussetzung erfüllt ist, befolgt werden: 
 
- Der betreffende Bereich weist 
transnationale Aspekte auf, die durch 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend geregelt werden können; 
 
- alleinige Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten oder das Fehlen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen würden gegen 
die Anforderungen des Vertrags 
(beispielsweise Erfordernis der Korrektur 
von Wettbewerbsverzerrungen, der 
Vermeidung verschleierter 
Handelsbeschränkungen oder der 
Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder 
auf sonstige Weise die Interessen der 
Mitgliedstaaten erheblich 
beeinträchtigen; 
 

 Der Inhalt von Ziffer 5 kann sowohl als eine Texterläuterung zu dem in 
Artikel 5 EGV verankerten Subsidiaritätsprinzip verstanden werden, 
die daher in Protokoll 2 von Nutzen wäre, als auch als eine äußerst 
nützliche Formulierung für die institutionelle Praxis seit dem 
Gipfeltreffen von Edinburgh, die es verdienen würde, in ein Instrument 
zur Anwendung dieses Protokoll aufgenommen zu werden. 
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- Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
würden wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen 
auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
deutliche Vorteile mit sich bringen 
Ziffer 6 
Für Maßnahmen der Gemeinschaft ist 
eine möglichst einfache Form zu wählen, 
wobei darauf geachtet werden muss, dass 
das Ziel der Maßnahme in zufrieden 
stellender Weise erreicht wird und die 
Maßnahme tatsächlich zur Anwendung 
gelangt. Die Rechtsetzungstätigkeit der 
Gemeinschaft sollte über das 
erforderliche Maß nicht hinausgehen. 
Dementsprechend wäre unter sonst 
gleichen Gegebenheiten eine Richtlinie 
einer Verordnung und eine 
Rahmenrichtlinie einer detaillierten 
Maßnahme vorzuziehen. Richtlinien nach 
Maßgabe des Artikels 189 des Vertrags, 
die für jeden Mitgliedstaat, an den sie 
gerichtet sind, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich sind, 
überlassen den innerstaatlichen Stellen 
die Wahl der Form und der Mittel. 

Artikel I-38 Gemeinsame Grundsätze 
für die Rechtsakte der Union 
 
1. Wird die Art des zu 
erlassenden Rechtsakts von der 
Verfassung nicht vorgegeben, so 
entscheiden die Organe darüber von 
Fall zu Fall unter Einhaltung der 
geltenden Verfahren und des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
nach Artikel I-11. 
 
[Artikel I-33 - Die Rechtsakte der 
Union] 
2. Werden das Europäische 
Parlament und der Rat mit dem Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts befasst, so 
nehmen sie keine Akte an, die nach dem 
für den betreffenden Bereich geltenden 
Gesetzgebungsverfahren nicht 
vorgesehen sind. 

Ziffer 6 des Amsterdam-Protokolls kann in seinen formalen Aspekten 
als eine Erläuterung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, wie er in 
Artikel 5 EGV verankert ist, angesehen werden. Sie findet daher in 
diesem Sinne nur Anwendung bei Rechtsgrundlagen, die dem 
Gesetzgeber die Wahl zwischen verschiedenen Instrumenten lassen. 
Man kann davon ausgehen, dass Artikel I-38, Absatz 2, der besagt, dass 
die Entscheidung über die Art des Rechtsakts „unter Einhaltung der 
geltenden Verfahren und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit“ 
getroffen wird, den gleichen Gegenstand hat wie Ziffer 6 des 
Amsterdam-Protokolls. Daher wäre es wünschenswert, dass ein 
Instrument zur Anwendung des Protokolls Nr. 2 die Elemente von 
Ziffer 6 übernimmt. 
Artikel I-33 der Verfassung steht nicht im Widerspruch zu Ziffer 6 des 
Amsterdam-Protokolls, sondern er bringt den Willen des Konvents zum 
Ausdruck, gegen eine Erscheinung vorzugehen, die er als Verletzung des 
Prinzips der Rechtssicherheit ansieht: die Verwendung von Instrumenten, 
die dem Anschein nach nicht verbindlich sind – wie beispielsweise 
Entschließungen –, obgleich der Vertrag eine geeignete Rechtsgrundlage 
für eine Gesetzgebungsmaßnahme der Union bietet81. Er greift einen 
Artikel der Geschäftsordnung des Rates auf und verstärkt diesen. 

Ziffer 7 
Was Art und Umfang des Handelns der 
Gemeinschaft betrifft, so sollte bei 

[Artikel I-5  Beziehungen zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten 
1. Die Union achtet die 

Ziffer 7 des Amsterdam-Protokolls kann in ihren inhaltlichen Aspekten 
ebenfalls als eine Erläuterung des in Artikel 5 EGV festgelegten 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit angesehen werden. Sie geht 

                                                   
81

  Anmerkung: In dieser Frage sind die Meinungen geteilt. So heißt es beispielsweise in dem Informationsbericht der Französischen Nationalversammlung über die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips: „Die Kommissare verfügen jedoch nicht immer über die notwendigen Mittel, um bestimmte Verletzungen des Subsidiaritätsprinzips zu verhindern. So hatte die 
Kommission nach Vorlage eines Vorschlags für eine Richtlinie des Rates zur Einführung von Mindestnormen für die Haltung von Tieren in zoologischen Gärten schließlich in Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips beschlossen, ihren Richtlinienvorschlag durch einen Vorschlag für eine nicht verbindliche Empfehlung zu ersetzen. Das hat allerdings das Europäische Parlament 
und den Rat nicht daran gehindert, letztlich eine Richtlinie zu diesem Thema zu verabschieden.“ Siehe Assemblée Nationale, Nr. 1919, registriert beim Präsidium der Nationalversammlung 
am 16. November 2004, S. 15 http://www.assemblee-nationale.fr/12/europe/rap-info/i1919.asp. 



 101 

Maßnahmen der Gemeinschaft so viel 
Raum für nationale Entscheidungen 
bleiben, wie dies im Einklang mit dem 
Ziel der Maßnahme und den 
Anforderungen des Vertrags möglich ist. 
Unter Einhaltung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften sollten bewährte 
nationale Regelungen sowie Struktur und 
Funktionsweise der Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten geachtet werden. Den 
Mitgliedstaaten sollten in den 
Gemeinschaftsmaßnahmen Alternativen 
zur Erreichung der Ziele der Maßnahmen 
angeboten werden, sofern dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Maßnahmen angemessen und 
erforderlich ist. 

Gleichheit der Mitgliedstaaten vor der 
Verfassung sowie die nationale Identität 
der Mitgliedstaaten, die in deren 
grundlegender politischer und 
verfassungsrechtlicher Struktur 
einschließlich der regionalen und 
kommunalen Selbstverwaltung zum 
Ausdruck kommt. Sie achtet die 
grundlegenden Funktionen des Staates, 
insbesondere die Wahrung der 
territorialen Unversehrtheit, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und den Schutz der nationalen 
Sicherheit. 
 
 

allerdings über die rein rechtlichen Aspekte hinaus, die in der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs in Fragen der Verhältnismäßigkeit zu 
finden sind. 
Die Ziffer 7 zugrunde liegenden Grundsätze finden sich in Artikel I-5 der 
Verfassung wieder, jedoch in anderem Wortlaut. 
Somit wäre es wünschenswert, dass in einem Instrument zur Anwendung 
des Protokolls Nr. 2 die Elemente von Ziffer 7 übernommen werden. 
 

   
Ziffer 8 
Führt die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips dazu, dass ein 
Tätigwerden der Gemeinschaft 
unterbleibt, so müssen die 
Mitgliedstaaten bei ihren Tätigkeiten den 
allgemeinen Vorschriften des Artikels 5 
des Vertrags genügen, indem sie alle 
geeigneten Maßnahmen zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag 
treffen und alle Maßnahmen, welche die 
Verwirklichung der Ziele des Vertrags 
gefährden könnten, unterlassen. 

[Artikel I-5  Beziehungen zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten 
2. Nach dem Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit achten und 
unterstützen sich die Union und die 
Mitgliedstaaten gegenseitig bei der 
Erfüllung der Aufgaben, die sich aus der 
Verfassung ergeben. 
 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle 
geeigneten Maßnahmen allgemeiner 
oder besonderer Art zur Erfüllung der 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Verfassung oder den Handlungen der 
Organe der Union ergeben. 
 
Die Mitgliedstaaten unterstützen die 
Union bei der Erfüllung ihrer Aufgabe 
und unterlassen alle Maßnahmen, 

Ziffer 8 des Amsterdam-Protokolls greift lediglich Artikel 10 (ex-5) 
EGV auf, der in Artikel I-5 Absatz 2 Unterabsätze 2 und 3 der 
Verfassung aufgenommen wurde. 
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welche die Verwirklichung der Ziele der 
Union gefährden könnten. 

   
Ziffer 9 
Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte 
die Kommission: 

Protokoll Artikel 2 
 

Die Angabe „Unbeschadet ihres Initiativrechts“ verweist im 
Wesentlichen auf eine Selbstverständlichkeit; sie erklärte sich nur aus 
dem Willen, zu unterstreichen, dass dieses Protokoll, das lange nach den 
Verträgen von Rom und Maastricht verabschiedet wurde, keine 
Änderung der Verträge zum Gegenstand und zur Folge haben sollte. 
Da das Protokoll Nr. 2 gleichzeitig mit der Verfassung angenommen 
wurde, bedarf es dieses Hinweises nicht. 

- vor der Unterbreitung von Vorschlägen 
für Rechtsvorschriften außer im Falle 
besonderer Dringlichkeit oder 
Vertraulichkeit umfassende Anhörungen 
durchführen und in jedem geeigneten Fall 
Konsultationsunterlagen veröffentlichen; 
 
 
 

Die Kommission führt umfangreiche 
Anhörungen durch, bevor sie einen 
Europäischen Gesetzgebungsakt 
vorschlägt. Dabei ist gegebenenfalls der 
regionalen und lokalen Bedeutung der 
in Betracht gezogenen Maßnahmen 
Rechnung zu tragen. In 
außergewöhnlich dringenden Fällen 
führt die Kommission keine 
Konsultationen durch. Sie begründet 
dies in ihrem Vorschlag. 

Der zweite Absatz von Ziffer 9 des Amsterdam-Protokolls ist mit einer 
Reihe von Abänderungen, die ihn verstärken, in Artikel 2 des 
Subsidiaritätsprotokolls übernommen worden: 
- Die Kommission „führt umfangreiche Anhörungen durch“ und nicht 
mehr „sollte umfangreiche Anhörungen durchführen“; der neue Wortlaut 
ist verbindlicher; 
- die Erwähnung der regionalen und lokalen Dimension der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen; 
- die einzige Ausnahme ist die „in außergewöhnlich dringenden Fällen“ 
und nicht mehr die „besondere Dringlichkeit oder Vertraulichkeit“; 
- die Kommission muss ihre Entscheidung hinsichtlich der Konsultation 
begründen. 
Um diese Grundsätze umzusetzen, braucht nicht das Inkrafttreten der 
Verfassung abgewartet werden. 

 
 
 

Protokoll Artikel 5  
 

Der dritte Absatz von Ziffer 9 des Amsterdam-Protokolls wird mit einer 
Reihe von Abänderungen, die ihn verstärken, in Artikel 5 des 
Subsidiaritätsprotokolls übernommen: 

- die Sachdienlichkeit ihrer Vorschläge 
unter dem Aspekt des 
Subsidiaritätsprinzips begründen;  

Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden im 
Hinblick auf die Grundsätze der 
Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit begründet. 

- die Begründung der Entwürfe von Europäischen Gesetzgebungsakten 
darf sich nicht mehr nur auf die Einhaltung des Grundsatzes der 
Subsidiarität beziehen; 

hierzu sind erforderlichenfalls in der 
Begründung des Vorschlags ausführliche 
Angaben zu machen.  
 
 

Jeder Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk 
mit detaillierten Angaben enthalten, die 
es ermöglichen zu beurteilen, ob die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 

- die Aufforderung, die Vorschläge für Gesetzgebungsakte zu begründen, 
wird ausgeweitet, denn „jeder Entwurf“ sollte einen Vermerk enthalten, 
und nicht mehr nur „erforderlichenfalls“; 
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Verhältnismäßigkeit eingehalten 
wurden. 

Wird eine Gemeinschaftsmaßnahme ganz 
oder teilweise aus dem 
Gemeinschaftshaushalt finanziert, so ist 
eine Erläuterung erforderlich; 
 

Dieser Vermerk sollte Angaben zu den 
voraussichtlichen finanziellen 
Auswirkungen sowie im Fall eines 
Europäischen Rahmengesetzes zu den 
Auswirkungen auf die von den 
Mitgliedstaaten zu erlassenden 
Rechtsvorschriften, einschließlich 
gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften, enthalten. 

- die Aufforderung, die Vorschläge für Europäische Gesetzgebungsakte 
zu begründen, wird dahingehend ausgeweitet, dass künftig eine Studie 
über die Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden 
Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften, erforderlich ist. 

 [Satz 4: siehe Erläuterungen zu Ziffer 4 
des Amsterdam-Protokolls]  

 

- gebührend berücksichtigen, dass die 
finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Gemeinschaft, 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, der 
örtlichen Behörden, der Wirtschaft und 
der Bürger so gering wie möglich 
gehalten werden und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen müssen; 
 

Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten berücksichtigen 
dabei, dass die finanzielle Belastung 
und der Verwaltungsaufwand der 
Union, der nationalen Regierungen, der 
regionalen und lokalen Behörden, der 
Wirtschaftsteilnehmer und der 
Bürgerinnen und Bürger so gering wie 
möglich gehalten werden und in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen müssen. 

Der vierte Absatz von Ziffer 9 des Amsterdam-Protokolls wird ebenfalls 
in Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 aufgegriffen und durch den Verweis auf 
die regionalen Behörden ergänzt, der im Amsterdam-Protokoll fehlte. 
Der Unterschied zwischen „gebührend berücksichtigen“ und 
„berücksichtigen“ dürfte ohne Bedeutung sein. 

 
- dem Europäischen Rat, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
jährlich einen Bericht über die 
Anwendung des Artikels 3b des Vertrags 
vorlegen. Dieser Jahresbericht ist auch 
dem Ausschuss der Regionen und dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
zuzuleiten. 
 

Protokoll Artikel 9 
Die Kommission legt dem Europäischen 
Rat, dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und den nationalen Parlamenten 
jährlich einen Bericht über die 
Anwendung des Artikels I-11 der 
Verfassung vor. Dieser Jahresbericht 
wird auch dem Ausschuss der Regionen 
und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zugeleitet. 

Der fünfte Absatz von Ziffer 9 des Amsterdam-Protokolls wird in einem 
gesonderten Artikel aufgegriffen, nämlich Artikel 9, und sieht 
logischerweise ebenfalls die Zuleitung des Berichts an die nationalen 
Parlamente vor. 

   
Ziffer 10 
Der Europäische Rat berücksichtigt den 

 Die Verfassung für Europa enthält nicht mehr die Verpflichtung eines 
jährlichen schriftlichen Berichts „über die Fortschritte der Union“. Sie 
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Bericht der Kommission nach Ziffer 9 
vierter Gedankenstrich im Rahmen des 
Berichts über die Fortschritte der Union, 
den er gemäß Artikel D des Vertrags über 
die Europäische Union dem Europäischen 
Parlament vorzulegen hat. 

sieht nur noch die Berichte des Präsidenten des Europäischen Rates an 
das Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europäischen Rates vor 
(Artikel I-22 Absatz 2 Buchst. d). 

   
Ziffer 11 
Das Europäische Parlament und der Rat 
prüfen unter strikter Einhaltung der 
geltenden Verfahren als Teil der 
umfassenden Prüfung der 
Kommissionsvorschläge, ob diese mit 
Artikel 5 des Vertrags im Einklang 
stehen. Dies gilt sowohl für den 
ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission als auch für vom 
Europäischen Parlament und vom Rat in 
Betracht gezogene Änderungen an dem 
Vorschlag.. 

 Die Aufgabe der ständigen Subsidiaritätskontrolle schließt die in 
Ziffer 11 des Amsterdam-Protokolls genannten Grundsätze ein. 
Diese Art von Präzisierung gehört eher in eine interinstitutionelle 
Vereinbarung als in einen Verfassungstext. 

   
Ziffer 12 
Das Europäische Parlament wird im 
Rahmen der Anwendung der Verfahren 
nach den Artikeln 251 und 252 des 
Vertrags durch die Angabe der Gründe, 
die den Rat zur Festlegung seines 
gemeinsamen Standpunkts veranlasst 
haben, über die Auffassung des Rates 
hinsichtlich der Anwendung des 
Artikels 5 des Vertrags unterrichtet. Der 
Rat teilt dem Europäischen Parlament 
mit, weshalb seiner Auffassung nach ein 
Kommissionsvorschlag ganz oder 
teilweise im Widerspruch zu Artikel 3b 
des Vertrags steht. 

 Die Aufgabe der ständigen Subsidiaritätskontrolle schließt die in 
Ziffer 12 des Amsterdam-Protokolls genannten Grundsätze ein. 
Diese Art von Präzisierung gehört eher in eine interinstitutionelle 
Vereinbarung als in einen Verfassungstext. 
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Ziffer 13 
Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
wird gemäß den Bestimmungen des 
Vertrags geprüft. 

 Ziffer 13 des Amsterdam-Protokolls wurde durch das Mandat von 
Laeken und die Arbeiten des Europäischen Konvents umgesetzt. 

   
 
Protokoll Artikel 3 
Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet „Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsaktes“ die Vorschläge der Kommission, die Initiativen einer 
Gruppe von Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europäischen Parlaments, die 
Anträge des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank und 
die Anträge der Europäischen Investitionsbank, die den Erlass eines 
Europäischen Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben. 

Die Definition des „Europäischen Gesetzgebungsakts“ war im 
Protokollentwurf des Konvents nicht enthalten. Sie wurde auf Vorschlag 
der Sachverständigen der Regierungskonferenz hinzugefügt und klärt 
nützlicherweise den Anwendungsbereich des Protokolls. 
Das Amsterdam-Protokoll verwendete den Begriff gemeinschaftlicher 
Gesetzgebungsakt (im Dt. jedoch „gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften“, A.d.Ü.), eine Kategorie, die durch den EGV nicht 
definiert ist und die ein Vorgriff auf die neue Typologie der 
gemeinschaftlichen Rechtsakte war, wie sie durch die Verfassung 
beschlossen wurde und die das europäische Gesetz und das europäische 
Rahmengesetz einschließt (siehe Kapitel 6 Abschnitt 1 dieses Berichts). 

   
Protokoll Artikel 4 
Die Kommission leitet ihre Entwürfe für Europäische Gesetzgebungsakte und 
ihre geänderten Entwürfe den nationalen Parlamenten und dem 
Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu. 
 
Das Europäische Parlament leitet seine Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten sowie seine geänderten Entwürfe den nationalen 
Parlamenten zu. 
Der Rat leitet die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von 
der Europäischen Zentralbank oder von der Europäischen Investitionsbank 
vorgelegten Entwürfe von Europäischen Gesetzgebungsakten sowie die 
geänderten Entwürfe den nationalen Parlamenten zu. 
 
Sobald das Europäische Parlament seine legislativen Entschließungen 
angenommen und der Rat seine Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese den 
nationalen Parlamenten zu. 
 
Protokoll Artikel 6 
Die nationalen Parlamente oder die Kammern eines dieser Parlamente können 

Die Artikel 4, 6 und 7 des Subsidiaritätsprotokolls regeln das 
Frühwarnverfahren, das vollkommen neu ist. 
 
Es wäre möglich, ein solches Verfahren einzuführen, ohne das 
Inkrafttreten der Verfassung für Europa abzuwarten, und zwar im Wege 
einer interinstitutionellen Vereinbarung, was die Institutionen der Union 
betrifft, und durch eine Verpflichtung der Regierungen der 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Rates, was die nationalen 
Parlamente betrifft. 
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binnen sechs Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts in einer begründeten Stellungnahme an die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen 
Parlament oder der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, 
gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu 
konsultieren. 
 
Wird der Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten vorgelegt, so übermittelt der Präsident des Rates die 
Stellungnahme den Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 
 
Wird der Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von 
der Europäischen Zentralbank oder von der Europäischen Investitionsbank 
vorgelegt, so übermittelt der Präsident des Rates die Stellungnahme dem 
betreffenden Organ oder der betreffenden Einrichtung. 
 
Protokoll Artikel 7  
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sowie gegebenenfalls 
die Gruppe von Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank 
und die Europäische Investitionsbank, sofern der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts von ihnen vorgelegt wurde, berücksichtigen die begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente oder einer der Kammern eines 
dieser Parlamente. 
Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die nach dem jeweiligen System 
des nationalen Parlaments aufgeteilt sind. In einem Zweikammersystem hat jede 
der beiden Kammern eine Stimme. 
 
Erreicht die Anzahl der begründeten Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im 
Einklang steht, mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der den nationalen 
Parlamenten nach Maßgabe des Absatzes 2 zugewiesenen Stimmen, so muss der 
Entwurf überprüft werden. Die Schwelle beträgt ein Viertel der Stimmen, wenn 
es sich um einen Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts auf der 
Grundlage von Artikel III-264 der Verfassung betreffend den Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts handelt. 
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Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission oder gegebenenfalls die 
Gruppe von Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Gerichtshof, die 
Europäische Zentralbank oder die Europäische Investitionsbank, sofern der 
Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts von ihnen vorgelegt wurde, 
beschließen, an dem Entwurf festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn 
zurückzuziehen. Dieser Beschluss muss begründet werden. 
   
Protokoll Artikel 8 
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die 
nach Maßgabe des Artikels III-365 der Verfassung von einem Mitgliedstaat 
erhoben oder entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung von 
einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer Kammer 
dieses Parlaments übermittelt werden. 
 

Der Gerichtshof ist bereits im Rahmen der bestehenden Verträge 
zuständig für Klagen wegen Verstoßes von Handlungen der 
Gemeinschaftsinstitutionen gegen das Subsidiaritätsprinzip, die nach 
Maßgabe des Artikels 230 EGV (dessen Inhalt durch Artikel III-365 der 
Verfassung übernommen wurde) vor allem von Mitgliedstaaten 
eingereicht werden.  
Nichts hindert derzeit die Regierungen der Mitgliedstaaten daran, eine 
solche Klage „entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen 
Rechtsordnung“ im Namen ihres nationalen Parlaments bzw. einer 
Kammer dieses Parlaments oder einer regionalen bzw. lokalen Behörde 
zu erheben.  

Nach Maßgabe des genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug 
auf Europäische Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des 
Ausschusses der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, auch vom 
Ausschuss der Regionen erhoben werden. 
 

Damit der Ausschuss der Regionen über ein Klagerecht verfügt, ist im 
Falle des Nicht-Inkrafttretens der Verfassung für Europa ein Vertrag 
oder ein Revisionsprotokoll unerlässlich. Es könnte sich um eine 
Revision des Amsterdam-Protokolls oder eine Revision der Satzung des 
Gerichtshofes handeln, die ebenfalls den Charakter eines den Verträgen 
beigefügten Protokolls trägt. Die Satzung kann zudem auf Vorschlag des 
Gerichtshofes durch den Rat revidiert werden, ohne das 
Vertragsrevisionsverfahren zu durchlaufen. 
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ABSCHNITT 2 
DIE PHASEN DES VERFAHRENS ZUR ÜBERWACHUNG DER EINHALTUNG DES 

SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES GRUNDSATZES DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 
 
188. Das Subsidiaritätsprotokoll unterstreicht in Artikel 1 die Aufgabe, für die 

Einhaltung der Subsidiarität stets „Sorge zu tragen“, und sieht darüber hinaus ein 
Verfahren vor, das im Allgemeinen als aus vier Phasen bestehend beschrieben 
wird: 

 
1. die prälegislative Phase 
2.  die Frühwarnphase 
3.  die legislative Phase 
4.  die postlegislative Phase. 

 
189. Eine detaillierte Prüfung des Verfahrens zeigt, dass es noch mehr Etappen gibt, 

von denen einige unerlässlich für den Legislativprozess der Union sind (1-2-3-6), 
während andere nicht unbedingt durchlaufen werden müssen (4, 5, 7), denn sie 
hängen einerseits von der Entscheidung der nationalen Parlamente ab, ob sie eine 
Stellungnahme abgeben wollen oder nicht, und andererseits von der Einreichung 
einer Nichtigkeitsklage durch die verschiedenen möglichen Klageberechtigten.  

 
1.  Die Vorbereitung eines Vorschlags für einen Gesetzgebungsakt 
2. die Annahme eines Entwurfs für einen Gesetzgebungsakt durch seinen 

Verfasser 
3. die Weiterleitung des Entwurfs für einen Gesetzgebungsakt an die nationalen 

Parlamente 
4. die begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente im Rahmen des 

Frühwarnverfahrens 
5.  die Berücksichtigung der begründeten Stellungnahmen 
6.  die Annahme des Europäischen Gesetzgebungsakts 
7.  die Nichtigkeitsklage gegen einen Gesetzgebungsakt 
8.  der jährliche Bericht über die Anwendung von Artikel I-11. 

 
 Zur besseren optischen Darstellung der Etappen 1 bis 5 ist in Ziffer 191 eine 

schematische Darstellung enthalten. 
 

190. Jede dieser Etappen verdient eine besondere Prüfung, um zum einen genau zu 
ermitteln, welche Rolle die verschiedenen Institutionen und Behörden der 
Mitgliedstaaten zu spielen haben, und vor allem um jede Phase darauf zu prüfen, 
wo die mögliche Rolle des AdR liegen könnte. Besondere Aufmerksamkeit gilt in 
der in den folgenden Kapiteln enthaltenen Analyse dem Unterschied zwischen 
dem Subsidiaritätsprotokoll und dem Amsterdam-Protokoll, um zu prüfen, 
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inwieweit es möglich wäre, bereits jetzt im Vorgriff auf das Inkrafttreten der 
Verfassung die verschiedenen Phasen dieses Verfahrens anzuwenden.  
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191. Tabelle 5: Schematische Darstellung des Verfahrens der 
Subsidiaritätskontrolle 
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Legende zu Tabelle 5 

 
Publication 
Débat au PE 
 
COMMISSION 
Programme de travail annuel 
 
COMMISSION 
Elaboration d’une proposition d’acte 
législatif 
(DG compétentes) 
 
Pas de consultation si urgence particulière 
motivée 
 
Larges consultations 
 
COMMISSION 
Rédaction du projet d’acte législatif et de 
la fiche de motivation 
 
 
(DG compétentes et service juridique) 
Adoption du projet d’acte législatif 
(Collège des Commissaires) 
 
 
Transmission aux PARLEMENTS 
NATIONAUX 
 
Aucun avis 
6 semaines 
Avis motivés 
 
COMMISSION 
Examen des avis motivés 
 
Pas de réaction (si moins d’un tiers et pas 
d’éléments auxquels la Commission 
souhaiterait réagir) 
 
 
Réaction 
Si au moins un tiers ou bien éléments 

Veröffentlichung 
Debatte im EP 
 
KOMMISSION 
Jahresarbeitsprogramm 
 
KOMMISSION 
Erarbeitung eines Entwurfs für einen 
Gesetzgebungsakt 
(zuständige GD) 
 
Keine Konsultation im Falle einer 
begründeten besonderen Dringlichkeit 
 
Umfassende Konsultationen 
 
KOMMISSION 
Erarbeitung des Entwurfs für einen 
Gesetzgebungsakt und des 
Begründungsbogens 
 
(zuständige GD und Juristischer Dienst) 
Annahme des Entwurfs für einen 
Gesetzgebungsakt (Kollegium der 
Kommissionsmitglieder) 
 
Übermittlung an die NATIONALEN 
PARLAMENTE 
 
Keine Stellungnahme 
Sechs Wochen 
Begründete Stellungnahmen 
 
KOMMISSION 
Prüfung der begründeten Stellungnahmen 
 
Keine Reaktion (bei Stellungnahmen von 
weniger als einem Drittel und 
Nichtvorliegen von Elementen, auf die die 
Kommission reagieren möchte) 
 
Reaktion 
(bei Stellungnahmen von mindestens einem 
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auxquels la Commission souhaite réagir 
 
 
COMMISSION 
 
Maintien ou changement du projet 
 
 
CONSEIL 
(début de la procédure législative 
ordinaire) 
 
Transmission du projet aux gouvernements 
des Etats membres 
 
Saisine du CdR et/ou du CES si obligatoire 
ou opportun 
 
CONSEIL ET PARLEMENT 
(Procédure législative ordinaire 
 
Avis du CdR et/ou du CES si obligatoire 
ou opportun 
 
Avis d’initiative du CdR 
 
Possibilité pour la Commission d’amender 
ou de retirer son projet) 
 
Comité des Régions 

Drittel oder Vorliegen von Elementen, auf 
die die Kommission reagieren möchte 
 
KOMMISSION 
 
Beibehaltung oder Abänderung des 
Entwurfs 
 
RAT 
(Beginn des regulären 
Gesetzgebungsverfahrens) 
 
Weiterleitung des Entwurfs an die 
Regierungen der Mitgliedstaaten 
 
Befassung des AdR und/oder des ESA, falls 
vorgeschrieben oder angebracht 
 
RAT UND PARLAMENT 
(reguläres Gesetzgebungsverfahren 
 
Stellungnahme des AdR und/oder des ESA, 
falls vorgeschrieben oder angebracht 
 
Initiativstellungnahme des AdR 
 
Möglichkeit für die Kommission, ihren 
Entwurf abzuändern oder zurückzuziehen) 
 
Ausschuss der Regionen 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 4 
 
192. Das Amsterdam-Protokoll und das der Verfassung beigefügte 

Subsidiaritätsprotokoll 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.5 betont, dass die ernsthafte Anwendung des reformierten Subsidiaritätsprinzips, d.h. die stärkere 
Einbeziehung regionaler und lokaler Akteure, ein Schlüsselelement werden kann, um die Politiken und 
Maßnahmen der Gemeinschaftsinstitutionen konkreter zu gestalten. […]; 
[…] 
2.14 bedauert hingegen, dass die im Subsidiaritätsprotokoll des Vertrags von Amsterdam enthaltenen 
Kriterien zur Prüfung der Vereinbarkeit eines Gesetzgebungsvorschlags der Europäischen Union mit dem 
Subsidiaritätsprinzip im neuen Subsidiaritätsprotokoll nicht vollständig übernommen wurden; und regt an, 
dass die Europäische Kommission künftig im Rahmen der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
insbesondere auch deutlich macht, ob 
- der betreffende Bereich transnationale Aspekte aufweist, die durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder 
deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften nicht ausreichend geregelt werden können, 
- alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten bzw. deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften oder 
das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnahmen gegen die Anforderung des Vertrags verstoßen würden oder auf 
sonstige Weise die Interessen der Mitgliedstaaten oder deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften 
erheblich beeinträchtigen würden; 
- Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung im Vergleich zu 
Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften 
deutliche Vorteile mit sich bringen würden; 
[…] 
2.17 bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Bestimmungen über das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
weniger umfassend und klar sind als jene über die Subsidiarität; dies um so mehr, als die Verfassung die 
Autonomie der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung anerkennt (Artikel I-5 und Teil II Präambel) 
und die lokalen und regionalen Einheiten für die Umsetzung von mehr als 70% der EU-Rechtsakte 
zuständig sind; […]“ 
 
193. Der in dieser Studie durchgeführte punktweise Vergleich des derzeit geltenden 

Amsterdam-Protokolls mit dem Subsidiaritätsprotokoll und den weiteren 
einschlägigen Bestimmungen der Verfassung lässt klar erkennen, dass das neue 
Protokoll keine bloße Kopie des derzeitigen Protokolls ist. Die Neuerungen in 
Gestalt des Frühwarnmechanismus und der Möglichkeiten der Klageerhebung vor 
dem Gerichtshof gehen einher mit einer Neuformulierung des im Amsterdam-
Protokoll kodifizierten Besitzstands. Dass im Subsidiaritätsprotokoll 
Präzisierungen fehlen, die im Amsterdam-Protokoll stehen, bedeutet nicht, dass 
die entsprechenden Leitlinien und Bewertungskriterien hinfällig wären; sie sind 
weiterhin anzuwenden, auch wenn sie nicht in einem Text von Verfassungsrang 
stehen. Es wäre sinnvoll, sie in eine interinstitutionelle Vereinbarung, wie sie die 
Verfassung vorsieht, sowie in eine Vereinbarung zwischen der Kommission und 
dem AdR, wie es die Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] empfiehlt, 
aufzunehmen und zu ergänzen. 
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194. Die präzisere Formulierung der Kriterien des Amsterdam-Protokolls 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.15 ist der Auffassung, dass bei der Prüfung der Subsidiarität berücksichtigt werden sollte, inwieweit 
durch Maßnahmen der Union wirtschaftliche Skalenerträge und ein Mehrwert durch grenzüberschreitende 
und transnationale Wirkungen erzielt werden können; 
 
2.16 betont, dass in Fällen, in denen europäische Gesetzgebung aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
notwendig ist, diese so zu konzipieren ist, dass der Spielraum für nationale, regionale und kommunale 
Entscheidungen so groß wie möglich bleibt, und dass die europäische Regelungsdichte noch stärker als 
bisher auf das zur Erreichung der Vertragsziele unbedingt notwendige Maß beschränkt werden 
(Verhältnismäßigkeitsprinzips) muss; im Interesse insbesondere der Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen, dürfen Bürger und Wirtschaft nicht mit unnötiger Bürokratie belastet werden; begrüßt 
deshalb auch die Maßnahmen der Europäischen Kommission zur Aktualisierung und Vereinfachung des 
Gemeinschaftlichen Acquis, die intensiviert werden müssen; 
 
2.17 bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Bestimmungen über das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
weniger umfassend und klar sind als jene über die Subsidiarität; dies um so mehr, als die Verfassung die 
Autonomie der regionalen und kommunalen Selbstverwaltung anerkennt (Artikel I-5 und Teil II Präambel) 
und die lokalen und regionalen Einheiten für die Umsetzung von mehr als 70% der EU-Rechtsakte 
zuständig sind; 
[…] 
3.6 erwartet, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, im Rahmen der jährlichen Berichterstattung der 
Europäischen Kommission vor dem Europäischen Rat über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
seinen Beitrag zu leisten; insbesondere ist seine Stellungnahme zum Jahresbericht der Europäischen 
Kommission über die Anwendung des Artikels I-11 der Verfassung (Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit) 
dem Bericht der Kommission beizufügen); […]“ 
 
 In der Stellungnahme 121-2005 [Bessere Rechtsetzung] heißt es, der AdR 
 
„2.3.4 vertritt die Auffassung, dass die Folgenabschätzungen bei der Verringerung von 
Verwaltungsaufwand, der aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften auf den lokalen und regionalen 
Behörden lastet, eine wesentliche Rolle spielen sollten, und dass infolgedessen die vorläufigen 
Abschätzungen eine Bewertung der finanziellen Auswirkungen eines Rechtsaktes auf lokaler und regionaler 
Ebene beinhalten sollten, […]“ 
 
195. Die vom AdR vorgeschlagenen Ergänzungen für die Prüfung der Maßnahmen der 

Union unter dem Blickwinkel des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes stehen in voller Übereinstimmung mit den in der 
Verfassung und ihrem Protokoll Nr. 2 enthaltenen Formulierungen. Sie sind nicht 
nur voll kompatibel mit dem Amsterdam-Protokoll, zu dem sie eine natürliche 
Ergänzung darstellen, sondern sie bleiben auch vereinbar mit dem 
Subsidiaritätsprotokoll, dessen notwendige Ergänzung sie sein werden, und mit 
den Formulierungen des Amsterdam-Protokolls, die nicht übernommen wurden. 
Im Vorfeld des Inkrafttretens der Verfassung ist es also von besonderem Nutzen, 
diese Kriterien zu testen. Dies wird es ermöglichen, zum gegebenen Zeitpunkt 
einen Zusatzakt zum Subsidiaritätsprotokoll zu verabschieden oder, falls der 
Vertrag vom 29. Oktober 2004 nicht von Bestand sein sollte, eine geeignetere 
Formulierung der Verfassungsbestimmungen zum Subsidiaritätsprinzip und der 
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Zusatzbestimmungen, die einen neuen Verfassungstext begleiten müssten, 
vorzuschlagen. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 5 
Die laufende Kontrolle der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
 
196. Wie im vorangehenden Kapitel festgestellt wurde, sieht das 

Subsidiaritätsprotokoll ausdrücklich vor, dass für die Einhaltung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit „stets Sorge“ zu tragen ist. Da sich die 
Aufmerksamkeit ganz selbstverständlich auf das Frühwarnverfahren und die 
Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des Grundsatzes der Subsidiarität 
konzentriert, besteht die Gefahr, dass über die rechtliche Verankerung der 
laufenden Kontrolle, die eine weitere Neuerung des Subsidiaritätsprotokolls 
darstellt, hinweggesehen wird. Da dieses Protokoll aber als ein Ganzes zu 
betrachten ist, wozu auch die Förderung der Rolle des AdR als Hüter der 
Subsidiarität gehört, kommt es darauf an, sich näher mit dem Inhalt des Prinzips 
der laufenden Kontrolle zu beschäftigen. Dies ist umso wichtiger, als – auch wenn 
seine rechtliche Verankerung erst durch das Subsidiaritätsprotokoll erfolgt – 
nichts dagegen spricht, dieses Prinzip unverzüglich anzuwenden, ohne auf das 
Inkrafttreten des Vertrages vom 29. Oktober 2004 oder auf andere mögliche 
Reformen der geltenden Verträge zu warten. Vielmehr wäre dies ein 
ausgezeichneter Weg, das Funktionieren dieses Prinzips im Hinblick auf die 
Erstellung von ergänzenden Texten zum Protokoll oder die Neuformulierung der 
Verfassungsbestimmungen zu erproben. Noch wichtiger wäre, dass dies zu einer 
besseren Einbeziehung der RLG in die Ausarbeitung der Politiken der Union und 
damit dazu beitragen könnte, diese den Bürgern näher zu bringen. 
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ABSCHNITT 1 
DIE „LAUFENDE KONTROLLE“:  EINE VERPFLICHTUNG FÜR DIE „I NSTITUTIONEN“  - EINE 

MASSGEBLICHERE ROLLE FÜR DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN 
 
197. Artikel 1 des Protokolls 2 „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit“ lautet: 
 

Subsidiaritätsprotokoll, Artikel 1 
 

Jede Institution trägt stets für die Einhaltung der in Artikel I-11 der Verfassung niedergelegten Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit Sorge. 

 
198. Eine vergleichbare Bestimmung ist bereits in dem anlässlich des Vertrags von 

Amsterdam verabschiedeten Protokoll enthalten:  
 

Amsterdam-Protokoll, Absatz 1 
 

Jedes Organ gewährleistet bei der Ausübung seiner Befugnisse die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips. 
Jedes Organ gewährleistet ferner die Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, dem zufolge die 
Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß 
hinausgehen dürfen. 

 
199. Wie weiter oben festgestellt (Kapitel 4), fällt im Subsidiaritätsprotokoll die 

Präzisierung „bei der Ausübung seiner Befugnisse“ weg, doch wurde dafür auf 
Betreiben des Konvents das Wort „stets“ eingefügt. Diese Präzisierungen 
verstärken die Verpflichtung zur Kontrolle. Die übrigen Änderungen sind rein 
stilistischer Art. Die gegenüber dem Amsterdam-Protokoll geänderte 
Formulierung im Subsidiaritätsprotokoll zur Verfassung für Europa hat nicht 
unbedingt rechtliche Konsequenzen. Diese Änderung ergibt sich im Wesentlichen 
aus der Berücksichtigung der Art und Weise, in der die Grundsätze Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit nunmehr in Artikel I-11 definiert sind. Hervorzuheben 
ist jedoch die erstmalige Erwähnung der Formulierung „für die Einhaltung stets 
Sorge zu tragen“ im Subsidiaritätsprotokoll. 

 
200. Durch das Konzept der „laufenden Kontrolle“ werden die Organe darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Pflicht zur Einhaltung der Grundsätze Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit weder auf ein bestimmtes Stadium des 
Entscheidungsprozesses noch auf eine bestimmte Kategorie von Handlungen 
beschränkt ist. Keineswegs muss das Inkrafttreten der Verfassung abgewartet 
werden, um diese Interpretation nachdrücklich zu vertreten: In diesem Sinne ist 
die Aufnahme des Begriffs der „laufenden Kontrolle“ in das Protokoll aus 
juristischer Sicht nicht als wirkliche Neuerung, sondern als interpretatorische 
Klarstellung zu betrachten. 
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201. Zwar heißt es in Artikel 1 des Subsidiaritätsprotokolls, dass „jede Institution“∗ 
stets für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge trägt. Der AdR hat in der 
Verfassung nicht die Bezeichnung „Organ“ erhalten. Es liegt allerdings im 
Interesse des AdR, darauf hinzuweisen, dass Artikel 1 eine Verpflichtung für die 
Kommission, den Rat, das Europäische Parlament, den Gerichtshof, die EZB und 
selbst für den Rechnungshof begründet, weil diese über Befugnisse verfügen, die 
am ehesten die Frage der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aufwerfen dürften. Da der AdR seinerseits 
lediglich über beratende Befugnisse verfügt, läuft er kaum Gefahr, diese 
Grundsätze anzutasten. 
 

202. Darüber hinaus lässt sich behaupten, dass, insoweit die Organe die Pflicht haben, 
die Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit einzuhalten, dem Ausschuss 
der Regionen seinerseits die Rolle zukommt, darauf zu achten, dass diese 
Grundsätze von den Organen eingehalten werden. Dies muss im Zusammenhang 
mit der Tatsache gesehen werden, dass der AdR ganz allgemein über das Recht 
der Selbstbefassung verfügt, d.h. die Befugnis, Stellungnahmen auf eigene 
Initiative abzugeben. 

 
A. – Die Möglichkeit des AdR, Stellungnahmen zur Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit abzugeben. 
 

203. Der Ausschuss der Regionen kann – wenn er dies wünscht und es für angebracht 
hält – zu jedem Zeitpunkt während des Entscheidungsprozesses Stellungnahmen 
zu jedem beliebigen Rechtsakt abgeben. Selbstverständlich ist die Möglichkeit der 
Abgabe von Stellungnahmen in der Praxis durch die Mittel des AdR abgrenzt; 
hier soll nur darauf hingewiesen werden, dass diese Möglichkeit besteht.  
 

204. Der Begriff der „laufenden Kontrolle“ bedeutet, dass die Einhaltung des 
Grundsatzes der Subsidiarität und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu 
unterschiedlichen Zeiten geboten ist: 
 

 i. ab dem Zeitpunkt der Aufnahme einer geplanten Maßnahme in das 
Arbeitsprogramm der Kommission und während des gesamten 
Entscheidungsprozesses, d h. auch während der Ausarbeitung des Vorschlags für 
einen Rechtsakt durch die Kommission – oder andere Organe, wenn sie über die 
Vorschlagsbefugnis verfügen;  
 

 ii. zum Zeitpunkt der endgültigen Annahme des Vorschlags durch die 
Kommission; 
 

                                                      
∗
  Anm. d. Übers.: Im Protokoll zu dem Entwurf eines Verfassungsvertrages hieß es noch in Übereinstimmung mit der 

Vertragsterminologie "jedes Organ". Im folgenden Text wird daher unabhängig von der deutschen Fassung von Artikel 1 
Subsidiaritätsprotokoll der französische Begriff "institution" mit "Organ" wiedergegeben, wodurch auch die Argumentation 
in Ziffer 201. ihre Logik behält. 
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 iii.  sie ist daneben für den Gesetzgeber und die Exekutive der Union im Verfahren 
der Verabschiedung von Gesetzen, Rahmengesetzen und Verordnungen geboten;  
 

 iv. sie ist auch bei der Durchführung geboten, wenn diese der Kommission 
obliegt, aber auch, wenn die Durchführung den Mitgliedstaaten obliegt – was das 
häufigste Fallbeispiel ist, das im Übrigen in Artikel I-37 Durchführungsrechtsakte 
Absatz 1 der Verfassung seinen Niederschlag findet: 
 

Artikel I-37 – Durchführungsrechtsakte 
 

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union 
erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht. 

 
205. Durch die Verfassung für Europa ändert sich die Definition des Grundsatzes der 

Subsidiarität im Vergleich zu den geltenden Verträgen insofern nicht, als es sich 
nach wie vor um einen Grundsatz handelt, der auf die Ausübung der zwischen der 
Union und ihren Mitgliedstaaten geteilten Zuständigkeiten anwendbar ist, damit 
erkennbar wird, wer tätig wird: die Union oder die nationalen, regionalen oder 
lokalen Behörden der Mitgliedstaaten? 
 

206. Durch die Erwähnung der regionalen und der lokalen Ebene des Mitgliedstaats in 
Artikel I-11 der Verfassung wird indessen eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass 
der Grundsatz der Subsidiarität einen allgemeinen Geltungshorizont hat, obwohl 
er den Organen der Union in keinem Fall erlaubt, sich in die innere Aufteilung der 
Befugnisse zwischen der zentralen, der regionalen oder der lokalen Ebene der 
Mitgliedstaaten oder in deren Ausübung einzumischen. Das Parlament oder der 
Rat haben ebenso wenig wie die Kommission oder der Gerichtshof die Befugnis, 
verbindliche Beschlüsse zur Gewährleistung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips innerhalb der Mitgliedstaaten zu treffen, doch sind sie 
durch die Pflicht der „laufenden Kontrolle“ dazu gezwungen, die Folgen des 
Gemeinschaftshandelns auf allen Ebenen der Staatsgewalt und nicht nur für die 
Zentralregierung der Mitgliedstaaten zu beachten, und dies gilt auch für den AdR, 
der sich wegen seiner Zusammensetzung in einer besonders günstigen Lage 
befindet. 
 
B. – Die Rechtsakte, für die die Pflicht der „laufenden Kontrolle“ gilt 

 
207. Die Pflicht zur „laufenden Kontrolle“ ist für Rechtsakte aller Art geboten: sowohl 

für Rechtsetzungsakte als auch für einzelne Durchführungsentscheidungen. 
 

208. Im Weiteren wird sich zeigen, dass das Schwergewicht in der Verfassung auf der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei den Gesetzgebungsakten liegt – im 
Rahmen des Frühwarnverfahrens und der Nichtigkeitsklage wegen Verletzung der 
Subsidiarität –, doch bedeutet dies nicht, dass der Grundsatz nicht auf andere 
Rechtsakte einschließlich der Durchführungsakte anzuwenden wäre. Nur ist es in 
der Praxis eher der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der Anwendung auf die 
Durchführungsakte findet, als der Grundsatz der Subsidiarität, weil aufgrund der 
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reichhaltigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Geltungshorizont des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit weit genauer herausgearbeitet ist als der der 
Subsidiarität. Es gibt weder in der Verfassung für Europa und ihrem 
Subsidiaritätsprotokoll noch in den geltenden Texten einen Grund, die 
Anwendbarkeit des Grundsatzes der Subsidiarität, soweit es die „laufende 
Kontrolle“ betrifft, von vornherein auf Texte mit Gesetzgebungscharakter zu 
beschränken; es lässt sich bloß sagen, dass die Überprüfung dieses Grundsatzes 
bei Texten mit Gesetzescharakter offensichtlich häufiger erfolgen sollte als bei 
anderen Rechtsakten. 

 
209. Diese Überlegung trifft ebenfalls auf der Grundlage der geltenden Texte zu. Seit 

dem Vertrag von Maastricht kennt das Gemeinschaftsrecht den Begriff des 
Gesetzgebungsaktes, obwohl die Nomenklatur der Akte nicht geändert wurde: sie 
beruht nach wie vor auf der Unterscheidung zwischen Richtlinie, Verordnung und 
Entscheidung – soweit es sich um verbindliche Akte gemäß dem EGV (Artikel 
249) handelt. Durch den Vertrag von Maastricht wird der Rat beauftragt, die 
Bedingungen festzulegen, unter denen er im Hinblick auf die Anwendung der 
neuen Bestimmungen des EGV über den Zugang zu Dokumenten als Gesetzgeber 
tätig wird (Artikel 207 EGV). Im Vertrag von Amsterdam und im Protokoll „über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ 
findet sich der Begriff der Gesetzgebungstexte, ohne dass definiert wird, was ein 
Gesetzgebungstext ist. 
 

210. Die Bedeutung des Prinzips der „laufenden Kontrolle“ für die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sollte nicht 
unterschätzt werden. In der Tat ist in Anbetracht der Neuartigkeit des 
Frühwarnmechanismus die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass die 
Prüfung der Subsidiarität auf das Frühwarnverfahren beschränkt werden soll, 
obwohl doch dieses Verfahren nur eine – zwar wichtige, aber keineswegs 
alleinige – Stufe des Entscheidungsprozesses betrifft. Wie auch immer es mit dem 
Verfassungsvertrag ausgehen wird, dem AdR ist daran gelegen, dass die Pflicht 
zur „laufenden Kontrolle“ der Einhaltung dieser Grundsätze durch die einzelnen 
Organe regelmäßig wahrgenommen wird. 
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ABSCHNITT 2 
DER JAHRESBERICHT DER KOMMISSION ÜBER DAS SUBSIDIARITÄTSPRINZIP UND DEN 

GRUNDSATZ DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 
 

211. Ebenso wie das Prinzip der laufenden Kontrolle bildet die Pflicht zur Vorlage 
eines Jahresberichts über die Anwendung von Artikel I-11 der Verfassung einen 
integrierenden Bestandteil des durch das Subsidiaritätsprotokoll begründeten 
Kontrollmechanismus für die Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit. 

 
Subsidiaritätsprotokoll, Artikel 9 

 
Die Kommission legt dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament, dem Rat und den nationalen 
Parlamenten jährlich einen Bericht über die Anwendung des Artikels I-11 der Verfassung vor. Dieser 
Jahresbericht wird auch dem Ausschuss der Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
zugeleitet. 

 
212. Das Amsterdam-Protokoll bestimmt in Absatz 9 im Anschluss an die 

Aufforderung, umfassende Anhörungen durchzuführen und die Vorschläge zu 
begründen:  

 
Amsterdam-Protokoll, Absatz 9 

 
Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die Kommission 
[…] 
- dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die 
Anwendung des Artikels 3 b des Vertrages vorlegen. Dieser Jahresbericht ist auch dem Ausschuss der 
Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss zuzuleiten. 

 
213. Damit wurde im Amsterdam-Protokoll eine Praxis konsolidiert, mit der die 

Kommission nach dem Gipfel von Edinburgh im Dezember 1992 in Gestalt eines 
Berichts an den Europäischen Rat begonnen hatte. Ein erster Bericht über die 
Anpassung der geltenden Rechtsvorschriften an das Subsidiaritätsprinzip wurde 
im November 1993 vorgelegt82, darauf folgten Berichte mit dem Titel „Bericht 
über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im Jahre 1994“83 sowie „Eine 
bessere Rechtsetzung - Bericht der Kommission an den Europäischen Rat über die 
Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, über 
Vereinfachung und Kodifikation“ seit 199584. 

 

                                                      
82

  Dokument KOM(93) 545, 24. November 1993. 

83
  KOM(94) 533, 25. November 1994. 

84
  CES(95) 580; CES(96) 7, 27. November 1996; KOM(97) 626, 26. November 1997; KOM(98) 715, 1. Dezember 1998; 

KOM(1999) 526 endg. usw. 



 122 

214. Allem Anschein nach hat der Jahresbericht beim Europäischen Parlament, was die 
Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips betrifft, weder große 
Begeisterung noch große Aufmerksamkeit hervorgerufen, was dadurch zu 
erklären ist, dass die Kommission die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips teils 
rein quantitativ auslegt und Statistiken über die Anzahl der zurückgenommenen 
Vorschläge vorlegt und teils Bemerkungen zur Qualität der Rechtsetzung – 
insbesondere zur redaktionellen Qualität – vorlegt, die sicherlich nicht des 
Zusammenhangs mit dem Grundsatz der Subsidiarität entbehren, jedoch den 
Eindruck vermitteln, dass die Überlegungen zur Subsidiarität in einem weiteren 
und recht vagen Ganzen verschwimmen. Es sei im Übrigen darauf hingewiesen, 
dass der Begriff „Subsidiarität“  im „Ersten Bericht über die Durchführung der 
Maßnahmen des Aktionsrahmens: ‚Aktualisierung und Vereinfachung des Acquis 
Communautaire’“ von 200385 nicht ein einziges Mal vorkommt. 

 
215. Im Februar 2000 erklärte der Präsident der Kommission in Beantwortung einer 

parlamentarischen Anfrage86: 
 

„Wie die Kommission in ihrem jährlichen Bericht an den Europäischen Rat 'Eine Bessere Rechtsetzung(1)' 
erläutert hat, zieht sie jedes Jahr Vorschläge zurück, die gegenstandslos geworden sind, und teilweise auch 
aus Gründen der Subsidiarität (1999 hat sie 90 Vorschläge zurückgezogen). Außerdem strebt sie eine 
Vereinfachung mancher Gemeinschaftsvorschriften, vor allem in Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit, an. Seit dem Europäischen Rat in Edinburgh im Jahre 1992 hat sie zu diesem Zweck 
rund 60 Vorschläge gemacht, von denen 30 angenommen wurden. 
 
Die Kommission bemüht sich auch um eine bessere Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, indem sie das dem EG-Vertrag beigefügte diesbezügliche Protokoll entsprechend 
streng anwendet. So wird sie nur in den Fällen tätig, wo sich dies als notwendig oder im Vergleich zu einer 
Maßnahme der Mitgliedstaaten als wirksamer erweist. Sie greift auf andere Mittel als die Gesetzgebung 
zurück und vertraut auf die Selbstregulierung, z.B. in den Bereichen des Protokolls über die Sozialpolitik. 
Im Übrigen schlägt sie Maßnahmen vor, die einen möglichst großen Entscheidungsspielraum auf 
nationaler Ebene lassen. Sie wählt möglichst einfache Maßnahmen, überprüft das von ihr angewandte 
System der Folgenabschätzung, vertieft ihre Kosten-Nutzen-Analyse und hört die interessierten Kreise vor 
Annahme einer Maßnahme eingehender an.“ 

 
216. Bezeichnenderweise äußert sich das Parlament in seiner Entschließung zum 

Bericht „Bessere Rechtsetzung“ 2002 wie folgt:  
 

„8. bedauert, dass der Bericht 2002 ausschließlich auf die wichtigsten politischen Ziele für 2002 
ausgerichtet ist; 
9. betont, dass die Zweckmäßigkeit der Auswahl der Kommission auch unter dem Gesichtspunkt anderer 
politischer Maßnahmen zu prüfen ist, die für die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit von Bedeutung sind, und dass sie in künftigen Berichten behandelt werden sollen; 
10. räumt ein, dass andere Aspekte der Rechtsetzung, die in dem Bericht untersucht werden (wie 
redaktionelle Qualität, Vereinfachung und Kodifizierung), auch wichtig und von Interesse sind, fordert die 

                                                      
85

  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen, Brüssel, 24.10.2003, KOM(2003) 623 endg. 

86  E-2830/99 von Nicholas Clegg (ELDR) an die Kommission. Jährliche Überprüfung der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips. Amtsblatt 280 E, 3.10.2000, S. 0142-0142. 
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Kommission jedoch erneut auf, sich mehr auf den eigentlichen Zweck des Berichts zu konzentrieren, um 
einen klaren, relevanten und inhaltsreichen Überblick darüber vorzulegen, wie und mit welchem Erfolg die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in der Gemeinschaft Anwendung gefunden 
haben; 
11. ist der Auffassung, dass die Kommission sich in dem Bericht deshalb nunmehr auf die wirklich 
europäischen Fragen konzentrieren sollte, die ihr durch die Verträge zugewiesen sind, und regulierende 
Eingriffe in Bereiche unterlassen sollte, die offenkundig auf den Verwaltungsebenen, die den Bürgern 
näher stehen, besser behandelt werden, und dass sie die Bereiche nennen sollte, in denen sie den Erlass 
von Vorschriften auf nationaler Ebene für zweckmäßiger erachtet;“ 
 
217. Der Jahresbericht der Kommission an den Europäischen Rat, das Parlament und 

den Rat ist dem AdR und dem WSA zuzuleiten. Er könnte zu einem wesentlich 
wichtigeren Instrument für die Kontrolle der Einhaltung der Grundsätze 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit werden, ohne das Inkrafttreten der 
Verfassung für Europa abzuwarten, wie sich insbesondere aus der Stellungnahme 
121-2005 zu „Bessere Rechtsetzung 2004“ und „Bessere Rechtsetzung für 
Wachstum und Arbeitsplätze in der Europäischen Union“87 ergibt. 

 

                                                      
87

  Berichterstatter Michel Delebarre (ehemaliger Staatsminister – Bürgermeister von Dünkirchen (FR/PSE). 
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ABSCHNITT 3 
DIE LAUFENDE KONTROLLE DER EINHALTUNG DES SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES 

GRUNDSATZES DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT DURCH DIE ORGANE, EINRICHTUNGEN UND 

SONSTIGEN STELLEN DER UNION 
 

218. Mit dem Begriff der laufenden Kontrolle wird das Schwergewicht auf die 
Tatsache gelegt, dass sich die Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität nicht 
nur auf die Gesetzgebungsakte beschränkt, sondern sich auf das gesamte Handeln 
der Union erstreckt, einschließlich der Durchführungsakte, sofern diese von der 
Kommission oder anderen Einrichtungen bzw. Stellen der Union ausgehen (siehe 
dazu im folgenden Kapitel die Definition von Durchführungsakten im Gegensatz 
zu Gesetzgebungsakten). Um wirksam zu sein, muss eine Kultur der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit nicht nur von den Organen und den beratenden 
Einrichtungen, sondern auch von den an Zahl ständig zunehmenden 
Regulierungs- und Exekutivagenturen mitgetragen werden. Zwar verfügen die 
betreffenden Agenturen nicht über eine formale Entscheidungsbefugnis, sie 
bereiten nur Entscheidungen vor, die in den meisten Fällen die Form eines 
Rechtsakts der Kommission annehmen. Aber die bloße Tatsache, dass diese 
Agenturen so organisiert sind, dass sie die entsprechenden Behörden bzw. 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der Mitgliedstaaten vertreten, birgt die 
Gefahr in sich, dass die Entscheidungsbefugnis der Kommission und des Rates in 
ein Argumentationsgeflecht eingeschnürt wird, das anschließend im Rahmen der 
Anwendung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitstests nur schwer zu 
widerlegen ist. 

 
219. Da die meisten dieser Agenturen formalrechtlich nicht über 

Entscheidungsbefugnisse verfügen, besteht die Gefahr, dass sie bei der 
Anwendung des Subsidiaritätsprotokolls vergessen werden, das ganz auf 
Verfahrens- und formale Aspekte ausgerichtet ist. Der AdR hat nicht die Mittel, 
um sich zum Hüter der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in allen 
Belangen aufzuschwingen, aber er kann und muss dem Bestehen der Agenturen 
insbesondere durch die Forderung Rechnung tragen, dass im Jahresbericht auch 
auf deren Tätigkeit eingegangen wird. Auch die Ausführung durch die 
Kommissionsdienste selbst verdient in diesem Bericht berücksichtigt zu werden. 
Die genauere Definition der Gesetzgebungsakte in der Verfassung für Europa 
macht die Berücksichtigung der anderen Handlungen umso notwendiger. Es ist 
erforderlich, im Vorgriff auf diese Definition gemeinsam mit der Kommission 
und ihren Agenturen zu prüfen, in welchen Bereichen der AdR als Vertreter der 
RLG einen Mehrwert zur Verbreitung der Kultur der Subsidiarität beisteuern 
kann. Seitens des AdR ist als erstes zu ermitteln, welche Agenturen auf Grund 
ihres Tätigkeitsgebiets und der Festlegung ihrer Befugnisse am ehesten für die 
RLG von Bedeutung sind. 
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220. An dieser Stelle folgt zur Erinnerung die Internet-Homepage der Agenturen der 
Europäischen Gemeinschaft88 – die der Vollständigkeit halber um die Agenturen 
der Union ergänzt werden müsste, auf die das Gemeinschaftsrecht Anwendung 
findet, sobald der Verfassungsvertrag in Kraft getreten ist (es handelt sich z.Zt. 
um EUROPOL und die künftige europäische Verteidigungsagentur, zu denen 
jedoch weitere hinzukommen können). 

 
221. „Eine Gemeinschaftsagentur ist eine nicht mit den Gemeinschaftsinstitutionen∗ 

(Rat, Parlament, Kommission usw.) zusammenhängende Einrichtung des 
europäischen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Ihre 
Schaffung erfolgt durch einen Rechtsakt des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts, in 
dem die technischen, wirtschaftlichen und administrativen Aufgaben der Agentur 
geregelt sind. 

 
 Dieser Definition entsprechen zurzeit sechzehn Einrichtungen. Gleichwohl gibt es 

unterschiedliche Bezeichnungen (Zentrum, Stiftung, Agentur, Amt, 
Beobachtungsstelle) für diese Einrichtungen, und dies kann insofern zu einiger 
Verwirrung führen, als diese Begriffe auch für andere Einrichtungen verwendet 
werden, die keine Agenturen im Sinne dieser Definition sind.“ 

 
Gegenwärtig gibt es 17 Agenturen der Europäischen Gemeinschaft: 

 
CEDEFOP  Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsausbildung 
 
EUROFOUND Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
 
AEE  Europäische Umweltagentur 
 
ETF  Europäische Stiftung für Berufsbildung 
 
EBDD  Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht 
 
EMEA   Europäische Arzneimittel-Agentur 
 
HABM   Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 
 
EU-OSHA Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
 
OCVV   Gemeinschaftliches Sortenamt 
 
CdT  Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union 
 
EUMC   Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
 
EAR  Europäische Agentur für den Wiederaufbau 

                                                      
88

  http://europa.eu.int/agencies/index_de.htm, vom 1. November 2005 

∗
  Anm. d. Übers.: Es müsste hier „Organe“ heißen. 
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EFSA  Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 
 
EMSA  Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs 
  
EASA  Europäische Agentur für Flugsicherheit 
 
ENISA  Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit  
 
ECDC  Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 5 
 
222. Die laufende Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 

 
„2.3 betont, dass der Ausschuss durch die Änderungen des Verfassungsvertrags neben seiner bisherigen 
bloßen Beratungsfunktion der legislativen Organe der Europäischen Union eine bedeutende Rolle bei der 
Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips erhält; seine institutionelle Rolle in der Union wird 
dadurch gestärkt; 
 
2.4 wird alle Anstrengungen unternehmen, um sich auf die Erfüllung dieser neuen Aufgabe vorzubereiten 
und um mit den betroffenen Institutionen und den zu vertretenden regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften noch enger als bisher zusammenzuarbeiten; 
[…] 
2.12 betont, dass gemäß Ziffer 1 des dem Verfassungsvertrag angeschlossenen ‚Protokolls über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit’ alle europäischen Organe zur 
Einhaltung der Grundsätze verpflichtet sind und diese während des gesamten Gesetzgebungsprozesses, 
also auch in den Beratungen im Europäischen Parlament und im Ministerrat, umzusetzen sind; es ist daher 
von großer Bedeutung, dass er angesichts seiner neuen Kompetenzen die Mittel erhält bzw. entwickelt, die 
Einhaltung insbesondere des Subsidiaritätsprinzips während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens zu 
verfolgen und gegebenenfalls den EuGH zu befassen; 
[…] 
3.8 betont, dass er aufgrund seiner bereits bestehenden beratenden Funktion das Recht hat, die 
Vereinbarkeit einer EU-Gesetzesvorlage mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
Verhältnismäßigkeitsprinzip zu prüfen und seinen Standpunkt den europäischen Institutionen und den 
nationalen Parlamenten zu übermitteln; […]“ 
 
223. Neben den verfahrenstechnischen Neuerungen im Subsidiaritätsprotokoll verdient 

die erstmalige Erwähnung des Begriffs „laufende Kontrolle“ vertieft zu werden, 
wie aus dieser Studie hervorgeht und wie der AdR richtig erkannt hat. Der AdR 
kann vor allem in der Dimension der „laufenden Kontrolle“ seine 
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen und das Fachwissen der von ihm 
vertretenen RLG zur Entfaltung bringen, während der Frühwarnmechanismus und 
die Nichtigkeitsklage beim Gerichtshof eher im Hinblick auf die nationalen 
Parlamente erdacht wurden. Die laufende Kontrolle könnte und müsste erfolgen, 
ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten, weil es zu seiner Umsetzung 
keiner neuen Textgrundlage bedarf. 

 
224. Die Bewertung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im jährlichen Bericht 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„1.3 betont, dass eine Ausrichtung der europäischen Politik an den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit und die Entwicklung einer Kultur der Subsidiarität entscheidend dazu beitragen 
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können, das Vertrauen der Bürger in die europäische Zusammenarbeit zu stärken und die in den negativen 
Referenden zum Ausdruck gekommene Skepsis zu überwinden; 
[…] 
2.2 begrüßt die neue Definition des Subsidiaritätsprinzips und seine Beteiligung an der Ex-post-
Überwachung seiner Einhaltung; auch anerkennt er, dass er zusammen mit anderen Institutionen und den 
nationalen Parlamenten den Bericht der Kommission über die Anwendung des Artikels I-11 der Verfassung 
(Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – Artikel 9) erhalten wird (CdR 354/2003 Ziffer 1.12); […]“ 
 
225. In der Stellungnahme 121-2005 [Bessere Rechtsetzung] heißt es, der AdR 
 
„2.5.2 beabsichtigt schließlich, insbesondere im Rahmen seiner jährlichen Befassung zu dem 
Bericht der Europäischen Kommission, die im Aktionsplan ‚Eine bessere Rechtsetzung’ 
empfohlenen Maßnahmen regelmäßig zu bewerten, und würde es begrüßen, wenn die 
Europäische Kommission ein rechnergestütztes System einrichten würde, das einen besseren 
Zugang zu Informationen über bereits eingeleitete Rechtsetzungsverfahren ermöglicht, um so den 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit zu geben, in 
Rechtsetzungsverfahren besser über den jeweiligen Stand informiert zu sein. […] “ 
 
226. Der Begriff der laufenden Kontrolle bringt nicht nur mit sich, dass die Art und 

Weise der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit im 
Verlauf des Entscheidungsprozesses der Union von der Planung der Initiativen bis 
zur Durchführung der Maßnahmen der Union überprüft wird, sondern auch, dass 
diese Anwendung regelmäßig bewertet wird. Der jährliche Bericht „über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“, der 
dem Rat seit dem Vertrag von Maastricht von der Kommission vorgelegt wird, ist 
mit dem Amsterdam-Protokoll für die Kommission zur Pflicht geworden. Die 
vorliegende Studie gibt Anlass zu der Frage, inwieweit die Umwandlung dieses 
Berichts „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit“ in den Bericht „Eine bessere Rechtsetzung“ eine gute Sache 
ist: Zwar veranlasst dies die Kommission dazu, die Frage der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit in den größeren Zusammenhang der guten 
Regierungsführung zu stellen, bewirkt aber zugleich eine gewisse Verwässerung 
bei der genauen und eingehenden Prüfung der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit. Die Aufnahme der regionalen und lokalen Dimension in den 
Grundsatz der Subsidiarität und die neue Rolle des AdR wären einen gesonderten 
Bericht wert. Es muss nicht das Inkrafttreten der Verfassung abgewartet werden, 
um diesen Weg einzuschlagen, da der entsprechende Bericht bereits ausdrücklich 
im Amsterdam-Protokoll vorgesehen ist. 

 
227. Die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes über die Gesetzgebungsakte hinaus 
 
 Die vorliegende Studie lässt auch deutlich werden, dass der Begriff der laufenden 

Kontrolle das Schwergewicht darauf legt, dass sich die Anwendung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes nicht auf die Gesetzgebungsakte beschränkt, sondern 
sich auf das gesamte Handeln der Union erstreckt, einschließlich der 
Durchführungsakte, sofern diese von der Kommission oder anderen Einrichtungen 
und Stellen der Union ausgehen. Um wirksam zu sein, muss eine Kultur der 



 129 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht nur von den Organen und den 
beratenden Einrichtungen, sondern auch von den an Zahl ständig zunehmenden 
Regulierungs- und Exekutivagenturen mitgetragen werden. Da die meisten dieser 
Agenturen formalrechtlich nicht über Entscheidungsbefugnisse verfügen, besteht 
die Gefahr, dass sie bei der Anwendung des Subsidiaritätsprotokolls vergessen 
werden, das ganz auf Verfahrens- und formale Aspekte ausgerichtet ist. Der AdR 
hat nicht die Mittel, um sich zum Hüter der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit in allen Belangen aufzuschwingen, aber er kann und muss 
dem Bestehen der Agenturen insbesondere durch die Forderung Rechnung tragen, 
dass im Jahresbericht auch auf deren Tätigkeit eingegangen wird. Auch die 
Ausführung durch die Kommissionsdienste selbst verdient in diesem Bericht 
berücksichtigt zu werden. Die genauere Definition der Gesetzgebungsakte in der 
Verfassung für Europa macht die Berücksichtigung der anderen Handlungen 
umso notwendiger. Es ist erforderlich, dass im Vorgriff auf diese Definition 
gemeinsam mit der Kommission und ihren Agenturen geprüft wird, in welchen 
Bereichen der AdR als Vertreter der RLG einen Mehrwert zur Verbreitung der 
Kultur der Subsidiarität beisteuern kann. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 6 
Die Gesetzgebungsakte und die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 

und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
 
 

228. Die Verfassung für Europa verleiht dem Begriff des Gesetzgebungsakts 
allgemeine Gültigkeit; mit ihm beschäftigen sich vor allem die Verfahren der 
Protokolle Nr. 1 und 2. Der Begriff des Gesetzgebungsakts stellt formal betrachtet 
eine Neuerung in der Verfassung für Europa dar. Er war jedoch schon vorher in 
der Praxis der Union und in den Verträgen vorhanden. Der Bereich der 
Gesetzgebungsakte ist in der gegenwärtigen Praxis größer als in der Verfassung, 
was darin begründet ist, dass die neue Definition dieser Akte von einer anderen 
Logik ausgeht, die den geltenden Verträgen fremd ist. Diese Unterschiede sind 
besonders hinsichtlich des Anwendungsbereichs des Frühwarnverfahrens und der 
Nichtigkeitsklage gemäß Protokoll Nr. 2 für die Parlamente und den AdR wichtig. 
In Bezug auf die laufende Kontrolle und die prälegislative Phase sind diese 
Unterschiede hingegen von sehr geringer Bedeutung. 

 



 131 

 
 
 

ABSCHNITT 1 
DER BEGRIFF DES GESETZGEBUNGSAKTS IM RECHT DER GEMEINSCHAFT UND DER UNION 

 
A. – Der Begriff des Gesetzgebungstexts im Rahmen der geltenden Verträge 

 
229. Im Vertrag von Maastricht wird der Ausdruck „gemeinschaftliche 

Rechtsvorschriften“ in Artikel 109 (jetzt 116) über die Wirtschafts- und 
Währungsunion verwendet. Mit dieser erstmaligen Verwendung des Begriffs 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften geht in den Verträgen keinerlei Definition 
dessen einher, was unter gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu verstehen ist, 
zumal die Nomenklatur der Gemeinschaftsrechtsakte nicht geändert worden ist. In 
Wirklichkeit dürfte es sich eher um eine Änderung sprachlicher Art handeln, da es 
sowohl in der Praxis der Organe als auch in der Politik, der Rechtslehre, ja sogar 
in der Presse in Europa seit mindestens Mitte der 80er-Jahre zur Gewohnheit 
geworden war, von gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu sprechen. In 
anderen Bestimmungen der Verträge findet man – selbst schon vor den Verträgen 
von Maastricht, Amsterdam oder Nizza – den Begriff der 
„Gemeinschaftsregelung“ oder der „Regelung der Organe der Gemeinschaft“. Der 
Begriff der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften darf formal nicht in Gegensatz 
zu dem der Gemeinschaftsregelung gesehen werden. 

 
230. Bedeutsamer ist die Tatsache, dass der Vertrag von Maastricht dem Begriff des 

europäischen „Gesetzgebers“ im Zusammenhang mit der Anwendung des neuen 
Artikels über den durch Artikel 191a (jetzt 255) verbrieften Zugang zu 
Dokumenten allgemeine Gültigkeit verleiht:  

 
Artikel 207 EGV (ex-Artikel 151) (Unterstreichungen durch die Verfasser) 

 
3. Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Der Rat legt zur Anwendung des Artikels 255 Absatz 3 in seiner Geschäftsordnung die Bedingungen fest, 
unter denen die Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten des Rates erhält. Für die Zwecke dieses Absatzes 
bestimmt der Rat die Fälle, in denen davon auszugehen ist, dass er als Gesetzgeber tätig wird, damit in 
solchen Fällen umfassenderer Zugang zu den Dokumenten gewährt werden kann, gleichzeitig aber die 
Wirksamkeit des Beschlussfassungsverfahrens gewahrt bleibt. In jedem Fall werden, wenn der Rat als 
Gesetzgeber tätig wird, die Abstimmungsergebnisse sowie die Erklärungen zur Stimmabgabe und die 
Protokollerklärungen veröffentlicht. 

 
 Es ist festzuhalten, dass es sich dabei nicht um eine allgemeine und absolute 

Definition des Begriffs des Rates als Gesetzgeber handelt, sondern um eine 
funktionale Definition mit dem Ziel, eine Auswahl der Akte treffen zu können, für 
die das Recht auf Zugang zu den Dokumenten des Rates gilt. Die Logik hierbei ist 
eine ganz andere als die der Verfassung für Europa, in der der Gesetzgeber der 
Exekutive gegenübergestellt wird, wie es auch in den einzelstaatlichen 
Verfassungen der Fall ist. Daraus ergeben sich weit reichende Folgen für den 
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Bereich und die Anzahl der Akte, auf die der Begriff des Gesetzgebungsakts 
zutrifft.  

 
231. Diese Bestimmung des Vertrags wird durch die Geschäftsordnung des Rates89 

umgesetzt, die folgende Definition enthält 
 

Geschäftsordnung des Rates, Artikel 7 
Fälle, in denen der Rat als Gesetzgeber tätig wird 

 
Der Rat wird als Gesetzgeber im Sinne des Artikels 207 Absatz 3 Unterabsatz 2 des EG-Vertrags tätig, 
wenn er auf der Grundlage der einschlägigen Bestimmungen der Verträge im Wege von Verordnungen, 
Richtlinien, Rahmenbeschlüssen oder Entscheidungen und Beschlüssen Vorschriften erlässt, die in den 
Mitgliedstaaten oder für die Mitgliedstaaten rechtlich bindend sind; ausgenommen sind hierbei 
Entscheidungsprozesse, die zum Erlass von internen Maßnahmen, von Verwaltungsakten oder 
Haushaltsmaßnahmen, von Rechtsakten betreffend die interinstitutionellen oder die internationalen 
Beziehungen oder von nicht bindenden Rechtsakten (wie Schlussfolgerungen, Empfehlungen oder 
Entschließungen) führen.. 
Werden dem Rat Gesetzgebungsvorschläge oder –initiativen unterbreitet, nimmt der Rat davon Abstand, 
Akte anzunehmen, die in den Verträgen nicht vorgesehen sind, beispielsweise Entschließungen oder andere 
als die in Artikel 9 genannten Erklärungen. 

 
 Das Hauptkriterium für den Gesetzgebungsakt im Sinne des Artikels 207 Absatz 3 

EGV ist also, dass „Vorschriften in den Mitgliedstaaten oder für die 
Mitgliedstaaten rechtlich bindend“ sind, was im Wege des Ausschlusses, der sich 
aus dieser Definition ergibt, klar zum Ausdruck gebracht wird: Keine 
Gesetzgebungsakte sind „Entscheidungsprozesse, die zum Erlass von internen 
Maßnahmen, von Verwaltungsakten oder Haushaltsmaßnahmen, von Rechtsakten 
betreffend die interinstitutionellen oder die internationalen Beziehungen oder von 
nicht bindenden Rechtsakten (wie Schlussfolgerungen, Empfehlungen oder 
Entschließungen) führen“. 

 
232. Wie bei der Untersuchung des Begriffs des Gesetzgebungsakts hervorzuheben 

sein wird, ist der Anwendungsbereich des Begriffs „Gesetzgebungsakt“ hier 
weiter gefasst als in der Verfassung, und sei es auch nur aus dem Grund, dass 
Artikel 7 der Geschäftsordnung des Rates nicht zwischen Gesetzgebungs- und 
Durchführungsakten90 unterscheidet – was verständlich ist, handelt es sich doch 
um eine Bestimmung, die für die Anwendung des Grundsatzes des Zugangs zu 
Dokumenten vorgesehen ist. 

 
233. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass der zweite Absatz des Artikels 7 der 

Geschäftsordnung des Rates durch den zweiten Absatz des Artikels I-33 der 
Verfassung konsolidiert und verstärkt wird, der besagt: „Werden das Europäische 

                                                      
89

  BESCHLUSS DES RATES vom 22. März 2004 zur Festlegung seiner Geschäftsordnung (2004/338/EG, EGKS, Euratom), 
ABl. L-106 vom 15. April 2004, S. 22. NB: Der Wortlaut des Artikels 7 ist gegenüber der früheren Fassung der 
Geschäftsordnung vom 5. Juni 2000 unverändert geblieben. 

90
  Der Begriff der Verwaltungsakte umfasst nicht den der Durchführungsakte, er bildet lediglich eine Unterkategorie. 
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Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetzgebungsakts befasst, so 
nehmen sie keine Akte an, die nach dem für den betreffenden Bereich geltenden 
Gesetzgebungsverfahren nicht vorgesehen sind.“ 

 
234. Der Begriff des Gemeinschaftsgesetzgebers hat mit der Ausweitung des 

Mitentscheidungsverfahrens auf zahlreiche Bereiche und mit den Änderungen des 
Mitentscheidungsverfahrens erheblich an Bedeutung gewonnen; dadurch ist es 
zum am häufigsten angewendeten Verfahren zur Verabschiedung von 
Gemeinschaftsregelungen geworden, bei denen es sich formal um Richtlinien, 
Verordnungen oder gelegentlich auch um Beschlüsse handeln kann. Es gibt 
nunmehr eindeutig zwei Arten von Gesetzgebern: zum einen den Rat und das 
Europäische Parlament, die gemeinsam im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens tätig werden, und zum anderen allein den Rat, und 
zwar in den Fällen, in denen das Mitentscheidungsverfahren nicht greift. 

 
235. Der Bedeutungszuwachs des Begriffs der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 

ist auch auf die Punkte 4, 7 und 9 des Amsterdam-Protokolls über die Kontrolle 
der „Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ zurückzuführen. 
Der Begriff der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften wird durch das Protokoll 
weder geändert noch präzisiert, doch fasst es die Bedingungen für seine 
Ausarbeitung genauer, um seine Vereinbarkeit mit Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit prüfen zu können. 

 
Amsterdam-Protokoll 

 
Absatz 4 

Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche Rechtsvorschriften wird begründet, um zu rechtfertigen, dass dabei 
die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden; die Feststellung, dass 
ein Gemeinschaftsziel besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden kann, muss auf qualitativen oder – 
soweit möglich – auf quantitativen Kriterien beruhen. 
 

Absatz 7 
Was Art und Umfang des Handelns der Gemeinschaft betrifft, so sollte bei Maßnahmen der Gemeinschaft 
so viel Raum für nationale Entscheidungen bleiben, wie dies im Einklang mit dem Ziel der Maßnahme und 
den Anforderungen des Vertrags möglich ist. Unter Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
sollten bewährte nationale Regelungen sowie Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme der 
Mitgliedstaaten geachtet werden. Den Mitgliedstaaten sollten in den Gemeinschaftsmaßnahmen 
Alternativen zur Erreichung der Ziele der Maßnahmen angeboten werden, sofern dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen angemessen und erforderlich ist. 
 

Absatz 9 
9. Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die Kommission 
- vor der Unterbreitung von Vorschlägen für Rechtsvorschriften außer im Falle besonderer Dringlichkeit 
oder Vertraulichkeit umfassende Anhörungen durchführen und in jedem geeigneten Fall 
Konsultationsunterlagen veröffentlichen; 
[…] 

 
236. Hervorzuheben ist, dass im Protokoll zum Vertrag von Amsterdam keine formale 

Unterscheidung zwischen den Gesetzgebungsakten - die wichtiger wären - 
einerseits und den Verordnungen - die in der Rangfolge der Vorschriften von 
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nachrangiger Bedeutung wären, wie dies auch im einzelstaatlichen 
Verfassungsrecht der Fall ist - andererseits begründet wird. Es ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass in der Praxis der Gemeinschaftsorgane, sowohl der der 
Kommission als auch der des Rates wie auch der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs, eine gewisse Differenzierung zwischen dem, was man als 
Grundlagenakte bezeichnen könnte, und Durchführungsakten andererseits 
anerkannt ist, die mehr oder weniger der im einzelstaatlichen Recht üblichen 
Verwendung des Unterschieds zwischen Gesetzgebungs- und 
Durchführungsakten entspricht. Allerdings wird der Ausdruck 
„Durchführungsakte“ offiziell nicht verwendet, sondern nur dann, wenn es eine 
Verwechslung mit dem Begriff der Gemeinschaftsverordnung zu vermeiden gilt, 
bei der es sich gemäß Artikel 249 EGV um einen unmittelbar anwendbaren 
Rechtsakt handelt. 

 
237. Da es sich bei den Gesetzgebungsakten, die Gegenstand des Artikels 207 EGV 

und des Amsterdam-Protokolls sind, zwangsläufig um Rechtsakte des Rates oder 
des Parlaments handelt, können die Rechtsetzungsakte der Kommission, seien sie 
unmittelbar in Anwendung der Verträge – wie es auf dem Gebiet des 
Wettbewerbsrechts der Fall ist – oder auf der Grundlage einer Übertragung durch 
den Gesetzgeber im Rahmen der so genannten Komitologieverfahren 
verabschiedet worden, nicht die Eigenschaft eines Gesetzgebungsakts besitzen. 
Artikel 202 EGV gibt den Rahmen für den Gebrauch der 
Durchführungsbefugnisse vor: 

 
Artikel 202 EGV (ex-Artikel 145) 

 
Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertrags 
- sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, 
- besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis, 
- überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenommenen Rechtsakten die Befugnisse zur 
Durchführung der Vorschriften, die er erlässt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für die Ausübung 
dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich auch in spezifischen Fällen außerdem vorbehalten, 
Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben. Die oben genannten Modalitäten müssen den Grundsätzen und 
Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat. 

 
 In der Regel liegt also die Durchführungsbefugnis bei der Kommission – in den 

Fällen, in denen sie nicht von den Mitgliedstaaten ausgeübt wird, was aber 
grundsätzlich zutrifft. Der Rat kann von dieser Regel abweichen und sich 
vorbehalten, seine Zuständigkeiten selbst wahrzunehmen, was er aber höchst 
selten tut. Normalerweise greifen der Rat (und das Parlament) auf eines der im 
Komitologiebeschluss vom 17. Juli 1999 festgelegten Durchführungsverfahren 
zurück91.  

 

                                                      
91  ABl Nr. L 184/23 vom 17. Juli 1991. 
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238. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs hat die Kriterien präzisiert, die es dem Rat 
gegebenenfalls ermöglichen würden, Durchführungsbefugnisse normativen 
Charakters auf die Kommission zu übertragen. In der Rechtssache Köster92 hat er 
klargestellt: „Daher ist nicht zu fordern, dass der Rat alle Einzelheiten der 
Verordnungen über die gemeinsame Agrarpolitik […] regelt. Dieser Vorschrift ist 
vielmehr Genüge getan, wenn die wesentlichen Grundzüge der zu regelnden 
Materie nach diesem Verfahren festgelegt worden sind ...“ Der Gesetzgeber kann 
durchaus über die Festlegung dieser wesentlichen Grundzüge hinausgehen und 
alle Einzelheiten einer Materie regeln. Umgekehrt kann er aber auch vieles 
übertragen. Der Gerichtshof hat dem Begriff der wesentlichen Grundzüge nur eine 
sehr begrenzte Bedeutung eingeräumt: In der Rechtssache Bundesrepublik 
Deutschland gegen Kommission aus dem Jahre 199293 vertrat er die Auffassung, 
wesentlich seien solche Bestimmungen, durch die die grundsätzlichen 
Ausrichtungen der Gemeinschaftspolitik umgesetzt werden. Damit räumte er der 
Durchführungsbefugnis einen bedeutenden Stellenwert ein. Ein großer Spielraum 
für die Durchführungsbefugnis bringt Probleme mit sich, da dies das 
Gleichgewicht zwischen den Organen stören könnte, worauf das Europäische 
Parlament bei zahlreichen Anlässen aufmerksam gemacht hat. Darüber hinaus 
könnten dadurch die Befugnisse der beratenden Organe beeinträchtigt werden, in 
erster Linie des AdR und des WSA, die sich nicht des Mittels der 
Nichtigkeitsklage bedienen können. Die Verfassung bringt hier eine wesentliche 
Änderung, indem sie es dem AdR ermöglicht, Rechte zum Schutz seiner eigenen 
Vorrechte geltend zu machen. 

 
239. Das kaskadenartig angelegte Bezugssystem (vom Protokoll zu Artikel 207 Absatz 

3 und von Artikel 207 Absatz 3 zur Geschäftsordnung des Rates), das zur 
Definition der Gesetzgebungsakte im Rahmen der geltenden Verträge führt, ist 
alles andere als transparent, sodass mit Ausnahme einer kleinen Schar von 
Juristen im Allgemeinen niemand um den sehr weit gefassten Charakter des 
Begriffs des Gesetzgebungsaktes im derzeitigen System weiß, dessen 
Anwendungsbereich größer ist als in der Verfassung für Europa. 
Bezeichnenderweise ging die Arbeitsgruppe für die nationalen Parlamente von der 
Annahme aus, dass die gegenwärtige Definition restriktiv sei und letzten Endes 
dazu führen würde, bestimmte Gesetzentwürfe aus dem Geltungsbereich des 

                                                      
92

  17. Dezember 1970, Köster, Rechtssache 25/70, Sammlung der Rechtsprechung 1161. 
93

  27. Oktober 1992, Bundesrepublik Deutschland gegen Kommission, Rechtssache C-240-90 Sammlung der Rechtsprechung 
I-5383. 
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Protokolls auszuschließen94. In der Definition der Geschäftsordnung des Rates ist 
jedoch gerade von „Rahmenbeschlüssen oder Beschlüssen auf der Grundlage der 
einschlägigen Bestimmungen der Verträge“  die Rede; daher schließt sie die 
Gesetzgebungsakte des „dritten Pfeilers“ ein und besitzt somit eine erhebliche 
Tragweite. Lediglich die Durchführungsakte der Kommission sind davon 
ausgenommen. Die Arbeitsgruppe zur Subsidiarität ihrerseits geht im vorletzten 
Absatz ihres Berichts nur sehr indirekt auf diese Frage ein95: 

 
Die Gruppe vertritt ferner die Auffassung, dass eine Vereinfachung der Rechtsakte der Union sowie eine 
Klärung ihrer Wirkungen die Anwendung und die Überwachung des Subsidiaritätsprinzips insbesondere 
deshalb verbessern würde, als sich leichter feststellen ließe, ob die Umsetzung dieser Akte Sache der 
Gemeinschaft bzw. der Mitgliedstaaten ist. In diesem Sinn wäre eine Unterscheidung zwischen Rechtsakten 
legislativer und Rechtsakten exekutiver Art im Vertrag wünschenswert. Aus Sicht der Gruppe würde eine 
derartige Vereinfachung auch die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit fördern, da eher 
Rechtsakte gewählt würden, die der angestrebten Intensität der erforderlichen Maßnahmen angemessen 
sind. 

 
240. Festzustellen ist, dass der Bericht weder eine Erläuterung der Definition der 

Gesetzgebungsakte enthält – was auch nicht sein Auftrag war – noch etwas über 
die Folgen der Unterscheidung zwischen Rechtsakten legislativer und 
Rechtsakten exekutiver Art aussagt, insofern Letztere nicht dem 
Frühwarnmechanismus unterworfen wären. Schließlich wurden bei keinem der 
Mandate des Präsidiums für die Expertengruppe die Zusammenhänge mit dem 
Anwendungsbereich des Frühwarnmechanismus und der Nichtigkeitsklage wegen 
Verletzung des Grundsatzes der Subsidiarität berücksichtigt, wie sie im 
Subsidiaritätsprotokoll vorgesehen sind. 

 
B. – Die Neuerungen der Verfassung für Europa hinsichtlich der Typologie der 

abgeleiteten Rechtsakte 
 
241. Die Verfassung für Europa ist bei der Definition und der Bezeichnung der 

Rechtsnormen unter zwei Gesichtspunkten einen Schritt weiter gegangen.  
 

1 ) Die Veränderung des Begriffsvokabulars 
 

242. Einerseits verändert sich das Begriffsvokabular. Die aus den 
Gemeinschaftsverträgen abgeleiteten Rechtsakte stützen sich auf die in Artikel 

                                                      
94

  Ziffer 15 des Berichts: „15. Im Protokoll zum Amsterdamer Vertrag über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente 
(Abschnitt I Nummer 2) heißt es: ‚Die Vorschläge der Kommission für Akte der Gesetzgebung, wie sie vom Rat nach 
Artikel 207 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt werden, werden rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt, sodass die Regierung jedes Mitgliedstaats dafür Sorge tragen kann, dass ihr einzelstaatliches Parlament 
sie ebenfalls erhält.’ Die Gruppe ist der Ansicht, dass die Definition der Gesetzgebungsvorschläge klarer festgelegt werden 
sollte, um sicherzustellen, dass alle Legislativvorschläge abgedeckt sind. Wie oben dargelegt, ist die Gruppe auch der 
Ansicht, dass alle Legislativvorschläge der Kommission den einzelstaatlichen Parlamenten unmittelbar und zur gleichen 
Zeit wie dem Rat übermittelt und die einschlägigen Bestimmungen des Protokolls entsprechend angepasst werden sollten.“ 
(Unterstreichungen durch die Verfasser) Schlussbericht der Gruppe IV über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente, 
Brüssel, 22. Oktober 2002 (OR. en) CONV 353/02 WG IV 17. 

95  Schlussfolgerungen der Gruppe I über das Subsidiaritätsprinzip, Brüssel, 23. September 2002, CONV 286/02, WG I 15. 
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249 EGV beschriebene geltende Unterscheidung zwischen drei Arten von 
verbindlichen Rechtsakten: 

 
− Richtlinie (eine nicht unmittelbar anwendbare Rechtsnorm, die daher der 

Umsetzung in das Recht der Mitgliedstaaten bedarf96); 
− Verordnung (eine gemeinschaftliche Rechtsnorm, die mit ihrer 

Veröffentlichung im Amtsblatt für alle Mitgliedstaaten Geltung erlangt und 
bei der die Mitgliedstaaten nicht das Recht haben, Durchführungsmaßnahmen 
zu beschließen97); 

− Entscheidung, ein Begriff, der eine ganze Reihe von Rechtsnormen und nicht 
normativen Akten abdecken und in der Praxis entweder einer Richtlinie oder 
einer Verordnung entsprechen kann, die an eine begrenzte Zahl von 
Adressaten (Mitgliedstaaten oder Gemeinschaftsinstitutionen) gerichtet ist98. 

 
243. Die Verfassung ihrerseits macht nach einem anderen Kriterium als beim 

Gemeinschaftsrecht einen Unterschied zwischen dem Europäischen Gesetz und 
dem Europäischen Rahmengesetz, der Europäischen Verordnung und dem 
Europäischen Beschluss: dem des Urhebers und der demokratischen Bedeutung 
des Organs, das die Rechtsnorm verabschiedet hat, und nicht mehr danach, ob er 
der Umsetzung in nationales Recht bedarf oder nicht. 

 
Artikel I-33 – Die Rechtsakte der Union 

 
1. Bei der Ausübung der Zuständigkeiten der Union bedienen sich die Organe nach Maßgabe von Teil III 
folgender Rechtsakte: Europäisches Gesetz, Europäisches Rahmengesetz, Europäische Verordnung, 
Europäischer Beschluss, Empfehlung und Stellungnahme. 
 
Das Europäische Gesetz ist ein Gesetzgebungsakt mit allgemeiner Geltung. Es ist in allen seinen Teilen 
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 
 
Das Europäische Rahmengesetz ist ein Gesetzgebungsakt, der für jeden Mitgliedstaat, an den es gerichtet 
ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist, jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der 
Form und der Mittel überlässt. 
 
Die Europäische Verordnung ist ein Rechtsakt ohne Gesetzescharakter mit allgemeiner Geltung: sie dient 
der Durchführung der Gesetzesakte und einzelner Bestimmungen der Verfassung. Sie kann entweder in 
allen ihren Teilen verbindlich sein und unmittelbar in jedem Mitgliedstaat gelten oder für jeden 
Mitgliedstaat, an den sie gerichtet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich sein, jedoch den 
innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlassen. 

 
244. Europäisches Gesetz und Europäisches Rahmengesetz sind Rechtsakte, die 

grundsätzlich im üblichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden, d.h. durch 

                                                      
96  „Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, 

überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel.“ 

97
  „Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.“ 

98
  „Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet.“ 
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das Europäische Parlament und den Rat. Bestimmte Europäische Gesetze und 
Rahmengesetze können nach einem anderen Verfahren erlassen werden, aber 
auch für sie ist in Zukunft die Verabschiedung im üblichen 
Gesetzgebungsverfahren vorgesehen, sobald der Europäische Rat den 
entsprechenden Beschluss auf der Grundlage des Artikels IV-444 gefasst hat, 
durch den das vereinfachte Änderungsverfahren eingeführt wird. 

 
245. Der Begriff der Europäischen Verordnung bedeutet nicht mehr, dass der 

Rechtsakt unmittelbar Geltung erlangt, vielmehr nimmt er die – in den meisten 
Mitgliedstaaten übliche – Bedeutung eines Durchführungsrechtsakts an. Die neue 
Verordnung kann durchaus die Merkmale einer früheren Richtlinie aufweisen, die 
zur Durchführung eines Europäischen Gesetzes erlassen wird – d.h. es handelte 
sich um eine Rechtsnorm, die der Umsetzung in das Recht der Mitgliedstaaten 
bedarf –, sie kann aber ebenso gut der geltenden Definition der Verordnung 
entsprechen, d.h. eines unmittelbar Geltung erlangenden Rechtsakts. In allen 
Fällen aber handelt es sich um eine Durchführungsentscheidung, und dies 
unterscheidet sie vom Gesetz und vom Rahmengesetz. 

 
2 ) Die Veränderung des Standpunkts 
 

246. Die Verfassung bringt eine Neuerung nicht nur durch die Veränderung des 
Begriffsvokabulars mit sich: noch grundlegender ist die Veränderung des 
Standpunkts hinsichtlich der wichtigsten Beurteilungskriterien für den 
abgeleiteten Rechtsakt. 

 
247. Im Gemeinschaftsrecht zählt ausschließlich die Geltung des Rechtsakts im 

innerstaatlichen Recht der Mitgliedstaaten, was es ermöglicht, zwischen der 
Richtlinie – die der Umsetzung bedarf – einerseits und der Verordnung – die 
keiner Umsetzung bedarf – andererseits zu unterscheiden. Zur Richtlinie und zur 
Verordnung können die Entscheidungen hinzukommen, Rechtsakte, die durch den 
Adressaten bestimmt werden und die der Umsetzung bedürfen oder auch nicht.  

 
248. Im System der Verfassung steht wie in den meisten nationalen Verfassungen das 

Kriterium der Unterscheidung zwischen Gesetzgebungs- und Durchführungsakt 
an erster Stelle: Gesetze und Rahmengesetze versus Verordnungen. 

 
3 ) Die Durchführungsrechtsakte 
 

249. Die Durchführungsrechtsakte stehen im Gegensatz zu den Gesetzgebungsakten 
und sind in Artikel I-37 der Verfassung vorgesehen. 

 
Artikel I-37 – Durchführungsrechtsakte 

 
1. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle zur Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union 
erforderlichen Maßnahmen nach innerstaatlichem Recht.  
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2. Bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union, so 
werden mit diesen Rechtsakten der Kommission oder, in entsprechend begründeten Sonderfällen und in den 
Fällen nach Artikel I-40, dem Rat Durchführungsbefugnisse übertragen. 
 
3. Für die Zwecke des Absatzes 2 werden durch Europäisches Gesetz im Voraus allgemeine Regeln und 
Grundsätze festgelegt, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren. 
 
4. Die Durchführungsrechtsakte der Union ergehen in der Form von Europäischen 
Durchführungsverordnungen oder Europäischen Durchführungsbeschlüssen. 

 
250. Es kann somit drei Arten von Durchführungsakten geben: 

 
251. i. Es kann sich dabei um Rechtsakte „ohne Gesetzescharakter“ der Organe der 

Union im Sinne des Artikels I-35 handeln: 
 

Artikel I-35 – Rechtsakte ohne Gesetzescharakter 
 

1. Der Europäische Rat erlässt Europäische Beschlüsse in den in der Verfassung vorgesehenen Fällen. 
 
2. Der Rat und die Kommission erlassen insbesondere in den Fällen nach den Artikeln I-36 und I-37 
Europäische Verordnungen oder Beschlüsse; die Europäische Zentralbank erlässt Europäische 
Verordnungen oder Beschlüsse in bestimmten, in der Verfassung vorgesehenen Fällen. 
[…] 

 
252. ii. Es kann sich dabei um delegierte Europäische Verordnungen im Sinne des 

Artikels I-36 handeln: 
 

Artikel I-36 – Delegierte Europäische Verordnungen 
 

1. In Europäischen Gesetzen und Rahmengesetzen kann der Kommission die Befugnis übertragen werden, 
delegierte Europäische Verordnungen zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften des betreffenden Gesetzes oder Rahmengesetzes zu erlassen. 
 
In den betreffenden Europäischen Gesetzen oder Rahmengesetzen werden Ziele, Inhalt, Geltungsbereich 
und Dauer der Befugnisübertragung ausdrücklich festgelegt. Die wesentlichen Aspekte eines Bereichs sind 
dem Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz vorbehalten und eine Befugnisübertragung ist für sie deshalb 
ausgeschlossen. 
 
2. Die Bedingungen, unter denen die Übertragung erfolgt, werden in Europäischen Gesetzen oder 
Rahmengesetzen ausdrücklich festgelegt, wobei folgende Möglichkeiten bestehen: 
a) Das Europäische Parlament oder der Rat kann beschließen, die Übertragung zu widerrufen; 
b) Die delegierte Europäische Verordnung kann nur in Kraft treten, wenn das Europäische Parlament oder 
der Rat innerhalb der im Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz festgelegten Frist keine Einwände 
erhebt. 
 
Für die Zwecke der Buchstaben a und b beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder und der Rat mit qualifizierter Mehrheit. 

 
253. iii.  Es kann sich auch um Maßnahmen des innerstaatlichen Rechts handeln, seien 

es nun einzelstaatliche – oder regionale – Gesetze, einzelstaatliche – oder 
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regionale – Verordnungen, oder um Maßnahmen anderer Art, die in Anwendung 
der Europäischen Rahmengesetze ergriffen werden. 

 
4 ) Der Gesetzgebungsakt in der Verfassung und in den geltenden Verträgen 
 

254. Vor einer eingehenden Analyse der Definition des Gesetzgebungsakts in der 
Verfassung für Europa ist es also angebracht, zu betonen, dass im System der 
geltenden Verträge nicht ebenso eindeutig abgegrenzt wird, was Rechtsnormen 
(„Rechtsvorschriften“) sind, die gemäß den im Amsterdam-Protokoll über die 
Verhältnismäßigkeit und die Subsidiarität vorgesehenen Verfahren zu behandeln 
sind. Die Frage, ob sich diese unzureichende Definition in der Praxis eher zu 
Gunsten oder zum Nachteil des AdR auswirkt, lässt sich unter zwei 
Gesichtspunkten betrachten: 

 
255. Unter quantitativen Gesichtspunkten müsste der Umstand, dass in der Verfassung 

genau definiert wird, was Gesetzgebungsakte sind, zur Folge haben, dass die 
Anzahl der Akte, die für eine Prüfung durch den AdR infrage kommen, begrenzt 
ist, während diese Zahl bei den geltenden Verträgen nur sehr schwer zu 
bestimmen ist. 

 
256. Unter qualitativen Gesichtspunkten könnte die Definition der Gesetzgebungsakte 

in der Verfassung zur Folge haben, dass der Kontrollmechanismus für die 
Verhältnismäßigkeit und die Subsidiarität in bestimmten Fällen nicht zum Tragen 
käme, sobald die Institutionen mittels Rechtsakten ohne Gesetzescharakter tätig 
würden.  

 
257. Dieser Vergleich ist ziemlich theoretischer Natur, denn im derzeitigen Rahmen 

des Amsterdam-Protokolls verfügt der AdR formal über kein Mittel, die 
Anwendung des Kontrollmechanismus für die Verhältnismäßigkeit einzufordern. 
Umgekehrt jedoch könnte im Rahmen der Verfassung und des 
Subsidiaritätsprotokolls die dem AdR offen stehende Möglichkeit der 
Nichtigkeitsklage gerade dazu führen, dass der AdR sich gegebenenfalls gegen 
die Entscheidung der EU-Organe für ein Instrument ohne Gesetzescharakter zur 
Wehr setzt, weil dieser Beschluss oder diese Verordnung dadurch der 
Subsidiaritätskontrolle entzogen würde. 
 

C. – Die Definition des Rechtsakts mit Gesetzescharakter im Gegensatz zu 
Verordnungen, Durchführungsrechtsakten und nicht verbindlichen Rechtsakten 

 
258. Für die Definitionen der Rechtsakte im Artikel I-33 ist sowohl während der 

Arbeiten des Konvents und der Regierungskonferenz als auch nach der 
Verabschiedung des Vertrags über eine Verfassung für Europa reichlich Tinte 
geflossen. Geringe Aufmerksamkeit wurde allem Anschein nach den praktischen 
Folgen dieser Definitionen gewidmet, die sich aus der Aufteilung der 
Handlungsmöglichkeiten der Union auf die verschiedenen Arten von Rechtsakten 
in der Form ergeben, wie sie im Wesentlichen im Teil III der Verfassung 
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enthalten ist. Diese Aufteilung geht vorwiegend auf das Präsidium des Konvents 
zurück, das dazu in seinem ersten Bericht an den Konvent feststellte99: 

 
D. Unterscheidung zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsakten des Rates ohne Gesetzgebungscharakter 
30. Aus dem Entwurf für Artikel 25 Absatz 1 im Ersten Teil der Verfassung und den dazugehörigen 
Erläuterungen geht hervor, dass Gesetzgebungsakte generell nach dem Mitentscheidungsverfahren 
angenommen werden. 
Nach Absatz 2 dieses Artikels können – als Ausnahme von der Regel – Gesetzgebungsakte auch vom Rat 
allein angenommen werden. Die Fälle, in denen ausschließlich der Rat eine Gesetzgebungsbefugnis hat, 
müssen in der Verfassung ausdrücklich angeführt werden. 
Da die Liste der betreffenden Ausnahmen vom Konvent noch nicht erstellt worden ist, konnte die 
Sachverständigengruppe sie bei der Erstellung des vorliegenden Berichts nicht berücksichtigen. 
31. Sollte der Konvent zu der Auffassung gelangen, dass der Rat im Rahmen einer bestimmten Politik oder 
Maßnahme eine Befugnis zum Erlass von Gesetzgebungsakten im Sinne des Entwurfs für Artikel 25 Absatz 
2 (Annahme eines Gesetzes oder Rahmengesetzes) und zugleich eine Befugnis zum Erlass von Rechtsakten 
ohne Gesetzgebungscharakter im Sinne des Entwurfs für Artikel 26 (Annahme einer Verordnung oder eines 
Beschlusses) haben muss, müsste im Rahmen der betreffenden Politik oder Maßnahme ebenfalls angegeben 
werden, in welchen Fällen der Rat über eine Befugnis zum Erlass von Gesetzgebungsakten und in welchen 
Fällen er über eine Befugnis zum Erlass von Rechtsakten ohne Gesetzgebungscharakter verfügt. 
32. Allgemein weist die Sachverständigengruppe den Konvent auf die Notwendigkeit hin, eine klare 
Unterscheidung zwischen den Befugnissen des Rates zum Erlass von Gesetzgebungsakten und zum Erlass 
von Rechtsakten ohne Gesetzgebungscharakter vorzunehmen, wie es in den Entwürfen für Artikel 25 Absatz 
2 und Artikel 26 der Verfassung vorgesehen ist. Die Gruppe stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die 
Ausübung der Befugnis zum Erlass von Gesetzgebungsakten durch den Rat beim gegenwärtigen Stand der 
Arbeiten des Konvents mit zwei Folgen im Hinblick auf das Verfahren verbunden wäre: erstens müsste der 
Rat öffentlich tagen (Entwurf für Artikel 25 Absatz 3) und zweitens würde der „Frühwarnmechanismus“ 
entsprechend dem Protokoll über die Subsidiarität ausschließlich für Gesetzgebungsvorschläge gelten. 

 
259. Festzuhalten ist insbesondere, dass die Sachverständigengruppe die 

Aufmerksamkeit des Konvents auf die Tatsache lenkte, dass „der 
Frühwarnmechanismus entsprechend dem Protokoll über die Subsidiarität 
ausschließlich für Gesetzgebungsvorschläge gelten“ würde. Aus den auf der 
Webseite des Konvents verfügbaren Dokumenten ist nicht zu ersehen, in welchem 
Maße das letztere Element bei der abschließend getroffenen Unterscheidung teils 
vom Präsidium selbst, teils von den Sachverständigen auf der Grundlage eines 
ihm am 29. April 2003 erteilten ergänzenden Mandats berücksichtigt wurde. 
Diese Unterscheidung führt jedoch dazu, dass der Bereich der unter das 
Amsterdam-Protokoll fallenden Gesetzgebungsakte weiter gefasst ist als der der 
Gesetzgebungsakte im Sinne der Verfassung für Europa. 

 
260. In der Verfassung für Europa wird der Gesetzgebungsakt strikt formal definiert: 

als Gesetzgebungsakt gilt das Europäische Gesetz oder das Europäische 
Rahmengesetz. Die übrigen Rechtsakte sind ungeachtet ihres Adressaten, ihres 
Inhalts und ihrer Geltung keine Gesetzgebungsakte. Auf sie können weder das 
Frühwarnverfahren noch die Nichtigkeitsklage wegen Verletzung der 
Subsidiarität (laut Definition im Subsidiaritätsprotokoll) Anwendung finden. 

                                                      
99

  – Bericht der Gruppe der von den Juristischen Diensten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
benannten Experten, Brüssel, 17. März 2003 CONV 618/03. 
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1 ) Das Gesetz und das Rahmengesetz in den Rechtsgrundlagen der Verfassung 

 
261. In den Artikeln der Verfassung, die die Befugnisse und das Vorgehen der Union 

regeln, ist angegeben, welchen Instruments sich die Institutionen bedienen 
können; dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Bestimmungen des Teils 
III, doch enthalten auch die Teile I und IV Artikel, in denen die Instrumente zu 
ihrer Umsetzung angegeben werden. In einigen Fällen haben die europäischen 
Organe nicht die Wahl zwischen Europäischem Gesetz oder Rahmengesetz: wenn 
in einem Artikel allein die Möglichkeit der Verwendung des Europäischen 
Gesetzes oder des Europäischen Rahmengesetzes vorgesehen ist. In anderen 
Fällen lässt die Verfassung den Gemeinschaftsorganen die Möglichkeit offen, 
zwischen Europäischem Gesetz und Rahmengesetz zu wählen, und sei es, weil der 
Text den Begriff „Europäisches Gesetz oder Europäisches Rahmengesetz“ enthält. 
Die Gesamtheit dieser Möglichkeiten ist in der Tabelle über die Einteilung der 
Verwendungsmöglichkeit der Gesetzgebungsakte nach Bereichen (Nr. 264) 
dargestellt. 

 
262. Es ist unerlässlich, die Analyse nicht nur auf die Gesetze und Rahmengesetze zu 

beschränken, sondern auch alle anderen Arten von in der Verfassung 
vorgesehenen Rechtsakten zu berücksichtigen, weil auch für sie der Grundsatz der 
laufenden Kontrolle gilt. Insbesondere ist festzustellen, dass man es, wenn in der 
Verfassung die Ausdrücke „Europäische Verordnungen oder Beschlüsse“ (oder 
„Verordnungen und Beschlüsse“) verwendet werden, mit Rechtsakten zu tun hat, 
an deren Exekutivcharakter wenig Zweifel bestehen: es handelt sich dabei 
entweder um delegierte Verordnungen oder aber um Beschlüsse über die 
Anwendung Europäischer Gesetze oder Verordnungen. Es gibt allerdings eine 
Reihe von „autonomen“ Europäischen Verordnungen und Europäischen 
Beschlüssen sowohl des Europäischen Rates als auch des Rates, die keinen 
typischen Exekutivcharakter haben und bei denen umso größere Aufmerksamkeit 
hinsichtlich der Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität geboten ist, auch 
wenn sie nicht dem Verfahren des Subsidiaritätsprotokolls unterliegen. 

 
263. Erneut ist festzustellen, dass Teil III der Verfassung nicht radikal von den 

geltenden Verträgen abweicht, außer dass er einen klaren Trennungsstrich 
zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsakten ohne Gesetzescharakter zieht. Ein 
bemerkenswerter Unterschied besteht darin, dass in der Verfassung im Gegensatz 
zu den geltenden Verträgen nicht der Allerweltsausdruck „Maßnahmen“ zur 
Bezeichnung der Rechtsakte verwendet wird, sondern dass in ihr klar gesagt wird, 
ob es sich um Gesetze, Rahmengesetze, Verordnungen oder Beschlüsse handelt. 
In den geltenden Verträgen hingegen kann eine „Maßnahme“ die Form sowohl 
einer Richtlinie als auch einer Verordnung oder einer Entscheidung, ja sogar eines 
nicht verbindlichen Rechtsakts annehmen. Die Verfassung kann, selbst wenn sie 
nicht in Kraft treten sollte, als nützlicher Leitfaden für die vorzugsweise zu 
verwendenden Rechtsakte betrachtet werden. 
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264. Tabelle 6: Einteilung der Verwendungsmöglichkeit von Gesetzgebungsakten nach Bereichen 

 
Rechtsgrundlagen Bereiche 
  
 Ausschließliche Verwendung des Europäischen Rahmengesetzes 
III-138 
III-140 
 
III-141 

- Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit 
- Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für ausländische Staatsangehörige auf dem Gebiet der 

Niederlassungsfreiheit 
- Erleichterung des Zugangs zu selbstständigen Tätigkeiten durch die gegenseitige Anerkennung der Diplome und Zugang zu 

reglementierten Berufen 
III-147 - Liberalisierung der Dienstleistungen 
III-173 
 
III-174 

- Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Verwirklichung oder das 
Funktionieren des Binnenmarkts auswirken 

- Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen infolge von Unterschieden in den Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 
III-210 - Festlegung von Mindestvorschriften im Bereich Soziales 
III-270 
III-271 

- Mindestvorschriften für Strafverfahren 
- Mindestvorschriften für die Festlegung von Straftaten und Strafen in Bereichen besonders schwerer Kriminalität 

  
 Ausschließliche Verwendung des Europäischen Gesetzes 

(bei den unterstrichenen Bestimmungen ist die obligatorische Anhörung des AdR vorgesehen) 
I-47 
I-50 & III-399 

- Verfahren und Bedingungen für die Bürgerinitiative 
- Zugang zu den Dokumenten der Organe und Einrichtungen der Union 

I-54 
I-55 & III-402 
I-56 & III 404 

- Eigenmittel 
- mehrjähriger Finanzrahmen 
- Haushaltsplan der Union 

III-122 - Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 
III-127 - diplomatischer und konsularischer Schutz 
III-160 
III-176 

- Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen im Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus 
- Sprachregelungen für die europäischen Rechtstitel zum Schutz des geistigen Eigentums 

III-179 
III-184 
III-185 

- Verfahren der multilateralen Überwachung der Wirtschaftspolitik 
- Ersetzung des Protokolls über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
- Aufsichtsaufgaben der Europäischen Zentralbank 

III-219 
III-223 

- Durchführungsmaßnahmen in Bezug auf den Europäischen Sozialfonds 
- Aufgaben, vorrangige Ziele und die Organisation der Struktur- und des Kohäsionsfonds 
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III-224 
III-234 Abs. 3 
III-251 & 252 

- Durchführungsmaßnahmen in Bezug auf den EFRE 
- Aktionsprogramme im Umweltbereich 
- mehrjähriges Rahmenprogramm und Zusatzprogramme für Forschung und technologische Entwicklung 

III-273 
III-274 
III-276 

- Aufbau und Arbeitsweise von EUROJUST 
- Satzung der Europäischen Staatsanwaltschaft 
- Aufbau und Arbeitsweise von EUROPOL 

III-285 - Festlegung der erforderlichen Maßnahmen für die Verwaltungszusammenarbeit 
III-315 - Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik 
III-321 - Statut des Europäischen Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe 
III-330 
III-331 
III-333 
III-335 
III-339 

- Statut des Europäischen Parlaments 
- Statut der politischen Parteien auf europäischer Ebene 
- Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments 
- Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten 
- Geschäftsordnung des EP 

III-359 
III-364 
III-381 

- Einrichtung von dem Gerichtshof beigeordneten Fachgerichten 
- Übertragung der Zuständigkeit im Bereich des geistigen Eigentums auf den Gerichtshof 
- Änderung der Bestimmungen des Statuts des Gerichtshofs 

III-393 - Änderung des Statuts der Europäischen Investitionsbank 
III-398 - Aufbau der Verwaltung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
III-412 - Einzelheiten der Aufstellung und Ausführung der Haushaltsordnung sowie der Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 
III-427 - Statut der Beamten der Union 
  
 Wahl zwischen Europäischem Gesetz oder Rahmengesetz 

(bei den unterstrichenen Bestimmungen ist die obligatorische Anhörung des AdR vorgesehen) 
I-51 - Schutz der Person auf dem Gebiet der Verarbeitung personenbezogener Daten 
III-123 
III-124 
 
III-125 
III-126 
 
III-129 

- Verbot von Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit 
- Bekämpfung von Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
- Ausübung des Rechts aller Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, sich frei zu bewegen und aufzuhalten 
- Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts durch alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei den Kommunalwahlen und den 

Wahlen zum Europäischen Parlament 
- Ergänzung der Liste der Rechte in Verbindung mit der Unionsbürgerschaft 

III-134 
III-136 
III-139 
III-144 

- Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
- Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
- Einschränkungen des Geltungsbereichs der Niederlassungsfreiheit 
- Ausdehnung der Dienstleistungsfreiheit auf innerhalb der Union ansässige Staatsangehörige von Drittländern 



 145 

III-152 
III-157 
III-171 
III-172 
III-176 

- Zusammenarbeit im Zollwesen 
- Kapitalverkehr mit Drittländern 
- Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern 
- Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Verwirklichung oder das Funktionieren des Binnenmarkts 
- Schaffung europäischer Rechtstitel über den Schutz des geistigen Eigentums 

III-191 - erforderliche Maßnahmen für die Verwendung des Euro 
III-207 
III-210 
III-214 
 
III-221 
III-230 
III-231 
III-234 
III-235 
III-236 
III-245 
III-247 
III-252 
III-254 
III-256 

- Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Unterstützung ihrer Beschäftigungsmaßnahmen 
- Zusammenarbeit in der Sozialpolitik 
- Anwendung des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen 
- wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt: spezifische Maßnahmen außerhalb der Fonds 
- Anwendung der Wettbewerbsregeln auf die gemeinsame Agrarpolitik 
- gemeinsame Organisation der Agrarmärkte 
- umweltpolitische Maßnahmen 
- Maßnahmen zur Unterstützung auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes 
- Verkehrspolitik 
- Seeschifffahrt und Luftfahrt 
- Grundzüge und Maßnahmen im Bereich der transeuropäischen Netze 
- Regeln für die Durchführung der mehrjährigen Forschungsrahmenprogramme 
- erforderliche Maßnahmen für die Raumfahrtpolitik 
- erforderliche Maßnahmen für die Energiepolitik 

III-265 
III-266 
III-267 
III-269 
III-270 
III-272 
III-275 
III-277 

- Grenzkontrollen und Einwanderung 
- gemeinsame europäische Asylregelung 
- gemeinsame Einwanderungspolitik 
- justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 
- justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
- Maßnahmen zur Unterstützung der Kriminalprävention 
- polizeiliche Zusammenarbeit 
- polizeiliche Zusammenarbeit: Verfolgungsrecht 

III-278 
III-280 
III-281 
III-282 
III-283 
III-284 

- gemeinsame Maßnahmen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit 
- Fördermaßnahmen im Kultursektor 
- Fördermaßnahmen im Tourismussektor 
- Fördermaßnahmen im Bereich Bildung, Jugend und Sport 
- Maßnahmen auf dem Gebiet der beruflichen Bildung 
- Maßnahmen auf dem Gebiet des Katastrophenschutzes 

III-317 
III-319 

- Durchführung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
- Durchführung der Politik der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit 
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III-321 - Festlegung des Rahmens für die Durchführung der humanitären Hilfe 
III-330 - einheitliches Wahlverfahren für das Europäische Parlament 
III-415 - Verhütung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Union richten 
III-424 - Anpassung der Politiken der Union an die Gebiete in äußerster Randlage 
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265. Die Aufteilung zwischen Rahmengesetz und Gesetz nach Bereichen greift die 
derzeitige Aufteilung zwischen Richtlinie und Verordnung auf, insoweit in Teil 
III der Verfassung die Verwendung des Gesetzgebungsakts vorgesehen ist. Der 
Gesetzgebungsakt in der Verfassung entspricht nicht unbedingt der gegenwärtigen 
Logik des Gesetzgebungsaktes, die sich auch auf Fälle erstreckt, in denen die 
Verfassung die Verwendung von Rechtsakten ohne Gesetzescharakter vorsieht. 
Die Prüfung dieser Einteilung der verschiedenen Arten von Rechtsvorschriften 
ergibt, dass die Wahlmöglichkeit zwischen Gesetz und Rahmengesetz von großer 
Bedeutung ist. Festzuhalten ist, dass die Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit dazu führen muss, dass dem Rahmengesetz der Vorzug zu 
geben ist, wenn eine Wahl möglich ist. In der Verfassung sind fünf Fälle 
vorgesehen, in denen der Gesetzgeber nur das Europäische Gesetz verwenden 
kann und der Ausschuss der Regionen konsultiert werden muss; diesen stehen 
zwölf Fälle gegenüber, in denen die Anhörung zwingend vorgeschrieben und die 
Wahl zwischen Gesetz und Rahmengesetz möglich ist. 

 
266. Die Einteilung nach Kapiteln macht die mangelnde Kohärenz der 

Rechtsgrundlagen, die die obligatorische Anhörung des AdR enthalten, viel 
deutlicher als in den geltenden Verträgen, woran weder der Konvent noch die 
Regierungskonferenz etwas ändern wollten. Bekanntlich wurde dafür mit 
Ausnahme der obligatorischen Stellungnahme zu den neuen Rechtsgrundlagen in 
den Bereichen Tourismus, Katastrophenschutz und Verwaltungszusammenarbeit 
keine Begründung gegeben, obwohl die Regierungskonferenz die Möglichkeit 
dazu gehabt hätte. Im Übrigen hatten die Experten der drei Organe, die den 
Wortlaut von Teil III ausgearbeitet haben, kein Mandat zur Änderung des 
gegenwärtigen Systems der obligatorischen Anhörung. Auch hier hätte die 
Regierungskonferenz weiter gehen können, entschied sich aber für eine 
konservative Haltung. 

 
267. Die Prüfung der Rechtsgrundlagen lässt ferner erkennen, dass aus der 

obligatorischen Anhörung des AdR ein Gebiet völlig ausgeklammert bleibt, das 
indessen den RLG hinsichtlich der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
häufig Probleme bereitet: der Binnenmarkt. 
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268. Tabelle 7: Rechtsakte ohne Gesetzescharakter 
 

 Europäischer Beschluss des Europäischen Rates 
I-20 
I-24 
I-26 

- Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
- Verschiedene Zusammensetzungen des Ministerrates 
- Zusammensetzung der Kommission 

I-40 - Beschlüsse über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
I-55 
III-274 
IV-440 
IV-444 und 445 

- Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit im Rat im Zusammenhang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 
- Ausdehnung der Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft 
- Änderung des Status der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete bzw. der Gebiete in äußerster Randlage 
- Vereinfachte Änderungsverfahren 

  
 Europäische Verordnung des Ministerrates 
III-163 bis 165 
III-168 und 169 
III-230 

- Anwendung der Wettbewerbsprinzipien auf die Unternehmen 
- Anwendung der Grundsätze für staatliche Beihilfen 
- Gewährung von Beihilfen in der Landwirtschaft 

III-186 
III-190 

- Technische Regelungen für die Euro-Münzen 
- Regelungen für die Arbeitsweise der EZB 

III-263-264 - Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission auf dem Gebiet des Raums der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts 

III-412 - Eigenmittel der Kommission zur Verfügung stellen  
III-433 - Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union 
  
 Verordnungen und/oder Beschlüsse des Ministerrates 
III-130 - Festlegung der erforderlichen Leitlinien zur Gewährleistung eines ausgewogenen Fortschritts in allen vom Binnenmarkt betroffenen 

Sektoren 
III-151 - Durchführung des Europäischen Gesetzes über die Verwaltungsmaßnahmen in Bezug auf Kapitalbewegungen und Zahlungen im 

Rahmen der Bekämpfung des Terrorismus 
III-159 - Einführung von Schutzmaßnahmen auf dem Gebiet der Kapitalbewegungen aus oder nach Drittländern 
III-160 - Festsetzung der Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs 
III-167 - Festlegung ergänzender Listen von zulässigen staatlichen Beihilfen 
III-183 und 184 
III-187 
III-190 
III-198 

- Definitionen und Anwendungsmaßnahmen auf dem Gebiet der Währungsunion 
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III-201 
III-212 - Durchführung der Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern 
III-231 Abs. 3 - Verwaltung der gemeinsamen Fischereipolitik 
III-240 - Umsetzung des Diskriminierungsverbots im Verkehrssektor 
III-260 - Festlegung der Einzelheiten der Bewertung der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen 
III-266 - Vorläufige Maßnahmen auf dem Gebiet der Einwanderung 
III-322 - Durchführung von Embargomaßnahmen 
III-400 - Festlegung der Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter für bestimmte Mitglieder der Organe und Einrichtungen 
  
 Verordnungen und/oder Beschlüsse der Kommission 
III-232 - Verwaltung der gemeinsamen Agrarpolitik 
  
 Delegierte Europäische Verordnung 
I-36 - auf Beschluss des Unionsgesetzgebers; können nicht die wesentlichen Vorschriften für einen Bereich betreffen 
  
 Gesetze oder Rahmengesetze, Verordnungen und/oder Beschlüsse 
III-291 - Einzelheiten und Verfahren für die Assoziierung der außereuropäischen Länder und Hoheitsgebiete 
III-424 - Anwendung der Politiken der Union auf die Gebiete in äußerster Randlage 
  
 Europäischer Beschluss des Ministerrates 
I-32 
I-44 
I-59 

- Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
- Begründung einer verstärkten Zusammenarbeit 
- Aussetzung der mit der Zugehörigkeit zur Union verbundenen Rechte eines Mitgliedstaats 

III-210 
III-234 

- Übergang zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren im Sozialbereich 
- Übergang zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren im Umweltbereich 

III-208 
III-217 

- Einsetzung des Beschäftigungsausschusses 
- Einsetzung des Ausschusses für Sozialschutz 

I-40 
III-296 
III-297 
III-300 
III-311 
III-312 

- Beschlüsse auf dem Gebiet der GASP 
- Organisation des auswärtigen Dienstes 
- operatives Vorgehen der Union auf dem Gebiet der GASP 
- Maßnahmen der Union auf dem Gebiet der GASP 
- Sitz und Funktionsweise der Europäischen Verteidigungsagentur 
- Ständige strukturierte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung 

III-167 
 

- Aufhebung der Kategorie von zulässigen Beihilfen der Mitgliedstaaten, soweit sie für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung 
Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland gewährt werden  
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III-168 
III-230 
III-237 und 241 
III-243 

- Verbot und Genehmigung abweichender Beihilfen der Mitgliedstaaten 
- Gewährung von Beihilfen in der Landwirtschaft 
- Ausnahmeregelung im Verkehrssektor 
- Aufhebung des Artikels III-243 (Folgen der Teilung Deutschlands im Verkehrssektor) 

III-180 
III-184 
III-192 
III-196 
III-198 
III-202 

- Schutzmaßnahmen in der Wirtschaft 
- Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
- Zusammensetzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses 
- Vertretung der Union im Rahmen des internationalen Währungssystems 
- Aufnahme in die Währungsunion 
- Schutzmaßnahmen auf dem Gebiet der Zahlungsbilanz 

III-269 
III-270 

- Übergang zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren im Familienrecht 
- Definition des Bereichs der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 

III-322 
III-325 
III-329 

- Embargomaßnahmen 
- Aushandlung und Abschluss internationaler Übereinkünfte der Union 
- Anwendung der Solidaritätsklausel 

III-354 
III-357 
III-385 
III-386 
III-389-390 

- Erhöhung der Zahl der Generalanwälte 
- Beratender Ausschuss für die Ernennung der Richter und Generalanwälte 
- Ernennung der Mitglieder des Rechnungshofs 
- Zusammensetzung des Ausschusses der Regionen 
- Zusammensetzung des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

III-405 - Vorläufiger Haushaltsplan der Union 
III-418-419-422 - Begründung der verstärkten Zusammenarbeit 
III-436 - Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der Mitgliedstaaten 
  
 Europäischer Beschluss der Kommission 
III-165 
III-172 

- Feststellung einer Zuwiderhandlung auf dem Gebiet des Wettbewerbs 
- Genehmigung oder Ablehnung nationaler Schutzmaßnahmen, die aus Sicherheits-, Gesundheitsschutzgründen usw. ergriffen werden 
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269. Bei der eingehenden Prüfung der Rechtsgrundlagen, die die Verwendung von 

Gesetzgebungsakten vorsehen, tritt die Logik, der die Rechtsexperten der drei 
Organe bei der Ausarbeitung von Teil III gefolgt sind, sehr deutlich zutage, und 
auf den ersten Blick vermittelt sie sehr wohl den Eindruck, man könne ohne 
Weiteres davon ausgehen, dass die in Teil III der Verfassung vorgesehenen 
Verordnungen und/oder Beschlüsse Durchführungsrechtsakte darstellen. 
Festzuhalten ist jedoch, dass die Europäischen Verordnungen des Rates auf dem 
Gebiet des Wettbewerbs, bei denen es sich nicht um Gesetzgebungsakte handelt, 
nicht nur einen offenkundig normativen Charakter haben, sondern auch die 
Interessen der RLG unmittelbar berühren könnten. 

 
270. Im Übrigen ergibt die Prüfung der Rechtsgrundlagen, bei denen Rechtsakte ohne 

Gesetzescharakter verwendet werden, dass es eine ganze Reihe für die RLG 
wichtiger Maßnahmen wie etwa die Verwaltungszusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Raums der Sicherheit gibt, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass 
sie nicht nur Auswirkungen auf die staatliche Polizei, sondern auch auf die 
kommunale Polizei der Länder, in denen es eine solche gibt, haben; zudem fällt in 
einem Bundesstaat wie Deutschland die Polizei in die Zuständigkeit der Länder. 

 
271. In einigen Fällen besteht der Zweck der Rechtsakte ohne Gesetzescharakter in der 

Änderung des Gesetzgebungsverfahrens, und sie sind besonders wichtig, weil sie 
dem Rat oder dem Europäischen Rat Gelegenheit geben könnten, zusätzliche 
Fälle der obligatorischen Anhörung des AdR einzuführen, ohne die Verfassung zu 
ändern. Es ist festzustellen, dass die einzige Logik, die eine Erklärung dafür 
liefert, dass in bestimmten Fällen diese Befugnis beim Europäischen Rat und in 
anderen Fällen beim Ministerrat liegt, erneut die Logik der gleich bleibenden 
Rechtslage ist: Wo in den geltenden Verträgen bereits Befugnisse zur Änderung 
der Entscheidungsverfahren vorgesehen waren, wird diese Befugnis dem 
Ministerrat übertragen, während die Neuerungen der Verfassung die Befugnisse 
des Europäischen Rates betreffen. 

 
 2 ) Die Unterscheidung zwischen Europäischem Gesetz und Europäischem 

Rahmengesetz und die Kontrolle der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
 

272. Die Unterscheidung zwischen Europäischem Gesetz und Rahmengesetz ist unter 
dem Blickwinkel der Kontrolle des Grundsatzes der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit sehr wichtig. In der Tat kann man a priori - wie es in den 
meisten Regionen mit Gesetzgebungsbefugnis der Fall ist - davon ausgehen, dass 
das Instrument des Rahmengesetzes dem Grundsatz der Subsidiarität besser 
entspricht als das Instrument des Europäischen Gesetzes, weil das Rahmengesetz 
eben den Behörden der Mitgliedstaaten die Wahl der Form und des Inhalts der 
Durchführungsmaßnahmen sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf anderen 
Ebenen freistellt. In diesem Sinne macht die Definition des Rahmengesetzes als 
„Gesetzgebungsakt, der für jeden Mitgliedstaat, an den es gerichtet ist, 
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich ist, jedoch den innerstaatlichen 
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Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlässt“ deutlich, dass es sich dabei 
um einen Rechtsakt handelt, der sich besser für die Einhaltung des Grundsatzes 
der Subsidiarität eignet. 

 
273. Besonders hingewiesen sei auf die Artikel I-38 und I-33 Absatz 2 der Verfassung, 

die die Wahlfreiheit der Organe einschränken und dem Gesetzgebungsakt 
Vorrang vor den übrigen Arten von Rechtsakten einräumen. 

 
Artikel I-38 – Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union 

 
1. Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von der Verfassung nicht vorgegeben, so entscheiden die 
Organe darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden Verfahren und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit nach Artikel I-11. 
 
2. Die Rechtsakte sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in der Verfassung 
vorgesehenen Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder Stellungnahmen Bezug. 

 
274. Die Prüfung der Rechtsgrundlagen zeigt, dass die Formulierung „wird die Art des 

zu erlassenden Rechtsaktes nicht vorgegeben“ die Wahl zwischen den 
verschiedenen Rechtsakten offen lässt. In der Tat hat sich der Gebrauch des 
Begriffs „Maßnahmen“, der es im System der geltenden Verträge ermöglicht, 
einen beliebigen Rechtsakt zu verwenden, verändert. Der Begriff Maßnahmen 
erscheint in der Verfassung als Ergänzung zur Angabe der Art des Rechtsakts - 
Gesetz, Rahmengesetz, Verordnung oder Beschluss -, der diese Maßnahmen 
enthält. Man kann durchaus der Meinung sein, dass auf die Bevorzugung des 
Rahmengesetzes in diesem Artikel hätte hingewiesen werden sollen. Umgekehrt 
kann man aus dem Wortlaut des Artikels I-38 ein Argument für die 
Untrennbarkeit der Grundsätze Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität herleiten. 

 
275. Dieser Bestimmung ist die Flexibilitätsklausel des Artikels I-18 hinzuzufügen, der 

wie folgt lautet: „Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in Teil III 
festgelegten Politikbereiche erforderlich, um eines der Ziele der Verfassung zu 
verwirklichen, und sind in dieser Verfassung die hierfür erforderlichen Befugnisse 
nicht vorgesehen, so erlässt der Ministerrat einstimmig auf Vorschlag der 
Europäischen Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments 
die geeigneten Maßnahmen.“ Diese Maßnahmen können in der Form von 
Gesetzen, Rahmengesetzen, Verordnungen oder Beschlüssen erlassen werden, 
wenn Rechtsakte mit Bindungswirkung erforderlich sind, um das betreffende Ziel 
zu verwirklichen. 

 
276. Artikel I-33 der Verfassung vervollständigt den Artikel I-38. Er ist aus der 

Geschäftsordnung des Rates übernommen, die er konsolidiert – indem er ihr 
Verfassungsrang verleiht – und dadurch erweitert, dass sie nicht mehr nur auf die 
Standpunkte des Rates, sondern auch auf die legislativen Entschließungen des 
Parlaments Anwendung findet. Zweck dieser Bestimmung, die beschlossen 
wurde, um gegen die Tendenz zum Erlass rechtlich nicht bindender Rechtsakte 
anzugehen, und für die daher die Garantien der gerichtlichen Nachprüfung nicht 
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gelten, ist es, die Geltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein wenig 
einzuschränken, auf den man sich häufig beruft, um Empfehlungen oder andere 
nicht bindende Rechtsakte anstelle von Richtlinien, Verordnungen oder 
Entscheidungen zu verwenden. Sie bewirkt auch, dass man sich dort, wo in der 
Verfassung die Verabschiedung von „Maßnahmen“ vorgesehen ist, vorzugsweise 
des Gesetzes oder Rahmengesetzes bedient und damit der Anwendungsbereich 
des Verfahrens der Subsidiaritätskontrolle gemäß dem Subsidiaritätsprotokoll 
erweitert wird. 

 
Artikel I-33 – Die Rechtsakte der Union 

 
2. Werden das Europäische Parlament und der Rat mit dem Entwurf eines Gesetzgebungsakts befasst, so 
nehmen sie keine Akte an, die nach dem für den betreffenden Bereich geltenden Gesetzgebungsverfahren 
nicht vorgesehen sind. 

 
277. Auf jeden Fall trifft die Formulierung „Einhaltung der geltenden Verfahren“ in 

Artikel I-38 Absatz 1 offensichtlich auf das Verfahren zur Kontrolle der 
Anwendung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gemäß 
Protokoll 2 zu, und dies bedeutet somit, dass aus der Begründung des 
Gesetzgebungsakts hervorgehen muss, warum dem Gesetz nicht nur hinsichtlich 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, sondern auch in Bezug auf den 
Grundsatz der Subsidiarität der Vorzug vor dem Rahmengesetz – oder umgekehrt 
– gegeben wurde. 

 
278. Die Pflicht, die Rechtsakte mit einer Begründung zu versehen und „auf die in der 

Verfassung vorgesehenen Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder 
Stellungnahmen Bezug“ zu nehmen, ermöglicht die Kontrolle der auf sämtlichen 
Stufen des Verfahrens getroffenen Entscheidungen, von der Initiative – es handelt 
sich in erster Linie um eine Selbstkontrolle des Organs selbst – bis hin zu einer 
möglichen Klage vor dem Gerichtshof. 
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ABSCHNITT 2 
DAS GESETZGEBUNGSVERFAHREN UND DIE EINHALTUNG DES SUBSIDIARITÄTS- UND DES 

VERHÄLTNISMÄßIGKEITSGRUNDSATZES 
 
A. – Ordentliches Gesetzgebungsverfahren und besondere Gesetzgebungsverfahren 
 
279. In dem vom Konvent vorgeschlagenen und von der Verfassung für Europa 

übernommenen System stützt sich die Definition des Gesetzgebungsakts 
grundsätzlich darauf, dass es sich um einen von Parlament und Rat gemeinsam im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedeten Akt handelt. Es gibt jedoch 
noch zahlreiche Fälle in der Verfassung, in denen vorgesehen ist, dass das Gesetz 
oder das Rahmengesetz nicht im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, sondern 
nach anderen Verfahren erlassen werden, bei denen dem Europäischen Parlament 
nur eine beratende Rolle zusteht. Darüber hinaus ist es beim ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren wesentlich, zwischen den Bestimmungen, in denen die 
Anhörung des AdR vorgesehen ist, und den anderen zu unterscheiden. In diesen 
anderen Fällen steht es ihm nämlich immer noch frei, aus eigener Initiative eine 
Stellungnahme abzugeben, doch sind die Organe nicht gezwungen, diese 
Stellungnahme abzuwarten, und überdies kann der AdR keine Nichtigkeitsklage 
beim Gerichtshof erheben – es sei denn, was aber höchst unwahrscheinlich ist, der 
Inhalt des endgültig erlassenen Rechtsakts würde die Rechte des AdR selbst 
antasten. Wie wir im Folgenden feststellen werden, muss man die Rechtsakte 
gesondert betrachten, bei denen die Anhörung des WSA zwingend vorgeschrieben 
ist und aus der Sicht des AdR die Interessen der RLG betroffen sind. 

 
Artikel I-34 – Gesetzgebungsakte 

 
1. Europäisches Gesetz und Rahmengesetz werden im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren nach Artikel 
III-396 auf Vorschlag der Kommission vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam erlassen. 
Gelangen die beiden Organe nicht zu einer Einigung, so kommt der betreffende Gesetzgebungsakt nicht 
zustande. 
 
2. In bestimmten, in der Verfassung vorgesehenen Fällen werden Europäisches Gesetz und Rahmengesetz 
nach besonderen Gesetzgebungsverfahren vom Europäischen Parlament mit Beteiligung des Rates oder 
vom Rat mit Beteiligung des Europäischen Parlaments erlassen. 
 
3. In bestimmten, in der Verfassung vorgesehenen Fällen können Europäisches Gesetz und Rahmengesetz 
auf Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten oder des Europäischen Parlaments, auf Empfehlung der 
Europäischen Zentralbank oder auf Antrag des Gerichtshofs oder der Europäischen Investitionsbank 
erlassen werden. 

 
 1 ) Die Aufteilung des Rechts auf gesetzgeberische Initiative 

 
280. Aus Artikel 3 des Subsidiaritätsprotokolls geht hervor, dass die Entwürfe von 

Gesetzgebungsakten im Text der Verfassung verschiedene Urheber haben können. 
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Bei näherer Betrachtung des Textes zeigt sich, dass die Fälle, in denen die 
Kommission nicht das Monopol auf das Initiativrecht hat, äußerst selten sind; nur 
bei den Rechtsakten institutioneller Art, die das Europäische Parlament und den 
Gerichtshof betreffen, hat sie keinerlei Initiativrecht, was sich logisch aus dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung ergibt. 

 
Tabelle 8: Gesetzgebungsinitiative 

 
Initiative Bereich Rechtsgrundlage Gesetzgebungsverfahren 
Kommission - alle außer den unten 

genannten Bereichen 
immer angegeben Ordentlich und besonderes 

Kommission 
oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten 

- justizielle 
Zusammenarbeit in 
Strafsachen 

III-270 und 271 ordentlich (sowie 
aufschiebendes Veto des 
Europäischen Rates); 
obligatorische Anhörung 
der Kommission bei einer 
Initiative einer Gruppe 
von Mitgliedstaaten 

Europäisches 
Parlament 

- einheitliches 
Wahlverfahren 

- Status der Mitglieder 
des Europäischen 
Parlaments 

- Ausübung des 
Untersuchungsrechts 
des EP 

- Statut des 
Bürgerbeauftragten 

III-330 &1 
III-330 &1 
 
III-333 
 
III-335 

ordentlich; obligatorische 
Anhörung der 
Kommission außer zum 
einheitlichen 
Wahlverfahren; 
obligatorische 
Zustimmung der 
Kommission zum 
Untersuchungsrecht 

Gerichtshof - Einrichtung von dem 
Gericht beigeordneten 
Fachgerichten 

- Änderung der 
Bestimmungen der 
Satzung des 
Gerichtshofs 

III-359 
 
 
 
III-381 

ordentlich; obligatorische 
Anhörung der 
Kommission im Falle 
einer Initiative des 
Gerichtshofs 

Kommission 
oder Zentralbank 

- Änderungen und 
Maßnahmen zur 
Anwendung der 
Satzung der EZB und 
des ESZB 

III-187 ordentlich; obligatorische 
Anhörung der 
Kommission im Falle 
einer Initiative der EZB 

Kommission 
oder Europäische 
Investitionsbank 

- Änderung der Satzung 
der Europäischen 
Investitionsbank 

III-393 ordentlich; obligatorische 
Anhörung der 
Kommission im Falle 
einer Initiative der EIB 

 
 2 ) Die gemeinsamen Bestandteile aller Gesetzgebungsverfahren 

 
281. Das Protokoll Nr. 2, in dem der Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens präzisiert 

wird, wird durch die Bestimmungen der Verfassung über die Verfahren sowie 
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durch Artikel I-39 vervollständigt, in dem die Bedingungen für die 
Veröffentlichung und das Inkrafttreten der Rechtsakte der Union festgelegt sind. 

 
Artikel I-39 – Veröffentlichung und Inkrafttreten 

 
1. Europäische Gesetze und Rahmengesetze, die nach dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren erlassen 
wurden, werden vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsidenten des Rates 
unterzeichnet. 
In den übrigen Fällen werden sie vom Präsidenten des Organs, das sie erlassen hat, unterzeichnet. 
Die Europäischen Gesetze und Rahmengesetze werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
und treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder anderenfalls am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 
 
2. Europäische Beschlüsse, die an keinen bestimmten Adressaten gerichtet sind, sowie Europäische 
Verordnungen werden vom Präsidenten des Organs, das sie erlassen hat, unterzeichnet. 

 
 3 ) Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 

 
282. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren der Verfassung bildet die unmittelbare 

Verlängerung des gegenwärtigen Mitentscheidungsverfahrens, wie es sich aus 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Nizza ergibt. In der Verfassung werden daran 
zwei Arten von Veränderungen vorgenommen. Einerseits nimmt das Europäische 
Parlament nunmehr vor dem Europäischen Rat zu den Entwürfen von Rechtsakten 
Stellung, was seine Rolle als Gesetzgeber betont und stärkt, und andererseits wird 
das Bemühen um Vereinfachung und Klärung des Vertrags von Nizza fortgesetzt. 
Das Verfahren sieht die Möglichkeit von drei aufeinander folgenden Lesungen 
vor, wobei der dritten die Durchführung des Vermittlungsverfahrens vorausgehen 
muss. Die Einzelheiten dieses Verfahrens einschließlich der Fristen finden sich in 
Artikel III-396. 

 
283. Das Gesetzgebungsverfahren kommt bei den Europäischen Gesetzen und 

Rahmengesetzen zur Anwendung, wenn in der Verfassung keine näheren 
Angaben zu den Einzelheiten der Verabschiedung dieser Rechtsakte im Rahmen 
der Rechtsgrundlagen gemacht werden, in denen die Verfahrensweise erläutert 
wird, oder wenn sie auf Artikel III-396 verweist. Diese Unterschiede in der 
Formulierung sind darauf zurückzuführen, dass die Anwendung der Logik der 
neuen Gesetzgebungsakte auf Teil III überwiegend in einer Weise erfolgte, die 
das geltende Recht im Rahmen des Konvents (durch die Gruppe der 
Rechtsexperten der Organe) in der Substanz unverändert ließ, und dass sich die 
Regierungskonferenz als besonders konservativ erwiesen und eine Reihe von 
Änderungen, die vom Konvent zu dem Zweck vorgenommen worden waren, die 
Zahl der einstimmig zu fassenden Beschlüsse zu verringern, wieder rückgängig 
gemacht hat, vor allem im Bereich des Raums der Sicherheit und Freiheit. Das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren liegt auch dem Haushaltsverfahren zugrunde 
– der Haushalt der Union hat die Form eines Europäischen Gesetzes, wie es auch 
in den meisten Mitgliedstaaten in Gestalt der „Finanzgesetze“ der Fall ist (siehe 
Artikel I-54 der Verfassung). 
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284. Im Rahmen des ordentlichen Verfahrens ist die Initiative im Allgemeinen der 
Kommission vorbehalten, kann aber bei der justiziellen Zusammenarbeit in 
Strafsachen auch von einer Gruppe von Mitgliedstaaten ausgehen. 

 
285. Schließlich sei noch auf eine Besonderheit hingewiesen: das aufschiebende Veto 

des Europäischen Rates gemäß Artikel III-136 bei der Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit sowie gemäß Artikel III-270 bei der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, das von der Regierungskonferenz eingeführt 
wurde und den Europäischen Rat dazu veranlassen kann, das 
Gesetzgebungsverfahren auf Antrag eines Mitgliedstaats auszusetzen. 
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Artikel III-396 
 
1. Werden Europäische Gesetze oder Rahmengesetze 
nach Maßgabe der Verfassung im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so gilt das 
nachstehende Verfahren. 
 

2. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Vorschlag. 
 
Erste Lesung 
3. Das Europäische Parlament legt seinen Standpunkt 
in erster Lesung fest und übermittelt ihn dem Rat. 
 

4. Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen 
Parlaments, so ist der betreffende Rechtsakt in der 
Fassung des Standpunkts des Europäischen Parlaments 
erlassen. 
 

5. Billigt der Rat den Standpunkt des Europäischen 
Parlaments nicht, so legt er seinen Standpunkt in erster 
Lesung fest und übermittelt ihn dem Europäischen 
Parlament. 
 

6. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in 
allen Einzelheiten über die Gründe, aus denen er seinen 
Standpunkt in erster Lesung festgelegt hat. Die 
Kommission unterrichtet das Europäische Parlament in 
allen Einzelheiten über ihren Standpunkt. 
 
Zweite Lesung 
7. Hat das Europäische Parlament binnen drei 
Monaten nach der Übermittlung 
 

a) den Standpunkt des Rates in erster Lesung gebilligt 
oder sich nicht geäußert, so gilt der betreffende Rechtsakt 
als in der Fassung des Standpunkts des Rates erlassen; 
 

b) den Standpunkt des Rates in erster Lesung mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so gilt der 
vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen; 
 

c) mit der Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an 
dem Standpunkt des Rates in erster Lesung 
vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat 

und der Kommission zugeleitet; die Kommission gibt eine 
Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab. 
 

8. Hat der Rat binnen drei Monaten nach Eingang der 
Abänderungen des Europäischen Parlaments mit 
qualifizierter Mehrheit 
 

a) alle diese Abänderungen gebilligt, so gilt der 
betreffende Rechtsakt als erlassen; 
 

b) nicht alle Abänderungen gebilligt, so beruft der 
Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments binnen sechs 
Wochen den Vermittlungsausschuss ein. 
 

9. Über Abänderungen, zu denen die Kommission eine 
ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, beschließt der 
Rat einstimmig. 
 
Vermittlung 
10. Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern 
des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen das 
Europäische Parlament vertretenden Mitgliedern besteht, 
hat die Aufgabe, mit der qualifizierten Mehrheit der 
Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der 
Mehrheit der das Europäische Parlament vertretenden 
Mitglieder binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung 
eine Einigung auf der Grundlage der Standpunkte des 
Europäischen Parlaments und des Rates in zweiter 
Lesung zu erzielen. 
 

11. Die Kommission nimmt an den Arbeiten des 
Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle 
erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der 
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinzuwirken. 
 

12. Billigt der Vermittlungsausschuss binnen sechs 
Wochen nach seiner Einberufung keinen gemeinsamen 
Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht 
erlassen. 
 

Dritte Lesung 
13. Billigt der Vermittlungsausschuss innerhalb dieser 
Frist einen gemeinsamen Entwurf, so verfügen das 
Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung 
über eine Frist von sechs Wochen, um den betreffenden 
Rechtsakt entsprechend diesem Entwurf zu erlassen, 
wobei im Europäischen Parlament die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte 
Mehrheit erforderlich ist. Andernfalls gilt der 
vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen. 
 

14. Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei 
Monaten beziehungsweise sechs Wochen werden auf 
Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 
um höchstens einen Monat beziehungsweise zwei Wochen 
verlängert. 
 
Besondere Bestimmungen 
15. Wird in den in der Verfassung vorgesehenen Fällen 
ein Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz auf 
Initiative einer Gruppe von Mitgliedstaaten, auf 
Empfehlung der Europäischen Zentralbank oder auf 
Antrag des Gerichtshofs im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen, so finden Absatz 2, 
Absatz 6 Satz 2 und Absatz 9 keine Anwendung. 
 

In diesen Fällen übermitteln das Europäische Parlament 
und der Rat der Kommission den Entwurf des Rechtsakts 
sowie ihre jeweiligen Standpunkte in erster und zweiter 
Lesung. Das Europäische Parlament oder der Rat können 
die Kommission während des gesamten Verfahrens um 
eine Stellungnahme bitten, die die Kommission auch von 
sich aus abgeben kann. Sie kann auch nach Maßgabe des 
Absatzes 11 an dem Vermittlungsausschuss teilnehmen, 
sofern sie dies für erforderlich hält. 
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286. Festzuhalten ist indessen, dass sich die Verfassung ebenso wie die geltenden 

Verträge nicht mit den Einzelheiten der Ausarbeitung der Standpunkte des Rates 
und der legislativen Entschließungen des Parlaments befasst und ausschließlich 
auf den formalen Erlass dieser Rechtsakte in der Ratssitzung und in der 
Plenarsitzung des Parlaments Bezug nimmt. In der Praxis werden die 
Kompromisse zwischen den Organen und zwischen den Mitgliedstaaten im 
Wesentlichen einerseits auf der Ebene der Parlamentsausschüsse und 
insbesondere der Berichterstatter für die Entwürfe und andererseits auf der Ebene 
der Arbeitsgruppen des Rates – oder notfalls im AStV – ausgearbeitet, wobei den 
Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppe – die vom Generalsekretariat des Rates 
unterstützt werden – und den Vertretern der Kommission in den Sitzungen der 
Arbeitsgruppen und des AStV eine besonders wichtige Rolle zukommt. 

 
 4 ) Die besonderen Gesetzgebungsverfahren und die Anhörungsverfahren 

 
287. Die Zahl der besonderen Gesetzgebungsverfahren bleibt nach wie vor hoch. Es ist 

festzustellen, dass sie auch Fälle betreffen, in denen die obligatorische Anhörung 
des AdR und des WSA vorgesehen ist. 

 
Tabelle 9: Besondere Gesetzgebungsverfahren und Anhörung 

 
Entscheidung Anhörung  Bereich Rechts-

grundlage 
Rat, 
anschließend 
Parlament 

Kommission - Statut des Europäischen Parlaments 
- Ausübung des Untersuchungsrechts des EP 
- Statut des Bürgerbeauftragten 

- III-330 
- III-333 
- III-335 

Parlament, 
anschließend 
Rat einstimmig 

AdR und 
WSA 

- Struktur- und Kohäsionsfonds, erste 
Bestimmungen nach dem Inkrafttreten der 
Verfassung 

- III-223 

Parlament, 
anschließend 
Rat einstimmig 

 - mehrjähriger Finanzrahmen 
- Haushalt der Union 
- justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen 

und im Familienrecht 

- I-55 
- I-56 
- III-269 

Parlament, 
anschließend 
Rat einstimmig 
und 
Ratifizierung 
durch die 
Mitgliedstaaten 

 - Schaffung der Eigenmittel 
- Ergänzung der Rechte im Zusammenhang 

mit der Unionsbürgerschaft 
- einheitliches Wahlverfahren für das 

Europäische Parlament 

- I-54 
- III-129 
 
- III-330 

Allein der Rat 
einstimmig 

Parlament 
und 
WSA  

- Harmonisierung der Rechtsvorschriften über 
die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben 
und sonstige indirekte Steuern 

- Angleichung derjenigen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
die sich unmittelbar auf die Verwirklichung 
oder das Funktionieren des Binnenmarkts 

- III-171 
 
 
- III-173 
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auswirken 
- bestimmte Bereiche Sozialpolitik 

 
- III-210 

Allein der Rat Parlament 
und EZB 

- Ersetzung des Protokolls über das Verfahren 
bei einem übermäßigen Defizit 

- Aufgaben und Änderungen und Maßnahmen 
zur Anwendung der Satzung der EZB und 
des ESZB 

- III-184 
 
- III-185 
- III-187 

Allein der Rat Parlament - diplomatischer und konsularischer Schutz - III-127 
Allein der Rat  
einstimmig 

Parlament  - System der Eigenmittel 
- Sprachenregelungen für die europäischen 

Rechtstitel über den Schutz des geistigen 
Eigentums 

- Europäische Staatsanwaltschaft 
- polizeiliche Zusammenarbeit: 

Verfolgungsrecht 

- I-54 
- III-176 
 
 
- III-274 
- III-277 

Allein der Rat 
einstimmig 

Parlament, 
EIB oder 
Kommission 
(je nachdem, 
wer die 
Initiative 
ergriffen hat) 

- Änderung der Satzung der Europäischen 
Investitionsbank 

- III-393 

 
288. Wie sich bereits bei der Aufteilung der Rechtsgrundlagen zwischen den 

verschiedenen Arten von Rechtsakten gezeigt hat, wird durch die Einteilung nach 
Kapiteln die mangelnde Kohärenz der Rechtsgrundlagen, die die obligatorische 
Anhörung des AdR enthalten, viel deutlicher als in den geltenden Verträgen, 
woran weder der Konvent noch die Regierungskonferenz etwas ändern wollten. 
Bekanntlich wurde dafür mit Ausnahme der obligatorischen Stellungnahme zu 
den neuen Rechtsgrundlagen in den Bereichen Tourismus, Katastrophenschutz 
und Verwaltungszusammenarbeit keine Begründung gegeben, obwohl die 
Regierungskonferenz die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Im Übrigen hatten die 
Experten der drei Organe, die den Wortlaut von Teil III ausgearbeitet haben, kein 
Mandat zur Änderung des gegenwärtigen Systems der obligatorischen Anhörung. 
Auch hier hätte die Regierungskonferenz weiter gehen können, entschied sich 
aber für eine konservative Haltung. Es wäre logisch, die Anhörung des AdR 
infolge seiner neuen Rolle als Hüter der Subsidiarität, die ihm durch das Protokoll 
Nr. 2 übertragen wird, auszuweiten. Dies kann bereits auf der Grundlage der 
Bestimmungen über die Anhörung des AdR geschehen, in denen er aufgefordert 
wird, eine Stellungnahme abzugeben, wenn der WSA anzuhören ist und der AdR 
die Interessen der RLG für beeinträchtigt hält. 

 
289. Außerhalb der besonderen Gesetzgebungsverfahren ist die obligatorische 

Anhörung des AdR und des WSA in zahlreichen Fällen vorgeschrieben. Hinzu 
kommt ihre obligatorische Anhörung zu den Leitlinien auf dem Gebiet der 
Beschäftigung, die keine Gesetzgebungsakte darstellen und die nach Anhörung 
der beiden Organe erlassen werden (Artikel III-219). 
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Tabelle 10: Obligatorische Anhörung des AdR und des WSA 
 

 Bereich Rechts-
grundlagen 

Allein der 
AdR 

- Kultur - III-280 

AdR und 
WSA  

- Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Unterstützung 
ihrer Beschäftigungsmaßnahmen 

- Sozialpolitik 
- Durchführungsmaßnahmen betreffend den Europäischen Sozialfonds 
- wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt: 

Maßnahmen außerhalb der Fonds 
- Struktur- und Kohäsionsfonds (ab den zweiten Bestimmungen) 
- EFRE Durchführungsmaßnahmen 
- Umweltpolitik 
- gemeinsame Verkehrspolitik 
- Seeschifffahrt und Luftfahrt 
- transeuropäische Netze 
- Rahmenprogramm und Zusatzprogramme für Forschung und 

technologische Entwicklung 
- Energie 
- öffentliche Gesundheit 
- Bildung, Jugend, Sport 
- berufliche Bildung 

- III-207 
 
- III-210 
- III-219 
 
- III-221 
 
- III-223 
- III-224 
- III-234 
- III-236 
- III-245 
- III-247 
- III-251 und 

III 252 
- III-256 
- III-278 
- III-282 
- III-283 

Allein der 
WSA 

- Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
- Niederlassungsfreiheit 
- Liberalisierung einer bestimmten Erwerbstätigkeit 
- Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die 

Verwirklichung oder das Funktionieren des Binnenmarkts 
- Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen und Männern 

im Bereich der Beschäftigung und der Arbeit 
- gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik 
- Verbraucherschutz 
- Unternehmen für die Durchführung der Programme für Forschung, 

technologische Entwicklung und Demonstration 
- Industrie 

- III-134 
- III-138 
- III-137 
- III-172 
 
- III-214 
 
- III-231 
- III-235 
- III-253 
 
- III-279 

betroffene 
Organe 

- Beamtenstatut der Union - III-427 

 
290. In der Verfassung sind eine ganze Reihe weiterer Fälle der Anhörung vorgesehen, 

wobei diese teils obligatorisch, teils nur fakultativ ist; der Text der Verfassung ist 
in dieser Hinsicht nicht immer ganz eindeutig. 

 
Tabelle 11: Anhörung anderer Institutionen als des AdR und des WSA 

 
 Bereich Rechts-

grundlagen 
 Obligatorische Anhörungen  
Gerichtshof 
oder 
Kommission 

- Einrichtung dem Gericht beigeordneter Fachgerichte 
- Änderung der Bestimmungen der Satzung des Gerichtshofs 
Die Kommission wird angehört, wenn die Initiative zum Entwurf des 
Gesetzgebungsakts beim Gerichtshof liegt 

III-359 
III-381 
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EZB 
oder 
Kommission 

- Änderungen und Maßnahmen zur Anwendung der Satzung der 
EZB und des ESZB 

 Die Kommission wird angehört, wenn die Initiative zum Entwurf 
des Gesetzgebungsakts bei der EZB liegt  

III-187 

Rechnungshof - Einzelheiten der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans 
sowie der Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 

III-412 

betroffene 
Organe 

- Beamtenstatut der Union III-427 

   
 
 Sonstige Anhörungen  
Wirtschafts- und 
Finanzausschuss 

- „Um die Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten in 
dem für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen 
Umfang zu fördern“ 

III-192 

Beschäftigungsausschuss - „zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs- und 
Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten“ 

III-208 

Sozialpartner - zur Ausrichtung und zum Inhalt der sozialpolitischen 
Maßnahmen 

III-211 

Ausschuss für Sozialschutz - „um die Zusammenarbeit im Bereich des sozialen Schutzes 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission zu 
fördern“ 

III-217 

Sachverständigenausschuss 
im Bereich des Verkehrs 

- im Bereich des Verkehrs III-244 

Ausschuss für die 
gemeinsame 
Handelspolitik 

- bereits 1957 im Vertrag von Rom (Art. 113) vorgesehen; 
spielt insbesondere bei den Verhandlungen im GATT-
/WTO-Rahmen eine grundlegende Rolle 

III-315 

Sachverständigenausschuss - hat die Aufgabe, „eine Stellungnahme über die Eignung der 
Bewerber für die Ausübung des Amts eines Richters oder 
Generalanwalts beim Gerichtshof oder beim Gericht 
abzugeben“. 

III-357 

 
291. Diese Tabellen geben selbstverständlich keinen vollständigen Überblick über 

diese Ausschüsse und sonstige Sachverständigengruppen, die bei Bedarf durch 
abgeleitete Rechtsakte – mit oder ohne Gesetzescharakter – gebildet werden 
können. Dies ist einer der Punkte, an dessen Überwachung dem Ausschuss der 
Regionen im Rahmen der durch das Klagerecht zum Schutz seiner eigenen Rechte 
eröffneten Perspektiven gelegen sein könnte. 

 
B. – Die Ausarbeitung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts: die Verpflichtung 

zur Durchführung umfangreicher Anhörungen 
 
292. Außer der Bekräftigung des Grundsatzes der laufenden Kontrolle, der unabhängig 

vom Urheber für die Ausarbeitung eines jeden Entwurfs eines Gesetzgebungsakts 
gilt, sind im Subsidiaritätsprotokoll besondere Bestimmungen für die Vorschläge 
der Kommission vorgesehen, die in der Praxis am häufigsten vorkommen. Das 
dem Vertrag von Amsterdam beigefügte Protokoll enthielt bereits ähnliche 
Bestimmungen. 

 
Artikel 2 des Subsidiaritätsprotokolls Amsterdam-Protokoll, Absatz 9 

Die Kommission führt umfangreiche Anhörungen 
durch, bevor sie einen Europäischen 

Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die 
Kommission 
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Gesetzgebungsakt vorschlägt. Dabei ist 
gegebenenfalls der regionalen und lokalen 
Bedeutung der in Betracht gezogenen Maßnahme 
Rechnung zu tragen. In außergewöhnlich 
dringenden Fällen führt die Kommission keine 
Konsultationen durch. Sie begründet dies in ihrem 
Vorschlag. 

- vor der Unterbreitung von Vorschlägen für 
Rechtsvorschriften außer im Falle besonderer 
Dringlichkeit oder Vertraulichkeit umfassende 
Anhörungen durchführen und in jedem geeigneten 
Fall Konsultationsunterlagen veröffentlichen; 
- […]  

 
293. Der Wortlaut des Artikels 2 des Subsidiaritätsprotokolls ist nicht nur dichter und 

gedrängter als der des Amsterdam-Protokolls, sondern gegenüber Letzterem 
enthält er auch Neuerungen. 
 

 1 ) Eine von der Kommission zu erfüllende Verpflichtung 
 

294. In erster Linie bestimmt Artikel 2, dass die Kommission umfangreiche 
Anhörungen „durchführt“, während es im Amsterdam-Protokoll hieß, die 
Kommission „sollte“ derartige Anhörungen „durchführen“. 
 

295. Das Protokoll begründet also eine Verpflichtung der Kommission, von der eine 
Ausnahme nur „in außergewöhnlich dringenden Fällen“ vorgesehen ist. Nicht nur 
fehlt im Subsidiaritätsprotokoll die Ausnahmemöglichkeit der Vertraulichkeit, die 
im Amsterdam-Protokoll vorgesehen war, sondern es erhebt zu einer 
Verpflichtung, was zuvor nur eine Aufforderung war. Dieser obligatorische 
Charakter hat in erster Linie natürlich ein neues politisches Gewicht, doch gilt es 
zu präzisieren, dass er auch mit der Möglichkeit einer rechtlichen Sanktion 
versehen ist, die sein Gewicht verstärkt: im Hinblick auf eine mögliche 
Nichtigkeitsklage gegen einen Gesetzgebungsakt könnte das Unterlassen der 
Anhörung durch die Kommission ein Nichtigkeitsgrund sein, während das 
Amsterdam-Protokoll diese Möglichkeit bei einer Klage nicht bot. 
 

296. Eine offenkundige praktische Konsequenz daraus ist, dass der Vorschlag der 
Kommission in seiner Begründung eine Liste der angehörten Organe, 
Einrichtungen, Behörden, Verbände und Sachverständigen enthalten müsste, um 
eine Kontrolle des ausreichend „umfangreichen“ Charakters dieser Anhörungen 
zu ermöglichen. Der Ausschuss der Regionen bietet sich in diesem Punkt als 
Kontrollorgan geradezu an. Es wäre in der Tat bedauerlich, würde die Kontrolle 
des Umfangs dieser Anhörungen von einem gerichtlichen Rechtsbehelf abhängig 
gemacht, was ein langwieriges Verfahren nach sich zu ziehen drohte, und zudem 
ist ein Rechtsbehelf nicht immer automatisch vorhanden. Darüber hinaus ist es 
wenig wahrscheinlich, dass der Gerichtshof sich in eine gründliche Kontrolle des 
Umfangs der Anhörungen vorwagt; vielmehr dürfte er sich darauf beschränken, 
gegebenenfalls den offensichtlichen Ermessensfehler zu beanstanden100. 

                                                      
100

  In klassischer Weise beschränkt sich der Gerichtshof auf den offensichtlichen Ermessensfehler, wenn die Organe die 
Aufgabe haben, die Tatsachen zu bewerten, die die Geltung des Handelns der Gemeinschaft bestimmen, insbesondere im 
Bereich der Wirtschaft (20. Oktober 1977, Roquette frères, Rechtssache 29/77, Sammlung der Rechtsprechung, gefolgt von 
der ständigen Rechtsprechung) und der Politik. 
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297. Eine der durch den Wortlaut des Protokolls nicht gelösten Fragen betrifft die 

Form, in der diese Anhörungen stattfinden müssen. Es ist zu bezweifeln, dass die 
schlichte Verbreitung von Grünbüchern und die Bereitstellung von Internetseiten 
für die Anhörung ausreichen. Trotz der Bedeutung, die den neuen 
Kommunikationsmitteln zukommt, sind ihre Grenzen zu offenkundig, als dass sie 
strukturierte Anhörungen ersetzen könnten. Was die Berücksichtigung der künftig 
in der Verfassung verankerten regionalen und lokalen Dimension der Subsidiarität 
betrifft, so ist klar, dass an diesen Anhörungen in erster Linie der AdR als 
Vertreter der RLG und in zweiter Linie die verschiedenen Verbände der RLG 
teilnehmen müssten. 
 

 2 ) Die Verpflichtung der Kommission, ihre Entscheidung in Bezug auf die 
Anhörung zu begründen 
 

298. Artikel 2 bestimmt, dass die Kommission im Vorschlag für einen Rechtsakt „ihre 
Entscheidung begründet“. Eine restriktive Auslegung könnte zu der Annahme 
führen, dass in dieser Begründung nur erläutert werden müsste, warum die 
Kommission in dringenden Fällen keine Anhörung durchführt. Die Definition der 
Dringlichkeit ist enger gefasst als im Amsterdam-Protokoll, in der von Fällen 
„besonderer“ Dringlichkeit und Vertraulichkeit die Rede war, während im 
Protokoll 2 nur noch von außergewöhnlich dringenden Fällen gesprochen wird. 
Das Vorliegen eines solchen außergewöhnlich dringenden Falls könnte 
gegebenenfalls dem Gerichtshof zur Beurteilung unterbreitet werden. 
 

299. Eine weite Auslegung führt hingegen zu der Annahme, dass die Kommission bei 
jedem Gesetzgebungsakt ihre Entscheidung begründen muss, bestimmte Organe, 
Einrichtungen, Behörden oder Verbände anzuhören, andere aber nicht. Zwar ist es 
wenig wahrscheinlich, dass der Gerichtshof den Umfang der Anhörungen 
kontrolliert, wohl aber ist es angesichts der gegenwärtigen Rechtsprechung des 
Gerichtshofs auf dem Gebiet der Begründung durchaus wahrscheinlich, dass er 
darauf besteht, dass die Begründung der Kommission so genau wie möglich ist 
und darin also die Entscheidung in Bezug auf die Anhörung erläutert wird. 
 

 3 ) Die Möglichkeit einer Klage bei unzureichender Begründung der 
Entscheidung der Kommission 
 

300. Die Verpflichtung der Kommission, ihre Entscheidung in Bezug auf die 
Anhörung in ihrem Vorschlag für einen Gesetzgebungsakt zu begründen, könnte 
die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage nach sich ziehen, sobald die Kommission 
ihren endgültigen Vorschlag an den Gesetzgeber der Union übermittelt hat, d.h. 
ohne das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens abzuwarten. In der Tat heißt es 
im Protokoll, dass die Kommission im Vorschlag „ihre Entscheidung begründen“ 
muss, und eine Entscheidung der Kommission gehört zu den Rechtsakten, die der 
Kontrolle des Gerichtshofs unterliegen. Darüber hinaus wird der Vorschlag für 
einen Gesetzgebungsakt selbst als Rechtsakt der Kommission aufgefasst, der 
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durch den Gerichtshof gemäß dem Subsidiaritätsprotokoll die Eigenschaft eines 
Rechtsakts erhalten könnte, „soweit es sich nicht um Empfehlungen oder 
Stellungnahmen handelt“, wenn er es für angebracht halten sollte, die bestehenden 
Interessen zu schützen, ohne das Ergebnis des Gesetzgebungsverfahrens 
abzuwarten. Selbstverständlich unterliegt die Nichtigkeitsklage den üblichen 
Beschränkungen im Sinne des Artikels III-365 der Verfassung. 
 

301. i. Der Rat und das Parlament könnten gegebenenfalls, wenn sie es wünschen, 
binnen zwei Monaten nach der Entscheidung, keine solche Anhörung 
durchzuführen, eine Nichtigkeitsklage erheben, doch ist nicht recht zu erkennen, 
was sie dazu veranlassen sollte. 
 

302. ii. Eher vorstellbar ist die Hypothese, dass ein Mitgliedstaat die Entscheidung der 
Kommission, bestimmte Anhörungen nicht durchzuführen, ebenfalls binnen zwei 
Monaten nach der Übermittlung des Vorschlags der Kommission anfechten lässt. 
Den Mitgliedstaaten steht es nach der Verfassung frei, sich für eine solche Klage 
oder gegen sie zu entscheiden. Es ist durchaus denkbar, dass die Verfassung des 
einen oder anderen Mitgliedstaats – oder andere Rechtsvorschriften seines 
innerstaatlichen Rechts – ihn zwingt, Klage zu erheben, wenn entweder sein 
Parlament oder eine der Kammern seines Parlaments dies verlangen, oder aber die 
regionalen oder gar lokalen Institutionen, aus denen es besteht, ihn dazu 
auffordern. 
 

303. iii.  Theoretisch wäre es möglich, dass die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten ebenfalls Klage gegen die 
Entscheidung der Kommission erheben, keine solche Anhörung durchzuführen. 
Allerdings werden durch Artikel III-365 die eindeutigen Beschränkungen der 
Möglichkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage für natürliche oder juristische 
Personen, bei denen es sich nicht um einen Mitgliedstaat handelt, 
aufrechterhalten. Dies trifft für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
zu, die nachweisen müssen, dass sie ein „unmittelbares und individuelles“ 
Interesse haben, eine derartige Klage zu erheben. Der Nachweis lässt sich leicht 
erbringen, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die 
Zusammenschlüsse der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ein 
unmittelbares Interesse haben, zum Entwurf eines Gesetzgebungsakts angehört zu 
werden, doch gilt das nicht für jeden beliebigen Rechtsakt: der Rechtsakt muss sie 
betreffen. Hingegen ist es wenig wahrscheinlich, dass eine Situation eintritt, in der 
eine lokale Gebietskörperschaft ein individuelles Interesse an der Anhörung 
nachweisen kann, d.h. dass nur diese Gebietskörperschaft betroffen ist und nicht 
die Gesamtheit der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften der 
Mitgliedstaaten; es sind Fälle vorstellbar, in denen ein Zusammenschluss der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ein individuelles Interesse haben 
könnte, weil der Anwendungsbereich des geplanten Rechtsakts ihn unmittelbar 
betrifft. 
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304. iv. Eine der wesentlichen Neuerungen des Artikels III-365 besteht darin, dass für 
den AdR die Möglichkeit vorgesehen ist, ebenfalls eine Nichtigkeitsklage zur 
Wahrung seiner Rechte zu erheben. Es wäre jedoch übertrieben, zu versuchen, 
diese Bestimmung auf den hypothetischen Fall einer Nichtigkeitsklage gegen den 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts selbst anzuwenden: in den denkbaren Fällen, in 
denen der AdR im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens anzuhören ist, würde 
der Gerichtshof zweifellos zu der Auffassung gelangen, dass der Klageweg dem 
AdR erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens offen stünde; in den 
anderen denkbaren Fällen gibt es keine Rechte des AdR, die des Schutzes 
bedürften, denn anderenfalls hätte der Begriff „umfangreiche Konsultationen“ zur 
Folge, dass die Unterscheidung zwischen den Bereichen mit obligatorischer 
Anhörung des AdR und den anderen aufgehoben würde. 
 

305. Die Beschränkungen der Klagemöglichkeiten haben keine Konsequenzen für den 
zwingenden Charakter der auf der Kommission lastenden Verpflichtungen, 
entsprechend dem Subsidiaritätsprotokoll umfangreiche Anhörungen 
durchzuführen. Sie machen deutlich, dass es illusorisch wäre, sich mit einer auf 
die Rechtsprechung setzenden Konzeption der Kontrolle zu begnügen. Der 
Ausschuss der Regionen bringt umso bessere Voraussetzungen dafür mit, den 
Umfang der Anhörungen zu kontrollieren, als er dies außerhalb jedes streitigen 
Zusammenhangs und noch vor der Annahme des Vorschlags durch die 
Kommission tun kann: solange ihr Vorschlag nicht offiziell angenommen ist, 
hindert nichts die Kommission daran, zusätzliche Anhörungen durchzuführen. 
Eine derartige „freundschaftliche“ Kontrolle der von der Kommission betriebenen 
Anhörungen durch den AdR könnte ohne weiteres im Rahmen des Protokolls von 
Amsterdam erfolgen, ohne darauf zu warten, dass das Inkrafttreten der 
Verfassung zu einer Verpflichtung erhebt, was gegenwärtig nur eine 
„Aufforderung“ ist. 
 

 4 ) Die Verpflichtung der Kommission, ihre Konsultationsdokumente den 
nationalen Parlamenten zuzuleiten 
 

306. Das Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente bringt insofern eine 
Neuerung, als es die Übermittlung der Konsultationsdokumente der Kommission 
an die Parlamente zur Pflicht macht. 

 
Protokoll Nr. 1, Artikel 1 

 
Die Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und Weißbücher sowie Mitteilungen) werden bei 
ihrer Veröffentlichung von der Kommission direkt den nationalen Parlamenten zugeleitet. Ferner leitet die 
Kommission den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der Übermittlung an das Europäische Parlament 
und den Rat das jährliche Rechtsetzungsprogramm sowie alle weiteren Dokumente für die Ausarbeitung 
der Rechtsetzungsprogramme oder politischen Strategien zu. 

 
307. Die Verfassung geht auf das Legislativprogramm in Artikel I-26, der der 

Kommission gewidmet ist („Sie leitet die jährliche und die mehrjährige 
Programmplanung der Union mit dem Ziel ein, interinstitutionelle 
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Vereinbarungen zu erreichen“), und Artikel III-258 ein („Der Europäische Rat 
legt die strategischen Leitlinien für die gesetzgeberische und operative 
Programmplanung im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fest“). 
Die Dokumente, die im Rahmen der „umfangreichen Anhörungen“, zu denen die 
Kommission im Rahmen des Protokolls Nr. 2 verpflichtet ist, erstellt werden, 
müssten ihnen ebenfalls übermittelt werden, unabhängig davon, ob diese die 
Bezeichnung Grünbuch, Weißbuch oder Mitteilung tragen. Es versteht sich von 
selbst, dass der Ausschuss der Regionen auf der Grundlage seiner Vereinbarung 
mit der Kommission Kenntnis von allen diesen Dokumenten erhalten müsste. 
 

 5 ) Die Ausarbeitung von Entwürfen von Gesetzgebungsakten durch andere 
Stellen als die Kommission 
 

308. In den Protokollen Nr. 2 (Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit), Artikel 3 und 
Nr. 1 (nationale Parlamente), Artikel 2 Absatz 2 wird der Begriff „Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts“ gleich lautend definiert: 

 
Protokoll Nr. 1, Artikel 2 Absatz 2 & Subsidiarität sprotokoll, Artikel 3 

 
Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts die Vorschläge der 
Kommission, die Initiativen einer Gruppe von Mitgliedstaaten, die Initiativen des Europäischen 
Parlaments, die Anträge des Gerichtshofs, die Empfehlungen der Europäischen Zentralbank und die 
Anträge der Europäischen Investitionsbank, die den Erlass eines Europäischen Gesetzgebungsakts zum 
Ziel haben. 

 
309. Neben dem allgemeinen Fall, bei dem die Vorschläge von der Kommission 

gemacht werden, gibt es also 5 weitere Kategorien von Entwürfen von 
Gesetzgebungsakten 

 
Tabelle 12: Kategorien von Entwürfen von Gesetzgebungsakten 

 
Initiative Bereich Rechtsgrundlage Gesetzgebungsverfahren 
Kommission  
oder Gruppe von 
Mitgliedstaaten 

- justizielle 
Zusammenarbeit in 
Strafsachen 

III-270 und 271 ordentlich plus aufschiebendes Veto 
des Europäischen Rates; obligatorische 
Anhörung der Kommission im Falle 
einer Initiative einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten 

Europäisches 
Parlament 

- einheitliches 
Wahlverfahren 

- Statut der Mitglieder 
des Europäischen 
Parlaments 

- Ausübung des 
Untersuchungsrechts 
des EP 

- Statut des 
Europäischen 
Bürgerbeauftragten 

III-330 Abs. 1 
 
III-330 Abs. 2 
 
 
III-333 
 
 
III-335 

ordentlich; obligatorische Anhörung 
der Kommission außer zum 
einheitlichen Wahlverfahren; 
obligatorische Zustimmung der 
Kommission zum Untersuchungsrecht 

Kommission  
oder Gerichtshof 

- Einrichtung von dem 
Gericht 

III-359 
 

ordentlich; obligatorische Anhörung 
der Kommission im Falle einer 
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beigeordneten 
Fachgerichten 

- Änderung der 
Bestimmungen der 
Satzung des 
Gerichtshofs 

 
 
III-381 

Initiative des Gerichtshofs 

Kommission  
oder Zentralbank 

- Änderungen und 
Maßnahmen zur 
Anwendung der 
Satzung der EZB und 
des ESZB 

III-187 ordentlich; obligatorische Anhörung 
der Kommission im Falle einer 
Initiative der EZB 

Kommission  
oder Europäische 
Investitionsbank 

- Änderung der 
Satzung der 
Europäischen 
Investitionsbank 

III-393 ordentlich; obligatorische Anhörung 
der Kommission im Falle einer 
Initiative der EIB 

 
310. Die Prüfung von Teil III der Verfassung ergibt, dass sie auf dem Gebiet der 

Gesetzesinitiative keine wirkliche Neuerung mit sich bringt, da sämtliche 
Bestimmungen, die eine Initiative anderer Beteiligter als der Kommission 
vorsehen, aus den bestehenden Verträgen übernommen sind. 
 

Tabelle 13: Gesetzgebungsakte auf Initiative anderer Beteiligter als der Kommission 
 

Initiative Verfassung Geltende 
Verträge 

Neu in der Verfassung 

Mitgliedstaaten III-270 und 271 34 EUV Gruppe von Mitgliedstaaten statt „eines 
Mitgliedstaats“ 

Europäisches 
Parlament 

III-330 § 1 
III-330 § 2 
III-333 
III-335 

189 Abs. 4 EGV 
189 Abs. 5 EGV 
193 EGV 
195 EGV 

Der Rat beschließt einstimmig über die 
Steuerregelung für die ehemaligen 
Mitglieder (III-330 Abs. 2) 

Gerichtshof III-359 und III-
381 

225 a und 245 
EGV 

Berufungen Rechtsprechung 

Zentralbank III-187 107 EGV  
Europäische 
Investitionsbank 

III-393 266 EGV  

 
311. In erster Linie ist festzustellen, dass die Anzahl der Bereiche, in denen die 

Initiative zu einem Gesetzgebungsakt nicht bei der Kommission liegt, sehr 
beschränkt ist. Es handelt sich um zwei Kategorien von Gesetzgebungsakten. 

 
312. i. In den meisten Fällen handelt es sich um Rechtsakte, in denen die Einzelheiten 

des Aufbaus und der Arbeitsweise bestimmter Organe oder Einrichtungen 
geregelt werden; es ist daher nur logisch, dass die Initiative dazu auch von dem 
betreffenden Organ oder der betreffenden Einrichtung ausgehen kann. In diesem 
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass diese Art von Initiative für den AdR 
nicht vorgesehen ist, ebenso wenig wie für den WSA und den Rechnungshof, 
ohne dass eine andere Logik dahinter stünde als die der konstanten Rechtslage 
gegenüber den geltenden Verträgen. 
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313. ii. Die einzig echte Ausnahme stellt die Möglichkeit dar, dass eine Gruppe von 
Mitgliedstaaten im Rahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen nach 
einem System initiativ wird, das durch den Vertrag von Amsterdam in den 
Vertrag über die Europäische Union eingeführt wurde. 

 
314. In zweiter Linie wird deutlich, dass die Probleme hinsichtlich der Subsidiarität in 

den beiden Kategorien von Rechtsakten keineswegs dieselben sind. Der Bereich 
der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen ist erheblich größer als der der 
Bestimmungen institutioneller Art. Sehr häufig handelt es sich um 
Tätigkeitsgebiete, die in Zusammenhang mit der staatlichen Ebene der 
Mitgliedstaaten stehen. In dem Maße jedoch, in dem sich die Zuständigkeit der 
Union ebenfalls auf die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit 
ausweitet, erfasst sie auch einen Bereich, der die RLG zahlreicher Mitgliedstaaten 
unmittelbar betrifft, vor allem hinsichtlich der Auswirkung der Europäischen 
Gesetze auf ihre Ressourcen. Auch bei den institutionellen Bestimmungen sind 
Fälle vorstellbar, in denen die Zuständigkeiten der RLG ins Spiel kommen, 
beispielsweise in Bezug auf das einheitliche Wahlverfahren: man denke zum 
Beispiel an die Regelung der möglichen Unvereinbarkeit eines Mandats im 
Europäischen Parlament mit einem lokalen Mandat. Es wäre daher irrig, 
anzunehmen, dass die von anderen Beteiligten als der Kommission initiierten 
Entwürfe von Gesetzgebungsakten eine gründliche Prüfung ihrer Vereinbarkeit 
mit dem Subsidiaritätsgrundsatz überflüssig machten. 

 
315. Was die Bestimmungen institutioneller Art angeht, so ist die Unterscheidung 

zwischen ausschließlicher Zuständigkeit und geteilter Zuständigkeit schwieriger 
zu handhaben, weil eben derartige Bestimmungen nicht Gegenstand des Artikels 
I-13 der Verfassung sind. Das Beispiel des einheitlichen Wahlverfahrens (Artikel 
III-330 Absatz 1) ist dafür bezeichnend: wenn ein wirklich einheitliches 
Wahlverfahren als in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fallend 
betrachtet werden kann, so wird durch die Beschränkung auf die Festlegung 
gemeinsamer Grundsätze für alle Mitgliedstaaten, wie dies bei den derzeitigen 
Entwürfen der Fall ist, deutlich gemacht, dass es sich um einen Bereich geteilter 
Zuständigkeiten handelt. 

 
316. In jedem Fall sieht die Verfassung die Möglichkeit einer Initiative der 

Kommission in diesen Bereichen mit Ausnahme der Fälle einer Initiative des 
Europäischen Parlaments vor. Geht die Initiative nicht von ihr aus, wird sie 
angehört. Dies hat zur Folge, dass sich die Kommission einer nicht von ihr selbst 
ausgegangenen Initiative nicht widersetzen kann, indem sie ihren Vorschlag 
zurückzieht, wie sie es tun kann, wenn sie das Initiativmonopol hat. 

 
317. Schon vor dem Inkrafttreten der Verfassung ist es möglich, unter Berufung auf die 

Ähnlichkeit der geltenden und der künftigen Bestimmungen die Gesamtheit der 
im Amsterdam-Protokoll und im Subsidiaritätsprotokoll vorgesehenen 
Kontrollmechanismen für - mit Ausnahme der Nichtigkeitsklage des AdR - 
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Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auf mögliche Initiativen anderer Beteiligter 
als der Kommission auszudehnen. 

 
C. – Die Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten: 

der Vermerk im Hinblick auf die Subsidiarität und d ie Verhältnismäßigkeit 
 
318. Artikel 5 des Subsidiaritätsprotokolls enthält detaillierte Bestimmungen über den 

Vermerk im Hinblick auf die Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit, der zur 
Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten dient. 

 
Subsidiaritätsprotokoll, Artikel 5 Amsterdam-Protokoll 

Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit begründet.  

Absatz 4 
Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften wird begründet, um zu 
rechtfertigen, dass dabei die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten werden; 

Absatz 9 
[Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die 
Kommission 
[…] 
- die Sachdienlichkeit ihrer Vorschläge unter dem 
Aspekt des Subsidiaritätsprinzips begründen; 

Dieser Vermerk sollte Angaben zu den 
voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen sowie 
im Fall eines Europäischen Rahmengesetzes zu den 
Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu 
erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich 
gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, 
enthalten. 

Absatz 9 
Wird eine Gemeinschaftsmaßnahme ganz oder 
teilweise aus dem Gemeinschaftshaushalt 
finanziert, so ist eine Erläuterung erforderlich; 

Die Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf 
Unionsebene erreicht werden kann, beruht auf 
qualitativen und, soweit möglich, quantitativen 
Kriterien. 

Absatz 4 
die Feststellung, dass ein Gemeinschaftsziel besser 
auf Gemeinschaftsebene erreicht werden kann, 
muss auf qualitativen oder – soweit möglich – auf 
quantitativen Kriterien beruhen. 

Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten berücksichtigen dabei, dass 
die finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen 
Regierungen, der regionalen und lokalen Behörden, 
der Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und 
Bürger so gering wie möglich gehalten werden und 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
angestrebten Ziel stehen müssen. 

Absatz 9 
[Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die 
Kommission 
[…] 
- gebührend berücksichtigen, dass die finanzielle 
Belastung und der Verwaltungsaufwand der 
Gemeinschaft, der Regierungen der 
Mitgliedstaaten, der örtlichen Behörden, der 
Wirtschaft und der Bürger so gering wie möglich 
gehalten werden und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen. 

 
319. Wie wir bereits beim Vergleich der beiden Protokolle festgestellt haben, findet 

sich der Inhalt von Absatz 4 des Amsterdam-Protokolls vollinhaltlich in Artikel 5 
des Subsidiaritätsprotokolls wieder. Dieser Artikel ist ausführlicher gefasst und 
verwendet eine Formulierung, die zwingender erscheint als die des Amsterdam-
Protokolls. Im Entwurf des Konvents waren nur die Vorschläge der Kommission 
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berücksichtigt; die Regierungskonferenz hat die Verpflichtung zu Recht auf 
„jeden Entwurf eines Gesetzgebungsakts“ ausgedehnt, unabhängig davon, wer 
dessen Urheber ist. 

 
320. Der AdR hat darauf unverzüglich reagiert und sein Bedauern darüber ausgedrückt, 

dass der Inhalt der Absätze 5, 6 und 7 des Amsterdam-Protokolls nicht in das 
Subsidiaritätsprotokoll übernommen worden sei. Das Präsidium des Konvents gab 
darauf zur Antwort, dass es sich um Erläuterungen handele, die sich nicht dazu 
eigneten, in ein Protokoll mit verfassungsrechtlichem Charakter aufgenommen zu 
werden. Dieses Argument trifft zu, ist in seiner Tragweite jedoch aufgrund von 
zwei Überlegungen begrenzt: die Wiederholung einiger Bestimmungen in den 
Protokollen Nr. 1 und 2 beweist, wie sehr die Aufgabe der Verankerung der 
einschlägigen Grundsätze des Protokolls von Amsterdam in der Verfassung noch 
ihrer Vollendung harrt, und die große Zahl von Protokollen, die dem 
Verfassungsvertrag von der Regierungskonferenz beigefügt wurden, schwächt 
den Verfassungscharakter der Protokolle selbst. Auf der anderen Seite stellt der 
Wegfall des Inhalts der Absätze 5, 6 und 7 des Amsterdam-Protokolls ein 
zusätzliches Argument für die Verabschiedung eines Instruments zur Umsetzung 
des Subsidiaritätsprotokolls nach dem Inkrafttreten der Verfassung dar, um die 
anzuwendenden Verfahren und Kriterien im Einzelnen festzulegen. 

 
321. Der Spiegelstrich 3 von Absatz 9 des Amsterdam-Protokolls findet sich mit einer 

Reihe von Änderungen, durch die er verstärkt wird, im Artikel 5 des 
Subsidiaritätsprotokolls wieder: 

 
− die Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten darf nicht nur auf die 

Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität abzielen; 
− die Aufforderung zur Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten 

wird erweitert, denn „jeder Entwurf“ eines Rechtsakts sollte einen Vermerk 
enthalten und nicht mehr nur „erforderlichenfalls“; 

− die Aufforderung zur Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten 
wird erweitert, denn sie umfasst nunmehr eine Folgenabschätzung hinsichtlich 
der nationalen und regionalen Rechtsvorschriften. Der vierte Spiegelstrich von 
Absatz 9 des Protokolls von Amsterdam findet sich ebenfalls im Artikel 5 des 
Protokolls Nr. 2 wieder, vervollständigt durch die Erwähnung der regionalen 
Behörden, die im Amsterdam-Protokoll fehlt. Der Unterschied zwischen 
„gebührend berücksichtigen“ und „berücksichtigen“ dürfte ohne Bedeutung 
sein. 

 
322. Zu den wichtigen Neuerungen des Subsidiaritätsprotokolls gehört es, dass in ihm 

der Abschätzung der rechtlichen und finanziellen Folgen ein Platz in der 
Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten zugewiesen wird: „Dieser 
Vermerk sollte Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen 
sowie im Fall eines Europäischen Rahmengesetzes zu den Auswirkungen auf die 
von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften, einschließlich 
gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, enthalten.“ Dies verleiht den 
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neuen Methoden zur Folgenabschätzung, die von der Kommission im Jahre 2004 
eingeführt wurden und die vom AdR sowohl positiv als auch kritisch 
aufgenommen wurden, wie aus der Stellungnahme 121-2005 über „Bessere 
Rechtsetzung 2004“ und „Bessere Rechtsetzung für Wachstum und Arbeitsplätze 
in der Europäischen Union“ hervorgeht, ein besonderes Gewicht. 

 
Stellungnahme 121-2005101 

 
[…] 
1.3 Ausführliche Folgenabschätzung und Fachkenntnisse 
 
Der Ausschuss der Regionen 
 
1.3.1 begrüßt, dass im Jahre 2004 eine neue Methode zur Folgenabschätzung der wichtigsten Initiativen 
der Europäischen Kommission eingeführt wurde, und begrüßt des Weiteren, dass ein Instrument 
angewendet wird, das es erlaubt, die wirtschaftlichen, ökologischen und rechtlichen Folgen eines 
Vorhabens zu prüfen, und das die Konsultation der betroffenen Parteien und der zuständigen Experten 
vorsieht, 
 
1.3.2 hält es dennoch für unerlässlich, schrittweise die Berücksichtigung der territorialen Auswirkungen 
der wichtigsten Initiativen der Europäischen Kommission durchzusetzen, um das Handeln der 
Gemeinschaft kohärenter zu gestalten, 
 
1.3.3 legt im Rahmen der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen besonderen 
Wert auf 
 
- die Feststellung, wie sich bestimmte Maßnahmen auf die Finanzen der Gebietskörperschaften auswirken, 
- die vermehrte Durchführung von Folgenabschätzungen unter Berücksichtigung der Kosten für die 
Wirtschaft, 
- die Prüfung und mögliche Änderung oder Rücknahme von Vorschlägen, über die noch nicht abschließend 
entschieden wurde, 
- die Beschleunigung des Verfahrens zur Vereinfachung der Gesetzgebung, mit der auf eine Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit hingewirkt werden soll, 
- Pilotprojekte, mit denen eine Verminderung des Verwaltungsaufwands erreicht werden soll, 
- Ersatzlösungen, die das Erlassen von Rechtsvorschriften unnötig machen (Koregulierung und 
Selbstregulierung), 
- den Rückgriff auf externe Experten, 
- vermehrte Konsultation der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und der NROs über das Internet, 
[…] 
 
2.3 Empfehlungen zur Folgenabschätzung 
 
Der Ausschuss der Regionen 
 
2.3.1 schlägt vor, dafür zu sorgen, dass die Einführung des neuen Folgenabschätzungsverfahrens für die 
wichtigsten Legislativvorhaben der Europäischen Kommission zu einer optimalen Berücksichtigung der 
lokalen und regionalen Dimension bei der Ex-ante-Prüfung des Rechtsetzungsverfahrens führt, 
 

                                                      
101  Die hier zitierte Fassung wurde von der Fachkommission CONST am 4. Oktober 2005 verabschiedet. 
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2.3.2 ersucht die Europäische Kommission, ihn mit der Durchführung prospektiver Studien, die in seine 
Zuständigkeit fallen, zu betrauen, insbesondere für alle wichtigen Vorhaben, die sich auf lokaler und 
regionaler Ebene auswirken, 
 
2.3.3 ist der Ansicht, dass eine erste Abschätzung seinerseits insbesondere immer dann wichtig wäre, wenn 
keine Regelungsmaßnahmen (sondern Koregulierung und Selbstregulierung) angewendet werden, und 
wenn es um Informations- und Koordinationsaufgaben geht, die die lokale und regionale Ebene betreffen, 
 
2.3.4 vertritt die Auffassung, dass die Folgenabschätzung bei der Verringerung von Verwaltungsaufwand, 
der aufgrund gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften auf den lokalen und regionalen Behörden lastet, eine 
wesentliche Rolle spielen sollten, und dass infolgedessen die vorläufigen Abschätzungen eine Bewertung 
der finanziellen Auswirkungen eines Rechtsaktes auf lokaler und regionaler Ebene beinhalten sollten, 
 
2.3.5 empfiehlt, dass bei der Überarbeitung des mit der Europäischen Kommission geschlossenen 
Protokolls über Zusammenarbeit die ausführlichen Folgenabschätzungen es ermöglichen, detaillierte 
Bewertungs- und Qualitätskriterien festzulegen, die derjenige anzuwenden hat, der die Folgenabschätzung 
durchführt, und dass eine echte Strategie zur Konsultation der Gebietskörperschaften festgelegt werden 
kann, 
 
2.3.6 ersucht die Europäische Kommission, dem AdR eine proaktivere Rolle im Vorfeld eines Tätigwerdens 
der Gemeinschaft zu geben – mit Sondierungsstellungnahmen zu künftigen Gemeinschaftsmaßnahmen und 
deren Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie mit Berichten über die 
lokalen und regionalen Folgen bestimmter Richtlinien, 
 
2.3.7 empfiehlt der Europäischen Kommission erneut, die Einsetzung einer unabhängigen beratenden 
Sachverständigengruppe zur Überwachung der Folgenabschätzungen, zur Gewährleistung der Objektivität 
und zur Förderung der besten Verfahren zu erwägen, und ihn über ihre Beratungen auf dem Laufenden zu 
halten, damit er seine politische Rolle in späteren Phasen des Beschlussfassungsverfahrens besser 
wahrnehmen kann, 
 
2.3.8 ersucht darum, über die Beratungen der im Europäischen Parlament eingesetzten Arbeitsgruppe, die 
die Durchführung und Kontrolle von Folgenabschätzungen zum Gegenstand haben, informiert zu werden, 
damit er bei der vom Europäischen Parlament eingeleiteten interinstitutionellen Zusammenarbeit 
mitwirken und mit der Europäischen Kommission und dem Rat die gemeinsamen Kriterien festlegen kann, 
anhand deren die Qualität von Folgenabschätzungen bewertet und die sich aus einem Legislativvorhaben 
ergebenden finanziellen Belastungen beziffert werden können, 

 
323. Die Rolle des AdR als Hüter der Subsidiarität, wie sie im Subsidiaritätsprotokoll 

festgeschrieben ist, bedeutet nicht nur, dass der AdR an den Folgenabschätzungen 
gemäß den in der Stellungnahme 121-2005 dargelegten Leitlinien beteiligt werden 
müsste. Sie bedeutet, dass er unabhängig vom Umfang seiner Beteiligung an 
diesen Folgenabschätzungen alle Entwürfe für Gesetzgebungsakte, die er zum 
Zwecke einer Stellungnahme prüft, eigenständig auf ihre Vereinbarkeit mit dem 
Grundsatz der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit bewerten kann und 
muss. Der der Stellungnahme 220-2004 „Leitlinien für die Anwendung und 
Kontrolle der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ 
beigefügte Entwurf einer schematischen Analyse wird in dieser Hinsicht 
besonders nützlich sein, wenn er nicht nur als verwaltungstechnische Hilfe bei 
den vorbereitenden Arbeiten der Dienste des AdR-Generalsekretariats konzipiert 
und verwendet wird, sondern als ein Katalog von Fragen, zu deren Beantwortung 
die Mitglieder des AdR selbst und natürlich auch die Berichterstatter für die 
Entwürfe der Stellungnahmen aufgefordert sind. 
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Entwurf einer schematischen Subsidiaritätsanalyse102 103 

 
1. Referenz des Dokuments der Europäischen Kommission 
 
2. Rechtsgrundlage 
 
3. Begründung und Ziel der Maßnahme: 
- Fällt die Maßnahmen in einen Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gemeinschaft oder in einen 
Bereich der mit den Mitgliedstaaten geteilten Zuständigkeit? 
- Entsprechen die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahme den Pflichten der Union? 
- Bringt die auf Gemeinschaftsebene ergriffene Maßnahme einen Mehrwert? 
- Ist nachgewiesen worden, dass die einzelstaatlichen Maßnahmen potenziell unzureichend wären? 
- Hätte das Ziel der in Betracht gezogenen Maßnahme in ausreichendem Maße auf lokaler oder regionaler 
Ebene erreicht werden können? 
 
4. Lokale und regionale Dimension: 
- Wurde der regionalen und lokalen Dimension der in Betracht gezogenen Maßnahme Rechnung getragen? 
- Welche potenziellen Auswirkungen bestehen im Hinblick auf die Regulierung auf lokaler und regionaler 
Ebene? 
 
5. Wahl der Instrumente: 
- Ist das vorgeschlagene Instrument (Richtlinie, Verordnung u.a.) das geeignetste? 
 
6. Vereinfachung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften: 
- Entspricht die vorgeschlagene Maßnahme sowohl auf der gemeinschaftlichen als auch auf der 
einzelstaatlichen Ebene den Kriterien zur Vereinfachung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften? 
- Welche Vorzüge bzw. Zwänge bringt die vorgeschlagene Maßnahme in Bezug auf die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften? 
 
7. Finanzielle Bewertung: 
- Bewertung des dem Vorschlag der Europäischen Kommission beigefügten Finanzbogens. 
- Bewertung der Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Finanzen. 
 
8. Externe Konsultation: 
- Wurde beim Konsultationsprozess die lokale und regionale Dimension der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen berücksichtigt? 
- War die Initiative der Europäischen Kommission Gegenstand einer Konsultation der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften? War diese Konsultation sachdienlich? 
 
9. Folgenabschätzung: 
- Wurde zu der Initiative der Europäischen Kommission eine Folgenabschätzung vorgenommen? 
- Wurden die territorialen Auswirkungen berücksichtigt? 
 
10. Verhältnismäßigkeit: 

                                                      
102  Die hier zitierte Fassung wurde von der Fachkommission CONST am 4. Oktober 2005 verabschiedet. 

103
  „Dieser Entwurf einer schematischen Analyse wurde im Rahmen der Maßnahme B32 der AdR-Verwaltungsreform 

erarbeitet. Ziel dieser Maßnahme ist es, schrittweise eine Bewertung der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und der 
Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in verwaltungstechnischer und finanzieller Hinsicht 
in den in Artikel 51 der Geschäftsordnung festgelegten Aufbau der AdR-Stellungnahmen aufzunehmen. Auf der Grundlage 
einiger Versuchsstellungnahmen wird diese schematische Subsidiaritätsanalyse derzeit auf ihre Funktionalität hin geprüft 
und dürfte im Laufe des Jahres 2005 allgemein angewandt werden. Sie wird durch eine im Hauptteil der Stellungnahme 
enthaltene politische Analyse ergänzt und mit Durchführungsbestimmungen versehen.“ 
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- Ist die Regelung geeignet, erforderlich und angemessen? 
- Sind Rechtsform, Regelungsumfang und Regelungsdichte angemessen? 
- Sind die finanzielle Belastung und der Verwaltungsaufwand angemessen? 

 
324. Der Entwurf einer schematischen Subsidiaritätsanalyse ist auch eine nützliche 

Richtschnur für die Überprüfung der Begründung der Entwürfe für 
Gesetzgebungsakte durch ihre Urheber. Er enthält nämlich sämtliche 
Gesichtspunkte, denen die Begründung der Kommission Rechnung tragen muss. 
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass zwar wenig für die 
Annahme spricht, dass sich der Gerichtshof zur Begründetheit der Bewertungen 
der Kommission und des europäischen Gesetzgebers im Bereich der Subsidiarität 
wie der Verhältnismäßigkeit äußern wird, dass er aber, falls er damit befasst wird, 
sehr wohl prüfen wird, ob die Begründung angemessen ist. Die Punkte 7, 8 und 9 
des Analyseschemas sind daher von besonderer Bedeutung, denn sie ermöglichen 
die Überprüfung der Einhaltung von Formvorschriften, die man als wesentlich im 
Sinne des Artikels III-365 der Verfassung (Artikel 230 EGV) und der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs betrachten kann, d.h. von Formalitäten, deren 
Einhaltung oder Nichteinhaltung unter Umständen eine Änderung des endgültigen 
Inhalts des Beschlusses bewirkt. Die Frage der Erhebung oder Nichterhebung 
einer Nichtigkeitsklage ist in diesem Stadium der Analyse unerheblich, weil es 
nur darum geht, die Bedeutung der Gesichtspunkte darzulegen, die bei der 
Beurteilung der Begründung der Kommission berücksichtigt werden müssen. Der 
AdR seinerseits braucht sich nicht auf die formale Einhaltung der Begründung zu 
beschränken. Er kann und muss seinen Standpunkt zum sachlichen Inhalt klar 
machen, vor allem dann, wenn er von dem der Kommission abweicht, um dem 
Gesetzgeber die Auffassung der RLG zu verdeutlichen. 

 
325. Festzuhalten ist, dass die Pflicht zur Begründung der Rechtsakte unter dem 

Gesichtspunkt der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit für alle Urheber von 
Entwürfen gilt, die wahrscheinlich entweder der Praxis der Kommission folgen 
oder aber ihre eigene Praxis entwickeln werden. Auch hier tut sich ein 
wesentlicher Unterschied zwischen den Initiativen einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten und denen der Organe auf. Bei Ersteren, die sich auf 
Politikbereiche beziehen – in der Praxis handelt es sich um die polizeiliche und 
die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen –, stellt sich die Problematik der 
Subsidiarität nur in einem – eher formalen als sachlichen – Punkt grundlegend 
anders dar als bei den Initiativen der Kommission: Da die Initiative von 
Mitgliedstaaten ausgeht, könnte die Vermutung nahe liegen, dass die in Betracht 
gezogene Maßnahme nach Ansicht der Mitgliedstaaten nicht auf ihrer Ebene 
durchgeführt werden kann. Bei Letzteren ist hingegen vorhersehbar, dass die 
Organe zunächst von der Einschätzung ausgehen, die Grundsätze Subsidiarität 
und Verhältnismäßigkeit seien hier nicht betroffen, da es sich um Vorschläge 
handele, deren Zweck im Wesentlichen institutioneller Art sei. Dies ist jedoch 
keineswegs selbstverständlich, vor allem aus dem Grunde, dass die Interessen der 
RLG in einer Reihe von denkbaren Fällen berührt sein können, wie bereits bei der 
polizeilichen Zusammenarbeit oder dem einheitlichen Wahlverfahren für das 
Europäische Parlament aufgezeigt wurde. Hier liegt eine Problematik vor, zu der 
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der AdR seine Überlegungen bereits im Rahmen der geltenden Verträge 
einbringen kann. 

 
D. – Die Annahme der Entwürfe von Gesetzgebungsakten durch ihre Urheber 

 
326. Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen verfügen jeweils über ein 

eigenes Verfahren für die Annahme der Entwürfe von Gesetzgebungsakten. Über 
die Pflicht zur Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten gemäß dem 
Subsidiaritätsprotokoll hinaus sieht die Verfassung die Begründung der 
Rechtsakte der Organe vor, die bei deren Annahme gemeinsam vorzunehmen ist. 
 

 1 ) Das Verfahren zur Annahme der Entwürfe von Gesetzgebungsakten 
 

327. Der Normalfall ist das Verfahren der Kommission, die mit der Mehrheit ihrer 
Mitglieder auf der Grundlage eines in ihrer Geschäftsordnung festgelegten 
Quorums beschließt (Artikel III-351). Nachdem die Regierungskonferenz das 
vom Konvent vorgeschlagene System nicht übernommen hat, in dem eine 
Unterscheidung zwischen stimmberechtigten Kommissaren und anderen 
Mitgliedern der Kommission vorgesehen war, besteht kein Grund zur Annahme, 
dass das Inkrafttreten der Verfassung einschneidende Änderungen der 
Geschäftsordnung104 oder der Praxis bewirken wird. Im Rahmen der geltenden 
Verträge werden die Entwürfe von Rechtsakten üblicherweise in einer der 
wöchentlichen Sitzungen am Mittwoch angenommen, in der die anwesenden 
Kommissare darüber abstimmen – die Nichtteilnahme an der Sitzung muss vom 
Präsidenten genehmigt werden. Diese Sitzungen werden in Besprechungen der 
Kabinettschefs der Kommissare vorbereitet. Ein schriftliches Verfahren kann 
angewendet werden, wenn dem Vorschlag von den betroffenen Diensten 
zugestimmt wird und der juristische Dienst der Kommission eine positive 
Stellungnahme dazu abgibt. 

 
328. Für alle anderen Entwürfe von Gesetzgebungsakten gelten jeweils besondere 

Verfahrensvorschriften. Die wesentliche Unterscheidung wird zwischen den 
Entwürfen von Gesetzgebungsakten einer Gruppe von Mitgliedstaaten einerseits 
und den Initiativen des Europäischen Parlaments, des Gerichtshofs, der EZB und 
der EIB andererseits getroffen. Bei Letzteren findet das in der Geschäftsordnung 
des jeweiligen Organs bzw. der jeweiligen Einrichtung vorgesehene 
Beschlussfassungsverfahren Anwendung. Im ersteren Fall ist die Situation 
komplizierter. Einerseits ist in der Verfassung der Begriff „Gruppe von 
Mitgliedstaaten“ nicht definiert, und es gibt keine Erläuterung hinsichtlich der 
notwendigen Anzahl für die Bildung einer derartigen Gruppe. In Ermangelung 
eines formalen Rechtsakts zur Anwendung der Verfassung bzw. eines informellen 
Beschlusses des Europäischen Rates wird es sich dabei um einen Vorschlag 

                                                      
104  Es handelt sich gegenwärtig um die Geschäftsordnung der Kommission [K(2000) 3614]. ABl. L 308 vom 8.12.2000, S. 

0026-0034. 
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handeln, der von mindestens zwei Mitgliedstaaten über ihre ständige Vertretung 
bei der Union eingebracht wird. Es hat indessen wenig Sinn, über diese Definition 
zu spekulieren, da die Kommission auch über ein Initiativrecht verfügt, von dem 
sie bisher auf der Grundlage von Schlussfolgerungen und Programmen des 
Europäischen Rates bereitwilligst Gebrauch gemacht hat. 
 

 2°) Die Pflicht zur Begründung der Gesetzgebungsakte 
 

329. Die Pflicht zur Begründung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten in Bezug auf 
die Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit muss im allgemeineren 
Rahmen der Pflicht zur Begründung der Rechtsakte der Union gemäß Artikel I-38 
angesiedelt werden. 

 
Artikel I-38 – Gemeinsame Grundsätze für die Rechtsakte der Union 

 
1. Wird die Art des zu erlassenden Rechtsakts von der Verfassung nicht vorgegeben, so entscheiden die 
Organe darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der geltenden Verfahren und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit nach Artikel I-11. 
 
2. Die Rechtsakte sind mit einer Begründung zu versehen und nehmen auf die in der Verfassung 
vorgesehenen Vorschläge, Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder Stellungnahmen Bezug. 

 
330. Absatz 2 greift den Inhalt von Artikel 253 EGV auf und verbleibt damit im 

Rahmen der derzeit geltenden Praxis und Rechtsprechung. Nach Auffassung des 
Gerichtshofs muss die Begründung „die Überlegungen des Gemeinschaftsorgans, 
das den Rechtsakt erlassen hat, klar und eindeutig zum Ausdruck bringen“105. Die 
reichhaltige Rechtsprechung des Gerichtshofs zielt im Wesentlichen auf die 
Wahrnehmung der Ermessensfreiheit durch die Mitgliedstaaten und die Organe 
im Rahmen ihrer Durchführungsbefugnis ab. Unter den Grundsätzen, die 
ebenfalls auf die Gesetzgebungsakte anwendbar sind, ist die Tatsache 
hervorzuheben, dass die Begründung im Rechtsakt selbst enthalten sein und vom 
Urheber des Rechtsakts stammen muss. So hat der Gerichtshof in einem Urteil 
festgestellt, dass eine Erklärung des Rates nicht als Begründung für einen 
Rechtsakt dienen kann, der dem Mitentscheidungsverfahren unterliegt, weil das 
Parlament in diesem Fall ebenfalls Urheber ist106. Ebenso stellt er klar, dass „die 
sachlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, von denen die Rechtmäßigkeit der 
Maßnahmen abhängt, sowie die Erwägungen in der Begründung aufzuführen 
(sind), die sie zum Erlass ihrer Entscheidung veranlasst haben“107.  

 

                                                      
105  29. Februar 1996, Königreich Belgien gegen Kommission, Rechtssache C-56/93, Sammlung der Rechtsprechung I-723. 

106  21. Januar 2003, Kommission gegen Parlament und Rat, Rechtssache C-378/00, Sammlung der Rechtsprechung I-937. 

107
  Gericht erster Instanz, 11. Dezember 1996, Van Mengen Sports Group gegen Kommission, Rechtssache T-49/95, 

Sammlung der Rechtsprechung II-1799. 
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331. Um es mit den Worten des Direktors des Juristischen Dienstes des Rates, Jean-
Paul Jacqué, zu sagen108: „Unter diesen Umständen wird die Sorgfalt 
verständlich, die der Gesetzgeber auf die Begründung seiner Rechtsakte 
verwendet und die zuweilen den verfügenden Teil an Länge übertrifft. In der 
interinstitutionellen Vereinbarung über die Qualität der Rechtsvorschriften heißt 
es jedoch, dass die Erwägungsgründe, die sich darauf beschränken müssen, den 
verfügenden Teil in knapper Form zu begründen, ‚keine Bestimmungen mit 
normativem Charakter und auch keine politischen Willensbekundungen enthalten’ 
dürfen. Diese Klarstellung ist notwendig, ist doch die Versuchung groß, die 
Aufnahme von Gesichtspunkten in die Begründung hinzunehmen, über die bei der 
Prüfung des verfügenden Teils keine Einigkeit erzielt werden konnte, und zu 
diesem Zweck geltend zu machen, dass diese Gesichtspunkte keine verbindliche 
Wirkung besäßen. Diese Praxis kann allerdings umso stärker zu einer irrigen 
Auffassung vom Inhalt des Textes verleiten, als der Richter die Begründung zur 
Festlegung des Geltungsumfangs des Textes heranzieht.“  Daraus wird die 
Bedeutung ersichtlich, die für eine gute Gesetzgebungspraxis dem nach Artikel 5 
des Subsidiaritätsprotokolls vorgeschriebenen Vermerk zukommt, der dem 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts beizufügen ist. 

 
332. Über die rechtlichen Aspekte – Gewährleistung der Transparenz, Mittel zur 

Ausübung der gerichtlichen Nachprüfung – hinaus hat die Pflicht zur Begründung 
eine wichtige Funktion, und zwar wird das Urheberorgan eines Rechtsakts 
dadurch verpflichtet, eine Reihe von Tatbeständen, die sonst möglicherweise 
ungenügend ausformuliert würden, sorgfältig und proaktiv zu überprüfen. 
Insbesondere aus diesem Blickwinkel sind die Absätze 5, 6 und 7 des Amsterdam-
Protokolls zu bewerten. Damit lässt sich einerseits die Entscheidung des Konvents 
rechtfertigen, den Wortlaut nicht ausdrücklich in das Subsidiaritätsprotokoll zu 
übernehmen. Viel wichtiger aber ist, dass der Ausschuss der Regionen aufgrund 
dessen mit Recht darauf beharrt, die im Amsterdam-Protokoll formulierten 
Kriterien selbst dann weiterhin anzuwenden, wenn die Verfassung und ihr 
Subsidiaritätsprotokoll in Kraft getreten sind. 

 
E. – Die Annahme des europäischen Gesetzgebungsakts 

 
333. Die beiden Protokolle sagen nichts über die Phase der Annahme des europäischen 

Gesetzgebungsakts aus, was in Anbetracht ihres ergänzenden Charakters im 
Verhältnis zum Wortlaut der Verfassung selbst nur zu verständlich ist. Die für die 
Annahme des Gesetzgebungsakts anwendbaren Vorschriften sind 
nichtsdestoweniger von außerordentlich großer Bedeutung für eine wirksame 
Kontrolle des Grundsatzes der Subsidiarität. 

 

                                                      
108

  J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne (Institutionelles Recht der Europäischen Union), Paris: Dalloz, 
3. Auflage, 2004, S. 541. 
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334. Diese Annahme unterliegt dem Verfahren, das der jeweils verwendeten 
Rechtsgrundlage entspricht: ordentliches Gesetzgebungsverfahren, Verfahren auf 
der Grundlage der Annahme eines Vorschlags der Kommission durch den Rat 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments oder ein anderes Verfahren. 
Die Anhörung des AdR und des WSA bzw. jede andere obligatorische Anhörung 
gehört ebenfalls zu den entscheidenden Bestandteilen des 
Gesetzgebungsverfahrens, die sich von Fall zu Fall unterscheiden. 

 
335. Diese Annahmeverfahren sind in ihrer Gesamtheit in der Tabelle der nach der 

Verfassung für Europa vorgesehenen Gesetzgebungsverfahren zusammengefasst 
(Nr. 337). Es sei darauf hingewiesen, dass die Verfassung bis auf die neue 
Nomenklatur der Rechtsakte und bestimmte Folgen des Wegfalls der Pfeiler 
gegenüber den geltenden Verträgen kaum eine Neuerung mit sich bringt. Dies 
trifft umso mehr zu, als die Regierungskonferenz eine Reihe von Änderungen 
rückgängig gemacht hat, die vom Konvent beschlossen worden waren und durch 
die die Fälle der Annahme mit qualifizierter Mehrheit des Rates erheblich 
zugenommen hätten. 

 
336. Es sei auch darauf hingewiesen, dass die Bestimmung, wonach eine 

Beschlussfassung im Rat mit qualifizierter Mehrheit erforderlich ist, nicht 
unbedingt zu einer Abstimmung im Rat führt, da sowohl die Kommission als auch 
der Ratsvorsitz dem Konsens den Vorzug zu geben bemüht sind. Es gibt sogar 
einen unerwarteten Effekt der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit: sie 
trägt dazu bei, die Transparenz der Entscheidungsfindung zu verringern, weil sie 
die Mitglieder des Rates, die Kommission und die Berichterstatter für die 
Gesetzentwürfe im Parlament dazu zwingt, sich informell auf einen Kompromiss 
zu einigen, was wiederum die Gefahr von wenig klaren Kompromisstexten 
erhöht, bei denen davon auszugehen ist, dass sie den Kriterien der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit nicht in vollem Maße gerecht werden. 
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337. Nach der Verfassung für Europa vorgesehene Gesetzgebungsverfahren 
(NB: Bei den unterstrichenen Bereichen und Rechtsgrundlagen handelt es sich um die Fälle, in denen die Stellungnahme des AdR 

obligatorisch ist) 
   

Tabelle 14: Fälle des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens (Artikel I-34, I-39, III-396) 
 

Initiative 
Kom-

mission 

Zustimmung 
Parlament 

anschließend 
Rat 

Anhörung Bereiche 
 

ANZUWENDENDES VERFAHREN , SOFERN IN DER VERFASSUNG NICHT ANDERS 
VORGESEHEN 

Rechtsgrundlagen 

 + Aufschiebendes 
Veto des 
Europäischen 
Rates 

 - Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
- justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Initiative einer Gruppe von 

Mitgliedstaaten möglich) 

III-136 
III-270 und 271 

  „betroffene 
Organe“ 

- Statut der Beamten der Union III-427 

  allein AdR 1. Fördermaßnahmen im Bereich der Kultur III-280  
  AdR und WSA  2. Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Unterstützung ihrer 

Beschäftigungsmaßnahmen 
3. Zusammenarbeit in der Sozialpolitik 
4. Durchführungsmaßnahmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
5. wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt: spezifische Maßnahmen 

außerhalb der Fonds 
6. Aufgabe, Ziele und Organisation der Struktur- und des Kohäsionsfonds 
7. Durchführungsmaßnahmen in Bezug auf den EFRE 
8. Aktionsprogramme im Umweltbereich 
9. gemeinsame Verkehrspolitik 
10. Seeschifffahrt und Luftfahrt 
11. Leitlinien und Maßnahmen im Bereich der transeuropäischen Netze 
12. mehrjähriges Rahmenprogramm und Zusatzprogramme auf dem Gebiet der 

Forschung und technologischen Entwicklung 
13. erforderliche Maßnahmen für die Energiepolitik 
14. gemeinsame Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
15. Fördermaßnahmen im Bereich Bildung, Jugend und Sport 
16. Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung 

III-207 
 
III-210 
III-219 
III-221 
 
III-223 
III-224 
III-234 Abs. 3 
III-236 
III-245 
III-247 
III-251 und III-252 
 
III-256 
III-278 
III-282 
III-283 

  allein WSA - Freizügigkeit der Arbeitnehmer III-134 
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- Niederlassungsfreiheit 
- Liberalisierung einer bestimmten Erwerbstätigkeit 
- Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Verwirklichung oder 

das Funktionieren des Binnenmarkts 
- Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Arbeits- und 

Beschäftigungsfragen 
- gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik 
- Verbraucherschutz 
- Unternehmen zur Durchführung der Programme für Forschung, technologische 

Entwicklung und Demonstration 
- Industrie 

III-138 
III-137 
III-172 
 
III-214 
 
III-231 
III-235 
III-253 
 
III-279 

  Gerichtshof  - (oder wahlweise Initiative des Gerichtshofs und Anhörung der Kommission) 
- Einrichtung von dem Gericht beigeordneten Fachgerichten 
- Änderung der Bestimmungen der Satzung des Gerichtshofs 

 
III-359 
III-381 

  EZB  - oder wahlweise Initiative der EZB und Anhörung der Kommission 
- Änderungen der Satzung der EZB 

 
III-187 

  Rechnungshof - Einzelheiten der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie der 
Rechnungslegung und Rechnungsprüfung 

III-412 

 
Tabelle 15: Fälle besonderer Gesetzgebungsverfahren 

 
Initiative 

 
Zustimmung 

 
Anhörung Bereiche 

 
Rechtsgrundlagen 

Kom-
mission 

Parlament, 
anschließend Rat 
einstimmig 

Parlament 
AdR und 
WSA 

- Aufgabe, Ziele und Organisation der Struktur- und des Kohäsionsfonds (für die 
ersten Bestimmungen unmittelbar nach Inkrafttreten der Verfassung) 

III-223 

Kom-
mission 

Parlament, 
anschließend Rat 
einstimmig 

 - mehrjähriger Finanzrahmen 
- Haushaltsplan der Union 
- justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen und im Familienrecht 

I-55  
I-56 
III-269 

Kom-
mission 

Parlament, 
anschließend Rat 
einstimmig und 
Ratifizierung 
durch die 
Mitgliedstaaten 

 - Ausstattung mit Eigenmitteln 
- Ergänzung der mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
- einheitliches Wahlverfahren für das Europäische Parlament 

I-54 
III-129 
III-330 

Kom- Rat Parlament - Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die III-171 
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mission einstimmig und 
WSA  

Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern 
- Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 

die sich unmittelbar auf die Verwirklichung oder das Funktionieren des 
Binnenmarkts auswirken 

- bestimmte Bereiche der Sozialpolitik 

 
III-173 
 
 
III-210 

Kom-
mission 

Rat Parlament und 
EZB 

- Ablösung des Protokolls über übermäßige Defizite 
- Aufsichtsaufgaben der EZB 
- Änderungen der Satzung der EZB 

III-184 
III-185 
III-187 

Kom-
mission 

Rat Parlament - diplomatischer und konsularischer Schutz III-127 

Kom-
mission 

Rat 
einstimmig 

Parlament  - System der Eigenmittel 
- Sprachenregelungen für die europäischen Rechtstitel über den Schutz des geistigen 

Eigentums 
- Europäische Staatsanwaltschaft 
- polizeiliche Zusammenarbeit: Verfolgungsrecht 

I-54 
III-176 
 
III-274 
III-277 

Parlament Rat, anschließend 
Parlament 

Kommission - Statut des Europäischen Parlaments 
- Ausübung des Untersuchungsrechts des EP 
- Statut des Bürgerbeauftragten 

III-330 
III-333 
III-335 

Gerichts-
hof 

Parlament, 
anschließend Rat 

Kommission (wahlweise alternativ zum ordentlichen Verfahren) 
- Einrichtung von dem Gericht beigeordneten Fachgerichten 
- Änderung der Bestimmungen der Satzung des Gerichtshofs 

 
III-359 
III-381 

EZB  Kommission (oder wahlweise Initiative der Kommission und Anhörung der EZB) 
Änderungen der Satzung der EZB 

 
III-187 

Kom-
mission 

Rat 
einstimmig 

Parlament 
EIB 

- Änderung der Satzung der Europäischen Investitionsbank 
oder aber 

Initiative der EIB und Anhörung der Kommission 

III-393 

 



 183 

 
338. Was den AdR betrifft, so ist ein entscheidender Faktor im Verfahren zur 

Annahme eines europäischen Gesetzgebungsakts selbstverständlich die Frage, ob 
die Pflicht zu seiner Anhörung besteht oder nicht. Wenn nämlich die gewählte 
Rechtsgrundlage die Pflicht zur Anhörung des AdR beinhaltet, könnte man mit 
Fug und Recht behaupten, dass in allen Fällen, in denen begründete 
Stellungnahmen von den nationalen Parlamenten abgegeben werden, eine 
angemessene Frist einzuräumen sei, um dem AdR Gelegenheit zu geben, diese 
Stellungnahmen zu berücksichtigen. 

 
339. Über diesen formalen Aspekt hinaus ist es, falls der Zeitplan des 

Gesetzgebungsverfahrens nicht geändert wird, besonders wichtig, dass der AdR 
über einen Mechanismus zur Bewertung der Subsidiarität verfügt, der es ihm 
ermöglicht, nicht nur die begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente 
zu prüfen, sondern gegebenenfalls auch mit diesen Parlamenten in einen Dialog 
zu treten – vor allem natürlich mit den Parlamenten, die eine solche begründete 
Stellungnahme abgegeben haben, aber auch mit den Parlamenten bzw. 
Parlamentskammern, die im Rahmen der Interessenvertretung der RLG in den 
Mitgliedstaaten eine Rolle spielen. 

 
340. Die Protokolle Nr. 2 und Nr. 1 wirken sich auf das Verfahren zur Annahme eines 

Gesetzgebungsakts nur hinsichtlich der Einhaltung der darin vorgesehenen Fristen 
aus, d.h. der Frist von sechs Wochen, vor allem im Zusammenhang mit den 
Bestimmungen von Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die Aufnahme der 
einzelnen Entwürfe in die Tagesordnung des Rates. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 6 
 
341. Die neue Typologie der Zuständigkeiten und der Rechtsakte der Union 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„2.7 begrüßt, dass im Verfassungsvertrag zum ersten Mal, wie von ihm wiederholt gefordert, klare 
Kompetenzkategorien (ausschließliche, geteilte, ergänzende Kompetenzen, Artikel I-12) eingeführt und 
genauere Kompetenzabgrenzungen zwischen der Union, den Mitgliedstaaten und deren regionalen und 
lokalen Gebietskörperschaften vorgenommen werden (Artikel I-13 bis I-18), […]“ 
 
342. Die im ersten Teil erläuterte Typologie der Zuständigkeiten der Union 

unterscheidet zwischen ausschließlicher Zuständigkeit, geteilter Zuständigkeit und 
ergänzender oder unterstützender Zuständigkeit der Union. Es handelt sich um 
eine Kodifizierung und Präzisierung von Begriffen, die in der Praxis der Organe 
und der Rechtsprechung des Gerichtshofs üblich sind. Neben der Tatsache, dass 
diese Typologie es dem Bürger ermöglichen soll, die Geltung und die Grenzen der 
Handlungsbefugnisse der Union besser zu verstehen, hat sie auch eine technische 
Funktion. Sie ist nämlich für das Verständnis nützlich, wann und wie die 
Subsidiarität und die Verhältnismäßigkeit zum Zuge kommen, da die Anwendung 
des erstgenannten Prinzips – das die ausschließliche Zuständigkeit der Union 
nicht berührt – durch die Formulierung dieser Grundsätze eingeschränkt wird, 
während der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei der gesamten Tätigkeit der 
Union eingehalten werden muss. 

 
343. Die Verfassung enthält auch eine neue Typologie der Rechtsakte, die auf der für 

den Bürger genauso wichtigen Unterscheidung zwischen Gesetzgebungsakten und 
Rechtsakten ohne Gesetzescharakter beruht und die auch sachliche Auswirkungen 
hat, deren Tragweite noch nicht ausgelotet worden ist. Die Unterscheidung 
zwischen Gesetzgebungsakten und Rechtsakten ohne Gesetzescharakter ist nicht 
nur vom Begriff her neu, sondern auch, weil sie nur teilweise der Unterscheidung 
zwischen Rechtsetzung und Durchführung entspricht, wie sie im Amsterdam-
Protokoll erwähnt wird. Es muss deshalb sorgfältig geprüft werden, welche 
Folgen sich aus diesen neuen Kategorien von Rechtsakten und der Vielfalt der 
Beschlussfassungsverfahren ergeben. 

 
344. In der Verfassung bleibt nicht nur neben dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren – das vereinfacht und klarer gestaltet wird – eine Reihe 
besonderer Gesetzgebungsverfahren erhalten, sondern es gibt daneben auch eine 
Reihe von Unterschieden in der Art und Weise, in der das 
Gesetzgebungsverfahren in den einzelnen Tätigkeitsbereichen der Union abläuft, 
was an der Vielfalt der obligatorischen oder fakultativen Anhörungen liegt. Eine 
gründliche politische Prüfung der Prioritäten der RLG und des AdR im Hinblick 
auf die Bereiche, in denen die Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
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Verhältnismäßigkeit für sie von besonderer Bedeutung ist, könnte möglicherweise 
Anlass zu Veränderungen in dem Bereich geben, dem gegenwärtig die 
Aufmerksamkeit des AdR gilt. Vor allem wird sich bei einer derartigen Prüfung 
zeigen, in welchem Maße die Beschränkung auf die Bereiche, in denen die 
Anhörung des AdR obligatorisch ist, mit seiner Rolle als Hüter der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit in seiner Eigenschaft als Vertreter der RLG 
vereinbar ist. 

 
345. Die Erweiterung der Rolle des AdR über die „zehn Bereiche der obligatorischen 

Befassung“ hinaus 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„3.9 ist der Auffassung, dass sich der AdR bei seiner Bewertung des Subsidiaritätsprinzips nicht etwa auf 
die zehn Bereiche der obligatorischen Befassung beschränken, sondern in der Lage sein sollte‚ 'sein 
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen' […]“ 
 
346. Die Definition sowohl der Frühwarnmechanismen als auch der Klageerhebung, 

wie sie im Subsidiaritätsprotokoll vorgesehen sind, gibt Anlass, zunächst die 
Ausarbeitung der Gesetzgebungsakte in den Mittelpunkt der Kontrolle der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit zu stellen. Aus der eingehenden 
Prüfung der Rechtsgrundlagen für das Handeln der Union in der Verfassung geht 
hervor, dass die Bereiche, in denen die Anhörung obligatorisch ist, 16 
Rechtsgrundlagen entsprechen, die die Anhörung des AdR und des WSA 
vorsehen, wobei das Statut der Beamten der Union unberücksichtigt bleibt. In 
einer einzigen Rechtsgrundlage ist die Anhörung allein des AdR vorgesehen 
(Kultur). 

 
347. Die gründliche Prüfung – die durch die Neugliederung erleichtert wird, deren 

Ergebnis Teil III der Verfassung ist – bestätigt das Fehlen einer in sich stimmigen 
Logik dieser Anhörungen, was nur durch die im Laufe der Zeit vorgenommenen 
Änderungen des Vertrages zu erklären ist. In 11 Rechtsgrundlagen ist die 
Anhörung allein des WSA vorgesehen, obwohl die Definition der 
Anhörungsbefugnis des AdR gleich lautend mit dem Wortlaut des geltenden 
Vertrags ist, dem zufolge, wenn der WSA gehört wird, der AdR, „wenn er der 
Auffassung ist, dass spezifische regionale Interessen berührt werden, eine 
entsprechende Stellungnahme abgeben“ kann. Die neue Logik der Verfassung 
lässt diese Bereiche zu einer vorrangigen Kategorie für Stellungnahmen des AdR 
werden – auch unter dem Blickwinkel eines möglichen Klageverfahrens. Über die 
Fälle hinaus, in denen der WSA auch nicht gehört wird, kann der AdR 
selbstverständlich seine Initiativstellungnahmen abgeben, wobei man sich im 
Klaren sein muss, dass ihm in diesem Punkt der Klageweg nur zur Wahrung 
seiner Rechte offen stehen wird. Die Ausweitung der Anhörungsbereiche auf 
Initiative des AdR ist nicht nur im Hinblick auf die regionale und lokale 
Dimension der Subsidiarität legitim, sondern sie kann auch umso mehr vor dem 
Inkrafttreten des Verfassungsvertrags in Angriff genommen werden, als sie nicht 
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auf den Text des Subsidiaritätsprotokolls angewiesen ist und daher unabhängig 
von der Klagemöglichkeit mit ihrem Vollzug begonnen werden kann. 

 
348. Die Definition der Modalitäten der Befassung des AdR und des 

Informationsflusses 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„3.15 lädt deshalb den Ministerrat und das Europäische Parlament angesichts ihrer im Verfassungsvertrag 
vorgesehenen künftigen Verpflichtung, ihn in den Fällen obligatorischer Befassung zu hören (Artikel III-
388), sowie angesichts seiner neuen Kompetenzen bei der Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips ein, die 
Möglichkeit zu prüfen, Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen aufzunehmen; darin sollten im 
Hinblick auf seine Subsidiaritätskompetenz insbesondere die Modalitäten der Befassung des AdR bzw. der 
Informationsfluss zwischen ihm und dem Parlament bzw. dem Ministerrat im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens festgelegt werden. […]“ 
 
349. Das Subsidiaritätsprotokoll wird Maßnahmen erfordern, die die Einzelheiten 

seiner Umsetzung sowohl in Bezug auf die Rolle der Parlamente als auch in 
Bezug auf den AdR regeln. Es ist sicherlich sinnvoll, nicht das Inkrafttreten 
abzuwarten, um diese Verfahren auf der Grundlage des geltenden Amsterdam-
Protokolls im Lichte der Stärkung der regionalen und lokalen Dimension 
auszubauen und genauer zu fassen. 

 
350. Die Ausarbeitung der Entwürfe von Gesetzgebungsakten: breit angelegte 

Konsultationen, Folgenabschätzungen und Begründungsvermerk 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„1.5 hält es in diesem Zusammenhang für unerlässlich, wie im neuen Protokoll über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehen, der regionalen und lokalen 
Dimension der Europäischen Union dadurch stärker Rechnung zu tragen, dass vor Annahme eines jeden 
Rechtsaktes breit angelegte Konsultationen durchgeführt werden, und für jedes europäische Rahmengesetz 
ein ‚Subsidiaritätsbogen’ erstellt wird, in dem die Europäische Kommission eine Bewertung der 
Auswirkungen auf die zu erlassenden Rechtsvorschriften sowie der voraussichtlichen finanziellen 
Auswirkungen des Rahmengesetzes für die regionalen und lokalen Behörden vornimmt (CdR 121/2005 - 
Ziffer 2.1.2); 
[…] 
2.5 betont, dass die ernsthafte Anwendung des reformierten Subsidiaritätsprinzips, d.h. die stärkere 
Einbeziehung regionaler und lokaler Akteure, ein Schlüsselelement werden kann, um die Politiken und 
Maßnahmen der Gemeinschaftsinstitutionen konkreter zu gestalten, dies deshalb, weil Regionen und lokale 
Gebietskörperschaften aufgrund ihrer besonderen Bürgernähe die von ihrer Ebene kommenden Vorschläge 
und Hinweise betreffend die konkreten Erfordernisse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung an die 
Gemeinschaftsinstitutionen weitergeben können. Außerdem können die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften dazu beitragen, die Bürger vom europäischen Ideal zu überzeugen; 
[…] 
2.14 bedauert hingegen, dass die im Subsidiaritätsprotokoll des Vertrags von Amsterdam enthaltenen 
Kriterien zur Prüfung der Vereinbarkeit eines Gesetzgebungsvorschlags der Europäischen Union mit dem 
Subsidiaritätsprinzip im neuen Subsidiaritätsprotokoll nicht vollständig übernommen wurden; und regt an, 
dass die Europäische Kommission künftig im Rahmen der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
insbesondere auch deutlich macht, ob 
- der betreffende Bereich transnationale Aspekte aufweist, die durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder 
deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften nicht ausreichend geregelt werden können, 
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- alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten bzw. deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften oder 
das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnahmen gegen die Anforderung des Vertrags verstoßen würden oder auf 
sonstige Weise die Interessen der Mitgliedstaaten oder deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften 
erheblich beeinträchtigen würden, 
- Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkung im Vergleich zu 
Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten oder deren regionaler und lokaler Gebietskörperschaften 
deutliche Vorteile mit sich bringen würden; 
 
2.15 ist der Auffassung, dass bei der Prüfung der Subsidiarität berücksichtigt werden sollte, inwieweit 
durch Maßnahme der Union wirtschaftliche Skalenerträge und ein Mehrwert durch grenzüberschreitende 
und transnationale Wirkungen erzielt werden kann; 
 
2.16 betont, dass in Fällen, in denen europäische Gesetzgebung aufgrund des Subsidiaritätsprinzips 
notwendig ist, diese so konsequent zu konzipieren ist, dass der Spielraum für nationale, regionale und 
kommunale Entscheidungen so groß wie möglich bleibt, und dass die europäische Regelungsdichte noch 
stärker als bisher auf das zur Erreichung der Vertragsziele unbedingt notwendige Maß beschränkt werden 
(Verhältnismäßigkeitsprinzips) muss; im Interesse insbesondere der Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen dürfen Bürger und Wirtschaft nicht mit unnötiger Bürokratie belastet werden; begrüßt 
deshalb auch die Maßnahmen der Europäischen Kommission zur Aktualisierung und Vereinfachung des 
Gemeinschaftlichen Acquis, die intensiviert werden müssen; 
[…] 
3.1 betont, dass die Planungsphase eines Rechtsaktes ihm und den Gebietskörperschaften die meisten 
Möglichkeiten bietet, die lokale und regionale Dimension wirksam einzubringen, und weist darauf hin, dass 
seine frühzeitige Beteiligung und die Berücksichtigung seiner Positionen die Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips überflüssig machen könnte; 
 
3.2 begrüßt, dass die Europäische Kommission vor der Unterbreitung von Legislativvorschlägen zuvor 
deren finanzielle und administrative Auswirkungen prüfen muss, und erwartet, dass im 
‚Subsidiaritätsbogen’ auch die Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
beschrieben werden müssen, da sehr häufig diese Regierungs- und Verwaltungsebene für die Regelung, 
Umsetzung und Durchführung neuer EU-Initiativen zuständig ist; er ersucht das Europäische Parlament, 
die Auswirkungen seiner Abänderungen zu Legislativvorschlägen in ähnlicher Weise zu berücksichtigen 
(CdR 354/200 Ziffer 1.21);  
 
3.3 regt an, dass die Europäische Kommission bereits im Rahmen des Anhörungsverfahrens gemäß Artikel 
2 des Subsidiaritätsprotokolls Subsidiaritätsbögen mit fundierten Angaben zu den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowie zur Folgenabschätzung vorlegt. […]“ 
 
351. Es sei in diesem Zusammenhang auch an die Bedeutung des Entwurfs einer 

‚schematischen Subsidiaritätsanalyse’ erinnert, der der Stellungnahme 220-2004 
[Subsidiaritätsleitlinien] beigefügt ist. 

 
352. In der Stellungnahme 121-2005 „Bessere Rechtsetzung 2004“ und „Bessere 

Rechtsetzung für Wachstum und Arbeitsplätze in der Europäischen Union“109 
heißt es, der AdR 

 
„IN ERWÄGUNG NACHSTEHENDER GRÜNDE: Die neuen Verfahren des europäischen Regierens, wie 
das Verfahren der ausführlichen Folgenabschätzung und der partnerschaftliche Prozess im Rahmen der 
dreiseitigen zielorientierten Vereinbarungen und Verträge, zu deren Erfolg der AdR aktiv beitragen kann, 
können einen zusätzlichen Nutzen mit sich bringen, 

                                                      
109  Berichterstatter Michel Delebarre (ehemaliger Staatsminister – Bürgermeister von Dünkirchen (FR/PSE). 



 188 

[…] 
1.1.2 nimmt die Fortschritte, die von der Europäischen Kommission in ihrem 12. Jahresbericht ‘Bessere 
Rechtsetzung’ dargelegt werden, zur Kenntnis und hebt hervor, welche Bedeutung einer vertieften Analyse 
des Konsultationsverfahrens und der Verfahren des interinstitutionellen Dialogs, der prospektiven Studien 
und der Folgenabschätzung zukommt, 
[…] 
1.1.5 bedauert, dass die Europäische Kommission frühere Empfehlungen des AdR, in denen er darauf 
hingewiesen hat, wie wichtig es sei, die Konsultation der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in 
einem frühen Stadium der Erarbeitung der Rechtsvorschriften durchzuführen, nicht ausreichend 
berücksichtig hat, und wünscht, dass sie künftig angemessene Abschätzungen über die Auswirkungen 
durchführt, die bestimmte Maßnahmen auf den Finanzbedarf der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften haben können, 
[…] 
1.2.1 begrüßt, dass die Europäische Kommission seit langem empfiehlt, das Verhältnis zu den regionalen 
und lokalen Körperschaften sowie zur Zivilgesellschaft interaktiver zu gestalten, und zwar bereits in einer 
frühen Phase der Politikgestaltung, indem ein systematischerer Dialog eingeführt wird, der von breiten 
Konsultationen der Gebietskörperschaften in den Bereichen begleitet wird, in denen sie für die Umsetzung 
bzw. Anwendung der Rechtsvorschriften zuständig sind, wobei der Ausschuss der Regionen und die 
betroffenen Verbände in diesen Dialog und diese Konsultationen mit einzubeziehen sind, 
[…] 
1.3.1 begrüßt, dass im Jahr 2004 eine neue Methode zur Folgenabschätzung der wichtigsten Initiativen der 
Europäischen Kommission eingeführt wurde, und begrüßt des Weiteren, dass ein Instrument angewendet 
wird, das es erlaubt, die wirtschaftlichen, ökologischen und rechtlichen Folgen eines Vorhabens zu prüfen, 
und das die Konsultation der betroffenen Parteien und der zuständigen Experten vorsieht, 
[…] 
1.3.3 legt im Rahmen der von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen besonderen 
Wert auf 
- die Feststellung, wie sich bestimmte Maßnahmen auf die Finanzen der Gebietskörperschaften auswirken, 
- die vermehrte Durchführung von Folgenabschätzungen unter Berücksichtigung der Kosten für die 
Wirtschaft, 
- die Prüfung und mögliche Änderung oder Rücknahme von Vorschlägen, über die noch nicht abschließend 
entschieden wurde, 
- die Beschleunigung des Verfahrens zur Vereinfachung der Gesetzgebung, mit der auf eine Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit hingewirkt werden soll, 
- Pilotprojekte, mit denen eine Verminderung des Verwaltungsaufwands erreicht werden soll, 
- Ersatzlösungen, die das Erlassen von Rechtsvorschriften unnötig machen (Koregulierung und 
Selbstregulierung), 
- den Rückgriff auf externe Experten, 
- vermehrte Konsultation der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und der NROs über das Internet, 
[…] 
2.1.2 erinnert daran, dass das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit, das in dem Verfassungsvertrag enthalten ist, die Möglichkeit eröffnet, der regionalen 
und lokalen Dimension der Europäischen Union Rechnung zu tragen, indem vor der Annahme eines jeden 
Rechtsakts breit angelegte Konsultationen durchgeführt werden, und dass in diesem Protokoll festgelegt ist, 
dass für jedes europäische Rahmengesetz ein ‚Subsidiaritätsbogen’ zu erstellen ist, in dem die Europäische 
Kommission eine Bewertung der Auswirkungen auf die zu erlassenden Rechtsvorschriften sowie der 
voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des Rahmengesetzes für die regionalen und lokalen Behörden 
vornimmt; appelliert an die Kommission, dies von nun an unabhängig vom weiteren Verlauf des 
Ratifizierungsprozesses bei den bestehenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, 
 
2.1.3 wünscht, den Raum, der ihm in dem Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit eröffnet wurde, dahin gehend zu nutzen, dass er entsprechend dem Protokoll 
über die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission eine wesentliche Rolle bei den Konsultationen 
zwischen den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und den Organen der EU übernimmt, 
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2.1.4 beabsichtigt, verstärkt in der Phase der Vorarbeiten zur Rechtsetzung tätig zu werden, da dieser 
Phase im Zusammenhang mit der Forderung nach größerer Effizienz, Transparenz und demokratischer 
Legitimität in der Europäischen Union maßgebliche Bedeutung zukommt, und verdeutlicht erneut, dass er 
es begrüßen würde, bei Konsultationen ‚im Vorfeld der Entscheidungsfindung’ tätig werden und bei der 
Anwendung der Instrumente der ‚Koregulierung’ mitwirken zu können, die sich als ‚wirksames Instrument 
zur Verwirklichung der EU-Ziele’ erweisen sollten. 
[…] 
2.1.10 bestätigt seine Absicht, seine Tätigkeit so zu organisieren, dass er über die Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips wachen kann, indem er im Laufe des Jahres 2005 zum einen verstärkt daran arbeitet, 
ein Bewertungsschema für die Subsidiarität auszuarbeiten, das seinen Stellungnahmen beigefügt werden 
soll, und zum anderen dafür sorgt, dass schrittweise ein Netzwerk der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften eingeführt wird, das es erlaubt, die Subsidiarität zu wahren, 
[…] 
2.3.1 schlägt vor, dafür zu sorgen, dass die Einführung des neuen Folgenabschätzungsverfahrens für die 
wichtigsten Legislativvorhaben der Europäischen Kommission zu einer optimalen Berücksichtigung der 
lokalen und regionalen Dimension bei der Ex-ante-Prüfung des Rechtsetzungsverfahrens führt, 
[…] 
2.3.3 ist der Ansicht, dass eine erste Abschätzung seinerseits insbesondere immer dann wichtig wäre, wenn 
keine Regelungsmaßnahmen (sondern Koregulierung und Selbstregulierung) angewendet werden und wenn 
es um Informations- und Koordinierungsaufgaben geht, die die lokale und regionale Ebene betreffen, 
[…] 
2.4.1 nimmt mit großem Interesse Kenntnis von der Sorge des Rates in Bezug auf die Neubelebung des 
Lissabon-Prozesses und den Inhalt der Mitteilungen der Europäischen Kommission, die darauf abzielen, 
zur Unterstützung dieses Prozesses eine bessere Rechtsetzung zu erreichen, da es dem AdR wesentlich 
erscheint, sowohl auf einzelstaatlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene eine Vereinfachung und 
Verbesserung des Regelungsrahmens zu erreichen, […]“  
 
353. Die nach dem Subsidiaritätsprotokoll vorgesehenen breit angelegten 

Konsultationen, Folgenabschätzungen und Begründungsvermerke stellen eine 
Kodifizierung der sich seit der Annahme des Protokolls von Amsterdam 
herausbildenden Praxis dar. Die beiden hier zitierten Stellungnahmen des AdR 
belegen selbst, wie er an der Entwicklung neuer Analysemethoden mitwirken 
kann, ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten. Die Entwicklung dieser 
neuen Praxis kann in den Vereinbarungen zwischen dem AdR und der 
Kommission sowie in den entsprechenden interinstitutionellen Vereinbarungen 
formell verankert werden. Wenn die Verfassung in Kraft tritt, stehen die 
Instrumente für ihre Umsetzung bereit. Tritt der entgegengesetzte Fall ein, verfügt 
man über eine ausgezeichnete Grundlage für eine eventuelle Neuformulierung des 
Subsidiaritätsprotokolls und für eine klarere Unterscheidung zwischen den 
Bestimmungen mit Verfassungsrang, die in den Vertrag aufgenommen werden 
müssen, und den Bestimmungen, die besser in einem Protokoll untergebracht 
werden, sowie denjenigen, deren evolutionärer Charakter es angeraten erscheinen 
lässt, sie in Form von interinstitutionellen oder sonstigen Vereinbarungen 
beizubehalten. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 7 
Das Frühwarnverfahren zur Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips 

 
 

354. Das Frühwarnverfahren ist neben dem Klagerecht des Ausschusses der Regionen 
die größte Neuerung des Subsidiaritätsprotokolls. Im Gegensatz zu Letzterem ist 
seine Umsetzung nicht unbedingt vom Inkrafttreten des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa abhängig. Es kann vorbehaltlich einer entsprechenden 
politischen Entscheidung auf der Grundlage von Übereinkünften zwischen den 
Organen und den Mitgliedstaaten im Rahmen eines Testlaufs eingeführt werden. 
Dies wäre eine Gelegenheit, die Praxistauglichkeit der in den Protokollen Nr. 1 
und 2 enthaltenen Bestimmungen zu testen und die für ihre Anwendung 
erforderlichen ergänzenden Texte zu erstellen sowie gegebenenfalls ihren 
Wortlaut zu ändern, für den Fall, dass die am 29. Oktober 2004 unterzeichneten 
Texte überarbeitet werden, um die Ratifizierung der Verfassung für Europa zu 
erreichen, einschließlich in den Ländern, in denen die Referenden negativ 
ausgegangen sind. Daher ist es notwendig und nützlich, dieses Verfahren 
ausgehend vom genauen Wortlaut der Verfassung zu untersuchen, und zwar 
sowohl in Bezug auf die Weiterleitung der Texte an die nationalen Parlamente als 
auch in Bezug auf die Abgabe und Berücksichtigung der eventuellen begründeten 
Stellungnahmen dieser Parlamente. 
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ABSCHNITT 1 
DIE WEITERLEITUNG DER ENTWÜRFE FÜR GESETZGEBUNGSAKTE AN DIE NATIONALEN 

PARLAMENTE 
 

355. Für die dritte Phase des Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gelten die 
Bestimmungen des Subsidiaritätsprotokolls und des Protokolls Nr. 1 (nationale 
Parlamente). Der Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen stimmt nicht genau 
überein. Das Protokoll Nr. 1 zielt darauf ab, dass Gesetzgebungsakte der Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaften und der Union den Mitgliedstaaten nicht 
mehr, wie im Rahmen der geltenden Verträge üblich, auf dem formalen Umweg 
über das Generalsekretariat des Rates übermittelt werden. Das gilt insbesondere 
für Vorschläge der Kommission an den Rat.  
 

Subsidiaritätsprotokoll, Artikel 4 Protokoll Nr. 1,  Artikel 2 
Die Kommission leitet ihre Entwürfe für 
Europäische Gesetzgebungsakte und ihre 
geänderten Entwürfe den nationalen Parlamenten 
und dem Unionsgesetzgeber gleichzeitig zu. 
 
Das Europäische Parlament leitet seine Entwürfe 
von Europäischen Gesetzgebungsakten sowie seine 
geänderten Entwürfe den nationalen Parlamenten 
zu.  
 
Der Rat leitet die von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der 
Europäischen Zentralbank oder von der 
Europäischen Investitionsbank vorgelegten 
Entwürfe von Europäischen Gesetzgebungsakten 
sowie die geänderten Entwürfe den nationalen 
Parlamenten zu. 
 
Sobald das Europäische Parlament seine 
legislativen Entschließungen angenommen und der 
Rat seine Standpunkte festgelegt hat, leiten sie diese 
den nationalen Parlamenten zu. 

Die an das Europäische Parlament und den Rat 
gerichteten Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden den nationalen 
Parlamenten zugeleitet. 
[…]. 
Die von der Kommission vorgelegten Entwürfe von 
Europäischen Gesetzgebungsakten werden von der 
Kommission gleichzeitig mit der Übermittlung an 
das Europäische Parlament und den Rat direkt den 
nationalen Parlamenten zugeleitet. 
 
Die vom Europäischen Parlament vorgelegten 
Entwürfe von Europäischen Gesetzgebungsakten 
werden vom Europäischen Parlament direkt den 
nationalen Parlamenten zugeleitet. 
 
Die von einer Gruppe von Mitgliedstaaten, vom 
Gerichtshof, von der Europäischen Zentralbank 
oder von der Europäischen Investitionsbank 
vorgelegten Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden vom Rat den 
nationalen Parlamenten zugeleitet. 

 
356. Abgesehen von den rein syntaktischen Unterschieden ist das 

Subsidiaritätsprotokoll auch vollständiger. So werden darin die Entwürfe „sowie 
die geänderten Entwürfe“ und die „legislativen Entschließungen“ des Parlaments, 
das heißt seine Abstimmungen über Texte im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens, erwähnt. Daher ist für eine vollständige Beschreibung 
des Verfahrens der Wortlaut von Artikel 4 des Protokolls Nr. 2 in Verbindung mit 
den Artikeln 5 bis 8 des Protokolls Nr. 1 anzuwenden.  
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Protokoll Nr. 1 

 
Artikel 5 

Den nationalen Parlamenten werden die Tagesordnungen für die Tagungen des Rates und die Ergebnisse 
dieser Tagungen, einschließlich der Protokolle der Tagungen, auf denen der Rat über Entwürfe von 
Europäischen Gesetzgebungsakten berät, gleichzeitig mit der Übermittlung an die Regierungen der 
Mitgliedstaaten direkt zugeleitet. 
 

Artikel 6 
Beabsichtigt der Europäische Rat, Artikel IV-444 Absatz 1 oder Absatz 2 der Verfassung in Anspruch zu 
nehmen, so werden die nationalen Parlamente mindestens sechs Monate vor dem Erlass eines 
Europäischen Beschlusses von der Initiative des Europäischen Rates unterrichtet. 
 

Artikel 7 
Der Rechnungshof übermittelt den nationalen Parlamenten gleichzeitig mit der Übermittlung an das 
Europäische Parlament und den Rat seinen Jahresbericht zur Unterrichtung. 
 

Artikel 8 
Handelt es sich bei dem System des nationalen Parlaments nicht um ein Einkammersystem, so gelten die 
Artikel 1 bis 7 für jede der Kammern des Parlaments. 

 
357. Die betreffenden Bestimmungen lassen sich in einer Tabelle zusammenfassen, die 

den unvollendeten Charakter der zwei Protokolle in der von der 
Regierungskonferenz angenommenen Fassung verdeutlicht. Abgesehen von den 
Doppelungen in den beiden Protokollen fällt insbesondere die Besonderheit auf, 
dass der Rechnungshof seinen Bericht den nationalen Parlamenten selbst 
übermittelt, so wie dies die Kommission mit ihren Gesetzgebungsakten tut, 
während in allen anderen Fällen stets der Rat, d.h. in der Praxis das 
Generalsekretariat des Rates, die Weiterleitung übernimmt. 

 
Tabelle 16: Weiterleitung der Unterlagen an die nationalen Parlamente 

 
Verfasser Art des Dokuments Weiterleitung durch 

Kommission - Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Geänderte Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Jährlicher Bericht über die 
Anwendung der Grundsätze 
(Prot. 2 Art. 9) 

Kommission 

Europäisches Parlament - Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Geänderte Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Legislative Entschließungen 

Europäisches Parlament 

Rat - Stellungnahme zu Entwürfen 
von Gesetzgebungsakten 

Rat 

Rat - Tagesordnungen für 
Ratstagungen 

- Ergebnisse der Tagungen 
- Protokolle der Tagungen, auf 

Keine Angabe, aber die 
Weiterleitung erfolgt 
offensichtlich durch den Rat 
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denen der Rat über Entwürfe 
von Gesetzgebungsakten berät 

Europäischer Rat - Initiative zur 
Inanspruchnahme von 
Artikel IV-444 Absatz 1 
oder 2 

Keine Angabe, aber die 
Weiterleitung erfolgt 
offensichtlich durch das 
Generalsekretariat des Rates 

Gruppe von Mitgliedstaaten - Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Geänderte Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

Rat 

- Gerichtshof 
- Europäische Zentralbank 
- Europäische Investitionsbank 

- Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

- Geänderte Entwürfe von 
Gesetzgebungsakten 

Rat 

- Rechnungshof - Jahresbericht Rechnungshof 
 

358. Es wäre denkbar, die Bestimmungen der zwei Protokolle in einem einzigen 
Protokoll zusammenzufassen und gegebenenfalls die Bestimmungen des 
Protokolls Nr. 1 über die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten in einen 
gesonderten Text zu übernehmen. Eine solche Neufassung könnte bis zum 
Inkrafttreten der Verfassung für Europa im Rahmen eines vorläufigen Instruments 
erfolgen – unter Weglassung von Artikel 8 Absatz 2 des Protokolls Nr. 2 
betreffend das Recht des Ausschusses der Regionen auf Klageerhebung vor dem 
Gerichtshof. Falls die Verfassung für Europa in ihrem derzeitigen Wortlaut 
aufgegeben werden muss, wäre eine solche Neufassung, d.h. die Übernahme 
dieser Bestimmungen in einen neuen Vertragstext, empfehlenswert. 

 
359. Jedenfalls wird es allem Anschein nach notwendig sein, Gesetzgebungsakte 

anzunehmen, in denen die Einzelheiten der Anwendung der beiden Protokolle 
bezüglich der Weiterleitung von Entwürfen an die nationalen Parlamente sowie 
weiterer Bestimmungen des Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des 
Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes festgelegt sind. Noch 
wichtiger ist möglicherweise die Tatsache, dass somit ein Rechtsakt zur 
Durchführung des Subsidiaritätsprotokolls erforderlich wird, in dem die noch 
ausstehenden Fragen bezüglich der Weiterleitung von Entwürfen, geänderten 
Entwürfen, Standpunkten usw. geregelt werden könnten. Welche Form ein 
solcher Rechtsakt haben soll, geht weder aus der Verfassung noch aus den 
Protokollen Nr. 1 und 2 hervor. 

 
360. Im Gegensatz zu den Hypothesen, die in der Praxis der Gemeinschaft, wenn es 

darum geht, die Einzelheiten der Zusammenarbeit verschiedener Organe 
festzulegen, bereits bekannt sind und die zu interinstitutionellen Vereinbarungen 
geführt haben - welche übrigens in Artikel III-397 verankert sind -, gibt es für die 
Gestaltung der Beziehungen zwischen den Organen der Union einerseits und den 
nationalen Parlamenten andererseits keine interinstitutionellen Vereinbarungen. 
Das würde keine Probleme aufwerfen, wenn es nur ein einziges Verfahren zur 
Annahme von Gesetzgebungsakten oder von Akten zur Umsetzung der 
Verfassung gäbe.  
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361. Da die Verfassung aber vorsieht, dass ihre Bestimmungen in einigen Fällen durch 
ein Europäisches Gesetz oder durch einen Beschluss des Europäischen Rates oder 
aber durch andere in der Verfassung vorgesehene Akte präzisiert werden, und da 
in den zwei Protokollen nicht ausdrücklich ein Akt abgeleiteten Rechts für ihre 
Umsetzung vorgesehen ist, können nicht in Ermangelung entsprechender 
Festlegungen Umsetzungsrechtsakte erfunden werden. Es ist nicht möglich, auf 
die Flexibilitätsklausel von Artikel I-18 zurückzugreifen, nach der der Ministerrat 
einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des 
Europäischen Parlaments die geeigneten Maßnahmen erlassen kann, denn dieser 
Artikel besagt ausdrücklich, dass dies für Fälle gilt, in denen ein „Tätigwerden der 
Union“ erforderlich erscheint. Der Begriff „Tätigwerden“ kann nicht auf die 
Umsetzung der institutionellen Bestimmungen der Verfassung bezogen werden. 

 
362. Eine Alternative zu einem solchen Akt wäre also eine interinstitutionelle 

Vereinbarung, wie sie in Artikel III-397 - der die derzeitige Praxis kodifiziert - 
vorgesehen ist, in Verbindung mit einer Vereinbarung zwischen den Regierungen 
der Mitgliedstaaten und den Gemeinschaften, zum Beispiel in Form eines Textes, 
der in die Schlussfolgerungen einer Tagung des Europäischen Rates einfließt. 

 
Artikel III-397 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die 
Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit. Dazu können sie unter Wahrung der Verfassung interinstitutionelle 
Vereinbarungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können. 

 
363. Daher muss der AdR über seine eigene Position auf diesem Gebiet nachdenken, 

damit in die Vereinbarung über die Einzelheiten der Weiterleitung von 
Vorschlägen für Akte der Gesetzgebung genaue Vorgaben für die Modalitäten der 
Übermittlung der betreffenden Akte an den AdR aufgenommen werden können.  
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ABSCHNITT 2 
DIE BEGRÜNDETEN STELLUNGNAHMEN DER NATIONALEN PARLAMENTE 

 
364. Ebenso wie für die Weiterleitung der Entwürfe für Gesetzgebungsakte und 

anderer einschlägiger Unterlagen an die nationalen Parlamente gelten für das 
Frühwarnverfahren, in dessen Rahmen die nationalen Parlamente eine begründete 
Stellungnahme zur Achtung des Subsidiaritätsprinzips abgeben können, nicht nur 
die Bestimmungen des Subsidiaritätsprotokolls (Artikel 6), sondern auch die des 
Protokolls Nr. 1 (nationale Parlamente, Artikel 3 und 4). Die Bestimmungen der 
beiden Protokolle ergänzen sich und müssen gleichzeitig berücksichtigt werden: 
Das Subsidiaritätsprotokoll enthält vollständigere Festlegungen über den Inhalt 
begründeter Stellungnahmen und über die Verbindung zu den Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen, während das Protokoll Nr. 1 ausführlicher auf die 
Sechs-Wochen-Frist eingeht.  

 
Subsidiaritätsprotokoll Protokoll Nr. 1 
Artikel 6 Absatz 1 

Die nationalen Parlamente oder die Kammern 
eines dieser Parlamente können binnen sechs 
Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines 
Entwurfs eines Europäischen Gesetzgebungsakts in 
einer begründeten Stellungnahme an die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission darlegen, weshalb der 
Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. Dabei obliegt es 
dem jeweiligen nationalen Parlament oder der 
jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments, 
gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren. 

Artikel 3 Absatz 1 
Die nationalen Parlamente können nach dem im 
Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgesehenen Verfahren eine begründete 
Stellungnahme zur Übereinstimmung eines 
Entwurfs eines Europäischen Gesetzgebungsakts 
mit dem Subsidiaritätsprinzip an die Präsidenten 
des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission richten. 
 

Artikel 4 
Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts den nationalen 
Parlamenten in den Amtssprachen der Union 
zugeleitet wird, und dem Zeitpunkt, zu dem er 
zwecks Erlass oder zur Festlegung eines 
Standpunkts im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens auf die vorläufige 
Tagesordnung des Rates gesetzt wird, müssen sechs 
Wochen liegen. In dringenden Fällen, die in dem 
Rechtsakt oder dem Standpunkt des Rates 
begründet werden, sind Ausnahmen möglich. Außer 
in ordnungsgemäß begründeten dringenden Fällen 
darf in diesen sechs Wochen keine Einigung über 
den Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts festgestellt werden. Außer in 
ordnungsgemäß begründeten dringenden Fällen 
müssen zwischen der Aufnahme des Entwurfs eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts in die vorläufige 
Tagesordnung für die Tagung des Rates und der 
Festlegung eines Standpunkts zehn Tage liegen. 
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Artikel 6 Absätze 2 und 3 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten vorgelegt, so übermittelt der 
Präsident des Rates die Stellungnahme den 
Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der 
Europäischen Zentralbank oder von der 
Europäischen Investitionsbank vorgelegt, so 
übermittelt der Präsident des Rates die 
Stellungnahme dem betreffenden Organ oder der 
betreffenden Einrichtung. 

Artikel 3 Absätze 2 und 3 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten vorgelegt, so übermittelt der 
Präsident des Rates die begründete Stellungnahme 
oder die begründeten Stellungnahmen den 
Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der 
Europäischen Zentralbank oder von der 
Europäischen Investitionsbank vorgelegt, so 
übermittelt der Präsident des Rates die begründete 
Stellungnahme oder die begründeten 
Stellungnahmen dem betreffenden Organ oder der 
betreffenden Einrichtung. 

 
 

A. – Die Sechs-Wochen-Frist 
 
365. Im Zusammenhang mit der in den Protokollen Nr. 2 und Nr. 1 vorgesehenen Frist 

ist es angebracht, auf zwei Fragen näher einzugehen: die Berechnung dieser Frist 
und ihre Folge.  

 
 1 ) Die Berechnung der Sechs-Wochen-Frist 
 
366. Für die Berechnung der in Artikel 6 des Subsidiaritätsprotokolls und in Artikel 4 

des Protokolls Nr. 1 vorgesehenen Sechs-Wochen-Frist sollten grundsätzlich 
dieselben Regeln gelten, wie sie bereits durch die gemeinschaftsrechtliche Praxis 
und Rechtsprechung für die Berechnung von Fristen, die in den derzeitigen 
Verträgen vorgesehen sind, etabliert wurden. Dabei handelt es sich einerseits um 
die Berechnung der Fristen insbesondere im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens und anderer in den derzeitigen Verträgen 
vorgesehener Stellungnahmeverfahren sowie andererseits um die Regeln zur 
Berechnung der Klagefristen (Frist von zwei Monaten für Nichtigkeitsklagen 
gemäß Artikel 230 EGV). 

 
367. Wenn man sich vor Augen hält, welcher Art die Folge der Sechs-Wochen-Frist 

ist, auf die wir im Folgenden noch zurückkommen werden, erscheint der Versuch, 
die Rechtsprechung zur Berechnung der Frist für die Nichtigkeitsklage auf das 
Frühwarnverfahren anzuwenden, eher unangebracht. Die Einzelheiten der 
Berechnung dieser Fristen sind in Kapitel 9 im Zusammenhang mit der Kontrolle 
der Anwendung des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
durch den Gerichtshof detailliert dargelegt. 

 
368. Wesentlich sachdienlicher sind die Regeln des Verfahrens zur Berechnung der 

Fristen im Rahmen gemeinschaftlicher Beschlussfassungsverfahren, insbesondere 
im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens seit dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Amsterdam. So sieht Artikel 251 (ex-Artikel 189 b) EGV eine Frist von drei 
Monaten (verlängerbar um einen Monat) vor, innerhalb derer das Europäische 
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Parlament und der Rat in zweiter Lesung über Entwürfe beschließen können, die 
mit demselben Wortlaut in erster Lesung nicht angenommen wurden. Ferner ist 
eine Frist von sechs Wochen (verlängerbar um zwei Wochen) für die Einberufung 
des Vermittlungsausschusses vorgesehen, wenn in zweiter Lesung keine Einigung 
erzielt werden konnte. 

 
Artikel 251 EGV (ex-Artikel 189 b) 

 
1. Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf diesen Artikel Bezug genommen, 
so gilt das nachstehende Verfahren. 
 
2. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag. 
Nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments verfährt der Rat mit qualifizierter Mehrheit wie folgt: 
- Billigt er alle in der Stellungnahme des Europäischen Parlaments enthaltenen Abänderungen, so kann er 
den vorgeschlagenen Rechtsakt in der abgeänderten Fassung erlassen; 
- schlägt das Europäische Parlament keine Abänderungen vor, so kann er den vorgeschlagenen Rechtsakt 
erlassen; 
- anderenfalls legt er einen gemeinsamen Standpunkt fest und übermittelt ihn dem Europäischen 
Parlament. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über die Gründe, aus 
denen er seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat. Die Kommission unterrichtet das Europäische 
Parlament in allen Einzelheiten über ihren Standpunkt. 
Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung 
a) den gemeinsamen Standpunkt gebilligt oder keinen Beschluss gefasst, so gilt der betreffende Rechtsakt 
als entsprechend diesem gemeinsamen Standpunkt erlassen; 
b) den gemeinsamen Standpunkt mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so gilt der 
vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen; 
c) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen Standpunkt 
vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kommission zugeleitet; die Kommission 
gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab. 
 
3. Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei Monaten nach Eingang der Abänderungen des 
Europäischen Parlaments alle diese Abänderungen, so gilt der betreffende Rechtsakt als in der so 
abgeänderten Fassung des gemeinsamen Standpunkts erlassen; über Abänderungen, zu denen die 
Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig. Billigt 
der Rat nicht alle Abänderungen, so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten 
des Europäischen Parlaments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuss ein. 
 
4. Der Vermittlungsausschuss, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern und ebenso vielen 
Vertretern des Europäischen Parlaments besteht, hat die Aufgabe, mit der qualifizierten Mehrheit der 
Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der Vertreter des Europäischen Parlaments 
eine Einigung über einen gemeinsamen Entwurf zu erzielen. Die Kommission nimmt an den Arbeiten des 
Vermittlungsausschusses teil und ergreift alle erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der 
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates hinzuwirken. Der Vermittlungsausschuss befasst 
sich hierbei mit dem gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der vom Europäischen Parlament 
vorgeschlagenen Abänderungen. 
 
5. Billigt der Vermittlungsausschuss binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung einen gemeinsamen 
Entwurf, so verfügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billigung über eine Frist von sechs 
Wochen, um den betreffenden Rechtsakt entsprechend dem gemeinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im 
Europäischen Parlament die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte 
Mehrheit erforderlich ist. Nimmt eines der beiden Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb 
dieser Frist an, so gilt er als nicht erlassen. 
 



 198 

6. Billigt der Vermittlungsausschuss keinen gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als 
nicht erlassen. 
7. Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten bzw. sechs Wochen werden auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Rates um höchstens einen Monat bzw. zwei Wochen verlängert. 

 
369. In Ermangelung einer auf diese Hypothesen anwendbaren Rechtsprechung halten 

wir es für sachdienlich, erneut Jean-Paul Jacqué zu zitieren, der dank seiner 
Position als Direktor im Juristischen Dienst des Rates über eine ausgezeichnete 
Kenntnis der Praxis verfügt110: „Gemäß dem Vertrag beginnt die Frist von drei 
Monaten ab dem Zeitpunkt der Übermittlung des Gemeinsamen Standpunktes. 
Für den Rat beginnt die Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Gemeinsame 
Standpunkt nachweislich in allen Amtssprachen tatsächlich beim Parlament 
eingegangen ist. Für das Parlament erfolgt die Übermittlung des gemeinsamen 
Standpunktes erst dann, wenn ihn der Präsident in der Plenarsitzung bekannt gibt 
(Artikel 74 der Geschäftsordnung). Die Bekanntgabe erfolgt, sobald der Präsident 
feststellt, dass er den Gemeinsamen Standpunkt mit den Gründen, die den Rat zu 
seiner Festlegung veranlasst haben, und mit allen in das Protokoll des Rates 
aufgenommenen Erklärungen des Rates erhalten hat (nach Artikel 151 Absatz 3 
sind diese Erklärungen zu veröffentlichen. (Vgl. auch Geschäftsordnung des 
Rates, Artikel 7 Absatz 1). Die unterschiedlichen Standpunkte zur Berechnung der 
Fristen könnten im Extremfall zu Abweichungen von bis zu einem Monat führen. 
Somit könnte ein Rechtsakt nach einer stillschweigenden Billigung durch das 
Europäische Parlament gemäß Artikel 251 Absatz 2 Buchstabe b) erlassen 
werden, weil die ab dem Zeitpunkt der Übermittlung gerechnete Frist abgelaufen 
ist, während das Parlament entsprechend seiner eigenen Berechnungsweise der 
Auffassung wäre, dass die Frist noch nicht abgelaufen ist. Bislang hatte diese 
unterschiedliche Beurteilung noch keine praktischen Folgen, aber es ist nicht 
auszuschließen, dass der Standpunkt des Parlaments in Bezug auf seinen 
einseitigen Ermessensspielraum bei Fristen zu einem Rechtsstreit führt.“ In dieser 
Anmerkung werden drei Schlüsselpunkte hervorgehoben, die mit Blick auf die 
Sechs-Wochen-Frist des Frühwarnverfahrens berücksichtigt werden sollten:  

 
 i. Die Frist läuft erst ab dem Zeitpunkt der Übermittlung in allen Amtssprachen 

der Union sowie  
 
 ii. aller einschlägigen Unterlagen zu dem Entwurf, und 
 
 iii. es kann Abweichungen zwischen der Berechnungsweise des übermittelnden 

Organs und der Berechnungsweise der Empfänger geben. 
 
 
 
 
                                                      
110

  J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne (Institutionelles Recht der Europäischen Union), Paris Dalloz, 
3. Auflage, 2004, S. 407. 
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 2 ) Alle Amtssprachen der Union 

 
370. In Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 ist festgelegt, dass ein Entwurf eines 

Gesetzgebungsakts „den nationalen Parlamenten in den Amtssprachen der Union 
zugeleitet wird“, was offensichtlich auch für das Frühwarnverfahren gilt.  

 
371. Das bedeutet, dass die Berechnung der amtlichen Frist erst ab dem Zeitpunkt 

erfolgen kann, zu dem alle Sprachfassungen des Entwurfs eines 
Gesetzgebungsakts vorliegen. In der Praxis wäre die Frist für die Stellungnahme 
zum Entwurf eines Gesetzgebungsakts demzufolge länger als sechs Wochen, vor 
allem aus Sicht des AdR, der in der Lage sein müsste, einen Entwurf in den 
Sprachen zu prüfen, in denen er zuerst vorliegt.  

 
372. Eine Frage wird durch die Texte nicht automatisch geklärt, nämlich die Frage, in 

welchen Sprachen die Entwürfe an die nationalen Parlamente weiterzuleiten sind. 
Müssen ihnen sämtliche Sprachfassungen oder nur die Fassung in der 
Amtssprache des betreffenden Mitgliedstaats übermittelt werden? Dabei handelt 
es sich weniger um eine praktische als um eine grundsätzliche Frage: Die 
Weiterleitung in allen Amtssprachen der Union ist vorzuziehen, um auf die 
Möglichkeit von Unterschieden zwischen den verschiedenen Sprachfassungen 
hinzuweisen. Es sei angemerkt, dass es bei Rechtsvorschriften häufig 
Abweichungen in der Übersetzung gibt, wie sie im Übrigen selbst in den 
Verträgen zu finden sind. Jedenfalls ist der AdR, unabhängig davon, welche 
Lösung von den nationalen Parlamenten angenommen wird, an einem Vergleich 
zwischen mehreren Sprachfassungen interessiert; das betrifft insbesondere die 
deutsche, englische, spanische, französische, italienische und polnische Fassung 
der betreffenden Texte, um gegebenenfalls Unterschiede zu ermitteln, die von 
größerer Bedeutung sein können als zunächst angenommen. Es ist zwar Aufgabe 
der Rechts- und Sprachsachverständigen der Kommission und des Rates, für die 
Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Sprachfassungen zu sorgen, aber 
die Praxis zeigt, dass sie manchmal auch Unterschiede übersehen, die bei einer 
erneuten Kontrolle z.B. durch die Mitglieder des AdR und die ihnen zur Seite 
stehenden Bediensteten und Experten, zutage treten können. 

 
 3 ) Alle einschlägigen Unterlagen zu dem Entwurf 

 
373. Es liegt auf der Hand, den Analogschluss zu ziehen, dass die Berechnung der 

Fristen im Rahmen des Frühwarnverfahrens ebenso wie beim 
Mitentscheidungsverfahren auf der Grundlage der Übermittlung aller 
einschlägigen Unterlagen zu dem Entwurf, einschließlich der Begründung und 
insbesondere des nach Artikel 5 des Subsidiaritätsprotokolls vorgeschriebenen 
Vermerks, erfolgen muss. Die Pflicht zur Übermittlung in allen Sprachen der 
Union gilt natürlich für all diese Unterlagen, und man kann davon ausgehen, dass 
dazu auch eine Liste der konsultierten Einrichtungen sowie eine 
Zusammenfassung der Folgenabschätzungen, ja sogar eine Aufstellung der 
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Anhörungen einschließlich einer Zusammenfassung der Ergebnisse dieser 
Anhörungen sowie die vollständigen Folgenabschätzungen gehören. 

 
 4 ) Das Problem möglicher Abweichungen zwischen der Berechnungsweise des 

übermittelnden Organs und der Berechnungsweise der Empfänger 
 
374. Natürlich betrifft das Problem, das J.-P. Jacqué in der oben zitierten Passage 

(Ziffer 369) erörtert, speziell das Mitentscheidungsverfahren, da es um die 
Übermittlung eines Gemeinsamen Standpunkts des Rates und die damit 
zusammenhängenden Elemente geht. Dieses Beispiel verdeutlicht jedoch, welche 
Probleme mit den Parlamenten sich aufgrund der Tatsache ergeben können, dass 
die Frist erst dann zu laufen beginnen kann, wenn der betreffenden Institution 
sämtliche für ihre Stellungnahme erforderlichen Unterlagen vorliegen. Dies 
spricht dafür, dass zur Klärung all dieser Fragen gegebenenfalls eine 
Durchführungsentscheidung zur Verfassung und ihren Protokollen angenommen 
werden sollte. Es belegt aber auch, dass es nützlich wäre, eventuell im Rahmen 
einer Anlaufphase vor dem Inkrafttreten der Verfassung genau zu ermitteln, 
welche praktischen Probleme es im Zusammenhang mit dem Verfahren zu lösen 
gilt. 

 
375. Im derzeitigen Vertrag sind andere Fristen für Stellungnahmeverfahren genannt, 

insbesondere für Stellungnahmen des Europäischen Parlaments zu internationalen 
Abkommen (Artikel 300 EGV) und für Stellungnahmen des AdR (Artikel 265 
EGV) und des Wirtschafts- und Sozialausschusses (Artikel 262 EGV). Diese Fälle 
sind allerdings in Bezug auf die für das Frühwarnverfahren vorgesehene Sechs-
Wochen-Frist nur von begrenzter Relevanz, und zwar aus drei Gründen: 

 
 i. Diese Frist kann gegebenenfalls vom Rat festgelegt werden und muss 

mindestens einen Monat betragen, während die Sechs-Wochen-Frist in den 
Protokollen festgelegt ist, die Verfassungsrang haben. 

 
 ii. Die in diesen Fällen erforderlichen Stellungnahmen haben keine verbindliche 

Wirkung, während die Stellungnahmen der nationalen Parlamente im Rahmen des 
Frühwarnverfahrens die Urheber eines Entwurfs verpflichten können, diesen 
erneut zu prüfen. 

 
 iii.  Die beratenden Einrichtungen verfügen - im Rahmen des EGV - nicht über die 

Möglichkeit, eine Nichtigkeitsklage zur Wahrung ihrer Rechte zu erheben, sodass 
es hierzu keine Rechtsprechung geben kann. Was das Europäische Parlament 
betrifft, so ist die reichhaltige Rechtsprechung in Bezug auf beratende 
Stellungnahmen zwar für den Ausschuss der Regionen mit Blick auf sein 
künftiges Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte relevant; was jedoch die Frage 
der Berechnung der Fristen des Frühwarnverfahrens betrifft, scheint sie wenig 
hilfreich zu sein. 
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376. Jedenfalls sollte die Berechnung der Sechs-Wochen-Frist für den AdR kein Grund 
zu allzu großer Besorgnis sein: Die Folge des Fristablaufs besteht im 
Wesentlichen darin, dass die Verfasser der Entwürfe von Gesetzgebungsakten 
nicht verpflichtet sind, begründete Stellungnahmen zu berücksichtigen, die nach 
Ablauf der Frist abgegeben werden, und dass die Zählung der begründeten 
Stellungnahmen mit dem Fristablauf endet. Da es sich nicht um eine Frist für die 
Erhebung einer Nichtigkeitsklage handelt, werden die Organe bei der Umsetzung 
sehr wahrscheinlich eine gewisse Flexibilität an den Tag legen. Es wäre 
unangebracht, wenn die Organe und insbesondere die Urheber von 
Legislativvorschlägen - d.h. in den meisten Fällen die Kommission - formal 
vorgeschriebene Fristen zum Vorwand nehmen würden, um begründete 
Stellungnahmen, die einige Stunden oder einige Tage nach Ablauf der Frist bei 
ihnen eingehen, nicht zu berücksichtigen.  

 
 5°) Die Folge des Ablaufs der Sechs-Wochen-Frist 
 
377. Ein Vergleich zwischen den Protokollen Nr. 2 und Nr. 1 zeigt, dass die Texte eine 

gewisse Inkohärenz aufweisen: Während es für die verfahrenstechnische Folge, 
was den Rat betrifft, genaue Festlegungen gibt, ist dies mit Blick auf das 
Parlament nicht der Fall.  

 
378. Artikel 4 sieht vor, dass die Frist von sechs Wochen auf den Zeitpunkt 

anzuwenden ist, zu dem der Entwurf eines Gesetzgebungsakts zwecks Erlass oder 
zur Festlegung eines Standpunktes im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens 
auf die vorläufige Tagesordnung des Rates gesetzt wird. Es ist festzustellen, dass 
nichts dagegen spricht, den Entwurf eines Gesetzgebungsakts zwecks einfacher 
Beratung auf die Tagesordnung des Rates zu setzen, ohne dass die Annahme des 
Gesetzgebungsakts unmittelbar danach erfolgt. Es wäre sicher nützlich, eine 
ähnliche Bestimmung für die Aufnahme von Entwürfen von Gesetzgebungsakten 
in die Tagesordnung des Parlaments vorzusehen. In der Praxis ist es eher 
unwahrscheinlich, dass eine Abstimmung im Plenum über den Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts innerhalb von weniger als sechs Wochen nach Weiterleitung 
des Entwurfs an die nationalen Parlamente erfolgt, da es vor der Prüfung im 
Plenum zunächst einer Prüfung und einer Abstimmung im zuständigen Ausschuss 
bedarf. Eine wichtige Rolle spielt die Frage, wie die Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments das Problem der Weiterleitung an die nationalen Parlamente 
behandeln werden. Am wahrscheinlichsten ist es, dass sie erst nach Ablauf der 
Sechs-Wochen-Frist endgültig Stellung nehmen, weil andernfalls die Gefahr 
bestünde, dass sie sich erneut mit einem Text befassen müssen, nachdem er im 
Plenum vorgelegt wurde.  

 
379. Laut Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 sind, was die Aufnahme eines Entwurfs in die 

vorläufige Tagesordnung betrifft, in dringenden Fällen Ausnahmen möglich. Die 
Tatsache, dass diese Ausnahmeregelung im Subsidiaritätsprotokoll nicht erwähnt 
ist, schränkt jedoch ihren Geltungsbereich ein. Besondere Aufmerksamkeit 
gebührt zweifellos der Frage der Dringlichkeit: Zwar kann die Dringlichkeit nicht 
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als Grund für eine Verkürzung der Sechs-Wochen-Frist geltend gemacht werden, 
aber sie kann die Kommission zu einer Verringerung der Anhörungen in der 
prälegislativen Phase veranlassen. Der AdR sollte vielleicht darüber nachdenken, 
wie sich die Dringlichkeit auf den Prozess der Ausarbeitung von Stellungnahmen 
durch ihn selbst auswirkt, und er sollte prüfen, auf welche Weise das Europäische 
Parlament dieser Dringlichkeit im Rahmen des Verfahrens der Prüfung von 
Legislativvorschlägen Rechnung tragen wird. 

 
380. Zum richtigen Verständnis der Bedeutung der Sechs-Wochen-Frist ist ferner zu 

berücksichtigen, dass gemäß Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 zwischen der 
Aufnahme des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in die vorläufige Tagesordnung 
des Rates und der Festlegung eines Standpunkts durch den Rat eine zusätzliche 
Frist von zehn Tagen liegen muss. Diese zusätzlichen zehn Tage bedeuten nicht 
ausdrücklich eine Verlängerung der sechswöchigen Frist, in der die nationalen 
Parlamente ihre begründeten Stellungnahmen abgeben müssen. Vielmehr werden 
diese zehn Tage als der Zeitraum betrachtet, der mindestens erforderlich ist, damit 
der Rat die Auswirkungen der begründeten Stellungnahmen prüfen kann. Auch 
hier ist die Möglichkeit von Ausnahmen in dringenden Fällen vorgesehen.  

 
381. Es sei darauf hingewiesen, dass der im Subsidiaritätsprotokoll festgelegte 

Zeitraum von sechs Wochen gegebenenfalls eine Änderung des Entwurfs durch 
seinen Urheber zur Folge hat, bei dem es sich in den meisten Fällen um die 
Kommission handelt. Wenn der Rat oder das Parlament über einen Entwurf 
entscheidet, dann muss es sich um den Entwurf handeln, der von der Kommission 
vorgelegt wurde. Daher verhindert die Tatsache, dass die Kommission ihren 
Entwurf gegebenenfalls im Anschluss an eine begründete Stellungnahme ändert, 
die Annahme des Entwurfs in seiner ursprünglichen Fassung durch den Rat und 
das Parlament. 
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ABSCHNITT 3 
DIE BEGRÜNDETEN STELLUNGNAHMEN DER NATIONALEN PARLAMENTE 

 
A. – Die Form der begründeten Stellungnahmen 

 
382. Die Protokolle Nr. 2 und Nr. 1 enthalten keinerlei Bestimmungen über die Form 

der begründeten Stellungnahmen, die die nationalen Parlamente in der Frage der 
Übereinstimmung eines Gesetzgebungsvorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip 
an den Präsidenten des Parlaments, des Rates oder der Kommission richten 
können.  

 
383. Die Form bestimmt sich natürlich nach dem innerstaatlichen Recht eines jeden 

Mitgliedstaats, d.h. gegebenenfalls nach den Verfassungsvorschriften, am 
häufigsten aber nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung der betreffenden 
Versammlung bzw. des Parlaments. Es ist wahrscheinlich, dass es sich dabei um 
eine parlamentarische Entschließung handelt, auf die die 
Abstimmungsmodalitäten angewandt werden, die für die Annahme solcher 
Entschließungen vorgesehen sind. Die notwendigen Abstimmungsmehrheiten 
können in den Mitgliedstaaten unterschiedlich sein; insbesondere werden nicht 
unbedingt alle Parlamente eine solche Entschließung mit der einfachen Mehrheit 
der Anwesenden annehmen können; in einigen Parlamenten kann auch die 
absolute Mehrheit der Anwesenden oder aller Parlamentsmitglieder erforderlich 
sein.  

 
384. Ferner enthalten die Protokolle keinerlei Bestimmungen darüber, wie die 

Weiterleitung zu erfolgen hat, und auch hier sollten die betreffenden Modalitäten 
sowie ein System zur Bestätigung des Empfangs durch die Präsidenten der drei 
als Adressaten in Frage kommenden Organe in einem Rechtsakt festgelegt 
werden.  

 
385. Das Protokoll Nr. 2 sieht darüber hinaus vor, dass es „dem jeweiligen nationalen 

Parlament oder der jeweiligen Kammer eines nationalen Parlaments [obliegt], 
gegebenenfalls die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zu 
konsultieren“. Wir werden Gelegenheit haben, auf diese Bestimmung 
zurückzukommen. Jedenfalls werden die Einzelheiten dieser Konsultation im 
Rahmen des innerstaatlichen Rechts der betreffenden Mitgliedstaaten festgelegt. 

 
B. – Der Inhalt der begründeten Stellungnahmen 

 
386. Was den Inhalt der begründeten Stellungnahmen betrifft, so heißt es dazu sowohl 

im Protokoll Nr. 2 als auch im Protokoll Nr. 1 lediglich, dass eine begründete 
Stellungnahme die Übereinstimmung eines Entwurfs eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip betreffen muss. Gemäß dem 
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Protokoll Nr. 2 ist in der begründeten Stellungnahme darzulegen, weshalb der 
Entwurf für nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar erachtet wird. Diese 
Festlegung ist de facto überflüssig, weil eine „begründete“ Stellungnahme per 
definitionem die Gründe enthalten muss, aus denen sich das betreffende Organ so 
und nicht anders entschieden hat. 

 
387. Die Verfasser der Protokolle haben das Frühwarnverfahren - ebenso wie der 

Konvent und die Regierungskonferenz - auf das Subsidiaritätsprinzip begrenzt. 
Auf die Beziehung zwischen dem Grundsatz der Subsidiarität und dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit wurde bereits verwiesen: Diese beiden Grundsätze sind 
eng miteinander verbunden, und es ist wahrscheinlich, dass die Argumente, die 
zur Begründung der Nichteinhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
angeführt werden, häufig auch für das Subsidiaritätsprinzip gelten. 

 
388. Jedenfalls hat die Tatsache, dass eine begründete Stellungnahme auch 

Anmerkungen zur eventuellen Nichteinhaltung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit enthält, unseres Erachtens keine formellen Folgen111. Es sei 
jedoch hier auf eine wichtige Folge der Beschränkung der begründeten 
Stellungnahmen auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips hingewiesen, die in 
Artikel I-11 niedergelegt ist: Dieses Prinzip ist ausschließlich auf die Ausübung 
der geteilten Zuständigkeiten der Union anzuwenden, gilt jedoch nicht für die 
ausschließlichen Zuständigkeiten der Union, im Gegensatz zum Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, der auf die Ausübung aller Zuständigkeiten Anwendung 
findet. Daher können begründete Stellungnahmen, bei denen es um das 
Subsidiaritätsprinzip geht, nur zu Gesetzgebungsakten abgegeben werden, die in 
Anbetracht ihrer Grundlage unter die Kategorie der geteilten Zuständigkeiten 
fallen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Inbetrachtkommen 
unterschiedlicher Rechtsgrundlagen - wenn eine der in Betracht kommenden 
Rechtsgrundlagen der Kategorie der geteilten Zuständigkeiten und die andere 
Rechtsgrundlage der Kategorie der ausschließlichen Zuständigkeiten zuzuordnen 
ist -, ein Gesetzgebungsvorschlag im Rahmen der ausschließlichen 
Zuständigkeiten trotzdem angefochten werden kann, eben weil er durch die nicht 
zufrieden stellende Wahl der Rechtsgrundlage der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips entzogen würde.  

 
 
 
 

                                                      
111

  Wie bereits erwähnt, teilen wir nicht den Standpunkt der Delegation der Französischen Nationalversammlung für die 
Europäische Union: „[…] schließlich betrifft der Frühwarnmechanismus nur die Subsidiarität und niemals die 
Verhältnismäßigkeit, auch wenn sich das Protokoll auf die Anwendung beider Grundsätze bezieht. Die nationalen 
Parlamente müssen sich strikt an diese Beschränkung halten, damit ihre begründeten Stellungnahmen nicht für unzulässig 
erklärt werden.“ Bericht der Französischen Nationalversammlung: Assemblée Nationale, Rapport d'information déposé par 
la délégation de l'assemblée nationale pour l'Union européenne, sur l’application du principe de subsidiarité, N° 1919, 
eingetragen beim Präsidium der Nationalversammlung am 16. November 2004 (S. 22), http://www.assemblee-
nationale.fr/12/pdf/europe/rap-info/i1919.pdf. 
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C. – Die Weiterleitung begründeter Stellungnahmen 
 

389. Die Protokolle Nr. 2 und Nr. 1 sehen zwei Arten der Weiterleitung begründeter 
Stellungnahmen vor.  

 
390. Zunächst werden begründete Stellungnahmen auf jeden Fall dem Präsidenten des 

Europäischen Parlaments, dem Ratspräsidenten und dem 
Kommissionspräsidenten übermittelt. Diese Bestimmung ist insofern logisch, als 
es sich um die drei normalerweise am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe 
handelt. Es sei darauf hingewiesen, dass keine Ausnahme vorgesehen ist für den 
Fall, dass 
 

 i. der Entwurf nicht auf einen Vorschlag der Kommission zurückgeht, 
 

 ii. der Entwurf nicht im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
angenommen wird und daher nicht der Zustimmung des Parlaments unterliegt.  

 
391. Wurde der Entwurf eines Gesetzgebungsakts weder von der Kommission noch 

vom Parlament oder vom Rat verfasst, so sieht das Protokoll vor, dass die 
begründeten Stellungnahmen den Regierungen der Mitgliedstaaten bzw. den 
Organen oder Einrichtungen der Union übermittelt werden, die den Entwurf 
vorgelegt haben. Auch hier sei darauf hingewiesen, dass es zweckmäßig wäre, die 
Modalitäten und Auswirkungen der Weiterleitung von begründeten 
Stellungnahmen an die Verfasser der betreffenden Entwürfe in einem 
entsprechenden Akt genau festzulegen. 

 
D. – Der Standpunkt des Ausschusses der Regionen im Rahmen des 

Frühwarnmechanismus 
 

392. Die Übermittlung begründeter Stellungnahmen der nationalen Parlamente an den 
AdR wird weder im Subsidiaritätsprotokoll noch im Protokoll Nr. 1 erwähnt. Es 
wäre zweckmäßig, im Rahmen einer interinstitutionellen Vereinbarung 
festzulegen, dass die begründeten Stellungnahmen auch dem AdR zu übermitteln 
sind, zumindest wenn es sich um einen Gesetzgebungsakt handelt, dessen 
Rechtsgrundlage die Anhörung des AdR verbindlich vorsieht. Dies ist jedoch nur 
ein formaler Aspekt. Wichtiger ist, dass der AdR dafür sorgt, dass er so früh wie 
möglich über die Pläne der nationalen Parlamente im Hinblick auf begründete 
Stellungnahmen in Kenntnis gesetzt wird, damit er über seinen eigenen 
Standpunkt entscheiden kann.  

 
393. Die Protokolle beziehen sich nur auf die begründeten Stellungnahmen der 

nationalen Parlamente, nicht aber auf die Stellungnahmen der Organe und 
Einrichtungen der Union, die in den spezifischen Rechtsgrundlagen der 
Verfassung vorgesehen sind. Das hat im Wesentlichen zur Folge, dass der AdR 
bei der Abgabe eigener Stellungnahmen nicht ausdrücklich an die Sechs-Wochen-
Frist gebunden ist, unabhängig davon, ob es sich um eine Stellungnahme handelt, 
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um die er im Rahmen eines der zehn obligatorischen Anhörungsbereiche ersucht 
wurde, oder um eine spontane Stellungnahme in einem anderen Bereich. Der AdR 
sollte über die Gründe nachdenken, die ihn veranlassen könnten, eine 
Stellungnahme innerhalb der Sechs-Wochen-Frist oder unmittelbar danach 
abzugeben, oder sich im Gegenteil die Tatsache zunutze zu machen, dass er bei 
der Abgabe seiner Stellungnahmen nicht an diese Frist gebunden ist.  

 
394. Ferner sei darauf verwiesen, dass auch die Begrenzung der Stellungnahmen auf 

die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, d.h. der Ausschluss von Bewertungen 
in Bezug auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in dieser Phase des 
Verfahrens nicht für den AdR gilt. Wenn die Urheber von Gesetzgebungsakten 
und der Gesetzgeber beschließen sollten, die begründeten Stellungnahmen in 
Sachen Verhältnismäßigkeit allzu strikten Formvorschriften zu unterwerfen, dann 
wäre es die natürliche Aufgabe des Ausschusses der Regionen, im Rahmen des 
Prinzips der laufenden Kontrolle die begründeten Stellungnahmen der nationalen 
Parlamente, die sich auf das Subsidiaritätsprinzip beziehen, durch eventuelle 
Argumente zur Frage der Verhältnismäßigkeit zu ergänzen. 
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ABSCHNITT 4 
DIE BERÜCKSICHTIGUNG DER BEGRÜNDETEN STELLUNGNAHMEN DER NATIONALEN 

PARLAMENTE 
 
395. Artikel 7 des Subsidiaritätsprotokolls ist ausschließlich der Art und Weise 

gewidmet, in der die begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente im 
Rahmen des Frühwarnverfahrens berücksichtigt werden. 

 
Subsidiaritätsprotokoll, Artikel 7 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sowie gegebenenfalls die Gruppe von 
Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank und die Europäische Investitionsbank, 
sofern der Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihnen vorgelegt wurde, berücksichtigen die begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente oder einer der Kammern eines dieser Parlamente. 
 
Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die nach dem jeweiligen System des nationalen Parlaments 
aufgeteilt sind. In einem Zweikammersystem hat jede der beiden Kammern eine Stimme. 
 
Erreicht die Anzahl der begründeten Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, mindestens ein Drittel der 
Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten nach Maßgabe des Absatzes 2 zugewiesenen Stimmen, so 
muss der Entwurf überprüft werden. Die Schwelle beträgt ein Viertel der Stimmen, wenn es sich um einen 
Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts auf der Grundlage von Artikel III-264 der Verfassung 
betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts handelt. 
 
Nach Abschluss der Überprüfung kann die Kommission oder gegebenenfalls die Gruppe von 
Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament, der Gerichtshof, die Europäische Zentralbank oder die 
Europäische Investitionsbank, sofern der Entwurf eines Europäischen Gesetzgebungsakts von ihnen 
vorgelegt wurde, beschließen, an dem Entwurf festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn zurückzuziehen. Dieser 
Beschluss muss begründet werden. 

 
396. Die Möglichkeit anderer Stellungnahmen zu denselben Entwürfen, d.h. von 

Stellungnahmen, die gemäß der Verfassung vom AdR und vom WSA abzugeben 
sind, ist in Artikel 7 nicht berücksichtigt. Das bedeutet aber nicht, dass diese 
Stellungnahmen ihre Bedeutung verlieren, ganz im Gegenteil.  

 
397. Die Tatsache, dass dem AdR ein Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte vor dem 

Europäischen Gerichtshof eingeräumt wird, verstärkt das Gewicht seiner 
Stellungnahmen in den Fällen, in denen er laut Verfassung angehört werden muss. 
Diese Stellungnahmen spielen eine sehr wichtige Rolle, umso mehr als Artikel 8 
des Protokolls den nationalen Parlamenten selbst kein Klagerecht einräumt, 
sondern lediglich eine Aufforderung an die Mitgliedstaaten enthält, die 
Möglichkeit zu schaffen, im Namen ihrer nationalen Parlamente Klagen vor dem 
Gerichtshof zu erheben.  

 
398. In Artikel 7 des Protokolls ist dargelegt, wie die Stellungnahmen abgegeben und 

wie sie berücksichtigt werden. 
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A. – Die Abgabe von Stellungnahmen durch die nationalen Parlamente 

 
399. Was die Art und Weise der Abgabe von Stellungnahmen betrifft, so besteht der 

Mechanismus im Wesentlichen darin, dass jeder Mitgliedstaat oder, wie es in dem 
Protokoll heißt, „jedes nationale Parlament“, zwei Stimmen hat, d.h. in Staaten 
mit einem Zweikammersystem (Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, 
Niederlande, Österreich, Polen, Spanien, Vereinigtes Königreich) hat jede 
Kammer eine Stimme; in allen anderen Ländern hat das Parlament zwei Stimmen. 

 
400. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz von 

Iñigo Mendez de Vigo, der Europäische Konvent selbst sowie die 
Regierungskonferenz der Schwelle, ab der die Europäische Kommission oder die 
anderen Verfasser von Entwürfen für Gesetzgebungsakte ihren Entwurf 
überprüfen müssen. Laut Protokoll beträgt diese Schwelle ein Drittel der 
Stimmen. Bei Entwürfen betreffend den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts (Artikel III-164) beträgt die Schwelle nur ein Viertel der Stimmen. Da 
jedoch der Verfasser eines Entwurfs lediglich dazu verpflichtet ist, diesen zu 
überprüfen („gelbe Karte“), nicht jedoch ihn abzuändern oder zurückzuziehen 
(„rote Karte“ ), ist die genaue Anzahl der Stimmen nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung.  

 
401. Maßgeblich ist vielmehr die Kraft der Argumente der einzelnen nationalen 

Parlamente, die eine begründete Stellungnahme abgegeben haben, und die 
Verteilung dieser Stellungnahmen insbesondere nach der Repräsentativität der 
einzelnen Mitgliedstaaten: Umfassen zwei Drittel der Stimmen alle 
Einkammerparlamente, dann ergibt sich ein anderes Gewicht, als wenn zwei 
Drittel viele Zweikammerparlamente umfassen, insbesondere solche, bei denen 
die zwei Kammern unterschiedliche politische Mehrheiten aufweisen usw. Der 
AdR muss sich darüber, wie die Schwelle erreicht wird, lediglich in Bezug auf die 
Länder Gedanken machen, in denen eine der Kammern die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften (RLG) vertritt. 

 
402. Die einzige Verpflichtung, die das Protokoll den Organen der Mitgliedstaaten - in 

diesem Fall den nationalen Parlamenten oder den Kammern der Parlamente - 
auferlegt, besteht darin, ihre Stellungnahmen, mit denen sie die Übereinstimmung 
eines Gesetzgebungsvorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip in Frage stellen, zu 
begründen. Verstöße gegen diese Verpflichtung werden lediglich dadurch 
sanktioniert, dass eine nicht begründete Stellungnahme, mit der sich ein 
nationales Parlament gegen einen Gesetzgebungsvorschlag wendet, bei der 
Berechnung der Schwelle von einem Drittel oder einem Viertel der Stimmen der 
nationalen Parlamente nicht berücksichtigt wird. 
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B. – Die Verpflichtungen der Verfasser von Entwürfen für Gesetzgebungsakte 

 
403. In dem Protokoll sind verschiedene Verpflichtungen für Verfasser von Entwürfen 

für Gesetzgebungsakte festgelegt. 
 

 1 ) Die Berücksichtigung der Stellungnahmen 
 

404. Zunächst ist im ersten Abschnitt von Artikel 7 festgelegt, dass die Verfasser eines 
Entwurfs „die begründeten Stellungnahmen […] berücksichtigen“, und zwar in 
jedem Fall, unabhängig von der Anzahl der Stellungnahmen. Aufgrund der 
früheren Rechtsprechung des Gerichtshofs betreffend die Stellungnahmen des 
Europäischen Parlaments (Rechtssache „Isoglucose“)112, kann man die 
Auffassung vertreten, dass das Vorliegen begründeter Stellungnahmen 
unabhängig von ihrer Zahl bezüglich der Fristen im Gesetzgebungsverfahren 
berücksichtigt werden muss: Ist der vorläufige Zeitplan des 
Gesetzgebungsverfahrens sehr knapp bemessen, sollte die Abgabe begründeter 
Stellungnahmen durch nationale Parlamente zu einer Änderung des Zeitplans 
führen, um sicherzustellen, dass die Stellungnahmen ernsthaft berücksichtigt 
werden können, nicht nur durch die Verfasser der Entwürfe für 
Gesetzgebungsakte, sondern auch durch das Parlament, den Rat und die 
Kommission als am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Parteien. 

 
405. Darüber sollte der AdR nachdenken, da ihm ein solches Vorgehen ermöglichen 

würde, mehr Zeit auf die Ausarbeitung seiner eigenen Stellungnahmen zu 
verwenden. Wie im Folgenden erläutert, bedeutet darüber hinaus die Möglichkeit 
einer Klage zur Wahrung seiner Rechte, dass der AdR gute Voraussetzungen hat, 
um sich der übereilten Durchführung eines Gesetzgebungsverfahrens zu 
widersetzen, wenn begründete Stellungnahmen von Parlamenten vorliegen. In 
diesem Sinne wird der AdR zum natürlichen Verbündeten der nationalen 
Parlamente.  

 
 2 ) Die Verpflichtung zur Überprüfung 

 
406. Wenn die Schwelle von einem Drittel oder gegebenenfalls von einem Viertel der 

Stimmen der nationalen Parlamente erreicht ist, obliegt den Organen eine stärkere 
Verpflichtung, d.h. sie müssen eine Überprüfung durchführen.  

 
407. Die erste Folge dieser Verpflichtung besteht offensichtlich in einer Verlängerung 

des Gesetzgebungsverfahrens, sofern die Phasen dieses Verfahrens bereits in der 
Tagesordnung des Parlaments und des Rates festgelegt wurden.  

 

                                                      
112  Urteil des Gerichtshofs vom 29. Oktober 1980 in der Rechtssache Roquette frères gegen den Rat, Rechtssache 138/79, 

Slg. 1980, Seite 3333. 
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408. Diese Verpflichtung des Verfassers zur Überprüfung ist darüber hinaus mit der 
Verpflichtung verbunden, den Beschluss, an dem Entwurf festzuhalten, ihn zu 
ändern oder zurückzuziehen, zu begründen. Unabhängig davon, wie sich der 
Verfasser des Entwurfs entscheidet, muss er seine Entscheidung detailliert 
begründen und auf die Argumente antworten, die in den begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente vorgebracht wurden. 

 
409. Es ist besonders wichtig, dass der AdR die von den nationalen Parlamenten 

vorgelegte Argumentation in all den Fällen, in denen die Schwelle von einem 
Drittel bzw. einem Viertel der Stimmen der Parlamente erreicht wird, eingehend 
prüft. Bei dieser Gelegenheit kann der AdR eine eigene Stellungnahme zu der 
Frage abgeben, wie der betreffenden Argumentation am besten Rechnung 
getragen werden kann. Der AdR muss sich selbst darüber klar werden, aus 
welchen Gründen er für die Beibehaltung eines Gesetzgebungsvorschlags in der 
vorliegenden Form plädieren - insbesondere wenn die Nichtäußerung der übrigen 
nationalen Parlamente eindeutig als Unterstützung für den Entwurf in der 
vorliegenden Form ausgelegt werden kann - oder seine Abänderung befürworten 
würde, um den von den nationalen Parlamenten vorgebrachten Einwendungen 
Rechnung zu tragen. Es liegt auf der Hand, dass es umso seltener vorkommt, dass 
ein Entwurf vollständig zurückgezogen wird, als die Gesamtheit aller im Protokoll 
vorgesehenen Instrumente dazu führen soll, dass bei der Erstellung des Entwurfs 
die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit besser berücksichtigt werden.  

 
410. Die Verpflichtung der Verfasser von Entwürfen für Gesetzgebungsakte, ihren 

Entwurf zu überprüfen und die im Ergebnis dieser Überprüfung getroffene 
Entscheidung zu begründen, kann gleichzeitig Gegenstand einer Kontrolle durch 
den Gerichtshof sein, und zwar auf der Grundlage einer Nichtigkeitsklage, die 
sich auf die in Artikel 8 vorgesehenen Hypothesen stützt, oder auf der Grundlage 
einer anderen Nichtigkeitsklage, insbesondere von Seiten eines Mitgliedstaats 
oder eines anderen Klägers bzw. einer Klage des AdR zur Wahrung seiner 
Rechte.  

 
C. – Kein Zusammenhang zwischen Frühwarnung und Möglichkeit der 

Klageerhebung 
 

411. Die letzte Anmerkung zu Artikel 7 betrifft die Tatsache, dass es entgegen den im 
Verfassungskonvent vorgebrachten Ideen im endgültigen Wortlaut des Protokolls 
keinen Zusammenhang zwischen der von einem nationalen Parlament 
abgegebenen begründeten Stellungnahme und der Möglichkeit gibt, wegen der 
Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips Nichtigkeitsklage vor dem Gerichtshof 
zu erheben.  

 
412. Die zwei Phasen, d.h. die Frühwarnung und die Nichtigkeitsklage, haben absolut 

nichts miteinander zu tun. Ebenso ist auch eine eventuelle Nichtigkeitsklage des 
AdR in keiner Weise von der vorherigen Abgabe begründeter Stellungnahmen 
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durch die nationalen Parlamente im Rahmen des Frühwarnverfahrens oder einer 
ablehnenden Stellungnahme des AdR selbst zur Frage der Vereinbarkeit des 
betreffenden Entwurfs mit dem Subsidiaritätsprinzip abhängig. 

 
413. Es ist jedoch festzustellen, dass eine eventuelle Klageerhebung in solchen Fällen 

umso begründeter erscheint, da ihr ablehnende Stellungnahmen vorausgegangen 
sind, die keine Unterstützung fanden. Das gilt jedoch nur für den Fall, dass im 
Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens an dem Entwurf keine Änderungen 
vorgenommen wurden, die mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip von Belang 
gewesen wären. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 7 
 
414. Das Frühwarnverfahren außerhalb der nationalen Parlamente 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„3.15 lädt deshalb den Ministerrat und das Europäische Parlament angesichts seiner im 
Verfassungsvertrag vorgesehenen künftigen Verpflichtung, ihn in den Fällen obligatorischer Befassung zu 
hören (Artikel III-388) sowie angesichts seiner neuen Kompetenzen bei der Kontrolle des 
Subsidiaritätsprinzips ein, die Möglichkeit zu prüfen, Verhandlungen über ein Kooperationsabkommen 
aufzunehmen; darin sollten im Hinblick auf seine Subsidiaritätskompetenz insbesondere die Modalitäten 
der Befassung des AdR bzw. der Informationsfluss zwischen ihm und dem Parlament bzw. dem Ministerrat 
im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens festgelegt werden. […]“ 
 
415. In den Bestimmungen über den Frühwarnmechanismus ist der Wortlaut des 

Subsidiaritätsprotokolls in erster Linie auf die Rolle der nationalen Parlamente bei 
der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips ausgerichtet, sodass man sich fragen 
kann, ob diese Bestimmungen nicht mit denen des Protokolls Nr. 1 über die Rolle 
der nationalen Parlamente verschmolzen werden sollten. Demnach muss die 
interne Kohärenz des Subsidiaritätsprotokolls zur Betonung der Rolle des AdR 
führen, auch wenn dies nur zwischen den Zeilen steht, denn es war nicht 
erforderlich, seine Anhörung im Protokoll selbst vorzusehen, weil diese bereits 
durch den Artikel III-388 der Verfassung geregelt ist. Eine aufmerksame Studie 
des Frühwarnmechanismus verstärkt die Überzeugung, dass der AdR - auch wenn 
er nicht ausdrücklich erwähnt wird - über mehr Analyse- und 
Reaktionsmöglichkeiten verfügt als die einzelstaatlichen Parlamente, für die er 
somit offenbar ein wertvoller Verbündeter sein kann. Das Frühwarnverfahren 
ließe sich auf der Grundlage mehr oder weniger informeller Übereinkünfte 
sowohl mit den nationalen Regierungen und Parlamenten als auch zwischen den 
Organen und Einrichtungen der Union einführen. Dabei wäre sowohl denkbar, 
den Frühwarnmechanismus mit Blick auf das Inkrafttreten der Verfassung zu 
testen, als ihn als Alternative zu betrachten, um, falls die Verfassung nicht in 
Kraft treten sollte, das Interesse der Bürger an Europa zu stärken. 

 
416. Die Fristen des Frühwarnverfahrens 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
„3.11 weist darauf hin, dass er bei Rügen wegen Nichteinhaltung des Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzips - anders als die nationalen Parlamente - nicht an eine Frist im Rahmen des 
Frühwarnsystems gebunden ist; 
 
3.12 beschließt daher, angesichts der einzuhaltenden Fristen im Frühwarnsystem und bei der 
Klageerhebung des AdR dem Präsidium die Befugnis zu übertragen, von der Kommission vorgelegte 
Gesetzesvorschläge, zu denen er angehört werden muss, auf die Vereinbarkeit mit den Prinzipen der 
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Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu prüfen und es außerdem mit der Aufgabe zu betrauen, den 
europäischen Institutionen und nationalen Parlamenten seinen Standpunkt zuzuleiten. […]“ 
 
417. Was die Fristen anbelangt, so befindet sich der AdR aus drei Gründen, die zu 

berücksichtigen sind, in einer besseren Position als die nationalen Parlamente. 
Erstens gilt die Sechs-Wochen-Frist, die für die Abgabe begründeter 
Stellungnahmen durch die Parlamente vorgesehen ist, nicht für den AdR, der 
solche Stellungnahmen zu jedem Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens abgeben 
kann, vorbehaltlich der Einhaltung der Fristen, die ihm in den Fällen, in denen er 
angehört werden muss, vom Rat vorgegeben werden. Zweitens ist die Rolle des 
AdR nicht auf das Subsidiaritätsprinzip beschränkt, auf das das 
Frühwarnverfahren ausgerichtet ist, sondern erstreckt sich natürlich auch auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Weniger formell betrachtet kann der AdR 
drittens anders als viele nationale Parlamente mit seiner Untersuchung von 
Gesetzesvorhaben schon beginnen, bevor die Frist für den Frühwarnmechanismus 
ausgelöst wird, sodass er im Zeitablauf über mehr Bewegungsspielraum verfügt. 
Ein interner Mechanismus, bei dem das Präsidium als Schaltstelle fungiert, dürfte 
erforderlichenfalls die für eine rasche Reaktion notwendige Flexibilität und 
zugleich eine stärkere Einbindung der Mitglieder des AdR ermöglichen, soweit 
die Zeit dies erlaubt. 

 
418. Das Frühwarnverfahren im Rahmen der laufenden Kontrolle 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der AdR 
 
 „3.13 betont, dass […] die Wahrung der inhaltlichen Aussage der Stellungnahme zu allen 
Gesetzesvorhaben auch weiterhin in der Zuständigkeit der Fachkommissionen und ihrer Berichterstatter 
verbleibt; 
 
3.14 weist jedoch auf die Notwendigkeit hin, für seine Evaluierung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit während des gesamten 
Gesetzgebungsprozesses ein Follow-up sicherzustellen; insbesondere wird von den Berichterstattern 
darauf zu achten sein, ob durch die Beratungen im Parlament und im Ministerrat Änderungen im Text 
vorgenommen werden, die den Vorschlag unvereinbar mit dem Subsidiaritäts- oder 
Verhältnismäßigkeitsprinzip werden lassen. […]“ 
 
419. Das Frühwarnverfahren ist nur ein Teil des Systems zur Anwendung der 

Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, denn es ist beschränkt auf 
Vorschläge für Gesetzgebungsakte, die die Kommission dem EU-Gesetzgeber 
vorlegt. Die Parlamente werden zwar von den legislativen Entschließungen, mit 
denen das EU-Parlament einen Entwurf annimmt oder ablehnt und ihn abändert, 
sowie von den Standpunkten des Rates in Kenntnis gesetzt, die die gleiche 
Wirkung haben, aber es ist nicht vorgesehen, den Mechanismus der begründeten 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente erneut in Gang zu setzen, nachdem das 
Legislativverfahren eingeleitet wurde. Der AdR ist besser in der Lage als die 
nationalen Parlamente, die Kontrolle der Anwendung während des gesamten 
Gesetzgebungsverfahrens sicherzustellen. Dies gilt insbesondere, wenn er eine 
Stellungnahme abgeben muss, da er sich in diesem Fall zu dem Entwurf 
insgesamt - und nicht nur zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips - zu äußern 
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hat. Außerdem wird er über das Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte verfügen, 
damit sichergestellt ist, dass die Organe seine Stellungnahmen gebührend zur 
Kenntnis nehmen. Diesbezüglich ist besonders nützlich, dass er sich auch zu 
Aspekten äußern kann, die eher die Verhältnismäßigkeit betreffen, da sich selbst 
Änderungen, die auf den ersten Blick unbedeutend erscheinen, auf diese 
auswirken können. Die vom AdR vertretenen RLG verfügen über gute 
Voraussetzungen, um dem europäischen Gesetzgeber (über die Stellungnahmen 
des AdR) bewusst zu machen, welche Probleme Änderungen hinsichtlich der 
Verhältnismäßigkeit aufwerfen können. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 8 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit – die Rolle der nationalen und 

regionalen Parlamente 
 
 

ABSCHNITT 1 
NATIONALE PARLAMENTE UND SUBSIDIARITÄT 

 
420. Das Protokoll „über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit“ hat einen Wandel in der Subsidiaritätspolitik der EU 
herbeigeführt, da es den nationalen Parlamenten im Bereich der 
Subsidiaritätsüberwachung eine neue Rolle zuwies und parallel dazu 
entsprechende Überwachungskompetenzen der Regionen festlegte. 

 
421. Den eigentlichen Ausgangspunkt für diese neuen Funktionen bildete die 

Erklärung zur Zukunft der Union, die im März 2001 in den Anhang des Vertrags 
von Nizza aufgenommen wurde. Darin wird auf die Notwendigkeit einer 
gründlicheren Prüfung der Rolle der einzelstaatlichen Parlamente im europäischen 
Aufbauwerk hingewiesen. Im Dezember 2001 folgte in Vorbereitung auf den 
Konvent zur Zukunft Europas die Erklärung von Laeken. Auch hier wurde eine 
umfassendere Rolle der einzelstaatlichen Parlamente gefordert, die in Anbetracht 
des zur Sprache gekommenen Demokratiedefizits einen Beitrag zur Legitimierung 
des europäischen Projekts leisten könnten, und die Empfehlung gegeben, dass 
sich die nationalen Parlamente auf „die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
der Union und den Mitgliedstaaten konzentrieren, indem sie beispielsweise vorab 
die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips kontrollieren“.113  

 
422. Diese Möglichkeit wurde auf dem Konvent eingehend erörtert, und zwar 
 
423. i. von der Gruppe „Die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente“, die folgende 

Empfehlung aussprach: „Es sollte ein Mechanismus eingerichtet werden, der den 
einzelstaatlichen Parlamenten die Möglichkeit bietet, ihren Standpunkt zur 
Vereinbarkeit eines Vorschlags für einen Rechtsakt mit dem Subsidiaritätsprinzip 
frühzeitig im Rechtsetzungsprozess darzulegen“;114 

 
424. ii. von der Konvent-Gruppe „Subsidiaritätsprinzip“, die sich für die Schaffung 

eines „Frühwarnsystems“ aussprach, das „die direkte Beteiligung der 
einzelstaatlichen Parlamente an der Überwachung der Einhaltung des 

                                                      
113

  Die Zukunft der Europäischen Union – Erklärung von Laeken, unter 
http://europa.eu.int/constitution/futurum/documents/offtext/doc151201_de.htm. 

114
  Schlussbericht der Gruppe IV über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente, CONV 353/02, S. 12. 
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Subsidiaritätsprinzips ermöglicht“, und außerdem vorschlug, den einzelstaatlichen 
Parlamenten die „Erhebung einer Klage beim Gerichtshof wegen Missachtung des 
Subsidiaritätsprinzips“ zu erleichtern.115 

 
A. – Die regionale Dimension 

 
425. Die genannten Arbeitsgruppen legten das Fundament für das der Verfassung 

beigegebene „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit“, in dem die Modalitäten für das „Frühwarnsystem“ und 
ein erweitertes Recht auf Anrufung des Gerichtshofs festgelegt wurden. Darüber 
hinaus wurde das Protokoll genutzt, um – allerdings in etwas ungeordneter 
Form – einige der Vorschläge zur Stärkung der regionalen Dimension des 
Subsidiaritätsprinzips umzusetzen, die im Konvent und insbesondere auf der 
Sonderdebatte des Plenums vom 7. Februar 2003 zur Rolle der Regionen große 
Zustimmung gefunden hatten:  

 
426. 1) Im Protokoll wurde die Empfehlung der Konvent-Gruppe 

„Subsidiaritätsprinzip“ aufgegriffen, neben den einzelstaatlichen Parlamenten 
auch dem AdR das Recht einzuräumen, wegen Missachtung des 
Subsidiaritätsprinzips Klage vor dem Gerichtshof zu erheben (das sich jedoch auf 
Vorschläge beschränken soll, zu denen seine Stellungnahme eingeholt werden 
muss).  

 
427. 2) Das Protokoll – das den Tenor der Diskussion auf der Konvent-Sonderdebatte 

vom 7. Februar 2003 zur regionalen Dimension und insbesondere des Beitrags des 
britischen Regierungsvertreters Peter Hain116 widerspiegelte – räumte den 
einzelstaatlichen Parlamenten die Möglichkeit ein, regionale Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen in das Frühwarnsystem einzubeziehen.  

 
428. 3) Dem Protokoll zufolge ist die Europäische Kommission verpflichtet, bei der 

Folgenabschätzung und Konsultation im Vorfeld von Gesetzgebungsvorschlägen 
auch der regionalen und lokalen Bedeutung der Maßnahmen Rechnung zu tragen. 
Die Kommission hatte bei ihren Folgeinitiativen zu ihrem Weißbuch 
„Europäisches Regieren“ bereits verdeutlicht, dass sie derartige Konsultationen 
im Hinblick auf geplante Gesetzesinitiativen als Instrument der Zusammenarbeit 
mit den nationalen und europäischen Verbänden der Regionen und Kommunen 
betrachtet und dass dem AdR dabei eine Art Torwächterfunktion zugedacht wird, 
indem er die zu konsultierenden Verbände auswählen soll.117  

 

                                                      
115

  Schlussbericht der Gruppe I „Subsidiaritätsprinzip“, CONV 286/02, S. 5-8. 

116
  Beitrag von Peter Hain – Europa und die Regionen, CONV 526/03, S. 4.  

117
 Dialog mit den Verbänden der Gebietskörperschaften über die Politikgestaltung der Europäischen Union, KOM(2003) 

811 endg., S. 5-7. 
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429. Insgesamt sieht das Protokoll eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur 
Einbindung der Regionen in die Subsidiaritätsüberwachung vor, die jedoch 
seltsam unausgewogen sind.  

 
Tabelle 17: RLG im Subsidiaritätsprotokoll 

 
Subsidiaritätsmechanismus Art der Einbeziehung der RLG Rolle des AdR 

Konsultation zu 
Rechtsetzungsvorschlägen 

Möglichkeit der Konsultation von Verbänden 
der RLG durch die Europäische Kommission 

„Torwächter“: 
Auswahl der 
zugelassenen 
Verbände 

Frühwarnsystem Möglichkeit der Einbeziehung regionaler 
Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen 
durch die nationalen Parlamente 

keine Funktion 
vorgesehen 

Klagen gegen Rechtsvorschriften 
beim Gerichtshof 

direkte Klagemöglichkeit des AdR vor dem 
Gerichtshof 

ausschließliche 
Vertretung aller Arten 
von RLG 

 
430. Die Konsultation im Vorfeld von Gesetzgebungsvorschlägen soll durch 

repräsentative Verbände der Regionen und Kommunen erfolgen, die vom AdR 
dafür „zugelassen“ werden. Regionale Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen 
können in das Frühwarnsystem einbezogen werden, der AdR jedoch nicht 
(obwohl, wie im letzten Abschnitt der vorliegenden Studie ausgeführt, der AdR so 
handeln kann, „als ob“ er Teil des Frühwarnsystems sei). Andererseits wird der 
AdR durch ein neu eingeführtes Recht auf Klage vor dem Gerichtshof in die Ex-
post-Überwachung einbezogen, was wiederum den regionalen Parlamenten mit 
Gesetzgebungsbefugnissen verwehrt bleibt. Aus diesen Bestimmungen zur 
Subsidiarität ergeben sich verschiedene neue Aufgaben: 

 
431. i. Die erste besteht darin, dass sich der AdR an der Gestaltung der prälegislativen 

Konsultation der Vertreterverbände von Regionen und Kommunen beteiligen 
muss. Hierbei könnte er sich als „Verbindungsstelle“ profilieren, die in der 
prälegislativen Phase die Belange der RLG einbringt und koordiniert. 

 
432. ii. Zweitens muss der AdR in der Lage sein, seine Vorstellungen mit den 

Subsidiaritätsdebatten und -forderungen der nationalen Parlamente abzugleichen. 
Die einzelstaatlichen Parlamente haben größere Kompetenzen als der AdR, so 
dass die Argumente des AdR an Schlagkraft gewinnen, wenn sie sowohl in der 
Frühwarnphase als auch bei postlegislativen Klagen auf die der nationalen 
Parlamente abgestimmt werden. 

 
433. iii.  Die dritte Aufgabe bezieht sich auf die Mitwirkung der gesetzgebenden 

regionalen Parlamente am Frühwarnprozess. Auch hier wird der AdR natürlich 
daran interessiert sein, den Beitrag dieser Regionen zum Frühwarnsystem zu 
unterstützen und generell das Potenzial einer seiner stärksten Mitgliedergruppen 
für die Erarbeitung kollektiver AdR-Standpunkte zu nutzen. Dies gilt 
insbesondere in den Fällen, in denen der AdR beschließt, so zu handeln, „als ob“ 
er Teil des Frühwarnsystems sei (siehe Abschnitt 5 dieses Berichts). Das Interesse 
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an einem Abgleich mit den Parlamenten der Regionen mit 
Gesetzgebungskompetenzen dürfte beiderseitig sein, da die Verfassung diesen 
Regionen keine Möglichkeit zur direkten Anrufung des Gerichtshofs einräumt, 
wohl aber dem AdR. Es ist damit zu rechnen, dass sich die gesetzgebenden 
Regionen an den AdR wenden, damit er in ihrem Auftrag den Gerichtshof anruft; 
und tatsächlich haben sie sich bereits erste Gedanken dazu gemacht.118 

 
434. Dieser „Zielabgleich“ erlangt besondere Dringlichkeit, wenn die Verfassung 

letztlich angenommen wird. Allerdings spricht vieles dafür, sich auch ohne die 
Verfassung um eine solche Abstimmung zu bemühen. Ausführlicher wird auf 
diese Fragen im letzten Abschnitt des vorliegenden Berichts eingegangen, der im 
Einzelnen behandelt, wie sich der AdR optimal in das Subsidiaritätsmonitoring 
einbringen kann (und in dem die Diskussion zum Thema prälegislative 
Konsultation fortgesetzt wird).  

 
435. Im verbleibenden Teil dieses Kapitels soll in Vorbereitung auf das Schlusskapitel 

der Studie untersucht werden, wie die nationalen Parlamente und die 
gesetzgebungsbefugten regionalen Parlamente im Falle der Annahme der 
Verfassung an die Umsetzung des Protokolls „über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit“ gehen wollen. 

 
B. – Die nationalen Parlamente und das Subsidiaritätsprotokoll 

 
436. Nicht alle nationalen Parlamente haben sich bis ins Detail mit dem 

Subsidiaritätsprotokoll befasst. Zum Teil wurden jedoch detaillierte Vorstellungen 
über Mechanismen zur Anwendung des Frühwarnsystems entwickelt. Einen 
zusätzlichen Anstoß dazu gab ein „Probelauf“ des Frühwarnsystems, den die 
Konferenz der Europaausschüsse der nationalen Parlamente und des Europäischen 
Parlaments (COSAC) im März/April 2005 durchführte.119 Weit geringer ist die 
Zahl der nationalen Parlamente, die sich mit der Inanspruchnahme des im 
Protokoll vorgesehenen erweiterten Rechts auf Klage vor dem Gerichtshof befasst 
haben. Nachstehend geben wir eine Übersicht über bereits getroffene 
Festlegungen zum Frühwarnsystem und zur Ex-post-Klage.  

 
437. Österreich: Die Zuständigkeit für die Subsidiaritätsüberwachung wird 

voraussichtlich bei den EU-Ausschüssen des Nationalrats und des Bundesrats 
                                                      
118

 Diese „Gegenseitigkeit der Interessen“ ist ein Thema des Entwurfs der Stellungnahme des AdR zum Thema „Die Rolle der 
Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen im demokratischen Leben der Union“, Berichterstatter Luc Van den 
Brande (CdR 221/2004 rev. 2). Diesbezügliche Ausführungen finden sich auch in der „Erklärung von Mailand“ der 
Konferenz der Präsidenten der regionalen gesetzgebenden Versammlungen in der Europäischen Union (CALRE) vom 
Oktober 2004 unter 
http://www.calre.net/documents/italian%20presidency/milano/Declaration/def/de/Decl_Milano_def_%20DE.doc und in 
einer Studie, die L'Institut d’Estudis Autonòmics in Katalonien im Auftrag der CALRE durchführte. Siehe Le principe de 
subsidiarité dans l'Union européenne: sa consécration dans le traité instituant une constitution pour l'europe et les 
perspectives pour les régions disposant de pouvoirs législatifs et, en particulier, pour leur parlement unter 
http://www.calre.net/sc/sc030305/documents/1_wgsubsid/1a_FR%20Subsidiarietat.doc.  

119
  Siehe http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/pilotproject/.  
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liegen. Jeder dieser Ausschüsse ist befugt, im Namen der jeweiligen Kammer zu 
handeln.  

 
438. Dänemark: Das Folketing hat ein konkretes Verfahren festgelegt, wonach eine 

parallele Subsidiaritätsbeurteilung durch die Fachausschüsse und den 
Europaausschuss stattfinden soll. Im Anschluss an eine Konsultation mit den 
betreffenden Fachausschüssen und einer öffentlichen elektronischen Konsultation 
entscheidet dann der Europaausschuss, ob eine begründete Stellungnahme 
abgegeben werden soll.  

 
439. Finnland: Der Ausschuss für die Beurteilung der EU-Prüfverfahren empfahl 

2005120, dass der Große Ausschuss - dem das Parlament (Eduskunta) die 
Zuständigkeit für die meisten EU-Angelegenheiten übertragen hat - die 
Verantwortung für die Subsidiaritätskontrolle übernehmen solle. In Absprache mit 
den Fachausschüssen soll er Fragen an das Plenum verweisen und die endgültige 
Entscheidung über die Abgabe einer begründeten Stellungnahme treffen, die dann 
vom Plenum in der Regel nur noch „abgesegnet“ wird. Dasselbe Verfahren, also 
Verweis an den Großen Ausschuss und Bestätigung im Plenum, würde auch für 
Ex-post-Klagen vor dem Gerichtshof gelten. 

 
440. Frankreich : Die Delegation der Nationalversammlung für die Europäische Union 

legte im November 2004 einen Bericht zum Thema nationale Parlamente und 
Subsidiarität vor.121 Ihrer Empfehlung nach sollen Diskussionen über die 
Annahme begründeter Stellungnahmen entweder einzeln oder kollektiv von den 
Abgeordneten oder von ernannten Subsidiaritäts-Berichterstattern aus den Reihen 
der Delegation initiiert werden können. Ferner wurden verschiedene Optionen für 
die Übertragung der Entscheidungsgewalt über die Abgabe einer begründeten 
Stellungnahme an Fachausschüsse und/oder die Delegation für die Europäische 
Union vorgeschlagen. Entsprechende Plenardebatten sollen möglich, jedoch nicht 
zwingend vorgeschrieben sein. Die Delegation empfahl auch, dass eine Mehrheit 
in der Nationalversammlung – bzw. zwischen den Sitzungen das Präsidium der 
Nationalversammlung – über Klagen vor dem Gerichtshof entscheiden solle. Am 
28.2.2005 wurde die französische Verfassung geändert, um sie an die 
Neuregelungen im Verfassungsvertrag anzupassen. Der neue Artikel 88-5 betrifft 
die Mechanismen des Subsidiaritätsprotokolls. Nach seinem Inkrafttreten können 
beide Kammern (Sénat und Assemblée Nationale) gemäß ihren internen 
Geschäftsordnungen begründete Stellungnahmen abgeben. Der Präsident der 
Kammer, die die begründete Stellungnahme abgegeben hat, übermittelt diese an 
die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Europäischen 
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  Improving EU Scrutiny. Report of the Committee to assess EU scrutiny procedures, Eduskunnan Kanslian Julkaisu, 4/2005. 
Siehe http://www.cosac.org/upload/application/pdf/f51d6748/Finnish%20model.pdf.  
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  Towards a more democratic and efficient Europe: National Parliaments and the Subsidiarity Principle, 

Informationsbericht der Delegation der Nationalversammlung für die Europäische Union, Nationalversammlung, 
12. Legislaturperiode, Nr. 1919, 16. November 2004. 
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Kommission. Beide Kammern können auch ein Rechtsmittel einlegen, das die 
Regierung dem Europäischen Gerichtshof zuleitet. 

 
441. Deutschland: Im Mai 2005 verabschiedeten beide Kammern des Parlaments ein 

Gesetz über die Verfahren für das Frühwarnsystem und für Klagen vor dem 
Gerichtshof, das bei Ratifizierung der Verfassung in Kraft tritt.122 Beide 
Kammern, der direkt gewählte Bundestag und der Bundesrat, der im 
parlamentarischen System die Interessen der Bundesländer vertritt, sind 
gleichberechtigt. Das Gesetz erlangt mit Inkrafttreten des Verfassungsvertrags 
Gültigkeit. Beide Kammern beschließen eigenverantwortlich die Verfahren für die 
Abgabe begründeter Stellungnahmen im Rahmen des Frühwarnsystems und für 
Klagen vor dem Gerichtshof. Das Gesetz gestattet es dem Bundestag, seine 
diesbezügliche Entscheidungsbefugnis an seinen Ausschuss für die 
Angelegenheiten der Europäischen Union zu delegieren. Der Bundesrat hat 
bereits die Möglichkeit, seine Entscheidungsbefugnis der „Europakammer“ zu 
übertragen, die 1993 eingerichtet wurde, um eine schnelle Reaktion auf 
europapolitische Fragen zu ermöglichen.  

 
442. Litauen: Es wurden Bestimmungen123 erlassen, wonach die Zuständigkeit für die 

Subsidiaritätsprüfung bei den Fachausschüssen des Seimas liegt. Stellt ein solcher 
Ausschuss ein Subsidiaritätsproblem fest, finden weitere Diskussionen im 
Europaausschuss oder im Außenpolitischen Ausschuss statt, auf deren Grundlage 
eine Plenardebatte im Seimas einberufen werden kann. Eine begründete 
Stellungnahme kann nur mit Zustimmung des Seimas abgegeben werden.  

 
443. Niederlande: Im Juni 2003 wurde ein Gemeinsamer Ausschuss beider Kammern 

der Generalstaaten (Volksvertretung) gebildet und mit der Vorlage eines Berichts 
zum Thema Subsidiarität beauftragt. Er empfahl124 die Einsetzung eines 
Ausschusses für Subsidiaritätsprüfung aus Mitgliedern der Europaausschüsse 
beider Kammern, der (in Absprache mit den Fachausschüssen) die 
Subsidiaritätsprüfung durchführen und beiden Kammern Empfehlungen bezüglich 
der Abgabe einer begründeten Stellungnahme unterbreiten soll. Die beiden 
Kammern würden getrennt über die Empfehlungen des Ausschusses für 
Subsidiaritätskontrolle abstimmen. Nach Auffassung des Gemeinsamen 
Ausschusses soll die niederländische Regierung als „Überbringer“ etwaiger 
parlamentarischer Beschlüsse über Klagen vor dem Gerichtshof fungieren. 
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  Gesetz zu dem Vertrag vom 29. Oktober 2004 über eine Verfassung für Europa, Bundesrat Drucksache 339/05. 

123
  Siehe http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/countryspecific/lithuania/extract/. 

124
  Siehe http://www.cosac.org/en/meetings/previous/Haag2004/ordinary/opinion/. 
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444. Vereinigtes Königreich: Der Ausschuss für die Modernisierung des Unterhauses 
legte im Mai 2005 Empfehlungen im Hinblick auf das Frühwarnsystem vor.125 
Danach soll der Europa-Kontrollausschuss des Unterhauses für die Beurteilung 
der Frage, ob ein Subsidiaritätsproblem vorliegt, und für die Erarbeitung einer 
begründeten Stellungnahme verantwortlich sein. Begründete Stellungnahmen 
können im Plenum erörtert werden, was aber in der Regel nicht der Fall sein soll, 
damit die Sechs-Wochen-Frist eingehalten wird. Normalerweise sollen sie durch 
Abstimmung im Plenum „abgesegnet“ und an das betreffende EU-Organ 
übermittelt werden. Der Europaausschuss des Oberhauses empfahl in seinem 
Bericht vom April 2005 zum Frühwarnsystem126, dass die Entscheidung über die 
Notwendigkeit einer Plenardebatte im Rahmen des Frühwarnsystems beim 
Europaausschuss liegen sollte. Normalerweise sollte das Plenum über die Abgabe 
einer begründeten Stellungnahme abstimmen, doch für die Dauer der 
Sitzungspausen könnte es den Europaausschuss mit der Abstimmung beauftragen.  

 
445. In den übrigen, hier nicht genannten Mitgliedstaaten gibt es bisher noch keine 

offiziellen Festlegungen, doch einer COSAC-„Vorhersage“127 zufolge stellt sich 
die Lage in verschiedenen anderen Ländern (Lettland, Malta, Portugal, 
Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern) wie folgt dar: 

 
446. i. Die Verantwortung für die Subsidiaritätsprüfung wird bei den 

Europaausschüssen der jeweiligen Parlamente liegen (wobei allerdings in 
Lettland, Portugal und Zypern eine Konsultation mit Fachausschüssen stattfinden 
soll, während in Tschechien die zweite Kammer und in Ungarn das Plenum 
einbezogen werden können). 

447. ii. In Lettland und Slowenien werden die Europaausschüsse für die Abgabe 
begründeter Stellungnahmen verantwortlich sein, in Tschechien die zweite 
Kammer und in Ungarn allein das Plenum; in allen anderen Fällen ist eine 
gemeinsame Zuständigkeit von Europaausschuss und Plenum vorgesehen.  

 
448. Aus dieser Umfrage lassen sich einige Grundaussagen herleiten. Die Erste lautet, 

dass in den meisten Fällen besondere Verfahren für das Frühwarnsystem 
konzipiert wurden. Das liegt vor allem an den vorgegebenen Fristen: Die 
Subsidiaritätsprüfung sowie gegebenenfalls die Erarbeitung und Verabschiedung 
einer begründeten Stellungnahme müssen binnen sechs Wochen nach 
Veröffentlichung eines vorgeschlagenen Rechtsakts erfolgen. Somit ist die Zeit 
vor allem dann recht knapp, wenn die Einbeziehung parlamentarischer 
Fachausschüsse oder sogar eine Plenardebatte vorgesehen ist. Ein besonderes 
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 House of Commons Select Committee on the Modernisation of the House of Commons, Scrutiny of European Business, 
Second Report of Session 2004-05, HC 465-I, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmmodern/465/465i.pdf. 
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  House of Lords, European Union Committee, 14th Report of Session 2004-05, Strengthening national parliamentary 

scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early warning mechanism, HL Paper 101, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf. 
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  Siehe http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/overview/. 
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Problem besteht darin, dass der europäische Gesetzgebungsprozess und die 
nationalen Verfahren zeitlich voneinander abweichen und eine 
Subsidiaritätsprüfung gerade während der Sitzungspause eines nationalen 
Parlaments anfallen kann. 

 
449. Damit also rasch und auch in der Zeit zwischen den Plenartagungen reagiert 

werden kann, haben die weitaus meisten Länder die Subsidiaritätsprüfung den 
Europaausschüssen übertragen, und in mehr als 50% der Fälle werden diese 
Ausschüsse mandatsgemäß, vorbehaltlich eines Einspruchs oder in 
Sitzungspausen die Verantwortung für die Abgabe begründeter Stellungnahmen 
im Auftrag des Plenums tragen.  

 
450. Geringer ist die Zahl der Parlamente, die spezifische Verfahren für Ex-post-

Klagen vor dem Gerichtshof festgelegt haben bzw. planen. Die betreffenden 
Volksvertretungen betonen dabei mit Nachdruck die Entscheidungsautonomie des 
Parlaments gegenüber der Regierung, die bei Klagen lediglich als „Bote“ des 
Parlaments fungiert. 

 
C. – Der COSAC-Probelauf des Frühwarnsystems 

 
451. Weitere Einblicke in die Funktionsweise des Frühwarnsystems vermittelte der von 

der COSAC organisierte „Probelauf“ im Frühjahr 2005.128 Die meisten nationalen 
Parlamente beteiligten sich daran mit mindestens einer ihrer Kammern, indem sie 
im März/April 2005 ein Frühwarnverfahren zu den Legislativvorschlägen im 
Dritten Eisenbahnpaket der Europäischen Kommission durchführten.129 Bei 
diesem Test fielen drei Dinge auf:  

 
452. 1°) Die meisten teilnehmenden Parlamente stellten beim Eisenbahnpaket 

Probleme im Hinblick auf die Subsidiarität fest. Von den 37 am Probelauf 
beteiligten parlamentarischen Kammern erstatteten 31 der COSAC Bericht. Von 
diesen wiederum äußerten 20 Bedenken, 14 stellten Verstöße gegen das 
Subsidiaritätsprinzip fest und 11 gaben begründete Stellungnahmen ab.130 

 
453. 2°) Die Schwierigkeiten, die aus der Sechs-Wochen-Frist resultierten. Beim 

Probelauf gaben die Korrespondenten an, dass es problematisch sei, die 
Konsultation mit interessierten Parteien, Fachausschüssen und gesetzgebenden 
regionalen Parlamenten innerhalb dieser Frist durchzuführen bzw. dieses 
Verfahren in der Zeit zwischen den Parlamentssitzungen abzuwickeln. Im Bericht 
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  Siehe Dokumentensammlung unter http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/pilotproject/. 
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 Mitteilung der Kommission: Fortsetzung der Integration des europäischen Eisenbahnsystems – drittes Eisenbahnpaket, 

KOM(2004) 140 endg., unter http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/com/2004/com2004_0140de01.pdf. 
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 Report on the results of COSAC’s pilot project on the 3rd Railway Package to test the 'subsidiarity early warning 

mechanism', S. 9, http://www.cosac.org/en/info/earlywarning/pilotproject/pilot/, S. 3, 4, 7. 
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des schwedischen Riksdag zum Probelauf131 und im Bericht der französischen 
Nationalversammlung zum Frühwarnsystem132 wurde hervorgehoben, dass die 
Parlamente nicht nur über verfahrenstechnische Möglichkeiten zur 
Beschleunigung des Frühwarnprozesses verfügen, sondern sich auch auf einen 
„fliegenden Start“ vorbereiten müssen, indem sie sich gründlich über die 
Vorgänge auf den „nachgeschalteten Ebenen“ der Rechtsetzung informieren: „Es 
besteht ein strategisches Interesse daran, die eigene Meinung auf 
höchstmöglicher Ebene und bereits vor der Übermittlung von Gesetzesentwürfen 
anzubringen. Dies ist die wirkliche Herausforderung, und die größte Chance der 
nationalen Parlamente liegt darin, in der prälegislativen Phase einen ständigen 
Austausch mit den Mitgliedern der Europäischen Kommission und ihren 
Dienststellen zu pflegen.“133 

 
454. 3°) Die Schwierigkeit, sich innerhalb einer Sechswochenfrist über die 

Auffassungen anderer einzelstaatlicher Parlamente zu informieren. Die 
meisten Parlamente würden für ihre Subsidiaritätsprüfungsverfahren die gesamte 
Zeitspanne von sechs Wochen benötigen. Wie zu erwarten, interessierten sich 
beim COSAC-Probelauf einige Parlamente aus taktischen Gründen für die 
Ansichten anderer Volksvertretungen (in Anbetracht der Tatsache, dass die 
Stimmen von mindestens einem Drittel der Parlamente benötigt werden, um den 
europäischen Gesetzgeber zu einer Überprüfung des Legislativvorschlags zu 
zwingen). Mehrere Parlamente gelangten zu dem Schluss, dass ein Forum für die 
ständige Kommunikation zwischen den einzelstaatlichen Parlamenten134 wie z.B. 
das IPEX-Internetportal eine unerlässliche Voraussetzung für den effektiven 
Betrieb des Frühwarnsystems darstellt. Das System IPEX (Interparlamentarischer 
EU-Informationsaustausch) wird derzeit weiterentwickelt. Vorgesehen sind 
abgestimmte Kriterien für die Strukturierung parlamentarischer Information zu 
EU-Angelegenheiten, ein Verbund entsprechender europäischer und nationaler 
Rechtsdatenbanken sowie einheitliche Suchbefehle und -methoden.135  

 
455. Zusätzlichen Nachdruck erhielt der Hinweis auf die Notwendigkeit 

interparlamentarischer Zusammenarbeit durch die hohe Zahl begründeter 
Stellungnahmen der am Probelauf beteiligten Parlamente. Nach allgemeinem 
Dafürhalten hatte die Europäische Kommission keine ausreichenden Schritte 
unternommen, um die Notwendigkeit von EU-Maßnahmen zu rechtfertigen. 
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  Report on the results of COSAC’s pilot project on the 3rd Railway Package to test the 'subsidiarity early warning 
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  Towards a more democratic and efficient Europe: National Parliaments and the Subsidiarity Principle, 
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Allerdings teilten sich die begründeten Stellungnahmen auf die vier verschiedenen 
Verordnungen/Richtlinien des Eisenbahnpakets auf.136 Bei keinem einzelnen 
dieser Rechtsakte wäre die erforderliche Mindestzahl von einem Drittel der 
nationalen Parlamente erreicht worden. Hätte es einen stärkeren gegenseitigen 
Austausch und eine taktische Koordinierung der Antworten durch die Parlamente 
gegeben, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen. Interessanterweise 
wurde der im Mai 2005 gefasste Beschluss der COSAC über die Durchführung 
eines zweiten Probelaufs mit der Notwendigkeit begründet, „einen effizienteren 
Meinungsaustausch zwischen den einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen des 
Frühwarnmechanismus zu fördern“.137 
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  Report on the results of COSAC’s pilot project on the 3rd Railway Package to test the 'subsidiarity early warning 
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ABSCHNITT 2 
EINBEZIEHUNG REGIONALER PARLAMENTE MIT GESETZGEBUNGSBEFUGNISSEN IN DAS 

FRÜHWARNSYSTEM 
 
456. Das Subsidiaritätsprotokoll (Artikel 6) sieht ausdrücklich einen Beitrag der 

regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen zum Frühwarnprozess 
sowie entsprechende Festlegungen der betreffenden nationalen Parlamente vor: 
„Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen Parlament oder der jeweiligen 
Kammer eines nationalen Parlaments, gegebenenfalls die regionalen Parlamente 
mit Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren.“ 

 
457. Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen gibt es in acht Mitgliedstaaten: Belgien, 

Deutschland, Finnland, Italien, Österreich, Portugal, Spanien und Vereinigtes 
Königreich, obwohl in Finnland, Portugal und dem Vereinigten Königreich nur 
Regionen mit Sonderstatus in diese Kategorie fallen. Bei den nationalen 
Parlamenten steht in einigen Fällen nicht fest, wie die Einbeziehung der 
regionalen Parlamente in das Frühwarnsystem erfolgen soll; und in Spanien, 
Portugal und Italien ist keine direkte Beteiligung vorgesehen. In allen anderen 
Fällen sollen sich die einzelnen regionalen Parlamente in irgendeiner Weise am 
Frühwarnprozess beteiligen können, wobei allerdings zwei Länder - Deutschland 
und Österreich - auch ein kollektives Mitwirkungsrecht über ihre jeweilige 
Länderkammer, die die gewählten Vertretungen der Regionen mit 
Gesetzgebungskompetenzen auf nationaler Ebene repräsentiert, geplant haben. Es 
folgt eine Übersicht über die bisherigen Diskussionen und Vorschläge: 

 
A. – Zusammenfassung der Vorschläge in den Mitgliedstaaten 

 
458. Österreich:138 Die zweite Kammer des Parlaments, der Bundesrat, ist eine 

Länderkammer aus Vertretern der Landtage, d.h. der regionalen Parlamente. Seit 
dem EU-Beitritt Österreichs wirkt der Bundesrat – ähnlich wie der Bundesrat in 
Deutschland, jedoch in geringerem Umfang – an der Gestaltung der 
österreichischen Europapolitik mit.139 Als Kammer eines nationalen Parlaments 
hat er, wie oben dargelegt, das Recht auf direkte Beteiligung am Frühwarnsystem 
(und an Ex-post-Klagen). Es werden Überlegungen dazu angestellt, wie die 
einzelnen Landtage ihre Interessen wirksam über den Bundesrat artikulieren 
können. Anerkanntermaßen verfügen viele Landtage nicht über die nötigen 
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  Diese Information wurde entnommen aus 
http://www.calre.net/documents/Working%20groups/subsidiarity/National%20docs/Austria/UnterlageBarcelona.doc und 
Andreas Kiefer, „Die regionale Dimension des Vertrags über eine Verfassung für Europa“, SIR-Mitteilungen und Berichte, 
Heft 31 (2004-5), S. 35-37. 
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Vol. 6 (1996). 
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Ressourcen und infrastrukturellen Voraussetzungen für eine wirksame Prüfung 
von Gesetzgebungsvorschlägen innerhalb der sechswöchigen Frühwarnperiode 
(nicht zuletzt deshalb, weil sie ihre Stellungnahmen rechtzeitig von Ablauf der 
Sechswochenfrist in das Prüfverfahren des nationalen Parlaments einbringen 
müssen, damit sie in dessen Position einfließen können). Erforderlich ist daher 
eine engere Zusammenarbeit und stärkere Koordinierung mit den jeweiligen 
Landesregierungen, die über bessere administrative Voraussetzungen verfügen. 
Außerdem müssen die Landtage frühzeitig über die Willensbildung im nationalen 
Parlament informiert werden. Die in Wien und Brüssel angesiedelte gemeinsame 
Verbindungsstelle der Bundesländer würde eine bedeutende Rolle bei der 
Festlegung der maßgeblichen Fragen für die Subsidiaritätskontrolle spielen, wobei 
derzeit für die Prüfung auf einzelnen Sachgebieten ein 
„subsidiaritätsverantwortliches Land“ bestellt wird. Die Möglichkeit, dass 
einzelne Landtage vom Bundesrat die Abgabe einer begründeten Stellungnahme 
(oder die Erhebung einer Ex-post-Klage vor dem Gerichtshof) fordern, wird nicht 
für realisierbar erachtet. Wahrscheinlich werden die Länder ein Verfahren für die 
Beantragung der Abgabe begründeter Stellungnahmen im Frühwarnprozess sowie 
die Betreibung von Klagen vor dem Gerichtshof einführen. Angesichts der knapp 
bemessenen Frist von sechs Wochen müssten solche Anträge von den Präsidenten 
der Landtage gestellt werden, die zu deren Vertretung berufen sind. 

 
459. Belgien: Belgien stellt insofern einen Sonderfall dar, als die Bundesregierung und 

die Regierungen der Regionen/Gemeinschaften in EU-Angelegenheiten 
gleichberechtigten Status haben. Für die dabei entstandene vielschichtige 
Koordinierungsstruktur ist kennzeichnend, dass die Hauptverantwortung für die 
nationale Meinungsbildung in einigen Bereichen bei der Zentralregierung und in 
anderen bei den Regierungen der Regionen/Gemeinschaften liegt, auch wenn in 
der Praxis eine gegenseitige Abstimmung aller Regierungen in sämtlichen 
Bereichen der EU-Politik erfolgt.140 Diese Besonderheit Belgiens in Bezug auf die 
neuen Bestimmungen für die nationalen Parlamente wurde in einer Erklärung zu 
dem der Verfassung beigefügten Subsidiaritätsprotokoll141 verdeutlicht: 

 
Sowohl das Abgeordnetenhaus und der Senat des Bundesparlaments als auch die Parlamente der 
Gemeinschaften und Regionen handeln — je nach den von der Union ausgeübten Befugnissen — als 
Bestandteil des Systems des nationalen Parlaments oder als Kammern des nationalen Parlaments. 

 
 Momentan erarbeiten mehrere Arbeitsgruppen eine Kooperationsvereinbarung zur 

Umsetzung dieser Erklärung.142 Darin soll festgehalten werden, dass die in der 
Verfassung enthaltenen Bezugnahmen auf „nationale Parlamente“ im Falle 
Belgiens gleichermaßen für die Parlamente der Regionen und Gemeinschaften 
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  Bart Kerremans und Jan Beyers, „The Belgian Sub-National Entities in the European Union: Second or Third Level 
Players“, Regional and Federal Studies, Vol. 6 (1996). 
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  http://www.calre.net/documents/Working%20groups/subsidiarity/National%20docs/Belgium/Finalact_declBelg.doc. 
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  Nach Auskunft von Beamten der flämischen Regierung. 
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gelten, dass in EU-Fragen ein verbesserter Informationsfluss zu den Parlamenten 
der Regionen und Gemeinschaften sichergestellt wird und dass alle belgischen 
Parlamente unabhängig voneinander begründete Stellungnahmen abgeben 
können. Diese Vereinbarung soll unabhängig von der Ratifizierung der 
Verfassung abgeschlossen werden, da die Parlamente der Regionen und 
Gemeinschaften ihren Beitrag zur Subsidiaritätsüberwachung in jedem Falle 
ausbauen und zu diesem Zweck u.a. besser informiert werden möchten.  
 

460. Finnland:143 Die Provinz Åland verfügt in vielen Bereichen über eine weit 
reichende legislative und administrative Autonomie und bestimmt in seinen 
Kompetenzbereichen die finnische Europapolitik mit. Das Regionalparlament von 
Åland kann ebenso wie das finnische Nationalparlament (Eduskunta) seiner 
Regierung das Mandat für EU-Angelegenheiten erteilen. Insofern hätte das 
Subsidiaritätsprotokoll keine zusätzlichen Kompetenzen zur Folge, sondern 
lediglich Anpassungen im Verwaltungsablauf. Diese würden darin bestehen, dass 
das Regionalparlament von Åland auf derselben Grundlage und zur gleichen Zeit 
über Gesetzgebungsvorhaben der EU informiert wird wie die Eduskunta, dass es 
einen Beitrag zur Subsidiaritätsprüfung des Großen Ausschusses der Eduskunta 
leistet und fordern kann, dass der Große Ausschuss bei seinen Entscheidungen 
über die Abgabe begründeter Stellungnahmen auch åländische Interessen vertritt.  

 
461. Deutschland: Der deutsche Bundesrat als zweite Kammer des Parlaments ist die 

aus Vertretern der Länderregierungen bestehende Länderkammer. Er verfügt 
bereits über weit reichende Mitwirkungsrechte bei der Formulierung der 
deutschen Europapolitik und kann in etlichen Politikbereichen die deutsche 
Verhandlungsposition festlegen. Als Kammer eines nationalen Parlaments hat er, 
wie oben dargelegt, das Recht auf direkte Beteiligung am Frühwarnsystem (und 
an Ex-post-Klagen). Darüber hinaus sind Überlegungen dazu im Gange, wie die 
einzelnen Landtage im Rahmen des Frühwarnsystems oder im Hinblick auf die 
Ex-post-Klageerhebung Initiativen in den Bundesrat einbringen können. Laut 
einer von der baden-württembergischen Regierung in Auftrag gegebenen Studie 
haben sich die Länder darauf verständigt, im Bundesrat die Subsidiaritätsinitiative 
bzw. das Klagebegehren eines Landes zu unterstützen, was jedoch nicht für 
Länder gilt, die durch die Klageerhebung in „eigenen, grundlegenden Interessen“ 
betroffen wären.144 Im Grunde ermöglicht diese Übereinkunft allen sechzehn 
Länderparlamenten individuelle Initiativen im Rahmen des 
Subsidiaritätsprotokolls. Dazu ist jedoch anzumerken, dass sie von den 
Länderregierungen getroffen wurde und von „Länderparlamenten“ oder 
„Landtagen“ nicht die Rede ist. Folglich kann damit gerechnet werden, dass der 
Subsidiaritätsprozess in die für Deutschland typische Regierungskoordinierung in 
europapolitischen Fragen einbezogen wird und die Länderparlamente eine 
untergeordnete Rolle spielen.  
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462. Italien : In Italien sind weit reichende Verfassungsreformen im Gange, die im 

Grunde auf eine wesentliche Stärkung der subnationalen Regierungsebenen 
hinauslaufen. Da diese Reformen noch nicht abgeschlossen sind, lassen sich nur 
schwer eindeutige Aussagen zur Rolle der regionalen Parlamente bei der 
Subsidiaritätsprüfung treffen. Einen diesbezüglichen Hinweis enthält der 
Sitzungsvermerk einer Zusammenkunft vom November 2004 zur Koordinierung 
nationaler und regionaler Parlamente in EU-Angelegenheiten.145 Er deutet auf ein 
großes Lernpensum hin. Unter anderem wurde die Einrichtung von 
Europaausschüssen der regionalen Parlamente empfohlen, wo dies noch nicht 
erfolgt ist. Die folgenden weiteren Empfehlungen mit möglicher Bedeutung für 
das Subsidiaritätsprotokoll sind so allgemein gehalten, dass sie bestenfalls eine 
indirekte und unsystematische Mitwirkung der regionalen Parlamente an der EU-
Subsidiaritätsprüfung ermöglichen würden: 

 
 i. Eine jährliche Zusammenkunft des nationalen Parlaments und der regionalen 

Parlamente zum Thema „EU-Rechtsakten“; 
 
 ii. Berücksichtigung regionaler Belange bei der Arbeit des nationalen 

Europaausschusses; 
 
 iii.  Zugang der regionalen Parlamente zu IPEX und Unterstützung beim Aufbau 

eines regionalen Äquivalents zu IPEX zwecks Erleichterung des Austausches. 
 
 Keine dieser Empfehlungen lässt auf eine direkte Einbeziehung in den 

Frühwarnprozess schließen. Sie sind wohl eher als Ausgangsbasis für die 
Entwicklung gezielterer Verfahren anzusehen. Anderen Vorschriften zufolge 
können die Regionen die Landesregierung um Erhebung einer Subsidiaritätsklage 
vor dem Gerichtshof ersuchen bzw. mit der Mehrheit ihrer Stimmen dazu 
auffordern; doch sind diese Regelungen keine Folge des Subsidiaritätsprotokolls. 

 
463. Portugal: Die Azoren und Madeira besitzen regionale Parlamente mit 

Gesetzgebungsbefugnissen. Ihre Regierungen bilden zusammen mit zentralen 
Regierungsstellen (Interministerielle Kommission für 
Gemeinschaftsangelegenheiten) ein nationales Koordinierungssystem zu EU-
Angelegenheiten. Für die Anwendung dieses Systems auf den Frühwarnprozess 
oder für die Einbindung der regionalen Parlamente in diesen Prozess gibt es keine 
spezifischen Bestimmungen.  

 
464. Spanien: Die autonomen Gemeinschaften Spaniens haben in der spanischen 

Europapolitik von jeher ein geringes Mitspracherecht. Ungeachtet verschiedener 
Konsultationsmechanismen verfügen sie bei Weitem nicht über die Möglichkeiten 
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zur Mitbestimmung des nationalen Standpunkts in spezifischen Bereichen, die 
den Regionen in Belgien, Deutschland, Finnland und Österreich offen stehen. 
Gemäß einer Übereinkunft der national-regionalen Konferenz der Europaminister 
wurden im Februar 2005 Neuregelungen erlassen, die den autonomen 
Gemeinschaften das Recht einräumen, auf mehreren Gebieten den Standpunkt des 
Mitgliedstaats Spanien festzulegen, ihre Vertretung im Rat zu bestimmen und 
Beamte zur Ständigen Vertretung in Brüssel zu entsenden. Dieses 
Übereinkommen stellte zwar einen lange erhofften Durchbruch dar, enthält aber 
offenbar keine spezifischen Vorkehrungen für die Einbeziehung der Regionen in 
das Frühwarnsystem und ist ohnehin exekutivlastig. 

 
465. Vereinigtes Königreich: Im Vereinigten Königreich gibt es drei Regionen mit 

Gesetzgebungsbefugnissen: Schottland, Wales und Nordirland (wobei das 
nordirische Regionalparlament seit Oktober 2002 suspendiert ist). Das Vereinigte 
Königreich verfügt über ein flexibles konstitutionelles System, in dem die 
schottische und die walisische Regierung schon früh eine wesentliche Rolle bei 
der Formulierung der Europapolitik spielten und in einigen Handlungsfeldern de 
facto den Standpunkt ihres Mitgliedstaates mitbestimmten. Hinzu kommt, dass 
Schottland unter allen gesetzgebenden Regionen der EU das wohl effektivste 
Verfahren für die parlamentarische Prüfung der Regionalpolitik der Regierung 
eingeführt hat.146 Die vergleichsweise hohe Transparenz der Gestaltung der 
Europapolitik im Vereinigten Königreich bestätigte sich in der bahnbrechenden 
Erklärung der britischen Regierung auf dem Europakonvent im Januar 2003, dass 
sie die Regionalparlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen in das 
Frühwarnsystem einbinden werde. Folglich enthielten die oben geschilderten 
britischen Vorschläge für die Vorbereitung des nationalen Parlaments auf den 
Frühwarnprozess spezifische Vorkehrungen für die Konsultation der regionalen 
Parlamente.147 Überhaupt waren das schottische und das walisische Parlament 
beim COSAC-Testlauf des Frühwarnsystems im Frühjahr 2005 die einzigen 
Regionalparlamente, die von einem nationalen Parlament konsultiert wurden.148 
Allerdings ist es nicht sinnvoll, wenn die Regionalparlamente fordern können, 
dass das nationale Parlament ihre Auffassungen vertritt, zumal es möglicherweise 
einen anderen Standpunkt bezieht.  
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466. Das schottische Parlament hat sich erneut als Wegbereiter in EU-Angelegenheiten 
erwiesen und Überlegungen zu seinem konkreten Beitrag im Frühwarnsystem 
angestellt:149 
 

 i. Da es zweifelsohne nicht über die nötigen Ressourcen für eine eigene 
Bewertung sämtlicher EU-Rechtsetzungsvorschläge verfügt, wird vorgeschlagen, 
dass die schottische Regierung dem Parlament über dessen Ausschuss für 
europäische und auswärtige Angelegenheiten eine Checkliste zur 
Subsidiaritätsbewertung der Vorschläge vorlegt, die der Ausschuss dann prüft. 
 

 ii. Die schottische Regierung soll bei dieser Checkliste ein „Ampelsystem“ mit 
folgender Einstufung der Vorschläge anwenden: „Grün“ signalisiert, dass keine 
Bedenken bestehen; bei „Gelb“ sollte der Vorschlag vom Ausschuss für 
europäische und auswärtige Angelegenheiten geprüft werden; und „Rot“ steht für 
definitive Bedenken der schottischen Regierung, so dass das schottische 
Parlament für die Abgabe einer begründeten Stellungnahme durch das nationale 
Parlament plädieren dürfte.  
 

 iii.  In Anbetracht des Zeitdrucks, den die nur sechswöchige Prüffrist hervorruft, 
stellte der Ausschuss für europäische und auswärtige Angelegenheiten in 
Aussicht, dass er selbst die Subsidiaritätsprüfung vornehmen und Entscheidungen 
über die Abgabe begründeter Stellungnahmen treffen könne (wobei allerdings die 
Möglichkeit der Einbeziehung von Fachausschüssen und der Diskussion im 
Plenum bestehen soll). Den Zeitmangel sprach auch die Walisische Versammlung 
an, die darauf verwies, dass ihr beim Probelauf der COSAC nur eine Woche für 
die Zuarbeit zum nationalen Parlament geblieben war. Sie hielt ebenfalls 
besondere Verfahren für erforderlich, darunter eine Entscheidungsfindung ohne 
Ausschusssitzung unter Leitung des mit einer Vollmacht ausgestatteten 
Ausschussvorsitzenden.150 

 
B. – Analyse 

 
467. Diese Bestandsaufnahme wirft eine Reihe von Fragen auf.  
 
468. 1 ) Der Umfang der Mitwirkung der regionalen Parlamente gemäß den 

Bestimmungen des Subsidiaritätsprotokolls ist sehr unterschiedlich. Lediglich in 
Belgien, der finnischen Provinz Åland und den deutschen Bundesländern haben 
die einzelnen regionalen Parlamente die Möglichkeit, ihre begründeten 
Stellungnahmen (bzw. Ex-post-Klagebegehren) direkt an den europäischen 
Gesetzgeber zu richten. In Österreich und im Vereinigten Königreich haben die 
Regionalregierungen nur indirekte und nicht garantierte 
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 Convenor’s Report, Annex C, Briefing Paper on the Subsidiarity Early Warning System, 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/papers-04/eup04-14.pdf, S. 40-44. 

150
  http://www.wales.gov.uk/assemblydata/N0000000000000000000000000031065.html. 



 231 

Mitwirkungsmöglichkeiten, was in Formulierungen wie „Konsultation“ und 
„Beantragung“ zum Ausdruck kommt. In Italien, Spanien und den portugiesischen 
Regionen mit Sonderstatus gibt es keinerlei Bestimmungen für eine solche 
Mitwirkung.  

 
469. 2 ) Fest steht, dass die Sechs-Wochen-Frist es den einzelnen regionalen 

Parlamenten enorm erschwert, die Prüfungen im zeitlichen Einklang mit den 
nationalen Parlamenten durchzuführen. Die prälegislative Überwachung und 
Konsultation erfordert ein ebenso starkes (wenn nicht stärkeres) Engagement wie 
der Frühwarnprozess, der erst anläuft, nachdem die Vorschläge veröffentlicht sind 
und ihre grundlegenden Bestimmungen feststehen. Die prälegislative 
Überwachung muss zum einen der Vorbeugung dienen (indem problematische 
Fragen zur Sprache kommen, ehe dazu Festlegungen getroffen werden) und zum 
anderen einen „fliegenden Start“ beim Frühwarnverfahren ermöglichen (indem 
vorab Meinungen zu den betreffenden Fragen gebildet werden, die dann rasch in 
das Frühwarnverfahren einfließen können). Der walisische Ausschuss für 
europäische und auswärtige Angelegenheiten formulierte dies so: „Angesichts des 
Zeitmangels wird noch deutlicher, dass es auf die frühzeitige Erkennung 
eventueller Verstöße gegen das Subsidiaritätsprinzip ankommt. Dies erleichtert 
die baldige Inangriffnahme komplexer Fragen, so dass sich die Einleitung des 
formellen Verfahrens unter Umständen erübrigt. Andernfalls hilft es den 
Mitgliedern [des Ausschusses], sich in der Kürze der Zeit rasch eine Meinung zu 
bilden.“151 

 
 Hier seien zwei Beispiele für eine gute Praxis genannt: 

 
470. i. Die Arbeit der Brüsseler Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer, 

die potenziell problematische Fragen im Arbeitsprogramm der Europäischen 
Kommission für das jeweils kommende Jahr ermittelt und die vertiefte Prüfung 
dieser Fragen durch das für den betreffenden Sachbereich benannte 
„subsidiaritätsverantwortliche Land“ initiiert, das aktiv am 
Konsultationsverfahren, an Anhörungen sowie an einem Informationsaustausch 
mit dem Bund teilnimmt.152 

 
471. ii. Die Einrichtung eines eigenen Brüsseler Büros des schottischen Parlaments 

(zusätzlich zum Büro der schottischen Regierung), um „durch eine wirksame und 
direkte prälegislative Konsultation die frühzeitige Klärung eventueller Probleme 
bei Vorschlägen der Europäischen Kommission für EU-Rechtsakte“ 
sicherzustellen.153 
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472. 3 ) Die regionalen Parlamente und ihre Europaausschüsse verfügen im 

Allgemeinen nicht über die nötigen Ressourcen und Infrastrukturen für eine 
umfassende Subsidiaritätsüberwachung. In den meisten der oben betrachteten 
Länder werden die Regionalparlamente bei der Subsidiaritätsprüfung von den 
jeweiligen Regionalregierungen abhängig sein bzw. eine untergeordnete Rolle 
spielen. Daher steht zu befürchten, dass die in der Regel intergouvernmentalen – 
und oft intransparenten, schwer nachvollziehbaren – Verfahren zur Einbindung 
der Regionen in europapolitische Entscheidungsprozesse beim Frühwarnsystem 
reproduziert werden. Mit dem Subsidiaritätsprotokoll wurde jedoch nicht die 
Absicht verfolgt, die Rolle der Regierungen und den intergouvernmentalen 
Ansatz zu stärken. Die regionalen Parlamente müssen daher Maßnahmen treffen, 
um die vom Subsidiaritätsprotokoll gebotenen Möglichkeiten zu nutzen, nämlich 
a) die Einführung einer Arbeitsteilung zwischen Parlament und Regierung und die 
Gewährleistung des gegenseitigen Aufgabenverständnisses; und b) den Ausbau 
ihrer Fähigkeit zur Mitwirkung an der Subsidiaritätsprüfung, um ihre 
Abhängigkeit von der Regionalregierung zu verringern. Ein Mittel dazu ist die 
Verbesserung der Strukturen und der Ressourcenausstattung der 
Europaausschüsse der regionalen Parlamente. Weitere denkbare Wege sind die 
Schaffung einer neuen Wissensbasis (beispielsweise durch Einrichtung eigener 
Informationsbüros in Brüssel) und eine systematischere Zusammenarbeit mit 
anderen regionalen Parlamenten. Auf die letztgenannte Möglichkeit soll im 
nachfolgenden Abschnitt eingegangen werden. 
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ABSCHNITT 3 
INTERREGIONALE ZUSAMMENARBEIT: CALRE UND ADR 

 
473. Als Forum für den interparlamentarischen Austausch auf regionaler Ebene bietet 

sich die Konferenz der regionalen gesetzgebenden Versammlungen (CALRE) an, 
zumal die in der COSAC vernetzten nationalen Parlamente einer jüngeren 
Umfrage zufolge nicht sonderlich daran interessiert sind, ihre Organisation für 
regionale Parlamente zu öffnen.154 Der CALRE gehören 74 gesetzgebende 
Regionen aus den oben betrachteten Mitgliedstaaten an. Im Dezember 2004 
richtete sie in Anbetracht des Subsidiaritätsprotokolls eine Arbeitsgruppe 
„Subsidiarität“ ein, die die regionalen Parlamente auf eine umfassendere 
Mitwirkung bei der Subsidiaritätsprüfung vorbereiten soll und unter anderem 
nachstehende Ziele155 verfolgt: 

 
 i. Bessere Vernetzung der gesetzgebungsbefugten regionalen Parlamente in 

Subsidiaritätsfragen. 
 

 ii. Bessere interne Strukturen für die Subsidiaritätsprüfung. 
 

 iii.  Bessere Beziehungen zu den nationalen Parlamenten und zum Europäischen 
Parlament. 
 

 iv. Bessere Koordinierung mit dem AdR in Subsidiaritätsfragen. 
 
474. Die Arbeitsgruppe soll im November 2005 auf dem „Subsidiaritäts-Gipfel“ des 

AdR in London Bericht erstatten. Zu ihren Initiativen zählten die Durchführung 
eines Seminars zum Thema Subsidiarität im Juni 2005; die Organisation eines 
Subsidiaritäts-Probelaufs für regionale Parlamente analog zu dem Testlauf, den 
die COSAC im Juni-Juli 2005 für die nationalen Parlamente durchgeführt hatte; 
und die Einrichtung eines Internetforums für die Sammlung und den Austausch 
von Informationen zur Subsidiarität (das bei Redaktionsschluss noch in den 
Anfängen steckte).156 

 
475. Die Anliegen der CALRE und des AdR sind eng miteinander verknüpft. Der 

Grund dafür wird aus Tabelle 1 am Anfang des Kapitels ersichtlich: Es besteht ein 
beiderseitiges Interesse, da (einige) CALRE-Mitglieder die Möglichkeit zur 
Beteiligung am Frühwarnverfahren haben, von dem der AdR im Prinzip 
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ausgeschlossen ist, während der AdR wiederum das Recht auf Erhebung von Ex-
post-Subsidiaritätsklagen vor dem Gerichtshof hat, das den CALRE-Mitgliedern 
verwehrt bleibt. Diese Gegenseitigkeit der Interessen wird in der von Luc Van den 
Brande erarbeiteten Stellungnahme des AdR „Die Rolle der Regionalparlamente 
mit Gesetzgebungsbefugnissen im demokratischen Leben der Union“ 
nachdrücklich hervorgehoben.157 Wie nicht anders zu erwarten, betonte die 
CALRE während der gesamten Debatte zur Verfassung die Vorteile einer 
besseren Zusammenarbeit mit dem (und durch den) AdR. Sie forderte 

 
 i. 2002 die Einrichtung einer „Struktur“ im AdR, die ihrer Rolle als Wortführer 

der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen Rechnung trägt;158 
 

 ii. 2003 eine „Revision“ der Anwesenheit der regionalen gesetzgebenden 
Parlamente im AdR;159 

 
 iii.  und 2004 die „Verstärkung“ und „Institutionalisierung“ ihrer Zusammenarbeit 

mit dem AdR „insbesondere durch regelmäßige Informationen über die Wahrung 
der Zuständigkeiten und der Subsidiarität sowie über den Gesetzgebungsprozess 
von unten nach oben und umgekehrt“.160 

 
476. Als „Gegenleistung“ für diese Zusammenarbeit sollen die CALRE-Mitglieder 

über den AdR Zugang zum Gerichtshof erhalten, und zwar durch 
 

 a) „die Möglichkeit, dass die regionalen gesetzgebenden Versammlungen selbst 
dem Ausschuss der Regionen die Erhebung einer Klage beim Europäischen 
Gerichtshof vorschlagen können, wenn sie einen Verstoß gegen das genannte 
Subsidiaritätsprinzip bei Themen, die eine Region betreffen, feststellen; 

 
 b) die Möglichkeit, dass der Ausschuss der Regionen von der betreffenden 

regionalen gesetzgebenden Versammlung einen Bericht verlangt, bevor wegen 
Verstoßes gegen das genannte Subsidiaritätsprinzip Klage beim Europäischen 
Gerichtshof erhoben wird“.161 

 
477. Die Umsetzung ist noch nicht weit gediehen, zeigt jedoch erste Ergebnisse in 

Form einer Vereinbarung zwischen den beiden Organisationen, welche besagt, 
dass die CALRE einen Beitrag zu dem in Arbeit befindlichen Subsidiaritäts-Portal 
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des AdR leisten will und dass auf dem Subsidiaritäts-Gipfel des AdR im 
November 2005 über ihr Subsidiaritäts-Pilotprojekt Bericht erstattet wird.162  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 8 
 

478. Vorbereitungen der Mitgliedstaaten auf den Frühwarnmechanismus 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„2.23 lädt die regionalen Parlamente ein, sich auch weiterhin mit ihm zu koordinieren und interne 

Maßnahmen umzusetzen, die eine rasche Beschlussfassung und einen wirkungsvollen 

Informationsaustausch zu Subsidiaritätsfragen im Rahmen des Frühwarnsystems ermöglichen […]“ 

 

 Eingedenk der Tatsache, dass das Inkrafttreten des VVE keine zwingende 
Voraussetzung für den praktischen Aufbau des Frühwarnsystems ist, gehen die 
Vorbereitungsarbeiten der Mitgliedstaaten – die Gegenstand der vorliegenden 
Studie sind – trotz der Denkpause im Ratifizierungsprozess weiter voran. 
Besonders aufschlussreich ist die Betrachtung der internen Aspekte des 
Frühwarnsystems, und zwar vor allem deshalb, weil die nationalen Parlamente 
durch das Subsidiaritätsprotokoll gehalten sind, die regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren. Der AdR ist besonders gut in der 
Lage, konzertierte Aktionen der regionalen Parlamente zu unterstützen, weil er 
auch die Standpunkte seiner nicht gesetzgebungsbefugten Mitgliedsregionen 
vertreten kann.  

 

479. Vorbereitungen des AdR auf den Frühwarnprozess 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„3.13 beschließt daher, angesichts der einzuhaltenden Fristen im Frühwarnsystem und bei der 

Klageerhebung des AdR dem Präsidium die Befugnis zu übertragen, von der Kommission vorgelegte 

Gesetzesvorschläge, zu denen er angehört werden muss, auf die Vereinbarkeit mit den Prinzipien der 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu prüfen und es außerdem mit der Aufgabe zu betrauen, den 

europäischen Institutionen und nationalen Parlamenten seinen Standpunkt zuzuleiten. […]“ 

 
 Aufschlussreich sind für den AdR die Erfahrungen der nationalen und regionalen 

Parlamente im Hinblick auf die Frage, wie innerhalb des nur sechswöchigen 
Zeitrahmens für das Frühwarnsystem fundierte Entscheidungen getroffen werden 
können. Angesichts dieser knappen Frist empfiehlt es sich nachdrücklich, die 
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Entscheidungsbefugnis einem kleineren Gremium des jeweiligen Parlaments zu 
übertragen, das zu raschem Handeln im Namen des gesamten Parlaments fähig ist. 
Diese Schlussfolgerung hat den AdR veranlasst, eine Übertragung seiner 
Befugnisse im Rahmen des Frühwarnsystems zu erwägen. Wahrscheinlich wird 
sein Präsidium mit dieser Aufgabe betraut, wobei allerdings seine Entscheidungen 
- wie im Falle der nationalen und regionalen Parlamente - vom Plenum revidiert 
und widerrufen werden können.  
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Kapitel 9 
Die Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch den Gerichtshof 
 
 

ABSCHNITT 1 
DIE RECHTSPRECHUNG DES EUGH ZUM SUBSIDIARITÄTSPRINZIP UND ZUM GRUNDSATZ 

DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 
 
480. Im Vergleich zu der umfangreichen und schon langjährigen Rechtsprechung des 

Gerichtshofs zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit erscheint die 
Rechtsprechung zur Subsidiarität sowohl vom Umfang als vom Inhalt her 
ausgesprochen mager. Bei ihrer Gegenüberstellung ist allerdings Vorsicht 
geboten, und es sollte nur Vergleichbares miteinander verglichen werden. Die 
einschlägige Rechtsprechung zur Prüfung der Einhaltung der beiden Grundsätze 
durch den Gemeinschaftsgesetzgeber zeigt sehr deutlich die - im Übrigen 
durchaus voraussehbaren und einleuchtenden - Grenzen einer gerichtlichen 
Kontrolle, die nicht an die Stelle der politischen Kontrolle treten, sondern sie 
lediglich ergänzen sowie in einigen Aspekten präzisieren kann. 

 
A. – Die Wahl der einschlägigen Rechtsprechung 

 
 1°) Beschränkung auf die Rechtsprechung zu Gemeinschaftsakten 
 
481. Erstens ist festzustellen, dass das in Artikel I-11 der Verfassung und Artikel 5 

EGV niedergelegte Subsidiaritätsprinzip nur gegenüber Handlungen der Organe 
der Gemeinschaft geltend gemacht werden soll, während der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auch auf Maßnahmen der Behörden der Mitgliedstaaten 
anwendbar ist. 

 
482. Dabei kann es sich um Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den 

Verträgen oder aus Sekundärrechtsakten handeln. In diesem Fall – 
Untätigkeitsklage der Kommission (oder eines anderen Mitgliedstaates) gegen 
den Mitgliedstaat, dessen Durchführungsmaßnahmen bemängelt werden – könnte 
der Gerichtshof anhand des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes überprüfen, 
inwieweit diese Maßnahmen den Zielen der Verträge und den 
Gemeinschaftspolitiken angemessen sind. Bei der Anwendung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit auf solche Situationen würde die Perspektive verkehrt, da 
es um die Prüfung der Frage ginge, ob die einzelstaatlichen Maßnahmen zur 
Erreichung der Ziele der Union ausreichen, und nicht, ob sie über das dafür 
erforderliche Maß hinausgehen. 

 
483. Des Weiteren kann von den Gerichten der Mitgliedstaaten mittels dieses 

Grundsatzes festgestellt werden, ob die öffentlichen Behörden auf nationaler, 
regionaler und kommunaler Ebene nicht über das unter dem Gesichtspunkt des 
Gemeinschaftsrechts und der Gemeinschaftspolitik erforderliche Maß 
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hinausgegangen sind. Dafür ist der Gerichtshof jedoch nicht zuständig. Er kann 
mit dieser Frage anlässlich eines Vorabentscheidungsverfahrens zur Bestimmung 
der genauen Reichweite der gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen befasst 
werden, doch in seiner Antwort an die einzelstaatlichen Gerichte stützt er sich 
weniger auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als auf den 
Auslegungsgrundsatz der praktischen Wirksamkeit (effet utile) für das Erreichen 
der Gemeinschaftsziele. 

 
484. Die Rechtsprechung zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bezieht sich eher auf 

Maßnahmen der – nationalen, regionalen oder lokalen – Behörden der 
Mitgliedstaaten, die in Abweichung von den allgemeinen Verpflichtungen aus 
dem Gemeinschaftsrecht getroffen wurden. Dabei handelt sich vor allem um 
Ausnahmen von den „Grundfreiheiten“ und deren Konsequenzen im Rahmen des 
Binnenmarkts, also freier Warenverkehr, Freizügigkeit, freier Dienstleistungs- 
und Kapitalverkehr; Niederlassungsfreiheit, Wettbewerbsregeln. So betrifft eine 
Vielzahl von Entscheidungen des Gerichtshofs, die auf der Grundlage der 
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gefällt wurden, solche 
Ausnahmen, und bei der Beurteilung ihrer Angemessenheit im Hinblick auf die 
von diesen Behörden angestrebten Ziele legt der Gerichtshof besondere Sorgfalt 
an den Tag. Er muss eine Abwägung vornehmen zwischen den 
gemeinschaftlichen Grundfreiheiten und den Zielen, die aus Sicht des 
Mitgliedstaats von allgemeinem Interesse sind: Nach Maßgabe von Artikel 30 
(ex-Artikel 36) EGV, in dem die Möglichkeit der Mitgliedstaaten zur 
Beschränkung des freien Warenverkehrs verankert ist, handelt es sich um 
„Gründe der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, des Schutzes der 
Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen 
Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologischem Wert oder 
des gewerblichen und kommerziellen Eigentums“. Aus solchen Gründen können 
derartige Ausnahmen gerechtfertigt sein, vorausgesetzt allerdings, dass sie „weder 
ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte 
Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten“ darstellen. Aufgrund 
der ihm zugewiesenen Rolle als Hüter der Verträge lässt der Gerichtshof bei der 
Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf diese abweichenden 
Maßnahmen besondere Strenge gegenüber den Behörden der Mitgliedstaaten 
walten. Im Übrigen wäre es interessant, der Frage nachzugehen, inwieweit der 
diffuse Eindruck einer unzulänglichen Beachtung des Subsidiaritätsprinzips durch 
die Gemeinschaft auf die Folgen solcher Entscheidungen des Gerichtshofs 
zurückzuführen ist. 

 
485. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, dass zwar ein Teil der Entscheidungen des 

Gerichtshofs, bei denen Maßnahmen nationaler Behörden oder der RLG nach dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bewertet werden, im Rahmen von 
Untätigkeitsklagen der Kommission gegen Mitgliedstaaten, die ihrer Auffassung 
nach ihren gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen, 
getroffen wird, solche Entscheidungen jedoch zum größten Teil auf 
Vorabentscheidungsersuchen zurückgehen, die dem Gerichtshof in Luxemburg 
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von einzelstaatlichen Gerichten im Rahmen privater Rechtsstreitigkeiten oder von 
Klagen von Privatpersonen gegen die – nationalen, regionalen oder lokalen – 
Behörden ihrer Mitgliedstaaten vorgelegt werden. Bei einer gegen ihn erhobenen 
Vertragsverletzungsklage kann sich der Mitgliedstaat allerdings nicht auf die 
Ungültigkeit des gemeinschaftlichen Rechtsakts berufen, aus dem sich die ihm 
obliegenden Verpflichtungen ergeben, da er dazu über die Möglichkeit der 
Nichtigkeitsklage verfügt. Demgemäß können die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität von einem Mitgliedstaat nicht mit 
Erfolg gegenüber einer Richtlinie geltend gemacht werden, die von ihm nicht 
ordnungsgemäß umgesetzt wird. 

 
486. Auf jeden Fall betreffen derartige Entscheidungen des Gerichtshofs nicht die 

Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf Gemeinschaftsakte und 
sind daher für die Kontrolle der Anwendung des in Artikel I-11 der Verfassung 
und in Artikel 5 EGV niedergelegten Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit nur 
von recht begrenzter Nützlichkeit. 

 
 2°) Gemeinschaftliche Gesetzgebungsakte und Durchführungsakte 
 
487. Die in Artikel I-11 der Verfassung und in Artikel 5 EGV verankerten Grundsätze 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sind theoretisch beide dazu bestimmt, auf 
Gesetze im materiellen Sinne ebenso wie auf Durchführungsakte, auf Rechtsakte 
mit sowie ohne Gesetzescharakter angewandt zu werden. 

 
488. In der Praxis besteht jedoch - was sich daran zeigt, dass der neue 

Frühwarnmechanismus nur für die Subsidiaritätskontrolle durch die 
einzelstaatlichen Parlamente gilt -, die Tendenz, das Subsidiaritätsprinzip eher im 
Zusammenhang mit Gesetzgebungsakten anzuwenden, während der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zweifelsohne auf sämtliche Rechtsakte – Gesetze im 
formellen und im materiellen Sinnen ebenso wie Durchführungsakte – 
Anwendung findet. 

 
489. Die Urteile des Gerichtshofs in seiner Rechtsprechung zu den Handlungen der 

Gemeinschaftsorgane betreffen indes mehrheitlich von der Kommission im Rahmen ihrer 
Exekutivbefugnisse getroffene Entscheidungen und insbesondere Entscheidungen im 
Bereich des Wettbewerbs. Dabei kann es sich sowohl um die Genehmigung von 
Unternehmenszusammenschlüssen als auch um Sanktionen gegen Unternehmen wegen 
eines Verstoßes gegen die Wettbewerbsvorschriften handeln oder auch um das Verbot 
staatlicher Beihilfen – einem für die RLG insofern besonders heiklen Thema, als der 
Gemeinschaftsbegriff der staatlichen Beihilfe alle von sämtlichen öffentlichen Behörden, 
seien es die nationale Regierung, die RLG oder sonstige 
Selbstverwaltungskörperschaften, gewährten Subventionen umfasst. Bei der 
Untersuchung dieser Rechtsprechung lässt sich hinsichtlich der Haltung des Gerichtshofs 
keine zu verallgemeinernde Rechtslehre ausmachen. Die offensichtliche Strenge der 
gerichtlichen Kontrolle der Kommissionsentscheidungen ist je nach den Bereichen, dem 
Schwierigkeitsgrad der von der Kommission vorzunehmenden technischen und 
wirtschaftlichen Bewertungen, dem Tempo der sich in diesen Bereichen vollziehenden 
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Veränderungen sowie je nachdem, wie heikel die von der Kommission zu treffenden 
Entscheidungen in ihrer politischen und sozialen Tragweite sind, unterschiedlich. 

 
490. Auch hier wäre es interessant, eine Einschätzung darüber vorzunehmen, inwieweit 

der diffuse Eindruck einer unzulänglichen Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
auf die Folgen solcher Entscheidungen des Gerichtshofs, insbesondere im Bereich 
staatlicher Beihilfen, zurückzuführen ist. 

 
491. Sicher ist diese Art der Rechtsprechung, bei der der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit auf Nichtigkeitsklagen der Mitgliedstaaten – und vor allem 
betroffener Privatpersonen – sowie auf Vorabentscheidungsersuchen angewendet 
wird, aufschlussreicher als die Rechtsprechung, bei der der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auf Maßnahmen der nationalen, regionalen oder lokalen 
Behörden Anwendung findet, denn im ersteren Fall handelt es sich um eine 
Rechtsprechung, die die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf 
Handlungen der Organe der Union – im vorliegenden Fall der Kommission – 
betrifft. Gleichwohl geht es hier um typische Durchführungsakte, wohingegen das 
Subsidiaritätsprinzip bislang nur gegenüber Gesetzgebungsakten geltend gemacht 
worden ist. 

 
 3°) Beschränkung auf die Rechtsprechung zu gemeinschaftlichen Gesetzen im 

materiellen Sinne 
 
492. Um bei der Rechtsprechung des Gerichtshofs zum Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und zum Subsidiaritätsprinzip nur Vergleichbares 
miteinander zu vergleichen, sollte man sich daher sinnvollerweise auf die Fälle 
beschränken, bei denen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf Gesetze im 
formellen und im materiellen Sinne angewandt wird. 

 
493. a) Obwohl der Begriff Gesetzgebungsakt in Artikel 207 EGV und in der 

Geschäftsordnung des Rates auftritt, ist er für Streitfälle nicht erheblich, was auf 
den Begriff Normativakt (Gesetz im materiellen Sinne) nicht zutrifft, dem im 
Rahmen der Nichtigkeitsklage zentrale Bedeutung zukommt. Er erscheint in 
Artikel 230 Absatz 4 EGV in der Formulierung „als Verordnung ergangene 
Entscheidungen“. 

 
Artikel 230 Absatz 4 EGV 

 
„Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen gegen die an sie 
ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die, obwohl sie als 
Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete Entscheidung ergangen sind, sie unmittelbar 
und individuell betreffen.“ 

 
494. Diese im Vertrag von Rom von Anfang an enthaltene und mit einer wesentlichen 

Änderung in Artikel III-365 der Verfassung übernommene Bestimmung hat zwei 
Konsequenzen, die für unser Thema Rechtsprechung von Belang sind. 
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495. i. Erstens werden durch diese Bestimmung die Möglichkeiten von Privatpersonen 
sowie der RLG zur Erhebung von Nichtigkeitsklagen gegen Gesetze im 
materiellen Sinne erheblich eingeschränkt, da diese eventuellen Kläger den 
Nachweis erbringen müssen, dass sie durch den angefochtenen Rechtsakt nicht 
nur „unmittelbar“, sondern auch „individuell“ betroffen sind – und nicht lediglich 
als Mitglieder einer Gruppe von Adressaten wie der Gesamtheit der RLG, die 
über eine bestimmte Art von Zuständigkeiten verfügen. Infolgedessen sind 
Nichtigkeitsklagen gegen Gesetze im materiellen Sinne zumeist nur dann 
zulässig, wenn sie von „privilegierten Klageberechtigten“ angestrengt werden, zu 
denen die Mitgliedstaaten, der Rat, die Kommission sowie, seit Inkrafttreten des 
Vertrags von Nizza am 1. Februar 2003, das Europäische Parlament gehören. 
Zwar konnte das Europäische Parlament bis zu diesem Zeitpunkt 
Nichtigkeitsklagen zur Wahrung seiner eigenen Rechte erheben, doch war 
aufgrund des Charakters einer derartigen Klage die Beurteilung der 
Verhältnismäßigkeit des geprüften Aktes nur von geringer Relevanz. Außerdem 
sei bemerkt, dass im Rahmen der polizeilichen und der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen nur die Kommission und die Mitgliedstaaten eine 
Nichtigkeitsklage gegen einen Rahmenbeschluss einreichen können. 

 
496. Im Allgemeinen gibt es keinen Grund, dass die Kommission, der Rat oder das 

Parlament Nichtigkeitsklage gegen einen im Mitentscheidungsverfahren 
verabschiedeten Rechtsakt erheben, da sie alle drei seinem Erlass zugestimmt 
haben. Klagen der Organe gegen Gesetzgebungsakte beschränken sich in der 
Praxis daher auf die Fälle, in denen die Rechtsgrundlage dazu führen kann, dass 
eines der drei Organe übergangen wird, wobei es sich meistens um das Parlament 
handelt, bei dem wenig Anlass zu der Annahme besteht, dass es sich bei seiner 
Klage auf das Subsidiaritätsprinzip stützen wird. Vor Inkrafttreten des Vertrags 
von Nizza besaß es ohnehin nur hinsichtlich der Wahl der Rechtsgrundlage und 
der Einhaltung der Verfahren die Möglichkeit zum Einspruch. 

 
497. Was die Mitgliedstaaten anbelangt, so kommt es tatsächlich vor, dass sie eine 

Nichtigkeitsklage gegen einen Gesetzgebungsakt erheben, obwohl sie Gelegenheit 
hatten, im Rahmen des Rates dazu Stellung zu nehmen. Einschlägiges 
Musterbeispiel ist die von Deutschland gegen die Richtlinie über die 
Tabakwerbung eingereichte – und 2000 gewonnene – Nichtigkeitsklage163. Da bei 
den Entscheidungsprozessen der Union der Konsens im Vordergrund steht, sind 
die Fälle, in denen sich die Mitgliedstaaten in ihrer Minderheitsposition stark 
genug fühlen, einen Rechtsakt anzufechten, jedoch selten. Normalerweise machen 
sie in solchen Fällen einen Verstoß gegen die Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit geltend, doch sie befinden sich in einer viel stärkeren 
Position, wenn sie im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Union tätig werden 
können. Unter diesem Gesichtspunkt dürfte die als Neuerung eingeführte 
Klagemöglichkeit der nationalen Parlamente eine nicht unerhebliche Wirkung 
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  5. Oktober 2000, Deutschland gegen Rat und Parlament, Rechtssache C-376/98, Slg. I-8419. 
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haben, insbesondere im Rahmen der Beschlussfassung im Rat, da sich die Zahl 
der potenziellen privilegierten Klageberechtigten erhöht. 

 
498. ii. Zweitens trägt diese Bestimmung wesentlich dazu bei, dass die Rechtsprechung 

zur Verhältnismäßigkeit vor allem Durchführungsakte betrifft. So sind die in 
Artikel 230 Absatz 4 EGV für Privatpersonen vorgesehenen Einschränkungen für 
die Erhebung einer Nichtigkeitsklage dadurch begründet, dass diese aufgrund 
ihrer Klagemöglichkeiten gegen Durchführungsmaßnahmen, d.h. von Klagen vor 
den nationalen Gerichten – soweit es sich um von den nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden der Mitgliedstaaten getroffene Durchführungsmaßnahmen 
handelt – und andererseits von Nichtigkeitsklagen gegen 
Durchführungsbeschlüsse, theoretisch geschützt sind. 

 
499. Zwar kann als Beleg für die Rechtswidrigkeit einer Durchführungsmaßnahme die 

Vertragswidrigkeit eines Normativakts (Gesetzes im materiellen Sinne) geltend 
gemacht werden, doch steht in einem Fall, der möglicherweise dem Gerichtshof 
vorgelegt wird, die Kontrolle der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme 
selbstverständlich in einem sehr engen Zusammenhang mit ihrer Durchführung. 
All dies erklärt, dass es nur eine begrenzte Zahl von Fällen geben kann, in denen 
der Gerichtshof über die Verhältnismäßigkeit eines Gesetzes im materiellen Sinne 
zu entscheiden hat. 

 
500. b) Die Überprüfung der von den nationalen, regionalen oder lokalen Behörden 

erlassenen Durchführungsmaßnahmen durch die Gerichte der Mitgliedstaaten 
kann zwar theoretisch dazu führen, dass sich der Gerichtshof mit der Frage zu 
befassen hat, ob ein gemeinschaftliches Gesetz im materiellen Sinne im Einklang 
mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit steht. Dies könnte Gegenstand einer 
dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorgelegten Frage nach der 
Vertragskonformität des Gemeinschaftsaktes sein, auf den sich die 
Durchführungsmaßnahmen in dem Mitgliedstaat stützen. Eine solche Frage kann 
nicht von den einzelstaatlichen Gerichten gelöst werden, die aufgrund der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs bei etwaigen Zweifeln, die sie an dieser 
Gültigkeit hegen, zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet sind164. Die Praxis 
zeigt jedoch, dass die einzelstaatlichen Gerichte – zweifellos weitgehend infolge 
Unkenntnis der Parteien und deren Anwälten und sogar infolge Unkenntnis der 
Richter, aber auch teilweise aufgrund der eigentlichen Logik des Systems von 
Artikel 234 EGV – nur selten Vorabentscheidungsersuchen zur Rechtsgültigkeit 
stellen. 
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  22. Oktober 1987, Foto Frost, Rechtssache 314/85, Slg. 4199. Der Gerichtshof geht über den Buchstaben von Artikel 234 
hinaus, wonach die Verpflichtung zur Vorlage eines Ersuchens um Vorabentscheidung nur für letztinstanzliche Gerichte 
besteht, hält sich aber an dessen Geist, indem den einzelstaatlichen Gerichten aller Ebenen untersagt wird, selbst die 
Ungültigkeit eines Gemeinschaftsakts festzustellen. Es steht ihnen weiterhin frei, die Argumente der Parteien 
zurückzuweisen und zu bekräftigen, dass der gemeinschaftliche Rechtsakt gültig ist. 
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501. c) Aus dem Vorstehenden ergibt sich die Schlussfolgerung: Für die Tatsache, dass 
Entscheidungen des Gerichtshofs, bei denen der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auf Gesetze im materiellen Sinne angewandt wird, 
zahlreicher sind als Entscheidungen, bei denen das Subsidiaritätsprinzip 
Anwendung auf solche Rechtsakte findet, gibt es keine andere Erklärung, als dass 
der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit den Richtern in Luxemburg und den 
Klägern bereits in den fünfziger Jahren bekannt war und von ihnen gehandhabt 
wurde, während die Geltendmachung des Subsidiaritätsprinzips erst nach 
Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags am 1. November 1993 erfolgte165. 

 
B. – Die gleichzeitige Beweisführung auf der Grundlage des Verhältnismäßigkeits- 

und des Subsidiaritätsprinzips 
 

502. Sowohl bei einer Nichtigkeitsklage wie bei einem Vorabentscheidungsverfahren 
ist es möglich und entspricht einer guten Argumentationstaktik, auf mehrere 
Mittel – d.h. auf mehrere Kategorien von rechtlichen Argumenten - 
zurückzugreifen. So wird ein guter Anwalt, nachdem er die Zuständigkeit des 
Gerichtshofs und die Zulässigkeit der von ihm erhobenen Klage nachgewiesen 
hat, zunächst die auf die Form des Rechtsakts zielenden Rechtsgründe – die sich 
möglichst darauf stützen, dass ein einschlägiges Beschlussfassungsverfahren nicht 
in allen seinen Bestandteilen eingehalten worden ist – vortragen, bevor er 
Beweisgründe dafür darlegt, dass sowohl gegen den Geist als auch den 
Buchstaben des Vertrags sowie gegen bestimmte Grundprinzipien wie das 
Subsidiaritätsprinzip verstoßen wurde. 

 
503. Daher ist es völlig normal, dass in den Rechtssachen, in denen die Frage der 

Beachtung des Subsidiaritätsprinzips aufgeworfen wird, ebenso die Einhaltung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hinterfragt wird. Ebenso leuchtet es ein, 
dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit öfter geltend gemacht wird als das 
Subsidiaritätsprinzip, da Letzteres in dem Rufe steht, nicht sehr zweckdienlich zu 
sein, um die Aufhebung eines Rechtsaktes – oder die Bestätigung seiner 
Ungültigkeit im Rahmen der Antwort auf eine zur Vorabentscheidung vorgelegte 
Frage – zu erreichen. 

 
C. – Keine Aufhebung von Rechtsakten wegen Verstoßes gegen das 

Subsidiaritätsprinzip 
 

504. Häufig wird darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof noch nie einen 
Gemeinschaftsakt wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip für nichtig 
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  Eine statistische Studie über die Rechtssachen, in denen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Diskussion steht, um 
die Gültigkeit eines Rechtsetzungsakts zu beurteilen, wäre durchführbar; da jedoch dieser Grundsatz vor den Richtern in 
Luxemburg häufig geltend gemacht wird und der Begriff des Normativakts (Gesetz im materiellen Sinne) schwierig 
abzugrenzen ist, erscheint das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer solchen Studie äußerst niedrig. Unsere Hypothese wird im 
Übrigen durch die Feststellungen der Verfasser einer umfassenden Untersuchung zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
bestätigt, insbesondere von Nicholas Emiliou, The principle of Proportionality in European Law, London, 1996, und Diana 
Urania Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Mailand, 1998. 
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erklärt habe. Es wäre ein absoluter Fehler, daraus zu folgern, die Geltendmachung 
des Subsidiaritätsprinzips sei zwecklos oder dieser Grundsatz habe politischen 
Charakter, wohingegen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit rechtlichen 
Charakter besitze. Die Tatsache, dass der Gerichtshof Durchführungsakte der 
Gemeinschaft wegen Nichteinhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für 
nichtig erklärt und seiner Auffassung nach nationale, regionale oder lokale 
Maßnahmen aus diesem Grund im Widerspruch zum Gemeinschaftsrecht stehen, 
bedeutet nicht, dass er ohne Weiteres zur Aufhebung von Gemeinschaftsakten mit 
Normen- oder Gesetzescharakter bereit wäre. 

 
505. Die Bedeutung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Gültigkeit von 

Gemeinschaftsakten reicht generell weit über die von ihm zu treffende 
Entscheidung, nämlich Nichtigerklärung oder Bestätigung der Gültigkeit, hinaus. 
Wie bei den einzelstaatlichen Rechtsprechungen zur Kontrolle der 
Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen und zur Rechtmäßigkeit von Verordnungen 
dient die Rechtsprechung des Gerichtshofs in diesen Fällen zur Präzisierung der 
rechtlichen Folgen, die sich aus den in den Verträgen festgelegten Verfahren und 
Grundsätzen ergeben. Daher wird eine Rechtsfortbildung im Wesentlichen anhand 
der Begründungen für die zur Anwendung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit und des Subsidiaritätsprinzips ergangenen Entscheidungen 
möglich sein. 

 
D. – Gerichtliche Nachprüfung und außergerichtliche Kontrolle 

 
506. Zum richtigen Verständnis ist es wichtig, gerichtliche Nachprüfung und 

außergerichtliche Kontrolle nicht zu verwechseln. Bei der Würdigung der 
Entscheidungen des Gemeinschaftsgesetzgebers, dem es in erster Linie zusteht, 
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Konsequenzen zu bewerten, die er 
aus den Grundsätzen Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität zu ziehen hat, zeigt 
sich der Gerichtshof äußerst vorsichtig. Er konzentriert sich auf die Überprüfung 
des Entscheidungsprozesses, um die Wahrung der Rechte und Vorrechte der 
verschiedenen an diesem Prozess Beteiligten – einschließlich der Bürger – 
sicherzustellen und es allen Betroffenen zu ermöglichen, die Überlegungen des 
Gesetzgebers nachzuvollziehen, so dass sie diesen bzw. eventuelle politische 
Kontrollbehörden durch das Vorbringen anderer Argumente zu einer Revidierung 
der entsprechenden Entscheidung veranlassen können. Daher bleibt die Kontrolle 
des Gerichtshofs zumeist auf die Prüfung offensichtlicher Fehler begrenzt, wie es 
gemäß der Formulierung der Klagemöglichkeiten in den Verträgen seinem 
Auftrag entspricht. Gewöhnlich beschränkt er sich dabei auf offensichtliche 
Beurteilungsfehler, wenn die Organe für die Beurteilung des Sachverhalts 
zuständig sind, von dem die Tragweite der Maßnahmen der Gemeinschaft, 
insbesondere im wirtschaftlichen166, sozialen und politischen Bereich, bestimmt 
wird. 
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  20. Oktober 1977, Roquette frères, Rechtssache 29/77, Slg. 1835, gefolgt von einer ständigen Rechtsprechung. 



 246 

 
507. Die Vergleichsstudie über die Anwendung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit in den Mitgliedstaaten167 zeigt übrigens, dass die deutschen 
Gerichte sich von denen der übrigen Unionsländer dadurch unterscheiden, dass sie 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit systematisch, eingehend und detailliert in 
allen Bereichen der richterlichen Nachprüfung des Handelns von öffentlichen 
Behörden jeglicher Art – Gesetzgeber oder Verwaltungen, Behörden auf Bundes-, 
Länder- oder lokaler Ebene – anwenden. Im Übrigen bestehen in Deutschland 
diesbezüglich erhebliche Kontroversen, da nach Auffassung eines Teils der 
Rechtslehre sowie zahlreicher Politiker und Rechtspraktiker die Gerichte auf 
diesem Weg zu weit gehen. Hinsichtlich des Subsidiaritätsprinzips sei darauf 
verwiesen, dass es in der deutschen Rechtsprechung nicht erscheint168 – teilweise 
gerade deswegen, weil sie sich besonders häufig und mit großer Wirkung auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beruft. Erst seit kurzem hat die italienische 
Rechtsprechung, die des Staatsrats, mit der Handhabung des 
Subsidiaritätsprinzips begonnen, allerdings als Auslegungsgrundsatz für die 
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Gemeinden, Provinzen und Regionen 
angesichts eines nicht eindeutigen Verfassungstextes. 

 
508. Die Berufung auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung 

ist besonders ausgeprägt, wenn zu starke Beschränkungen der Grundrechte der 
Bürger verhindert werden sollen, und dies gilt für alle Länder, in denen dieser 
Grundsatz mehr oder weniger ausdrücklich in der Rechtsprechung zitiert wird. 
Allerdings handelt es sich hier um andere Fälle als im Rahmen des 
Subsidiaritätsprinzips, bei dem es nicht so sehr um die Frage der Auswirkung 
behördlicher Beschlüsse geht, sondern um die Ebene, auf der sie zu fassen sind. 

 
509. Man kann die Rechtsprechung des Gerichtshofs sicherlich kritisieren, sie zu 

zurückhaltend oder auch nicht konsequent genug finden. Nicht zu vergessen ist, 
dass sie daraus resultiert, wie der Gemeinschaftsrichter seine vertraglich 
festgeschriebene Rolle sieht: 

 
− in nicht juristischen Begriffen schematisch dargestellt, besteht die Aufgabe 

des Gerichtshofs darin, die Einhaltung der Spielregeln durch die 
verschiedenen Akteure – Organe, Mitgliedstaaten, Behörden und private 
Einrichtungen, Privatpersonen – zu gewährleisten und zu verhindern, dass 
diese ihre Befugnisse missbrauchen oder falschen Gebrauch davon machen; er 
darf sich jedoch nicht selber an dem Spiel beteiligen; 

 

                                                      
167

  Michel Fromont, „Le principe de proportionnalité“, Actualité juridique, droit administratif, 1995, Sonderausgabe, S. 156 
ff., Jacques Ziller, „Le principe de proportionnalité“, Actualité juridique, droit administratif, 1996, Sonderausgabe, S. 185 
ff., Diana Urania Galetta, „Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo“, Mailand, 
1998. 

168
  Vgl. dazu Jürgen Schwarze, „The Principle of Subsidiarity and the Distribution of Powers“ in Ulrich Karpen (Hrsg.), 

National legislation in the European framework, Baden-Baden, Nomos, 1995, S. 132-151. 
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− der Gerichtshof ist ein Organ der Union und kein außerhalb der Union oder 
ihrer Mitgliedstaaten stehender Dritter; er fühlt sich mithin dafür 
verantwortlich, zur Erreichung der Ziele der Union beizutragen, und kann 
außer in Fällen eines offensichtlichen Fehlers die Tätigkeit ihrer Organe nur in 
zurückhaltender Weise einschränken. 

 
510. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass die Verfassung 

für Europa zwei wichtige Änderungen herbeiführt: zum einen stärkt sie – durch 
die für die nationalen Parlamente und den Ausschuss der Regionen mögliche 
Nichtigkeitsklage –, die Rolle des Gerichtshofs als Hüter der Spielregeln, und 
zum andern führt sie durch die nachdrückliche Forderung, dass die Union die 
nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten achtet, „die in deren grundlegender 
politischer und verfassungsrechtlicher Struktur, einschließlich der regionalen und 
kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt“, zu einer 
Vervollständigung oder gar Änderung der Rolle des Gerichtshofs, dem es nicht 
mehr nur obliegt, zur Verwirklichung der Unionsziele beizutragen, sondern auch 
darauf zu achten, dass sich die Union und die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden der Mitgliedstaaten gegenseitig respektieren. Gleichwohl bleiben die im 
Bereich der Klagemöglichkeiten eingeführten Änderungen von geringer 
Bedeutung, so dass sie voraussichtlich nicht zu einem grundlegenden Wandel der 
gegenwärtigen Rechtsprechung des Gerichtshofs hinsichtlich der Anwendung der 
Grundsätze Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität führen werden. 

 
E. – Der Inhalt der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs 

 
 1°) Gesamtüberblick über die Rechtsprechung 
 
511. Die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Subsidiarität ebenso wie 

zur Verhältnismäßigkeit der gemeinschaftlichen Gesetzgebungsakte lässt sich wie 
folgt zusammenfassen: 

 
− der Gerichtshof, der sich zwar die Möglichkeit einer Nichtigerklärung eines 

solchen Rechtsakts im Falle eines offensichtlichen Beurteilungsfehlers des 
Gemeinschaftsgesetzgebers vorbehält, befasst sich nicht mit der Erörterung 
der Gründe, aus denen sich der Gesetzgeber vorzugsweise für eine bestimmte 
Lösung entschieden hat, wenn die der Entscheidung des Gesetzgebers 
zugrunde liegenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umstände 
komplex und veränderlich sind, was zumeist der Fall ist; 

 
− der Gerichtshof übt hingegen eine eingehende Kontrolle über die Einhaltung 

der formalen Aspekte der Gewährleistung des Subsidiaritätsprinzips aus, die 
aus der Begründung des Gesetzgebungsakts deutlich ersichtlich sein muss, 
wobei die Beweisführung, insbesondere seit Inkrafttreten des Amsterdam-
Protokolls, gemäß den in diesem Protokoll festgelegten Leitlinien zu erfolgen 
hat; 
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− der Gerichtshof ist gleichwohl bereit, die Begründung der Intensität einer 
Maßnahme, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerecht werden muss, 
sehr genau zu prüfen, sofern die Umstände nicht zu komplex und veränderlich 
sind. 

 
 2°) Einige charakteristische Urteile 
 
512. Der AdR bezieht sich, namentlich in seiner Stellungnahme 220-2004, auf das 

Urteil vom 10. Dezember 2002 in der Rechtssache C-491/01, British American 
Tobacco169, das in Beantwortung einer vom Verwaltungsgerichtshof des 
Vereinigten Königreichs zur Vorabentscheidung vorgelegten Frage ergangen ist. 
Es handelt sich um einen wirklich beispielhaften Fall, weil sich daran sowohl 
zeigt, wie die Grundsätze Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit in einer gleichen 
Rechtssache geprüft werden, als auch weil er die Grenzen deutlich macht, die sich 
der Gerichtshof bei seiner Kontrolle über den europäischen Gesetzgeber setzt. Der 
Gerichtshof hatte über die Vereinbarkeit der Richtlinie 2001/37/EG – Herstellung, 
Aufmachung und Verkauf von Tabakerzeugnissen – mit dem Vertrag und 
insbesondere mit dem Subsidiaritätsprinzip zu entscheiden. Die nachstehenden 
Erwägungen des Gerichtshofs veranschaulichen deutlich seinen Gedankengang 
(Unterstreichungen von uns): 

 
„179. Der Subsidiaritätsgrundsatz findet Anwendung, wenn sich der Gemeinschaftsgesetzgeber auf 
Artikel 95 EG stützt, da diese Vorschrift ihm keine ausschließliche Zuständigkeit für die Regelung der 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im Binnenmarkt verleiht, sondern nur die Zuständigkeit für die 
Verbesserung der Bedingungen für die Errichtung und das Funktionieren dieses Marktes durch 
Beseitigung von Hemmnissen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr oder von 
Wettbewerbsverzerrungen (vgl. in diesem Sinne Urteil über die Tabakwerbung, Randnrn. 83 und 95). 
 
180. Um entscheiden zu können, ob die Richtlinie im Einklang mit dem Subsidiaritätsgrundsatz erlassen 
worden ist, ist zunächst zu prüfen, ob das Ziel der in Betracht gezogenen Maßnahme auf 
Gemeinschaftsebene besser erreicht werden konnte. 
 
181. Wie der Gerichtshof in Randnummer 124 dieses Urteils festgestellt hat, bezweckt die Richtlinie die 
Beseitigung der Hemmnisse, die sich aus den Unterschieden ergeben, die noch zwischen den 
Vorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von 
Tabakerzeugnisse fortbestehen, wobei sie gemäß Artikel 95 Absatz 3 EG gleichzeitig ein hohes 
Schutzniveau im Bereich der Gesundheit sicherstellen soll. 
 
182. Ein solches Ziel ließe sich durch eine Maßnahme allein auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreichen; es verlangt eine Maßnahme auf Gemeinschaftsebene, wie die heterogene 
Entwicklung der nationalen Rechtsvorschriften im vorliegenden Fall zeigt (vgl. Randnr. 61 dieses 
Urteils). 
 
183. Daraus folgt, dass im Fall der Richtlinie das Ziel der in Betracht gezogenen Maßnahme auf der Ebene 
der Gemeinschaft besser erreicht werden konnte. 
 

                                                      
169

  10. Dezember 2002, The Queen gegen Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd. 
und Imperial Tobacco Ltd., Rechtssache C-491/01. Slg. I-11453. 
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184. Sodann ist festzustellen, dass bei der Regelungsdichte der von der Kommission im vorliegenden Fall 
getroffenen Maßnahme ebenfalls die Erfordernisse des Subsidiaritätsgrundsatzes eingehalten worden 
sind, da die Maßnahme, wie sich aus den Randnummern 122 bis 141 dieses Urteils ergibt, nur soweit 
reicht, wie zur Verwirklichung des von ihr angestrebten Zieles erforderlich ist. 
 
185. Aus den vorstehenden Erwägungen zu Frage 1 Buchstabe e folgt, dass die Richtlinie nicht wegen 
Verstoßes gegen den Subsidiaritätsgrundsatz ungültig ist.“  
 
513. Ein weiteres Urteil des Gerichtshofs, das die Problematik der Verhältnismäßigkeit 

und der Subsidiarität sehr gut veranschaulicht, ist besonders aufschlussreich, da es 
um eine Nichtigkeitsklage geht. Es handelt sich um das Urteil vom 
5. Oktober 2000, Bundesrepublik Deutschland gegen Europäisches Parlament und 
Rat der Europäischen Union170. Es ging um eine Klage der deutschen Regierung 
gegen die Richtlinie 98/43/EG über Werbung und Sponsoring zugunsten von 
Tabakerzeugnissen. Die Hauptargumente der Klägerin bezogen sich auf die Wahl 
einer nicht geeigneten Rechtsgrundlage, die Nichtbeachtung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, auf die 
Verletzung der Begründungspflicht sowie die Verletzung der Grundrechte, einen 
Verstoß gegen die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 
EG und 30 EG) und den Verstoß gegen Artikel 190 EG-Vertrag (jetzt Artikel 253 
EG). Die Richtlinie wurde wegen des Fehlens einer geeigneten Rechtsgrundlage 
tatsächlich für nichtig erklärt, und das Urteil ist ausführlich unter diesem Aspekt 
kommentiert worden. So wird in dem Urteil nur der Klagegrund hinsichtlich der 
Rechtsgrundlage geprüft und – gemäß einer ebenso geläufigen wie logischen 
Argumentation – die Schlussfolgerung gezogen: „Da die Klagegründe, dass 
Artikel 100a, Artikel 57 Absatz 2 und Artikel 66 EG-Vertrag keine geeignete 
Rechtsgrundlage für die Richtlinie darstellen, durchgreifen, brauchen die übrigen 
Klagegründe nicht geprüft zu werden. Die Richtlinie wird insgesamt für nichtig 
erklärt.“ In seinen Schlussanträgen171 geht Generalanwalt Geelhoed seinerseits 
noch weiter. Er lehnt eine Prüfung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips ab, 
denn nach ausführlichen und sorgfältigen Erwägungen gelangt er zu der 
Auffassung, dass die angefochtene Richtlinie Ausdruck der Ausübung einer 
ausschließlichen Gemeinschaftskompetenz ist, kommt jedoch zu dem Schluss, 
dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt worden ist, wobei er von 
Überlegungen ausgeht, die die durch die Gemeinschaftsgesetzgebung 
aufgeworfene Problematik beispielhaft illustrieren und daher zitiert werden 
sollten (Unterstreichungen von uns). 

 
„148. Nach diesem Test lässt sich sowohl bestimmen, ob die Werberichtlinie dem allgemeinen Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit nach Gemeinschaftsrecht entspricht, worum es mir hier zunächst geht, als auch 
feststellen, ob sie erlaubtermaßen die Ausübung von Grundrechten wie die Meinungsfreiheit beschränkt. 
Der Test wird jedoch in den beiden Zusammenhängen nicht unbedingt zum selben Ergebnis führen, weil 
unterschiedliche Faktoren abgewogen werden.  

                                                      
170

  5. Oktober 2000, Bundesrepublik Deutschland gegen Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, 
Rechtssache C-376/98, Slg. I-08419. 

171
  Sammlung der Rechtsprechung 2000, Seite I-08419. 
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149. Aus meiner vorstehenden Erörterung ergibt sich, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber vollkommen zu 
Recht gleichzeitig Binnenmarkt- und Gesundheitsziele verfolgen darf. Die Rechtsgrundlage der 
Werberichtlinie wird daher nicht dann zweifelhaft, wenn der Gesundheitsschutz bei der Erörterung der 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme eine Rolle spielt. Die theoretische Möglichkeit des Erlasses weniger 
beschränkender Binnenmarktmaßnahmen – etwa die Verpflichtung zur Aufhebung nationaler 
Beschränkungen der Verkaufsförderung von Tabak – lässt sich daher nicht zu dem Nachweis 
verwenden, dass die Richtlinie nicht die am wenigsten beschränkende Maßnahme zur Erreichung der 
Ziele des Gesetzgebers ist, weil dabei ihr paralleles Gesundheitsschutzziel außer Acht gelassen würde. 
Andererseits kann der Gesundheitsschutz auch nicht für sich allein als Ziel dienen. So groß auch der 
Vorteil für die Gesundheit sein mag, der aus dem Verbot der meisten Formen der Werbung selbst in 
ausschließlich inländischen Zusammenhängen fließen mag, kann dies doch die erste Voraussetzung der 
Verhältnismäßigkeit nur dann erfüllen, wenn die Richtlinie zur Erreichung der Binnenmarktziele beiträgt; 
andernfalls ist sie zu verwerfen, weil sie ein wesentliches Ziel nicht erfüllt, das auch eine Voraussetzung 
der Ausübung der Zuständigkeit überhaupt ist. Für meine obige Erörterung der Rechtsgrundlage der 
Richtlinie war der offenkundige Irrtum des Gemeinschaftsgesetzgebers hinsichtlich der Erreichung des 
freien Warenverkehrs und der Dienstleistungsfreiheit oder des unverzerrten Wettbewerbs im Gebiet der 
Werbung und des Sponsoring zugunsten von Tabak entscheidend. Aus demselben Grund betrachte ich 
die Richtlinie als ungeeignet, die angestrebten Ziele zu erreichen, so dass sie auch die erste Stufe des 
Verhältnismäßigkeitstests nicht besteht. Sollte der Gerichtshof meinem Vorschlag bei der Frage der 
Zuständigkeit nicht folgen, weil er entweder die allgemeinen Bestimmungen über die Zuständigkeit oder 
deren Anwendung anders würdigt, so möchte ich mit meiner Erörterung dieser Frage doch alternativ 
zeigen, dass die Richtlinie im weiteren Sinne des Begriffs unverhältnismäßig ist, da sie das erste der drei 
Tatbestandsmerkmale der Verhältnismäßigkeit nicht erfüllt.  Es ist nicht angebracht, weiter über die 
unterschiedlichen möglichen Vorgehensweisen des Gerichtshofs bei der Prüfung der komplexen Frage der 
Zuständigkeit und ihrer Auswirkungen auf diejenige der Verhältnismäßigkeit zu spekulieren, da dies nur 
dazu führen könnte, dass ich auf der Grundlage hypothetischer Auffassungen vorgehe, die weder meine 
eigene Auffassung von der Zuständigkeitsfrage noch diejenige des Gerichtshofs darstellen.“ 

 
514. Anhand einer der jüngsten Rechtssachen, in denen es um die Verletzung der 

Grundsätze Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung, um das 
Eigentumsrecht und die freie Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit sowie um 
die Begründungspflicht ging, lässt sich noch besser veranschaulichen, wie der 
Gerichtshof bei seiner Prüfung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit argumentiert. Es handelt sich um das Urteil vom 12. Juli 
2005 in der Rechtssache Nutri-Link172, in der es um die Anfechtung der 
Rechtmäßigkeit der Richtlinie 2002/46/EG über Nahrungsergänzungsmittel ging, 
und zwar auf der Grundlage des vom Verwaltungsgerichtshof des Vereinigten 
Königreichs gestellten Vorabentscheidungsersuchens im Zusammenhang mit der 
Anfechtung der vom Vereinigten Königreich und der Regionalversammlung von 
Wales erlassenen Vorschriften (Unterstreichungen von uns). 

 
„99. Mit Buchstabe c seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 
15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2002/46 wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ungültig sind. 
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  12. Juli 2005, The Queen, auf Antrag von Alliance for Natural Health, Nutri-Link Ltd gegen Secretary of State for Health 
und The Queen, auf Antrag von National Association of Health Stores, Health Food Manufacturers Ltd gegen Secretary of 
State for Health, National Assembly for Wales, verbundene Rechtssachen C-154/04 und C-155/04, noch nicht 
veröffentlicht. 
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100. In den beiden vorliegenden Rechtssachen machen die Klägerinnen der Ausgangsverfahren geltend, 
dass die betreffenden Bestimmungen in ungerechtfertigter Weise in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten in einem in gesundheitlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht sensiblen Bereich 
eingriffen. Die Klägerinnen des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C-154/04 fügen hinzu, dass die 
Mitgliedstaaten in einer besseren Position seien, um auf ihrem jeweiligen Markt die Anforderungen des 
Gesundheitsschutzes festzulegen, die eine Beschränkung der freien Vermarktung von 
Nahrungsergänzungsmitteln in ihrem Hoheitsgebiet rechtfertigen könnten. 
 
101. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 Absatz 2 EG aufgestellt 
wird, wonach die Gemeinschaft in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, 
nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig wird, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher wegen 
ihres Umfangs oder ihrer Wirkung besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können. 
 
102. Das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, das 
dem Vertrag beigefügt ist, stellt in Nummer 3 klar, dass das Subsidiaritätsprinzip nicht die Befugnisse in 
Frage stellt, über die die Gemeinschaft aufgrund des Vertrages entsprechend der Auslegung des 
Gerichtshofes verfügt. 
 
103. Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, findet der Subsidiaritätsgrundsatz Anwendung, wenn sich 
der Gemeinschaftsgesetzgeber auf Artikel 95 EG stützt, da ihm diese Vorschrift keine ausschließliche 
Zuständigkeit für die Regelung der wirtschaftlichen Tätigkeiten im Binnenmarkt verleiht, sondern nur die 
Zuständigkeit für die Verbesserung der Bedingungen für die Errichtung und das Funktionieren dieses 
Marktes durch Beseitigung von Hemmnissen für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr oder von 
Wettbewerbsverzerrungen [oben angeführtes Urteil British American Tobacco [Investments] und Imperial 
Tobacco, Randnr. 179]. 
 
104. Was die Frage angeht, ob die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2002/46 dem Subsidiaritätsprinzip entsprechen, ist zu prüfen, ob das mit diesen Bestimmungen verfolgte 
Ziel besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden konnte. 
 
105. Das sich aus diesen Bestimmungen ergebende Verbot der Vermarktung von 
Nahrungsergänzungsmitteln, die nicht der Richtlinie 2002/46 entsprechen, zusammen mit der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten aus Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie, den Verkehr mit ihr entsprechenden 
Nahrungsergänzungsmitteln zuzulassen (vgl. entsprechend Urteil British American Tobacco [Investments] 
und Imperial Tobacco, Randnr. 126), soll Hindernisse aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen 
Regelungen über Vitamine und Mineralstoffe, die bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln 
zugelassen oder verboten sind, beseitigen und gleichzeitig gemäß Artikel 95 Absatz 3 EG ein hohes 
Schutzniveau im Bereich der menschlichen Gesundheit gewährleisten. 
 
106. Bliebe es den Mitgliedstaaten überlassen, den Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln zu regeln, 
die nicht der Richtlinie 2002/46 entsprechen, so würden die ungleichartige Entwicklung der nationalen 
Regelungen und damit die Hemmnisse für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten und die 
Wettbewerbsverfälschungen in Bezug auf diese Erzeugnisse fortbestehen. 
 
107. Folglich kann das Ziel, zu dem die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2002/46 beitragen, durch eine Handlung allein auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
zufriedenstellend erreicht werden; es setzte eine Handlung auf Gemeinschaftsebene voraus. Dieses Ziel 
konnte demnach besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden. 
 
108. Die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2003/46 sind daher nicht 
wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ungültig. 
 
Zu Buchstabe d der Frage 
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109. Mit Buchstabe d seiner Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 
15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2002/46 wegen Verletzung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ungültig sind. 
 
110. Die Klägerinnen der Ausgangsverfahren tragen vor, dass diese Bestimmungen ein außer Verhältnis 
zur Erreichung des angestrebten Zieles stehendes Mittel seien. Die Gründe, auf die diese Behauptung 
gestützt wird, finden sich in den Randnummern 54, 62, 70 und 71 dieses Urteils. 
 
111. Aus der Analyse in den Randnummern 55 bis 60, 63 bis 70 und 72 bis 92 dieses Urteils geht jedoch 
hervor, dass es sich bei den Artikeln 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2002/46 
um Maßnahmen handelt, die zur Erreichung des angestrebten Zieles geeignet sind, und dass sie unter 
Berücksichtigung der Verpflichtung des Gemeinschaftsgesetzgebers, ein hohes Schutzniveau der 
menschlichen Gesundheit zu gewährleisten, nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung dieses 
Ziels erforderlich ist. 
 
112. Demnach sind die Artikel 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2002/46 nicht 
wegen Verletzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ungültig.“  

 
515. Die Erwägungen des Gerichtshofs lassen erkennen, dass die Richtlinie einer sehr 

eingehenden Prüfung im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit unterzogen worden 
ist. 

 
„55. Was zunächst Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2002/46 betrifft, so geht schon aus dem Wortlaut dieser 
Bestimmung und aus der Entstehungsgeschichte der Richtlinie hervor, dass er untrennbar mit Artikel 
4 Absatz 6 der Richtlinie verbunden ist, was das Parlament, der Rat und die Kommission allesamt in der 
mündlichen Verhandlung bestätigt haben. 
 
56. Folglich ist die den Mitgliedstaaten in Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2002/46 eingeräumte Befugnis, 
in Bezug auf den Handel mit Nahrungsergänzungsmitteln, die nicht in den Positivlisten aufgeführte 
Vitamine und Mineralstoffe enthalten, die bestehenden nationalen Beschränkungen oder Verbote im 
Einklang mit den Bestimmungen des Vertrages weiter anzuwenden, die unmittelbare Folge der Befugnis 
der Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie, in ihrem Hoheitsgebiet bis zum 31. 
Dezember 2009 die Verwendung solcher Bestandteile unter den dort genannten Voraussetzungen 
zuzulassen. 
 
57. Wie der Generalanwalt in Nummer 22 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, soll mit Artikel 4 Absatz 7 
der Richtlinie 2002/46 ausschließlich festgelegt werden, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die nicht 
zulassen, dass in ihrem Hoheitsgebiet in den Grenzen und unter Einhaltung der in Artikel 4 Absatz 6 
genannten Voraussetzungen bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln Vitamine und 
Mineralstoffe verwendet werden, die nicht in den Positivlisten aufgeführt sind, die Einfuhr von 
Nahrungsergänzungsmitteln, die solche Zutaten enthalten, in ihr Hoheitsgebiet nicht zu gestatten 
brauchen. 
 
58. Das auf Artikel 4 Absatz 7 der Richtlinie 2002/46 gestützte Vorbringen der Klägerinnen der 
Ausgangsverfahren lässt daher nicht den Schluss zu, dass die fragliche Verbotsmaßnahme nicht 
erforderlich ist. 
 
59. Was sodann Artikel 11 Absatz 7 der Richtlinie 2002/46 angeht, so lässt die Zusammenschau dieser 
Bestimmung und der achten Begründungserwägung der Richtlinie erkennen, dass mit ihm dafür gesorgt 
werden soll, dass bis zum Erlass spezieller Gemeinschaftsvorschriften die nationalen Bestimmungen 
über andere Nährstoffe als Vitamine oder andere Stoffe mit ernährungsspezifischer und physiologischer 
Wirkung, die als Zutaten von Nahrungsergänzungsmitteln Verwendung finden, unter Beachtung des 
Vertrages weiter angewandt werden können. 
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60. Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2002/46 bezieht sich somit nur auf Nahrungsergänzungsmittel, die 
Nährstoffe oder andere Stoffe enthalten, die nicht in den materiellen Anwendungsbereich der Richtlinie 
fallen. Er ist daher für die Frage, ob die Verbotsmaßnahme in den Artikeln 3, 4 Absatz 1 und 15 Absatz 2 
Buchstabe b der Richtlinie erforderlich ist, ohne Bedeutung. 
 
61. Zweitens tragen die Klägerinnen der Ausgangsverfahren vor, dass die betreffende Verbotsmaßnahme 
unverhältnismäßig sei. 
 
62. Sie machen insoweit geltend, dass die Positivlisten inhaltlich unzureichend seien. Der Grund hierfür 
liege darin, dass die Liste der Stoffe in Anhang II der Richtlinie 2002/46 nicht auf der Grundlage der in der 
elften Begründungserwägung der Richtlinie genannten Kriterien der Unschädlichkeit und der 
Bioverwertbarkeit aufgestellt worden sei, sondern anhand von Listen zur Identifizierung der bei der 
Herstellung von Lebensmitteln zu besonderen Ernährungszwecken zugelassenen Zutaten. Folglich treffe die 
Verbotsmaßnahme viele Nahrungsbestandteile, die gleichwohl für die normale Ernährung geeignet seien 
und derzeit in einigen Mitgliedstaaten hergestellt und vertrieben würden und für die bis zum heutigen Tag 
nicht nachgewiesen sei, dass sie für die menschliche Gesundheit gefährlich seien. Die Richtlinie verbiete 
ferner in ungerechtfertigter und unverhältnismäßiger Art und Weise die Vitamine und Mineralstoffe 
natürlichen Ursprungs, obwohl sie in der normalen Ernährung üblich seien und vom Organismus besser 
vertragen würden als Vitamine und Mineralstoffe nicht natürlichen Ursprungs. 
 
63. Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die Gesamtbetrachtung verschiedener 
Begründungserwägungen der Richtlinie 2002/46 erkennen lässt, dass die Richtlinie 
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen und/oder Mineralstoffen betrifft, die aus einem 
Herstellungsprozess hervorgegangen sind, der auf der Verwendung „chemischer Stoffe“ beruht (elfte 
Begründungserwägung), und nicht Nahrungsmittel, zu deren Bestandteilen Zutaten wie „Aminosäuren, 
essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe und verschiedene Pflanzen und Kräuterextrakte“ (sechste 
Begründungserwägung) gehören, deren Verwendung folglich „bis zum Erlass derartiger spezieller 
Gemeinschaftsvorschriften und unbeschadet der Bestimmungen des Vertrags“ weiterhin von 
Voraussetzungen abhängt, die durch „die nationalen Bestimmungen“ geregelt werden (achte 
Begründungserwägung). 
 
64. Sodann ist festzuhalten, dass der Inhalt der Positivlisten, worauf die Klägerinnen des 
Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C-155/04 hingewiesen haben, der Liste der Stoffe entspricht, die 
unter den Kategorien „Vitamine“ und „Mineralstoffe“ im Anhang der Richtlinie 2001/15/EG der 
Kommission vom 15. Februar 2001 über Stoffe, die Lebensmitteln, die für eine besondere Ernährung 
bestimmt sind, zu besonderen Ernährungszwecken zugefügt werden dürfen (ABl. L 52, S. 19), aufgeführt 
sind. 
 
65. Wie in der vierten Begründungserwägung der Richtlinie 2001/15 dargelegt, sind die in deren Anhang 
genannten Stoffe nach den in der elften Begründungserwägung der Richtlinie 2002/46 erwähnten 
Kriterien der Unschädlichkeit und der Verfügbarkeit für die menschliche Nutzung (Bioverwertbarkeit) 
ausgewählt worden. 
 
66. Wie aus einer Zusammenschau der zehnten und der elften Begründungserwägung der Richtlinie 
2002/46 hervorgeht, erklärt sich die Tatsache, dass einige chemische Stoffe, die bei der Herstellung von 
in einigen Mitgliedstaaten im Verkehr befindlichen Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden, 
derzeit nicht europaweit zugelassen sind, damit, dass für die Stoffe, um die es in den Ausgangsverfahren 
geht, bei Erlass der Richtlinie keine günstige Bewertung im Hinblick auf die Kriterien der 
Unschädlichkeit und der Bioverwertbarkeit durch die auf europäischer Ebene zuständigen 
wissenschaftlichen Behörden vorlag. 
 
67. Die Angaben, die die Klägerinnen der Ausgangsverfahren in ihren schriftlichen Erklärungen zu 
einigen Vitaminen oder Mineralstoffen gemacht haben, die nicht in der Positivliste in Anhang II der 
Richtlinie 2002/46 aufgeführt sind, sind nicht geeignet, Zweifel an der Richtigkeit der dargelegten 
Erklärung aufzuwerfen. Ihnen ist nämlich zu entnehmen, dass diese Stoffe bei Erlass der Richtlinie 
noch keiner Bewertung durch den Wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss unterzogen worden waren 
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oder dass dieser jedenfalls in Ermangelung ausreichender und sachgerechter wissenschaftlicher Daten 
weiterhin ernste Zweifel an ihrer Unschädlichkeit und/oder ihrer Bioverwertbarkeit hatte. 
 
68. Unter diesen Umständen und im Hinblick darauf, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber das 
Vorsorgeprinzip zu beachten hat, wenn er im Rahmen der Binnenmarktpolitik Maßnahmen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit erlässt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Mai 1998 in der Rechtssache C-
157/96, National Farmers’ Union u.a., Slg. 1998, I-2211, Randnr. 64, und in der Rechtssache C-180/96 
Vereinigtes Königreich/Kommission, Slg. 1998, I-2265, Randnr. 100 sowie vom 2. Dezember 2004 in der 
Rechtssache C-41/02, Kommission/Niederlande, noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, 
Randnr. 45), durften die Verfasser der Richtlinie 2002/46 vernünftigerweise davon ausgehen, dass das 
Ziel eines funktionierenden Binnenmarktes und das des Schutzes der menschlichen Gesundheit dadurch 
in geeigneter Weise miteinander in Einklang gebracht werden können, dass der freie Verkehr 
Nahrungsergänzungsmitteln vorbehalten wird, die Stoffe enthalten, für die die auf europäischer Ebene 
zuständigen wissenschaftlichen Behörden bei Erlass der Richtlinie über ausreichende und sachgerechte 
wissenschaftliche Daten verfügen, um eine günstige Bewertung durch sie zu stützen, und dass 
gleichzeitig in Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie die Möglichkeit vorgesehen wird, eine Änderung des 
Inhalts der Positivlisten gemäß den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen zu 
erreichen. 
 
69. Hierzu ist im Übrigen festzustellen, dass nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 
und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31, S. 1) der 
Gemeinschaftsgesetzgeber berechtigt ist, vorläufige Risikomanagementmaßnahmen zur Sicherstellung 
eines hohen Gesundheitsschutzniveaus zu treffen, bis weitere wissenschaftliche Daten für eine 
vollständigere Risikobewertung vorliegen, wie der zehnten Begründungserwägung der Richtlinie 2002/46 
zu entnehmen ist. 
 
70. Entgegen der Auffassung der Klägerinnen des Ausgangsverfahrens in der Rechtssache C-154/04 
würde ein Negativlistensystem, mit dem das Verbot auf die in dieser Liste angegebenen Stoffe 
beschränkt wird, möglicherweise nicht ausreichen, um das Ziel des Schutzes der menschlichen 
Gesundheit zu erreichen. Die Anwendung eines solchen Systems hätte nämlich im vorliegenden Fall zur 
Folge, dass ein Stoff, solange er nicht in diese Liste aufgenommen ist, ohne Einschränkung bei der 
Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden könnte, obwohl er, z.B. aufgrund seiner 
Neuheit, keiner wissenschaftlichen Bewertung unterzogen worden wäre, mit der sichergestellt wird, dass 
er nicht mit einer Gefahr für die menschliche Gesundheit verbunden ist.“  
 
516. Bei einer eingehenden Analyse der vom Gerichtshof angestellten Überlegungen 

zeigt sich, dass es zur Untersuchung der Achtung des Subsidiaritäts- und des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eher eines fachlichen als rein juristischen 
Sachverstands bedarf. Vorbehaltlich der Frage, inwieweit eine Klage unter 
Berufung auf Verhältnismäßigkeitsaspekte im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
zulässig ist, scheint daher der AdR in Wirklichkeit alle Voraussetzungen 
mitzubringen, um in Gestalt seiner Mitglieder über den notwendigen 
Sachverstand in den die RLG betreffenden Bereichen zu verfügen. Dies ist ein 
besonders wichtiger Gesichtspunkt im Hinblick auf die 
Beteiligungsmöglichkeiten des AdR neben anderen Klägern in Fällen, in denen 
sich die Frage der Zulässigkeit von Beweisgründen zur Verhältnismäßigkeit nicht 
stellt. 
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ABSCHNITT 2 
NICHTIGKEITSKLAGEN GEGEN EINEN GESETZGEBUNGSAKT WEGEN NICHTEINHALTUNG DES 

SUBSIDIARITÄTSPRINZIPS UND DES GRUNDSATZES DER VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT 
 

517. Die Nichtigkeitsklage gegen einen Gesetzgebungsakt wegen Nichteinhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips ist in Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls vorgesehen. 
Eigentlich hätte Absatz 1 dieses Artikels genauso gut in das Protokoll Nr. 9 über 
die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union 
aufgenommen werden können. 

 
Subsidiaritätsprotokoll Artikel 8 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts gegen das Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach Maßgabe des Artikels III-365 der 
Verfassung von einem Mitgliedstaat erhoben oder entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen 
Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer Kammer dieses 
Parlaments übermittelt werden. 
 
Nach Maßgabe des genannten Artikels können entsprechende Klagen in Bezug auf Europäische 
Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach der Verfassung 
vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben werden. 

 
518. Dieses Klagerecht muss in einem größeren Rahmen betrachtet werden, nämlich in 

dem Kontext sämtlicher in der Verfassung aufgeführten Klagemöglichkeiten. Wie 
im vorliegenden Fall festzustellen ist, bestehen die beiden einzigen Änderungen, 
die durch die Verfassung an dem im EGV geregelten Klagesystem angebracht 
worden sind, zum einen in der dem AdR in Artikel III-365 Absatz 3 verliehenen 
Befugnis zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage zur Wahrung seiner eigenen 
Rechte und zum andern in der in Artikel III-365 Absatz 4 vorgesehenen 
Erleichterung der Bedingungen, unter denen natürliche oder juristische Personen 
Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und die keine 
Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, gerichtlich anfechten können. 

 
A. – Von einem Mitgliedstaat im Namen seines nationalen Parlaments oder einer 

Kammer dieses Parlaments übermittelte Klagen 
 

519. Zunächst muss die genaue Tragweite von Artikel 8 Absatz 1 des Protokolls 
bestimmt werden. Es gibt kein triftiges Argument für die Behauptung, die 
Verfassung lege den Mitgliedstaaten eine Verpflichtung auf, dem Gerichtshof 
Klagen im Namen ihrer nationalen Parlamente zu übermitteln, stünde dies doch 
insbesondere im Gegensatz zu Artikel I-5, wonach die Union die „grundlegende 
politische und verfassungsrechtliche Struktur“ ihrer Mitgliedstaaten achtet. Aus 
dem Gesamttext der Verfassung für Europa, insbesondere aus ihrem Artikel I-5, 
sowie aus den Arbeiten des Europäischen Konvents, der Arbeitsgruppen zur 
Subsidiarität und zu den nationalen Parlamenten sowie des Präsidiums geht 
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hervor, dass die Mitgliedstaaten durch das Protokoll nicht verpflichtet werden 
sollen, auf Antrag ihrer Parlamente oder einer Parlamentskammer automatisch 
jede Klage zu übermitteln. 

 
520. Es sei angemerkt, dass das britische Oberhaus im Rahmen seines zweiten Berichts 

zum Subsidiaritätsprinzip173 sehr ausführlich die Frage erörtert, ob das in 
Artikel 8 für die nationalen Parlamente vorgesehene Klagesystem den 
Bedingungen des Artikels III-365 der Verfassung unterliegt oder nicht, obgleich 
sich das Protokoll ausdrücklich darauf bezieht. 

 
521. Aufgrund des Wortlauts von Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls ist es dem 

Gerichtshof nicht möglich, eine Klage eines Parlaments oder einer 
Parlamentskammer zuzulassen, die nicht förmlich von dem Mitgliedstaat – das 
heißt dem Exekutivorgan, das über die Befugnis zur internationalen Vertretung 
des Staates verfügt – übermittelt worden ist. Im Übrigen sei bemerkt, dass die 
Parlamente in der Regel keine Rechtspersönlichkeit besitzen wie der Staat und die 
Gebietskörperschaften oder deren öffentliche Einrichtungen. Sie sind bestenfalls 
befugt, im Rahmen der Beziehungen mit ihren Beschäftigten und zum Schutz 
ihrer Immobilien Verträge zu schließen und vor Gericht zu klagen.  

 
522. Das Protokoll fordert die Mitgliedstaaten – das heißt in der Praxis ihre 

Regierungen – auf, die notwendigen Initiativen zur Einführung eines Verfahrens 
zu ergreifen, nach dem:  

 
− die Regierung Klagen im Namen des nationalen Parlaments oder der 

Kammern dieses Parlaments automatisch oder nach einer Entscheidung 
aufgrund der Bewertung ihrer Zweckmäßigkeit übermitteln kann; 

− die einzelnen nationalen Institutionen die Voraussetzungen dafür schaffen 
können, gegebenenfalls die Position der Parlamentskammern mit der 
Regierung abzustimmen.  

 
523. Der Hinweis darauf, dass ein Mitgliedstaat die Klage „entsprechend der 

jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung im Namen seines nationalen 
Parlaments oder einer Kammer dieses Parlaments“ übermittelt, bedeutet unseres 
Erachtens schlicht und einfach, dass man es vom Standpunkt des Gerichtshofs 
formal mit einer Klage eines Mitgliedstaats zu tun haben wird und dass von jedem 
Mitgliedstaat festzulegen ist: 

 
− entweder die Verpflichtung zur Erhebung einer solchen Klage, wie es in 

Belgien bereits der Fall ist,  
− oder die Berücksichtigung der Begründungen der Kammern bei der 

Entscheidung, eine solche Klage einzureichen oder nicht; in diesem Fall 
                                                      
173

  Vgl. Bericht House of Lords, European Union Committee, 14. Sitzungsbericht 2004-05, Strengthening national 
parliamentary scrutiny of the EU – the Constitution’s subsidiarity early warning mechanism, HL Paper 101, veröffentlicht 
auf http://www.publications.iParlament.uk/pa/ld200405/ldselect/ldeucom/101/101.pdf, S. 43-45. 
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könnten mit einer etwaigen Anfechtung einer solchen Entscheidung nicht der 
Gerichtshof der Union, sondern nur die Gerichte der Mitgliedstaaten und 
insbesondere ihre Verfassungsgerichte befasst werden. 

 
524. Selbstverständlich steht es den Mitgliedstaaten vollkommen frei, wie sie dieses 

System ausgestalten. Weigert sich eine Regierung, die Klage des nationalen 
Parlaments oder einer der Kammern des nationalen Parlaments zu übermitteln, 
kann die Frage nur anhand der verfassungsrechtlichen Bestimmungen und des 
innerstaatlichen Rechts dieses Staates entschieden werden. In bestimmten Fällen 
kann die Entscheidung beim Verfassungsgericht liegen, in anderen ist es Aufgabe 
der Institutionen, ihre politischen Befugnisse geltend zu machen. Einer der 
wesentlichen zu berücksichtigenden Gesichtspunkte ist politischer Art: Es dürfte 
paradox erscheinen, wenn die Regierung eines Mitgliedstaates die Klage einer 
Kammer des nationalen Parlaments gegen einen Gesetzgebungsakt einbringt und 
gleichzeitig diesen Gesetzgebungsakt selber befürwortet.  

 
525. Eine solche Auslegung führt zu dem Schluss, dass in Fällen, in denen die 

Regierungen der Mitgliedstaaten ungeachtet der Anträge nationaler Parlamente 
nicht zur Anrufung des Gerichtshofs bereit wären, nur der AdR die Möglichkeit 
hat, den Gerichtshof zwecks Prüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei 
einem Gesetzgebungsakt anzurufen. Dies ist ein überaus wichtiger Faktor für die 
Stellung des AdR, den dieser in allen und insbesondere seinen politischen 
Aspekten prüfen sollte.  

 
B. – Nichtigkeitsklagen auf der Grundlage der Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips 

 
526. Absatz 1 von Artikel 8 ist so formuliert, dass der Eindruck entstehen könnte, es 

bestünden drei spezifische Klagemöglichkeiten für die Subsidiaritätsprüfung: 
 

 i. eine von einem Mitgliedstaat erhobene Klage; 
 

 ii. eine von einem Mitgliedstaat in Namen seines nationalen Parlaments oder einer 
Kammer dieses Parlaments übermittelte Klage; 

 
 iii. eine Klage des AdR gegen Gesetzgebungsakte, für deren Annahme seine 

Anhörung nach der Verfassung vorgeschrieben ist. 
 
527. Das Argument der Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips kann bereits bei 

jeder Nichtigkeitsklage im Rahmen der geltenden Verträge angeführt werden. 
Den im Protokoll Nr. 2 ausdrücklich vorgesehenen Fällen sind somit die 
„gewöhnlichen“ Möglichkeiten der Erhebung von Nichtigkeitsklage 
hinzuzufügen, mittels derer die Anfechtung der Übereinstimmung eines 
Rechtsakts mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit auf der Grundlage von Artikel III-365 zwei Arten von 
Klagebefugten offen steht: den privilegierten Klagebefugten, zu denen die 
Mitgliedstaaten, die Kommission, der Rat und das Parlament gehören (Artikel III-
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365 Absatz 2), sowie jeder natürlichen oder juristischen Person, die ein 
Klageinteresse hat (Artikel III-365 Absatz 4).  

 
528. Bezüglich der Frage, ob das Argument der Subsidiarität von der EZB, dem 

Rechnungshof oder dem AdR im Rahmen einer Nichtigkeitsklage zur Wahrung 
ihrer Rechte vorgebracht werden kann, gibt es zwei Ansatzmöglichkeiten:  

 
529. i. Es kann von dem Bestehen eines möglichen Zusammenhangs zwischen der 

Subsidiarität und dem Schutz der eigenen Rechte dieser Organe und 
Einrichtungen ausgegangen werden, da das Subsidiaritätsprinzip – als 
dynamisches Konzept – sowohl in Richtung einer „Dezentralisierung“ zur 
Vermeidung eines Tätigwerdens der Union, als auch in Richtung einer 
„Zentralisierung“ zur Erzwingung eines solchen Tätigwerdens seine Wirkung 
entfaltet: Wahrscheinlich könnten in Zukunft die EZB und der Rechnungshof mit 
Fällen konfrontiert werden, in denen das Subsidiaritätsprinzip nicht eingehalten 
wurde, weil die Union nicht in ausreichendem Umfang gehandelt hat. 

 
530. Es kann die Auffassung vertreten werden, Artikel III-365 hätte vervollständigt 

werden müssen, um die Hypothesen eins und zwei zu berücksichtigen, 
insbesondere im Hinblick auf die zusätzliche Klagemöglichkeit des AdR neben 
der Klage zur Wahrung seiner eigenen Rechte nach Maßgabe von Artikel III-365 
Absatz 3. Um die Frage des britischen Oberhauses zu beantworten: in jedem Fall 
gelten die Modalitäten des Artikels III-365 auch für Klagen zur Prüfung der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, die von einem Mitgliedstaat im Namen 
seines nationalen Parlaments „übermittelt“ werden könnten, ebenso wie übrigens 
für eine eventuell vom AdR erhobene Klage.  

 
531. ii. Des Weiteren kann die Ansicht vertreten werden, mit dem Protokoll Nr. 8 

werde lediglich eine spezieller Fall der Klagemöglichkeit des Ausschusses der 
Regionen zur Wahrung seiner eigenen Rechte näher bestimmt: dass er über die 
Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage zur Prüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips verfügt, bedeutet, dass die Kontrolle dieses Prinzips ein 
grundsätzliches Vorrecht des AdR ist. 

 
C. – Klagegründe für die Erhebung der Nichtigkeitsklage 

 
532. Wenn man davon ausgeht, dass Nichtigkeitsklagen wegen Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips nach Maßgabe des Artikels III-365 erhoben werden können, 
bedeutet dies, dass sie den Voraussetzungen in Bezug auf die in Artikel III-365 
Absatz 2 festgelegten Klagegründe – „Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher 
Formvorschriften, Verletzung der Verfassung oder einer bei ihrer Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm oder Ermessensmissbrauch“ – genügen müssen. Der 
Begriff Klagegrund bedeutet, dass nur Klagen mit einer Begründung, die sich 
einer dieser Kategorien zuordnen lässt, vom Gerichtshof stattgegeben werden 
kann. Die Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips könnte unter 
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jedem dieser vier Klagegründe geltend gemacht werden, und zwar je nach Fall auf 
unterschiedliche Weise. 

 
 1°) Unzuständigkeit 

 
533. Der Klagegrund der Unzuständigkeit führt zur Nichtigerklärung eines Rechtsakts, 

weil das Organ, das ihn erlassen hat, gemäß der Verfassung nicht über die für ein 
Tätigwerden erforderliche Zuständigkeit besitzt. In drei Fällen174 wurden Klagen 
gegen Gemeinschaftsakte mit der Begründung erhoben, die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips führe in dem betreffenden Fall zu der Feststellung, dass die 
Gemeinschaft keine Handlungskompetenz besitze; der Gerichtshof ist dieser 
Argumentation jedoch nicht gefolgt und hat diese Klagen abgewiesen. Dieser 
Grund ist im Hinblick auf die Subsidiarität dennoch in zwei Punkten von 
Bedeutung.  

 
534. Erstens könnte ein Gesetzgebungsakt, der in einem Bereich erlassen wird, in dem 

die Verfassung einer Maßnahme der Union keine Rechtsgrundlage verleiht, für 
nichtig erklärt werden. Die eigentliche Frage, die sich zunächst stellen wird, 
betrifft die Auslegung des als Rechtsgrundlage vorgeschlagenen Artikels – bzw. 
des Anwendungsbereichs der Flexibilitätsklausel gemäß Artikel I-18 –, um 
festzustellen, ob diese Bestimmungen die in Betracht gezogene Maßnahme 
abdecken. Durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs in der Rechtssache 
betreffend die Richtlinie über die Tabakwerbung wird ein solcher Fall, wie er im 
vorhergehenden Abschnitt erläutert worden ist, sehr gut veranschaulicht. 
Deutschland, das im Rat überstimmt worden war, hatte eine Nichtigkeitsklage 
gegen eine Richtlinie des Rates und des Parlaments mit der Begründung erhoben, 
diese Richtlinie könne sich nicht auf Artikel 95 EGV, der die Grundlage für die 
Harmonisierung im Bereich des Binnenmarkts bildet, stützen. Der Gerichtshof hat 
Deutschland Recht gegeben und diese Richtlinie für nichtig erklärt, weil sie auf 
einer ungeeigneten Rechtsgrundlage beruhte und keine andere Rechtsgrundlage 
bestand. 

 
535. Zweitens ist es möglich, dass die Union formal zwar eine Rechtsetzungsbefugnis 

in dem in Betracht gezogenen Bereich besitzt, dass diese Befugnis aber nicht dem 
Organ zugewiesen ist, das die Entscheidung trifft. Das Problem stellt sich vor 
allem, wenn die verschiedenen anwendbaren Rechtsgrundlagen unterschiedliche 
Beschlussfassungsverfahren vorsehen, und insbesondere, wenn zwischen einer auf 
einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren beruhenden Rechtsgrundlage und 
einer anderen Grundlage entschieden werden muss, bei der nur der Rat oder nur 
die Kommission die Entscheidungsbefugnis besitzt. Die Unzuständigkeit könnte 
dann als Klagegrund gelten, wenn mehrere mögliche Rechtsgrundlagen für eine 
Maßnahme bestehen, die Organe sich jedoch für eine nach Ansicht eines Klägers 
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falsche Rechtsgrundlage entschieden haben; in der Praxis wird ein derartiger 
Grund als in den Bereich der Vertragsverletzung fallend betrachtet. 

 
536. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Situation auftritt, in der AdR der einzige 

mögliche Kläger gegen einen Gesetzgebungsakt wäre, der sich auf keine 
geeignete Rechtsgrundlage stützt, ist sehr gering; mit sehr viel größerer 
Wahrscheinlichkeit wird es Anlässe, wie die Richtlinie über die Tabakwerbung, 
geben, bei denen der eine oder andere überstimmte Mitgliedstaat Klage erhebt 
oder im Namen seines Parlaments eine Klage übermittelt, um die Rechtsgrundlage 
anzufechten, auf der der Gesetzgebungsakt beruht. In diesem Kontext könnte sich 
der AdR veranlasst sehen, gleichzeitig mit einem Mitgliedstaat oder einem 
Parlament gegen einen Gesetzgebungsakt Klage zu erheben, denn die 
Verwendung einer ungeeigneten Rechtsgrundlage kann ohne weiteres als ein 
Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip angesehen werden. 

 
 2°) Verletzung wesentlicher Formvorschriften 
 
537. Der zweite Grund, der zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß Artikel III-

365 Absatz 2 berechtigt, ist die Verletzung wesentlicher Formvorschriften. Dieser 
Klagegrund ist im Hinblick auf das Subsidiaritätsprotokoll und die Befugnisse des 
AdR besonders bedeutsam. Es steht nämlich außer Zweifel, dass zum einen die 
Verpflichtung zur Anhörung des AdR und zum anderen die Einhaltung des 
Frühwarnmechanismus „wesentliche Formvorschriften“ im Sinne des Artikels III-
365 darstellen, da es sich – ebenso wie die Begründung oder die „umfangreichen 
Anhörungen“ - um in der Verfassung selbst vorgesehene Formvorschriften 
handelt. 

 
538. Dieser Klagegrund bedeutet, dass ein Gesetzgebungsakt angefochten und für 

nichtig erklärt werden kann, selbst wenn er inhaltlich nicht gegen das 
Subsidiaritätsprinzip verstößt. Die bloße Tatsache, dass die Verfahren nicht 
eingehalten wurden und beispielsweise der AdR nicht konsultiert worden ist, 
müsste somit zur Nichtigerklärung des Rechtsakts führen. Die gesamte 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zur obligatorischen Anhörung des Europäischen 
Parlaments – bevor diesem mit dem Maastricht-Vertrag entsprechende Befugnisse 
übertragen wurden (Mitentscheidung) – zeigt, wie wichtig derartige wesentliche 
Formvorschriften sind. Dabei geht es nicht darum, dass die Organe verpflichtet 
sind, die vom AdR oder dem WSA oder auch gegebenenfalls von den nationalen 
Parlamenten abgegebenen Stellungnahmen zu befolgen, sondern dass sie, sofern 
in der Verfassung vorgesehen, um diese Stellungnahmen ersuchen und die 
notwendige Zeit vorsehen müssen, damit die Verfasser der Stellungnahmen diese 
abgeben können, und sich selbst auch die notwendige Zeit dafür lassen, um den 
Inhalt dieser Stellungnahmen berücksichtigen zu können. 

 
539. Zu den wesentlichen Formvorschriften, die von den Organen im Rahmen des 

Rechtsetzungsverfahrens einzuhalten sind, gehört des Weiteren die Verpflichtung 
zur Begründung der Gesetzgebungsakte – wie übrigens auch der sonstigen 
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Rechtsakte der Organe. Dazu sei bemerkt, dass sich die bestehende 
Rechtsprechung zum Subsidiaritätsprinzip speziell auf diesen Punkt bezieht. Im 
Regelfall prüft der Gerichtshof, ob es eine solche Begründung gibt und ob sie 
mehr oder weniger vollständig sowie für den Rechtsakt, den es zu begründen gilt, 
geeignet ist, aber er nimmt keine inhaltliche Bewertung dieser Begründung vor, 
da die Gemeinschaftsorgane seiner Ansicht nach über einen weitgehenden 
Ermessensspielraum verfügen müssen.  

 
 3°) Verletzung der Verfassung oder einer bei ihrer Durchführung 

anzuwendenden Rechtsnorm 
 
540. Der dritte Grund zur Erhebung einer Nichtigkeitsklage ist der wichtigste. Dazu 

sind zwei Dinge anzumerken.  
 
541. Erstens erstreckt sich der Grundsatz, wonach die Verletzung der Verfassung jede 

bei ihrer Durchführung anzuwendende Rechtsnorm einschließt, auf: 
 

− den Text der Verfassung; 
− das gesamte abgeleitete Recht, einschließlich des bereits bestehenden 

abgeleiteten Rechts, das wie in Artikel IV-438 der Verfassung festgelegt als 
Besitzstand der Gemeinschaft und der Union weiter gilt;  

− die sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergebenden Rechtsnormen 
und Grundsätze.  

 
542. Dies hat zur Folge, dass unter einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips nicht 

nur ein Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip laut Artikel I-11 zu verstehen ist, 
sondern auch ein Verstoß gegen dieses Prinzip, wie es möglicherweise in einem 
Text mit Gesetzescharakter formuliert und näher bestimmt ist. Eines der 
Probleme, das sich dann stellt, ist die Frage, ob der bei einer Klage in Betracht 
gezogene Gesetzgebungsakt die Aufhebung des vorhergehenden Textes einer 
Richtlinie oder einer Verordnung bewirken kann. Das Problem könnte sich vor 
allem im Falle eines Widerspruchs zwischen der Formulierung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes in einem Rahmengesetz und der Formulierung in einem 
neuen Gesetz stellen. Noch akuter würde sich das Problem der Hierarchie bei 
einem Widerspruch zwischen der Formulierung des Subsidiaritätsprinzips in 
einem Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz – bzw. in einer der 
verfassungsgemäßen Definition des Europäischen Gesetzes oder Rahmengesetzes 
entsprechenden alten Richtlinie oder Verordnung – und in einer Verordnung nach 
der neuen Verfassung stellen.  

 
543. Es sieht so aus, als könnte die Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch eine 

Europäische Verordnung nicht in einer im Namen eines nationalen Parlaments 
übermittelten Klage geltend gemacht werden, da dieses Verfahren gemäß dem 
Subsidiaritätsprotokoll nur für Gesetzgebungsakte gilt. Die Nichtigkeitsklage 
steht jedoch generell den anderen Klägern – Mitgliedstaaten, Organe sowie die 
Bedingungen des Artikels III-365 Absatz 4 erfüllende Kläger – offen, um 
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gegebenenfalls eine neue Verordnung, bei der das Subsidiaritätsprinzip nicht 
eingehalten wird, anzufechten. Für den AdR ist das Problem dadurch gelöst, dass 
er Nichtigkeitsklage zur Wahrung seiner Rechte erheben kann. 

 
544. Die zweite Anmerkung besteht in der Feststellung, dass die Verletzung der 

Verfassung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm 
insbesondere die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit bedeutet. Wir verweisen dazu auf die nachfolgenden 
Ausführungen unter Punkt 2.6. 

 
 4°) Ermessensmissbrauch 
 
545. Der Begriff Ermessensmissbrauch bedeutet im üblichen Sprachgebrauch, dass 

eine Person oder eine Behörde eine ihr zu einem bestimmten Sachzweck 
verliehene Befugnis zu persönlichen Zwecken missbraucht. In diesem Sinne darf 
Artikel III-365 Absatz 2 nicht verstanden werden. Der Begriff 
Ermessensmissbrauch, wie er in der Rechtsprechung des Gerichtshofs entwickelt 
wurde, ist im Wesentlichen als Verfahrensmissbrauch zu definieren. 
Ermessensmissbrauch liegt vor, wenn ein Organ eine Rechtsgrundlage, die ihm 
die Befugnis verleiht, mittels eines bestimmten Instruments tätig zu werden, zu 
einem anderen Zweck als dem, wofür ihm dieses Instrument verliehen wurde, 
gebraucht.  

 
546. Der Begriff Ermessensmissbrauch könnte im Rahmen der Verfassung für Europa 

von besonderer Bedeutung im Hinblick auf Artikel I-3 „Die Ziele der Union“ 
sein, weil zur Förderung eines dieser Ziele auf jeden Fall von den der Union 
übertragenen Befugnissen Gebrauch gemacht werden muss. Denkbar ist, dass sich 
Fragen stellen werden und es Auslegungsunterschiede bezüglich der Verwendung 
dieser oder jener Rechtsgrundlage, die den in Artikel I-3 genannten Unionszielen 
entspricht, geben könnte. Unter Umständen entwickelt sich im Falle eines 
offensichtlichen Beurteilungsfehlers eine Rechtsprechung zur Vereinbarkeit der 
Gesetzgebungsakte mit den Werten der Union gemäß Artikel I-3 der Verfassung. 
Daher ist es möglich – aber keineswegs sicher –, dass es bei künftigen 
Argumentationen im Rahmen der Subsidiaritätskontrolle um die 
Übereinstimmung zwischen den Zielen und den Handlungen der Union unter dem 
Gesichtspunkt der Subsidiarität gehen wird. 

 
547. Eines der gewichtigen Probleme bei Streitfällen in Sachen Ermessensmissbrauch 

liegt darin, dass der Kläger sachdienliche Beweismittel beizubringen hat175, wobei 
es sich um objektive Beweismittel handeln muss, was außer in Fällen von 
Verfahrensmissbrauchs äußerst schwierig ist. Der Gerichtshof anerkennt diesen 
Klagegrund, wenn „aufgrund objektiver, schlüssiger und übereinstimmender 
Indizien anzunehmen ist, dass [die Maßnahme] ausschließlich oder zumindest 

                                                      
175

  29. September 1976, Giuffrida gegen Rat, Rechtssache 105/75, Slg.1395. 



 263 

vorwiegend zu anderen als den angegebenen Zwecken oder mit dem Ziel erlassen 
worden ist, ein Verfahren zu umgehen, das der Vertrag speziell vorsieht, um die 
konkrete Sachlage zu bewältigen“176. 

 
548. Es bleibt die Frage, ob hier ein Handlungsspielraum besteht, den der Gerichtshof 

nutzen möchte, oder ob es sich lediglich um eine Argumentation handelt, die 
zwischen den verschiedenen Organen und dem AdR bei der Beurteilung der 
Übereinstimmung eines Gesetzgebungsvorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip 
zum Tragen kommen sollte. Im Übrigen ist zu bemerken, dass die 
Berücksichtigung der Ziele und Werte der Union sowohl in Richtung einer 
geringeren Intensität des Unionshandelns als auch umgekehrt, d.h. in Richtung 
einer Zunahme dieser Intensität, wirken kann. Durch das Bestehen dieser Ziele 
und Werte wird gleichermaßen der potenziell zentralisierende wie 
dezentralisierende Charakter des Subsidiaritätsprinzips ergänzt. Dies ist ein 
wichtiger Gesichtspunkt, um sich vor Augen zu halten, dass die Kontrolle des 
Subsidiaritätsprinzips keinesfalls lediglich in einer skeptischen Haltung gegenüber 
den Maßnahmen der Union bestehen darf; es muss sich im Gegenteil um einen 
konstruktiven Dialog handeln, damit die Maßnahmen gefunden werden können, 
die zum Erreichen ihrer Ziele am geeignetsten sind. 

 
D. – Die Fristen einer Nichtigkeitsklage 

 
549. In Artikel III-365 Absatz 6, in dem die Bedingungen hinsichtlich der Frist für die 

Erhebung einer Nichtigkeitsklage festgelegt sind, wird der gegenwärtige Text von 
Artikel 230 Absatz 5 EGV komplett übernommen, so dass die gesamte 
Rechtsprechung zu diesen die Frist betreffenden Bedingungen fortgelten wird. 

 
550. Die Klage muss vor Ablauf der Frist bei der Kanzlei des Gerichtshofs oder des 

Gerichts eingehen. Es gibt verschiedene Methoden zur Berechnung der Frist, je 
nachdem, ob der betreffende Rechtsakt dem eventuellen Kläger bekannt gegeben 
wird oder ob er veröffentlicht wird, was bei den Rechtsakten mit Gesetzes- und 
Verordnungscharakter der Fall ist. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der 
Rechtsakt im Amtsblatt der Europäischen Union erscheint (Reihe L bei 
Rechtsvorschriften). Die Veröffentlichung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das 
ABl., in dem der Rechtsakt enthalten ist, tatsächlich in allen 
Gemeinschaftssprachen im Amt für amtliche Veröffentlichungen vorliegt. In der 
Regel handelt es sich dabei um das Datum der Ausgabe des ABl., in dem der 
Rechtsakt aufgeführt ist – sofern von dem Kläger nicht gegebenenfalls der 
Gegenbeweis erbracht werden kann. Unerheblich ist, ob sich der Text gegenüber 
den vorläufigen Fassungen der Entwürfe, die möglicherweise insbesondere im 
Internet veröffentlicht worden sind, geändert hat oder nicht. Der Ablauf der 
Klagefrist hat die Verwirkung des Rechts auf Erhebung der Nichtigkeitsklage zur 
Folge. Die Frist kann nicht verlängert werden, indem das Gemeinschaftsorgan 
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ersucht wird, seine Entscheidung rückgängig zu machen, und dessen 
Ablehnungsentscheidung gerichtlich angefochten wird177. 

 
551. Im Gegensatz zu der im Protokoll Nr. 2 für die Abgabe begründeter 

Stellungnahmen der nationalen Parlamente vorgesehenen Sechs-Wochen-Frist 
muss die Frist von zwei Monaten für die Nichtigkeitsklage strengstens 
eingehalten werden, und es bestehen keine Möglichkeiten, diese Frist zu 
überschreiten. Mit Ablauf der Frist ist es nicht mehr möglich, Klage gegen den 
Gesetzgebungsakt einzureichen, der somit rechtskräftig wird. Gleichwohl ist es 
denkbar, dass die Verfassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzgebungsakts später 
in einem von einem mitgliedstaatlichen Gericht eingereichten 
Vorabentscheidungsersuchen in Frage gestellt wird. Eine solche Möglichkeit 
sollte unbedingt bedacht werden: das Auslaufen der Klagefrist von zwei Monaten 
nach Veröffentlichung des Gesetzgebungsakts bedeutet nicht, dass dieser gegen 
jegliche Klage absolut gefeit wäre. Wir werden weiter unten auf die Bedeutung 
und die Modalitäten des Vorabentscheidungsersuchens zurückkommen. 

 
552. Die Frist von zwei Monaten mag ausgesprochen kurz erscheinen, doch muss in 

die Zeit des Nachdenkens über die Argumente, die gegebenenfalls gegen einen 
Gesetzgebungsakt vorgebracht werden können, selbstverständlich die 
Gesamtdauer des Entscheidungsverfahrens eingerechnet werden. Diese 
Argumente können bereits ab dem Zeitpunkt der Vorlage eines Entwurfs 
entwickelt werden. Sie werden vor allem im Rahmen des Frühwarnsystems 
seitens der nationalen Parlamente oder auch im Rahmen der Anhörung des AdR 
selbst, sofern diese obligatorisch ist, entwickelt werden. Die Zweimonatsfrist ist 
mithin weniger im Hinblick auf die inhaltliche Begründung und die erforderlichen 
Ressourcen zur rechtlichen Würdigung der Vereinbarkeit eines Rechtsakts mit 
dem Subsidiaritätsprinzip wichtig als vielmehr in Bezug auf die Form. Aus Sicht 
des AdR kommt die Formanforderung hauptsächlich im Hinblick auf die 
Verfahrensweise zum Tragen, mittels deren gegebenenfalls die Einreichung einer 
Klage beschlossen wird. Selbstredend muss der interne 
Beschlussfassungsmechanismus des AdR eine Möglichkeit zur Überwindung der 
durch den eigenen Sitzungskalender des AdR bedingten Schwierigkeiten 
vorsehen. Die Tatsache, dass eine Argumentation bereits vor der endgültigen 
Verabschiedung des Rechtsaktes durch den Gesetzgeber entwickelt werden kann, 
dürfte die Festlegung eines auf verschiedenen Hypothesen beruhenden 
Beschlussfassungsverfahrens ermöglichen, bei dem einem speziellen Gremium 
des AdR die Entscheidung überlassen wird, die Klage – die formal vom 
Präsidenten des AdR zu unterzeichnen ist – letztlich auszulösen, sollte eine der im 
Rahmen dieses Verfahrens untersuchten Hypothesen tatsächlich eintreten. 

                                                      
177

  EuGH 15. März 1995, Cobrecaf SA gegen Kommission, Rechtssache 514/93, Slg. I-621. 



 265 

 
 
 

ABSCHNITT 3 
DIE KLAGEMÖGLICHKEITEN DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN VOR DEM GERICHTSHOF 

 
553. Eine der wesentlichen Neuerungen im Hinblick auf den AdR und die RLG besteht 

darin, dass die Verfassung dem AdR ein Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte 
(Artikel III-365 Absatz 3) sowie die Möglichkeit einräumt, entsprechend dem 
Subsidiaritätsprotokoll Klagen gegen Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die 
Anhörung des AdR vorgeschrieben ist, zu erheben. Es sei nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass diese beiden Klagemöglichkeiten eng miteinander 
zusammenhängen und dass noch andere wichtige Klagemöglichkeiten zur 
Kontrolle des Verhältnismäßigkeits- und des Subsidiaritätsgrundsatzes bestehen, 
einschließlich der Klagen, die bereits angestrengt werden können, ohne das 
Inkrafttreten der Verfassung für Europa abwarten zu müssen. 

 
A. – Die Nichtigkeitsklage des AdR gegen einen Gesetzgebungsakt zur Wahrung des 

Subsidiaritätsprinzips 
 

Subsidiaritätsprotokoll Artikel 8 Absatz 2 
 

Nach Maßgabe von [Artikel III-365] können entsprechende Klagen in Bezug auf Europäische 
Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach der Verfassung 
vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der Regionen erhoben werden. 

 
554. Als eine erste Voraussetzung für die Nichtigkeitsklage gilt, dass sie sich auf 

Gesetzgebungsakte bezieht. Das bedeutet allerdings nicht, dass jegliche Klage 
gegen einen Rechtsakt ohne Gesetzescharakter ausgeschlossen ist. Gemäß dem 
Grundsatz der laufenden Subsidiaritätskontrolle darf sich der AdR nicht mit der 
Überprüfung der Subsidiaritätskonformität von Gesetzen und Rahmengesetzen 
begnügen, sondern soll gleichermaßen EU-Verordnungen und -Beschlüsse 
überwachen, um sie auf ihre Vereinbarkeit mit diesen Grundsätzen zu prüfen. Die 
Ausübung dieser Kontrolle dürfte mengenmäßig eigentlich keine besonderen 
Probleme aufwerfen, da es recht einfach sein dürfte, Kriterien für die Frage 
aufzustellen, welche Arten von Verordnungen vom AdR zu prüfen sind. Vertritt 
der AdR die Ansicht, anstelle einer erlassenen Verordnung hätte ein Europäisches 
Gesetz oder Rahmengesetz gewählt werden müssen, kann er Klage gegen diese 
Verordnung erheben, um den Gerichtshof zu veranlassen, dem Grundsatz der 
Wahl der geeignetsten Rechtsgrundlage nach dem in Artikel I-11 niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip zur Geltung zu verhelfen. 

 
555. Eine zweite spezifische Bedingung für eine etwaige Klageerhebung durch den 

AdR besteht darin, dass sie sich nur auf „europäische Gesetzgebungsakte, für 
deren Erlass seine Anhörung nach der Verfassung vorgeschrieben ist“, beziehen 
kann. Zieht man die Konsequenz aus der Bestimmung, dass gemäß Artikel III-388 
der AdR, wenn der WSA gehört werden muss, „eine entsprechende 
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Stellungnahme abgeben kann, wenn er der Auffassung ist, dass spezifische 
regionale Interessen berührt werden“, so handelt es sich demnach um Europäische 
Gesetze oder Rahmengesetze, die auf Grundlagen, die die obligatorische 
Anhörung des AdR vorsehen, sowie auf Grundlagen, nach denen der WSA 
obligatorisch angehört werden muss, verabschiedet worden sind. 

 
556. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass, wer das Klagerecht auf die Fälle der 

obligatorischen Anhörung des AdR beschränken möchte, zwar insofern leichtes 
Spiel zu haben scheint, als von fünf Sprachfassungen nur die französische 
Fassung mit der Formulierung „prévoit sa consultation“ (die Anhörung 
vorgesehen ist) anstatt „requiert sa consultation“ (die Anhörung vorgeschrieben 
ist) einen Interpretationsspielraum zulässt und in den Dokumenten des Konvents 
genügend Hinweise zu finden sind, wonach es darum ging, dem AdR dieses 
Klagerecht in den Bereichen zu verleihen, in denen seine Anhörung 
vorgeschrieben ist. Die Gleichheit der Sprachfassungen bedeutet jedoch, dass die 
französische Version genau dieselbe Verbindlichkeit besitzt wie die anderen 
Versionen und dass der von ihr offensichtlich gegebene Spielraum auch genutzt 
werden kann, denn sie wird dem Zweck des Protokolls besser gerecht, der ja darin 
besteht, die Befugnisse des AdR als Vertreter der RLG auszuweiten, deren Rolle 
durch die Artikel I-5 und I-11 vor allem hinsichtlich der Subsidiarität anerkannt 
wird. Sie muss im Zusammenhang mit Artikel III-388 Absatz 3 zweiter Satz 
betrachtet werden, wonach der AdR zu den Texten, zu denen der WSA gehört 
werden muss, eine Stellungnahme abgeben kann, „wenn er der Auffassung ist, 
dass spezifische regionale Interessen berührt werden“, wobei diese Stellungnahme 
sich von den im nächsten Satz des gleichen Artikels vorgesehenen 
Stellungnahmen unterscheidet, die er von sich aus abgeben kann. Eine 
teleologische und auf der praktischen Wirksamkeit beruhende Interpretation führt 
in diesem Fall dazu, dass Artikel 8 des Protokolls im weitesten Sinne ausgelegt 
wird, sodass die „spezifischen regionalen Interessen“ am besten geschützt werden 
können. Die Klage zur Wahrung seiner Rechte kann dazu genutzt werden, die 
Anerkennung einer solchen Auslegung eines Tages sicherzustellen. 

 
Tabelle 18: Obligatorische Anhörung des AdR und des WSA 

 
 Bereich Rechts-

grundlagen  
AdR allein - Kultur - III-280 

AdR und 
WSA  

- Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Unterstützung ihrer 
Maßnahmen im Beschäftigungsbereich 

- Sozialpolitik 
- den ESF betreffende Durchführungsmaßnahmen 
- wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt: Maßnahmen 

außerhalb der Fonds 
- Struktur- und Kohäsionsfonds (ab der zweiten Regelung) 
- EFRE: Durchführungsmaßnahmen 
- Umweltpolitik 
- gemeinsame Verkehrspolitik 
- Seeschifffahrt und Luftfahrt 
- transeuropäische Netze 

- III-207 
 
- III-210 
- III-219 
- III-221 
 
- III-223 
- III-224 
- III-234 
- III-236 
- III-245 
- III-247 
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- Rahmenprogramm und spezifische Programme für Forschung und 
technologische Entwicklung 

- Energie 
- öffentliche Gesundheit 
- allgemeine Bildung, Jugend, Sport 
- berufliche Bildung 

- III-251 und 
III 252 

- III-256 
- III-278 
- III-282 
- III-283 

WSA 
allein 

- Freizügigkeit der Arbeitnehmer 
-  Niederlassungsfreiheit 
- Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung 
- Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Hinblick auf 

die Verwirklichung oder das Funktionieren des Binnenmarkts 
- Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
- gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik 
- Verbraucherschutz 
- Unternehmen (in Durchführung der Programme für Forschung, 

technologische Entwicklung und Demonstration) 
- Industrie 

- III-134 
- III-138 
- III-137 
- III-172 
 
- III-214 
 
- III-231 
- III-235 
- III-253 
 
- III-279 

Betroffene 
Organe 

- Statut der Beamten der Union - III-427 

 
557. Die Verfassung sieht die obligatorische Anhörung des AdR des Weiteren bei 

Beschäftigungsfragen vor (Artikel III-206), jedoch kann der Rat hier nur 
„Leitlinien“ festlegen, die nicht in Form eines Gesetzgebungsakts verabschiedet 
werden und somit nicht Gegenstand einer Nichtigkeitsklage des AdR sein können. 

 
558. Hervorzuheben ist hier, dass der AdR gemäß Artikel III-365 Klage zur Wahrung 

seiner Rechte erheben kann. Dies hat zur Folge, dass die Klagemöglichkeit des 
AdR nicht allein auf die Prüfung von Gesetzgebungsakten begrenzt ist, die 
effektiv auf einer Rechtsgrundlage verabschiedet worden sind, die seine 
ordnungsgemäße Anhörung vorsieht. In sämtlichen Fällen, in denen ein 
Gesetzgebungsakt auf mindestens zwei verschiedenen Rechtsgrundlagen erlassen 
werden kann, muss dem AdR daran gelegen sein, nachzuprüfen, ob seiner 
Meinung nach die richtige Rechtsgrundlage gewählt worden ist, und er kann 
somit gegebenenfalls eine Klage in Erwägung ziehen, wenn er die gewählte 
Rechtsgrundlage nicht für korrekt hält.  

 
559. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Erwägungen nicht nur im Falle einer Klage 

vor dem Gerichtshof gelten, sondern auch im Hinblick auf die Beratungen mit den 
Organen während der Verabschiedungsphase der Rechtsvorschriften. Der AdR 
könnte selbstverständlich in dieser Phase eine Stellungnahme abgeben und 
fordern, dass die für den Rechtsakt geplante Rechtsgrundlage geändert wird. Eine 
der potenziellen Schwierigkeiten liegt darin, dass gemäß Artikel III-172 über „die 
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, 
welche die Verwirklichung oder das Funktionieren des Binnenmarkts zum 
Gegenstand haben“, die entsprechenden Europäischen Gesetze oder 
Rahmengesetze nach Anhörung des WSA, aber ohne obligatorische Anhörung des 
AdR, erlassen werden. So gab es im Rahmen der geltenden Verträge bereits 
Situationen, in denen die Kommission bezüglich der Rechtsgrundlage die Wahl 
zwischen einer dem künftigen Artikel II-172 – Artikel 95 EG-Vertrag – 
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entsprechenden Rechtsgrundlage und einer anderen Rechtsgrundlage hatte und 
dabei dem Artikel über die Angleichung der Rechtsvorschriften im Hinblick auf 
die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts den Vorzug gegeben hat. 

 
560. Im Zusammenhang mit den Rechtsakten, die der AdR durch eine 

Nichtigkeitsklage anfechten kann, ist ein drittes Detail zu erwähnen. Die 
Nichtigkeitsklage zur Überprüfung der Übereinstimmung der Gesetzgebungsakte 
mit dem Subsidiaritätsprinzip bezieht sich auf die Europäischen Gesetze und 
Rahmengesetze, sobald sie im Rahmen des dafür vorgesehenen Verfahrens 
endgültig erlassen worden sind. Von dieser Klagemöglichkeit kann kein Gebrauch 
gegen Entscheidungen gemacht werden, die während des Verfahrens der 
Ausarbeitung oder Verabschiedung dieser Rechtsakte getroffen wurden. Anders 
verhält es sich bei Klagen zur Wahrung der eigenen Rechte, die auch gegen 
Entscheidungen – bei denen es sich um eine rechtskräftig gewordene 
Verfahrensentscheidung handeln kann – erhoben werden können. Den 
Möglichkeiten einer Nichtigkeitsklage ist eine wesentliche Grenze dadurch 
gesetzt, dass die vorbereitenden Rechtsakte nicht getrennt von dem endgültigen 
Rechtsakt, der durch sie vorbereitet wurde, angefochten werden können. Nach der 
Rechtsprechung können in Fällen, in denen sich die Vorbereitung eines 
Rechtsakts in mehreren Etappen vollzieht, insbesondere nach einem internen 
Verfahren innerhalb eines der Organe, nur die Maßnahmen angefochten werden, 
mit denen die endgültige Position des Organs am Ende dieses Verfahrens 
festgelegt wird178; ausgenommen sind also Zwischenmaßnahmen, deren Ziel die 
Vorbereitung der endgültigen Entscheidung ist, sowie die Fälle, in denen sich das 
Organ die Möglichkeit einer Änderung seines Standpunkts vorbehält. Bei der 
Ausdehnung dieser Rechtsprechung auf die hier interessierenden Fälle ist jedoch 
Vorsicht geboten, denn sie betrifft hauptsächlich die von der Kommission in 
Ausübung ihrer Entscheidungsbefugnis getroffenen Maßnahmen, während 
etwaige Klagen des AdR im Rahmen der Überwachung des 
Rechtsetzungsverfahrens erfolgen würden, das anders geartet ist und bei dem 
mehrere Organe beteiligt sind. 

 
561. Artikel III-365 Verfassung, der in diesem Punkt auch Artikel 230 EGV 

übernimmt, schreibt eine ganz bestimmte Frist vor, binnen deren 
Nichtigkeitsklagen erhoben werden können. „Die in diesem Artikel vorgesehenen 
Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach Lage des 
Falles von der Veröffentlichung der betreffenden Handlung, ihrer Bekanntgabe an 
den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger 
von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat“. Im Falle einer Klage gegen einen das 
Subsidiaritätsprinzip verletzenden Gesetzgebungsakt läuft die Frist ab der 
Veröffentlichung des Akts im Amtsblatt der Europäischen Union. In der Praxis 
kommt dem insofern besondere Bedeutung zu, als dies bedeutet, dass der AdR in 
Wirklichkeit über mehr als zwei Monate verfügt, um sich eine Meinung über die 
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Einhaltung oder Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips durch einen 
Gesetzgebungsakt sowie über die Zweckmäßigkeit einer Klageerhebung zu 
bilden, denn zum einen erfolgt die Veröffentlichung im Amtsblatt nicht 
unmittelbar nach Erlass des Rechtsakts – dazwischen liegt immer eine Zeitspanne 
von mindestens einigen Tagen – und zum anderen sind vor allem die im Laufe 
eines Legislativverfahrens vorgenommenen Änderungen nicht unbedingt der Art, 
dass sie zu einer veränderten Bewertung eines Rechtsakts in Bezug auf die 
Subsidiarität führen würden. 

 
562. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass im Falle von Bedenken hinsichtlich der 

Subsidiarität die problematischen Artikel des Gesetzgebungsvorschlags 
zwangsläufig mit großer Aufmerksamkeit geprüft werden. Erlässt das EU-Organ 
dann einen im Widerspruch zum Subsidiaritätsprinzip stehenden europäischen 
Gesetzgebungsakt, so werden sich aller Wahrscheinlichkeit nach mehrere 
nationale Parlamente oder der AdR bzw. diese zusammen im Laufe des 
Rechtsetzungsverfahrens veranlasst sehen, die Nichteinhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips geltend zu machen. Unter diesen Bedingungen stellt die 
Frist von zwei Monaten eine Zeitspanne dar, die hauptsächlich dazu genutzt 
werden müsste, innerhalb des AdR zu entscheiden, inwieweit eine derartige Klage 
angebracht ist oder nicht. Würde der AdR ein Beschlussverfahren wählen, das die 
Klageerhebung von einer Entscheidung seines Plenums abhängig macht, könnte 
dies Probleme aufwerfen. Diese Probleme ließen sich jedoch weitgehend durch 
ein Verfahren lösen, das es dem Plenum ermöglichen würde, einen mit Optionen 
versehenen Standpunkt abzugeben, so dass das für die Subsidiaritätsüberwachung 
zuständige Gremium dann in Abhängigkeit von dem, was die EU-Organe 
letztendlich verabschieden, eine Entscheidung in dem einen oder anderen Sinne 
treffen könnte. 

 
563. Artikel III-365, auf den sich Artikel 8 des Subsidiaritätsprotokolls bezieht, sieht, 

wie wir festgestellt haben, vor, dass Klagen wegen Unzuständigkeit, Verletzung 
wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verfassung oder einer bei ihrer 
Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauch 
erhoben werden können. Wie schon angemerkt wurde, könnte die Anfechtung von 
Gesetzgebungsakten im Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
größtenteils aufgrund von Argumenten betreffend die Verletzung der Verfassung 
oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm erfolgen, was aber 
die anderen Gründe für eine Nichtigkeitsklage nicht automatisch ausschließt. 
Insbesondere kann die Frage der Unzuständigkeit von großer Bedeutung sein, 
wenn die Möglichkeit der Wahl zwischen verschiedenen Rechtsgrundlagen 
besteht. 

 
B. – Die Nichtigkeitsklage zur Wahrung der Rechte des AdR 

 
564. Artikel III-365 der Verfassung wird dem AdR die gleiche Klagemöglichkeit 

einräumen, über die bereits der Rechnungshof und die Europäischen Zentralbank 
verfügen, d.h. die Möglichkeit zur Wahrung seiner Rechte. Dazu sei bemerkt, 
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dass bislang weder der Rechnungshof noch die Zentralbank eine derartige Klage 
zur Wahrung ihrer Rechte erhoben haben, so dass dem AdR keine einschlägige 
Rechtsprechung außer der zu den Rechten des Europäischen Parlaments zur 
Verfügung steht. 

 
Artikel III-365 

 
3. Der Gerichtshof der Europäischen Union ist unter den in den Absätzen 1179 und 2180 genannten 
Bedingungen zuständig für Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses 
der Regionen, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. 

 
565. Die Situation des AdR ist zum Teil mit derjenigen des Europäischen Parlaments 

vergleichbar, bevor dieses durch den Vertrag von Nizza die Möglichkeit erhielt, 
wie die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommission als vollberechtigter 
privilegierter Klageberechtigter aufzutreten. Wie der AdR besitzt das Europäische 
Parlament nämlich Rechte, die im Rahmen des Verfahrens zur Verabschiedung 
der gemeinschaftlichen Rechtsakte zum Tragen kommen. Genau diesen 
Rechtsakten gilt hier unser Interesse und nicht den Fragen der rein institutionellen 
Rechte, die den Erlass von Gesetzgebungsakten nicht berühren. Selbstverständlich 
unterscheidet sich die Lage des AdR von derjenigen des Europäischen Parlaments 
und des Rechnungshofs insoweit, als er nicht die offizielle Eigenschaft eines 
„Organs“ der Union besitzt und keinesfalls über eine Stellung verfügt, die mit 
derjenigen des Europäischen Parlaments im Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens 
zu vergleichen wäre. Der Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Ausübung des 
Anhörungsrechts des Europäischen Parlaments lassen sich jedoch Grundsätze 
entnehmen, die auf den AdR angewandt werden könnten, insbesondere was die 
Fristen des Rechtsetzungsverfahrens anbelangt, die für ein ernstzunehmendes 
Anhörungsverfahren erforderlich sind. Diese Situation hat unter anderem zur 
Folge, dass der AdR auf der Suche nach einem für ihn relevanten und über die 
bloße Analyse der Rechtsprechung hinausgehenden Sachverstand mit größter 
Wahrscheinlichkeit beim Juristischen Dienst des Europäischen Parlaments fündig 
werden wird. 

 
566. Es ist nicht sicher, dass der Gerichtshof bei einer Klage des AdR zwangsläufig auf 

die gesamte Rechtsprechung zu den Anhörungsrechten des Parlaments 
zurückgreifen wird. Einer der wichtigsten Punkte, zu denen es einer spezifischen 
Doktrin des AdR bedürfte, betrifft die Verbindung zwischen Klagen zur Wahrung 
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seiner Rechte und Nichtigkeitsklagen wegen Verstoßes gegen die Subsidiarität, 
deren Ziel es ist, die Verwendung der nach Ansicht des AdR geeignetsten 
Rechtsgrundlagen im Rechtsetzungsverfahren sicherzustellen. 

 
C. – Die Möglichkeiten eines Streitbeitritts und von Stellungnahmen des AdR 

zur Unterstützung der Klagen anderer Kläger 
 
567. Im Rahmen der europäischen Verfassung – wie bereits im Rahmen des 

Gemeinschaftsrechts – ist es einigen Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen sowie natürlichen und juristischen Personen möglich, einem von anderen 
eingeleiteten Verfahren als Streithelfer „beizutreten“. 

 
568. Es handelt sich um eine Möglichkeit, die vom AdR besonders geprüft werden 

sollte. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass Nichtigkeitsklagen in Zukunft von 
den Mitgliedstaaten angestrengt oder im Namen der Parlamente der 
Mitgliedstaaten übermittelt oder auch von natürlichen oder juristischen Personen 
erhoben werden, bei denen die entsprechenden Bedingungen für ein 
Klageinteresse im Sinne von Artikel III-365 Absatz 4 gegeben sind. Der AdR 
wird sich somit die Frage zu stellen haben, ob es für ihn – sowohl 
verfahrenstechnisch als auch rechtlich und vor allem politisch gesehen – 
zweckmäßig ist, die von den Klägern vorgebrachten Argumente förmlich zu 
unterstützen und sie gegebenenfalls in einigen Punkten weiter auszuführen und zu 
untermauern. 

 
569. Die Möglichkeiten eines Streitbeitritts im Rahmen einer Nichtigkeitsklage oder 

bestimmter anderer Klagemöglichkeiten sind zu unterscheiden von einer weiteren 
Möglichkeit, die eventuell ähnliche Wirkungen wie der Verfahrensbeitritt im 
eigentlichen Sinne hat, nämlich der „Einreichung von Stellungnahmen“ im 
Rahmen der von einzelstaatlichen Gerichten gestellten 
Vorabentscheidungsersuchen. 

 
 1°) Der Streitbeitritt im eigentlichen Sinne 
 
570. Die Möglichkeit einer Beteiligung ist in Artikel 40 des der Verfassung für Europa 

als Anhang beigefügten Protokolls Nr. 3 zur Festlegung der Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vorgesehen. Dieses Protokoll übernimmt im 
Wesentlichen – allerdings mit Änderungen und unter Anpassung an die 
Verfassung – das jetzt geltende Protokoll zur Festlegung der Satzung des 
Gerichtshofs, die nach Inkrafttreten des Vertrags von Nizza weitgehend geändert 
worden ist. 

 
Protokoll Nr. 3 Artikel 40 

 
Die Mitgliedstaaten und die Organe der Union können einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit 
beitreten. Dasselbe gilt für die Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie alle anderen 
Personen, sofern sie ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines bei dem Gerichtshof anhängigen 
Rechtsstreits glaubhaft machen können. Natürliche oder juristische Personen können Rechtssachen 
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zwischen Mitgliedstaaten, zwischen Organen der Union oder zwischen Mitgliedstaaten und Organen der 
Union nicht beitreten. 
Unbeschadet des Absatzes 2 können die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die nicht Mitgliedstaaten sind, sowie die in dem Abkommen genannte EFTA 
Überwachungsbehörde einem bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten, wenn dieser einen 
der Anwendungsbereiche des Abkommens betrifft. 
Mit den aufgrund des Beitritts gestellten Anträgen können nur die Anträge einer Partei unterstützt werden. 

 
571. Artikel 40 des Protokolls Nr. 3 ist insofern besonders interessant, als durch ihn die 

Stellung des AdR als Einrichtung der Union klargestellt wird. Der AdR kann 
einem beim Gerichtshof anhängigen Rechtsstreit beitreten. Eine Begrenzung 
hinsichtlich der Art solcher Rechtsstreitigkeiten besteht nicht, abgesehen davon, 
dass – wie noch zu sehen sein wird – Vorabentscheidungsersuchen nicht 
beigetreten werden kann, da sie keinen beim Europäischen Gerichtshof, sondern 
bei einem einzelstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreit betreffen. 

 
572. Voraussetzung für die Möglichkeit des AdR, einem beim Gerichtshof anhängigen 

Rechtsstreit beizutreten, ist, dass er „ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines 
bei dem Gerichtshof anhängigen Rechtsstreits glaubhaft machen“ kann. Was die 
Kontrolle der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit betrifft, wird der AdR 
sein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits in all den Fällen mühelos nachweisen 
können, in denen es sich um eine Nichtigkeits- oder sonstige Klage zur 
Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei einem 
Gesetzgebungsakt handelt, dessen Erlass auf einer Rechtsgrundlage beruht, die 
die obligatorische Anhörung des AdR vorsieht, sowie in sämtlichen Fällen, in 
denen eine Rechtsgrundlage, die diese obligatorische Anhörung vorsieht, als 
Grundlage für ein Tätigwerden der Union hätte gewählt werden können. Zur 
Begründung eines solchen Interesses braucht man sich nämlich nur auf Artikel 8 
Absatz 2 des Subsidiaritätsprotokolls zu beziehen, in dem die Möglichkeit einer 
Klage des AdR festgeschrieben ist. Im Falle einer fakultativen Anhörung ist das 
Problem heikler, doch aufgrund des Wortlauts von Artikel III-388 kann davon 
ausgegangen werden, dass ein derartiges Interesse auch in den Fällen gegeben ist, 
in denen der WSA gehört werden muss.  

 
573. Ein Streitbeitritt ist nützlich, da damit über diese Hypothese hinausgegangen 

werden kann. Selbst wenn die Anhörung des AdR nicht obligatorisch ist, wird es 
nämlich eine Reihe von Situationen geben, in denen der AdR versuchen kann, 
nachzuweisen, dass er, sei es in seinem eigenen Namen, sei es als Vertreter der 
RLG, ein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat. Dies wird zweifellos jedes 
Mal dann der Fall sein, wenn der bei dem Gerichtshof anhängige Rechtsstreit die 
Einhaltung eines der Elemente des im Subsidiaritätsprotokoll vorgesehenen 
Verfahrens durch die Organe der Union betrifft. Insbesondere dürfte der Beitritt 
des AdR in all den Fällen möglich sein, in denen entweder der Umfang der von 
der Kommission durchgeführten Anhörungen oder die von ihr zur Rechtfertigung 
der Subsidiaritätskonformität des Rechtsakts angeführten Gründe angefochten 
werden.  
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574. Im Übrigen lassen sich diese Erwägungen auf die Prüfung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ausdehnen, da, wie festgestellt wurde, alle 
Organe zur kontinuierlichen Kontrolle des Subsidiaritäts- sowie des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes verpflichtet sind. Der AdR als Vertreter der 
RLG wird somit beschließen können, zur Unterstützung einer Beweisführung 
beizutreten, die sich sowohl auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als auch 
auf das Subsidiaritätsprinzip bezieht.  

 
575. Mit dem Streitbeitritt des AdR können nur „die Anträge einer Partei unterstützt 

werden“. Der Begriff „Antrag“ bezeichnet die vom unterstützten Kläger 
vertretene Forderung, d.h. beispielsweise die teilweise Nichtigerklärung des 
Gesetzgebungsakts. Der Streithelfer kann keine neuen Anträge, etwa eine 
vollkommene Nichtigerklärung des Rechtsakts, stellen, wenn der Kläger hingegen 
nur eine teilweise Nichtigerklärung beantragt hat. 

 
576. Der Gerichtshof hat anerkannt, dass sich das Interesse des Streitgehilfen von dem 

des Klägers unterscheiden kann. So kann der Streithelfer bei gleichzeitiger 
Unterstützung desselben Antrags, d.h. der teilweisen Nichtigerklärung 
beispielsweise, eigene Argumente geltend machen, die in die gleiche Richtung 
wie die des Klägers gehen, von ihm aber nicht vorgebracht worden sind181. Damit 
können z.B. in einer sich in erster Linie auf die Subsidiarität beziehenden Klage 
zusätzliche Sachverhalte zur Verhältnismäßigkeit angeführt werden – oder 
umgekehrt –, vorbehaltlich der an anderer Stelle untersuchten Einschränkungen 
der Möglichkeit zur Klageerhebung auf der Grundlage eines anderen Vorbringens 
als der Subsidiarität.  

 
577. Die von einem Mitgliedstaat oder einem anderen Organ der Union eingereichten 

Klagen sind nicht auf die Subsidiaritätsprüfung beschränkt. Es sei namentlich 
darauf hingewiesen, dass es in gewissen Situationen möglich ist, dass die Klage 
von der Kommission oder dem Parlament und - mit geringerer Wahrscheinlichkeit 
- auch vom Rat erhoben wird. Es liegt ganz im Interesse des AdR, sich die Frage 
einer eventuellen Beteiligung neben einem solchen Organ zu stellen, wenn es 
darum geht, eine bestimmte Auslegung einer Verfassungsvorschrift zu 
unterstützen. Im Falle eines Streitbeitritts kann der AdR gegebenenfalls andere 
Argumente als die von den Organen selbst vorgebrachten vortragen, ist aber nicht 
dazu gezwungen. Er hat die Möglichkeit einer bloßen Beteiligung zur 
Unterstützung nicht nur des Antrags, sondern auch der Beweisführung.  

 
578. Im Falle einer von einem Mitgliedstaat im Namen eines nationalen Parlaments 

übermittelten Klage, und sofern diese Klage auf die Klage des nationalen 
Parlaments begrenzt ist, kann es für den AdR schwieriger sein, sich auf die 
Verhältnismäßigkeit stützende Beweisgründe vorzubringen, wenn das Parlament 
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dies nicht getan hat. Wahrscheinlich werden jedoch im Falle eventueller Klagen 
der Parlamente die Mitgliedstaaten selbst eine Stellungnahme beifügen oder gar 
getrennt Klage erheben. 

 
579. Eine dritte Möglichkeit stellen Klagen dar, die durch eine RLG bzw. einen 

Verband von RLG eingereicht werden. Vorbehaltlich der von dem Klageinteresse 
dieser juristischen Personen abhängigen Einschränkungen wird es für den AdR 
besonders interessant sein, derartige Klagen genau zu verfolgen, um vor allem 
dann beitreten zu können, wenn eine Nichtigkeitsklage einen Rechtsakt betrifft, 
der – nach Ansicht des AdR – nicht auf der geeigneten Rechtsgrundlage erlassen 
worden ist. Hier wird in Zukunft eine komplette Strategie zu entwickeln sein, um 
die Stellung des AdR als Beratungsorgan zu festigen. 

 
580. Der Streitbeitritt ist nicht auf Nichtigkeitsklagen beschränkt, sondern kann im 

Rahmen jeder beliebigen Klage erfolgen, sei es eine Klage wegen 
Vertragsverletzung, mit der die Kommission (oder ein Mitgliedstaat) den 
Gerichtshof um Verurteilung eines gegen das Gemeinschaftsrecht verstoßenden 
Mitgliedstaates ersucht, oder eine Untätigkeitsklage, mittels deren ein Kläger den 
Gerichtshof unter sehr restriktiven Bedingungen um die Verurteilung eines 
Gemeinschaftsorgans ersuchen kann, weil es einen Rechtsakt, zu dessen Erlass es 
nach dem Vertrag verpflichtet gewesen wäre, nicht erlassen hat, oder sei es eine 
Amtshaftungsklage, durch die ein Kläger, ebenfalls unter sehr restriktiven 
Voraussetzungen, Ersatz für den durch das Gemeinschaftshandeln entstandenen 
Schaden verlangen kann. 

 
581. In den Fällen, in denen der AdR nicht von seinem eigenen Klagerecht Gebrauch 

machen kann, d.h. in den Fällen, in denen es nicht um einen Gesetzgebungsakt 
geht, der sich auf eine seine Anhörung beinhaltende Rechtsgrundlage stützt, ist 
der Streitbeitritt des AdR ein äußerst nützliches Element, das ihm ermöglicht, vor 
dem Gerichtshof Argumente vorzubringen, zu dem er sich eine Antwort 
erwünscht. Ebenso stellt er ein nützliches Instrument im Sinne einer 
„Bündnisstrategie“ mit den Organen der Union und den RLG dar. 

 
582. Des Weiteren kann der Streitbeitritt auch in Fällen zweckmäßig sein, in denen der 

AdR selbst über eine Klagemöglichkeit verfügt. Der Vorteil eines Beitritts 
gegenüber der eigentlichen Klage liegt nämlich darin, dass er naturgemäß später 
als die Klage stattfindet und mithin nicht durch die gleichen Fristen wie diese 
begrenzt ist. In dieser Hinsicht besteht sowohl ein verfahrensmäßiger als auch ein 
politischer Vorteil. Der Antrag auf Zulassung als Streithelfer ist binnen drei 
Monaten nach Veröffentlichung der Mitteilung über die Einreichung der 
entsprechenden Klage im Amtsblatt durch einfaches Schreiben beim Gerichtshof 
zu stellen. Der Präsident des Gerichtshofs setzt danach den Zeitpunkt für die 
Übermittlung des Streithilfeschriftsatzes fest. Dies kann ungefähr zwei Monate in 
Anspruch nehmen, da der Präsident des Gerichtshofs die Hauptparteien, d.h. 
diejenigen, die die Klage angestrengt haben, und die, gegen die die Klage 
gerichtet ist, über den Antrag auf Streitbeitritt zu benachrichtigen und sie um ihre 



 275 

Stellungnahmen insbesondere zu den zu übermittelnden Prozessakten zu ersuchen 
hat. Erst nach Bewilligung des Antrags durch den Präsidenten des Gerichtshofs 
werden dem Streithelfer sämtliche Schriftsätze und Prozessakten übersandt.  

 
583. Alle diese Vorschriften zeigen, dass der Gegenstand des Streitbeitritts 

gegebenenfalls rein technischer Art sein kann und der AdR damit über sämtliche 
im Rahmen einer Klage vorgelegten Schriftstücke informiert wird, ohne den 
Ablauf des Gesamtverfahrens abwarten zu müssen. Darüber hinaus bedeutet die 
Frist von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Klagemitteilung, dass dem 
AdR für seine Entscheidung zum Beitritt als Streithelfer deutlich mehr Zeit zur 
Verfügung steht als für einen Beschluss zur Klageerhebung. Dies ist bei der 
internen Verfahrensweise, die der AdR festlegen wird, zu berücksichtigen. Den 
verschiedenen Instanzen des AdR wird es damit nämlich möglich, durch den 
Streitbeitritt zur Unterstützung einer von einer anderen Partei eingereichten Klage 
gegebenenfalls eine frühere Entscheidung zur Nichterhebung einer Klage 
rückgängig zu machen. 

 
584. Darüber hinaus ist es für den AdR von offenkundigem politischen Vorteil, dem 

Streitbeitritt, sofern dies möglich ist, den Vorzug vor einer Klage in eigenem 
Namen zu geben. So kann der AdR vermeiden, als Kläger allein zu stehen, und 
damit der Gefahr entgehen, dass im Falle einer abgewiesenen Klage seine 
Position gegenüber den Organen der Union geschwächt wird. Des Weiteren - 
doch selbstverständlich liegt die Entscheidung darüber bei den politischen 
Instanzen des AdR - ermöglicht eine Strategie für die Anrufung des Gerichtshofs 
die Entwicklung solider und langfristiger Bündnisse. Schlussendlich sind die 
Kosten eines Streitbeitritts wesentlich geringer als die einer Klage, weil dieser auf 
einige Punkte begrenzt werden kann. 

 
585. Angemerkt sei noch, dass die Bestimmungen des Protokolls Nr. 3 zur Festlegung 

der Satzung des Gerichtshofs für den AdR bezüglich der Beitrittsmöglichkeit 
weitaus vorteilhafter sind als die Satzung des Gerichtshofs in ihrer gegenwärtigen 
Fassung, die auf den Vertrag von Nizza zurückgeht. Nach Artikel 40 der neuen 
Satzung besteht für die Mitgliedstaaten und die Organe der Union sowie für alle 
Personen, die ein berechtigtes Interesse am Ausgang eines Rechtsstreits glaubhaft 
machen können, die Möglichkeit des Beitritts. Die Angabe im Protokoll Nr. 3, 
wonach es sich auch um Einrichtungen und sonstige Stellen der Union handeln 
kann, ist insofern nützlich, als die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, mit Ausnahme der EZB und der EIB, keine Rechtspersönlichkeit 
besitzen. Hervorzuheben ist freilich, dass der Rat bereits im Rahmen des 
geltenden Vertrags „auf Antrag des Gerichtshofs und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und der Kommission oder auf Antrag der Kommission 
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Gerichtshofs 
einstimmig“ die Satzung des Gerichtshofs mit Ausnahme der Bestimmungen über 
das Statut der Richter ändern kann (Artikel 245 EGV). Demnach ist es durchaus 
möglich, dass der AdR noch vor Inkrafttreten der Verfassung die Rechtsstellung 
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eines Nebenintervenienten erhält, wenn er die Kommission oder den Gerichtshof 
dazu zu überzeugen vermag, einen diesbezüglichen Antrag zu stellen. 

 
 2°) Stellungnahmen zu Vorabentscheidungsfragen 

 
586. Die Frage eventueller Stellungnahmen im Rahmen eines 

Vorabentscheidungsersuchens stellt sich anders dar als die einer 
Nebenintervention. Die Verfassung übernimmt in ihrem Artikel III-369 die 
Bestimmungen von Artikel 234 EGV, wobei Absatz 4 hinzugefügt wird, um die 
Erweiterung der Zuständigkeiten des Gerichtshofs auf den gesamten Bereich der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu berücksichtigen. 

 
Artikel III-369 

 
Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung über: 
a) die Auslegung der Verfassung; 
b) die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union. 
 
Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine 
Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof 
zur Entscheidung vorlegen. 
  
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, 
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden 
können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. 
 
Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei einem 
einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit. 

 
587. Bei Vorabentscheidungsersuchen geht es nicht darum, den Gerichtshof mit einem 

Rechtsstreit als solchem zu befassen, sondern ihm eine Rechtsfrage zur 
Entscheidung vorzulegen, deren Beantwortung für die Lösung eines bei einem 
nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreits notwendig ist. Dabei kann es sich um 
eine Frage der Auslegung des Vertrags bzw. des abgeleiteten Rechts oder um eine 
Frage zur Gültigkeit der aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakte handeln.  

 
588. Die dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften bislang zur 

Vorabentscheidung vorgelegten Fragen betrafen zumeist die Auslegung der 
Gemeinschaftsverträge oder des abgeleiteten Rechts. Sehr oft geht es dabei um 
die Frage, ob das Gemeinschaftsrecht in dem Sinne ausgelegt werden kann, dass 
besondere nationale Rechtsvorschriften oder einzelstaatliche Regelungen bzw. 
Verwaltungsbeschlüsse zulässig oder im Gegenteil nicht statthaft sind. Auf dieses 
Mittel wurde von einigen Klägern bevorzugt zurückgegriffen, um den Gerichtshof 
zu veranlassen, über die Gültigkeit von einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder 
von auf der Ebene eines Mitgliedstaates gefassten Beschlüssen im Verhältnis zum 
Gemeinschaftsrecht zu entscheiden, selbst wenn dies nicht den offiziellen 
Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens bildet.  
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589. Aller Voraussicht nach wird die Verabschiedung der Verfassung für Europa zur 
Entwicklung der zweiten Kategorie von Vorabentscheidungsersuchen führen, d.h. 
solchen, mit denen ein einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof um seine 
Entscheidung zur Gültigkeit eines Rechtsakts der Union ersucht. Insbesondere 
wird es bei einem derartigen Vorabentscheidungsersuchen möglich sein, dem 
Gerichtshof die Frage nach der Übereinstimmung eines Europäischen Gesetzes 
bzw. Rahmengesetzes oder eines Europäischen Beschlusses bzw. einer 
Europäischen Verordnung mit der Verfassung für Europa sowie darüber hinaus 
nach der Übereinstimmung einer Europäischen Durchführungsverordnung mit 
dem Europäischen Gesetz oder Rahmengesetz zur Entscheidung vorzulegen. Sehr 
wahrscheinlich wird in diesem Kontext zwangsläufig immer häufiger die Frage 
der Vereinbarkeit der Gesetzgebungsakte und der Rechtsakte ohne 
Gesetzescharakter der Union mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit aufgeworfen werden. Erinnert sei daran, dass in Anwendung 
der Rechtsprechung182 sämtliche Gerichte verpflichtet sind, dem Gerichtshof ihre 
Zweifel an der Gültigkeit eines Gemeinschaftsrechtsakts, der in einem bei ihnen 
anhängigen Rechtsstreit eine Rolle spielt, zu unterbreiten – und nicht nur die 
letztinstanzlichen Gerichte, wie es nach Artikel 234 EGV den Anschein haben 
könnte. 

 
590. Da das Vorabentscheidungsverfahren nicht darin besteht, den Gerichtshof mit 

einem Rechtsstreit zu befassen, sind Artikel 40 der Satzung und somit die 
Möglichkeiten eines Streitbeitritts hierauf nicht anwendbar. Andererseits besteht 
eine auf der Satzung des Gerichtshofs beruhende Praxis, wonach bestimmte 
Personen, Organe oder Einrichtungen im Rahmen des 
Vorabentscheidungsverfahrens Erklärungen zu Vorabentscheidungsfragen 
einreichen können. In der Praxis werden solche Erklärungen vor allem von den 
Mitgliedstaaten abgegeben.  

 
591. Das Vorabentscheidungsverfahren ist in Artikel 23 des Protokolls Nr. 3 zur 

Festlegung der Satzung des Gerichtshofs im Einzelnen geregelt. Gemäß Absatz 2 
dieses Artikels „können binnen zwei Monaten nach der Zustellung“ der 
Vorabentscheidungsfrage „die Parteien, die Mitgliedstaaten, die Kommission und 
gegebenenfalls die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, von 
denen die Handlung, deren Gültigkeit streitig ist, ausgegangen ist, beim 
Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben“. Diese 
Formulierung ist, was den AdR angeht, faktisch sehr restriktiv.  

 
592. Auf den ersten Blick scheint die Möglichkeit, im Rahmen des 

Vorabentscheidungsverfahrens Erklärungen abzugeben, für den AdR 
ausgeschlossen zu sein. Während die Mitgliedstaaten und die Kommission 

                                                      
182

  22. Oktober 1987, Foto Frost, Rechtssache 314/85, Slg. 4199. Der Gerichtshof geht über den Buchstaben von Artikel 234 
hinaus, wonach es den nationalen Gerichten aller Ebenen untersagt ist, eigenmächtig die Gültigkeit eines 
gemeinschaftlichen Rechtsaktes festzustellen. Es steht ihnen frei, die Argumente der Parteien abzulehnen und zu 
bekräftigen, dass der gemeinschaftliche Rechtsakt gültig ist. 
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unbegrenzt Erklärungen abgeben können, befindet sich der AdR nämlich in der 
gleichen Position wie die anderen Organe, einschließlich des Parlaments und des 
Rates, d.h. er könnte Erklärungen nur dann abgeben, wenn er den Rechtsakt, 
dessen Gültigkeit oder Auslegung streitig ist, erlassen hätte.  

 
593. Es wäre interessant, sich ausgehend von der Annahme einer Änderung des 

Protokolls zur Festlegung der Satzung des Gerichtshofs darüber Gedanken zu 
machen, inwieweit es von Interesse wäre, parallel zum Klagerecht des AdR im 
Hinblick auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und zu seiner Möglichkeit 
eines Streitbeitritts bei Nichtigkeits-, Vertragsverletzungs- und 
Amtshaftungsklagen gegebenenfalls vorzusehen, dass er bei 
Vorabentscheidungsverfahren Erklärungen vor dem Gerichtshof abgeben und die 
Frage nach der Gültigkeit eines Gesetzgebungsakts in Bezug auf das 
Subsidiaritätsprinzip stellen kann.  

 
594. Selbst ohne das Bestehen solcher Perspektiven muss der AdR an den 

Vorabentscheidungsverfahren interessiert sein, da sie nach wie vor ein wichtiges 
Instrument darstellen, um die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzgebungsakte der 
Gemeinschaft zu gewährleisten. Im Rahmen eines „Subsidiaritätsnetzes“ besteht 
für ihn die Möglichkeit, die nationalen und regionalen Parlamente oder gar die 
Regierungen der Mitgliedstaaten über ihre RLG auf interessante Fragen 
aufmerksam zu machen und auf diese Weise indirekt die Abgabe von Erklärungen 
seitens der Mitgliedstaaten zu bewirken.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 9 
 
595. Die gerichtliche Klage als Folge der Stärkung der Rolle des AdR 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„2.3 betont, dass der Ausschuss durch die Änderungen des Verfassungsvertrags neben seiner bisherigen 
bloßen Beratungsfunktion der legislativen Organe der Europäischen Union eine bedeutende Rolle bei der 
Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips erhält; seine institutionelle Rolle in der Union wird 
damit gestärkt;  
 
2.4 wird alle Anstrengungen unternehmen, um sich auf die Erfüllung dieser neuen Aufgabe vorzubereiten 
und um mit den betroffenen Institutionen und zu vertretenden regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften noch enger als bisher zusammenzuarbeiten; 
[…] 
2.19 stellt im Hinblick auf die Klagebefugnis in Subsidiaritätsfragen klar, dass es ihm vor allem um einen 
wirkungsvollen Beitrag der regionalen und lokalen Ebene zur besseren Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips geht, von der Konzipierung von Gesetzesvorschlägen durch die Europäische 
Kommission bis zu ihrer Verabschiedung durch das Europäische Parlament und den Ministerrat;  
[…] 
3.10 ist sich bewusst, dass das Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte zu seiner politischen Stärkung führen 
wird […]“ 
 
596. Damit der AdR den Klageweg gehen kann, muss natürlich erst der 

Verfassungsvertrag – bzw. gegebenenfalls ein anderer Vertrag zur Revision der 
derzeit geltenden Texte – in Kraft treten. Gleichwohl muss – wie vom AdR selbst 
in seiner Stellungnahme hervorgehoben – unbedingt berücksichtigt werden, dass 
das Klagerecht keine isolierte Reform darstellt, sondern eine institutionelle Folge 
der Stärkung seiner Rolle aufgrund seiner Eigenschaft als Vertreter der RLG. Dies 
erklärt, dass ihm das Subsidiaritätsprotokoll nicht nur den Weg der 
Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch einen 
Gesetzgebungsakt eröffnet, sondern auch die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage 
zur Wahrung seiner Rechte, über die der WSA nicht verfügt. Für die Organe und 
Einrichtungen ist die Klage vor dem Gerichtshof eine Waffe für den äußersten 
Notfall, die umso wirkungsvoller ist, je weniger sie genutzt wird. Es wäre daher – 
sowohl unter rechtlichem als auch unter politischem Blickwinkel – ein Fehler, 
dem AdR mit der fadenscheinigen Begründung, dass er noch keine Klagebefugnis 
besitzt, die Möglichkeit zu verweigern, seine Rolle als Hüter der Subsidiarität 
außerhalb der gerichtlichen Kontrolle auszubauen.  

 
597. Die Entwicklungsperspektiven der Rechtsprechung zur Subsidiarität 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„2.18 weist in diesem Zusammenhang auf die bestehende Rechtsprechung des EuGH hin, dass bereits bei 
der Beurteilung der Vereinbarkeit eines Gesetzgebungsvorhabens mit dem Subsidiaritätsprinzip Aspekte 
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der Verhältnismäßigkeit miteinbezogen werden müssen und dass die beiden Prinzipien nicht völlig 
voneinander getrennt werden können; 
[…] 
3.17 stellt fest, dass der Europäische Gerichtshof bislang die Prüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips sehr restriktiv handhabt. Der Gerichtshof prüft im Wesentlichen, ob die Organe ihrer 
Pflicht nachgekommen sind, sich zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zu äußern. Dagegen bezieht 
sich die Untersuchung des Europäischen Gerichtshofs nicht auf materiell-rechtliche Fragen, es sei denn, 
eine offensichtliche Verletzung liegt vor. Nachdem das Subsidiaritätsprinzip und seine Kontrolle durch den 
Verfassungsvertrag erheblich an Bedeutung gewonnen haben, bleibt abzuwarten, ob der Europäische 
Gerichtshof seine Prüfung intensivieren wird […]“ 

 
598. Zweifellos kann die Einführung der Nichtigkeitsklage wegen Verletzung des 

Subsidiaritätsprinzips zu neuen und interessanten Entwicklungen der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs führen, schon allein deshalb, weil ihm bei 
solchen Klagen die verschiedenen Gesichtspunkte zur Kenntnis gebracht werden. 
Wie die vorliegende Studie belegt, ist jedoch kaum zu erwarten, dass der 
Gerichtshof über die Kontrolle offensichtlicher Fehler des Gesetzgebers bei der 
Beurteilung der Anwendung der Grundsätze Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit auf einen Gesetzgebungsakt hinausgehen wird. Die 
Rechtsprechung dürfte vor allem die verfahrenstechnischen und formalen Aspekte 
der Mechanismen entwickeln, durch die die Verfasser von 
Gesetzgebungsvorschlägen – insbesondere die Kommission – und der 
Gesetzgeber selbst in die Lage versetzt werden sollen, die unterschiedlichen 
Gesichtspunkte bezüglich der konkreten Folgen der Anwendung des 
Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes auf die Maßnahmen der 
Union gebührend zu berücksichtigen. In diesem Sinne wird die Nichtigkeitsklage 
zur Wahrung der Rechte des AdR ihren Beitrag zur Entwicklung einer 
zweckdienlichen Rechtsprechung im Bereich Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit von Gesetzgebungsakten leisten. 

 
599. Die förmlichen Zwänge der Nichtigkeitsklage 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„3.18 stellt fest, dass er nach Artikel III-365 spätestens zwei Monate nach Inkrafttreten von Rechtsakten 
Klage wegen Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip einzureichen hat […];“ 
 
600. Die förmlichen Zwänge und vor allem die Fristen sind bei der Nichtigkeitsklage 

viel strenger als beim Frühwarnsystem und den verschiedenen Anhörungen, da 
bei Nichtbeachtung die absolute Unzulässigkeit der Klage droht. Die 
Reaktionszeit für die Analyse der Gesetzgebungsakte ist jedoch länger, denn die 
Analyse kann beginnen, sobald der Entwurf des Gesetzgebungsakts vorliegt. Nur 
die Schlussentscheidung, eine Klage einzureichen oder nicht, ist in ein strenges 
Fristenkorsett eingezwängt. 

 
601. Das Anwendungsgebiet der Nichtigkeitsklage des AdR 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
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„3.9 ist der Auffassung, dass sich der AdR bei seiner Bewertung der Modalitäten zur Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips nicht etwa auf die 10 Bereiche der obligatorischen Befassung beschränken sollte, 
sondern in der Lage sein sollte, „sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen“; 
[…] 
3.19 begrüßt, dass er mit dem Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte wie auch zur Kontrolle der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei Legislativakten, zu denen er obligatorisch zu hören ist, eine neue 
gerichtliche Legitimation gewinnt; 
 
3.20 ist der Auffassung, dass er den Europäischen Gerichtshof auch dann wegen Verletzung des 
Subsidiaritätsprinzips anrufen kann, wenn er keine kritische Stellungnahme zur Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips, sondern nur im Rahmen seiner beratenden Funktion eine Stellungnahme aufgrund 
einer obligatorischen oder fakultativen Befassung verabschiedet hat […]“ 

 
602. Das Subsidiaritätsprotokoll ist so formuliert, dass es – über die ausdrücklichen 

Absichten des Konvents hinaus – Spielraum für eine Ausweitung der Kontrolle 
der Anwendung des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes über 
die „zehn obligatorischen Anhörungsbereiche“ hinaus bietet. So ist die Klage zur 
Wahrung der Rechte des AdR nicht nur auf die Fälle beschränkt, in denen er 
angehört werden muss. Die Bestimmungen, wonach der AdR in Fällen, in denen 
der WSA gehört werden muss, eine entsprechende Stellungnahme abgeben kann, 
wenn er „der Auffassung ist, dass spezifische regionale Interessen berührt 
werden“, sind sehr aufschlussreich, auch angesichts der Rechtsprechung, die der 
Gerichtshof insbesondere bezüglich des Europäischen Parlaments entwickelt hat. 
Es ist auch nicht verboten, den Gedanken weiterzuspinnen und Artikel 8 des 
Subsidiaritätsprotokolls, in dem Bezug auf EU-Gesetzgebungsakte genommen 
wird, „für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach der 
Verfassung vorgeschrieben ist“, so zu verstehen, dass er auch Stellungnahmen in 
Fällen der obligatorischen Anhörung des WSA und, wenn es um „spezifische 
regionale Interessen“ geht, sogar Initiativstellungnahmen abdeckt. Es liegt im 
Interesse des AdR, anstatt das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten, eine 
selektive und gezielte Politik der Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben, 
deren Rechtsgrundlage nicht seine obligatorische Befassung vorsieht, zu 
entwickeln. Dadurch wird er bei den Institutionen an Glaubwürdigkeit gewinnen 
und darüber hinaus eine Praxis festigen können, die ihm bei einer künftigen Klage 
als Argument dienen könnte, um den Gerichtshof zum Schutz seines Rechts auf 
Abgabe von Stellungnahmen zu bewegen. 

 
603. Die Bedeutung der Klage zur Wahrung der Rechte des AdR 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„3.19 begrüßt, dass er mit dem Klagerecht zur Wahrung seiner Rechte wie auch zur Kontrolle der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips bei Legislativakten, zu denen er obligatorisch zu hören ist, eine neue 
gerichtliche Legitimation gewinnt […]“ 

 
604. Wegen der Grenzen, die einer auf offensichtliche Beurteilungsfehler beschränkten 

gerichtlichen Nachprüfung gesetzt sind, ist für den AdR die Möglichkeit der 
Nichtigkeitsklage zur Wahrung seiner Rechte in der Praxis vielleicht sogar noch 
wichtiger als die Möglichkeit der Nichtigkeitsklage wegen Verstoßes gegen das 
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Subsidiaritätsprinzip. Es liegt daher im Interesse des AdR, in den Sachverstand zu 
investieren, der nicht nur für das Beschreiten des Rechtsweges selbst, sondern 
auch für die hypothetische Inanspruchnahme dieser Klagemöglichkeit erforderlich 
ist. Weder der Rechnungshof noch die Europäische Zentralbank hat Erfahrung mit 
solchen Klagen, und zudem gibt es zwischen den Rechten, die sie möglicherweise 
schützen wollen, und denen des AdR wesentliche Unterschiede. Besonders 
aufschlussreich sind für den AdR hier die Erfahrungen, die das Europäische 
Parlament in der Zeit vor dem Vertrag von Nizza, als es noch nicht über den 
Status als privilegierter Klageberechtigter verfügte, insbesondere bei anderen 
Verfahren als dem Mitentscheidungsverfahren gemacht hat. 

 
605. Interne Organisation des AdR im Hinblick auf die Inanspruchnahme seines 

Klagerechts 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„3.21 ist entschlossen, das Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof als ultima ratio einzusetzen, das 
nur zur Anwendung kommt, wenn alle anderen Einflussmöglichkeiten erschöpft sind; 
 
3.22 beschließt, dass grundsätzlich das Präsidium über die Einreichung von Klagen vor dem Europäischen 
Gerichtshof wegen Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip entscheidet. Wenn es mit den vorgesehenen 
Fristen zu vereinbaren ist, entscheidet die Plenarversammlung auf Vorschlag des Präsidiums, die 
Plenarversammlung behält sich aber aufgrund der Bedeutung der Klageerhebung das Recht vor, die 
Entscheidung des Präsidiums zu revidieren […]“ 

 
606. Ein System, das eine rasche Entscheidung über die Erhebung einer 

Nichtigkeitsklage ermöglicht, ist unerlässlich – nicht nur, um tatsächlich den 
Rechtsweg beschreiten zu können, sondern auch, um glaubwürdig damit drohen 
zu können. Da sich die Anhaltspunkte, die eine Klageerhebung als geboten 
erscheinen lassen, in der Regel lange vor der Veröffentlichung des anfechtbaren 
Rechtsaktes ergeben, besteht zeitlich genügend Spielraum, um das Plenum 
konkret damit befassen zu können, wobei es auch eine mit Optionen versehene 
Entscheidung treffen kann, deren tatsächliche Durchführung dann dem Präsidium 
obliegt. Eine eingereichte Klage kann zweifellos wieder zurückgezogen werden, 
wenn dies vom Plenum beschlossen wird. Der umgekehrte Fall ist nicht möglich, 
da für die Nichtigkeitsklage strenge Fristen gelten. 

 
607. Die Rolle des AdR neben den anderen Klageberechtigten 
 
 In seiner Stellungnahme 220-2004 [Leitlinien Subsidiarität] heißt es, der AdR 
 
„3.23 stellt fest, dass er im Rahmen der Netzwerkarbeit mit regionalen, lokalen Gebietskörperschaften und 
deren Verbänden Anregungen für Klagen gegen EU-Rechtsakte im Rahmen seiner noch festzulegenden 
internen Verfahren aufmerksam prüfen wird […]“ 

 
608. Für die Einklagung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gibt es viele Möglichkeiten. Die 
Nichtigkeitsklage kann – nach erfolgtem Inkrafttreten der Verfassung – nicht nur 
vom AdR, sondern auch – und zwar bereits im Rahmen der geltenden Verträge – 
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vom Parlament, vom Rat und von der Kommission sowie von den Mitgliedstaaten 
sowie, oft unter sehr einschränkenden Bedingungen, von natürlichen oder 
juristischen Personen, also auch von RLG, eingereicht werden. Zu einer 
gerichtlichen Kontrolle der Anwendung dieser Grundsätze können neben der 
Nichtigkeitsklage auch die anderen Klagemöglichkeiten sowie die 
Vorabentscheidungsverfahren, die auf diesem Gebiet besonders wichtig sind und 
sich in der Zukunft noch entwickeln dürften, führen. Dem AdR muss daher sehr 
daran gelegen sein, sich an einem Netzwerk zu beteiligen, das Informationen und 
Argumentationen bezüglich der Klagen und Vorabentscheidungsersuchen, die auf 
die Initiative der RLG eingereicht wurden, verbreitet. Die mit der im Anhang zur 
Verfassung enthaltenen Satzung des Gerichtshofs eingeführte Neuerung, dass die 
Einrichtungen und sonstigen Stellen – also auch der AdR – die Möglichkeit 
erhalten, Klagen Dritter zu unterstützen, muss trotz der dafür geltenden 
Einschränkungen aufmerksam geprüft werden. Es wäre möglich, diese Neuerung, 
ohne das Inkrafttreten der Verfassung abzuwarten, bereits jetzt in die geltende 
Satzung des Gerichtshofs einzuführen, da diese vom Rat in dieser Frage geändert 
werden kann. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 10 
Praktische Herausforderungen für den AdR während der 

verschiedenen Phasen des Gesetzgebungsprozesses 
 
 
609. Der Grundsatz der Subsidiarität hat in den letzten fünf Jahren eine immer stärkere 

politische Resonanz gefunden. Gleichzeitig wurden sowohl im Verlaufe der 
Verfassungsdiskussion, deren Ergebnis die Europäische Verfassung war, wie auch 
bei den verschiedenen Initiativen im Zusammenhang mit der Governance–Agenda 
der Europäischen Kommission die regionalen Dimensionen des 
Subsidiaritätsprinzips deutlicher herausgestellt. Bezeichnenderweise haben 
sowohl die Verfassung als auch die Governance-Agenda dem AdR eine 
entscheidende Rolle bei der Einbeziehung der regionalen Dimensionen in die 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips zugedacht.  

 
610. Obwohl sich der AdR bereits seit langem mit dem Thema der Subsidiarität 

befasst, ist für ihn jetzt so etwas wie der „Moment der Wahrheit“ gekommen. 
Durch die starke Resonanz auf dieses Prinzip und die Anerkennung seiner 
regionalen Dimension bietet sich dem AdR die Möglichkeit, eines seiner 
Gründungsziele zu verwirklichen, und zwar darüber zu wachen, dass 
Entscheidungen möglichst bürgernah getroffen werden. Wenn er diese Chance 
ergreifen will, muss er sich einer Reihe von Herausforderungen stellen, die 
einerseits eher grundlegender Art sind und sich andererseits aus den Einzelheiten 
des Gesetzgebungsprozesses der EU ergeben.  
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ABSCHNITT 1 
GRUNDLEGENDE HERAUSFORDERUNGEN 

 
A. – Die Chance ergreifen und Geschlossenheit zeigen 

 
611. Es gibt zwei Herausforderungen grundlegenderer Art, denen sich der AdR stellen 

muss. 
 
612. i. Erstens kommt es darauf an, „die Chance zu ergreifen“ und die 

Entscheidungsträger in der EU – auf EU- und einzelstaatlicher Ebene – davon 
zu überzeugen, dass die Subsidiarität ernst zu nehmen ist. Der Gedanke der 
Subsidiaritäts„kultur“ ist in einer Zeit, in der die EU nach allgemeinem 
Dafürhalten an einem kritischen Punkt angekommen ist, besonders attraktiv. Die 
gegenwärtigen Schwierigkeiten im Prozess der Ratifizierung der Verfassung 
veranschaulichen einmal mehr eine Problematik, die seit den 
Ratifizierungsdebatten nach Maastricht immer wieder angeklungen ist: Die EU 
hat ein „Demokratiedefizit“. Für viele Bürger ist die EU weit weg, fehlt es an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht. Sie identifizieren sich nicht mit der EU. 
Dieses Problem trat mit der Erweiterung der EU noch deutlicher zutage. Größere 
Vielfalt erhöht die Komplexität und macht die Transparenz schwerer realisierbar. 
Die vom AdR seit langem vorgebrachte Argumentation für eine größere „Nähe“ 
bei der Entscheidungsfindung, d.h. eine stärkere Einbindung der auf lokaler und 
regionaler Ebene gewählten Gremien, die naturgemäß „näher“ am Bürger sind, in 
den Entscheidungsprozess, gewinnt in dieser Situation an Glaubwürdigkeit. 
Nunmehr eröffnet sich die Möglichkeit, diesem Argument Gewicht zu verleihen. 
Und diese Möglichkeit hängt nicht vom Schicksal der Verfassung ab. Mit dem 
Vertrag von Nizza dürfte die Union wohl komplexer und weniger transparent sein 
als mit der Verfassung. Sollte die Verfassung scheitern, so bleibt Nizza. Dafür ist 
es nicht weniger zwingend erforderlich, die Entscheidungsträger in der EU davon 
zu überzeugen, dass sie die Subsidiarität, einschließlich ihrer regionalen 
Dimensionen, ernst nehmen müssen. Um diese Überzeugungsarbeit leisten zu 
können, wird der AdR die weithin vertretene Auffassung ausräumen müssen, er 
sei ein wenig wirksames Gremium. Als erstes muss der AdR dafür sorgen, dass er 
sein Image im Hinblick auf Effektivität, Glaubwürdigkeit und Autorität verbessert 
und als ein Gremium angesehen wird, das für den europäischen 
Integrationsprozess einen zusätzlichen Nutzen bringt. Das wiederum erfordert 
eine sinnvolle, zielgenaue und schöpferische Reaktion auf die sich derzeit 
bietende Möglichkeit.  

 
613. ii. Die zweite grundlegende Herausforderung ergibt sich direkt aus der ersten: 

die Sicherung eines geschlossenen Vorgehens der AdR-Mitglieder in der 
Frage der Subsidiarität. Die größte Stärke des AdR ist gleichzeitig auch seine 
größte Schwäche, nämlich die Vielfalt der Meinungen, die er im Namen aller 
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Formen der regionalen und lokalen Verwaltung in einer immer vielgestaltigeren 
Union vertritt. Diese Vielfalt bietet in unvergleichlichem Maße Erkenntnisse 
darüber, wie die EU-Politik an der Basis funktioniert und noch weiter verbessert 
werden kann. Gleichzeitig ist sie aber auch eine schwierige Grundlage, wenn 
Zielgenauigkeit erreicht und Autorität aufgebaut werden soll. Kommentatoren 
äußerten in der Anfangszeit des AdR Bedenken, dass Vielfalt und Zielgenauigkeit 
sich nicht vereinbaren ließen.183 Die Tatsache, dass (einige der gleichen) 
Kommentatoren heute immer noch die gleichen Bedenken anbringen, sollte zum 
Nachdenken anregen.184 Das Problem war und ist, dass eine Tendenz besteht, bei 
der Konsenssuche Differenzen auf der Grundlage eines „kleinsten gemeinsamen 
Nenners“ zu überbrücken, anstatt Plattformen zu bilden, die die Darlegung der 
Interessen verschiedener Gruppierungen im AdR und eine gegenseitige 
Unterstützung ermöglichen. Es gibt im AdR eine fortwährend bestehende 
Spaltung, die niemals gänzlich überwunden wurde, und zwar die zwischen den 
Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen und den übrigen Mitgliedern. Wie in der 
Einführung zu dieser Studie bereits betont wurde, manifestiert sich diese Spaltung 
auch in der Auslegung des Subsidiaritätsprinzips und den diesbezüglichen 
Prioritäten. Wenn es nicht gelingt, Mechanismen zu finden, mit denen sich diese 
Interessenunterschiede bei der Subsidiarität im AdR überwinden lassen, läuft der 
Ausschuss Gefahr, seine Wirksamkeit als Gremium zur Überwachung der 
Subsidiarität zu gefährden und folglich auch die sich bietende Chance zu 
verpassen, bei der EU-Entscheidungsfindung eine Kultur der Subsidiarität 
durchzusetzen. 

 
B. – Überbrückung von Interessenunterschieden im AdR 

 
614. Die Spaltung zwischen den gesetzgebungsbefugten Regionen und den übrigen 

Mitgliedern des AdR wurde politisch manchmal stärker und manchmal schwächer 
betont. Sie war Gegenstand der Debatten vor und zum Zeitpunkt der Gründung 
des AdR, wobei jeder der beiden führenden und miteinander konkurrierenden 
europäischen Verbände der lokalen (Rat der Gemeinden und Regionen Europas) 
und regionalen Gebietskörperschaften (Versammlung der Regionen Europas) 
versuchte, die Organisationsform des AdR zu bestimmen und seine politische 
Agenda festzulegen. Der RGRE wollte sogar die lokalen Gebietskörperschaften 
innerhalb des AdR ähnlich den nationalen Delegationen offiziell als eine mit 
eigenen Ressourcen ausgestattete Gruppe organisieren.185  

                                                      
183

  Darunter sowohl einige der ersten wissenschaftlichen Kommentare als auch die des Kommissars, der an den ersten 
Sitzungen des AdR teilnahm. Vgl.. Rudolf Hrbek, „Der Ausschuss der Regionen“, in Werner Weidenfeld, Wolfgang 
Wessels (Hrsg.), Jahrbuch der Europäischen Integration 1993/94 (Bonn: Europa Union Verlag, 1994); Charlie Jeffery, 
„Social and Regional Interests: ESC and Committee of the Regions“, in John Peterson und Michael Shackleton (Hrsg.), 
The Institutions of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2002).  

184
  Z.B. Rudolf Hrbek, „Der Ausschuss der Regionen“, in Jahrbuch des Föderalismus 2001 (Baden-Baden: Nomos, 2001); 

siehe auch Thomas Wiedmann „Abschied der Regionen vom AdR – Der Ausschuss der Regionen vor der Zerreißprobe“ in 
Jahrbuch des Föderalismus 2002 (Baden-Baden: Nomos, 2002). 

185
  Vgl. Rudolf Hrbek, „Der Ausschuss der Regionen“, in Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels (Hrsg.), Jahrbuch der 

Europäischen Integration 1993/94 (Bonn: Europa Union Verlag, 1994), S. 106-107. 
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615. Vertreter von „starken“ Regionen gingen 1995 in den Beratungen des AdR über 

die Regierungskonferenz 1996 sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sich für 
die Aufteilung des AdR in zwei „Kammern“ aussprachen, und zwar eine für 
Regionen und eine für Gemeinden.186 Gegen Ende der 90er Jahre war diese Kluft 
zwischen Regionen und Gemeinden anscheinend etwas aus dem Blickfeld 
geraten, tauchte jedoch in der Verfassungsdebatte nach der Regierungskonferenz 
von Nizza wieder auf. Mit der Bildung der Gruppe der Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen (RegLeg, als Vertreterin der Regierungen von 
gesetzgebungsbefugten Regionen) und der Weiterentwicklung der CALRE (als 
Vertreterin der regionalen gesetzgebenden Versammlungen) wurde der besondere 
Charakter der Interessen der gesetzgebungsbefugten Regionen nachdrücklich 
betont, da sie eine spezielle Anerkennung in der Verfassung anstrebten. Begleitet 
wurde dies von offener Kritik am AdR, wonach dieser wegen der bloßen Fülle der 
zu vereinbarenden Interessen nicht in der Lage sei, ihre Anliegen ausreichend zu 
vertreten.187  

 
616. RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse wurden durch die Verfassungsdebatte nicht 

zu einer Neuorganisation veranlasst, wenngleich Organisationen wie Eurocities 
und der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) über ihre 
Governance-Arbeitsgruppen die Ansichten der lokalen Ebene zur 
Verfassungsdebatte artikulierten. 

 
617. Es ist wichtig, dass verstanden wird, inwiefern gesetzgebungsbefugte Regionen 

und RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse eine unterschiedliche Sichtweise in die 
Verfassungsdebatte eingebracht haben und dementsprechend auch die 
Subsidiarität unterschiedlich auslegen. Zwei Arten von Unterschieden sind hier 
wichtig:  

 
618. i. Erstens, wie zu Beginn dieser Studie bereits erörtert, verfügen 

gesetzgebungsbefugte Regionen aufgrund der ihnen nach innerstaatlichem 
Verfassungsrecht zustehenden Gesetzgebungskompetenz über einen besonderen 
Einblick in die Verteilung der Zuständigkeiten in der EU und die 
Subsidiarität. Während diese Regionen in Fragen der Intensität der Regulierung 
durch den europäischen Gesetzgeber ähnliche Bedenken äußern wie RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse (und eine adäquate Begründung für die 
Verhältnismäßigkeit von Regelungsvorschriften fordern), so haben sie doch eine 
unterschiedliche Meinung in der Frage, ob der europäische Gesetzgeber an erster 
Stelle aktiv werden sollte oder nicht. Gesetzgebungsbefugnisse auf regionaler 
Ebene können in den Zuständigkeitsbereich der EU übertragen werden und gehen 

                                                      
186

  Ausschuss der Regionen, Entwurf der Stellungnahme zu der Revision des Vertrags von Maastricht, CdR 89/95, Brüssel, 
6. März (1995), S. 9. 

187
  Thomas Wiedmann „Abschied der Regionen vom AdR – Der Ausschuss der Regionen vor der Zerreißprobe“, in Jahrbuch 

des Föderalismus 2002 (Baden-Baden: Nomos, 2002), S. 545-547. 
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damit den gesetzgebungsbefugten Regionen „verloren“. Das heißt nicht, dass 
diese Regionen die Europäisierung regionaler Zuständigkeiten nicht unterstützen 
oder dass alle diese Regionen die gleichen Bedenken haben. Aber es gibt schon, 
wenn die Gesetzgebungskompetenz irgendwo auf dem Spiele steht, besondere 
Arten der Empfindlichkeit, die sich bei RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
natürlich nicht entwickelt haben. 

 
619. ii. Zweitens haben gesetzgebungsbefugte Regionen und RLG ohne 

Gesetzgebungsbefugnisse unterschiedliche „Möglichkeitsstrukturen“, um auf 
die EU-Gesetzgebung Einfluss zu nehmen. Abgesehen von den Möglichkeiten 
der direkten Beteiligung am europäischen Entscheidungsprozess, einschließlich 
AdR, verfügen gesetzgebungsbefugte Regionen in den meisten Fällen über 
einflussreichere Kanäle als RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse, um ihren 
Einfluss auf die europapolitischen Positionen der Zentralregierungen ihrer 
Mitgliedstaaten geltend zu machen. Insbesondere seit den Debatten über die 
Ratifizierung des Maastrichter Vertrages haben gesetzgebungsbefugte Regionen 
Mechanismen geschaffen, mit deren Hilfe sie in einigen Politikbereichen die 
Position ihres Mitgliedstaates in den EU-Verhandlungen mitbestimmen können. 
In Belgien und Deutschland (und auf den Åland-Inseln in Finnland) war die 
regionale Ebene zum Zeitpunkt der Gründung des AdR bereits formell berechtigt, 
die Politik des Mitgliedstaates in denjenigen EU-Angelegenheiten mitzugestalten 
und teils auch zu bestimmen, die in die interne Zuständigkeit der Regionen fielen. 
Ähnliche Rechte wurden in Österreich bei dessen Beitritt zur EU im Jahre 1994 
festgelegt. Weniger formelle und generell weniger weitreichende Maßnahmen zur 
Koordinierung zwischen zentraler und regionaler Ebene bei der EU-Politik gibt es 
auch in Spanien (wobei sich hier ein stärker formalisiertes Zugangssystem 
herausbildet) und im Vereinigten Königreich (sowie in den portugiesischen 
autonomen Regionen). In Italien steht die Einrichtung ähnlicher Mechanismen 
derzeit zur Debatte. Die wichtigsten Mechanismen für die Einbeziehung der 
gesetzgebungsbefugten Regionen in die EU-Politik der Mitgliedstaaten sind in 
Tabelle 19 dargelegt (siehe Nr. 621).188 

 
620. Tabelle 19: Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen und Gestaltung der EU-

Politik innerhalb des Mitgliedstaates 
 

Mechanismus Belgien Deutschland Österreich Spanien VK 

Umfassende Information über 
EU-Entwicklungen √ √ √ √ √ 

Entscheidungen sind in Bereichen 
mit regionaler Zuständigkeit für 
die Zentralregierung bindend 

√ √ √ √ X 

                                                      
188

  Charlie Jeffery, „Devolution and the European Union: Trajectories and Futures“, in Alan Trench (Hrsg.) „The Dynamics of 
Devolution. The State of the Nations 2005“ (Thorverton: Imprint Academic, 2005), S. 184. 



 289 

Teilnahme an Sitzungen, um dem 
Ständigen Vertreter Weisungen 
zu erteilen 

√ X √ ? √ 

Vertretung des Mitgliedstaates im 
Ministerrat in Bereichen mit 
regionaler Zuständigkeit 

√ √ √ X √ 

Beitrag zur Entscheidungsfindung 
des Mitgliedstaates in 
Konvent/RK 

√ √ √ X ? 

Ausübung der Präsidentschaft des 
EU-Rates gemeinsam mit der 
Zentralregierung  

√ X X X X 

 
621. Der Grad der Beteiligung ist unterschiedlich, wobei die belgischen Regionen die 

umfangreichsten Vollmachten haben und sie im Vereinigten Königreich und in 
Spanien am geringsten sind. Dennoch bieten sich allen reale Möglichkeiten, unter 
Zuhilfenahme des jeweiligen Staates ihre Zielsetzungen zu verfolgen. Seit einiger 
Zeit gibt es Anhaltspunkte dafür, dass gesetzgebungsbefugte Regionen 
mittlerweile diesen über den Mitgliedstaat führenden „Weg“ nach Europa dem 
AdR vorziehen.189 
 

622. Für RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse gilt dies nicht. Obwohl sie in einigen 
Ländern (z.B. Österreich, Dänemark und Niederlande) doch recht planmäßig 
konsultiert werden190 und größtenteils informelle Mechanismen zum 
Meinungsaustausch zwischen lokalen Gebietskörperschaften und Zentralregierung 
vorhanden sind,191 so haben sie doch nirgendwo die Politik des Mitgliedstaates in 
gleich starkem Maße unter Kontrolle. Folglich haben für die RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse die nicht über die Mitgliedstaaten führenden „Wege“ 
nach Europa, wie der AdR oder Verbände wie der RGRE, eine höhere Priorität als 
für die gesetzgebungsbefugten Regionen. 

 
623. Diese beiden Gegensätze lassen darauf schließen, dass es für den AdR eine 

schwierige Aufgabe ist, ein geschlossenes Vorgehen zu entwickeln. Die einzelnen 
Gruppierungen seiner Mitglieder haben im Zusammenhang mit der Subsidiarität 
unterschiedliche Interessen, wobei gesetzgebungsbefugte Regionen außerhalb des 
AdR über umfangreichere Möglichkeiten zur Durchsetzung ihrer Interessen als 
die RLG ohne Gesetzgebungsbefugnisse verfügen. Mannigfaltigkeit der 
Interessen und Unterschiede bei der Möglichkeitsstruktur haben generell dazu 
beigetragen, dass der AdR sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte. 
Gesetzgebungsbefugte Regionen sehen ihre Interessen bei einer 
konsensorientierten Entscheidungsfindung im AdR (bei der sie zahlenmäßig 

                                                      
189

  Ebenda. 

190
  Wie im Bericht „Subsidiarity. Contributions of the Heads of Delegations of the Committee of the Regions“ dargelegt, der 

für die erste Subsidiaritätskonferenz des AdR im Mai 2004 in Berlin erstellt wurde. 

191
  Beispielsweise Working Group on European Affairs, eine im Vereinigten Königreich bestehende Partnerschaft zwischen 

zentraler und lokaler Ebene.  
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deutlich in der Minderheit sind) vernachlässigt und tendieren folglich eher dazu, 
ihre Anliegen außerhalb des AdR zu verfolgen.  

 
624. Dieser Umstand hat, was vielleicht verständlich ist, unter den nicht 

gesetzgebungsbefugten RLG Verärgerung hervorgerufen und ließ gewisse 
Zweifel daran aufkommen, dass sich die Führung des AdR darum bemüht, die 
gesetzgebungsbefugten Regionen wieder stärker in die Arbeit des Ausschusses 
einzubeziehen. Dabei würde deren umfangreicheres Engagement von großem 
Nutzen sein. Diese Regionen verfügen über eine größere Verwaltungskapazität 
und stärkeres politisches Gewicht als die meisten RLG ohne 
Gesetzgebungsbefugnisse (vielleicht hin und wieder mit Ausnahme einiger der 
großen Städte). Ihre „Kontrolle“ über die Zentralregierungen der Mitgliedstaaten 
ist ein wichtiger Faktor (und wäre dies insbesondere bei 
Subsidiaritätsangelegenheiten im Frühwarnsystem, wenn die Verfassung 
verabschiedet ist).  

 
625. Wie aus den verschiedenen Erklärungen der CALRE und sogar der RegLeg192 

hervorgeht, sehen sie ausgehend vom Subsidiaritätsprotokoll zur Verfassung neue 
Möglichkeitsstrukturen im AdR auch im Hinblick auf seine Rolle bei Ex-post-
Klagen im Falle von Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip. Mit anderen 
Worten, die Grundlage für einen neuen „Handel“ ist gegeben. In der Erklärung 
der RegLeg von Edinburgh vom November 2004 wird dies so formuliert: Die 
Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen „bieten dem AdR die Expertise und 
Erfahrungen ihrer Verwaltungen an und freuen sich auf eine aktive Mitwirkung 
im Ausschuss der Regionen.“193 Die Herausforderung – und Möglichkeit – für 
den AdR besteht nun darin, diesen Handel so zu gestalten, dass dabei die 
verschiedenen Interessen der einzelnen Gruppierungen seiner Mitglieder 
Berücksichtigung finden. 

  
626. Auf die Frage, wie der AdR diese grundlegenden Herausforderungen bewältigen 

könnte, wird in Kapitel 11 näher eingegangen. Als Nächstes befassen wir uns mit 
den praktischen Herausforderungen, mit denen der AdR bei der Entwicklung einer 
effektiven Verfahrensweise zur Subsidiaritätskontrolle während der 
verschiedenen Phasen des Gesetzgebungsprozesses konfrontiert sein wird. 

                                                      
192  Erklärung von Edinburgh, Angenommen von der fünften Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten von Regionen mit 

Gesetzgebungsbefugnissen, 29./30. November 2004, unter http://www.regleg.org/default.asp, siehe unter „Summits“. 

193
  Ebenda. 
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ABSCHNITT 2 
PRAKTISCHE HERAUSFORDERUNGEN WÄHREND DER VERSCHIEDENEN PHASEN DES 

GESETZGEBUNGSPROZESSES 
 
627. Der zentrale Punkt versteht sich wahrscheinlich von selbst, sollte aber dennoch 

immer wieder betont werden: Subsidiaritätskontrolle ist ein Prozess, kein 
einzelner Entscheidungspunkt. Der Prozess beginnt in der Phase der 
Vorarbeiten zur Gesetzgebung, in der eine Mobilisierung des Sachverstands der 
RLG erfolgen muss, um Vorschläge zu verbessern oder ungeeignete Maßnahmen 
abzuwenden. Sowohl neue Methoden der Folgenabschätzung als auch die in der 
Verfassung vorgesehene Frühwarnphase bieten die Chance, auf die offizielle 
Veröffentlichung von Gesetzgebungsvorschlägen zu reagieren. Der AdR ist 
jedoch eindeutig nicht darauf beschränkt, nur auf die zuerst veröffentlichten 
Vorschläge zu reagieren, sondern möchte diese weiter beobachten und seinerseits 
Vorschläge für ihre Verbesserung unterbreiten, während sie im Laufe des 
Gesetzgebungsprozesses Änderungen durch das Parlament und den Rat erfahren. 
Und falls seine Ratschläge keine Beachtung finden, kann der AdR gemäß der 
Verfassung Klage beim Gerichtshof erheben.  

 
628. Die praktischen Herausforderungen in jeder dieser Phasen sind logischerweise 

sehr unterschiedlich. Das zwischen ihnen bestehende Folgeverhältnis macht 
jedoch eine kontinuierliche Überwachung erforderlich, die sich über den 
gesamten Gesetzgebungsprozess erstreckt. Unser Anliegen in diesem Abschnitt 
besteht darin, die einzelnen Herausforderungen in ihrer Abfolge darzulegen, 
während in Kapitel 11 erörtert wird, wie sie organisatorisch zu bewältigen sind. 

 
A. – Die prälegislative Phase 

 
629. Die prälegislative Phase ist in gewisser Hinsicht die wichtigste aller Phasen. 

Gelingt eine Lösung der Probleme in diesem Stadium, also vor der offiziellen 
Veröffentlichung der Vorschläge, so müssen nicht zu einem späteren Zeitpunkt 
wertvolle Ressourcen dafür aufgewendet werden. Präventive Schritte im Rahmen 
eines effektiven Dialogs mit der Kommission sind mit Sicherheit besser als 
ressourcenintensive Maßnahmen im Zusammenhang mit Frühwarnung, 
nachfolgender legislativer Kontrolle oder letztlich Klage beim EuGH. 

 
630. Wichtig ist, dass sich daran nichts ändern wird, ganz gleich, ob die Verfassung 

verabschiedet wird oder nicht. Engagement in der Phase der 
Gesetzesvorarbeiten mit dem Ziel, die Qualität der Gesetzgebung durch eine 
umfassende Berücksichtigung der Aspekte der Subsidiarität zu verbessern, ist 
einfach eine gute Verfahrensweise, die unabhängig vom Schicksal der Verfassung 
weiterentwickelt werden muss.  
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631. Es dürfte auch weiterhin so sein, dass die Anliegen der RLG von der Kommission 
nicht in jedem Falle voll und ganz berücksichtigt werden. Aber auch dann bleibt 
die prälegislative Phase wichtig, und zwar als eine Phase für den 
Informationsaustausch zwischen RLG und anderen Akteuren mit möglicherweise 
gleichen Subsidiaritätsinteressen sowie zwischen diesen und der Kommission und 
für die Gewinnung von Erkenntnissen, die bei künftiger Argumentation wie 
beispielsweise zur Qualität der Folgenabschätzung oder im Rahmen des 
Frühwarnsystems verwendet werden können.  

 
632. Im Zusammenhang mit dem Frühwarnsystem wurde in Kapitel 8 darauf 

hingewiesen, dass sowohl die nationalen als auch die regionalen Parlamente 
besorgt sind, dass ihnen bei einem sechswöchigen Zeitrahmen kein „fliegender 
Start“ möglich ist und dass daher  

 
633. i. eine prälegislative Erkenntnisgewinnung im Kontakt mit den nachgeschalteten 

Ebenen eine wesentliche Voraussetzung ist, um im Zeitrahmen der 
Frühwarnperiode zu einer begründeten Stellungnahme zu gelangen,  

 
634. ii. der prälegislative Dialog mit Einrichtungen, die die gleichen Bedenken haben, 

Möglichkeiten für gemeinsame Aktionen während der Frühwarnzeit eröffnen und 
gleichzeitig die Chancen erhöhen könnte, dass die Kommission ihre Vorschläge 
neu überdenkt. 

 
635. Ähnliche Überlegungen gelten auch für den AdR, was die Gewinnung von 

Erkenntnissen und das Zusammengehen mit gleichgesinnten Akteuren betrifft. 
Der Ausschuss ist somit in die Pflicht genommen, sich mit seinen Kapazitäten für 
die Erkenntnisgewinnung und die Entwicklung von gemeinsamen Standpunkten 
und Interessenkoalitionen mit anderen an der Subsidiaritätskontrolle Beteiligten 
zu engagieren. 

 
 1°) Strukturierter Dialog 

 
636. Es sei noch einmal wiederholt, dass die Zusammenarbeit mit der Kommission zur 

Erarbeitung von Vorschlägen, die dem Subsidiaritätsprinzip folgen, der wichtigste 
Aspekt der Subsidiaritätskontrolle ist. Die Initiative zur Einleitung eines 
Strukturierten Dialogs mit der Kommission über ihr künftiges 
Rechtsetzungsprogramm ist daher sehr wichtig. Er bildet eine der 
nachgeschalteten Maßnahmen zum Weißbuch „Europäisches Regieren“ (und ist 
nicht vom Schicksal der Verfassung abhängig, obwohl er durch die im 
Subsidiaritätsprotokoll zur Verfassung festgelegte Verpflichtung der Kommission 
zur Konsultation der RLG in der prälegislativen Phase bestätigt wurde). Genaue 
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Vorschläge zum Strukturierten Dialog wurden in einem Kommissionspapier vom 
Dezember 2003194 unterbreitet. Der Dialog sollte: 

 
− zusätzlich zu bereits bestehenden Formen der Konsultation geführt werden; 
− sich am jährlichen Arbeitsprogramm der Kommission und insbesondere an 

breit angelegten politischen Initiativen mit Wirkung auf territorialer Ebene 
orientieren; 

− im Rahmen von jährlichen Treffen geführt werden (allgemeine Dialoge über 
das jährliche Arbeitsprogramm der Kommission und/oder sektorspezifische 
Dialoge zu Vorschlägen in Verbindung mit bestimmten 
Kommissionsmitgliedern); 

− und durch Konsultationen mit „nationalen und europäischen Verbänden“ von 
RLG geführt werden, die der AdR je nach den beim entsprechenden Dialog 
zur Debatte stehenden Themen auswählt (wobei sich die Kommission das 
Recht vorbehält, weitere Teilnehmer einzubeziehen). 

 
637. Der erste Strukturierte Dialog fand am 10. Mai 2004 statt und der zweite am 

24. Februar 2005. Der erste dauert eine Stunde,195 der zweite drei Stunden.196 
Sektorspezifische Dialoge sind in der Vorbereitung, wobei für Dezember 2005 ein 
Dialog zur Meerespolitik anberaumt ist. Ein dritter allgemeiner Dialog findet am 
17. November 2005 statt. Im Zusammenhang mit diesen ersten Versuchen zum 
Strukturierten Dialog sind eine Reihe von Problemen aufgetaucht.  

 
638. Das erste betrifft die Tagesordnungen. Überwiegend handelte es sich um eine 

Abfolge von zeitlich begrenzten Reden. Das hat nicht allzu viel von einem 
„Dialog“ an sich, sondern ist eher ein Ablesen von vorbereiteten und oftmals eher 
allgemein gehaltenen Erklärungen (fünf interregionale Verbände machten im Juni 
2004 geltend, dass bei künftigen Dialogen „Platz für einen echten Dialog und 
Meinungsaustausch sein müsse“197). Auch die zur Verfügung stehende Zeit ist 
begrenzt. Beide Punkte lassen darauf schließen, dass die Vorgehensweise an sich 
nicht sehr konstruktiv ist (so wurden beim Dialog im Februar 2005 Forderungen 
nach einer stärker zielorientierten Ausrichtung sektoraler Treffen laut198). Sie 
sollten jedoch wahrscheinlich nur als eine Art „Spitze des Eisbergs“ gesehen 
werden, denn an sich ist eine wesentlich umfassendere – und sehr viel weniger 

                                                      
194

  Mitteilung der Kommission, „Dialog mit den Verbänden der Gebietskörperschaften über die Politikgestaltung der 
Europäischen Union“, KOM(2003) 811 endg. 

195
  Andreas Kiefer, „Der Verfassungsvertrag für Europa und die Vorbereitung auf seine Anwendung: Initiativen von REG 

LEG im Jahr 2004“, in Jahrbuch des Föderalismus 2005, S. 612. 

196
  86. Präsidiumssitzung des Ausschusses der Regionen, 12. April 2005, „Punkt 3A Evaluierung und Follow-up des 

Strukturierten Dialogs“, R/CdR 62/2005 Punkt 3a, S. 1. 

197
  82. Präsidiumssitzung des Ausschusses der Regionen (außerordentliche Sitzung), 21. Oktober 2004, R/CdR 279/2004 

Punkt 10 Zusammenarbeit mit den europäischen Regional- und Lokalverbänden, S. 8. 

198
  86. Präsidiumssitzung des Ausschusses der Regionen, 12. April 2005, „Punkt 3A Evaluierung und Follow-up des 

Strukturierten Dialogs“, R/CdR 62/2005 Punkt 3a, S. 4. 
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strukturierte – Konsultationspraxis erforderlich. Um es anders auszudrücken: 
Regelmäßige, sorgfältig geplante Treffen sollten nicht die viel 
differenzierteren Formen des Dialogs verdrängen, den die RLG bereits mit der 
Kommission aufgebaut haben. Nicht alles entwickelt sich nach zeitlichen 
Vorgaben, wie sie im jährlichen Arbeitsplan der Kommission festgelegt sind. Es 
wird weiterhin erforderlich sein, Dialog und Konsultation flexibler und 
zweckabhängiger zu gestalten, nicht zuletzt, weil verschiedene Arten von RLG 
bei der Gestaltung der Gesetzgebung auch unterschiedliche Interessen 
verfolgen,199 wie aus einer vom katalanischen Parlament in Auftrag gegebenen 
Forschungsarbeit deutlich hervorgeht. Mit anderen Worten, Verbände von RLG 
und selbst einzelne RLG werden unabhängig vom Strukturierten Dialog auch 
künftig ihre eigene Kommunikation mit der Kommission pflegen. 

 
639. Ein zweites Problem – das wahrscheinlich die Feststellungen bezüglich der 

Gefahr einer Überstrukturierung des Konsultationsdialogs untermauert – ist 
die Forderung, dass die Konsultationen mit „nationalen und europäischen 
Verbänden“ von RLG stattfinden müssen. Das ist eine recht seltsame 
Terminologie für die föderal aufgebauten Staaten in der EU, wo der Mitgliedstaat 
gewissermaßen selbst der „nationale Verband“ der regionalen 
Gebietskörperschaften ist. Es gibt in Belgien, Deutschland und Österreich keinen 
„nationalen Verband“ der Regionen analog zu dem der lokalen 
Gebietskörperschaften. In der Tat haben sich die österreichischen Bundesländer 
erst durch einen Ad-hoc-Beschluss formiert, um die Teilnahme am ersten 
Strukturierten Dialog zu ermöglichen. Weil die belgischen und deutschen 
Regionen diesen Schritt nicht getan haben, „konnten sie nicht“ zur Teilnahme 
eingeladen werden.200 Eine solch starre Interpretation erscheint unrealistisch und 
führt wahrscheinlich nur zu einer verstärkten Nutzung der – für die 
österreichischen, belgischen und deutschen Regionen vorhandenen – Möglichkeit, 
Delegierte über staatliche Kanäle in die mit der Entwicklung von 
Gesetzgebungsvorschlägen befassten Arbeitsgruppen der Kommission zu 
entsenden. RLG sollten generell den gleichen privilegierten Zugang zur 
Kommission erhalten, wie ihn einige, und zwar einige der RegLeg-Regionen, 
bereits haben. 

 
640. Ein dritter Aspekt ist die Rolle des AdR als „Torwächter“ für den Dialogprozess. 

Hierzu hat es keinerlei Kontroversen gegeben. Der AdR hat die Teilnehmer 
immer in einer offenen und transparenten Art und Weise benannt. Und im 
Zusammenhang mit dieser Teilnehmerauswahl sah sich der AdR veranlasst, einen 
systematischeren Dialog mit Verbänden von RLG zu entwickeln und eine 
systematischere Datenbank zu den kollektiven Organisationsstrukturen unterhalb 

                                                      
199

  Institut d’Estudis Autonomics, „Le Principe de Subsidiarité dans l’Union Européenne“ (Barcelona, 2005), unter 
http://www.calre.net/sc/sc030305/documents/1_wgsubsid/1a_FR%20Subsidiarietat.doc, S. 38-42. 

200
  Andreas Kiefer, „Der Verfassungsvertrag für Europa und die Vorbereitung auf seine Anwendung: Initiativen von REG 

LEG im Jahr 2004“, in Jahrbuch des Föderalismus 2005, S. 612. 
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der staatlichen Ebene einzurichten.201 Das ist zweifellos ein positiver Schritt, der 
auch zur Entwicklung von Zusammenarbeit und Informationsaustausch in anderen 
Bereichen beiträgt, was sich in einer wachsenden Zahl von 
Kooperationsabkommen mit dem AdR (und einem immer umfang- und 
inhaltsreicheren Arbeitsprogramm) widerspiegelt.202 Die Möglichkeiten für ein 
gemeinsames Vorgehen der RLG wurden durch den AdR eindeutig 
verbessert, der sich im Prozess der prälegislativen Konsultation in 
umfassenderen Maße um eine Koordinierung bemüht.  

 
 2°) Folgenabschätzung 

 
641. Bei der Diskussion über die Frühwarnphase geht es zu einem überwiegenden Teil 

- wie auch in dieser Studie - um die Modalitäten der Vorgehensweise in dem 
kurzen sechswöchigen Zeitrahmen, der im Subsidiaritätsprotokoll festgelegt ist. 
Wir kommen auf diese Frage an anderer Stelle zurück. Eine wesentliche 
Voraussetzung für jede Entscheidung über eine Frühwarnmaßnahme gemäß dem 
Subsidiaritätsprotokoll zur Verfassung, aber auch für die Entwicklung einer 
Verfahrensweise zur Subsidiaritätsüberwachung unabhängig von der Verfassung, 
ist eine konkrete Vorstellung von der Folgenabschätzung. Durch die Beteiligung 
des AdR an der von der Kommission vorgenommenen Folgenabschätzung ist es 
generell besser möglich, frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen, die die 
formale Gestaltung der Gesetzgebungsvorschläge der Kommission betreffen. 

 
642. Eine Folgenabschätzung – die Ausstattung eines jeden Gesetzgebungsvorschlages 

mit einem „Vermerk mit detaillierten Angaben …, die es ermöglichen zu 
beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten wurden“ – wird nach Artikel 5 des Subsidiaritätsprotokolls der 
Verfassung gefordert. Sie ist mittlerweile, unabhängig von der Verfassung, auch 
für alle Punkte im Arbeitsprogramm der Kommission selbstverständlich,203 
nachdem im Weißbuch „Europäisches Regieren“ 2001 Folgendes festgelegt 
worden war: „… ist vor der Ausarbeitung von Vorschlägen sorgfältig zu prüfen, 
ob die EU tätig werden muss und ob Regelungsbedarf besteht. Wenn ja, müssen 
auch die potenziellen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen 
… geprüft und bewertet werden.“204 

 
643. Eine verbesserte Verfahrensweise bei der Folgenabschätzung der Kommission ist 

eine logische Folge – oder zumindest ein Ziel – der prälegislativen Konsultation. 
Während die Kommission sehr detaillierte Methoden zur Folgenabschätzung 
entwickelt hat, um eine beschlossene Maßnahme und deren Verhältnismäßigkeit 

                                                      
201

  Siehe http://www.cor.eu.int/de/activities/list_of_association.htm.  

202
  Siehe http://www.cor.eu.int/de/activities/association.htm.  

203
  European Commission, Impact Assessment Guidelines, SEC(2005) 791, S. 6. 

204
  „Europäisches Regieren. Ein Weißbuch“, KOM(2001) 428 endg., S. 20. 
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zu begründen, haben der AdR und andere ganz zu Recht ihre eigenen 
Erwartungen an eine Folgenabschätzung dargelegt. Es wäre unklug, sich einzig 
und allein auf die Ansichten der Kommission zu stützen. Vielmehr müssen diese 
mit den Sichtweisen der RLG abgeglichen werden, wie sie der AdR oder die 
einzelnen RLG zum Ausdruck bringen. 

 
644. Der AdR seinerseits hat unter Mitwirkung seines Referats 

„Subsidiaritätskontrolle“ ein Verfahren zur Bewertung von 
Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit entwickelt und bemüht sich nunmehr, in allen 
Stellungnahmen, die er zu Rechtsetzungsvorschlägen abgibt, eine „Schematische 
Subsidiaritätsanalyse“ durchzuführen. Diese schließt Folgendes ein: 205 

 
− Rechtsgrundlage der EU-Maßnahme; 
− Begründung und Ziel der Maßnahme; 
− Lokale und regionale Dimension; 
− Wahl des Rechtsakts; 
− Fragen der Vereinfachung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften; 
− Finanzielle Bewertung; 
− Externe Konsultation; 
− Folgenabschätzung; 
− Verhältnismäßigkeit. 

 
645. Einzelne RLG können durchaus eigene Analysemethoden entwickeln. Das 

schottische Parlament beispielsweise verfügt über einen Entwurf für ein 
Analyseschema mit folgenden Schwerpunkten:206 

 
− Welche Ebene ist am besten für die Gesetzgebung geeignet? 
− Welche Art von Rechtsakt ist am besten geeignet? 
− Ist die EU-Maßnahme mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden? 
− Ist die EU-Politik im betreffenden Bereich ständig gescheitert und wären 

daher andere Ebenen oder Arten von Rechtsakten besser geeignet? 
 
646. Obwohl dieser Schemaentwurf im Zusammenhang mit dem „Ampelsystem“ 

entwickelt wurde, das das schottische Parlament im Rahmen des 
Frühwarnsystems anwenden soll, gelten dessen Festlegungen auch für eine 
allgemeinere Subsidiaritätskontrolle, enthält er doch eine Checkliste in Bezug auf 
die von der Kommission selbst vorgenommene Folgenabschätzung. Andere RLG 
oder Verbände von RLG werden diesbezüglich eigene Interessen verfolgen und 
entsprechende Verfahren entwickeln. Das Problem ist, dass es eine Reihe 
unterschiedlicher Quellen und Sichtweisen gibt, was die Einhaltung des 

                                                      
205

  Entwurf einer Stellungnahme zum Thema „Die Anwendung und Kontrolle der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit“, CdR 220/2004 rev. 2, S. 12-13. 

206
  Convenor’s Report, Annex C, Briefing Paper on the Subsidiarity Early Warning System, in 

http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/papers-04/eup04-14.pdf. 
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Subsidiaritätsprinzips anbetrifft. Diese zu mobilisieren, um systematisch 
Erkenntnisse zur Begründung und zu den Auswirkungen von EU-
Maßnahmen zu gewinnen, muss ein vorrangiges Anliegen des AdR sein, wenn 
er sich um die Durchsetzung einer Subsidiaritätskultur in der EU bemüht. 

 
B. – Die Frühwarnphase 

 
647. Wie bereits erwähnt wurde, ist es durch die Beteiligung des AdR an der von der 

Kommission vorgenommenen Folgenabschätzung generell besser möglich, 
frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu machen, die die formale Gestaltung der 
Gesetzgebungsvorschläge der Kommission betreffen. Eine systematische 
Folgenabschätzung bzw. Subsidiaritätsbewertung sollte beim AdR standardmäßig 
Bestandteil der Erarbeitung von Stellungnahmen sein, wobei auf die Sichtweisen 
und Erkenntnisse der RLG zurückgegriffen wird. Im Falle der Umsetzung der 
Verfassung wird der AdR durch das Frühwarnsystem seine Bedenken hinsichtlich 
Begründung und Auswirkung von EU-Maßnahmen mit größerem Nachdruck 
durchsetzen können. Obwohl der AdR bei der Erarbeitung seiner Stellungnahme 
zur Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nicht an den Zeitrahmen des 
Frühwarnsystems gebunden ist, könnte es aus zweierlei Gründen vorteilhaft sein, 
so zu handeln, „als ob“ er Bestandteil des Frühwarnsystems wäre: 

 
 i. Er kann bereits frühzeitig seine Bedenken formulieren, worauf bei einer 

nachfolgenden (Androhung einer) Klage vor dem EuGH Bezug genommen 
werden könnte, falls diese Bedenken im Verlaufe des Gesetzgebungsprozesses 
keine Berücksichtigung finden. 

 
 ii. Durch eine Verbindung mit den Debatten nationaler/regionaler Parlamente 

könnte der AdR die Glaubwürdigkeit seiner Bedenken erhöhen. 
 
648. Aber auch ohne Ratifizierung der Verfassung dürfte einiges für die Entwicklung 

eines Frühwarnverfahrens sprechen, möglicherweise auf der Grundlage einer 
gründlichen Durchsicht der Rechtsetzungsvorschläge und deren Kennzeichnung 
nach einem „Ampelsystem“ (grün: keine Bedenken; gelb: einige Bedenken, eine 
gründlichere Prüfung ist erforderlich; rot: definitive Bedenken bezüglich der 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips), wie es vom schottischen Parlament 
vorgeschlagen wurde (siehe Kapitel 8). Das könnte dazu beitragen, eine 
systematische Subsidiaritätskontrolle durchzusetzen und die Anliegen des AdR 
mit Prioritäten zu versehen. 

 
649. Wir befassen uns jedoch an dieser Stelle hauptsächlich mit den Fragen und 

Problemen im Zusammenhang mit dem sechswöchigen Zeitrahmen des 
Frühwarnsystems. Diese traten in der Abhandlung in Kapitel 8 deutlich zutage, in 
der es darum ging, welche Ansätze die nationalen und regionalen Parlamente im 
Hinblick auf das Frühwarnsystem verfolgen. Wir brauchen diese Probleme und 
deren Auswirkungen auf den AdR an dieser Stelle nur noch einmal zu 
wiederholen: 
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− Es bedarf einer entsprechenden Kapazität für rasches Handeln innerhalb einer 

Zeitspanne, in der oftmals keine regulären AdR-Sitzungen stattfinden, 
weshalb möglicherweise ein spezieller Ausschuss eingerichtet oder zum 
Handeln im Namen des Plenums ermächtigt werden muss. 

− Es bedarf zuverlässiger, ausführlicher Informationen und einer guten 
Beratung, um die Stellungnahmen begründen zu können, die der AdR analog 
zu den begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente abgibt. 

− Es bedarf einer guten Kenntnis der Bedenken und Prioritäten anderer Akteure 
im Frühwarnsystem, so dass die Bedenken des AdR damit verbunden werden 
können. Das legt nahe, dass zur COSAC und ihren Verfahren zum 
Informationsaustausch, aber auch zur CALRE, zu den RegLeg und den 
Frühwarnaktivitäten der Regionalparlamente in den Mitgliedstaaten ständig 
funktionierende Informationskanäle vorhanden sein müssen. 

− Für die Beteiligung am Frühwarnverfahren müssen hinlängliche Ressourcen 
bereitgestellt werden. 

 
C. – Die Gesetzgebungsphase 

 
650. Eine der zu wenig beachteten Komponenten einer systematischen 

Subsidiaritätsüberwachung ist die kontinuierliche Verfolgung des 
Rechtsetzungsvorschlags in den verschiedenen Phasen seiner Änderung nach dem 
ursprünglichen Entwurf der Kommission. Die Stellungnahmen, wie sie vom AdR 
bislang zu Gesetzgebungsvorschlägen abgegeben wurden (unabhängig von der 
Verfassung), und jedweder (auf der Grundlage der Verfassung gefasste) 
Beschluss, inoffiziell am Frühwarnsystem teilzunehmen, beziehen sich auf eine 
Beurteilung des ursprünglichen Entwurfs der Kommission. Parlament und Rat 
können jedoch - obwohl sie beide auch zur Einhaltung der Subsidiarität 
verpflichtet sind - durchaus Änderungen vornehmen, aus denen sich neue oder 
unvorhergesehene Bedenken bezüglich der Subsidiarität ergeben. 

 
651. Bei der allgemeinen Durchsetzung einer Subsidiaritätskultur wird es für den AdR 

in erster Linie darauf ankommen, dass er den gesamten Gesetzgebungsprozess 
gründlicher überwacht und über ein System verfügt, um Probleme aufzuzeigen 
und gegenüber dem zuständigen Gremium die entsprechenden Bedenken zu 
äußern. 

 
652. Das ist zum Teil eine verwaltungstechnische Herausforderung, muss doch 

gewährleistet werden, dass ausreichend Ressourcen für eine kontinuierliche 
Subsidiaritätskontrolle zur Verfügung stehen. Teilweise handelt es sich auch um 
ein Problem der Glaubwürdigkeit. Der Rat hat niemals auf Stellungnahmen des 
AdR reagiert, weil er sich dazu nicht verpflichtet fühlt (oder zumindest einige 
Mitgliedstaaten dies nicht tun). Das Parlament hat zwar eine positive Beziehung 
zum AdR, wenn es um die Erarbeitung von Stellungnahmen zu gemeinsam 
interessierenden Fragen geht, hat sich bislang jedoch kaum bereit gezeigt, auf 
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Stellungnahmen des AdR zu antworten. Die Herausforderung besteht darin, die 
Gleichgültigkeit und Reaktionslosigkeit dieser Organe zu überwinden.  

 
653. In gewisser Weise wird dies einfacher werden, sollte die Verfassung in Kraft 

treten. Das Recht des AdR auf Klage vor dem EuGH wegen Verletzungen des 
Subsidiaritätsprinzips (und auch bei Verletzung seiner eigenen Rechte auf 
Anhörung) ist nicht formell mit dem Frühwarnverfahren verbunden. Es kann von 
Vorteil sein, eine Klage einzureichen, nachdem zu Beginn des Verfahrens bereits 
auf ein Problem hingewiesen wurde, jedoch ist das nicht unbedingt notwendig. 
Möglicherweise ist der AdR mit einem Vorschlag der Kommission zufrieden, 
fühlt sich jedoch durch später vom Rat oder vom Parlament vorgenommene 
Änderungen hinlänglich veranlasst, Klage beim EuGH einzureichen. Gerade diese 
Möglichkeit würde seiner Subsidiaritätskontrolle mehr Biss verleihen.  

 
654. Ohne die Verfassung aber fehlt dieser Biss. Ob es dem AdR gelingt, den Rat und 

das Parlament zum Zuhören zu bewegen, wird von der Glaubwürdigkeit seiner 
Argumente und eventuell auch davon abhängen, ob er zur Untermauerung seines 
Anliegens ähnliche Bedenken von anderen Akteuren mit anführen kann. Diese 
beiden Erfordernisse - Glaubwürdigkeit und Bündnisbildung - sind zwei der 
wesentlichen Themen in Kapitel 10 und werden dort ausführlicher behandelt. 

 
D. – Richterliche Überprüfung (die postlegislative Phase) 

 
655. Die postlegislative Phase ist ganz und gar von der Annahme der Verfassung 

abhängig. Der AdR hat gegenwärtig nicht das Recht, Klage beim EuGH 
einzureichen, wenn er der Ansicht ist, dass trotz seiner Bemühungen im Verlaufe 
des Rechtsetzungsprozesses auch weiterhin wirkliche Subsidiaritätsverstöße zu 
verzeichnen sind. Die folgende Abhandlung beschränkt sich daher ausnahmsweise 
auf das Szenario, bei dem die Verfassung in Kraft getreten ist, obwohl die 
folgenden Punkte auch zutreffen könnten, wenn der AdR im Zuge einer Reform 
der Satzung des Gerichtshofs ein Streitbeitrittsrecht erhielte, wie dies in Kapitel 9 
erörtert wird. 

 
656. Die Herausforderungen sind denen, die mit der verfassungsmäßigen Frühwarnung 

verbunden sind, erstaunlich ähnlich, jedoch mit einer wesentlichen Ausnahme: 
Stellungnahmen im Rahmen der Frühwarnung dürften relativ regelmäßig 
abgegeben werden, um auf Probleme aufmerksam zu machen und Verhandlungen 
mit der Kommission zu deren Beilegung zu veranlassen. Klagen vor dem EuGH 
sind wahrscheinlich selten, d.h. auf diese Art „nukleare Option“ wird nur dann 
zurückgegriffen, wenn alle anderen Bemühungen bei einem als äußerst wichtig 
empfundenen Problem gescheitert sind. Hier spielt auch eine taktische Frage eine 
Rolle. Der EuGH hat sich bislang nicht sonderlich um die Entwicklung einer 
Rechtsprechung zu Fragen der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips oder zu den 
Forderungen von RLG im EU-Entscheidungsfindungsprozess bemüht. Nur durch 
einen richtungsweisenden Prozess mit möglichst unanfechtbaren 
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Rechtsausführungen wird es möglich sein, die bisherige Routine zu durchbrechen. 
Es steht viel auf dem Spiel. 

 
657. Die folgenden praktischen Herausforderungen werden in diesem Zusammenhang 

besondere Bedeutung erlangen: 
 
 i. Der Zeitrahmen für die Einreichung einer Klage beim EuGH (zwei Monate nach 

Inkrafttreten des Rechtsaktes) ist begrenzt. Wie schon im Falle der 
Frühwarnphase bräuchte der AdR eine entsprechende Kapazität für rasches 
Handeln innerhalb einer Zeitspanne, in der oftmals keine regulären AdR-
Sitzungen stattfinden, weshalb möglicherweise ein spezieller Ausschuss 
eingerichtet oder zum Handeln im Namen des Plenums ermächtigt werden muss. 

 
 ii. Zur Begründung der Klagen bedarf es Informationen und rechtlicher Beratung 

auf höchstem Niveau, die idealerweise mit Erkenntnissen über entsprechende 
Anliegen vorzugsweise auch bei nationalen – und nicht nur regionalen – 
Parlamenten verbunden sein sollten. Durch die Einbeziehung von Bedenken, die 
von Institutionen der Mitgliedstaaten geäußert wurden, wird die Legitimation 
einer Rechtssache erhöht.  

 
 iii. Für die Vorbereitung und Erarbeitung von Klagen vor dem EuGH müssten 

angemessene Ressourcen bereit gestellt werden, um diesen Herausforderungen 
auch gerecht werden zu können. 

 
658. Wie in Kapitel 8 festgestellt wurde, sind die in der CALRE organisierten 

regionalen gesetzgebenden Parlamente sehr darum bemüht, Möglichkeiten zu 
finden, um, wenn die Verfassung in Kraft ist, über das Klagerecht des AdR 
Zugang zum EuGH zu erlangen. Obwohl zu berücksichtigen ist, dass die 
gesetzgebungsbefugten Regionen nur eine von mehreren Interessengruppen 
innerhalb des AdR darstellen, dürfte die Mobilisierung von CALRE-Ressourcen, 
insbesondere der Zugang zu den Debatten auf einzelstaatlicher Ebene, doch zur 
Stärkung der Möglichkeiten des AdR zur Erhebung von Ex-post-Klagen 
beitragen. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 10 
 
659. Einführung und allgemeine Durchsetzung einer Subsidiaritätskultur 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„1.3 betont, dass eine Ausrichtung der europäischen Politik an den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit und die Entwicklung einer Kultur der Subsidiarität entscheidend dazu beitragen 
können, das Vertrauen der Bürger in die europäische Zusammenarbeit zu stärken und die in den negativen 
Referenden zum Ausdruck gekommene Skepsis zu überwinden; 
[…] 
2.13 weist mit Befriedigung darauf hin, dass durch die Einbeziehung der lokalen Ebene in das 
Subsidiaritätsprinzip klargestellt wurde, dass es bei diesem Prinzip nicht nur um die Achtung der 
legislativen Rechte der nationalen und regionalen Ebene geht, sondern die Europäische Union auch die 
Wahrung der Vorrechte von Städten, Kommunen und Regionen im Rahmen der lokalen und regionalen 
Selbstverwaltung zu gewährleisten hat […]“ 
 
 Durch den negativen Ausgang der Ratifizierungsreferenden in Frankreich und den 

Niederlanden hat sich das Gefühl eines Demokratiedefizits in der Europäischen 
Union verstärkt. Das ist die Gelegenheit, um in der Union eine Kultur der 
Subsidiarität zu schaffen und allgemein durchzusetzen. Diese Kultur könnte 
Europa den Bürgern näher bringen, indem sie Expertenwissen mobilisiert und die 
Fragen der RLG beantwortet. Für den AdR besteht die Herausforderung darin, 
diese Gelegenheit unabhängig davon zu nutzen, ob die Verfassung in Kraft tritt 
oder nicht. Der AdR vertritt ein Interessengeflecht der verschiedenen 
Verwaltungsebenen unterhalb der Ebene der Mitgliedstaaten. Die einzelnen Arten 
von RLG haben bezüglich der Wahrung der Subsidiarität unterschiedliche 
Interessen, von denen einige mit Gesetzgebungsbefugnissen und andere mit 
Verhältnismäßigkeitsproblemen bei der Umsetzung der Unionspolitiken 
zusammenhängen, so dass sie die Herausforderungen, die die 
Subsidiaritätskontrolle stellt, ganz unterschiedlich wahrnehmen. Wichtig ist, dass 
es dem AdR gelingt, eine Plattform für alle von ihm vertretenen Interessen zu 
bieten, um seine Nützlichkeit und seine Glaubwürdigkeit als Hüter der 
Subsidiarität zu beweisen. 

 
660. Subsidiaritätskontrolle als ein fortlaufender Prozess 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„2.19 stellt im Hinblick auf die Klagebefugnis in Subsidiaritätsfragen klar, dass es ihm vor allem um einen 
wirkungsvollen Beitrag der regionalen und lokalen Ebene zur besseren Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips geht, von der Konzipierung von Gesetzesvorschlägen durch die Europäische 
Kommission bis zu ihrer Verabschiedung durch das Europäische Parlament und den Ministerrat; 
[…] 
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3.1 betont, dass die Planungsphase eines Rechtsaktes ihm und den Gebietskörperschaften die meisten 
Möglichkeiten bietet, die lokale und regionale Dimension wirksam einzubringen und weist darauf hin, dass 
seine frühzeitige Beteiligung und die Berücksichtigung seiner Positionen die Anrufung des Europäischen 
Gerichtshofs wegen Verletzung des Subsidiaritätsprinzips überflüssig machen könnte; 
 
3.2 begrüßt, dass die Europäische Kommission vor der Unterbreitung von Legislativvorschlägen zuvor 
deren finanzielle und administrative Auswirkungen prüfen muss, und erwartet, dass im Subsidiaritätsbogen 
auch die Auswirkungen auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beschrieben werden müssen, 
da sehr häufig diese Regierungs- und Verwaltungsebene für die Regelung, Umsetzung und Durchführung 
neuer EU-Initiativen zuständig ist; 
[…] 
3.14 weist jedoch auf die Notwendigkeit hin, für seine Evaluierung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit während des gesamten 
Gesetzgebungsprozesses ein Follow-up sicherzustellen […]“  
 
 Die Subsidiaritätskontrolle muss alle Etappen des Rechtsetzungsprozesses der 

Union begleiten. Dies setzt voraus, dass der AdR die Standpunkte der RLG zum 
Zeitpunkt der Vorbereitung und Veröffentlichung der Rechtsetzungsvorschläge 
bei der Kommission mit Nachdruck vertritt, verlangt aber auch eine ständige 
Überwachung der vom Parlament und vom Rat angenommenen Änderungen an 
den Vorschlägen der Kommission. Entscheidend für die Subsidiaritätskontrolle ist 
die prälegislative Phase, und das wird auch so bleiben, unabhängig davon, ob die 
Verfassung in Kraft tritt oder nicht. Wenn den Subsidiaritätsanliegen durch einen 
effektiven Prozess der Anhörung der RLG Rechnung getragen wird, wird sich die 
Qualität der Rechtsvorschriften verbessern, und es kann schon vor der 
Veröffentlichung eines Rechtsetzungsvorschlags – vorbeugend – auf zum 
Ausdruck gebrachte Sorgen reagiert werden. Logischerweise hilft dies, 
Ressourcen einzusparen, die sonst in begründete Stellungnahmen oder 
Nichtigkeitsklagen wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip investiert 
werden würden. Ein wichtiges Hilfsmittel, um sicherzustellen, dass die Kultur der 
Subsidiarität die Schwerpunkte in den Rechtsvorschriften der Union bestimmt, 
sind die Folgenabschätzungen. Daher muss die Prüfung der Bewertungsmethoden 
der Kommission und ihrer Schlussfolgerungen eine echte Priorität für den AdR 
und die von ihm vertretenen RLG sein. Der AdR muss die Subsidiaritätskontrolle 
während des gesamten Rechtsetzungsprozesses durchhalten, damit Änderungen 
des Rates oder des Parlaments, die die Subsidiarität in Frage stellen, festgestellt 
und bemängelt werden können. 

 
661. Klageerhebung beim Gerichtshof 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
 „3.11 weist darauf hin, dass er bei Rügen wegen Nichteinhaltung des Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitsprinzips - anders als die nationalen Parlamente - nicht an eine Frist im Rahmen des 
Frühwarnsystems gebunden ist; 
[…] 
3.20 ist entschlossen, das Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof als ultima ratio einzusetzen, das 
nur zur Anwendung kommt, wenn alle anderen Einflussmöglichkeiten erschöpft sind […]“ 
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 Die Verfassung stellt zwischen den Klagebefugnissen des AdR und dem 
Frühwarnmechanismus zwar keine förmliche Verbindung her, aber in der Praxis 
dürfte es so sein, dass eine mögliche Klage des AdR glaubwürdiger erscheint und 
mehr beeindruckt, wenn es vorher im Rahmen desselben Verfahrens Kritiken 
seitens der nationalen Parlamente gegeben hat. Die Nichtigkeitsklage wegen 
Verletzung des Subsidiaritätsprinzips ist so etwas wie eine „nukleare“ 
Abschreckungswaffe, deren Anwendung nur im Notfall und nur dann zu erwägen 
ist, wenn es um grundlegende Fragen geht und es Gründe gibt, die eine 
Nichtigkeitsklage ganz klar rechtfertigen. 

 
* 

* * 
* 
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Kapitel 11 
Organisatorische Vorbereitung des AdR auf eine europäische 

Subsidiaritätskultur 
 
 
662. In Kapitel 10 wurde dargelegt, welche Herausforderungen der AdR bewältigen 

muss, um die Chance auf die allgemeine Durchsetzung einer Subsidiaritätskultur 
im europäischen Gesetzgebungsprozess nutzen zu können. Im vorliegenden 
Kapitel soll untersucht werden, wie sich der AdR organisatorisch am besten dafür 
wappnen kann.  

 
663. Es sei vorausgeschickt, dass die nachstehend geschilderten Vorhaben bereits in 

der Diskussion und teilweise auch umgesetzt sind. Die erste „Gipfelkonferenz“ 
zum Thema Subsidiarität, die im Mai 2004 in Berlin stattfand, verlieh dem AdR 
wichtige Impulse für die Neugestaltung seiner Tätigkeit in diesem Bereich.207 Das 
Referat „Subsidiaritätskontrolle“ des Generalsekretariats hat diese Aufgabe 
offiziell übernommen und infrastrukturelle Vorbereitungen für eine systematische 
Subsidiaritätsüberwachung getroffen.208 Bei den anschließenden Diskussionen im 
AdR zu Fragen der Subsidiarität, der gesetzgebenden Regionen und der 
Verfassung wurden die in Berlin geäußerten Ideen auch in politischer Hinsicht 
aufgegriffen (obwohl natürlich die Hindernisse bei der Ratifizierung der 
Verfassung die Erwartungshaltung etwas gedämpft haben).  

 
664. Das vorliegende Kapitel ist einer eingehenderen Betrachtung der Themen 

gewidmet, die seit der Berliner Konferenz diskutiert werden. Dabei wird von zwei 
Prämissen ausgegangen: 

 
 i. Die Subsidiaritätsüberwachung ist nicht von der Annahme der Verfassung 

abhängig. Zwar können einige Maßnahmen erst nach Inkrafttreten der Verfassung 
(oder eines anderen Verfassungs- oder Gesetzeswerks) offiziell eingeleitet 
werden, doch ist das seit Jahren zunehmende Interesse an der Subsidiarität nicht 
allein auf die Verfassungsdiskussion zurückzuführen. Dieses Interesse kann und 
sollte genutzt werden, um optimale Verfahren für die Ermittlung von 
Subsidiaritätsproblemen zu entwickeln und auf diesem Wege Verbesserungen im 
EU-Recht zu bewirken. 

 
 ii. Die Subsidiaritätsüberwachung ist als ein übergreifendes System von 

Verfahren für alle Phasen des Gesetzgebungsprozesses zu sehen. 
                                                      
207

  Siehe „Anwendung und Kontrolle der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit: Risiken und Perspektiven 
für den Ausschuss der Regionen“, CdR 107/2004. 

208
  Informationsvermerk über die Errichtung eines Netzes für die Subsidiaritätskontrolle durch den AdR, CdR 475/2004. 



 305 

 
665. Daher wird sich unsere folgende Betrachtung zur organisatorischen Praxis des 

AdR zwar auch auf verfassungsbedingte Neuentwicklungen beziehen, jedoch 
nicht darauf beschränkt bleiben. Anstatt wie im vorangegangenen Kapitel die 
organisatorischen Grundlagen in den einzelnen Phasen des 
Gesetzgebungsverfahrens zu betrachten, konzentrieren wir uns hier auf drei 
übergreifende Themen: 1) Schaffung einer Informationsgrundlage; 2) Bildung 
von Allianzen außerhalb des AdR und 3) Kapazitätsaufbau innerhalb des AdR. 
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ABSCHNITT 1 
SCHAFFUNG EINER INFORMATIONSGRUNDLAGE 

 
666. In den vorhergehenden Kapiteln wurde bereits hervorgehoben, dass sich 

Subsidiarität nicht einfach auf ein System mustergültiger Rechtsnormen 
reduzieren lässt. Wie in Kapitel 9 aufgezeigt, ist der Begriff selbst unter den RLG 
mit unterschiedlichen Bedeutungen befrachtet, was eine Folge ihrer 
unterschiedlichen Funktionen auf den einzelnen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen und im jeweiligen nationalen Kontext ist. Es handelt sich um 
ein stark umstrittenes Konzept. Für die praktische Tätigkeit des AdR bedeutet 
dies, dass er sich umfangreiches Faktenwissen aneignen muss. Er benötigt eine 
solide Argumentationsbasis zu Fragen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, 
um sich gegenüber den verschiedenen Meinungsgruppierungen verständlich und 
glaubwürdig äußern zu können. 

 
667. Ein solches solides Faktenwissen wird über den gesamten Rechtsetzungsprozess 

hinweg benötigt – bei der prälegislativen Konsultation durch die Kommission, wo 
es auf richtige Informationen und stichhaltige Argumente ankommt; bei der 
Überprüfung und gegebenenfalls Anfechtung der Folgenabschätzung der 
Kommission; bei der Begründung von Einwänden im Rahmen des 
Frühwarnsystems; bei der Ablehnung nicht subsidiaritätskonformer 
Abänderungen durch den Rat oder das Parlament und schließlich auch bei der 
Begründung einer Klage vor dem EuGH. 

 
668. Nicht nur der AdR benötigt eine verlässliche Informationsgrundlage. Auch die 

einzelnen RLG und ihre Verbände dürften daran interessiert sein, ihre 
Subsidiaritätsbewertung auf gesicherte Fakten zu stützen. Vor diesem Hintergrund 
erlangen die Vorschläge des AdR zur Schaffung eines elektronischen Netzes für 
die Subsidiaritätsüberwachung besondere Bedeutung.  

 
669. Das internetgestützte Überwachungsnetzwerk soll über die Website des AdR zu 

erreichen sein und folgende Funktionen bieten:209  
 
 i. Eine Informationssammlung mit dem Ziel, „eine Verlagerung der 

Bewertungen der EU-Politiken auf die regionale und lokale Ebene zu 
koordinieren, indem Informationen und Bewertungen sowie Links zu anderen 
Internetseiten und Informationen über die Subsidiarität verfügbar gemacht 
werden“. 

 

                                                      
209

  Ebenda, S. 4. 
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 ii. Eine interaktive Konsultationsplattform  für die Koordinierung der Beiträge 
der RLG zur prälegislativen Konsultation, die Herausarbeitung von 
Problemfragen und die Übermittlung von Informationen für die schematische 
Subsidiaritätsanalyse des AdR, mit der die Folgenabschätzung der Kommission 
nachgeprüft wird.  

 
 iii. Eine politische Ressource, auf die die Mitglieder und das Generalsekretariat 

des AdR während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens zum Zwecke der 
Subsidiaritätsprüfung und der Meinungsbildung zugreifen können. 

 
 Diese Vorschläge werfen eine Reihe von Fragen auf. 
 
 1°) Zusätzlichen Nutzen bewirken und Doppelarbeit vermeiden 

 
670. Der AdR sollte sich bemühen, zusätzlichen Nutzen zu bewirken und die bislang 

verstreuten Ressourcen zu bündeln. Für Informationszwecke wäre ein 
gegenseitiger Link mit dem im Aufbau befindlichen IPEX-Informationsnetz der 
COSAC sinnvoll, da von den nationalen Parlamenten zusätzliche und ergänzende 
Meinungen zur Subsidiarität zu erwarten sind. Zugleich sollte der AdR zur 
Vermeidung von Redundanzen in der Arbeit der RLG beitragen, indem er sich 
ihnen als „zentrale Anlaufstelle“ für Subsidiaritätsinformationen zur Verfügung 
stellt. Ausgehend von dem informellen Dokument, das in Vorbereitung auf die 
Berliner Subsidiaritätskonferenz vom Mai 2004 erarbeitet wurde210, könnten die 
designierten nationalen Subsidiaritäts-Koordinatoren eine wichtige Rolle bei der 
Entwicklung der Datengrundlage übernehmen. 

 
 2°) Ausdehnung der Informationsfunktion auf alle Phasen des 

Gesetzgebungsprozesses 
 
671. Ein Informationsnetz würde bei der prälegislativen Konsultation eine eher 

„passive“ Informationsfunktion ausüben (auch wenn es zur Themensetzung für 
den Strukturierten Dialog genutzt werden kann, da es Hinweise auf Fragen gibt, 
bei denen Handlungsbedarf gesehen wird). Es könnte aber auch eine 
Katalysatorrolle bei der Bewertung der Legislativvorschläge übernehmen, also 
entweder bei der Erarbeitung „normaler“ Stellungnahmen des AdR oder bei der 
Entscheidungsfindung im Rahmen des Frühwarnsystems. Die Entwicklung dieser 
aktiveren Rolle – die auch die Erzeugung von Informationen für die schematische 
Subsidiaritätsanalyse einschließen könnte – würde eine „Grobfilterung“ der 
Rechtsakte erforderlich machen, um eine Konzentration auf die Vorschläge mit 
dem dringendsten Prüfbedarf zu ermöglichen. Das AdR-Referat 
„Subsidiaritätskontrolle“ plant daher ein Ampelsystem, wie es vom schottischen 
Parlament vorgeschlagen wurde: 

                                                      
210

  Subsidiarity. Contributions of the Heads of Delegations of the Committee of the Regions (1994, keine CdR-
Dokumentennummer). 
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 a. Subsidiaritätsprinzip eingehalten = grünes Signal, keine weiteren Verfahren; 
 
 b. teilweise Nichteinhaltung = gelbes Signal, möglicherweise Konsultation des 

Subsidiaritäts-Netzwerks; 
 
 c. Nichteinhaltung = rotes Signal, Konsultation des Subsidiaritäts-Netzwerks 

empfohlen.211 
 
 3°) Einbeziehung der Konsultation des Netzes in die politische Tätigkeit des 

AdR 
 
672. Das Ampelsystem ist äußerst zweckmäßig und mag auch mit den Fristen für 

„normale“ Stellungnahmen des AdR vereinbar sein, bei denen sich der 
betreffende Berichterstatter auf diese Hinweise stützen könnte. In der von der 
Verfassung vorgegebenen Frühwarnfrist von sechs Wochen ließe es sich jedoch 
nur schwer realisieren. Die Partner im Netzwerk müssten weit vor Ablauf dieses 
Zeitraums auf ein „rotes Signal“ reagieren können. Dies dürfte nicht allzu oft der 
Fall sein, zumal sogar die weitaus besser ausgestatteten nationalen Parlamente 
beim COSAC-Testlauf Probleme hatten. Das Fazit lautet, dass sich der AdR 
aktiver um die Frage der Zuarbeit kümmern müsste. 

                                                      
211

  Ebenda, S. 5. 
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ABSCHNITT 2 
BILDUNG VON ALLIANZEN AUSSERHALB DES ADR 

 
673. Wie in der vorliegenden Studie bereits mehrfach angesprochen, können der 

AdR/die RLG ihren Ansichten zu Subsidiaritätsfragen viel mehr Nachdruck 
verleihen, wenn sie ihre Stimme zusammen mit anderen erheben (insbesondere 
wenn sich diesem Stimmenchor auch die nationalen Parlamente anschließen). 
Damit entschieden werden kann, ob und wie sich der AdR mit anderen Akteuren 
zusammentun soll, müssen deren Prioritäten bekannt sein. Das Netz für 
Subsidiaritätskontrolle wird sich als nützliches Instrument für die 
Informationsbeschaffung erweisen und eine große Hilfe bei der Erarbeitung 
gemeinsamer Standpunkte und Prioritäten des AdR und der RLG-Verbände sein. 
Es stehen aber auch noch andere Instrumente zur Verfügung. 

 
674. 1) Die Koordinierung der RLG-Beiträge zum Strukturierten Dialog der 

Kommission wurde vom AdR als Ausgangspunkt für eine noch systematischere 
Erfassung der RLG-Verbände in der EU und für die Erweiterung der 
Zusammenarbeit mit einigen Verbänden auf europäischer Ebene genutzt. Der 
AdR befindet sich im Zentrum dieser organisatorischen Strukturen der RLG und 
damit in einer privilegierten Position. In seinem zunehmend an Bedeutung 
gewinnenden Aktivitätsbereich „Zusammenarbeit mit Verbänden“  kann er 
koordinierend wirken und gemeinsame Themen setzen.212 „Zusammenarbeit“ 
schließt auch die Pflege und Aktualisierung von Daten zu den Strukturen, 
Zielsetzungen und Aktivitäten der rund 130 Verbände ein und umfasst neben der 
Kooperation im Strukturierten Dialog eine Reihe von Initiativen, die auf direktem 
und indirektem Wege die Kompetenzen des AdR im Bereich der 
Subsidiaritätskontrolle stärken:213 

 
 a. Gemeinsame Taskforces, die Informationen für die Stellungnahmen des AdR 

bereitstellen; 
 
 b. Zuarbeit von RLG-Verbänden zu AdR-Anhörungen; 
 
 c. gemeinsame Aktionspläne bzw. Kooperationsprogramme mit sechs 

europäischen Verbänden; 
 

                                                      
212

  http://www.cor.eu.int/de/activities/association.htm. 

213
  82. (außerordentliche) Präsidiumssitzung des Ausschusses der Regionen, 21. Oktober 2004, R/CdR 279/2004, Punkt 10, 

„Zusammenarbeit mit den europäischen Regional- und Lokalverbänden“; 87. Präsidiumssitzung des Ausschusses der 
Regionen, 5. Juli 2005, R/CdR 115/2005, Punkt 14, „Zusammenarbeit mit den europäischen Regional- und 
Lokalverbänden“. 
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 d. im Rahmen dieser gemeinsamen Aktionspläne Vereinbarung mit der CALRE 
über gemeinsame Vorbereitungen auf die in der Verfassung vorgesehenen neuen 
Subsidiaritätsmaßnahmen (Näheres dazu im Folgenden).214 

 
675. 2) Es ist vorstellbar, dass diese gemeinsamen Vorhaben in eine ständige 

Arbeitsgruppe für den Austausch in Subsidiaritätsfragen münden, deren 
zentrale Leitung beim AdR liegt und deren Forum regelmäßige Zusammenkünfte 
der Generalsekretäre der Verbände sind. Nicht zuletzt könnte ein solches externes 
Gremium als wertvolle Ergänzung zur Meinungsbildung innerhalb des AdR 
dienen, da in ihm unterschiedliche territoriale Sichtweisen zum Ausdruck 
gebracht werden (z.B. durch legislative Regionen, Großstädte und Regionen in 
Randlage). 

 
676. 3) Im Falle der Annahme der Verfassung oder eines Nachfolgerdokuments müsste 

der AdR außerdem wirksame Kommunikations- und Kooperationskanäle 
schaffen, um sich mit nationalen und regionalen Parlamenten über Frühwarn-
Beschwerden und Ex-post-Klagen vor dem EuGH austauschen zu können. 
Höchstwahrscheinlich wird die Interaktion mit den nationalen Parlamenten zum 
größten Teil auf informellem Wege erfolgen und überwiegend 
Informationszwecken dienen. Zu erwarten ist ferner eine intensivere 
Zusammenarbeit mit den gesetzgebenden regionalen Parlamenten (wie aus dem 
Aktionsplan AdR-CALRE ersichtlich), weil a) die gesetzgebenden regionalen 
Parlamente zu den Interessengruppen im AdR gehören und b) Gegenseitigkeit der 
Interessen besteht. Die regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnissen sind 
- im Gegensatz zum AdR - unmittelbar in den Frühwarnprozess eingebunden und 
an der Meinungsbildung ihrer nationalen Parlamente zu Subsidiaritätsfragen 
beteiligt. Der AdR wiederum hat das Recht auf Ex-post-Klageerhebung vor dem 
EuGH, das den gesetzgebenden regionalen Parlamenten verwehrt bleibt. Hier 
bieten sich zweifellos konzertierte Aktionen an, die bei Inkrafttreten der 
Verfassung weiter ausgebaut werden dürften. 

 
677. 4) Die jährlichen Subsidiaritätskonferenzen des AdR, von denen die erste im 

Mai 2004 in Berlin und die zweite im November 2005 in London abgehalten 
wurde, sind Dachveranstaltungen und gleichzeitig Höhepunkte dieser 
gemeinsamen Tätigkeit. Ihr besonderer Wert liegt darin, dass alle daran 
teilnehmen, die an der Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips mitarbeiten, darunter 
neben dem AdR und den RLG-Verbänden auch Vertreter nationaler Parlamente 
sowie des Europäischen Parlaments und der Kommission. Aufgrund dieser 
vielfältigen Beteiligung sind die Jahreskonferenzen ein wichtiges Forum für die 
Darlegung von Subsidiaritätsbedenken und die allgemeine Stärkung des 
Subsidiaritätsgedankens. Allerdings muss ein engagierter und hochwertiger 
Beitrag seitens der nationalen und der europäischen Ebene sichergestellt werden, 
damit nicht etwa nur leere Versprechungen abgegeben werden. 

                                                      
214

  Aktionsplan AdR-CALRE 2005, http://www.cor.eu.int/document/de/APCALREDE.pdf. 
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678. 5) Abschließend sei bemerkt, dass die Europäische Kommission der vielleicht 

wichtigste Verbündete des AdR ist, auch wenn es im Subsidiaritätsdiskurs leicht 
zu Spannungen und Meinungsverschiedenheiten kommen kann. Es muss daran 
erinnert werden, dass die Kommission unter allen EU-Organen die mit Abstand 
intensivste und aufgeschlossenste Beziehung zum AdR unterhält. Nicht zu 
vergessen ist auch, dass der größte Teil der heute vorhandenen Mechanismen für 
die Subsidiaritätsüberwachung des EU-Rechts von der Kommission eingeführt 
wurde, was insbesondere im Nachgang zum Weißbuch „Europäisches Regieren“ 
aus dem Jahre 2001 geschah. Die Pflege der Beziehungen zur Kommission bei 
gleichzeitiger Beibehaltung des Rechts auf Kritik ihr gegenüber muss eine der 
höchsten Prioritäten des AdR sein.  

 
679. Dieser kurze Abriss zeigt, dass der AdR eine zentrale Stellung in einem 

Verbindungsnetz der verschiedenen Organisationen einnehmen kann, das die 
Standpunkte der RLG konzertiert, aber auch Verknüpfungspunkte mit den 
nationalen und europäischen Institutionen schafft. Dies hätte zweierlei 
Auswirkungen. Zum Ersten befände sich der AdR im Mittelpunkt des 
Informationsgeschehens und würde dank seines Wissens um die Prioritäten der 
anderen Beteiligten über optimale Voraussetzungen für die Verwirklichung seiner 
Zielerreichungsstrategie verfügen. Zum Zweiten hätte er Gelegenheit zum Aufbau 
von Interessenkoalitionen durch Bündelung der Anliegen verschiedener RLG-
Gruppierungen, durch den Abgleich dieser Belange mit denen der nationalen 
Parlamente und des Europäischen Parlaments und durch Sicherstellung der 
Koordinierung mit der Kommission.  

 
680. Diese beiden Vorteile kommen über den gesamten Legislativprozess hinweg zum 

Tragen und ermöglichen dem AdR den Ausbau seiner Argumentationsbasis sowie 
die Gewinnung von Verbündeten bei der prälegislativen Konsultation, bei der 
Folgenabschätzung, in der Frühwarnphase, bei der Überwachung von 
Abänderungen der Legislativvorschläge sowie bei der Erhebung von Klagen vor 
dem EuGH. 
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ABSCHNITT 3 
KAPAZITÄTSAUFBAU INNERHALB DES ADR 

 
681. Um diese Effekte so weit wie möglich nutzen zu können, muss sich der AdR mit 

der Kapazitätsfrage auseinandersetzen. Mit Mitteln eher spärlich ausgestattet, ist 
er schon mit der routinemäßigen Abgabe von Stellungnahmen zu EU-
Legislativvorschlägen voll ausgelastet. Wenn er die Gelegenheit „beim Schopfe 
packen“ und eine echte Subsidiaritätskultur in den gesamten europäischen 
Gesetzgebungsprozess einbringen will, muss er daher sicherstellen, dass für diese 
Aufgabe auch ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen.  

 
682. Zum Teil ist dies eine Frage der Ressourcen. Die Unterhaltung eines 

Subsidiaritätsnetzwerks, die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Verbänden und 
die Durchführung jährlicher Subsidiaritätskonferenzen sind mit zeitlichem und 
logistischem Aufwand verbunden. Wenn der AdR seine Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Subsidiarität weiter ausbauen will, muss er dafür mehr Mittel aufwenden. Dies 
bedeutet, dass weniger Geld für andere Dinge zur Verfügung steht – es sei denn, 
der AdR erreicht eine Aufstockung seines Budgets, was nicht sehr wahrscheinlich 
ist. Die Frage lautet daher, welchen Stellenwert der AdR der 
Subsidiaritätsfunktion einräumen will und welche Opportunitätskosten sich daraus 
für seine anderen Funktionen ergeben würden. 

 
683. Außerdem ist es eine Frage des Mainstreaming. Unabhängig von den 

organisatorischen Veränderungen, die aufgrund der Subsidiaritäts-Neuregelungen 
in der Verfassung erforderlich wären (siehe unten), kann die systematische 
Subsidiaritätsüberwachung allein schon dadurch gewährleistet werden, dass man 
sie generell zu einem festen Bestandteil der Arbeit des AdR und seiner 
Fachkommissionen macht. Die Entwicklung von Schemata für die 
Subsidiaritätsanalyse als Hilfe für die Fachkommissionen bei der Überprüfung 
von Folgenabschätzungen sowie die Zusammenarbeit der Fachkommissionen mit 
europäischen RLG-Verbänden auf Gebieten von gemeinsamem Interesse haben 
gezeigt, dass dieses Mainstreaming, d.h. die Erhebung der Subsidiarität zur 
Querschnittsaufgabe, mit wachsendem Erfolg praktiziert wird. Die Einbindung 
der Subsidiaritätsarbeit in die gesamte Tätigkeit schafft Größenvorteile und 
bewirkt Reduzierungen bei den oben erwähnten Opportunitätskosten. 

 
684. Im Endeffekt aber kommt es darauf an, dass sich die Arbeitsweise des AdR 

für die Zwecke einer systematischen Subsidiaritätskontrolle eignet, die den 
gesamten Rechtsetzungsprozess erfasst. Sollte die Verfassung in Kraft treten, wird 
jedoch sein Modus operandi ganz offensichtlich nicht dafür geeignet sein, wenn 
man die Fristen für das Frühwarnsystem (wenn der AdR handelt, „als ob“ er Teil 
des Systems sei) und für die Klageerhebung vor dem EuGH berücksichtigt. 
Angesichts dieser Zeitvorgaben kann nicht garantiert werden, dass die Sitzungen 
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des Plenums oder bestimmter Fachkommissionen jeweils so günstig fallen, dass 
die erforderliche gründliche Debatte stattfinden kann.  

 
685. Bei ihren Überlegungen über die Wahrnehmung ihrer 

Subsidiaritätskontrollfunktionen im Rahmen der Verfassung sind die meisten 
nationalen und regionalen Parlamente zu der Erkenntnis gelangt, dass irgendein 
spezialisiertes Gremium benötigt wird, das zumindest Empfehlungen erarbeiten 
oder sogar stellvertretend für das Plenum handeln sollte. Natürlich hat auch der 
AdR die Bildung eines vom Plenum beauftragten kleineren Gremiums ins Auge 
gefasst. Nachstehend gehen wir auf einige damit zusammenhängende Fragen ein.  

 
A. – Wie soll das beauftragte Gremium aussehen? 

 
686. Im Mittelpunkt der diesbezüglichen Debatte im AdR stehen zwei Alternativen: 

die Bildung einer kleinen spezialisierten Subsidiaritätskommission und die 
Übertragung von Subsidiaritätsaufgaben an das Präsidium. In gewisser Hinsicht 
ist das Präsidium die logische Wahl. Ihm gehören Vertreter der 
unterschiedlichsten Interessengruppen im AdR an, und es tagt regelmäßig (sieben 
Mal im Jahr), wenn auch nicht oft genug, um die Einhaltung der Frist von sechs 
Wochen im Frühwarnverfahren bzw. zwei Monaten für die Klageerhebung beim 
EuGH zu gewährleisten. Es könnte allerdings eine Untergruppe bilden, die bei 
Bedarf zusammentritt (denn mit über 50 Mitgliedern ist das Präsidium ohnehin 
etwas zu groß für die Art von Arbeit, die im Rahmen einer nachhaltigen 
Subsidiaritäts-„Methodik“ anfallen würde). Ungeachtet seiner guten Eignung als 
Sprachrohr für den gesamten AdR dürfte jedoch das Präsidium, das die 
Hauptverantwortung für die Festlegung und Umsetzung des Arbeitsprogramms 
des AdR trägt, nur schwerlich die Zeit für eine neue und – wenn es nach der 
Verfassung geht –aufwändige Funktion aufbringen. Ebenfalls diskutiert wird die 
Bildung einer spezialisierten Subsidiaritätskommission, die klein und dennoch 
repräsentativ ist. Diese wäre ein direktes Pendant zu den Europaausschüssen, 
denen die nationalen und regionalen Parlamente die Frühwarnaufgaben 
übertragen wollen. Sie wäre ausschließlich für die Subsidiaritätskontrolle 
zuständig und könnte sich rasch gezieltes Wissen aneignen. Allerdings stellt sich 
die Frage, wie ein so kleines Gremium repräsentativ sein kann und wie es sich in 
die tagtägliche Arbeit des AdR und seiner Fachkommissionen einbinden lässt.  

 
B. – Wer sollte dem beauftragten Gremium angehören? 

 
687. Dies ist eine zentrale Frage, da die verschiedenen Gruppierungen innerhalb des 

AdR unterschiedliche Ansichten zu Subsidiaritätsfragen haben (siehe Kapitel 10). 
Der AdR kann sich am besten Gehör verschaffen, indem er geschlossen auftritt, 
doch darf diese Geschlossenheit weder durch Kompromisse auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner erzielt werden noch dazu führen, dass einige Gruppen 
verprellt werden und andere Kanäle zur Verwirklichung ihrer Ziele nutzen. Eine 
wichtige Rolle kommt der RegLeg und der CALRE zu, auch wenn diese nicht die 
ganze Vielfalt der Auffassungen im AdR widerspiegeln. Diese Organisationen 
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haben ein deutliches Interesse an der Subsidiarität, bedingt durch das 
Wechselspiel zwischen EU-Kompetenzen und legislativen Befugnissen der 
Regionen. Außerdem verfügen sie in den Mitgliedstaaten über alternative 
Möglichkeiten zur Verfolgung ihrer Interessen. Das Anliegen des AdR muss darin 
bestehen, sich die Außenwirksamkeit und Ausstrahlungskraft der gesetzgebenden 
Regionen für seine Zwecke zunutze zu machen. Momentan gibt es natürlich keine 
Grundlage für eine formelle Vertretung von Zusammenschlüssen wie RegLeg 
oder anderen regionalen Gebietskörperschaften (wie z.B. Großstädten) im AdR. 
Doch sollte zumindest ein informeller Mechanismus für den gegenseitigen 
Austausch und die gegenseitige Würdigung der spezifischen 
Subsidiaritätsinteressen solcher Interessengruppen entwickelt werden, da dies 
offenbar eine Voraussetzung dafür ist, dass der AdR größtmöglichen Einfluss auf 
die Subsidiaritätsüberwachung nehmen kann. Vielleicht könnte ein solcher 
Austausch mit Hilfe einer „Ständigen Arbeitsgruppe Subsidiarität“ entwickelt 
werden, die an Sitzungen des AdR und der Verbände der europäischen RLG 
teilnimmt. Eine solche Gruppe könnte den europäischen Verbänden als Forum 
dienen, wenn sie – wie von der CALRE diskutiert – den AdR beauftragen wollen, 
in ihrem Namen Klage vor dem EuGH zu erheben. 

 
C. – Wie würde sich die Arbeit des beauftragten Gremiums in die tagtägliche Arbeit 

des AdR einfügen? 
 

688. Eine Frage hierbei ist die der Kompetenzübertragung. In diesem Zusammenhang 
werden Mechanismen für die Überprüfung der im Auftrag des Plenums 
getroffenen Entscheidungen, für die eventuell erforderliche Aufhebung dieser 
Entscheidungen und letztlich auch für die „Abberufung“ des beauftragten 
Gremiums benötigt. Dies sind Standardverfahren, die keine Schwierigkeiten in 
Form einer neuen Geschäftsordnung bereiten dürften. Eine zweite Frage ist die 
Anbindung des beauftragten Gremiums an die wichtigsten Arbeitsorgane des 
AdR, die Fachkommissionen. Es muss Klarheit über die Arbeitsteilung bestehen. 
Der springende Punkt beim beauftragten Gremium aber ist, dass es in der Lage 
sein muss, im Frühwarnverfahren und bei Ex-post-Klagen innerhalb knapper 
Fristen zu reagieren. Außerhalb dieser Fristen würde sich die jeweils zuständige 
Fachkommission mit dem betreffenden Legislativvorschlag befassen, indem sie 
a) auf dem normalen Wege eine AdR-Stellungnahme erarbeitet (die sich natürlich 
keinesfalls nur auf Subsidiaritätsfragen beschränkt) und b) erweiterte Aufgaben 
bei der Überwachung der Rechtsvorschrift auf ihrem Weg durch die EU-
Institutionen wahrnimmt. Es müsste darüber nachgedacht werden, wie die 
letztgenannte Funktion - die bisher nicht zu den ständigen Schwerpunktaufgaben 
der Fachkommissionen zählt - mit Blick auf eine systematischere 
Subsidiaritätsüberwachung ausgebaut werden kann. Im Großen und Ganzen aber 
wird es offensichtlich eine Arbeitsteilung dahingehend geben, dass das 
beauftragte Gremium in der Frühwarnphase und der Ex-post-Phase zum Einsatz 
kommt und die Fachkommissionen für das eigentliche Gesetzgebungsverfahren 
zuständig sind. Die verschiedenen Phasen müssen miteinander verknüpft werden, 
um zu gewährleisten, dass a) das beauftragte Gremium der zuständigen 
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Fachkommission eine Subsidiaritäts-Information zukommen lässt (eine Variante 
der schematischen Subsidiaritätsanalyse, jedoch mit ausführlicherer Behandlung 
von Problemfragen) und b) die zuständige Fachkommission das beauftragte 
Gremium rechtzeitig über alle Subsidiaritätsprobleme informiert, die im Verlaufe 
des Legislativverfahrens zutage getreten sind und eventuell Anlass für eine 
Klageerhebung vor dem EuGH sein könnten.  
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SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS KAPITEL 11 
 
689. Eine Kultur der Subsidiarität 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„2.21 ruft deshalb die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Ministerrat und die 
nationalen und regionalen Parlamente auf, eine echte Subsidiaritätskultur in der Union zu schaffen und 
gemeinsam daran zu arbeiten, das Prinzip fest im Bewusstsein der politisch Verantwortlichen auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu verankern sowie einen nachhaltigen Dialog über 
konkrete Maßnahmen zur Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu führen; 
[…] 
3.6 schlägt vor, zur Fortentwicklung einer Kultur der Subsidiarität in der Europäischen Union jährlich 
eine Subsidiaritätskonferenz mit Beteiligung der Europäischen Kommission, dem Ministerrat, dem 
Europäischen Parlament, dem Europäischen Gerichtshof sowie den nationalen und regionalen 
Parlamenten durchzuführen, auf der die Fortschritte, Hemmnisse und Entwicklungen bei der Anwendung 
des Subsidiaritäts- und des Verhältnismäßigkeitsprinzips diskutiert und bewertet werden sollen […]“ 
 
 Der AdR hat sich nach Kräften dafür eingesetzt, dass sich in der Europäischen 

Union eine Kultur der Subsidiarität durchsetzt, und ist durch die Verfassung und 
die Debatten über das Regieren in Europa zum Hüter der Subsidiarität geworden. 
Daher hat er eine intensive Diskussion über die Frage geführt, wie er der 
Herausforderung, das Subsidiaritätsprinzip „fest im Bewusstsein der politisch 
Verantwortlichen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu 
verankern“, organisatorisch gerecht werden kann. Der AdR ergreift Maßnahmen, 
um der Subsidiarität in der Union zur Durchsetzung zu verhelfen, insbesondere 
durch die Veranstaltung einer jährlichen Subsidiaritätskonferenz, auf der sich alle 
Institutionen - lokale, regionale, nationale und europäische - begegnen, deren 
Zusammenarbeit und Engagement erforderlich sind, um den Gedanken einer 
Subsidiaritätskultur in die Praxis umzusetzen. 

 
690. Überwachung von Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit unabhängig von der 

Ratifizierung des Verfassungsvertrages 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„1.4 appelliert deshalb an die Organe und Institutionen der EU, insbesondere die im Verfassungsvertrag 
vorgesehenen Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und ihrer Kontrolle unabhängig von 
der Ratifizierung des Verfassungsvertrags - soweit rechtlich möglich - unverzüglich in die Praxis 
umzusetzen; 
[…] 
3.16 hat die Absicht, bereits vor Inkrafttreten des Europäischen Verfassungsvertrags in einer Testphase 
von den Instrumenten zur Subsidiaritätsprüfung, insbesondere dem Aufbau eines elektronischen Netzwerks 
mit den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und ihren Verbänden, Gebrauch zu machen […]“ 
 



 317 

 Die Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitskontrolle hängt nicht vom 
Inkrafttreten der Verfassung ab, und die seit einigen Jahren zunehmende 
Aufmerksamkeit für die Subsidiarität ist nicht allein Ergebnis der 
Verfassungsdebatte. Der AdR entwickelt daher seine Rolle der 
Subsidiaritätskontrolle unabhängig davon, was aus der Verfassung wird, weiter, 
und er hat begonnen, seine Organisation zu verändern, um diese Rolle besser 
ausüben zu können. Bei der Weiterentwicklung dieser Rolle hat der AdR 
Maßnahmen getroffen, um die Wissensgrundlage bezüglich des unterschiedlichen 
Verständnisses von Subsidiarität zu erweitern, damit er bei Verstößen gegen das 
Subsidiaritätsprinzip mit guten Argumenten aufwarten kann. Im Mittelpunkt 
dieser Maßnahmen steht die Schaffung eines elektronischen Netzwerks zur 
Subsidiaritätskontrolle in Zusammenarbeit mit den RLG und ihren Verbänden, 
das mit anderen einschlägigen Datenbanken verbunden wird und als Instrument 
der Information und Konsultation für die Beschlussfassung im AdR angelegt ist. 

 
691. Das Aufbieten einer größeren Vielfalt von Standpunkten 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„2.22 lädt die nationalen Parlamente, die ebenso wie er ein Klagerecht vor dem Europäischen Gerichtshof 
erhalten haben, ein, in einen ständigen Dialog mit ihm zu treten, um gemeinsame Strategien zur effizienten 
Anwendung des Subsidiaritätsprotokolls zu entwickeln, und auf nationaler Ebene die im 
Verfassungsvertrag vorgesehene Konsultation der Vertreter der lokalen und regionalen Ebene 
insbesondere der im Verfassungsvertrag vorgesehenen Konsultation der regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnis effizient und transparent umzusetzen; 
 
2.23 lädt die regionalen Parlamente ein, sich auch weiterhin mit ihm zu koordinieren und interne 
Maßnahmen umzusetzen, die eine rasche Beschlussfassung und einen wirkungsvollen 
Informationsaustausch zu Subsidiaritätsfragen im Rahmen des Frühwarnsystems ermöglichen. 
[…] 
3.23 stellt fest, dass er im Rahmen der Netzwerkarbeit mit regionalen, lokalen Gebietskörperschaften und 
deren Verbänden Anregungen für Klagen gegen EU-Rechtsakte im Rahmen seiner noch festzulegenden 
internen Verfahren aufmerksam prüfen wird […]“ 
 
 Nur wenn der AdR eine größere Vielfalt von Standpunkten aufbieten und seine 

Bedenken mit denen anderer Institutionen abgleichen kann, wird er in der Lage 
sein, seine Aufgabe der Subsidiaritätskontrolle wirksam wahrzunehmen. Der AdR 
ist im Begriff, eine intensive Zusammenarbeit mit den RLG-Verbänden zu 
entwickeln und muss neue Wege für die Kommunikation mit den nationalen 
Parlamenten und den gesetzgebenden Regionalparlamenten finden, damit es ihm 
gelingt, im Rahmen des in der Verfassung vorgesehenen Frühwarnverfahrens 
seine Fragestellungen mit denen der genannten Parlamente zu verbinden. Da sich 
der AdR anders als die RLG im Nachhinein an den Gerichtshof wenden kann, 
wird er gegebenenfalls aufgefordert werden zu klagen, wenn RLG oder Verbände 
von RLG der Auffassung sind, dass das Subsidiaritätsprinzip verletzt wird. Die 
Praxis der Zusammenarbeit ist wichtig für die Entwicklung gemeinsamer 
Interpretationen der Subsidiarität, durch die Klagen ohne Erfolgsaussichten 
vermieden werden können. Dadurch ergeben sich Gelegenheiten zur Entwicklung 
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von Beziehungen, die für den AdR und die Regionen mit 
Gesetzgebungsbefugnissen sowohl im Hinblick auf die Frühwarnung als auch auf 
Ex-post-Klagen vorteilhaft sind. 

 
692. Vorbereitung des AdR auf das Frühwarnsystem 
 
 In der Stellungnahme 220-2004 des AdR [Subsidiaritätsleitlinien] heißt es, der 

AdR 
 
„3.12 beschließt daher, angesichts der einzuhaltenden Fristen im Frühwarnsystem und bei der 
Klageerhebung des AdR dem Präsidium die Befugnis zu übertragen, von der Kommission vorgelegte 
Gesetzesvorschläge, zu denen er angehört werden muss, auf die Vereinbarkeit mit den Prinzipen der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit zu prüfen und es außerdem mit der Aufgabe zu betrauen, den 
europäischen Institutionen und nationalen Parlamenten seinen Standpunkt zuzuleiten; 
 
3.13 betont, dass während des gesamten Gesetzgebungsprozesses die Wahrung der inhaltlichen Aussage 
der Stellungnahme zu allen Gesetzesvorhaben auch weiterhin in der Zuständigkeit der Fachkommissionen 
und ihrer Berichterstatter verbleibt; 
[…] 
3.22 beschließt, dass grundsätzlich das Präsidium über die Einreichung von Klagen vor dem Europäischen 
Gerichtshof wegen Verstößen gegen das Subsidiaritätsprinzip entscheidet. Wenn es mit den vorgesehenen 
Fristen zu vereinbaren ist, entscheidet die Plenarversammlung auf Vorschlag des Präsidiums; die 
Plenarversammlung behält sich aber aufgrund der Bedeutung der Klageerhebung für den Ausschuss 
jederzeit das Recht vor, die Entscheidung des Präsidiums zu revidieren […]“ 
 
693. Angesichts der kurzen Fristen, die die Verfassung für das Frühwarnsystem und 

für die Klageerhebung vor dem EuGH vorsieht, ist der derzeitige Modus operandi 
des AdR unzweckmäßig. Im Rahmen der Überlegungen über die bestmögliche 
Anpassung an diesen Zeitrahmen wird in Erwägung gezogen, die Befugnisse des 
Plenums einem speziellen Subsidiaritätsausschuss oder aber dem Präsidium des 
AdR zu übertragen. Jede dieser Optionen hat Vor- und Nachteile. Wichtig ist in 
jedem Falle die Zusammenarbeit des beauftragten Gremiums mit dem Plenum - 
dem das Recht auf Aufhebung von Beschlüssen dieses Gremiums vorbehalten 
bleiben muss - und mit den Fachkommissionen des AdR, die mit der Prüfung von 
Rechtsvorschriften und der Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen auch 
künftig den größten Teil der Arbeit zu bewältigen haben. 

 
* 

* * 
* 
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ANHANG A 
 

2. Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismässigkeit 

 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN, 
 
IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass die 
Entscheidungen in der Union so bürgernah 
wie möglich getroffen werden, 
 
ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die 
Anwendung der in Artikel I-11 der 
Verfassung verankerten Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
festzulegen und ein System zur Kontrolle der 
Anwendung dieser Grundsätze zu schaffen - 
 
SIND über folgende Bestimmungen 
ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag 
über eine Verfassung für Europa beigefügt 
sind: 
 

Artikel 1 
 
Jede Institution trägt stets für die Einhaltung 
der in Artikel I-11 der Verfassung 
niedergelegten Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit Sorge. 
 

Artikel 2 
 
Die Kommission führt umfangreiche 
Anhörungen durch, bevor sie einen 
Europäischen Gesetzgebungsakt vorschlägt. 
Dabei ist gegebenenfalls der regionalen und 
lokalen Bedeutung der in Betracht gezogenen 
Maßnahmen Rechnung zu tragen. In 
außergewöhnlich dringenden Fällen führt die 
Kommission keine Konsultationen durch. Sie 
begründet dies in ihrem Vorschlag. 
 

Artikel 3 
 
Im Sinne dieses Protokolls bezeichnet 
„Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsaktes“ die Vorschläge der 
Kommission, die Initiativen einer Gruppe 
von Mitgliedstaaten, die Initiativen des 
Europäischen Parlaments, die Anträge des 

Gerichtshofs, die Empfehlungen der 
Europäischen Zentralbank und die Anträge 
der Europäischen Investitionsbank, die den 
Erlass eines Europäischen 
Gesetzgebungsaktes zum Ziel haben. 
 

Artikel 4 
 
Die Kommission leitet ihre Entwürfe für 
Europäische Gesetzgebungsakte und ihre 
geänderten Entwürfe den nationalen 
Parlamenten und dem Unionsgesetzgeber 
gleichzeitig zu. 
 
Das Europäische Parlament leitet seine 
Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten sowie seine geänderten 
Entwürfe den nationalen Parlamenten zu. 
 
Der Rat leitet die von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten, vom Gerichtshof, von der 
Europäischen Zentralbank oder von der 
Europäischen Investitionsbank vorgelegten 
Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten sowie die geänderten 
Entwürfe den nationalen Parlamenten zu. 
 
Sobald das Europäische Parlament seine 
legislativen Entschließungen angenommen 
und der Rat seine Standpunkte festgelegt hat, 
leiten sie diese den nationalen Parlamenten 
zu. 
 

Artikel 5 
 

Die Entwürfe von Europäischen 
Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf 
die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit begründet. Jeder 
Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk mit 
detaillierten Angaben enthalten, die es 
ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten wurden. Dieser Vermerk sollte 
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Angaben zu den voraussichtlichen 
finanziellen Auswirkungen sowie im Fall 
eines Europäischen Rahmengesetzes zu den 
Auswirkungen auf die von den 
Mitgliedstaaten zu erlassenden 
Rechtsvorschriften, einschließlich 
gegebenenfalls der regionalen 
Rechtsvorschriften, enthalten. Die 
Feststellung, dass ein Ziel der Union besser 
auf Unionsebene erreicht werden kann, 
beruht auf qualitativen und, soweit möglich, 
quantitativen Kriterien. Die Entwürfe von 
Europäischen Gesetzgebungsakten 
berücksichtigen dabei, dass die finanzielle 
Belastung und der Verwaltungsaufwand der 
Union, der nationalen Regierungen, der 
regionalen und lokalen Behörden, der 
Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen 
und Bürger so gering wie möglich gehalten 
werden und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen 
müssen. 
 

Artikel 6 
 
Die nationalen Parlamente oder die Kammern 
eines dieser Parlamente können binnen sechs 
Wochen nach dem Zeitpunkt der 
Übermittlung eines Entwurfs eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts in einer 
begründeten Stellungnahme an die 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Kommission darlegen, 
weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht 
mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 
Dabei obliegt es dem jeweiligen nationalen 
Parlament oder der jeweiligen Kammer eines 
nationalen Parlaments, gegebenenfalls die 
regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnissen zu konsultieren. 
 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts von einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten vorgelegt, so übermittelt der 
Präsident des Rates die Stellungnahme den 
Regierungen dieser Mitgliedstaaten. 
 
Wird der Entwurf eines Europäischen 
Gesetzgebungsakts vom Gerichtshof, von der 
Europäischen Zentralbank oder von der 
Europäischen Investitionsbank vorgelegt, so 

übermittelt der Präsident des Rates die 
Stellungnahme dem betreffenden Organ oder 
der betreffenden Einrichtung. 

 
Artikel 7 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission sowie gegebenenfalls die 
Gruppe von Mitgliedstaaten, der Gerichtshof, 
die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank, sofern der 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts von ihnen 
vorgelegt wurde, berücksichtigen die 
begründeten Stellungnahmen der nationalen 
Parlamente oder einer der Kammern eines 
dieser Parlamente. 
 
Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, 
die nach dem jeweiligen System des 
nationalen Parlaments aufgeteilt sind. In 
einem Zweikammersystem hat jede der 
beiden Kammern eine Stimme. 
 
Erreicht die Anzahl der begründeten 
Stellungnahmen, wonach der Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, 
mindestens ein Drittel der Gesamtzahl der 
den nationalen Parlamenten nach Maßgabe 
des Absatzes 2 zugewiesenen Stimmen, so 
muss der Entwurf überprüft werden. Die 
Schwelle beträgt ein Viertel der Stimmen, 
wenn es sich um einen Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts auf der 
Grundlage von Artikel III-264 der 
Verfassung betreffend den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
handelt. 
 
Nach Abschluss der Überprüfung kann die 
Kommission oder gegebenenfalls die Gruppe 
von Mitgliedstaaten, das Europäische 
Parlament, der Gerichtshof, die Europäische 
Zentralbank oder die Europäische 
Investitionsbank, sofern der Entwurf eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts von ihnen 
vorgelegt wurde, beschließen, an dem 
Entwurf festzuhalten, ihn zu ändern oder ihn 
zurückzuziehen. Dieser Beschluss muss 
begründet werden. 
 



Europäisches Hochschulinstitut – Zwischenbericht Juni 2005 

 322 

Artikel 8 
 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist 
für Klagen wegen Verstoßes eines 
Europäischen Gesetzgebungsakts gegen das 
Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach 
Maßgabe des Artikels III-365 der Verfassung 
von einem Mitgliedstaat erhoben oder 
entsprechend der jeweiligen innerstaatlichen 
Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im 
Namen seines nationalen Parlaments oder 
einer Kammer dieses Parlaments übermittelt 
werden. 
 
Nach Maßgabe des genannten Artikels 
können entsprechende Klagen in Bezug auf 
Europäische Gesetzgebungsakte, für deren 
Erlass die Anhörung des Ausschusses der 
Regionen nach der Verfassung 
vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss der 
Regionen erhoben werden. 
 

Artikel 9 
 

Die Kommission legt dem Europäischen Rat, 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
den nationalen Parlamenten jährlich einen 
Bericht über die Anwendung des Artikels I-
11 der Verfassung vor. Dieser Jahresbericht 
ist auch dem Ausschuss der Regionen und 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
zuzuleiten. 
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ANHANG B 
 

Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit 

Vertrag von Amsterdam 
Amtsblatt Nr. C 340 vom 10.11.1997, S. 105 

 
DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN - 
 
ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die 
Anwendung der in Artikel 3 b des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft verankerten Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
festzulegen, um die Kriterien für ihre 
Anwendung zu präzisieren, und die strikte 
Beachtung und kohärente Anwendung dieser 
Grundsätze durch alle Organe zu 
gewährleisten; 
 
IN DEM WUNSCH sicherzustellen, dass 
Entscheidungen in der Union so bürgernah 
wie möglich getroffen werden; 
 
IN ANBETRACHT der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 25. Oktober 1993 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission über die Verfahren 
zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, 
 
HABEN BEKRÄFTIGT, dass die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
von Birmingham vom 16. Oktober 1992 und 
das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung 
am 11.-12. Dezember 1992 in Edinburgh 
vereinbarte Gesamtkonzept für die 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
weiterhin die Richtschnur für das Handeln 
der Gemeinschaftsorgane sowie für die 
Weiterentwicklung der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips bilden werden - 
 
SIND zu diesem Zweck über folgende 
Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die 
dem Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft beigefügt sind: 
 
1. Jedes Organ gewährleistet bei der 
Ausübung seiner Befugnisse die Einhaltung 

des Subsidiaritätsprinzips. Jedes Organ 
gewährleistet ferner die Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, 
demzufolge die Maßnahmen der 
Gemeinschaft nicht über das für die 
Erreichung der Ziele des Vertrags 
erforderliche Maß hinausgehen dürfen. 
 
2. Die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit werden unter Beachtung 
der allgemeinen Bestimmungen und der Ziele 
des Vertrags angewandt, insbesondere unter 
voller Wahrung des gemeinschaftlichen 
Besitzstands und des institutionellen 
Gleichgewichts; dabei werden die vom 
Gerichtshof aufgestellten Grundsätze für das 
Verhältnis zwischen einzelstaatlichem Recht 
und Gemeinschaftsrecht nicht berührt, und 
Artikel F Absatz 4 des Vertrags über die 
Europäische Union, wonach sich die Union 
mit den Mitteln ausstattet, „die zum 
Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung 
ihrer Politiken erforderlich sind“, sollte 
Rechnung getragen werden. 
 
3. Das Subsidiaritätsprinzip stellt nicht die 
Befugnisse in Frage, über die die 
Europäische Gemeinschaft aufgrund des 
Vertrags entsprechend der Auslegung des 
Gerichtshofs verfügt. Die in Artikel 3 b 
Absatz 2 des Vertrags genannten Kriterien 
gelten für Bereiche, für die die Gemeinschaft 
nicht die ausschließliche Zuständigkeit 
besitzt. Das Subsidiaritätsprinzip ist eine 
Richtschnur dafür, wie diese Befugnisse auf 
Gemeinschaftsebene auszuüben sind. Die 
Subsidiarität ist ein dynamisches Konzept 
und sollte unter Berücksichtigung der im 
Vertrag festgelegten Ziele angewendet 
werden. Nach dem Subsidiaritätsprinzip kann 
die Tätigkeit der Gemeinschaft im Rahmen 
ihrer Befugnisse sowohl erweitert werden, 
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wenn die Umstände dies erfordern, als auch 
eingeschränkt oder eingestellt werden, wenn 
sie nicht mehr gerechtfertigt ist. 
 
4. Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche 
Rechtsvorschriften wird begründet, um zu 
rechtfertigen, dass dabei die Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
eingehalten werden; die Feststellung, dass ein 
Gemeinschaftsziel besser auf 
Gemeinschaftsebene erreicht werden kann, 
muss auf qualitativen oder - soweit möglich - 
auf quantitativen Kriterien beruhen. 
 
5. Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur 
gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen des 
Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: Die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen 
können nicht ausreichend durch Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
Verfassungsordnung erreicht werden und 
können daher besser durch Maßnahmen der 
Gemeinschaft erreicht werden. 
 
Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung 
der Frage, ob die genannte Voraussetzung 
erfüllt ist, befolgt werden: 
 
- Der betreffende Bereich weist 
transnationale Aspekte auf, die durch 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend geregelt werden können, 
 
- alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
oder das Fehlen von 
Gemeinschaftsmaßnahmen würden gegen die 
Anforderungen des Vertrags (beispielsweise 
Erfordernis der Korrektur von 
Wettbewerbsverzerrungen, der Vermeidung 
verschleierter Handelsbeschränkungen oder 
der Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder auf 
sonstige Weise die Interessen der 
Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen, 
 
- Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
würden wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen im Vergleich zu Maßnahmen auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche 
Vorteile mit sich bringen. 
 

6. Für Maßnahmen der Gemeinschaft ist eine 
möglichst einfache Form zu wählen, wobei 
darauf geachtet werden muss, dass das Ziel 
der Maßnahme in zufrieden stellender Weise 
erreicht wird und die Maßnahme tatsächlich 
zur Anwendung gelangt. Die 
Rechtsetzungstätigkeit der Gemeinschaft 
sollte über das erforderliche Maß nicht 
hinausgehen. Dementsprechend wäre unter 
sonst gleichen Gegebenheiten eine Richtlinie 
einer Verordnung und eine Rahmenrichtlinie 
einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen. 
Richtlinien nach Maßgabe des Artikels 189 
des Vertrags, die für jeden Mitgliedstaat, an 
den sie gerichtet sind, hinsichtlich des zu 
erreichenden Ziels verbindlich sind, 
überlassen den innerstaatlichen Stellen die 
Wahl der Form und der Mittel. 
 
7. Was Art und Umfang des Handelns der 
Gemeinschaft betrifft, so sollte bei 
Maßnahmen der Gemeinschaft so viel Raum 
für nationale Entscheidungen bleiben, wie 
dies im Einklang mit dem Ziel der 
Maßnahme und den Anforderungen des 
Vertrags möglich ist. Unter Einhaltung der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
sollten bewährte nationale Regelungen sowie 
Struktur und Funktionsweise der 
Rechtssysteme der Mitgliedstaaten geachtet 
werden. Den Mitgliedstaaten sollten in den 
Gemeinschaftsmaßnahmen Alternativen zur 
Erreichung der Ziele der Maßnahmen 
angeboten werden, sofern dies für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der 
Maßnahmen angemessen und erforderlich ist. 
 
8. Führt die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips dazu, dass ein 
Tätigwerden der Gemeinschaft unterbleibt, so 
müssen die Mitgliedstaaten bei ihren 
Tätigkeiten den allgemeinen Vorschriften des 
Artikels 5 des Vertrags genügen, indem sie 
alle geeigneten Maßnahmen zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag 
treffen und alle Maßnahmen, welche die 
Verwirklichung der Ziele des Vertrags 
gefährden könnten, unterlassen. 
 
9. Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die 
Kommission 
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- vor der Unterbreitung von Vorschlägen für 
Rechtsvorschriften außer im Falle besonderer 
Dringlichkeit oder Vertraulichkeit 
umfassende Anhörungen durchführen und in 
jedem geeigneten Fall 
Konsultationsunterlagen veröffentlichen; 
 
- die Sachdienlichkeit ihrer Vorschläge unter 
dem Aspekt des Subsidiaritätsprinzips 
begründen; hierzu sind erforderlichenfalls in 
der Begründung des Vorschlags ausführliche 
Angaben zu machen. Wird eine 
Gemeinschaftsmaßnahme ganz oder teilweise 
aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert, so 
ist eine Erläuterung erforderlich; 
 
- gebührend berücksichtigen, dass die 
finanzielle Belastung und der 
Verwaltungsaufwand der Gemeinschaft, der 
Regierungen der Mitgliedstaaten, der 
örtlichen Behörden, der Wirtschaft und der 
Bürger so gering wie möglich gehalten 
werden und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen 
müssen; 
 
- dem Europäischen Rat, dem Europäischen 
Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht 
über die Anwendung des Artikels 3 b des 
Vertrags vorlegen. Dieser Jahresbericht ist 
auch dem Ausschuss der Regionen und dem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss zuzuleiten. 
 
10. Der Europäische Rat berücksichtigt den 
Bericht der Kommission nach Nummer 9 
vierter Gedankenstrich im Rahmen des 
Berichts über die Fortschritte der Union, den 
er gemäß Artikel D des Vertrags über die 
Europäische Union dem Europäischen 
Parlament vorzulegen hat. 
 
11. Das Europäische Parlament und der Rat 
prüfen unter strikter Einhaltung der geltenden 
Verfahren als Teil der umfassenden Prüfung 
der Kommissionsvorschläge, ob diese mit 
Artikel 3 b des Vertrags im Einklang stehen. 
Dies gilt sowohl für den ursprünglichen 
Vorschlag der Kommission als auch für vom 
Europäischen Parlament und vom Rat in 

Betracht gezogene Änderungen an dem 
Vorschlag. 
 
12. Das Europäische Parlament wird im 
Rahmen der Anwendung der Verfahren nach 
den Artikeln 189 b und 189 c des Vertrags 
durch die Angabe der Gründe, die den Rat 
zur Festlegung seines gemeinsamen 
Standpunkts veranlasst haben, über die 
Auffassung des Rates hinsichtlich der 
Anwendung des Artikels 3 b des Vertrags 
unterrichtet. Der Rat teilt dem Europäischen 
Parlament mit, weshalb seiner Auffassung 
nach ein Kommissionsvorschlag ganz oder 
teilweise im Widerspruch zu Artikel 3 b des 
Vertrags steht. 
 
13. Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
wird gemäß den Bestimmungen des Vertrags 
geprüft. 
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ANHANG C 

 

Einschlägige Bestimmungen des am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten 
Vertrags über eine Verfassung für Europa - Subsidiaritätsprinzip und Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit 
 

TEIL I  
TITEL I – 

DEFINITION UND ZIELE DER UNION 
Artikel I-5 Beziehungen zwischen der 

Union und den Mitgliedstaaten 
 
(1) Die Union achtet die Gleichheit der 
Mitgliedstaaten vor der Verfassung sowie die 
nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in 
deren grundlegender politischer und 
verfassungsrechtlicher Struktur einschließlich 
der regionalen und kommunalen 
Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt. Sie 
achtet die grundlegenden Funktionen des 
Staates, insbesondere die Wahrung der 
territorialen Unversehrtheit, die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung 
und den Schutz der nationalen Sicherheit. 
 
(2) Nach dem Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit achten und unterstützen sich 
die Union und die Mitgliedstaaten 
gegenseitig bei der Erfüllung der Aufgaben, 
die sich aus der Verfassung ergeben. 
 
Die Mitgliedstaaten ergreifen alle geeigneten 
Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art 
zur Erfüllung der Verpflichtungen, die sich 
aus der Verfassung oder den Handlungen der 
Organe der Union ergeben. 
 
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Union 
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und 
unterlassen alle Maßnahmen, welche die 
Verwirklichung der Ziele der Union 
gefährden könnten. 
 
DIE ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNION - 

Artikel I-11 Grundsätze 
 
(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der Union gilt der Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung. Für die Ausübung der 
Zuständigkeiten der Union gelten die 

Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit. 
 
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung wird die Union 
innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten 
tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in der 
Verfassung zur Verwirklichung der darin 
niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle 
der Union nicht in der Verfassung 
übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei 
den Mitgliedstaaten. 
 
(3) Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die 
Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur 
tätig, sofern und soweit die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf 
regionaler oder lokaler Ebene ausreichend 
verwirklicht werden können, sondern 
vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer 
Wirkungen auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind. 
 
Die Organe der Union wenden das 
Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll 
über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
an. Die nationalen Parlamente achten auf die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach 
dem in jenem Protokoll vorgesehenen 
Verfahren. 
 
(4) Nach dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen 
der Union inhaltlich wie formal nicht über 
das zur Erreichung der Ziele der Verfassung 
erforderliche Maß hinaus. 
 
Die Organe der Union wenden den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit nach dem Protokoll 
über die Anwendung der Grundsätze der 
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Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
an. 
 

ARTIKEL I-18 Flexibilitätsklausel 
 
(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im 
Rahmen der in Teil III festgelegten 
Politikbereiche erforderlich, um eines der 
Ziele der Verfassung zu verwirklichen, und 
sind in dieser Verfassung die hierfür 
erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, 
so erlässt der Ministerrat einstimmig auf 
Vorschlag der Europäischen Kommission 
und nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments die geeigneten Maßnahmen.  
 
(2) Die Europäische Kommission macht die 
nationalen Parlamente im Rahmen des 
Verfahrens zur Kontrolle der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips nach Artikel I-11 
Absatz 3 auf die Vorschläge aufmerksam, die 
sich auf den vorliegenden Artikel stützen. 
 
(3) Die auf diesem Artikel beruhenden 
Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in 
den Fällen beinhalten, in denen eine solche 
Harmonisierung nach der Verfassung 
ausgeschlossen ist. 
 

ARTIKEL I-38 Gemeinsame Grundsätze 
für die Rechtsakte der Union 

 
(1) Wird die Art des zu erlassenden 
Rechtsakts von der Verfassung nicht 
vorgegeben, so entscheiden die Organe 
darüber von Fall zu Fall unter Einhaltung der 
geltenden Verfahren und des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit nach Artikel I-11. 
 
2) Die Rechtsakte sind mit einer Begründung 
zu versehen und nehmen auf die in der 
Verfassung vorgesehenen Vorschläge, 
Initiativen, Empfehlungen, Anträge oder 
Stellungnahmen Bezug. 
 

TEIL II  
DIE CHARTA DER GRUNDRECHTE DER 

UNION 
PRÄAMBEL 

[…] 
Diese Charta bekräftigt unter Achtung der 
Zuständigkeiten und Aufgaben der Union 
und des Subsidiaritätsprinzips die Rechte, 
die sich vor allem aus den gemeinsamen 
Verfassungstraditionen und den 
gemeinsamen internationalen 
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der 
Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus 
den von der Union und dem Europarat 
beschlossenen Sozialchartas sowie aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union und des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In 
diesem Zusammenhang erfolgt die 
Auslegung der Charta durch die Gerichte der 
Union und der Mitgliedstaaten unter 
gebührender Berücksichtigung der 
Erläuterungen, die unter der Leitung des 
Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung 
der Charta formuliert und unter der 
Verantwortung des Präsidiums des 
Europäischen Konvents aktualisiert wurden. 
 
Die Ausübung dieser Rechte ist mit 
Verantwortung und mit Pflichten sowohl 
gegenüber den Mitmenschen als auch 
gegenüber der menschlichen Gemeinschaft 
und den künftigen Generationen verbunden. 
 
Daher erkennt die Union die nachstehend 
aufgeführten Rechte, Freiheiten und 
Grundsätze an. 
 

Titel VII – 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER 
DIE AUSLEGUNG UND ANWENDUNG 

DER CHARTA 
 

ARTIKEL II-111 Anwendungsbereich 
 
(1) Diese Charta gilt für die Organe, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und für die 
Mitgliedstaaten ausschließlich bei der 
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Durchführung des Rechts der Union. 
Dementsprechend achten sie die Rechte, 
halten sie sich an die Grundsätze und fördern 
sie deren Anwendung entsprechend ihren 
jeweiligen Zuständigkeiten und unter 
Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, 
die der Union in anderen Teilen der 
Verfassung übertragen werden. 
 
(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich 
des Unionsrechts nicht über die 
Zuständigkeiten der Union hinaus aus und 
begründet weder neue Zuständigkeiten noch 
neue Aufgaben für die Union, noch ändert sie 
die in den anderen Teilen der Verfassung 
festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. 
 

TEIL III  
DIE POLITIKBEREICHE UND DIE 

ARBEITSWEISE DER UNION 
TITEL III – INTERNE POLITIKBEREICHE 

UND MASSNAHMEN 
KAPITEL IV – RAUM DER FREIHEIT, 
DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 

ABSCHNITT 1 – ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN 

 
ARTIKEL III-259 

Die nationalen Parlamente tragen bei 
Gesetzgebungsvorschlägen und -initiativen, 
die im Rahmen der Abschnitte 4 und 5215, 
vorgelegt werden, Sorge für die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips nach Maßgabe des 
Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit.  
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ANHANG D 
 

Einschlägige Bestimmungen des am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten 
Vertrags über eine Verfassung für Europa – Ausschuss der Regionen – 

Institutionelle Bestimmungen 
 

TEIL I  
TITEL I - DEFINITION UND ZIELE DER 

UNION 
ARTIKEL I-32 

Die beratenden Einrichtungen der Union 
 

(1) Das Europäische Parlament, der Rat und 
die Kommission werden von einem 
Ausschuss der Regionen sowie einem 
Wirtschafts- und Sozialausschuss unterstützt, 
die beratende Aufgaben wahrnehmen. 
 

(2) Der Ausschuss der Regionen setzt sich 
aus Vertretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften zusammen, die 
entweder ein auf Wahlen beruhendes Mandat 
in einer regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft innehaben oder 
gegenüber einer gewählten Versammlung 
politisch verantwortlich sind. 
 

(3) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
setzt sich zusammen aus Vertretern der 
Organisationen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer sowie anderen Vertretern der 
Zivilgesellschaft, insbesondere aus dem 
sozialen und wirtschaftlichen, dem 
staatsbürgerlichen, dem beruflichen und dem 
kulturellen Bereich. 
 

(4) Die Mitglieder des Ausschusses der 
Regionen und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses sind an keine Weisungen 
gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in voller 
Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der 
Union aus. 
 

(5) Die Zusammensetzung dieser 
Ausschüsse, die Ernennung ihrer Mitglieder, 
ihre Befugnisse und ihre Arbeitsweise sind in 
den Artikeln III-386 bis III-392 geregelt. 
 

Die Vorschriften der Absätze 2 und 3 über 
die Art ihrer Zusammensetzung werden in 
regelmäßigen Abständen vom Rat überprüft, 
um der wirtschaftlichen, sozialen und 

demografischen Entwicklung in der Union 
Rechnung zu tragen. Der Rat erlässt auf 
Vorschlag der Kommission Europäische 
Beschlüsse zu diesem Zweck. 
 

TEIL III  
DIE POLITIKBEREICHE UND DIE 

ARBEITSWEISE DER UNION 
TITEL III – INTERNE POLITIKBEREICHE 

UND MASSNAHMEN 
KAPITEL IV – RAUM DER FREIHEIT, 
DER SICHERHEIT UND DES RECHTS 

ABSCHNITT 1 – ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN 

ARTIKEL III-259 
 

Die nationalen Parlamente tragen bei 
Gesetzgebungsvorschlägen und -initiativen, 
die im Rahmen der Abschnitte 4 und 5216, 
vorgelegt werden, Sorge für die Achtung des 
Subsidiaritätsprinzips nach Maßgabe des 
Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit.  

 

TEIL III  
DIE POLITIKBEREICHE UND DIE 

ARBEITSWEISE DER UNION 
TITEL VI – ARBEITSWEISE DER 

UNION 
KAPITEL I – INSTITUTIONELLE 

BESTIMMUNGEN 
ABSCHNITT 1 DIE ORGANE – 

UNTERABSCHNITT 5 DER 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN 

UNION 
ARTIKEL III-365 

 

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Union 
überwacht die Rechtmäßigkeit der 
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Europäischen Gesetze und Rahmengesetze 
sowie der Handlungen des Rates, der 
Kommission und der Europäischen 
Zentralbank, soweit es sich nicht um 
Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, 
und der Handlungen des Europäischen 
Parlaments und des Europäischen Rates mit 
Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er 
überwacht ebenfalls die Rechtmäßigkeit der 
Handlungen der Einrichtungen oder 
sonstigen Stellen der Union mit 
Rechtswirkung gegenüber Dritten. 
 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 ist der 
Gerichtshof der Europäischen Union für 
Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, das 
Europäische Parlament, der Rat oder die 
Kommission wegen Unzuständigkeit, 
Verletzung wesentlicher Formvorschriften, 
Verletzung der Verfassung oder einer bei 
ihrer Durchführung anzuwendenden 
Rechtsnorm oder wegen 
Ermessensmissbrauchs erhebt. 
 

(3) Der Gerichtshof der Europäischen Union 
ist unter den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Bedingungen zuständig für Klagen 
des Rechnungshofs, der Europäischen 
Zentralbank und des Ausschusses der 
Regionen, die auf die Wahrung ihrer 
Rechte abzielen.  
 

(4) Jede natürliche oder juristische Person 
kann unter den in den Absätzen 1 und 2 
genannten Bedingungen gegen die an sie 
gerichteten oder sie unmittelbar und 
individuell betreffenden Handlungen sowie 
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, 
die sie unmittelbar betreffen und keine 
Durchführungsmaßnahmen nach sich ziehen, 
Klage erheben. 
 

(5) In den Rechtsakten zur Gründung von 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union können besondere Bedingungen und 
Einzelheiten für die Erhebung von Klagen 
von natürlichen oder juristischen Personen 
gegen Handlungen dieser Einrichtungen und 
sonstigen Stellen vorgesehen werden, die 
eine Rechtswirkung gegenüber diesen 
Personen haben. 
 

(6) Die in diesem Artikel vorgesehenen 
Klagen sind binnen zwei Monaten zu 
erheben; diese Frist läuft je nach Lage des 
Falles von der Veröffentlichung der 
betreffenden Handlung, ihrer Bekanntgabe an 
den Kläger oder in Ermangelung dessen von 
dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von 
dieser Handlung Kenntnis erlangt hat. 
 

ABSCHNITT 2 - DIE BERATENDEN 
EINRICHTUNGEN DER UNION 

UNTERABSCHNITT 1 – DER 
AUSSCHUSS DER REGIONEN 

ARTIKEL III-386 
 

Der Ausschuss der Regionen hat höchstens 
350 Mitglieder. Der Rat erlässt einstimmig 
auf Vorschlag der Kommission einen 
Europäischen Beschluss über die 
Zusammensetzung des Ausschusses. 
 

Die Mitglieder des Ausschusses und eine 
gleiche Anzahl von Stellvertretern werden für 
fünf Jahre ernannt. Wiederernennung ist 
zulässig. Ein Mitglied des Ausschusses darf 
nicht gleichzeitig Mitglied des Europäischen 
Parlaments sein. 
 

Der Rat erlässt den Europäischen Beschluss 
zur Festlegung der entsprechend den 
Vorschlägen der einzelnen Mitgliedstaaten 
erstellten Liste der Mitglieder und 
Stellvertreter. 
 

Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses 
endet automatisch bei Ablauf des in Artikel I-
32 Absatz 2 genannten Mandats, aufgrund 
dessen sie vorgeschlagen wurden; für die 
verbleibende Amtszeit wird nach demselben 
Verfahren ein Nachfolger ernannt.  
 

ARTIKEL III-387 
 

Der Ausschuss der Regionen wählt aus seiner 
Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium 
für zweieinhalb Jahre. 
 

Er wird von seinem Präsidenten auf Antrag 
des Europäischen Parlaments, des Rates oder 
der Kommission einberufen. Er kann auch 
von sich aus zusammentreten. 
 

Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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ARTIKEL III-388 
 

Der Ausschuss der Regionen wird vom 
Europäischen Parlament, vom Rat oder von 
der Kommission in den in der Verfassung 
vorgesehenen und in allen anderen Fällen 
gehört, in denen eines dieser Organe dies für 
zweckmäßig erachtet, insbesondere in Fällen, 
welche die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit betreffen. 
 

Wenn das Europäische Parlament, der Rat 
oder die Kommission es für notwendig 
erachten, setzen sie dem Ausschuss für die 
Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist; 
diese beträgt mindestens einen Monat ab 
Eingang der entsprechenden Mitteilung beim 
Präsidenten des Ausschusses. Nach Ablauf 
der Frist kann das Fehlen einer 
Stellungnahme unberücksichtigt bleiben. 
 

Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuss 
gehört, so wird der Ausschuss der Regionen 
vom Europäischen Parlament, vom Rat oder 
von der Kommission über dieses Ersuchen 
um Stellungnahme unterrichtet. Der 
Ausschuss der Regionen kann eine 
entsprechende Stellungnahme abgeben, wenn 
er der Auffassung ist, dass spezifische 
regionale Interessen berührt werden. Er kann 
auch von sich aus eine Stellungnahme 
abgeben. 
 

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie 
ein Bericht über seine Beratungen werden 
dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission übermittelt. 
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ANHANG E 
 

Einschlägige Bestimmungen des am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten 
Vertrags über eine Verfassung für Europa – Zuständigkeit des Ausschusses der 

Regionen 
 

TEIL III   
DIE POLITIKBEREICHE UND DIE 

ARBEITSWEISE DER UNION 
KAPITEL III - DIE POLITIK IN 

ANDEREN BEREICHEN 
ABSCHNITT 1 – BESCHÄFTIGUNG 

ARTIKEL III-206 
(1) Anhand eines gemeinsamen 
Jahresberichts des Rates und der Kommission 
prüft der Europäische Rat jährlich die 
Beschäftigungslage in der Union und nimmt 
hierzu Schlussfolgerungen an. 
(2) Anhand der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates legt der Rat auf 
Vorschlag der Kommission jährlich 
Leitlinien fest, welche die Mitgliedstaaten in 
ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen. 
Er beschließt nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments, des Ausschusses 
der Regionen, des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und des 
Beschäftigungsausschusses. 
Diese Leitlinien müssen mit den nach 
Artikel III-179 Absatz 2 verabschiedeten 
Grundzügen in Einklang stehen. 
(3) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Rat 
und der Kommission jährlich einen Bericht 
über die wichtigsten Maßnahmen, die er zur 
Durchführung seiner Beschäftigungspolitik 
im Lichte der beschäftigungspolitischen 
Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat. 
 

ARTIKEL III-207 
Durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz können Anreizmaßnahmen 
zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung 
ihrer Beschäftigungsmaßnahmen durch 
Initiativen festgelegt werden, die darauf 
abzielen, den Austausch von Informationen 
und bewährten Verfahren zu entwickeln, 
vergleichende Analysen und Gutachten 
bereitzustellen sowie innovative Ansätze zu 

fördern und Erfahrungen zu bewerten, und 
zwar insbesondere durch Pilotvorhaben. Es 
wird nach Anhörung des Ausschusses der 
Regionen und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
Das Europäische Gesetz oder Rahmengesetz 
enthält keinerlei Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten. 
 

ABSCHNITT 2 – SOZIALPOLITIK 
ARTIKEL III-209 

Die Union und die Mitgliedstaaten verfolgen 
eingedenk der sozialen Grundrechte, wie sie 
in der am 18. Oktober 1961 in Turin 
unterzeichneten Europäischen Sozialcharta 
und in der Gemeinschaftscharta der sozialen 
Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 
festgelegt sind, folgende Ziele: die Förderung 
der Beschäftigung, die Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen, um 
dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre 
Angleichung zu ermöglichen, einen 
angemessenen sozialen Schutz, den sozialen 
Dialog, die Entwicklung des 
Arbeitskräftepotenzials im Hinblick auf ein 
dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und 
die Bekämpfung von Ausgrenzungen. 
 

ARTIKEL III-210 
(1) Zur Verwirklichung der Ziele des 
Artikels III-209 unterstützt und ergänzt die 
Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten in 
folgenden Bereichen: 
a) Verbesserung insbesondere der 
Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit 
und der Sicherheit der Arbeitnehmer, 
b) Arbeitsbedingungen, 
c) soziale Sicherheit und sozialer Schutz der 
Arbeitnehmer, 
d) Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung 
des Arbeitsvertrags, 
e) Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer, 
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f) Vertretung und kollektive Wahrnehmung 
der Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberinteressen, einschließlich der 
Mitbestimmung, vorbehaltlich des 
Absatzes 6, 
g) Beschäftigungsbedingungen der 
Staatsangehörigen von Drittländern, die sich 
rechtmäßig im Gebiet der Union aufhalten, 
h) berufliche Eingliederung der aus dem 
Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, 
unbeschadet des Artikels III-283, 
i) Chancengleichheit von Frauen und 
Männern auf dem Arbeitsmarkt und 
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz, 
j) Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, 
k) Modernisierung der Systeme des sozialen 
Schutzes, unbeschadet des Buchstabens c. 
Für die Zwecke des Absatzes 1 können: 
a) durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz Maßnahmen festgelegt 
werden, die dazu bestimmt sind, die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten durch Initiativen zu fördern, 
die die Verbesserung des Wissensstandes, die 
Entwicklung des Austausches von 
Informationen und bewährten Verfahren, die 
Förderung innovativer Ansätze und die 
Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben, 
unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten; 
b) in den in Absatz 1 Buchstaben a bis i 
genannten Bereichen unter Berücksichtigung 
der in den einzelnen Mitgliedstaaten 
bestehenden Bedingungen und technischen 
Regelungen Mindestvorschriften, die 
schrittweise anzuwenden sind, durch 
Europäisches Rahmengesetz festgelegt 
werden. Dieses soll keine 
verwaltungsmäßigen, finanziellen oder 
rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der 
Gründung und Entwicklung von kleinen und 
mittleren Unternehmen entgegenstehen. 
In allen Fällen wird das Europäische Gesetz 
oder Rahmengesetz nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
 

ARTIKEL III-219 
(1) Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der 
Arbeitnehmer im Binnenmarkt zu verbessern 
und damit zur Anhebung des 

Lebensstandards beizutragen, wird ein 
Europäischer Sozialfonds errichtet, dessen 
Ziel es ist, innerhalb der Union die berufliche 
Verwendbarkeit und die örtliche und 
berufliche Mobilität der Arbeitnehmer zu 
fördern sowie die Anpassung an die 
industriellen Wandlungsprozesse und an 
Veränderungen der Produktionssysteme 
insbesondere durch berufliche Bildung und 
Umschulung zu erleichtern. 
(2) Die Kommission verwaltet den Fonds. Sie 
wird hierbei von einem Ausschuss 
unterstützt, der aus Vertretern der 
Mitgliedstaaten sowie der Arbeitgeber- und 
der Arbeitnehmerverbände besteht; den 
Vorsitz führt ein Mitglied der Kommission. 
(3) Die den Fonds betreffenden 
Durchführungsmaßnahmen werden durch 
Europäisches Gesetz festgelegt. Es wird nach 
Anhörung des Ausschusses der Regionen und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen. 
 
ABSCHNITT 3 - WIRTSCHAFTLICHER, 

SOZIALER UND TERRITORIALER 
ZUSAMMENHALT 
ARTIKEL III-220 

Die Union entwickelt und verfolgt weiterhin 
ihre Politik zur Stärkung ihres 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts, um eine harmonische 
Entwicklung der Union als Ganzes zu 
fördern. 
Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der 
verschiedenen Regionen und den Rückstand 
der am stärksten benachteiligten Gebiete zu 
verringern. 
Unter den betreffenden Gebieten wird den 
ländlichen Gebieten, den vom industriellen 
Wandel betroffenen Gebieten und den 
Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, 
wie den nördlichsten Regionen mit sehr 
geringer Bevölkerungsdichte sowie den 
Insel-, Grenz- und Bergregionen, besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
 

ARTIKEL III-221 
Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren 
ihre Wirtschaftspolitik in der Weise, dass 
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auch die in Artikel III-220 genannten Ziele 
erreicht werden. Mit der Festlegung und 
Durchführung der Politik und der Aktionen 
der Union sowie mit der Errichtung des 
Binnenmarkts werden diese Ziele 
berücksichtigt und wird zu deren 
Verwirklichung beigetragen. Die Union 
unterstützt diese Bemühungen auch durch die 
Politik, die sie mit Hilfe der Strukturfonds 
(Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft - 
Abteilung Ausrichtung, Europäischer 
Sozialfonds, Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung), der Europäischen 
Investitionsbank und der sonstigen 
vorhandenen Finanzierungsinstrumente führt. 
Die Kommission erstattet dem Europäischen 
Parlament, dem Rat, dem Ausschuss der 
Regionen und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss alle drei Jahre Bericht über 
die Fortschritte bei der Verwirklichung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts und über die Art und Weise, 
in der die in diesem Artikel vorgesehenen 
Mittel hierzu beigetragen haben. Diesem 
Bericht werden erforderlichenfalls 
entsprechende Vorschläge beigefügt. 
Unbeschadet der im Rahmen der anderen 
Politikbereiche der Union erlassenen 
Maßnahmen können spezifische Maßnahmen 
außerhalb der Fonds durch Europäisches 
Gesetz oder Rahmengesetz festgelegt 
werden. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
 

ARTIKEL III-223 
1) Unbeschadet des Artikels III-224 werden 
die Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die 
Organisation der Strukturfonds, 
einschließlich ihrer etwaigen Neuordnung, 
und die für die Fonds geltenden allgemeinen 
Regeln sowie die Bestimmungen, die zur 
Gewährleistung einer wirksamen 
Arbeitsweise und zur Koordinierung der 
Fonds sowohl untereinander als auch mit den 
anderen vorhandenen 
Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind, 
durch Europäisches Gesetz festgelegt. 
Ein durch Europäisches Gesetz eingerichteter 
Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben in den 

Bereichen Umwelt und transeuropäische 
Netze auf dem Gebiet der 
Verkehrsinfrastruktur finanziell bei. 
In allen Fällen wird das Europäische Gesetz 
nach Anhörung des Ausschusses der 
Regionen sowie des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen.  
(2) Die ersten Bestimmungen über die 
Strukturfonds und den Kohäsionsfonds, die 
im Anschluss an die zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung des Vertrags über eine 
Verfassung für Europa geltenden 
Bestimmungen erlassen werden, werden 
durch Europäisches Gesetz des Rates 
festgelegt. Der Rat beschließt einstimmig 
nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments. 
 

ARTIKEL III-224 
Die den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung betreffenden 
Durchführungsmaßnahmen werden durch 
Europäisches Gesetz festgelegt. Es wird nach 
Anhörung des Ausschusses der Regionen und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen. 
Für den Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft - 
Abteilung Ausrichtung, und den 
Europäischen Sozialfonds gelten Artikel III-
231 und Artikel III-219 Absatz 3. 
 

ABSCHNITT 5 – UMWELT 
ARTIKEL III-233 

(1) Die Umweltpolitik der Union trägt zur 
Verfolgung der nachstehenden Ziele bei: 
a) Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie 
Verbesserung ihrer Qualität; 
b) Schutz der menschlichen Gesundheit; 
c) umsichtige und rationelle Verwendung der 
natürlichen Ressourcen; 
d) Förderung von Maßnahmen auf 
internationaler Ebene zur Bewältigung 
regionaler oder globaler Umweltprobleme. 
(2) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen 
der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau 
ab. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Vorsorge und Vorbeugung, auf dem 
Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit 
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Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, 
sowie auf dem Verursacherprinzip. 
Im Hinblick hierauf umfassen die den 
Erfordernissen des Umweltschutzes 
entsprechenden Harmonisierungsmaßnahmen 
gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der 
die Mitgliedstaaten ermächtigt werden, aus 
nicht wirtschaftlich bedingten 
umweltpolitischen Gründen vorläufige 
Maßnahmen zu erlassen, die einem 
Kontrollverfahren der Union unterliegen. 
(3) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik 
berücksichtigt die Union 
a) die verfügbaren wissenschaftlichen und 
technischen Daten; 
b) die Umweltbedingungen in den einzelnen 
Regionen der Union; 
c) die Vorteile und die Belastung aufgrund 
des Tätigwerdens beziehungsweise eines 
Nichttätigwerdens; 
d) die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung der Union insgesamt sowie die 
ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen. 
(4) Die Union und die Mitgliedstaaten 
arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen 
Zuständigkeiten mit Drittländern und den 
zuständigen internationalen Organisationen 
zusammen. Die Einzelheiten der 
Zusammenarbeit der Union können 
Gegenstand von Übereinkünften zwischen 
dieser und den betreffenden dritten Parteien 
sein. 
Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten, in internationalen 
Gremien zu verhandeln und internationale 
Übereinkünfte zu schließen. 
 

ARTIKEL III-234 
(1) Die Maßnahmen zur Erreichung der in 
Artikel III-233 genannten Ziele werden durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen sowie des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
(2) Abweichend von Absatz 1 und 
unbeschadet des Artikels III-172 erlässt der 
Rat einstimmig Europäische Gesetze oder 
Rahmengesetze, durch die Folgendes 
festgelegt wird: 
a) Bestimmungen überwiegend steuerlicher 
Art; 

b) Maßnahmen, die 
i) die Raumordnung berühren; 
ii) die mengenmäßige Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen berühren oder die 
Verfügbarkeit dieser Ressourcen mittelbar 
oder unmittelbar betreffen; 
iii) die Bodennutzung mit Ausnahme der 
Abfallbewirtschaftung berühren; 
c) Maßnahmen, welche die Wahl eines 
Mitgliedstaats zwischen verschiedenen 
Energiequellen und die allgemeine Struktur 
seiner Energieversorgung erheblich berühren. 
Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission 
einstimmig einen Europäischen Beschluss 
erlassen, in dem festgelegt wird, dass für die 
in Unterabsatz 1 genannten Bereiche das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt. 
In allen Fällen beschließt der Rat nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments, des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses. 
(3) Allgemeine Aktionsprogramme, in denen 
die vorrangigen Ziele festgelegt werden, 
werden durch Europäisches Gesetz 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
Die zur Durchführung dieser Programme 
erforderlichen Maßnahmen werden, je nach 
Fall, nach dem in Absatz 1 beziehungsweise 
Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erlassen. 
(4) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen der 
Union tragen die Mitgliedstaaten für die 
Finanzierung und Durchführung der 
Umweltpolitik Sorge. 
(5) Ist eine Maßnahme nach Absatz 1 mit 
unverhältnismäßig hohen Kosten für die 
Behörden eines Mitgliedstaats verbunden, so 
wird darin unbeschadet des 
Verursacherprinzips in geeigneter Form 
Folgendes vorgesehen: 
a) vorübergehende Ausnahmeregelungen 
und/oder 
b) eine finanzielle Unterstützung aus dem 
Kohäsionsfonds. 
(6) Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund 
dieses Artikels getroffen werden, hindern die 
einzelnen Mitgliedstaaten nicht daran, 
verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten 
oder zu ergreifen. Die betreffenden 
Maßnahmen müssen mit der Verfassung 
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vereinbar sein. Sie werden der Kommission 
mitgeteilt. 
 

ABSCHNITT 7 – VERKEHR 
ARTIKEL III-236 

(1) Auf dem in diesem Abschnitt geregelten 
Sachgebiet werden die Ziele der Verfassung 
im Rahmen einer gemeinsamen 
Verkehrspolitik verfolgt. 
(2) Absatz 1 wird unter Berücksichtigung der 
Besonderheiten des Verkehrs durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz 
umgesetzt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
Durch das Europäische Gesetz oder 
Rahmengesetz wird Folgendes festgelegt: 
a) gemeinsame Regeln für den 
internationalen Verkehr aus oder nach dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder für 
den Durchgangsverkehr durch das 
Hoheitsgebiet eines oder mehrerer 
Mitgliedstaaten; 
b) Bedingungen für die Zulassung von 
Verkehrsunternehmern zum Verkehr 
innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie 
nicht ansässig sind; 
c) Maßnahmen zur Verbesserung der 
Verkehrssicherheit; 
d) alle sonstigen zweckdienlichen 
Maßnahmen. 
(3) Beim Erlass eines Europäischen Gesetzes 
oder Rahmengesetzes nach Absatz 2 wird 
den Fällen Rechnung getragen, in denen 
seine Anwendung den Lebensstandard und 
die Beschäftigungslage in bestimmten 
Regionen sowie den Betrieb der 
Verkehrseinrichtungen ernstlich 
beeinträchtigen könnte. 
 

ARTIKEL III-237 
Bis zum Erlass des in Artikel III-236 
Absatz 2 genannten Europäischen Gesetzes 
oder Rahmengesetzes darf ein Mitgliedstaat 
die verschiedenen, am 1. Januar 1958 oder, 
im Falle später beigetretener Staaten, zum 
Zeitpunkt ihres Beitritts auf diesem Gebiet 
geltenden Vorschriften in ihren unmittelbaren 
oder mittelbaren Auswirkungen auf die 
Verkehrsunternehmer anderer 
Mitgliedstaaten im Vergleich zu den 

inländischen Verkehrsunternehmern nicht 
ungünstiger gestalten, es sei denn, dass der 
Rat einstimmig einen Europäischen 
Beschluss erlässt, der eine 
Ausnahmeregelung vorsieht. 
 

ARTIKEL III-245 
(1) Dieser Abschnitt gilt für die 
Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen- und 
Binnenschiffsverkehr. 
(2) Durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz können geeignete Maßnahmen 
für die Seeschifffahrt und Luftfahrt festgelegt 
werden. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
 
ABSCHNITT 8 - TRANSEUROPÄISCHE 

NETZE 
ARTIKEL III-246 

(1) Um einen Beitrag zur Verwirklichung der 
Ziele der Artikel III-130 und III-220 zu 
leisten und den Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern, den Wirtschaftsbeteiligten 
sowie den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften in vollem Umfang die 
Vorteile zugute kommen zu lassen, die sich 
aus der Schaffung eines Raums ohne 
Binnengrenzen ergeben, trägt die Union zum 
Auf- und Ausbau transeuropäischer Netze in 
den Bereichen der Verkehrs-, 
Telekommunikations- und 
Energieinfrastruktur bei. 
(2) Die Tätigkeit der Union zielt im Rahmen 
eines Systems offener und 
wettbewerbsorientierter Märkte auf die 
Förderung des Verbunds und der 
Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze 
sowie des Zugangs zu diesen Netzen ab. Sie 
trägt insbesondere der Notwendigkeit 
Rechnung, insulare, eingeschlossene und am 
Rande gelegene Gebiete mit den zentralen 
Gebieten der Union zu verbinden. 
 

ARTIKEL III-247 
(1) Zur Erreichung der Ziele des Artikels III-
246 geht die Union wie folgt vor: 
a) Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in 
denen die Ziele, die Prioritäten und die 
Grundzüge der im Bereich der 
transeuropäischen Netze in Betracht 
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gezogenen Aktionen erfasst werden; in 
diesen Leitlinien werden Vorhaben von 
gemeinsamem Interesse ausgewiesen; 
b) sie führt jede Aktion durch, die sich 
gegebenenfalls als notwendig erweist, um die 
Interoperabilität der Netze zu gewährleisten, 
insbesondere im Bereich der Harmonisierung 
der technischen Normen; 
c) sie kann von den Mitgliedstaaten 
unterstützte Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse, die im Rahmen der Leitlinien nach 
Buchstabe a ausgewiesen sind, insbesondere 
in Form von Durchführbarkeitsstudien, 
Anleihebürgschaften oder Zinszuschüssen 
unterstützen; die Union kann auch über den 
Kohäsionsfonds zu spezifischen 
Verkehrsinfrastrukturvorhaben in den 
Mitgliedstaaten finanziell beitragen. 
Die Union berücksichtigt bei ihren 
Maßnahmen die potenzielle wirtschaftliche 
Lebensfähigkeit der Vorhaben. 
(2) Die Leitlinien und die übrigen 
Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen sowie des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem 
Interesse, die das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats betreffen, bedürfen der 
Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats. 
 

ABSCHNITT 9 
FORSCHUNG, TECHNOLOGISCHE 

ENTWICKLUNG UND RAUMFAHRT 
ARTIKEL III-251 

(1) Durch Europäisches Gesetz wird ein 
mehrjähriges Rahmenprogramm festgelegt, 
in dem alle von der Union finanzierten 
Aktionen zusammengefasst werden. Es wird 
nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
In dem Rahmenprogramm werden 
a) die wissenschaftlichen und 
technologischen Ziele, die mit den 
Maßnahmen nach Artikel III-249 erreicht 
werden sollen, sowie die jeweiligen 
Prioritäten festgelegt; 
b) die Grundzüge dieser Maßnahmen 
angegeben; 

c) der Gesamthöchstbetrag und die 
Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der 
Union am Rahmenprogramm sowie die 
jeweiligen Anteile der vorgesehenen 
Maßnahmen festgelegt. 
(2) Das mehrjährige Rahmenprogramm wird 
je nach Entwicklung der Lage angepasst oder 
ergänzt. 
(3) Durch Europäisches Gesetz des Rates 
werden die spezifischen Programme 
festgelegt, durch die das mehrjährige 
Rahmenprogramm innerhalb einer jeden 
Aktion durchgeführt wird. In jedem 
spezifischen Programm werden die 
Einzelheiten seiner Durchführung, seine 
Laufzeit und die für notwendig erachteten 
Mittel festgelegt. Die Summe der in den 
spezifischen Programmen für notwendig 
erachteten Beträge darf den für das 
Rahmenprogramm und für jede Aktion 
festgesetzten Gesamthöchstbetrag nicht 
überschreiten. Dieses Gesetz wird nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen. 
(4) Durch Europäisches Gesetz werden 
ergänzend zu den in dem mehrjährigen 
Rahmenprogramm vorgesehenen Aktionen 
die Maßnahmen festgelegt, die für die 
Verwirklichung des Europäischen Raums der 
Forschung notwendig sind. Es wird nach 
Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
 

ARTIKEL III-252 
(1) Zur Durchführung des mehrjährigen 
Rahmenprogramms wird durch Europäisches 
Gesetz oder Rahmengesetz Folgendes 
festgelegt: 
a) die Regeln für die Beteiligung der 
Unternehmen, der Forschungszentren und der 
Hochschulen; 
b) die Regeln für die Verbreitung der 
Forschungsergebnisse. 
Das Europäische Gesetz oder Rahmengesetz 
wird nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
(2) Bei der Durchführung des mehrjährigen 
Rahmenprogramms können durch 
Europäisches Gesetz Zusatzprogramme 
festgelegt werden, an denen nur bestimmte 
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Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie 
vorbehaltlich einer etwaigen Beteiligung der 
Union auch finanzieren. 
In dem Europäischen Gesetz werden die 
Regeln für die Zusatzprogramme, 
insbesondere hinsichtlich der Verbreitung der 
Kenntnisse und des Zugangs anderer 
Mitgliedstaaten, festgelegt. Es wird nach 
Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und mit Zustimmung der 
betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. 
(3) Durch Europäisches Gesetz kann im 
Einvernehmen mit den betreffenden 
Mitgliedstaaten bei der Durchführung des 
mehrjährigen Rahmenprogramms eine 
Beteiligung an Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammen mehrerer 
Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Beteiligung an den zu ihrer Durchführung 
geschaffenen Strukturen, vorgesehen werden. 
Das Europäische Gesetz wird nach Anhörung 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen. 
(4) Die Union kann bei der Durchführung des 
mehrjährigen Rahmenprogramms eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Forschung, technologischen Entwicklung und 
Demonstration der Union mit Drittländern 
oder internationalen Organisationen 
vorsehen. 
Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit 
können Gegenstand von Übereinkünften 
zwischen der Union und den betreffenden 
dritten Parteien sein. 

 
ENERGIE 

ARTIKEL III-256 
(1) Die Energiepolitik der Union hat im 
Rahmen der Verwirklichung oder des 
Funktionierens des Binnenmarkts und unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Erhaltung und der Verbesserung der Umwelt 
folgende Ziele: 
a) Sicherstellung des Funktionierens des 
Energiemarkts, 
b) Gewährleistung der 
Energieversorgungssicherheit in der Union 
und 
c) Förderung der Energieeffizienz und von 
Energieeinsparungen sowie Entwicklung 
neuer und erneuerbarer Energiequellen. 

(2) Unbeschadet der Anwendung anderer 
Bestimmungen der Verfassung werden die 
Maßnahmen, die erforderlich sind, um die 
Ziele des Absatzes 1 zu verwirklichen, durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen sowie des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen. 
Das Europäische Gesetz oder Rahmengesetz 
berührt unbeschadet des Artikels III-234 
Absatz 2 Buchstabe c nicht das Recht eines 
Mitgliedstaats, die Bedingungen für die 
Nutzung seiner Energieressourcen, seine 
Wahl zwischen verschiedenen 
Energiequellen und die allgemeine Struktur 
seiner Energieversorgung zu bestimmen. 
(3) Abweichend von Absatz 2 werden die 
darin genannten Maßnahmen durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz des 
Rates festgelegt, wenn sie überwiegend 
steuerlicher Art sind. Der Rat beschließt 
einstimmig nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments. 
 

ABSCHNITT 1 - ÖFFENTLICHE 
GESUNDHEIT 

ARTIKEL III-278 
(1) Bei der Festlegung und Durchführung der 
Politik und Maßnahmen der Union in allen 
Bereichen wird ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt. 
Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik 
der Mitgliedstaaten und ist auf die 
Verbesserung der Gesundheit der 
Bevölkerung, die Verhütung von 
Humankrankheiten und die Beseitigung von 
Ursachen für die Gefährdung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit 
gerichtet. Sie umfasst 
a) die Bekämpfung weit verbreiteter schwerer 
Krankheiten; dabei werden die Erforschung 
der Ursachen, der Übertragung und der 
Verhütung dieser Krankheiten sowie die 
Gesundheitsinformation und -erziehung 
gefördert; 
b) die Beobachtung, frühzeitige Meldung und 
Bekämpfung schwerwiegender 
grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren. 
Die Union ergänzt die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten zur Verringerung 
drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden 
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einschließlich der Informations- und 
Vorbeugungsmaßnahmen. 
(2) Die Union fördert die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten in den in 
diesem Artikel genannten Bereichen und 
unterstützt erforderlichenfalls deren 
Tätigkeit. Sie fördert insbesondere die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten, die darauf abzielt, die 
Komplementarität ihrer Gesundheitsdienste 
in den Grenzgebieten zu verbessern. 
Die Mitgliedstaaten koordinieren 
untereinander im Benehmen mit der 
Kommission ihre Politik und ihre Programme 
in den in Absatz 1 genannten Bereichen. Die 
Kommission kann in enger Verbindung mit 
den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, 
die dieser Koordinierung förderlich sind, 
insbesondere Initiativen, die darauf abzielen, 
Leitlinien und Indikatoren festzulegen, den 
Austausch bewährter Verfahren 
durchzuführen und die erforderlichen 
Elemente für eine regelmäßige Überwachung 
und Bewertung auszuarbeiten. Das 
Europäische Parlament wird in vollem 
Umfang unterrichtet. 
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten 
fördern die Zusammenarbeit mit Drittländern 
und den für die öffentliche Gesundheit 
zuständigen internationalen Organisationen. 
(4) Abweichend von Artikel I-12 Absatz 5 
und Artikel I-17 Buchstabe a und nach 
Artikel I-14 Absatz 2 Buchstabe k wird durch 
Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz zur 
Verwirklichung der Ziele dieses Artikels 
beigetragen, indem folgende Maßnahmen 
festgelegt werden, um den gemeinsamen 
Sicherheitsanliegen Rechnung zu tragen: 
a) Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Organe und Substanzen menschlichen 
Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate; 
diese Maßnahmen hindern die 
Mitgliedstaaten nicht daran, strengere 
Schutzmaßnahmen beizubehalten oder 
einzuführen; 
b) Maßnahmen in den Bereichen 
Veterinärwesen und Pflanzenschutz, die 
unmittelbar den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung zum Ziel haben; 

c) Maßnahmen zur Festlegung hoher 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards für 
Arzneimittel und Medizinprodukte; 
d) Maßnahmen zur Beobachtung, 
frühzeitigen Meldung und Bekämpfung 
schwerwiegender grenzüberschreitender 
Gesundheitsgefahren. 
Das Europäische Gesetz oder Rahmengesetz 
wird nach Anhörung des Ausschusses der 
Regionen und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
(5) Durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz können unter Ausschluss 
jeglicher Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auch 
Fördermaßnahmen, die den Schutz und die 
Verbesserung der menschlichen Gesundheit 
sowie insbesondere die Bekämpfung weit 
verbreiteter schwerer grenzüberschreitender 
Krankheiten zum Ziel haben, sowie 
Maßnahmen, die unmittelbar den Schutz der 
Gesundheit der Bevölkerung vor 
Tabakkonsum und Alkoholmissbrauch zum 
Ziel haben, festgelegt werden. Es wird nach 
Anhörung des Ausschusses der Regionen und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen. 
(6) Für die Zwecke dieses Artikels kann der 
Rat ferner auf Vorschlag der Kommission 
Empfehlungen abgeben. 
(7) Bei der Tätigkeit der Union wird die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die 
Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie 
die Organisation des Gesundheitswesens und 
die medizinische Versorgung gewahrt. Die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten umfasst 
die Verwaltung des Gesundheitswesens und 
der medizinischen Versorgung sowie die 
Zuweisung der dafür bereitgestellten Mittel. 
Die Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a 
lassen die einzelstaatlichen Regelungen über 
die Spende oder die medizinische 
Verwendung von Organen und Blut 
unberührt. 
 

ABSCHNITT 3 - KULTUR 
ARTIKEL III-280 

(1) Die Union leistet einen Beitrag zur 
Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten 
unter Wahrung ihrer nationalen und 
regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger 
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Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen 
Erbes. 
(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt 
erforderlichenfalls deren Tätigkeit in 
folgenden Bereichen: 
a) Verbesserung der Kenntnis und 
Verbreitung der Kultur und Geschichte der 
europäischen Völker, 
b) Erhaltung und Schutz des kulturellen 
Erbes von europäischer Bedeutung, 
c) nichtkommerzieller Kulturaustausch, 
d) künstlerisches und literarisches Schaffen, 
einschließlich im audiovisuellen Bereich. 
(3) Die Union und die Mitgliedstaaten 
fördern die Zusammenarbeit mit Drittländern 
und den für den Kulturbereich zuständigen 
internationalen Organisationen, insbesondere 
mit dem Europarat. 
(4) Die Union trägt bei ihrer Tätigkeit 
aufgrund anderer Bestimmungen der 
Verfassung den kulturellen Aspekten 
Rechnung, insbesondere zur Wahrung und 
Förderung der Vielfalt ihrer Kulturen. 
(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Artikels 
a) werden durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten Fördermaßnahmen 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen erlassen; 
b) gibt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission Empfehlungen ab. 
 

ABSCHNITT 5 – ALLGEMEINE 
BILDUNG, JUGEND, SPORT UND 

BERUFLICHE BILDUNG 
ARTIKEL III-282 

(1) Die Union trägt zur Entwicklung einer 
qualitativ hoch stehenden Bildung dadurch 
bei, dass sie die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten erforderlichenfalls 
unterstützt und ergänzt. Sie achtet dabei strikt 
die Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
die Lehrinhalte und die Gestaltung des 
Bildungssystems sowie die Vielfalt ihrer 
Kulturen und Sprachen. 

Die Union trägt unter Berücksichtigung der 
besonderen Merkmale des Sports, seiner auf 
freiwilligem Engagement basierenden 
Strukturen und seiner sozialen und 
pädagogischen Funktion zur Förderung der 
europäischen Aspekte des Sports bei. 
Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 
a) Entwicklung der europäischen Dimension 
im Bildungswesen, insbesondere durch 
Erlernen und Verbreitung der Sprachen der 
Mitgliedstaaten; 
b) Förderung der Mobilität von Lernenden 
und Lehrenden, auch durch die Förderung der 
akademischen Anerkennung der Diplome 
und Studienzeiten; 
c) Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Bildungseinrichtungen; 
d) Ausbau des Informations- und 
Erfahrungsaustauschs über gemeinsame 
Probleme der Bildungssysteme der 
Mitgliedstaaten; 
e) Förderung des Ausbaus des 
Jugendaustauschs und des Austauschs 
sozialpädagogischer Betreuer und verstärkte 
Beteiligung der Jugendlichen am 
demokratischen Leben in Europa; 
f) Förderung der Entwicklung der Fernlehre; 
g) Entwicklung der europäischen Dimension 
des Sports durch Förderung der Fairness und 
der Offenheit von Sportwettkämpfen und der 
Zusammenarbeit zwischen den für den Sport 
verantwortlichen Organisationen sowie durch 
den Schutz der körperlichen und seelischen 
Unversehrtheit der Sportler, insbesondere 
junger Sportler. 
(2) Die Union und die Mitgliedstaaten 
fördern die Zusammenarbeit mit Drittländern 
und den für den Bildungsbereich und den 
Sport zuständigen internationalen 
Organisationen, insbesondere dem Europarat. 
(3) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Artikels 
a) werden durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten Fördermaßnahmen 
festgelegt. Es wird nach Anhörung des 
Ausschusses der Regionen und des 
Wirtschafts- und Sozialausschusses erlassen; 
b) gibt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission Empfehlungen ab. 
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ARTIKEL III-283 

(1) Die Union verfolgt eine Politik der 
beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung 
der Verantwortung der Mitgliedstaaten für 
Inhalt und Gestaltung der beruflichen 
Bildung unterstützt und ergänzt. 
Die Tätigkeit der Union hat folgende Ziele: 
a) Erleichterung der Anpassung an die 
industriellen Wandlungsprozesse, 
insbesondere durch berufliche Bildung und 
Umschulung; 
b) Verbesserung der beruflichen 
Erstausbildung und Weiterbildung zur 
Erleichterung der beruflichen Eingliederung 
und Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt; 
c) Erleichterung des Zugangs zur beruflichen 
Bildung sowie Förderung der Mobilität der 
Ausbilder und der in beruflicher Bildung 
befindlichen Personen, insbesondere der 
Jugendlichen; 
d) Förderung der Zusammenarbeit in Fragen 
der beruflichen Bildung zwischen 
Unterrichtsanstalten und Unternehmen; 
e) Ausbau des Informations- und 
Erfahrungsaustauschs über gemeinsame 
Probleme der Berufsbildungssysteme der 
Mitgliedstaaten. 
(2) Die Union und die Mitgliedstaaten 
fördern die Zusammenarbeit mit Drittländern 
und den für die berufliche Bildung 
zuständigen internationalen Organisationen. 
(3) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
dieses Artikels 
a) werden durch Europäisches Gesetz oder 
Rahmengesetz unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen festgelegt. Es wird nach 
Anhörung des Ausschusses der Regionen und 
des Wirtschafts- und Sozialausschusses 
erlassen; 
b) gibt der Rat auf Vorschlag der 
Kommission Empfehlungen ab. 
Zu diesem Zweck tragen die Union und die 
Mitgliedstaaten bei ihrer Tätigkeit der 
Vielfalt der einzelstaatlichen 
Gepflogenheiten, insbesondere in den 
vertraglichen Beziehungen, sowie der 

Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Wirtschaft der Union zu erhalten, Rechnung. 
Sie sind der Auffassung, dass sich eine 
solche Entwicklung sowohl aus dem eine 
Abstimmung der Sozialordnungen 
begünstigenden Wirken des Binnenmarktes 
als auch aus den in der Verfassung 
vorgesehenen Verfahren sowie aus der 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
ergeben wird. 
 

ARTIKEL III-427 
Das Statut der Beamten der Union und die 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Union werden durch 
Europäisches Gesetz festgelegt. Es wird nach 
Anhörung der betroffenen Organe erlassen. 
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ANHANG F 

 

Entsprechungstabelle - Artikel des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
und Bestimmungen der derzeit geltenden Verträge 

 
Ein systematischer Vergleich des Vertrags über eine Verfassung für Europa mit den derzeit geltenden 
Verträgen, „CONSTITUTION EUROPEENNE - Comparaison avec les traités en vigueur“, findet sich auf 
der Internetseite des Sénat de la République française, Service des Affaires européennes, unter folgender 
Adresse: http://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution.html 
 
Verfassung 
für Europa 

Derzeit geltende 
Verträge 

Verfassung EGV Verfassung  EGV 

I-5 6 EUV, 10 EGV III-223 161  III-278 152 
I-11 1-2 EUV, 5 EGV III-224 164  III-280 151 
I-18 308 EGV III-234 175-178 III-282 149 
I-32 entfällt III-236 70-71 III-283 150 
I-38 253 EGV III-237 72 III-365 230 

III-206 128 EGV III-245 80 III-386 263 
III-207 129 EGV III-246 154 III-387 264 
III-209 136 EGV III-247 155 III-388 265 
III-210 137 EGV III-251 166 III-427 283 
III-219 146-147-148 EGV III-252 167 bis 170 

und 172 
  

III-220 158 EGV III-256 entfällt   
III-221 159 EGV III-259 entfällt   
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ANHANG G 
 

Dänemark und der Vertrag über die Europäische Union 
 
Europäischer Rat, Edinburgh, 11. und 
12. Dezember 1992. Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes, Teil B.  
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
Nr. C 348 vom 31.12.1992. S. 1). 
 
Der Europäische Rat hat daran erinnert, dass 
der in Maastricht unterzeichnete Vertrag erst 
dann in Kraft treten kann, wenn alle zwölf 
Mitgliedstaaten ihn gemäß ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften 
ratifiziert haben; er hat die Bedeutung eines 
möglichst baldigen Abschlusses des 
Prozesses entsprechend Artikel R des 
Vertrages ohne Neuverhandlungen des 
bestehenden Textes bekräftigt.  
Der Europäische Rat hat zur Kenntnis 
genommen, dass Dänemark den 
Mitgliedstaaten am 30. Oktober ein 
Dokument mit dem Titel „Dänemark in 
Europa“ vorgelegt hat, in dem folgende 
Punkte als besonders wichtig hervorgehoben 
werden:  
- die verteidigungspolitische Dimension,  
- die dritte Stufe der Wirtschafts- und 
Währungsunion,  
- die Unionsbürgerschaft,  
- die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz 
und Inneres,  
- Offenheit und Transparenz des 
Beschlussfassungsprozesses der 
Gemeinschaft,  
- effektive Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips,  
- Förderung der Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit.  
Der Europäische Rat hat sich vor diesem 
Hintergrund auf folgende Absprachen 
verständigt, die voll mit dem Vertrag 
vereinbar sind, den Anliegen Dänemarks 
Rechnung tragen sollen und daher 
ausschließlich für Dänemark gelten, nicht 
aber für andere jetzige oder künftige 
Mitgliedstaaten:  
a) Beschluss zu bestimmten von Dänemark 
aufgeworfenen Problemen betreffend den 

Vertrag über die Europäische Union 
(Anlage 1). Dieser Beschluss wird am Tag 
des Inkrafttretens des Vertrages über die 
Europäische Union wirksam;  
b) Erklärungen in Anlage 2.  
Der Europäische Rat hat außerdem die 
einseitigen Erklärungen in Anlage 3 zur 
Kenntnis genommen, die in Verbindung mit 
der Ratifikation des Vertrages über die 
Europäische Union durch Dänemark 
abgegeben werden sollen.  
 
(1) Europäischer Rat, Edinburgh, 11. und 
12. Dezember 1992. Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes, Teil B. 
 
ANLAGE 1  
BESCHLUSS DER IM EUROPÄISCHEN 
RAT VEREINIGTEN STAATS- UND 
REGIERUNGSCHEFS ZU BESTIMMTEN 
VON DÄNEMARK AUFGEWORFENEN 
PROBLEMEN BETREFFEND DEN 
VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE 
UNION 
Die im Europäischen Rat vereinigten Staats- 
und Regierungschefs der 
Unterzeichnerstaaten des Vertrages über die 
Europäische Union, in dessen Rahmen 
unabhängige und souveräne Staaten aus 
freien Stücken beschlossen haben, im 
Einklang mit den bestehenden Verträgen 
einige ihrer Befugnisse gemeinsam 
auszuüben -  
- in dem Wunsch, derzeit namentlich für 
Dänemark bestehende Sonderprobleme, die 
in dem von Dänemark vorgelegten 
Memorandum „Dänemark in Europa“ vom 
30. Oktober 1992 aufgeworfen wurden, im 
Einklang mit dem Vertrag über die 
Europäische Union zu regeln,  
- in Anbetracht der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates von Edinburgh zur 
Subsidiarität und zur Transparenz,  
- in Kenntnis der Erklärungen des 
Europäischen Rates von Edinburgh zu 
Dänemark,  
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- nach Kenntnisnahme von den einseitigen 
Erklärungen, die Dänemark bei dieser 
Gelegenheit abgegeben hat und die seiner 
Ratifikationsurkunde beigefügt werden,  
- in Kenntnis dessen, dass Dänemark nicht 
die Absicht hat, die nachstehenden 
Bestimmungen in der Weise anzuwenden, 
dass eine engere Zusammenarbeit und 
gemeinsames Handeln der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit dem Vertrag und im Rahmen 
der Union und ihrer Ziele dadurch verhindert 
werden,  
haben sich auf folgenden Beschluss geeinigt:  
 
ABSCHNITT A 
Unionsbürgerschaft 
Mit den im Zweiten Teil des Vertrages über 
die Europäische Union enthaltenen 
Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft 
werden den Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten die in diesem Teil 
aufgeführten zusätzlichen Rechte und der 
dort spezifizierte zusätzliche Schutz gewährt. 
Die betreffenden Bestimmungen treten in 
keiner Weise an die Stelle der nationalen 
Staatsbürgerschaft. Die Frage, ob eine Person 
die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats 
besitzt, wird einzig und allein auf der 
Grundlage des innerstaatlichen Rechts des 
betreffenden Mitgliedstaats geregelt.  
 
ABSCHNITT B 
Wirtschafts- und Währungsunion 
(1) Gemäß dem Protokoll über einige 
Bestimmungen betreffend Dänemark im 
Anhang zu dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft hat Dänemark 
das Recht, dem Rat der Europäischen 
Gemeinschaften seinen Standpunkt bezüglich 
der Teilnahme an der dritten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion zu 
notifizieren. Dänemark hat notifiziert, dass es 
nicht an der dritten Stufe teilnehmen wird. 
Diese Notifizierung wird mit Inkrafttreten 
dieses Beschlusses wirksam.  
2) Folglich wird Dänemark nicht an der 
einheitlichen Währung teilnehmen, es wird 
nicht an Regeln für die Wirtschaftspolitik 
gebunden sein, die nur für die an der dritten 
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion 
teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten, und es 

wird seine bestehenden Befugnisse auf dem 
Gebiet der Geld- und Währungspolitik 
entsprechend seinen innerstaatlichen Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften, einschließlich 
der Befugnisse der Nationalbank Dänemarks 
auf dem Gebiet der Geld- und 
Währungspolitik, behalten.  
(3) Dänemark wird an der zweiten Stufe der 
Wirtschafts- und Währungsunion in vollem 
Umfang teilnehmen und sich weiterhin an der 
Zusammenarbeit im Rahmen des EWS 
beteiligen.  
 
ABSCHNITT C 
Verteidigungspolitik 
Die Staats- und Regierungschefs nehmen zur 
Kenntnis, dass Dänemark auf Einladung der 
Westeuropäischen Union (WEU) bei dieser 
Organisation nunmehr einen 
Beobachterstatus einnimmt. Sie nehmen 
außerdem zur Kenntnis, dass der Vertrag 
über die Europäische Union Dänemark in 
keiner Weise dazu verpflichtet, der WEU 
beizutreten. Dänemark beteiligt sich 
demgemäß nicht an der Ausarbeitung und 
Durchführung von Beschlüssen und 
Maßnahmen der Union, die 
verteidigungspolitische Bezüge haben, wird 
allerdings die Mitgliedstaaten auch nicht an 
der Entwicklung einer engeren 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet hindern.  
 
ABSCHNITT D 
Bereiche Justiz und Inneres 
Dänemark wird an der Zusammenarbeit in 
den Bereichen Justiz und Inneres auf der 
Grundlage des Titels VI des Vertrages über 
die Europäische Union uneingeschränkt 
teilnehmen.  
 
ABSCHNITT E 
Schlussbestimmungen 
(1) Dieser Beschluss wird am Tag des 
Inkrafttretens des Vertrages über die 
Europäische Union wirksam; seine 
Geltungsdauer bestimmt sich nach Artikel Q 
und Artikel N Absatz 2 dieses Vertrages.  
(2) Dänemark kann den übrigen 
Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit 
seinen verfassungsrechtlichen Erfordernissen 
jederzeit mitteilen, dass es von diesem 
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Beschluss oder von Teilen dieses Beschlusses 
keinen Gebrauch mehr machen will. In 
diesem Fall wird Dänemark sämtliche im 
Rahmen der Europäischen Union getroffenen 
Maßnahmen, die bis dahin in Kraft getreten 
sind, in vollem Umfang anwenden.  
 
ANLAGE 2 
ERKLÄRUNGEN DES EUROPÄISCHEN 
RATES ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE 
SOZIAL-, VERBRAUCHER- UND 
UMWELTPOLITIK SOWIE DIE 
EINKOMMENSVERTEILUNG 
1. Der Vertrag über die Europäische Union 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, 
strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten 
oder zu treffen, die mit dem EG-Vertrag 
vereinbar sind, und zwar 
- im Bereich der Arbeitsbedingungen und der 
Sozialpolitik (Artikel 118a Absatz 3 EG-
Vertrag und Artikel 2 Absatz 5 des zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft mit Ausnahme des Vereinigten 
Königreichs geschlossenen Abkommens über 
die Sozialpolitik),  
- mit dem Ziel, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau zu erreichen 
(Artikel 129a Absatz 3 EG-Vertrag),  
- um Umweltschutzziele zu verfolgen 
(Artikel 130t EG-Vertrag).  
2. Die Bestimmungen des Vertrages über die 
Europäische Union einschließlich der 
Bestimmungen über die Wirtschafts- und 
Währungsunion erlauben es jedem 
Mitgliedstaat, seine eigene 
Einkommensverteilungspolitik zu verfolgen 
und Sozialleistungen beizubehalten oder zu 
verbessern.  
 
ERKLÄRUNG BETREFFEND DIE 
VERTEIDIGUNG 
Der Europäische Rat nimmt zur Kenntnis, 
dass Dänemark in jedem Fall, in dem es um 
die Ausarbeitung und Durchführung von 
Beschlüssen und Maßnahmen der Union mit 
verteidigungspolitischen Bezügen geht, auf 
sein Recht auf Ausübung des Vorsitzes der 
Union verzichtet. Es gelten die normalen 
Regeln für die Ersetzung des Präsidenten im 
Falle seiner Verhinderung. Diese Regeln 
gelten auch in Bezug auf die Vertretung der 

Union in internationalen Organisationen, bei 
internationalen Konferenzen und gegenüber 
Drittländern. 
 
ANLAGE 3  
EINSEITIGE ERKLÄRUNGEN 
DÄNEMARKS, DIE DER DÄNISCHEN 
RATIFIKATIONSURKUNDE ZUM 
VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE 
UNION BEIZUFÜGEN SIND UND VON 
DEN ÜBRIGEN ELF 
MITGLIEDSTAATEN ZUR KENNTNIS 
GENOMMEN WERDEN 
ERKLÄRUNG ZUR 
UNIONSBÜRGERSCHAFT 
1. Die Unionsbürgerschaft ist ein politischer 
und rechtlicher Begriff, der sich vom Begriff 
der Staatsangehörigkeit im Sinne der 
Verfassung des Königreichs Dänemark und 
im Sinne des dänischen Rechtssystems 
grundlegend unterscheidet. Der Vertrag über 
die Europäische Union sieht weder implizite 
noch ausdrücklich eine Verpflichtung zur 
Schaffung einer Unionsbürgerschaft im Sinne 
der Staatsangehörigkeit eines Nationalstaats 
vor. Die Frage einer Teilnahme Dänemarks 
an entsprechenden Entwicklungen stellt sich 
daher nicht.  
2. Die Unionsbürgerschaft an sich gibt einem 
Staatsangehörigen eines anderen 
Mitgliedstaats keinerlei Anrecht auf den 
Erwerb der dänischen Staatsangehörigkeit 
oder auf den Erwerb von Rechten, Pflichten, 
Vorrechten oder Vorteilen, die aufgrund der 
verfassungsrechtlichen, gesetzlichen und 
administrativen Vorschriften Dänemarks mit 
der dänischen Staatsangehörigkeit verbunden 
sind. Dänemark wird alle spezifischen 
Rechte, die im Vertrag für die 
Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten 
ausdrücklich vorgesehen sind, in vollem 
Umfang beachten.  
3. Staatsangehörige der anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Gemeinschaft genießen gemäß Artikel 8b des 
EG-Vertrags in Dänemark das aktive und 
passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen. 
Dänemark beabsichtigt, Rechtsvorschriften 
zu erlassen, wonach Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten rechtzeitig vor den 
nächsten Wahlen im Jahr 1994 das aktive und 
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passive Wahlrecht bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament gewährt wird. 
Dänemark ist nicht gewillt hinzunehmen, 
dass die ausführlichen Regelungen nach den 
Absätzen 1 und 2 des genannten Artikels 
gegebenenfalls zu Regeln führen, die die in 
Dänemark bereits gewährten diesbezüglichen 
Rechte einschränken.  
4. Unbeschadet der anderen Bestimmungen 
des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft ist nach 
Artikel 8e dieses Vertrages für die Annahme 
einer Bestimmung zur Stärkung oder zur 
Erweiterung der im zweiten Teil des EG-
Vertrags festgelegten Rechte die 
Zustimmung aller Mitglieder des Rates der 
Europäischen Gemeinschaften, d.h. aller 
Mitgliedstaaten, erforderlich. Außerdem 
muss jedweder einstimmige Beschluss des 
Rates vor seinem Inkrafttreten in jedem 
Mitgliedstaat nach dessen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften 
angenommen werden. In Dänemark ist im 
Falle einer Souveränitätsübertragung im 
Sinne der dänischen Verfassung für eine 
solche Annahme entweder eine Mehrheit von 
5/6 der Mitglieder des Folketing oder aber 
sowohl die Mehrheit der Mitglieder des 
Folketing als auch die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen bei einem 
Volksentscheid erforderlich.  
 
ERKLÄRUNG ZUR ZUSAMMENARBEIT 
IN DEN BEREICHEN JUSTIZ UND 
INNERES 
Gemäß Artikel K.9 des Vertrages über die 
Europäische Union ist für die Annahme eines 

Beschlusses über die Anwendung von 
Artikel 100c des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft auf Maßnahmen 
in den in Artikel K.1 Nummern 1 bis 6 
genannten Bereichen die Zustimmung aller 
Mitglieder des Rates der Europäischen 
Union, d.h. aller Mitgliedstaaten, 
erforderlich. Außerdem muss jedweder 
einstimmige Beschluss des Rates vor seinem 
Inkrafttreten in jedem Mitgliedstaat nach 
dessen verfassungsrechtlichen Vorschriften 
angenommen werden. In Dänemark ist im 
Falle einer Souveränitätsübertragung im 
Sinne der dänischen Verfassung für eine 
solche Annahme entweder eine Mehrheit von 
5/6 der Mitglieder des Folketing oder aber 
sowohl die Mehrheit der Mitglieder des 
Folketing als auch die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen bei einem 
Volksentscheid erforderlich.  
 
SCHLUSSERKLÄRUNG 
Der vorstehende Beschluss und die 
vorstehenden Erklärungen sind eine Antwort 
auf das Ergebnis des dänischen Referendums 
vom 2. Juni 1992 über die Ratifikation des 
Maastrichter Vertrages. Soweit Dänemark 
betroffen ist, sind die Ziele dieses Vertrages 
in den vier in den Abschnitten A bis D des 
Beschlusses genannten Bereichen im Lichte 
dieser Texte zu sehen, die mit dem Vertrag 
vereinbar sind und dessen Ziele nicht in 
Frage stellen. 
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ANHANG H 
 

Irland und der Vertrag von Nizza 
 
Schlussfolgerungen des Vorsitzes Europäischer Rat (Sevilla), 21. und 22. Juni 2002 
(Pressemitteilung DOC/02/13 vom 24.6.2002  
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/02/13&format=HTML&aged=
1&language=DE&guiLanguage=en) 
 
Der Premierminister Irlands kündigte an, 
seine Regierung wolle im Herbst 2002 ein 
Referendum veranstalten, damit es Irland 
möglich wird, den Vertrag von Nizza zu 
ratifizieren. Der Premierminister legte eine 
„Nationale Erklärung Irlands“ vor, in der 
bekräftigt wird, dass die die Außen- und 
Sicherheitspolitik betreffenden 
Bestimmungen des Vertrags über die 
Europäische Union die traditionelle Politik 
der militärischen Neutralität Irlands nicht 
berühren und dass dies auch nach der 
Ratifizierung des Vertrags von Nizza so 
bleiben wird (s. Anlage III). Der Europäische 
Rat nahm eine Erklärung an, mit der die 
Nationale Erklärung Irlands zur Kenntnis 
genommen wird (s. Anlage IV). Er begrüßte 
die Entschlossenheit der irischen Regierung, 
die Zustimmung zum Vertrag von Nizza 
herbeizuführen, die Voraussetzung für die 
Verwirklichung der Erweiterung zu den 
vorgesehenen Terminen ist.  
 
ANLAGE III  
 
NATIONALE ERKLÄRUNG IRLANDS  
 
1. Irland bekräftigt seine Verbundenheit mit 
den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen, mit der die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen übertragen wird.  
 
2. Irland erinnert an sein Engagement für die 
gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
der Europäischen Union, wie sie der Vertrag 
über die Europäische Union vorsieht, der in 
Maastricht angenommen, in Amsterdam 
geändert und von der irischen Bevölkerung 

jeweils durch Referendum gebilligt worden 
ist.  
 
3. Irland bestätigt, dass seine Teilnahme an 
der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union 
seine traditionelle Politik der militärischen 
Neutralität unberührt lässt. Aus dem Vertrag 
über die Europäische Union geht eindeutig 
hervor, dass die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Union den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bestimmter 
Mitgliedstaaten nicht berührt.  
 
4. Entsprechend seiner traditionellen Politik 
der militärischen Neutralität ist Irland nicht 
durch eine gegenseitige 
Beistandsverpflichtung gebunden. Irland tritt 
außerdem nicht für Pläne zum Aufbau einer 
europäischen Armee ein. Der Europäische 
Rat hat in Nizza in der Tat anerkannt, dass 
die Entwicklung der Kapazität der Union zur 
Wahrnehmung von humanitären und 
Krisenbewältigungsaufgaben nicht die 
Schaffung einer europäischen Armee 
impliziert.  
 
5. Nach dem Vertrag über die Europäische 
Union muss ein Beschluss der Union über 
den Übergang zu einer gemeinsamen 
Verteidigung mit Einstimmigkeit der 
Mitgliedstaaten gefasst und gemäß ihren 
jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften angenommen werden. Die 
irische Regierung hat sich gegenüber der 
Bevölkerung Irlands mit dieser Erklärung 
feierlich verpflichtet, dass über die Annahme 
eines derartigen Beschlusses und über einen 
künftigen Vertrag, der eine Abkehr Irlands 
von seiner traditionellen Politik der 
militärischen Neutralität mit sich bringen 
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würde, in Irland ein Referendum abgehalten 
wird.  
 
6. Irland weist erneut darauf hin, dass die 
Teilnahme von Kontingenten der irischen 
Verteidigungskräfte an Einsätzen im 
Ausland, einschließlich der Einsätze im 
Rahmen der Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, nach irischem Recht 
a) die Genehmigung des Einsatzes durch den 
Sicherheitsrat oder die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen, b) die Zustimmung 
der irischen Regierung und c) die Billigung 
durch das irische Abgeordnetenhaus, das Dáil 
Éireann, erfordert.  
 
7. Die in dieser Erklärung dargelegte 
Situation bleibt durch das Inkrafttreten des 
Vertrags von Nizza unberührt. Bei einer 
Ratifizierung des Vertrags von Nizza durch 
Irland wird diese Erklärung der irischen 
Ratifikationsurkunde beigefügt.  
 
ANLAGE IV  
 
ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN 
RATES 
 
1. Der Europäische Rat nimmt Kenntnis von 
der Nationalen Erklärung, die Irland auf 
seiner Tagung vom 21./22. Juni 2002 in 
Sevilla abgegeben hat. Er nimmt zur 
Kenntnis, das Irland beabsichtigt, seine 
Nationale Erklärung seiner 
Ratifizierungsurkunde zum Vertrag von 
Nizza beizufügen, falls das irische Volk dem 
Vertrag von Nizza in einem Referendum 
zustimmt.  
 
2. Der Europäische Rat weist darauf hin, dass 
der Vertrag über die Europäische Union 
vorsieht, dass ein Beschluss über den 
Übergang zu einer gemeinsamen 
Verteidigung gemäß den jeweiligen 
verfassungsrechtlichen Vorschriften der 
Mitgliedstaaten angenommen werden muss.  
 
3. Der Europäische Rat erinnert daran, dass 
nach dem Vertrag über die Europäische 
Union die Politik der Union den besonderen 
Charakter der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik bestimmter 
Mitgliedstaaten nicht berührt. Irland hat in 
diesem Zusammenhang auf seine 
traditionelle Politik der militärischen 
Neutralität hingewiesen.  
 
4. Der Europäische Rat erkennt an, dass der 
Vertrag über die Europäische Union keine 
bindende gegenseitige 
Beistandsverpflichtung auferlegt. Die 
Entwicklung der Kapazität der Union zur 
Wahrnehmung von humanitären und 
Krisenbewältigungsaufgaben impliziert auch 
nicht die Schaffung einer europäischen 
Armee.  
 
5. Der Europäische Rat bestätigt, dass sich 
die unter den Nummern 2, 3 und 4 
beschriebenen Gegebenheiten, mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Nizza nicht 
ändern.  
 
6. Der Europäische Rat erkennt an, dass 
Irland - wie alle Mitgliedstaaten der Union - 
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Nizza das Recht behält, im Einklang mit 
seiner Verfassung und seinen Gesetzen seine 
eigene souveräne Entscheidung darüber zu 
treffen, ob es Militärpersonal zur Teilnahme 
an Einsätzen im Rahmen der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
abordnet. Irland hat seinen Standpunkt hierzu 
in seiner Nationalen Erklärung deutlicht 
dargelegt.  
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